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!rster Weil.
Von der klugen und ReM-verständigen Haushaltung insgemein/

wie solche sowohl bey Bürgerlichen Privat-Stande / alö einer Herren-
Standes Hofhaltung zu führen.

Mrffe Abhandlung.
Von der Vorbereitung zu dieser Haushaltung.

Dasl-BuD.
Von des klugen als auch des Rechts-verständigen Haus-Vatters/ und dessen

Hausgenosien (Qualitäten und Beschaffenheiten.

Das I. Kapitel.
Bon dem allgemeinen Grunde / worauf die Haushaltung gebauet

seyn soll / welches an statt eines Eingangs seyn kan.
Innhalt. dem wir uns nun in diesem Werck dieses zu einen Zweck

§. I. Die Haushaltung einem Bau verglichen. § 2. Bestehet in vorgestellt haben / daß man eine Haushaltung klüglich
einer Gesellschafft, h. ?-fordert eme^ anfangen / und mit ge/eegneter Aufnahm führen möge/mome. §.4. Unter der Oeeononne des memcmlchenLebens
vorgestellt. §. 5. Zweck des ersten Buchs. 6. Eine Frage so will d e Ordnung erfordern / daß wtr so gletch Anfangs
den Grund desga-nenWercks betreffend / vorgestellt. §.7. eMM allgemeinen UNvetrugllchen Grund legen / darauf
8.9. >c>. erörtert. § >I. Nutz und Vortheil dieser Betrach' das gantze Werck ruhen / und dieser vorgesteckte Zweck
tung in der Haushaltung. §. 12. Beschluß. zu guter Vergnügung des Haus-Vatters erlanget wer-

§. 1.. ^ . den möge.
Er einen beständigen §. 2. Es ist aber eine Sache / die an sich selbst be-
Bau in die Höhe zu suh- kannt und unwiderfprechlich ist / daß eine ordentliche wol«
ren gedenckt / der muß bestellte Haushaltung / sie sey nun in die Enge gezogen
zuforderist einen bestan- oder weitlauffig / niemals auf einer einzelen Person beru-
digen Grund legen / wo- he / sondern eine Societät oder Gesellschafft verschiedener
rauf er nachmals den Personen erfordere/welche nach unterschiedlichen Absich-
Bau biß zum Gwffel ten/ als Ehemann und iLhefrau/Eltern und Am--
glücklich hinauf führen der / Henschafft und Untergebene / insgesamt aber
kan. Dennsohiegeseh- als Hausgenossen in einer Societat zu betrachten vor-
letwird/somußdergan-kommen.
ze Bau nothwendig seh- §. z. Unter denenselben erfordert eine Haushal¬
len / ob er auch schon im tung / die mit gedeylicher Aufnahm angerichtet und ge¬

übrigen denen Bau- Regeln gemas ausgeführet worden führet werden solle / eine gute Ordnung / und einstimmige
seyn sollte. Eine gleiche Bewandnis hat es mit einer Harmonie / darinn man sich gebührend begegnet /und ein
Haushaltung / die mit gedeylicher Aufnahm geführet jeder seines Orts/er stehe den andern vor und regiere/oder
werden solle: Wo es darinn an dem wahren Grunde werde regieret/die schuldige Pflicht/ die ihm obliegt/genau
mangelt/ so bleibt alles/ was darinn gehandelt und vorge- beobachtet.
nommen wird/ohne ersprießlichen Seegen/ obs schon von §. 4. Denn gleichwie die Oeconomie des menschsi-
Men noch so einen seinen Schein haben mögte. Nach- chen Leibes nur so lange in dem Stande der Gesundheit

bleibt/



bleibt/als lange das Haupt/Herß/Lunge/Magen/Haw wordene erhalten/vermehren/Schaden und Unglück da^
de/Füsse und die übrigen Glieder in derOrdnung / die ih- von abwenden/wohlanlegen/und dem Neben-Menschen
nen der Schopffer in der Natur angewiesen/vollbringen/ davon dasjenige zu Erhaltung des menschlichenLebens
insonderheit aber die untern Glieder von ihrem Haupte/ abstatten möge.
als dem obern Theil des Leibes vermittelst deren ihnen §. 5. Nachdem aber diesen belobten Zweck zu crlan«
mitgetheiltenLebens-Geister ihre Bewegung annehmen/gen / nächst dem Seegen GOttes nichts heüsamer und
und sich von demselben als ihrem Vorsteher regieren nöthiger ist/ als daß angeregter mafsen Haus-Vatte-
lassen. Dahingegen / so auch nur ein einiges Glied so re zusamt denen Haus-Genossen / sich ihren obha-
gering es auch seyn mögte/ seine ihm angewiesene Ver- benden Schuldigkeiten gemas in ihren gebührlichen
ncbtung verlasset / die gantze Oecononnedes künstlichenScbrancken halten So erfordert die Notkdurffr und
und ordentlichenGcbaudesdesLeibesNoch leidet/auch Ordttung öieses Wercks/daß denensejben in diesen ersten
wo denen Unordnungenund Febiem nicht m Seiten ab- ^ucbe besondere Regeln / die sie ihrer Schuldigkeiten
geholffen wird/ in augenscheinliche Gefahr allerdings erinne'. a/und weilen sie ausdie Erfahrung und des Chri»
zerstöret zu werden fallet/und zuletzt gar dahin fallet und stenthnm gegründet sind / nicht trügen können / zu gedey-
erstirbt. Also kan es auch in einer Haushaltung nicht licher Einriäitung der Haushaltung fürgeschrieben/und
besser gehen/wo derHaus^Vatter/alsdas-^aubt/daß sie solcher Gestalt zur Haushaltung yualikciret und ver¬

feme untergebene ^ausgcnosftn/ als die Glieder bereitet werden.regieren / und denenstlben ihre Verrichtungen anF §.6. Ehe und bevor aber wir zu diesem unseren Vor¬
weist« und austheilen söttte/seinAmt entweder gar haben schreiten/ kommt eine Frage vor/die den Grund zu
verlässet/oder doch fahrlässig verrichtet; oder hin-- dcmgantzenWerck legen / und der Hauehaltung ihrs
wieder die Glieder an statt daß sie sich regieren lassen soll-- wahre eigendliche Gestaltgeben muß / und daher etwas
ten/entweder selbst regieren wollen/oder sonst ihre Schul- eigentlicher zu betrachten würdig ist : Nemlich obs auch
digkeiten allerdings vergessen/ oder doch nicht Pfiichtmas- wohl nutz und rathsam seye/ die Regeln so das Christen-
si?. verrichten. Welches dann so verkehrt ist/als wenn tbum giebt/ (denn von denen/die aus der Erfahrung na¬
dle Füsse über dem Ropfe stehen wollten / das türl-chen KünsteN und Wissenschafften in eine Hauebak
Haubt aber unter den Mfftn liegen / und sich von lunqemfiiesen/ wurde als von einer ossenbakren unwis-
dcnenstlben tretten lasstn sollte. Da hingegen eine dersprechlichen Sache eine Frage anzustellen übersiüssig
Hausbaltung/ die in guter Ordnung geführet wird/vor- seyn;) in eine Haushaltung einzuführen ? Andkm / so
Nefflicher und nützlicher ist/als sie immer gelobet werden man sich qar zu genau und scrupolös an sie binden und me-
kan.Denn was die Füsse und untere Glieder demHaub- mahl in die Gelegenheit/ so die Zeit und andere Umstände
te sind/ das ist sie denen obern Standen/ als weiche auf an die Hand geben / schicken wollte/ solche Christliche Re-
demHaus-Standeruhen/und von demselben gleichsam geln einer Hausbaltung eher schad als sorg lich seyn
unterstützt werden. Sie lehret/wie man nicht allein et- mögeen : Gestalten nicht allein die Henden Aristoteles/
was red-md ehrliches im Seegen GOttes erwerben / Virgiiius / Plmiusund andere mehr die vom Christen-
solidem auch/welches gleiche Kunst erfordert / das Er- thum keine Erkannmus gehabt / gleichwohl von einer

A 2 wohl?



4 Des klugen und Recht6-verständigen Haus-Vatters
wohlbestellten Haushaltung viel nutzliches undvorträgli- seiner Haushaltung vornimmt/den rechten Zweck trifft:
chesgeschrieben/ sondern auch noch jetzt viele Welt-Leute/ Die Vernunfft aber selbst ziemlichen theils erkennen kan/
die vom Christenthum nicht viel Wercks machten/ja das- daß die menschliche Seele/als ein Geist/ der zu geistlichen
selbe durch ihr unchristliches Leben wohlgarverlaugneten/ und himmlischen Dingen erschaffen ist/ viel zu edel und
gleichwohl mehrmahls und schier durchgehends / klügere generös ist/daß sie sich in indische Dinge/ die ihrer Na^
und reichereHaushallereals gewissenhaffte Christen wa- tur zu wider / verwicklen / und solcher Gestalt wider ilM
ren / allermassen sie auch von der Warheit selbst ^in der Natur eine grobe indische und thierische Art annehmen
Parabel vom ungerechten Haushalter / daß sie klüger in sollte: so folget von selbsten / daß ein vernünfftig kluger
ihrem Geschlecht' als die Kinder des Lichtes seyen / das Hausvatter / so er sich dem Adel seiner Seelen geziemen-
Lob hätten: Welches auch daher vernünfftig und desto der Massen zu Gemüthe ziehet/ keinenso groben Zweck /
leichter zu glauben seye: Weil solche welt-und fleischliche als der obangeregte schnöde Gewinn ist / den Haupt-
Leute ihre Sorge und Nachsinnen /oder doch den grosse- Zweck seiner Haushaltung seyn lassen und darauf beru-
sten Theil derselben/aufdieHaushaltungund deren vor- hen sollte.
theilhasstige Einrichtung wendeten; da indessen diejenige/ §. 9» Nachdem aber das Christenthum diesen Zweck
welche nacbJnnbalt ihres Christenthums auf himmli- allen Haus-Vatternzusamt dem richtigen unbetrugli-
schc Güter ihre Glückseligkeit stelleten/ihre Haupt-Sor- chen Weege dazu zu gelangen / vollkommen zeiget / und
ge undKräfften desGemuthes in ihrem gantzen Leben auf all dasjenige / was die blosse Vernunfft hier nicht errei-
solche himmlische Dinge kehrende/die zeitliche Nahr-und chen kan/in reichen Maß ersetzt / so sliesset hieraus der un¬
Haushaltung kaum als ein Nebcn-Werck achten kön- widersprechlicheSchluß; daß die Haus-Regeln die aus
ten. Über diß auch/weil sie wider Gewissen und ihr Chri- dem Christenthum genommen/unddenen Erfahrungs-
stenthum keinen Gewinn begehreten/ in ihrer Haushal- RegeM beygefüget werden/in einer Haushaltung/so gar
tung manchen Vortheil aus Handen liefen / den Welt-- keinen Schaden/der in Warheit ein Schade zu nennen
Leure begierig ohne Bedencken mitnehmen konten. wäre/ bringe/ daß vielmehr ohne dieselbe keine Haushal-

§.7. Also urtheilen alle / und können nicht änderst tung recht warhäfftig klug geführet werden könne. De-
urtl )ei!en/die das Datum ihres gantzen Lebens auf blosse me auch daher in der Christenheit kein Haus-Vatter/
irdische Dinge stellen/ und demnach auch in ihrer Haus- wo er änderst den Christlichen Namen m seiner Haus¬
haltung einen dergleichen vortkeilhafftigen Gewinn zum Haltung zu schützen gedenckt/ohne Schmähung des Chri-
allgemeinem Haupt-Zweck nothwendig machen müssen. stentkums zu widersprechen sich wird unternehmenWeil nun hier das Christenthum dem Gewinne gewisse dörffen. .
Grantzen stellet/ wie ferne man denselben mit unverlchten §. 10^ Sö soll denn nun in keiner Haushaltung/Gewissen suchen und nehmen könne / so ists nicht ohne/ so ferne sie Christlich Heisset / der Haupt-Zweck / in bloß
daß solche Leute/die ihren Gewinn/wo sie ihn nur machen uatür-und weltlichen Absichten beruhen / daß man aus
können / uneingeschrenckt nehmen / vom Christenthum Geitz reich zu werden / seinen Staat ansehnlich und groß
nicht gerne hören / und manchen Vortheil machen / den zu macben/Ehre zuerlangen/Brod zu gewinnen und was
diejenige/die auf Gewissen und Christenthum sehen/müs- dergleichen theils sündiiche/ theils bloß natürliche Absich-
sen fahren lassen: Darunter auch etwan Göttliche Ge- ten mehr seyn mögten/detHaushaltungabwarten/und
rechtiakeir und Güte zu erkennen seyn mögte/ daß solche entweder aus Noth/oder Lust die Zeit zu vertreiben arbei-
indische Welt-Leute / dafür / daß sie an den himmlischen ten wollte/da man sonst ausser dergleichen Fällen wohl al-
Gütern keinen Theil haben/an solchen indischen vor recht- les unterlassen/und Stab und Stange fallen lassen wür-
schaffenen Christen einen Vorzug/aber auch damit ihren de. Sondern ein Christlich-kluger Haus-Vatter fiel-
Theil dahin/ und ihr Gutes in diesem Leben empfangen / let sich in allem was er vornimmt / GOttes Ordnung
und keinen Himmel mehr zu hoffen haben. Man lasse und dessen Berufs zu der Haushaltung darinn er stehet /
aber nur die gesunde Vernunfft hier selbst richten : Ob als dem Haupt-Zweck stets vor Augen/ und gedencktdann der dem Namen eines klugen Haus-Vatters mit überall / daß er im Gehorsam gegen dem Willen GOt-
Recht tragen könne/ der um eines schnöden zeitlichen Ge- tes/als des obersten Haus-Vatters/zu dessen Ehren/ der
winns willen/ der etwan aufetlichenPferdm/Ochsen/ jhn indLesem StandMetztund beruffen/getreu Haussen/
emenKasten Getreydes/ Beutel Geldes u.d.g.bestehenund alle Arbeit / Muheund Fleiß eben deßwegen/ weil
mag / den er aber auch mit so mancher Unruh / Furcht / jhn der himmlische Haus-Vatter dazu beruffen / getreu
Sorgen /Rennen und Lauffen sauer genug bezahlen müs- verrichten und haushalten wolle. Diese Absicht kan nicht
sen / die Ruhe im Gemüth worinn gleichwol die süsseste nur eine Hevdnische und Christliche Haushaltung recht
Vergnügung dieses müheseeligen Lebens bestehet/ja so unterscheiden/sondern giebt auch dieser für jener einen
aar ein gantz Königreich verlieret: und dabey doch mit vortrefflichen unbeschreiblich grossen Vortheil und
der unvermeidlichen Sorge und Furcht sich selbst unaus- Vorzug.
gesetzt ängsten muß/daß er vielleicht um dieses alles/durch K. 1 r. Denn erstlich wird solcher Gestalt eine jede

Krieg /Brand/Diebe/und andere Unglücks-Fälle unver- Arbeit/so gering und verächtlich dieselbean ihr selbst auch

muthet kommen/ oder er wohl selbst / und vielleicht in der seyn mag / zu einem Gottes-Dienst geheiligt. Wann

nächsten Nacht/durch einen plötzlichen Tod weggerafft / dann eine Magd in ihrem Dienst die Stuben kehret/

und aus seiner Haushaltung gesetzt werden mögte. Das und dabey die redliche Absicht hat/ daß sie es imGehor-mag denn bey aller weltlichen Klugheit und vollem Über- sam unter der Göttlichen Ordnung/die sie in diesem Be-
fiuß ein recht thörichte und armseeligeHaushaltung bey ruff gesetzt hat/verrichtet/GOtt sowol dienet/und dem-
allen Vernünftigen heissen / darinn das Vieh in seiner selben in ihrem Werck so aefallig ist/als wann der Haus-
Maß noch glückseliger / als der Haus-Vatter selbst / zu Vatter einen köstlichen Bau auf führet / oder auch ein
schätzen ist. Hochgelehrter Docrorcin scharffsinnigesBuch schreibet/

§.8.Gleichwieaber derjenige ein recht kluger Mann aberdabey dieserreinen Absicht ermangelt. Somacht
zu nennen ist / der ein Ding zu seinen rechten Zweck zu auch 2. diese Betrachtung fleissiqe und unverdrossene
richten weiß /und daher nur derjenige Haus-Vatter al- Haus-Vatter. Denn da Welt-Leute in vielen Fallen/
lein alöwachafftig klug zu loben/der inallen/ was er in da es mit der Nahrung in dem gesuchten und zumHaupt-Zweck



Erstes Buch»
Zweck vorgestelleten Gewinn nicht allemal und überall
fortwill/ ausVerdruß und Unmuth zu empfindlichen
undofft unwiederbringlichen/aberdaher zu spar beklag¬
ten Schaden des Hauswesens / die Hände lasten sincken/
und voller Ungedult und öffters mit Fluchen und Schel^
rendas Werck gar aus den Handen werffen und liegen
lassen / da arbeitet ein Haus-Vatter wie wir demselben
hiervorstellen/auf Göttlichen Befehl getrost fort/damit
er seinen Beruffgenug thun möge; erlangt auch bey sei»
nenunverdrossenen anhaltenden Fleiß/ offt einen Vor¬
theil /den ein solcher verdrossener unwilliger Haus-Vat-
ter/durch seine Ungedult selbsi verdirbt und verabsäumet.
Auch führet diese Betrachtung 5. zur Sorgfalt und
Treue / daß man in der Haushaltungnichts liederlicher
Weife verthue/ oder auch einen Groschen verwahrlose.

. Denn wer sich GOtt als dem obersten allgemeinenHaus-
Vatter und Lehen-Herren vorstellet/ der die Menschen
in ihren Haushaltungen zu Verwaltern und Vasallen
bestellt/und dahervon jeder Einnahm und Ausgab Rech¬
nung fordert / der lernet sorgfaltig und getreu Haushal¬
ten/damit er es gegen seinen Principalen in seiner Rech¬
nung dermaleins verantworten könne. Ferner^ giebt
diese Betrachtung Vergnüglichkeit. BeschehrtGOtt
einen reichen Seegen/so nimmt man denselben mit Dank¬
sagung als eine Frucht seiner Arbeit/ die er in seinen Be¬
rufs gethan hat/an: Wie dann ja Christliche Haushal-
tere/so gut Recht zu den Gütern GOttes / als die Kinder
dieser Welt haben. Gehets aber sparsam damit her / so
ist der Haus-Vatter/ Vernicht um des Gewinns willen/

sondern im Gehorsam gegen Göttlichen Berufs und Ord¬
nung Haus halt mit deni Wohlgefallen GOttes/ der sei¬
ne Güter nach seinen Willen austheilet/ abermal ver¬
gnügt/sich dabey erinnernd: Daß ein Reicher im Ende
von seinen Überfluß an Nahrung und Kleidern (denn
mehr wird zur Erhaltung dieses Lebens nicht erfordert/)
mehr nicht gemessen könne/als derjenige/ der seintaglich
nothdürfftigesAuskommen hat/der mannigfaltigen Un¬
ruhen/Sorgen und Kranckheiten/ denen jener bey seinem
wollüstigen delicatenLebenunrerworffen/dieseraber über¬
haben ist/zugeschweigen. So ist auch zuletzt in einer sol¬
chen Haushaltung / wie hie beschrieben ist / dieses ein vor¬
trefflicher Vortheil und Vorzug/daß der Haus-Vatter
5. die Versicherunghat/daß der Gewinn/den er erlangt/
ein Seegen GOttes / und eine Erfüllung seiner Verheis-
sung istDa hingegen in einer bloß weltlichen Haushal¬
tung/ alles was man erwirbt/ ja Speise und Tranck
selbst/als ein bloß natürlich D:ng/so Menschen und Vieh
zugleichgemein haben/ ohne diesen Seegen bleibt/und
wohl gar allerdings unter dem Fluch liegt.

12. Was mekr hievon könte gesagt werden / sol¬
ches achten wir zu unserm Zweck dißOrts nicht schlecht¬
hin nöthig/ allermassen wir uns auch allbereits wider un¬
ser Vermuthen länger als wirgedachten/aufgehaltenha,
ben: Welches aber der Christlich geneigte Haus-Vat¬
ter / wann er betrachtet / daß gleichwol eine aeseegnete
Haushaltung auf diesem Grunde beruhen müste/ sich
nicht mißfallen/sondernvielmehr zu ungezweisselter Auf¬
nahm seiner Haushaltunganwenden wolle.

Das Ander Zapitel.

B«>> WW-» w smi-n GOtt
Innhalt.

§ 1. Allgemeine Eintheilung allerPflichten die sich an demHaus-'
Vatler finden sollen. §.z.GottseeU>gkcit. K.z.Erkanntnus

GOltes. §.4. 5. Wormn sie bestehe. § 6. Furcht GOttes.
§> 7. Geber Gottes«D>enst/Sonntag feyern. h. 8. Zulässige
^onntags-Wncke. §.9. Vertrauen aus GöttUche Vorsorge.

§.

»Ar wenden uns nun im Name/» GOttes
zu denen Haus-Rege/nund Schuldig¬
keiten insonderheit/die einen Haus-Vat¬
ter samt seinen Hausgenossen nicht allein
zu wissen / sondern auch zu üben nöthig
sind. Wir theilen aber dieselbe in

zweyerley Arten / deren die ersten das Leben und
Wandel / die andere aber die Haushaltung eigent¬
lich und ohnmittelbar betreffen. Und obwohlen dieses
Vornehmen/wasdie erste Art anlangt/etwan daher eine
unnöthige oder gar unnützliche Arbeit zu seyn scheinen
mögte/weil rechtschaffenen Christlichen Haus-Vattern
ihre Schuldigkeiten aus andern Christlichen Büchern
ohne dem verstehen/ bey ruchlosen Haus-Vattern aber
alle gute Erinnerungen dißsalls verlohren / und wolgar
verlacht werden dörfften ; so wollen wir doch guten Ge¬
müthern zu gute/die hierinnen etwan versäumet oder aus
Unwissenheit verführet sind/ das nöthigste in einen Be¬
griff/so kurtz sichs geben wird / zusammen gefast/ für Au¬
gen legen /der Hoffnung/ daß sie durch gebührlichen Un¬
terricht zu bessern Gedancken gebracht/ ruchlosen Gemü¬
tbern aber ihr Gewissen rege gemacht werden mögte/
nachzudencken/wassür ein elend Leben es seyn muffe/das
in Sünden und Lastern geführet wird / indem ein jeglich
Laster sowol seine eigene besondere Straffe/ als eine je¬

de Tugend ihre besondere eigene Belohnung mit sich
führet.

F. 2. Gleichwie aber GOTT der Anfang und Ur¬
sprung ist/von dem aUe Dinge in der Haushaltung nicht
Mein ikrWesen haben/sondern auch noch alle Augenblick
durch desselben allmachtige und seegnende Krafft erhalten
werden / a//ö machen wir auch von denen Pflichten/wo¬
mit derHaus Vatter seinen GOtt verbunden seyn soll/
den Anfang; welche wir alle insgesamt in die Gottseelig-
keir/als der Mutter und Begriff aller Pflichten und See¬
gens/zusammen ziehen. Weil dieselbe zu allen Dingen nutz
ist/ und die Verheissung dieses und des zukünfftigen Le¬
bens von GOtt hat/so kans nicht fehlen/daß sie nicht auch
in der Haushaltung Nutzen bringen sollte/ da hingegen
eine ruchlose Gottes-vergessene Haushaltung unter dem
Fluch nothwendig liegen muß.

§. z. Es begreifftaberdieGottseeligkeit/diewahre
Erkanntnis und Furcht GOttes als zwey Haupt-Stü¬
cke in sich; denn es kan niemand gottseelig leben / der
GOtt nicht vorher erkennet und fürchtet. Wir verstehen
aber hie nicht eine bloß natürliche Erkanntnüs / daß ein
GOtt sey / dahin auch die Heyden gelangt sind / sondern
eine Ckristliche Erkanntnus/da der Haus-Vatter in de¬
nen Haupt-und Grund-Articulnder Christlichen Lehre
die zur Seeligkeit blosser Dinge nöthig sind/aus dem ge¬
offenbarten Worte GOttes unterrichtet ist.

§.4. In der Absicht ausdie Haushaltung/ (dem-»
weiter soll dis Orts die Betrachtung hiervon nicht gehen)
wird von einem Haus -Vatter insonderheit erfördert/
daß er 1. Göttliche Erhalt-Vorseh-und Regierung be¬
trachte/ wie dieselbe nicht allein über alle Creaturenleben-A z - dige
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di'ge und leblose insgemein/sondernauch über jede Haus¬
haltung und die geringste Dinge so darinnen geschehen/
sich insonderheit erstrecke. Denn er ist nicht allein der
Schöpffer/ von dem alle Creaturen ihr Wesen einmal
erlangt haben / sondern auch der Erhalter/oder eigentli¬
cher zu reden der augenblickliche Schöpffer/in dem keineCreatur ausser dieser Krafft und augenblicklicher fort¬
währender und wiederholenderScköpffungauf einem
Augenblick bestehen / sondern wieder in das Nichts dar¬
aus sie geschaffen isi/zuruckfallen würde. Daher erdenn
den Namen in heiligerSchrifft führet: Daßwirinihm
leben; daß unsere Haare ausunsern Haupte alle gezeh-
let seyn; daß er gebe Früh-und Spat-Regen/die Erndte
jahrlich behüte/Most undOelgebe/undseineFußstapffen
vom Fette trieffcn lasse. Hinwiederum ist er auch der
erschröcklicheGOtt/ der aüfaller Menschen Tbun und
Gedancken genau ausmerckt/ und denen Gottlosen die sei¬
ner Stimme nicht gehorchen wollen drohet/daß sie ver¬
flucht seyn sollen in der Stadt und auf dem Acker/ in al¬
lem ihren Vornehmen und Vermögen/ u. a. m.

h. f. Hieraus soll der Haus-Vatterseinen GOTT
ferner 2. erkennen als den obersten Haus-Vatter der seine
Güter in einer Haushaltung verleihet und austheilet / so
viel seiner Weisheit und Güte dem Menschen nutz und
zuträglich findet. Aus diesen beeden vereinigten Betrach¬
tungen aber / als einen milden / gutigen Vergelter aller
Treu und Arbeit die er in seiner Haus-Verwaltung an-
wendet.Denn weilGott zugleich ein gerechter und gütiger
Haus-Vatter ist/ so kan er seine Diener und Haushalter
noch weniger umsonst arbeiten lassen / als ein ehrlicher
Haus -Vatter in der Welt sein Gesinde umsonst ohneVergeltung zu dienen anhalten wird.

§ 6. Diese Erkanntnus GOttes hat die Krafft/
oder sollte sie doch haben/dem Haus-Vatter einen Trieb
zu allen Wichten / die ihm gegen GOtt und Menschen

obliegen/anzuweisen. Gegen GOTT fleusst daraus 1.
die rvahre Lurche GOttes/in deren man sich für dessen
Gegenwart und Majestät scheuet in der Haushaltung
etwas zu begehen/ sollte es auch vor aller Welt verborgen
bleiben können/dadurchderselbe erzörnet und so ferner ge-
reitzet werden mögte/ seinen Seegen von der Haushal¬
tungzuwenden/anderenstatt aber den Fluch zuschicken
und auszuschütten. Insonderheit soll der Haus-Vatter
sich nachdrücklich zu Gemüthe ziehen/ daß erkeinEigen-
thums-Hensey / sondern ein fremdes ihm anvertl autes
Gtttzu verwalten habe/und von jeder Einnahm undAus-
gab dermalems Rechnung werde thun müssen. Darum
er nicht eigenen Gefallens / sondern nach der InKruAioa
seines Principalen in der Haushaltung behutsam ver¬
wehren wird / damit er keinen Groschen einnehme oder
ausgebe/darüberer Rechenschafft zugeben sich nichtge-
trauen sollte. Weil auch GOtt wider allerley Aberglau¬
ben und Seegensprechereyen sonderlich eifert und damit
erzörnet wird / so solle die Furcht GOttes den Haus-
Vatter von dergleichen Sünden auch insonderheit ab¬
ziehen/ daß er dergleichen in seiner Haushaltung weder
an Menschen noch Viehe gedulte / sondern mit möglich¬
ster Aufsicht verbiete / alle verdachtige Characteres und
Aberglauben / wo man GOttes Wort/ heilige Namen/
Sprüche und Gebet zu unnatürlichen Gebrauch/ Krank¬
heiten zu vertreiben/ Feuer zu löschen/verlohrneDinge zu
erfahren/ sichvest zu machen u. d. g. mißbraucht/ oder auf
einige Weise dasjenige damit ausrichten will / wozu es
nicht gegeben ist. So aber GOtt in dielen und derglei¬
chen Fallen beleidigt und erzörnet worden wäre / soll seine
angelegenste Sorge seyn/daß er dmchemsihaffte Busse
und Bekehrung wiederum ausgesöhnet und begütigt
werden möge.

§. 7. Weil auch ohne dem Göttlichen Seegen in
einer Haushaltung nichts nützliches und gedeyliches ver¬

richtet
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richtet werden mag/ so fleust aus dieser Erkanntnus 2. fängt darauf die Arbeit getrost wiederum an / mit dem

ein amsiges und tägliches Gebet / womit der Haus- Vertrauen / daß seine Arbeit in die Länge nicht könne ver-

Vatter alle seine Geschaffte heiliget / Seegen und glück- gebens und ungeseegnet bleiben : denn er glaubet / daß

liehen Fortgang derselben von GOtt erlangt / und dassel- GOtt mehr Mittel und Wege hierzu wisse / als er aus-

be mit taglicher Dancksagung beschleust. Hieher aber finden könne: Da hingegen derjenige Haus-Vatter/ der

gehöret nicht allein die Haus-Andacht / da er Mor- m solchem Fallso gleich zurück tritt/dam.t nur zeiget/ daß

gens und Abends / vor und nach Essens mit seinen Haus- er seine Arbeit in solchem Vertrauen zu GOtt nicht ver-

genossen das Gebet verrichtet; sondern er ist auch ver- richtet habe: Welches aber GOtt nichtgefa Ven kan/dem

bunden in seinen Gewissen bey denen öffentlichen Gottes- Haus - Vatter aber nichts als Unruhe m semer Haus»

Diensten und Versammlungen / wo er sie erlangen kan/ Haltung giebt / und ihn also zu einen recht müheseeliaen

allermeist am Sonntage / als des HERRN Tage in der verdrossenen Haus-Vatter macht.

Gemeinde für GOttes Angesicht zu erscheinen / und mit ^
derselben mit andachtigen Gesänge und Gebet/ausmerck- ^

! amer Anhörung des Göttlichen Worts / würdlgm Ge-

brauch oder Beywohnung bey denen heiligen ^acra- ^ap. II. §.6. Weil auch GOTT Wider allerley
menten/und gläubiger Annehm-und Zueignung des Prie- ^ Aberalauben und Seeaentvreckerenen ;e
sterlichen Seegens dem Gottes-Dienste beyzuwohnen: ^^rg.liuom unv^eegen,plecyerepen:c.

Zu diesem Ende sollen die Haus-Geschaffce in denen sechs ^MJn Christlicher Haus-Vatter soll sich nicht allein

Tagen also eingerichtet und geordnet werden / daß sie die- zauberischer und abergläubischer Mitteln/als

sen heiligen Geschafften am Sonntage weichen können, ^^zum Beyspiel l) des Chrystallsthens / um da-

Damit man aber desto geschickter hierzu seyn möge / soll durch geschehene und zukünffrige Dinge / vermittelst der

der Haus - Vatter / GOttes Gebot gemäß / von seinen Hülff und Gemeinschafft des Teuffels Zurath / vor sich

Thun und wercktägiger Beruffs - Arbeit / sie mag nun selbst enthalten / eingedenck / daß dadurch eine heimliche

gleich die Kraffte des Leibes oder Gemüthes / oder beede Verbindung mit dem Satan gemacht / hingegen aber

zusammen erfordern / ruhen / auch dem Gesinde und Vie- GOtt abgesagt wird ; welch abscheuliche That nicht un-

he seine Ruhe gönnen. Wo man aber dieser Ordnung billig/ vermöge der Göttlichen und weltlichen Rechte/mit

GOttes zuwider diesen heiligen Tag mitsündlichenWer- dem Leben gebüsset wird/als zu sehen l-ev.-v.v.s.Lc veuc.

ken/ leichtfertigen üppigen Tantzen/ Sauffen/Fluchen/ 18. v. 10. i. s. L. 6e msief. Sc msrkem. Lontt.

Zancken u. d. g. zubringet / oder auch an demselben / durch LIeH. 8sxov.». p. 4. §. f. in verb. Daß auch die/ so sich

saure Arbeit / Rennen und Lausten in der Haushaltung unterstehen / aus des Teuffels -Runst wahrzusagen/

wieder einholen will/ was man in den sechs Tagen verab- oder mit dem Teuffel durch Lhr-sstallcn oder andre

säumet hat/ da ist kein Wundet / weiln man die Ordnung 5Vege Gespräch , oder dergleichen Gemeinschaffe

GOttes verkehrt / daß es hinwiederum in solcher Haus- zu halten / und sich von ihrer bestbekener oder zu-

Haltung verkehrt und krebsgängig gehet/ und der Fluch/ künfftiger Ninge Bericht und Erforschung zu er^
der auf solcher Sonntags- Arbeit liegt / auch so gar das holen / mit dem Schwerdt vom Leben züm Tod söl--

übrige/ was in den andern Tagen erworben ist/verzehre/ ten gerichk und gestrafft werden. ?c. 6? 06.0im.

wiemandenn unter andern/ aus solcher Ursach / so viele LaroI.V.grr .109. ibique^sttK.ZrepK.Äer^.ScLium.

Feuer- Schaden / und betrübte Klagen über kümmerliche lackcr. ^ä.^clenb. in parsrirl. n nr. sä l..Cornel. cls

Nahrung herzuführen / billig-massige Ursachen hat. ücar. n.28. Le Lcrlick.p.s. concl. 5^.54^ bc 55. ibiczue cic.

§.8. Nachdem aber die Wercke der Liebe und Noth/ wie nicht weniger 2.) Seegen/prechens / vermittelst

auch dißfalls in gewisser Masse keinem Gesetz oder Ver- welchem zwar m,t dem TeuM kein Gesprach oder Ge¬

bots unterworffen zu seyn geachtet werden / so soll man meinfchafft/ wie m vorigen Fall/ gehalten wird / jeden-

sich gleichwol diese Ausnahm/ohne Noch gar zu weit aus- noch aber / auf abergläubische und verbottene Weise/

zudehnen/keine Freyheit eigenmächtig nehme-?/und keine durch verdächtige Lksrzäteres undl-igzcuren/ Kranck-

Noth dichten/ da keine ist. Wo nun ein Geschaffte ohne Heiken geheilt / Diebstahl entdeckt / und andere unzulaß-

Gesahr augenscheinlichen Schaden zu nehmen / oder gar liche Dinge verübt werden / dergleichen Seegensprecher

zu Grunde zu gehen / des vorher gehenden Tages verrich- demnach mit willkürlicher Straff/ als daistGefananuß/

tet / oder auf dem folgenden Tag aufgeschoben werden Lands-Verweisung/ Staupenschlag billig angesehen wer-

kan / so soll es ferne vom Haus-Vatter seyn / daß er ein den/ vermög der Peinl. Halßg. Ordnung »rr. 109. ibiqus

Nothwerck machen / und den Sabbath des HErm hier- Leorg. kemuz Le 8repk. Und dieses zwar obn

durch entheiligen sollte. ^ Unterscheid / es mag solche Seegensprecherey zu einem bo-

§. 9. Die dritte Tugend / so aus dieser Erkanntnus sen oder guten Endzweck gebrauchet werden ; immassen

fliestet / und gleichsam die Seele einer jedweden Haushal- ?ecr. Ueigius in seinen gusekiombus p. 2. czu. z 9. n. 74.

tung seyn sollte / ist das Vertrauen auf die Göttliche anführt/daß einer Frauen/welche/wie sie vorgab/ das Un-

Vorsihung und Güte / die über einer Christlichen gewitter/zu einem guten Endzweck verniittelst ihrerKunst/

Haushaltung waltet / also daß der Haus-Vatter recht abgewendet / eine willkührliche Straffandictirt worden;

und eigentlich zu reden im»Glauben Hause/ und solcher Ge- Und ist diesem Rechts-Satz nicht zu wider / was in l. 4. §.

stalt in allen seinen Haus-Geschäfften die Versicherung nullis vero. L. c!e mslef. Lc msrkem. stehet / als auswel-

habe / es sey die Haushaltung derjenige Berufs / darein chen Text zur Genüge antwortet klarrin. velrio visg.

»hn die Gottliche Vorsehung gesetzt habe. Wiedcrfäh- maAic.c.2.selA.i.ciu.f. undperr.'I'bco^.inLoU.^rim.

retihmdenn ein sonderbares Gluck in derNahrung / so 6ilp.7.rK.6.Iir.L. ^clä.kr.özlcluin.incas.consc.üb.z.

nimmt er es von der Vatterlichen Vorsorge / als einen c.6. css.s.Le perr.tireAor.lbolczlan. Synrsgm.^u.uni-

Seegen an. Findet sich aber auch Mangel samt an- vers. lid. 34. c. 17. öc i g. Ebe und bevor aber diese will-

dern Beschwerden / so die Nahrung sauer und kümmer- kührliche Straff vollzogen wird / ist haubtsachlich vonnö-

lich machen / so wird er deswegen fort zu Hausen nicht then / daß dergleichen Seegensprecher ihren Seelsorgern

überdrüssig werden/dann er glaubet/GOtt habe seine Ur- übergeben / und von ihnen aufvessern Weg gewiesen wer-

sachen/ daß er die Arbeit dißmal nicht gerathen lassen/ und den/daß solches in Sachsen geschehe/ bezeuget blank, Lc>.
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8 Des klugen und Nechts verständigen Haus-VatterS

ler. p. i.6ec. 8c> l> n. io. LeLsrp?. ?r.Lrim. p. i. qu. so.

n. 54. Nicht allem sag ich / soll sich ein Christlicher

Haus-Vatter solcher verbotenen Handel vor sich selbst

enthalten / sondern nicht einmal dergleichen Leute / welche

darmit umgehen/Raths fragen / in vernünfftiger Erwe-

aung/ daßderMge/ so sich bey solchen gottlosen Leuren

Raths erholt/ eben dergleichen willkürliche Straff/ als

sie selbsten / zu gewarten hat / nach Aussagung keneä.
Larp?. ?r. Lrim. p. i. <ju. so. n. 64. allwo viel k'rseiuäi-

cia zu finden.

§.7. Wo man aber dieser Ordnung GOttes

zu wider :c.

tI>En Sonn-und Feyertag soll der Christliche Haus¬

-Vatter mit allem Ernst seyren / eingedenck / daß kein

Gebott von GOtt sooffc wiederholet worden / als das

jenige / was die Heiligung des Sabbaths betrifft / als zu

sehen Lxc>6.20 2z.zi.?4-zf. I^ev. 19.2z.76. d^um.is.
Kl vevrr. f. gleichwiedieses wol odlerviret und beobach¬
tet kricl. Lzlciuin. 6e csüb. conlc. lib.2. cap. iz. cas. z,

welchen zu Folge dann alle Arbeit an diesem Tage verbot¬

en / nicht allein in den göttlichen / sondern auch in weltli¬

chen Rechten / V. t. f. L .äe ter. k cap. I.x. eocl.(_)r6. Lccles. LIeLt. 8»x. arr. 17. §. es sollen aber, ö? §. die

Burgermeister aber. :c. Insonderheit aber kan an Sonn-

und Feyertagen keine Hochzeit vollzogen oder gehalten

werden/ per cap -4 .x. 6e ter. can> 8. Lc leq. csul. zz.
czu. 4^ ö! Lonc. 'I'rici. 8ess. 24. cle Reform, marr» cap. 10.
^cI6. I^inck. aä vecreral. üb. 2. rit.9. 5.4.6: Larp?. ^pr.
LonM.Ilb.2.6ef. 154. Wo nicht von der hohen Obrig-

keit ein anders durch Dilpenlarion erhalten worden/

darpT. c. I. rief. If 5. Und so darwider gehandelt wird/

siehet es der Obrigkeit/ als Handhaber aller beeder Ta¬

feln vi6. csn.?rincipescaus.»z. qu. f. frey/ dieUber-

tretter wol mit einer srbicrarischer oder willkuhrlicher

Straff anzusehen / allermassen auch GOtt der HERR

selbsten gethan / als zu sehen k?eck. 22. v. 8- lerem. 17.
V. 27. k I>ium. Is. V. z s. Und daß solches in den Chur¬

fürst!. Sachsischen Landen beobachtet werde / bezeuget

die Chursachs. Kirchen-Ordnung. src.Aen. 17. §. Essoll

auch an Sonn - und Feiertagen, ö: vecrerum 8/nocl. 6s

snno 1624. §. alle Hand-und Pferd-Arbeit, zc. Hcicj.
Lsrp?. ^prucl. LonM. lid. 2. clei.kccles. 252. Jedoch
wird (welches wol zu mercken) von diesem Gebott aller

Nothfall ausgenommen/ als welcher weder den göttlichen

noch weltlichen Gesetzen unterworffen/ davon ein Beyspiel

anzutreffen r.^accab.2.v>4'l.Lcleqcz.
tlerecraH. Iin>§.26. gl. 1. n. 19.6! leczcz. ^ncjr.Laü. i.
0.102. n. 6. Le seqq. ^/m.Lravett. Lonll t. n. z. öi ieqc^.
Le klarrk. V^elemb. Lons.40. n.28- ^ureLan. remis»
Lonem. vers. sec! notanäum. caus. r. czu.!. can. Kcur«
6econlecr. «ji'K. r. nccnon can. k nulla.csus. zz.czu.z.
Woraus dann dieses zu folgen / wann zur Zeit der Erndte

unbequemes Wetter ist / die Früchte zu sammlen / solches

aber an einem Sonntag sich ohngefehr ereignet / daß man

alsdann an Einsammlung der Früchte wol an einem sol¬

chen Tag Hand anlegen dörffte / wann nur / so viel es im¬

mer möglich/ der Gottesdienst nicht gantz und gar/ oder

von allen hindangefetzet und versäumet. Vi6. kricl. La!-
6um. Las. Lonlc. Iik.2, cap.i z. cas. 4. LarpT.1pr.Lon>
M. üb.2.6et. Lccles. 25 i.Scc. Lc aä Öscreral.l'il'.

6e feriis. §. ulr. noch keine Noth gedichtet wird / wo keine

zu finden / gleichwie gar wol in diesem Capitel §.8. erin¬

nert worden; zu welchem Ende dann in Sachsen deßwe¬

gen entweder von dem Pfarcherm des Orts / oder von

der ordentlichen Obrigkeir/ um Erlaubnuß angehalten/

und der Nothfall angeführt werden muß / per Orckn,
Lcclel. AeH. Lax. art. gea. t 7. §. es soll auch :c.

Das lll. Aapittk.
Wie siD der Haus-Vatter selbst regieren / oder gegen stZ selbst

verhalten soll.
Innhalt.

§.1. DerHaus-Vatter soll fich selbst erkennen. F.s. DieSeel«.
§>?. Den Leib vervfleqen.§.4. Nicht zu delicat gewehnen § 5«
Warnung vor Ulimass-gkeit. 6. Derselben Schaden. §.7.
Die Gelegenheitdarzu zu fliehen. §. 8. Geziemende Ehren-
Rettung. §.?« ketoriiou und Räch-Arten zu vermeiden.

^Jeiveil dem Haus-Vatter feine Hausge¬

nossen zu regieren / und denenselben ihre

Schuldigkeiten abzustatten obliegt / so

muß er sich vorher selbst regieren zu kön¬

nen gelernet haben. Hier aber wird ihm

gute Hülffe und merckliche Beförderung
geben/ so er sich selbst recht kennet/ und das bereits von de¬

nen Heyden / als etwas Göttlich- und himmlisches so hoch

gepriesene >^2-- Klosce ce ipsum, erkenne dl'cti

lelbst / gelernet hat. Was er an sich in der Natur nach

semer Lelbes-Disposition und Gliedern zu beobachten ha¬

be / darzu wird sich unten am andern Ort bequeme Gele¬

genheit zu handeln zeigen. Diß Orts / da wir von sei-

nemLeben und Wandel handeln/ hat sich der Haus-Vat¬

ter anzusehen / als die edelste unter allen sichtvaren Crea-

turen/ die von GOtt nicht allein einen sterblichen Leib und

was demselben angehöret / sondern eine unsterbliche ver-

nunfftlge Seele / als theure Güter empfangen / mit wel¬

chen er/ als em guter Hauchalter/so umgehen soll / daß

er es dermaleins gegen seinen Schöpffer verantworten

möge.

§. 2. So soll er nun seine erste und furnehmste Sor¬

ge seyn lassen / daß seine Seele / als das vornehmste

Theil daran ihm am meisten gelegen ist/ mit Leinen

vorseylicken Lastern verleyt / noch mit denen indi¬

schen Haus-Sorgen so eingenommen / in dieselbe ver¬

wickelt und versenckt werde / daß sie darüber gantz indisch

wezden/und ihrenAdel/olcher gestalt verlieren sollte.Denn

was würde es ihm helffen / so er auf solch unbilligmassige

Art die gantze Welt gewinnen und erHausen könte / und

an derselben unwiederbringlichen Schaden litte. Darum

soll er deroselben natürliche Krafften und Gaben/

sonderlich den Verstand auszuüben und zu cxcoliren

trachten / damit das Pfand so ihm der Schöpffer anver¬

trauet / nicht ohne Wucher aus seiner Schuld beliegen

und vergraben bleibe/ oder in denen Lastern und Sünden

noch tieffer vergraben werde. Auf die Regungen in sei¬

ner Seele / welche man Gemüths-Bewegungen / Af-

fecten/ Leidenschafften und Neigungen zu nennen / und in

zwo Arten / die Zorn-artige und begierliche einzutheilen

pflegt; soll der Aaus--Vatter sorgfältige Achtung

geben / daß er weder fener Seits durch unmäßigen

Sorn/Furcht/Traurigkeit u.d.g. in Rleinmnth oder

Unmuth / noch dieser Seits durch nnmass'igeÄ.iebe/

Begierde / Hoffnung / Freud u. d. g. in Ubermutt»
sich
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sich solche? Gestalt verfalle / daß er gar ausser sich nicht ist / daß er ein karger geitziger Filk seyn sslle / der we-
selbst kommen/und sich gleichsam selbst verlieren sollte: son- der selbst ftttt essen oder trincken darff/ "noch seinen Freuw
dern soilhierbey allezeit in seiner Ordnung und Ruhe sei- den oder Fremden mit einem Trunck oder Tractamenten
ues Gemüths indifferent bleiben zu können / alle seine zu begegnen weiß / und darüber guten Namen und Wil-
KMe und Gedancken in eines zusammen ziehen/wobey lenverleurt; sondern wir reden nur wider den Miß«
ibm die Übergebung sein selbst in Göttlichen Willen / und brauch und Überfluß so dabey / sonderlich in Teutschen
das Vertrauen auf die vatterliche Vorsorge GOttes/ Landen / im Schwange zu gehen pflegt. Man ist auch
die gewisseste Hülste geben wird. In solchem Stande nicht gesonnen die VMere^ nach allen Stücken vorzu-
wird er nicht allein gesunder/ sondern auch in seiner Haus- stellen / dabey ohnfckwer und klar zu beweisen seyn würde/
Haltung al es und jedes / so verworren es auch scheinen daß kein einiges Göttliches Gebot sey / welches ein un-
mag / in guter Ordnung bedachtsam allezeit auszurich- massiger Mensch nicht Übertretren / und sich dadurch an
ten geschickt bleiben. Da hingegen diejenige / die unter GOtt / seinen Nächsten und eigenen Gewissen verji.ndi-
der Bottmassigkeit ihrer Assecten/in unbezahmerenZorn/ gen / und Göttlicher Straffen nicht schuldig machen soll-
unmäßigen Tramen und dergleichen Freude / verlangen te: Sondern wir bleiben nnr bloß in der Absicht auf die
und fort leben / in ihren Gedancken niemals bey sich selbst Haushaltung / darinn sie eine so sehr weit um sich greiffen-
zu Hause / und lauter Unruhe und Sorgen nie nichts de Ursach so mancherley Unraths / Jammers und Un¬
recht bedachtiges auszurichten vermögen / und welches Heils ist.
das argeste ist / von der Gewalt solcher ungebandigter ^ §. 6. Es soll aber ein HausVaeeer allezeit und
Affecten / in vielerley Ausbrüche von Lastern gestürtzt zu überall wachcsam/ fürsichtigchäuslich/ sparsam/ be--
werden / in äusserster Gefahr sehen müssen. scheiden / munter / emsig / und in vielen Fallen ver-

§. z. SeinenLeib/als der SeelenWerckzeugund schwiegen in seiner Haushaltung gesunden werden/
Wohnung / soll er nach allem Vermögen bey Leben und und alles und jedes zu rechter Zeit anzuschaffen wissen.
Krafften zu erhalten trachten ; zu dem Ende demselben Wo er nun in der Trunckenheit seine Vernunfft er-
die Nothdurfft im Essen/Trincken/Kleidern/Ruh/Pfiege tranckt oder vergrabet / daß er in solcher Zeit mehr nichts
und Artzney / da er es nöthig hat / gönnen und wiedersah- als die äussere Gestalt eines Menschen behalt / was sollte
ren lassen. Hingegen wo er mit ängstlichen Sorgen/ man doch wohl in diesen Slücken von ihm zu hoffen ha-
Kummernus/ Geitz / unmäßiger oder unnörhiger Arbeit/ ben ? Er kan bey einer Zeche in wenig Stunden mehr ver¬
feme Gesundheit schwächt / oder gar das Leben verkürtzt/ sauffen / und durch seinen Hals lauffen »assen/ als er in vie-
so ist er ein unbilliger / unbarmhertziger Mann / gegen sei- len Tagen wiederum erwerben kan. Mancher ist bey
nen Fleisch und Blut / und geHörer unter die Rubric de- nüchtern Sinnen karg genug / lässet sich aber in der
rer / davon der kluge Haus-Lehrer Sir. 14/ s6. dlß Ur- Trunckenheit zu allen bereden / man kriegt von ihm
theil schon längst zu seiner Zeit gesvrochen:Wer ihm Feld/Geld/Hunde/Rosse und dergleichen mehr/er schlägt
selbstnichts Gutes thut / was stll er andern Gutes Fenster und Ofen ein / und zubricht was ihm in denthun? Er wird seines Guts nimmer froh. Es ist Weg kommt. Wo bleibt menschlicheBescheidenheit/
kein schandlicher Ding / denn daß einer ihm selbst nichts wann der Trunckenbold sich zu einem grimmigen Baren
Gutes gönnet/ und das ist die reckte Plage für seine Boß- und Wüterich/ hupffenden springenden Kalbe / oder auch
beit. Diese Schuldigkeit beruhet auf diesem Grunde: unflätigen Hunde / der wiederum speyer lklv. ven. was er
Weil nicht der Haus-Vatter selbst / sondern der HERR gefressen u. a. m. besoffen hat ? Wie kan man Ausmun-
als der Schöpffer / HEn über das Leben ist / so hat er sich terung und Emsigkeit suchen / wo man aus Nacht Tag/
auch kein Recht anzumassen/daßer mit Vorsatz/oder auch und aus dem Tage Nachr macht / und des Morgens / da
nachlässiger Verscmmung verderben sollte / was der man das Gesinde und Arbeiter an die Arbeit führen soll-
Schöpffer selbst / als sein Geschöpft kevt , und also auch te / entweder noch nicbtemma»nach Hause kommen / und
von dem Haus-Vatter geiiebethaben will. wohl etliche Tag nach einander in Zech- Hausern behan-

§. 4. Jedoch aberMö/e/es5emeS weM dahin ver- aen bleibt/ oder den Rausch noch nicht ausgeschlaffen hat/
standen werden / daß man anderer Seits den Leib mit gar über Magen - Kopffweh und anderes Ungemach klagt/
ju delicaten und dem Geschmack anmurhigen Speisen wie dann die Trunckenheiteben davon die Kopff-und
und Getränck / oder sonsten gar zu zart halten / demselben Sauff- Kranckheit genannt wird. Da bleiben die noth-
schmeichle» / und darinn seine rechte Freude und Gluck- wendige Haus - und Feldgeschaffte / die keinen Aufschub
seeligkeit suchen / andere geringere Haus- Kost dagegen leiden / liegen >/ und weil die verabsaumete Zeit sich nicht
mit Unwillen essen wollte. Denn solcher Gestalt dorffre wieder zurück holen lasset / breitet sich offt der Verlust auf
es m «t einer allermeist gemeinen Bürgerlichen Haushal- ein gantzes Jahr hinaus / allermeist da auch das Gesinde
tung in die Länge nicht dauren wollen. Daher dem schon treulos und liederlich durch solches liederliche Leben
Haüs-Vatter zu rathen ist / daß er dem ungezahmten lu- des Haus - Vatters geworden ist. Was kan auch wohl
fternden Appetit zu Zeiten abbreche /^ auch wohl faste: ein trunckenerMenschverschwiegenhalten? In vino ve-
Also bleibt er bey gesunden Tägen / langern Leben und riras. tLin trunckener Mund redet des Heryens
Gemüths- Kräfften / seiner Haushaltung nutzlich vorste- Grund. Da erfähret das Gesinde / was ihm verdor-
hen zu können geschickt. Da hingegen zu sorgen/ daß das gen bleiben sollte. Da ist kein Begreiffen oder Nachden-
delicate Leben / und die viele und mancherley mit so star- cken/ ob man zu seinen eigenen Nutzen oder Schaden rede,
km kostbaren Gewürtze bereitete Speisen / davon man Es mangelt an Exempeln nickt / daß vielen die Zunge in
vor zwey hundert Jahren bey uns noch wenig wüste / als der Trunckenheit so gelöset /und das Innerste "des Her¬
me grojft Ursach so vieler Klagen nicht allein über küm- zens also aufgeschlossen worden ist / daß sie guten Namen/
meckche Nahrung / sondern auch der meisten Kranckhei- Vermögen / wo nicht gar allerdings den Kopf auf das
ten bey denen Reichen und kürtzern Lebens unserer Zeiten Spiel gesetzt haben.
anzusehen seye. ^ ^ ^ §.7. So lieb nun einem Haus-Vatter seine Nahrung

§. 5. Bey dieser Gelegenbett kan ich nicht umhin und Auffnahm ist / so vei hasset undverleydet soll er ihmden Haus-Vatter für Unmassigkeit in Speiß und hingegen die Vollere^ se^n lassen. Sich aber hie desto
Tranck getreulich juTvarnen: dabey aber die Meinung sicherer ju verwehren / so meyde er alle Gelegenheit und

B nahmens
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nahmentlich liederliche Geschafften / als wodurch ihm solches leyder! die tägliche Erfahrung. Dann odwolohne dem bey seinen Haus-Verwandten und sonst andern nicht ohne / daß ein Mensch / welchem der Übermasse
Chr- liebenden Gemüthern / eine ohnsehlbare Geringach- Trunck die Vernunfft und Sinnen beraubet / so wenig
tung / oder wohlgar Verachtung zuwachsen / hingegen als ein Unsinniger verrichten/ das ist / keinen Conerace
aber ein gut Theil ftines Respects und Ansehens / daran fthliesjen. Vlä. älexanä. k öslcj. säl.. Volum. L. 6s
ihm gleichwol mehr gelegen ist/ als er meynen mögte/un- clol.mal. (Zce66. 6e conrrak. ttipul. cap7 .concl. n.
ausbleiblich abgehen muß. Würde er aber zur Gesell- n. »66. Sc leqq. Lsrpa. ^pr. ?orens. 9.2. Lvnk., f. ciek.
schafftEhr-liebender Freunde auff Mahlzeiten eingela- z6. k 8rruv. Lxerc. sci n 6. rk. 37. Verlöbnuß voll^
den / und solche Ursachen / die ihn zu erscheinen obligieren ziehen. Viel. 8ocin. Lons. 47. vol. z. l)ec. conl. 112.
und verbinden / haben / so sey er sorgfaltig / und stelle sich kipa in l. f. L. cic revoc. cionsr. ^rums?. Lxerc. sä InK.
fest vor/daß er die Nüchterkeit wieder mit sich nach Hause ,2.rb.8 ^osck.aöeuk. cje8ponlsl. csp. n. Lidsrp^.
bringen wolle; wobey eine bescheidene und bewegliche )pru6. LonM.I^ib.2. cisf.LLclel.z i. Testament ma^
Entschuldigung/ welche die Unvermögenheit Bescheid zu chenoder einen Zeugen darinnen abgeben. Viä.ö^lci.
thun /Zeit/Ort und andere Umbstande an dieHandge- incap. 14. X. cievir. öc konek. clcr. lesend. sä§.i.

den werden / vieles ausrichten kan. Ink .czui rettsm. tac. poffunr. Specular. m. 6e rekib. §. i «§.8. Nachdem auch einem Haus-Vatterzur Auff- n.8l .L>c Karbol I.ib. 5. csp. i.sxiorn .i. Vielrveniger
nahm seiner Nahrung an einen Ehrlichen Nahmen viel «inen verbindlichen ablegen kan. Viä. can. 7.8.
gelegen / so ist er schuldig / daß er Ehr und gutes Gerücht ^ 9. csul.x v. qu. r . Allermassen der Lonlenlm oder Ein-
erhalte / oder so er daran ausser seiner Verschuldung ver- Billigung/ welche das Wesen und Lssenx einer jeden Ver¬
letzt wäre/ rette und vercheydige. Denn wo sein czebüh- richtung ist/dißfalls abgehet. Vi6.l.6.§.7.ff.6eremilic.
render Respect und Zlnsehen bey dem Gesinde ansähet zu j. l i. §.2. ff. 6e poen. can. venrer. 6iK. z L»n. lsne.
fallen / so glaube er gewiß / daß zugleich ein groß Theil des c. 15. qu. i. k csp. 14. X. 6e vir. Lckoncff cler.
Fortgangs in der Haushaltung mitfallen müsse. Hierum So ist doch dieses nach der bewehrtsten Rechts - Leh-
soll er sich für allen Dingen hüten lchrwas Böfes zu bege- rer Meinung nur von der unmäßigen und jenigen Trun-
hen / auch so gar allen Schein des Bösen / so viel möglich/ kenheit / welche die Sinnen und Vernunfft gantz und gar
meyden. Solte er aber gleichwol ohne seine Schuld ge- verruckt / keines Weges aber von einer solchen / welche den

WWWW . . >glichkeit/ WW. . ^
telst einer vernünfftigen und ordentlichen Verantwortung Grund/welchenwir vben angeführet/ dißfalls nicht appli-
zu entladen. Wir reden aber von einer Sache / die eine csble ist. Woraus dann unwidertreiblich zu schließen/
Wichtigkeit auff sich hat / und daher einer ordentlichen daß der von einem solchen Menschen geschlossene Comract
Verantwortungwerth ist. Denn von einer jedweden ein- von Cräfften / vornehmlich wenn er selbiqen nach abgeleg-
gebildeten Beleidigung / da man erwan mit einem unan- ten Rausch von neuen rsrikcirt und bestätiget hat / arg.
genehmen Blicke / Wort oder Tritte beleidigt zu seyn !. 48. ff. 6e k..). Vicj.Larp2.jpr.kor.p.2.c. if .6ef.z6.
glaubt / und mit weit hergesuchten Konsequenzen eine Lardos. lib. f. c. I. axiom. l. in f. Li8rryck. 6scaucel.
Injurie zu erzwingen sucht/ darüber eine grosse Ehren-Ret- conrraÄ. 5eÄ. 1. csp. 2. §. XII. Ferner / daß die sol-
tung anstellen / und mit Larven und Gespenstern fechten cher gestalt eingegangene Verlöbnuß verbindlich / los-
will/solches ist eine Sache/ die sich corcls te tugendhaffte cbim. s LeuK. 6s 8ponssl. c. ll. Lerk»r6. 6e LonjuZ.
Heyden zum Schimpf zu ziehen und zu Vmciiciren / schon §. 100. L- Larp?. )pru6. l.!b. 2. 6ef. z I. vici.
ju ihrer ^eitzur Schande solten gezogen haben. intr> c.4. §. ,auch alles das jenige / was bey der-

§. 9. Es soll aber die Verantwortung / von einer gleichen Zustand geredt / gehandelt oder getban wird / fest
solchen Vertheidigung / die dem Christenthumgemas ist/ und gültig istEs wäre denn / daß durch Beweißrhum
verstanden werden / durch Ketor/ionen / Ausforderun--- könte dargethan und erhärtet werden/ daß er zu dem Ende
gen und dergleichen Rach--Arten die Sache ausmachen mit dem Trunck beladen worden / damit ihm dadurch
wollen/kan in derWarheit auch von blosser natürlicher ge- desto besser die Zunge gelöset / und er zu einen solchen Ver-
sunderVernunfft/geschweigevomChristenthum/vorkeine sprechen/ welches er nüchtern keines weges eingienge /ver¬
Tapferkeit und Ehre/ sondern nicht änderst als eine natür- anlasset würde / dann solchenfalls wäre wegen des gegen-
liche ungezahmte Bewegung des Zorns / und thierische seitigen Betrugs sothanes Versprechen ohne Krafft. srx.
irrationale unsinnige Art geachtet und betrachtet werden; 1.6f. §. l. ff. cleLoncliät. inäeb. Vi6. vsn. voller, aä
wie dann Thiere/unstnnigeund rasende Menschen/so bald LonK.l9.p-2.n.zs. (Z0L66. 6eLonrrab, Kipul.c .7.
sie beleidigt werden / so gleich von sich stossen / beissen / kra- conci. XIn. 168- ö! Lrr^ck. 6? csmel. conrrsÄ. seÄ. 1.
tzen/schreyen/schlagen/und sich zu rächen suchen. Wo auch c. 2. §- 12.
die Sache änderst nicht als durch obrigkeitlichenSchutz Gleichwie nun ein solcher Haus-Vatter / sich ange-
auszusuhren wäre / so soll doch gleichwol auch die Obrig- führter Massen durch den Trunck nicht wenig schaden kan:
keit nickt aus Rache / daß man sie zu einen Instrument Also ist noch sernerweitig zu wissen / daß er hierdurch auch
seiner Rache / die man änderst auszuschütten nicht ver- bißweilen in die obrigkeitliche Straff verfallt : Dann zu
mogte / machen wolte / sondern bloß deßwegen angeflehet geschweige / daß das Zutrincken in den Reichs- Abschie-
werden / daß die gedruckte Unschuld empor kommen / und den bey viÄirung einer willkürlichen Straff verbotten;
Vertheidigung erlangen möge. als zu sehen im Reichs-Abschied zu Cölln / 6e snno 1 s 1

t ^ kubr. Von Gottslastern. §.deßgleichen/wiewohl.;c.
5 In der Polycey-Ordnung6e anno ls Zo.i 548. und 1577.

sll l'ir. Vom Zutrincken; Lont.Orcl.poIit.8sxon.cZe an-
16i 2.üibeoci .rir.Sachsen CoburgLands-Ordnung.

>^e sehr sich unter andern unser Haus-Vatter src. z. kBrandenburg.Policey-Ordnung. fol.4. 8- f.
Hdurch das Laster der Trunckenheit schaden könne/ Vicl.V^ekner Odk.praöt.voc.Zutrincken;Lesolci.IKel.
^bedarff keines uberflüssgen Beweises / und gibt ?r. voc. Trunckenheit; öe L»rp2. Wr. LonM. I.ib.2.
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Äet. ? i. n. r/. S? in I>raÄ. Lrim. p. z. czu. 146. n. 25. Schmach gegen ihm / wte sichs gebührt / erSrterh
So geschiehet es zun öfftern / daß durch Begehung aller- wird. :c. Noch deurlicher aber wird dieses verbotten
Hand Wer (als zu welchen die Trunckenheit ein rechter im Reichs-Abschied zu Regenfpurg/cje anno »594» §. und
Zünde» ist) Ehr / Leib undLeben verwürcketwird / wel- als auch. 12z. in verb. Daß die Gesellen dieMeister
ches die traurige Zufalle (damit wir nur aus vielen ein ei- schelten / und halten die andern Gesellen ab, daher
niaes Exempel anziehen) der im Trunck geschehenen Ent- sich offtMals zutragt / daß in einer Stadd / oder
leibung/zur Genug am Tage legen. auch in einem Land ein Handwerck ohne Gefeilen

Dann ob man wohl nicht in Abrede seyn kan / daß verbleiben muß/dahero großUnrichtigketterfolger/
die unmäßige Trunckenheit / welche dieVernunfft ver- daß nemlich auf schlechtes blosses Angeben etlicher
rücket / von der ordentlichen Straff des Todschlags be- Muthwilliger Gesellen/ohnall rechtmässige Ursach
fteyet / anerwogen der Vorsatz dißfalls nicht zugegen ge-- und Ausführung / andere Gesellen auftreiben / die-
wesen / gleichwie solches bezeuget ^nron.Lemer.tom.z. selbes^ wohl als die Meister selbst/ anfrembdeOre
vsr.relöl.c. l.n.7Z. ttippol.6eXjarlil. »ä l. 1. n.6z.ff. vor ihr Aunffe fordern/ Mit Straffen belegen / di«
»clI..Lorn.6e^c.LsrpT.?r.Lrim p .z .qu. 146.N. zj. Handwercks-GeselleNumtreiben / UNd durch diefttt
und andere mehr; So wird doch ein solcher Ubelthätergatty gefahrlichen Muchwillen den Communett
keines weges von aller Straff ablolvirt / dann hat er und Städten zu sondern Nachtheil und Ausivick-s
gleich nicht mit Vorsatz gesündiget / so ist doch nicht zu lung des gemeinen Manns Unordnung und Ve-
laugnen/ daß er diesen traurigen Zufall vermittelst seiner schwerden zufügen; Lr§. als haben wir. i2s.mverb.
Schuld verursachet / indem er in dasjenige gewilliget/ Gegen den Übertretern nach gestalt gefundener
was in den Rechten verbotten ist / Nemlich in dieTruN- Mißhandlung Mit Leibs,Straff/ Staupenschla-
kenheit / einfolglich mit willkürlicher Straff / als zum g-n und dergleichenvon eines fcden Obrigkeit / da
Beyspiel mit Stauvenschlagen / Lands- Verweisung / zc. die Mifihandlerbefunden/ Verfahren werden soll. :c.
nach Anleitung der Umstände gar wohl angesehen werden ^6cl.rciiÄLleü.8sx.>Isurir. rle anno 1541. pr.LrOrlj.
mag/ srg. l.27. §>9.L<zz .ö!c .ff.2l!I.. ^qUll.V.8al^c»prczvinc.'I'orßSv.öesNnoI^59.rubr. I4.8c()r6.?rov.
261^.!. L. sä I.. Lorncl. lic. /ocioc.vsmkovcl.prsÄ.Lavat. rubr. Von geschenckteN Handwerckern / §. der
rer.crim. c.84. n. 19. L? Lsrps. cit.qu. 146. N.Z9.A seqq. jenige so geschmahet. zc. ^rlrisn. Lajer. inreßr. 1r.
Ware aber die Trunckenheit entweder sffeüirt / oder cie Lvnviciis Opikcum, Vom Schelten der Handwer-
nicht so beschaffen/ daß siedenGebrauch derVernunfft ker.zc. Obgleich ferner diesem zu Folge die von einem an¬
benommen / (welches unter andern auch daraus zu schlies- dern uns angethane Schmach aus Christlicher Lieb / un-
ftn / wann sich der Thater nach abgelegten Rausch der verletzt unsers Leimuths / wohl vergeben und erlassen wer-
That gerühmt/ vid. Larps. 6. qu. 146. n. 55.) so wurde den kaN; vW. L»rp?. pr.cnm. p.2. qu.9 s. n.90. k seqq»
fonderLweifel ein solcher Todschlager der ordentlichen Iedennoch aber haben die Rechte / damit die von uns
Straff des Todschlags nicht entgehen können / gleichwie ausgestreute Schmach nicht weiter um sich greiffe / und
zu sehen bey dem Lsil. 2.0.11 o. n.ay. vamkouchcj.c.84. vonuns eine widrige Meinung bey andern erwecke/ folg«
k'rolp. k,rlnsc. czu.93.0. 18.6iLsrp2.lj.czv.146.N.48. lich auch der Boßheit derer jenigen / welche/so viel an ih-
«lcqq. allwo noch Mehrere Lxceptiones anzutreffen. Nen gewesen / unsern ehrlichen Nahmen gekrancket / gar

. zU viel nachgesehen werde/conrra l.z z. ff. 6e«..V. unter-
^ ^ ^ fchiedliche Mittel/solche Schmach zu ahnden an die Hand

^Bgleich durch Verunglimpfung und Beschimpfung gegeben / welches entweder durch einen von unserm Ge-
emes andern / unser ehrlicher Nahm und Leimuth im gentheil uns zugestellten Revers / und Bezeugung un¬

geringsten nicht gesahret werden kan/ inEnvegungesem serer Unschuld.V. <?ror. I.ib.2. cle /. L. 6c t>.
unbillige/ ja gantz lacherkckeSachewäre/ wann dieses c. 17. n. f. öe5cb//t, /n/?. /ur. L,v. l.ib. 4. rir. 4. apk. 2.
kostbare Kleinod uns zu benehmen in eines /eden auch Oder durch eine Christliche Abbitt/ v.Orcj.Lamer.0.2.
wohl leichtfertigen und üeöer/ichen Menschen Macht und rit.28. §. und sonderlich. L!cvntt.L!cÄ.8»x. 9.4.^42.
Gewalt stünde; gleichwie zu fehen in l.5. §. 1. ff. cle ex- g^ä.Lsrp-.pr.Lrim. ^2. qu.94. n.2i. Oder durch
rrsorä.coßnit.l.z.L.cieiojur.SeI.un.ink.L.clel-wos. Erstattung einer Büß - und Geld-Straff / worMit die
übcll. Zu welchem Ende dann das unverNunfftige Schel- uns angethane Schmach geschahet und Mimim wird/
ten/ und aus demselben entspringende Auf-undUmtrei- ^equsv.§.?. ibiqueDO.s.cjeinjnr.ö-Lsrpe.p2.qu.ys.
ben derHandwercker in denReichs-Abschiedenund an- Oder durch einen besondern excli^mari L.lleingen.
dern Lands - Ordnungenhin und wieder bey hoher Pon wsnumiff. angestellten Proceß/ cte v. V16 Lsm. p.2.'
verbotten / wie zu sehen in der Policey- Ordnung zu Aug- tit.2f. 6ail.,. 0.9. S- leqq. L^rp^. lib.2. Ke5p. 94.
fpurg ausgericht/ 6e snno »fzS. I'it. Z9. §. I. inverb^ k in)pr»for. p. t.c.7.cjet .27. Lsrtol. plsrcr.g^.ckt'.
Auch keiner den andern weder schmähen / noch auft tsm. L? Xjuncl. T'r. 6e rliffsmst. Oder auch anch gestal-
over umtreiben / noch unredlich machen. Welcher ten Sachen / so fern die Schmach gar zu groß / durch
aber das thät/ dasdochnichtstyn soll/fo soll der-1 peinliche Klag/ 6equs V. §.»».). rleinjur.l. t» ff. eo6.
selbe Schmaher solches vorder Obrigkeit deSOrts t^ickt. V. 2.cinns.Zs7. n .s.k!8. Sc Lsrp-. p.2.
ausführen. Ob aber der hierinn Ungehorsame er-» qu. 100. nach Ausweisung deren Umstände gesche-
schiene / der soll für unredlich gehalten werden / so hen kan.
lang und viel / biß daß / wie obsieht / ausgeführt § ^
tvird.tc. ^6tt. deformst. Guter Policey zu Augsburg
tlesaao l f48« 6! 6e snno l 577. zuFranckfurtaufgerichk.t Mter andere Mittel / welche die Recht einem Ge-
sudlir. Von Handwercks-SöhneN/Gesellen, zc. §. Es ^schmähten an die Hand geben / ist auch die so genannte
soll auch / in verb. tLs soll auch derjem'ge / sö ge^ ketorlion oder Ehren-Rettung zurechnen / vermittelst
schmähet worden/ keines weges aufgetrieben / sons- welcher wir die wider uns ausgestosseneSchmähungen
dern be's seinem ^»andwerck gelassen/ und die Hand^ und Schimpfwort wieder zurück geben / welche/wann jk
tvercks-Gesellen mit und neben ihm zuarbeiten sich in der Schrancken einer rechtmDgen Vertheidigung
schuldig seM so lang/ biß Vie angezogene /»Me unv und Vsfenlion enthalt / nicht zu verwerffen / allermassen

B» sie
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die Nettuin unsers Leimuths so wol / als die Rettung UN- Proportion odlerviret / das ist/ eben die /enige Schmäh-

K^vv». ^ . ^ ^

jpss eo6ein iurv uracur. Lont. 8cruv. äs Vin6 nriv ^. .. . -

c X ^pk. 6. n. 9. p-normir. m c. -z. X cle lent. k re sr^krt-. »«?. il? ^ ^Mann die XVarheit Je--«jucj.n.5.l'e!m.inc.8.X.cjeexcepc.n.il.S!i2. Larcol. 8ätce ^der^^?/^?k. gebrauche
WI.2s.n.r.^.6e?rocur.(Zail.2.0..c>o. Uvns'r.O „ Ncken^^
L^rl.ck. p. s. conc! pr^Ä. 64. Oomin. ^rum-e. Lxercl «r es lk-^e^? /i- ausgegeben / bl'ß
scjlntt.l7.rk. 17. ^srpreckrscj§. l2. s.^einjuk- n kernrNgelegen/obdie
Lcleq. Larps.?r.(.'rim.p .2. qu .97. n. 2-.K2Z. krsn?k' die »ch-mlichgeschehe / wann nur

"" ^ ^ ' ^ ^.. ^

wird) wäre selbige , . . .. . -
Zu welchem Ende dann zu wissen / daß zu einer rechtmassi- Norsr. p.2. z. Sc ttekrmg Usnusl. ^lorsr. lik. z .n. 11.
aen Ehren -Rettung folgende Stücke vonnöthen. Und Ob aber durch sothane ^.erorlion dielmarien Klag auft
zwar erstlich) daß dieselbige inconrinenci, das ist / so gehaben seye/davon besiebeLerlick.p. s. concl .64. n.zz.
baldman die ihm angethaneSchmach inErfahrung ge- öcseqq.^sv.acllus^ub.jib.g.cic^.zrr.io.n^.undnoch
bracht/ geschehe; Und dann 2) daß hierunter eine rechte mehr andere. ^6. omnino tteor^diebel ^rsk.vec.i z.

Das IV. Kapitel.

Wie sW der Haus-Vatter bey dem Ehestande zu
verhalten.

und Leib unbefleckt führen können/zu rathen seyn/sich ih--
Innnült. rer Freyheit und Gabe in dem ledigen Stande zu gebrau-

h. I. Drey Arten von Geselischafftcn in der Haushaltung.L 2. chen. Wir sagen auch nicht / daß ausser der Ehe eine
Die Ehe zur Haushaltung gelobt, h. z. Die Vorbereitung hie« Haushaltung zu führen / eine bloß und allerdings ohn-

U!WLW»M,tvKWUWLöU! iLÄ>«-
ö .7. Mittelmassiges Alter gerathen. H.8.9. Gebet hie nöthig. del !^.y Geschlechts / Wlttlbere und Wltllben / mehr-

ro. Die Wahl soll in der Liebe gegründet seyn. h> II. Ech6n> mahl IN ziemlich weitläufigen Haushaltungen stehen/

heil. h. 12. Reichthum. h. >z. Die Erkänntniß der Person, wiewohl man dabey bekennen muß / daß solche ehelose
H. 14» Gleichheit der Religion. ^-15» Des Älterd. ^.16» Des ^)ausb^ltr!Nt?er? ihre ^?ubeleelittkeitet? IllidStandes und Geschlechts, h. 1.7. Des Vämöqens. §. l !i. Der ^ausyauu.Igen lyre .^uyeie .liqrulm Ui!v oruß lv

qantze Jnnhalt kurtz wiederholet. 5. .y. VerbotM.c Blut- vlel schwerer und nachdruckllcher^uhlen werden / als
Freund-und Echwagerschafft zuvermeyden. §.20. Einwilli- schwerer einer allein an einer Last traget/zween aber/weil

gung der Eltern nöthig, h. 21. Der Normung h. 22. Rath ^ dieselbe unter sich theilen und zugleich trafen / leichterder Anverwandten und Aseunde. 25» Aufschub del Voll- d^rMt
ziehuna des Ehe-Gelubds widerrathen. ^.24. ?rocUm,t>on/ vamn s0^vmav.N M^gen. ^üp ^
covuisrion / und was dabey vorzugehen pflegt. schon nn Paradies dem Adam nicht gut zu jeyn erkannte/

so er ohne GehuMn ble/ben wurde / und ihm deßhaiben
§. ^' die iLva / die er aus der Rippen schuff/ beygesellete / da

Jßdaber haben wir den Haus-Vatter aus- er doch / so er im Stande seiner Schöpfung bestanden
ser der Gesellschafft seiner Hausgenossen/ wäre/ ein Leben ohne dergleichen Müheseeugkeir/die nach-
inderAbsicht ausGOtt und sich selbst be- mahl der Fall über alle Haushaltungen geführet hat/
trachtet / nachdem er aber ausser solcher würden haben führen können. Daher Leuten / die sich
Gesellschaffr kein Haus-Vatter heissen zum ehelosen Leben beruffen zu seyn achten/ ambestenge-
kan : so wollen wir nun zu denen Wech- rathen ist / so sie mit einer Haushaltung / bevorab da sie

sel-Gebührentretten / die der Haus-Vatter ftinen Haus- weitlauffia ist / entweder unverworren bleiben / oder abee
genossen/und diese hinwiederum dem Haus-Vatter schul- um einen Gehülffen sich bewerben,
digsind / und also eine Schuldigkeit die andere erfordert. §. z. Damit aber der Haus-Vatter/der seine Haus

c-Mi.- finden aber die dre>? Arten von Gesellschaffren/ Haltung in der Ehe zusührengesonnenist / auch blW v^-
^ nnd^Kervelbe / dieAn^ bereitet werden möge / 0 will die Wichngkeit vermache

«f«d..>.-daßwiri>N»n«^-nS-ü-«un..-..ch.-n:
herschafften und denen Untergebenen. Die Erste I. Wie er GOtt gefällig und glücklich in die Ehe tretten
Are wie sie der Grund der übrigen ist / also wollen wir solle. II. Wie er zu seiner Vergnügung in der Ehe leben
auch von derselben den Anfang machen. könne.

§. 2. Es ist aber unsere Meinung hiebey gar nicht/daß §. 4. Diejenige die ihre bißherige Lebens- Art mit
wir dem Haus-Vatter wider seinen Willen das eheliche der Ehe zu verandern bey sich beschlossen haben / die sollen
Leben aussdringen wollten. Denn obwohl die Ehe ein von nachfolgende Stücke zu reisser und wohlbedachterUber-
GOrt verordneter Stand und Beruffist / so ist sie doch legung sich treulich anbefohlenund wehrt seyn lassen / da-
nick>t allen Menschen ohne Unterscheid befohlen / also daß mit die Reue nachmals nicht möge endigen / weßmanob-
es Sünde wäre / wo jemand ohne Ehe bliebe; vielmehr ne Rath olmbedachtsam angefangen hat. I. Sollen sie
inögtc es Leuten /die ausser der Ehe ein Leben an Seele zum allersördersten den Ehestand ihnen selbst vorstellen

als
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als einen heiligenGOtt wolgefälligett Stand/den er selbst das sich auf alle und jede Haushältungen schicken sollte/
denMenschen gut zu seyn erkennet/und als seineStifft-und bestimmet werden / daher man nicht so wol auf die Jahre/
Ordnung zu erhalten und zu seegnen in so manchen Ver- als auf dieLeibes-Beschaffenheit/dessen Kräffte/ die Ver¬
heißungen sich verbunden; wie nians denn als eine heilsa- nunfft und den Verstand bey beyderley so weib-als mann-
me und wunderbare Provi6er>2 anzusehen hat / daß er so lichen Geschlechte zu sehen,
gar noch unter denen Heyden diese heilsame Ordnung er- §. 6. Gleichwie aber in der Wett schier nichts zu fin-
hatten. Diese Betrachtung kan allein den rechten wahren den / so gut es auch seyn mag / das nicht zugleich seine Be¬
Grund legen / und die Gemüther bereiten / in tnesen quem-undUnbequemttchkeitmmit sich/uhrm sollte: also
Stand sowchlChrMchzutretten / M auch denselben hat auch hie das gar zu snHe und spate ffrepen seine Vor¬
wohl und ersprießlich zuführen. Woman sich aber den- theil/ aberdabey auch MeMgeiegenheiten / wiewolei-
selben änderst nicht als ein bloß natürlich Ding vorstellet/ nes mehr a/6 das andere. Wann bey dem allzu spaten
und wegen des vieier/ey Leidens / als ein nochwendlges Freyen auch nichts mehrers zu bedencken wäre / als die-
Übel / dessen man nicht entbehren könne / nach den Ve- ses: Daß Eltern ihre Kinder nicht erziehen könten / und
griff der blossen Vernunfft betrachtet / und mit feinen unerzogene Weysen in der Welt andern zur Last hinter
andern Gedancken in die Ehe zu tretten weiß / da dörsste sich lassen müssen / so mögte man das junge Freyen vor
eine solche Ehe / die ausser diesem Erkanntniß GOttes an- jenen erwählen /und das bekannte Sprichwort auf sei¬
gefangen wird / ein betrübtes Ende nehmen / und denen nen Werth beruhen lassen: Daß nemlich / frühe aufste->
Eheleuten / die sich mit dem Trost des Göttlichen Bey- hen und freyen niemand lölle gereuen. Sintemal jun-
standes auszuhelffen nicht gelernet baben / eine Last wer- ge Eheleute gleichwol vor jenen die vermuthlicheHossnung
den / darunter sie endlich / bevorab wenn mancherley Ar- haben können / daß ihre Kinder ihrer eigenen Erziehung/
ten von Trübsaalen zugleich auf einmahl zusammenschla- dergleichen von frembden in solcher Liebe und Treu kaun»
gen sollten / erliegen und verzagen müsten. zu hoffen ist / noch gemessen / sie aber hinwieder an ihren

§. 5. Nachdem aber auch der Verstand gar nicht/ Kindern / wenn sie nun erwachsen sind / einen Stab im
oder doch gar selten vor den Jahren zu kommen pflegt/ so Alter zu ihrer sonderbaren Lonlolscion erleben mög ten.
sollen alle die zur Ehe schreiten wollen/ 2. ein vollkom-- Welches nahmentlich denen Eltern die in Aembtern ste-
menes hiczu gckorl'ges Alter / zusamt dem Verstände hen / und ihrer nunmehr erwachsenen Kinder Beystandes
und guter Wissenschafftrecht hauszuhalten erlangt ha- sich zu getrösten / eine süsse Vergeltung der in der Kindheit
den/ und mit in die Ehe bringen / denn es ungereimt / und an sie gewandter Mühe / und Versüssung des an sich selbst
zu wagen gar zu gefährlich seyn würde / eine Sache ohne müheseeligen Alters seyn mag: da au cd noch über diß ihe
Verstand antretten wollen/ die doch ohne Verstand nicht Gedächtniß bey ihren Kindern und zu Zeiten Kindeskin-
gefwret werden kan. Weil aber derVerstand bey ei- dern für solche an sie gewendteTreU nach ihrem Tode/ (in
nem früher bey dem andern spater zu kommen pflegt / zu welchen sie auch ihre Augen so ferne desto ruhiger Messen
dem auch der Zustand einer Haushaltung / die Landes- können) zu ihrem verdienten Ruhm im Seegen bleibt.
Art und andere umstände hie eine frübere / dort eine spa- §. 7. Nachdem aber der Mittelweg überall der sicher¬
ten Ehe fordern / so kan hierum nichts durchgehendes/ ste ist/also mag auch eiNmittelmMgesAkerzumEbe-

B z stände
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stände das bequemste gerathen werden. Dieses aber mög- geschiehetsmN)esachen?als wobey man offr handqreA
tevon zwantzlgJadrenunödruber/ aber me darunter/ iich spüret/daß GO'tt dieHand zuförderist dabey habe/
anfangen / und sich bchauf^eGgJahr hman und und daher im gefunden Verstände recht ge ag r ist: k»ro
weiter hinaus ersirecken. Dabey derEheeinen schicklt- connubis kunr. daß die Eden im Bimmel aen»acbd
chen Wolstand gebmwurde / so es änderst andere Um- werden. Erists/ durch dessen Sckicku^ die
stände nicht h-ndem/ da dasW^ regieret und gezogen wN
als der Mann / oder doch zum wenigsten nicht alter ist. und bey ungesuchter Geleaenkeitikre
DaswowMNdeteB^ dazusuchenundzufinden/d^
gew .ssenhassten beym ve^ckenno. weil es diese selbst nicht/gedachten.Auch die Gemütb?^!r/^ . !>-?
Sache na^rucklich errlartt ^ zu zu sagen haben/und die Sache zu hindern oder schwer zuwerden. Nachdem derstlbe un.erschledllcheMemungeu machen / werden unvermuthet so geändert / daß sie nach-
vondenJahren/d.e zur Ehe gehören/angeführet/giebtmals dieselbe selbst befördern mussm.
er endlich seme Memung davon ,n diesen Worten: ..Nach §.9. Wer dieses / wie er soll/bedenk/d?r^,rd-.„
„aller weiser und verstandiger Leute Gutachten/ hält man gleich dabey bedeNcken / wie er seinen G-Ott anzurußen Ur-
„ambequemesten / nutzesten und besten zu schn / daß sich sachen über Ursachen habe/ daß derselbe ihn mit seinen Au-
„eme Person unter 2o.Jahren in den Ehestand nicht be- gen nach seinen Natk selbst leiten / und d, p n i.nd^n-
„gebe. Denn in solchem StüNdeWeisheit/Verstand dere Gelegenheit an e^Än / ^
„und G-schicklichkett/gleichwie in -inemL-ide die Seele/ deren er -in- ih« gefällig-Eh- b-Vmög- / wAwo?
„vot.nothen sind. ^Aie kanader ein ^nnnlinI vHn Die/enige aber / die ihre lediae ^ vabre bensleiscklii's»'n5^

''7^^.Ä^"bi-wit°ufdz-Käis-rI>KAcht°/ b!n,Md wohl gar ,
AendemngunV^

Äzau^esinde7rm
"An'Änschl^ bnngm,^
„auch nicht ein gern«« an -in-r ?-Wg-nHau«-M>,tter §. 1°. Auf solch- Vorbcreitung kan denn in der
„erfordert / mdem sie die gantze Haushaltung auf das Furcht GOttes 4. zur XVahl aeschr.tten werden Weil
„beste und fieissigste soll verrichten. Wie kan aber ein aber die Ehe eine solcheVerbmdnißund ^und Ä'/ den
».Kind noch von 12. fahren solches alles ins Werck setzen/ ordentlicher und billigmassiqer Weite nichts als der^od
„und eine Haushaltung versorgen ? mir den Mägden auflösen soll / so soll vor allenDiMncu,eÄch?Perwae
„msp.elenundVorw.tz zutreibettdMe ditgrössetteAr- wählet werden/ gegen deren mariner rech^^^^^
"beitseyn. Esschaffer auch aurorira; Parris-Lk Ivlatriz. terL.iebe in sich selbst versichertist. Dennwie einLeben

me^rHaushalungg ohne Liebe kaum e.n solches Leben zu nemen.s^^
„erfordert. ^>le soll sichaber ein Knecht und Magd/d.e Ehe ohne Liebe kaum eine halbe Ehe. So nun zween nicht
,,em zwantzig o,. er dreisiig ^sahr erreicht haben / vor ihren ein Geist und Seele sind / so wirds wenig nuken / ob sie
„Hcrmund^rauen / d.e mchtm, 12. oder 14. Jahr er- schon ein Leib und Fleisch geworden So ^
' ^ ^ furcht und Scheu tragen, hie noch sein eigen ist / stehets einem frey zu wählen was ei-
,,-^ n c^umma ev gehet m einer solchen Haushaltung/ nem gefallet / und womit man sein Leben in der ver^
„wann .ucht «hreEltern selbsten taglich mit grosser HÜlff gnüglich zuführen vermeynr.- Wo aber dkL?be e.nmal
„und Gaben hmden und vorn da und vorhanden sind/ al- vergeben / und nun aewäbltist/daNebetni^
„les zuGrund und zuBoden / da stielt der Knecht/ hie unserer Macht / vN
„nimmt die ?.?agd / da laßt das Weib als eine jungeDir- tretten / und durch allerley Ausflüchte sich des Bandes
„ne aus Unachtsamkeit / mdem sie entweder vor den Spie- los machen wollen ' " ' ^ -^anoes
„gel sicher / oder zumFenster hinaus siehet / grossenund §. n. Dieses aber soll von einer recht gearündeten
,,mercklichen ^cbaden gescbeken. ^a es gerathen auch Liebe verstanden werden / die nicht nur angemnqenwird/
„solche unzettige Hauvwirrhe / ehe sie das 20. ^ahr er- sondern ohne Aufhören dauret / und deßwegen auf einen
"^s"s!ns!" ^^^'^'^"iuth und Noth / auch durch festenFusse / der nicht wanckt/stehenmuß. Darum soll„solche >tl murb / welcher sie zuvor nicht gewohnt / sondern man hie nicht sehen auf blosse Schönheit / Reichthum
'Ä 'b^F^n suten Tagen eMen worden / in und dergleichen Dinge' womnsichdieRelt^m?nN

^ und das ^msierste verderben/ beydes vergaffe/ aber auch daher leider so viele unaeratkene^ben
^ und dann auch der Seelen. Welches alles in der Weltsich finden. Daß aber auf blosse Schönheit

-'NWSSS-. in andem Stücken

s-b-c soviel ernstlicher seyn, so «iel wichiiger und g-fähr- vtt borgm, aufweiche man doÄichÄN
licher der Stand ist / darem man zu tretten gedenckt / mid edelste und fürnebmüe ^beil deÄ).,^ ^

menschlichen.ebens sich klar und ausnehmend zeiget / so gar bald bekleckt. Was nutzt auch solche Schönheit/
wobey
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wobey sich gemeiniglich Hochmuth / Zärtlichkeit und
kNüsstMttg findet/ darüber es geschehen kan / und meh-
rentheb geschiehet / da^ der arme Mann ein Verehrer
und Meter solches schonen Bildes werden. / und sein
Ansehen undHenschafft mit einem blossen Bilde vertau¬
schen muß.

§U2. Auch kan Reichthum hie der feste Grund
nicht seyn; dann er ist zerganglich und flüchtig / wandert
von einem Ort zum andern / wo denn ungerechtes Gut
zu dem redlich erworbenen heurathet / so ist die Sorge und
Gefahr dabey / daß dieses mit jenem zugleich fortgehen
mögte. Zwar mögte man von demjenigen Gut / das im
Seegen GOttes erworben ist / bessere Hoffnung haben/
aber wer kan gewiß wissen / ob es per las oder nelss erwor¬
ben seye / da denn von diesen das Sprichwort wahr wer¬
den dörffte: 5Vie gewonnen so zerronnen. So nun
die Liebe keinen andern Grund hat / so muß sie zugleich
mir dem Gelde zerrinnen; welches auch von allen derglei¬
chen nichtigen vergänglichen Dmgen insgesamt zu urthei¬
len ist.

§.i z. Daß aber die Liebe fest gegründet werde / so
soll man diese zwey Stück wohl mercken: daß man seine
Liebe an eine solche Person verschencke / die man vorher
wohl kennet/und in einer Gleichheit/ so viel möglich/mit
seinem Stande zu stehen findet. tLrjilich soll man die
Person kennen / Ißnori nulla cupicio» was man nicht
kennet/das liebt man nicht. Die Augen heissen dieFüh-
rer zur Liebe. Es lasset sich aber hie nicht Mit srembden
Augen sehen / daß man andere an seiner statt wolle wählen
lassen / sondern man soll die Augen selbst aufthun/ und se¬
hen / aber nicht mit blinden Augen / wie diejenige thun / die
beym Truncke heurathen / da die Augen vom Bier oder
Wein geblendet sind/ aber nachmals / wann der Rausch
ausgeschlaffen ist / das Magdlein mit andern Augen in
anderer Gestalt sehen; darüber die Reu hinten nach
kommt / und was in solcher Unbesonnenheit angefangen/
fast durchgehends beschleust. Auch sehen hie nicht recht
zu / die ihre Liebe an eine Person verpfänden / die sie
zwar vor Augen sehen / aber doch nicht eigentlich wissen
woher sie seye / und was für Arten oder Unarten sie an sich
habe. So nun der Haus-Vatter / der emen Knecht dm¬
gen und annehmen will / sich vorher erkundet / ob er auch
von ehrlichem Geschlecht sey / und wie er sich bey andern
verhalten habe: warum sollte er nicht vielmehr nachfra¬
gen / wann er ein Weib nehmen will / die er nicht wie den
Knecht abschaffen darff/ sondern so lange/ biß der Tod eine
Trennung macht/ behalten muß: denn hie kein Reukauff
Platz finden mag.

§. 14. Das andere Stuck / dabey derHaus-Vat-
ter in seiner Liebe sich wohl macht zu nehmen hat / ist die
Gleichheit / als welche / wie sonst insgemein / ^also auch
hie eine Mutter der Liebe ist. 8i gus vnles spre nukere,
nube pari; wer wohl freyen will / der bleibe bey seines
gleichen. Hie fordern wir nun zuforderist die Gleichheit
in der Religion / welche auch so gar plursrctius in seinen
prXceprii Lonjußslidus vor nöthig erkannt bat. Dann
weil die Liebe eine Frucht des Glaubens ist/so ist kaum zu
glauben / daß dieselbe hertzlich und bestandig unter Eheleu¬
ten seyn könne/die nicht einer Religion und Glaubens sind;
Es wäre denn / daß sie beederseits vom Glauben wenig
Wercks machten / in welchem Stande man aber von ih¬
nen sagen müste / daß ihre Ehe mehr eines Heidnischen
als Christlichen Namens würdig seye. In solcher Ehe
wird dieErziebung der Kinder / die Regierung des Ge¬
sindes/der öffentliche Gottesdienst und das täglicheHaus-
Gebet/ wo nicht allerdings zerstöret / doch mercklich ge¬
hindert ; da es denn / was nahmentlich die Kinderzucht

betrifft / ohne Schmertzen und Unruh des Gewissens nicht
abgehen kan / wo der rechtgläubigeTheil seine Kinder zu
einer Religion aufgezogen zu werden sehen muß / die er
selbst für ir: - oder gar ungläubig halt /.welches denn ferner
manche Gelegenheit und Urfach zumZanck undHaddec
geben muß. Neben dem/ und zwar haubtsächlich/ soll
sich auch das rechtgläubige Theil in die Gefahr zum Abfall
verführet zu werden nicht vorschlich selbst /kecken / und
GOtt hierinn versuchen / sondern dieser Gefahr/ worein
man so leicht fallen/ als dawider bestehen kan/ zu entgehen/
sich solcher Ehen viel lieber und sicherer gar allerdings ent¬
halten : Denn aus dieser Ursach hat GOtt den Kindern
Israel dergleichen Ehen mit ungläubigen abgöttischen
Völckern/ die umsieherwohneten / ausdrücklich verbot-
ten. Auf diesem Grunde beruhet auch das Verbot der
alten Kirchen / welche von diesem Heurathen nichts wissen
wollen; davon dieLoncilis zu Laodicea und Carthago
gehalten gelesen werden können. Was hie vom Glauben
gesagt ist / das mag auch auf das Leben gezogen werden/
und davon gelten: denn eine gottseelige Person wird sich
schwerlich mit einer gottlosen in der so genauen ehelichen
Verbündniß und Gemeinschafft vertragen können. So
aber das Versprechen bereits geschehen wäre / und sich
solcheUmstande dabey finden sollten/ die vorsolckerGe-
fahr genugsam Versicherung geben könnten : über diß
auch / das ungläubige Theil zu gewinnen Hoffnung vor¬
handen / so mögte sich das rechtgläubige Theil unter die
obberührteBeschwerde/ die es sich selbst gemacht hat / in
Gedult ergeben / und solche Ehe vollziehen: doch daß da¬
bey genügsame Versicherung aufgerichtet würde / daß die
Kinder / die GOtt aus solcher Ehe bescheren mögte / in
seiner Religion / sowohl nach seinen, Tode als bey seinem
Leben / erzogen werden müsten: dabey er indessen seinen
Ehegatten durch bescheidenen Zuspruch und gutes Exem¬
pel zur wahren und reinen Religion zuführen / sich soviel
angelegener seyn lassen soll.

§. i s. Die Gleichheit/die zur ehelichen Liebe gehöret/
erfordert auch eine Gleichheit des Alters. Jung und
alt lässet sich nicht leicht zusammen paaren. Alte Leute
sollten sich des Ehestandes lieber enthalten als freyenwo
aber erhebliche Ursachen dazu vorhanden wären/ sollten
sie billig eine solche Per/ön erwählen / die ihnen am Alter
nicht allerdmas ungleich wäre / und von der sie noch einige
Wege zu hoffen hatten. Wo aber jung und alt zusam¬
men heurathet / so geschiehets wohl selten aus Liebe/ indem
man mehr aufs Geld als die Perfon siehet. So bald der
junge Mann des Geldes Hm worden ist / wird er des al¬
ten Weibes müde / und neiget sein Hertz zu einer jungen
Dirne / daß also die Frau zur Magd / die Magd aver zur
Frauen gemacht wird. Nicht viel besser gehets / wenn
junge Mägdlein alte Männer nehmen: wiewohl es noch
viel heßlicher und ungeschickter stehet/wenn ein altes Weib
einen jungen Mann nimmt/und ihm hiemit zum Ehebruch
und stummen Sünden ein Strick und Fall wird. Kurtz:
weil solche Ehen fast wider die Natur stnd / und den Zweck
des Ehestandes verrücken / sollte es darinn auch wohl än¬
derst als verkehrt zugehen können ? An statt der Liebe und
Seegens findet sichZanck/Haß/ Eifersucht/Ehebruch/
Fluch/Hölle und Verdammniß.

§. 16. Hieher mag die Gleichheit des Geschlechts
und Standes ebenfalls gezehlet werden. Ich weiß wohl/
daß an sich selbst kein Mensch edler ist als der andere / denn
wir sind alle aus einem Zeug und aus einer Erden gemacht:
daher sich auch kein Mensch des andern schämen / oder
über den andern erbeben sollte. Jedennoch weil die Ge¬
schlechter und Stände guter Ordnung halber auf Erden
unterschieden / und einer höher als der andere gefetzt ist / so

mögen
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mögen Edelmann/ Burger und Bauer bleiben was sie
sind. Obwohl auch hie feine durchgehende Ordnung ge¬
stellet werden kan /Kraffr deren solche Ehendurchgehends
verbotten seyn sollten/so wird doch der sicherste Rath seyn/
daß man sich zu seines gleichen halte / Edel bey Edel / und
was bürgerlich ist/ bey bürgerlichem Stande bleibe. Da¬
bey hat man sich keiner Verachtung / weder bey seinem
Ehegenossen / noch, bey dessen Freundschafftzu besorgen.
Widrigen Falls dörffte der LLdelmann st in unedles
ZlVeib etwan selten besser als seine Magd halten.
So ist es auch ein verdrießlich Ding / wann der Mann
seines edlen Weibes Freunde davor nicht ansprechen
oarff/ was sie doch in der Warheit sind / indem er ihn ei¬
nen Schwager zu nennen / oder sonst vertreulich mit ihm
umzugehen / nicht werth achten / und nicht über die Achsel
ansehen mögen / ja ihm wohl gar den Tod drohen. Hie¬
rauf hat das Chvr--Sächsische Co»Mon«m gesehen/
wann es Anno i6zo. in dergleichen Ehe-Sache diesen
Spruch ergehen lassen: „Ungleiche Heurath schlägt sel-
»,selten wohl aus / denn ie grösser Gleichheit / je beständi¬
ger Liebe und Freundjchafft;dagegen was am Stande/
„Herkommen / Vermögen und sonsten ungleich ist / nicht
„säst verbunden wird / oder in dieLänge nicht Bestand ha-
„haben kan. Da auch schon zwischen beyden Eheleuten
„Fried und Einigkeit erhalten wird / so muß doch zum we¬
nigsten einer von Adel/ der eines armen Burgers Toch-
„ter ehelicht / von ftmes gleichen sich schimpften und ver¬
spotten/ und das Weib nicht allein von denen vom Adel/,
„sondern auch ihres Mannes Kindern und Gesinde sich
„verachten lassen. Aus dergleichen Ursach mags auch
geschehen seyn / daß bereits bey denen Römern in dem Ge¬
setz der 12. Tafeln die Heurath unter Patritien und gemei¬
ner Leute Kindern gäntzlich verbotten worden: und nach
der Zeit die Käiserliche und andere Land-Rechte und Poli¬
ceyen solche Ehen in so enge Schrancken stellen / und än¬
derst nicht zulassen wollen / als wenn auf der unedlen Sei¬
ten der Adel durch Reichthum ersetzt wird. Hätte sich
nun einer fest vorgesetzt / sich meine solche Ehe mir einer
ungleichen Person / in Ansehung deren Gottesfurcht und
Tugenden / einzulassen / der stelle sich zuvor rechtschaffen
ausdie Probe / ob er auch allen und jeden Vor - und Ein-
würffen die ihm begegnen dörfften/hinwiederzu begegnen/
und dieselbe zu er cragen starck genug seyn werde.

§. 17. Wir haben aber auch hie der Ehe von glei¬
chen oder ungleichen Vermögen zu gedencken/da reich
und reich/ oder reich und arm zusammen heurathet. Hie
sollte man nun billig gedencken / weil GOtt Reiche und
Arme deßwegen neben einander schaffet / damit jene diesen
aufhelffen können/ daß sich daher Reichthumund Armuth
auch in der Ehe bequem und nutzlich zusammen sollten heu¬
rathen lassen. Da könnte alsdenn der Reichthum einem
Haus-Vatter / der mit Schulden zu Hausen anfangen
muß/ aufhelffen / und dabey zugleich seinen Tugenden und
Geschicklichkeiten einen ansehnlichenGlantz / und zu Ver¬
richtung tugendlicher Wercke vortreffliche Beförderung
geoen. Und dieses gelingt zuweilen / wann nemlicb tu¬
gendsame Gemüther undgrosse Güter vereinbahret sind:
aber öffters geschiehet / daß die tugendsame Armuth sich
unter den lasterhafften Reichthum demüthigen / und von
demselben drucken lassen muß. Gut macht Muth/die¬
ser Ubermuth / welcher nie gut thut. Das reiche
Weib wirfft so Art / bey der geringsten Gelegenheit / die
sie offt selbst mit Fleiß von weiten her dazu sucht/mit Hertz¬
empfindlichenSchmähungen das Maul in die Höbe: Du
armer Tropff/ schweige und thue was ich haben will / du
hattest einBettler bleiben müssen dein Lebenlang / wenn
ich dich nicht genommen / zum Manne gemacht/ und in

diß Ambt geholffen harte / u. d. g. Diesem nach bleibt
auch dißsalls die Gleichheit der sicherste Weg zur Liebe/
wann ein geschickter tugendhasster Mensch / ob er schon
unbegütert ist/ nicht nach Geld und Gütern Heurather / in
dem Vertrauen zu GOtt: daß ihn derselbe in seinem Be¬
rufs doch wohl ein Stuck Brods und sein Auskommen
bescheren werde; Es wäre denn / daß er von derreichen
Braut genügsame Versicherung hatte / daß sie seine Ge-
chicklichkeit gegen ihren Reichthum recht zu schätzen wu-
ie / und er also dergleichen schmählichen Vorwürffe nicht
gefahren dörffte.

§. 18. Damit wir aber alles in eine Summazusam¬
menziehen mögen / so soll der Zweck unsers Haus-Vat-
ters/ den wir hie zur Ehe vorbereiten wollen/ dahin haubt-
sächlich gerichtet seyn: daß er nächst ehrlicher Ankunssr/
Gesundheit/ ^auslichSeic und andern äußerlichen
Tugenden/ fürnehmlich auf die Gortseeligkeir und Tu¬
genden einer Person sehe / mit deren er / als viel Menschen
voransehenkönnen / ein vergnüglichesLeben zu führen
Koffer. „Ein tugendfam Weib ist eine edle Gabe / und
„wird dem gegeben der GOtt fürchtet. Sie ist ihres
„Mannes Seegen / und bauet ihm fein Haus / und krö¬
net ihn mit Ehr und Freuden. Hie findet sich Schöne
heit/ Adel und Reichthum beysammen / wo nicht an der
Haut / doch im Hertzen ; wo nicht am Geblüt / doch am
Gemüth / wo nicht am Gold / doch in GOtt / deme Gold
und Geld zu geben etwas leichtes und geringes ist.

§. 19. Ferner f. soll der Haus-Varrcr bey seiner
Wahl sich Huten / und vorher wokl bedencken / daß er
nicht zu nahe indieBlut-Freundschafft / oder so er
ein Wittiber wäre / in die Schwägerschasfr Heurache.
Das Göttliche Gesetz / so hievon I-ev. 18- aufgeschrieben
stehet / verbindet das Gewissen als ein ^ruck des allge¬
meinen und natürlichen Gesetzes blosser Ding ohne einige
Ausnahm / daß daher der mächtigste König so wenig als
sein ärmster Unterthan dawider zu handeln / oder das ge¬
ringste zu ordnen befugt feyn kan. Die Rirchen-- Ge¬
setze und iLhe -idrdnungen aber / welche um mehrer Un-
Zuchr willen / damit das freche Volck am Göttlichen Ge¬
setze sich nicht vergreiffenmögte/ als ein Zaun um dasselbe
aufgerichtet sind / und die Ehen dißsalls noch enger cin-
schrencken / verbinden diejenigen / denen sie gegeben sind/
obschon nicht clireÄe. und unmittelbar/jedoch inckreÄe
und mittelbar/ weil GOtt einer Obrigkeit wohlgemeyn-
te Ordnung guKorittrt und billigt. So viel nun die
Blut<-Freundschafftbetrifft / so sind nach Göttlichem
Recht alle Vermischungen/ sie seyen eheliche oder unehe¬
liche / in der auf-und absteigenden Linie ohne Ende ver¬
botten / weil die alle an Vatters und Mutter / SoknS
und Tochter Stelle sind: Daher Adam/ so ihm seine Eva
gestorben wäre / aus allen seinen Nachkommen in Ewig¬
keit kein Weib hätte nehmen dörffen. Auch sind hie in
dem ersten Grad vom Stamm an (der aber nicht mit zu
zehlen ist) zu rechnen/ in denen Seitwerts-Linien die Ehen
unter Brüdern und Schwestern verbotten/ sie mögen aus
gantzer oder halber Geburt seyn. Auch sind die Ehen im
andernGrad ungleicherÄ.ini«n verbotten,'soll demnach
niemand seines Vatters oder seiner Mutter Bruder
oder Schwester nehmen. Diesen verbottenen Ehen wer¬
den aus weltlichen Verordnungen beygefüget, i. Die
Ehen im andern Grad gleicherDnien zwischen ZSrü^
der und Schwester Rindern. 2. die Ehen im dritten
Grad ungleicher S.inien / daß daher niemand seines
Vatters Bruders oder SchwesterKindes Rind neh¬
men darff. Von der Sckwägerschafft ist zu mercken/
daß sie sich auf die Blut-Hreundschafftgründe / und daher
nach derselben richten müsse; sintemal)! Eheleute als ein

Fleisch
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Fleisch zu achten sind. „In welchem Grad mir nun in
„meine Blur-Freundschafft zu Heurachen verborten ist/
„in demselben Grad wird mir ebenfalls in meines Weibes
„Freundschaffr zu heurathen verbotten. Doch gehet die¬
ses Verbort meine eigene Person / nicht aber meine Ver¬
wandten an/ als welchen an meines Weibes Bluts-Ver-
wandtcn zu heurathen unverbotten ist: also mögen Vac--
terund Sohn/ kNutter und Tochter/ zween Srüder/
zwo Schwestern ohngehindertehelichen. Es ist aber
vieles eine Sache / die hie in allen besondern Fallen aus¬
zufuhren und zu ciererminiren zu weitlauffig. Ins ge¬
samt aber wird hie dem Gewissen des Haus-Vatters am
sichersten gerathen / daß er sich an ein Geschlecht halte/ bey
deme er sich dißfalls keinen Zweiffel machen darff. Ge¬
stalten auch dieses bey der Ehe zugleich ein Neben-Zweck
seyn mag/daß die Freundschafft nicht engereingeschrenckt/
sondern vielmehr ausgebreiter und erweitert werden mö¬
ge. Dazu ia die Welt weit / und der Geschlechter und
Freundschaffren genug sind.

§. 2o. Was ohne Rath angefangen wird / kan sel¬
ten ein gutes Ende nehmen. Damit nun das Freyen mit
Gedeyen geschehen möge / so soll die Ehe 6. mit Rath
derer / die dazu zu rathen haben / geschehen. Es haben
aber zu rathen erftlich und vor allen natürliche lLltern/
nicht allein der Vatrer / sondern auch die Mlutter / als
welche denen Kindern von GOtt vorgesetzt sind / daß er
ihnen durch sie rathen wolle. Diese Schuldigkeit grün¬
det sich auf die Ehre und den Gehorsam / den Kinder ih¬
ren Eltern in allen Dingen / und also auch in diesem wich¬
tigen Wercke / daran zugleich Eltern und Kindern so hoch
gelegen ist / schuldig sind. Dieses Recht / welches so gar
auch in der Natur gegründet ist / hat GOtt denen Eltern
selbst dermalen bekräftigt / daß er ihnen in heiliger göttli¬
cher Schriffr nicht nur ausdrücklich befohlen/ ihren Söh¬
nen Weiber / und ihren Töchtern Manner zunehmen/
sondern dem Vatter noch frey gelassen / seine Tochter/
wann sie schon von jemand geschwächt wäre / demselben
zu geben / oder daheim bey sich zu behalten. Dieses Recht
verbindet nicht allein die Kinder/ die in der Eltern Brod
sind / und das erste mal sich verheurathen wollen; sondern
auch diejenigen Kinder / die bereits in der Haushaltung
stehen / und als Wittibere oder Wittiben zur andern Ehe
schreiten wolle»? / sollen sich nach solchem Rechte diMlls
zu achten schuldig erkennen. Denn Eitern bleiben Eltern
ihrer Kinder / so lange sie Kinder heissen/ sie seyen alt oder
jung / daheim oder draussen; werden dann schon die Kin¬
der alt / so werden die Eltern noch alter. Hiemit wer¬
den alle heimliche / so genannte / rvmckel-VerlSbnisie
und i^hen ungültig / und so sie ohne Consens und Aus¬
söhnung mit den Eltern vollzogen werden sollten / bringen
sie der Eltern Fluch / oder zum wenigsten deren Seuffzen/
und weil ihnen solches nicht gut ist/ zugleich das Weh über
solche Ehe.

§.2i. Was von denen natürlichen Eltern ange-
mercket ist/ soll auch aufdie/ so nach der Eltern Tode deren
Stelle vertretten / gezogen werden / worunter nicht allein
Groß-Vatter undGroß-Mutter/zusamt denenStief-
Ekern/sondern auchVormundereundpflegere begrif¬
fen/so ferne sie als getreue Vormünder ihrer Pfleg-Kin-
der Bestes suchen. Denn widrigen falls/ da sie um ihres
eigenen Nutzens und Vortheils willen ihre Pfleg-Kinder
an einer gedeylichen Ehe hindern wollten / müste eine
Christliche Obrigkeit / die ohne dem Ober-Vormunderin
ist/ an derselben Stelle trettend/ die unbefugt verweigerte
Einwilligungdurch ihren Consens erstatten. Gegen
treue Vormündere aber erfordert wenigstens die ehrbare
Billigkeit/ daß Pfleg-Kinder ohne deren Rathund Vor--

wissen (sintemal sie von der Obrigkeit zuRatbgebern ge¬
setzt sind/) in dieser wichtigen gefährlichen Sache nichts
anfangen : Gestalten auch in Christlichen Policeyen die
Verlöbnissen/ die ohne deren Vorwissen und Willen ge¬
schlossen sind / als unbündig und ungültig geachtet wer¬
den. Die Verordnung / so die Stadt Nürnberg im
Jahr 1572. hierinn gestellt/ lautet also: * „So glaublich
„dargethan würde / daß ein Kind / so noch in vatterlicher
„oder Vormundesund Curatorn Gewalt wäre/ sich für--
„satzlich /unbedäcktlick / oder hinterlistig versprochen hät-
,.te / und solches der Obrigkeit angezeigt wird / sollen sol-
»che Personen mit Ernst gestrafft werden. Diese löbliche
heilsame Verordnung ist von der Stadt Srraßburg
noch mit nachdrücklichern und mehrern Ernst in einer
Verordnung dieses Jnnhalts gescharfft worden :
«Kein Kind / sey Sohn oder Tochter / so noch unter der
„Gewalt der Eltern oder Voigte (Vormunder) sind/
„soll sich ohne Vorwissen und Bewilligung derselben in
„die Ehe begeben / oder versprechen : und wo solches ge-
„schehen / so sollen es die verordnete Ehe-Richter / als un¬
vordenklich und ungöttlich für krafftlos und unbündig
„halten und erkennen / darzu die Partheyen nach Gele¬
genheit straffen.

* k.irrerskus.l.t.6e6ii7er.)ur.^>v.S!can. c. z.
Vol. i.dons^rg.c. si.n. 27.

§. 22. Hienachst ist der Rath Christlicher verstandi¬
ger/ allermeist aber erfahrner Freunde und Anverwand¬
ten/nicht vorvey zu gehen. Oculi p!us viäenrquäm ocu.
!us. Viele Augen können mehr sehen als ein Auge / son¬
derlich wenn es irgende mit einem blauen Dunst unor¬
dentlicher Liebe geblendet / die Sache in ihrer wahren ei¬
gentlichen Gestalt zu sehen nicht vermag / sondern nur so
siehet wie einer / der etwan durch ein blau Glas alles/ was
er siehet/ blau siehet / aber hierinn sich rechtschaffenbekrie¬
get / wo die Vernunfft nicht selbst mit einem andern Auge
zugleich zusiehet / und von solchem Urtheil zurück zieher.
Qfft fallt bey der Sache etwas zu erinnern vor / daran ein
anderer nicht gedachte / welches doch nöthig ist. Neben
deme ists auch der Würde und Ehre des Ehestandesge-
mas / daß ehrliche Freunde bey denen Heuraths-Con-
tracten zugegen seyen / damit wenn sich etwan ein Zwist/
es sey nun gleich aus MiMeAmö oder Vorsatz / anspin¬
nen sollte/ SaL ein Theil sein Wort zurück nehmen / oder
mehr/ als abgeredet worden / fordern wollte/ durch deren
glaubwürdigeSZeuczniß entschieden werden könne / dq
sonst die Ehe-Verlobniß ohne solche Zeugen vor einem
Ehe-Gerichte zu vielerley Verdruß / Schaden und Ver- '
bitterung der Gemüther entschieden / und nach der Sa¬
chen Bewandniß als eine Wmckel-Ehe für krafftlos und
und unbündig erklaret werden dörffte: wie denn nament¬
lich die Erfurdifche Policey-Ordnung die unverwandten
Freunde denen Vormundern beyfüget / und in diesem
Fall dem Ehe-Verlöbniß eine Maß diß Jnnhalts giebt:
„Daß niemand ohne seiner Eltern / oder/ im Mangel der¬
selben / derjenigen / so an statt der Eltern seyn / als Vor¬
münder und anderer anverwandten Freunde / heura-
„then solle.

§. 2z. Was nun ordentlicher Weise also angefan¬
gen ist / das soll auch ordentlich / und so viel immer mög¬
lich geschehen kan/ ohne Verzug vollzogen werden. Der
Aufschub ist aus mancherley beweglichen Ursachen gefähr¬
lich. Ich glaube / daß sich der Satan kaum bey einiger
göttlichen Stifft-und Ordnung als ein Feind und Lä¬
sterer geschafftiger bezeige/ als hie geschiehet. Da erreget
er falsche böse Laster-Zungen / die durch ihre Verleum¬
dungen die Verlobten gegeneinander verhasst machen sol¬
len, Die Eltern / die das Werck bißher unterstützt haben/

C können
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können sterben / und die Guter geschmälert werden. Die

Braut kan durch eine Kmnckheit um ihre Gestalt und

Schöne kommen/ oder sonst elend werden. Da denn leicht

geschehen kan / daß em Theil von dem andern sich los zu

machen/ unnöthigm Streit erregt / sich mit jemand an¬

ders / ein mehreis Geld zu erjagen / einlasset / und desto

eher von dem ersten Ehe- Gelübde los zu werden/ mit den¬

selben in leichtfertige Schande vorschlich verfaller.Geräth

die Sache noch endlich so ferne / daß das Verlöbniß mit

Unwillen/ zertrenneten und zerrissenen Hertzen/ und da¬

her nicht änderst als gezwungen vollzogen wird / so kön¬

nen aus solchen in die Ehe gleich anfangs eingestreueten

Saamen / kaum andere Früchte als Hadder und Zancken

aufwachsen. Muß ist ein bitter Kraut / giebt auch ins

gemein eine bittere Ehe. Welcher Unrath aber bey einem

Ehe-Verlöbniß/ das zu rechter Zeit vollzogen wird / kei¬

nen Raum finden kan. Hinwiederum sollen auch verlobte
Personen vor vollzogener Ehe nicht hauslich beysammen

wohnen. Diß ist gefährlich / und giebt Gelegenheit ein¬

mal / daß die eheliche Liebe nicht tiess wurtzeln kan. Denn

was man selten siehet / darnach verlangt man viel begier¬

licher/ lieot es auch viel inniger / als dasjenige / welches

durch taglichen Umgang bereits allzu gemein worden.

Stehet dabey einem des andern Weise/ die er aus solchem

langwierigen Umgang kennen gelernet/ nicht an/jo denckt

man wohl abermal/wie bey dem vorhergehenden Fall/ auf

eine Trennung / welche bey vollzogener Ehe so leichten

Platz nicht findet. Nächst dieser Gesahr/giebt solche Bey-

sammenwohnung augenscheinliche Versuchung zu schand¬

lichen Ausbruch fleischlicher Lüste / welche in der jugendli¬

chen Hitze im Hertzen allermeist um solche Zeit ohne dem

glimmen. Wo nun Stroh und Feuer in die Nahe zusam¬
men kommen/da entzünden sie sich zu einen unauslöschli¬
chen Brande. Und ob man sich solche Versuchungen zu

überwinden starck genug zuseyn vermessen wollte / so ist
man gleichwohl allen bösen schein zu meiden schuldig/ da¬
mit weder der Nächte geärgert/noch der ehrliche Name

in die Gefahr eines bösen Stadt-und Land-Gerüchts ge¬

setzt werde.

§. 24. Bey der Vollziehung selbst soll denen Kirchen-

Ordnungen und Gebräuchen / welche um Christlicher

Zucht / und die Würde des Ehestandes zu bezeugen emge-

richtet sind / nach jedes Orts Gelegenheit und Gewohn¬

heit nachgelebt werden. Hieher zehlen wir die^oc/sma-

tion / oder die so genannte Aufbietung/ und der Gemein-

deVorbitte / so dabey zugleich in öffentlicher Versamm¬

lung zu geschehen pflegt / welche so viel mehr Seegeus zu

erlangen vermag / als grösser die Zahl derer ist / die ihr Ge¬

bet zusammen vereinbahrr und verbunden / vor GOTT

bringen. Hiebey ist es auch christlich und wohl gethan /so

Bräutigam und Braut mit der Gemeinde GOttes des

heiligen Abendmahls des HErm theilhafftig werden/

als dessen Gebrauch unterschiedliche heilsame Betrachtun¬

gen zu bevorstehender Ehe geben kan / daß auch löbliche

Eh-und Kirchen-Ordnungen einen Pfarrerunter andern

dahin anweisen/ daß er sich vor der Abkündigung mit Fleiß

erkundigen solle / ob die neuen Eheleute öffentlich in der

Kirchen mit der Gemeinde GOttes das hochwürdige

Sacrament empfangen. Nach diesen folget der Ordens

lich>e Airchgang uud priesterliche Einsiegnung/ die

bey und vermittelst der Copulati on geschiehet / da die Ver¬

lobte den Seegen aus des HErm Munde holen/ aber auch

deßwegen mit andachtigem Gebet ohne leichtsinnige Ge¬

berden / Schertz und Gelächter (welches bey dieser heiligen

und wichtigen Handlung leider zu einer Gewohnheit ge¬

worden) vor der Gemeinde GOttes erscheinen sollen. Die

Hochzeit-Mahle sollen in Gottesfurcht / bey Massigkeit/

Zucht und Ehrbarkeit / ohne alle Üppigkeit und unnöti¬

gen Überfluß gehalten swerden. Fröligkeit mag an dem

Tage der Freuden dabey seyn / nur daß die Freude m

Schrancken bleibe / und aufs wenigste dem Scissrer dieses

Standes nicht entgegen sey / oder gar zum Schimpft ge¬

reiche. Unzüchtige Schertz- und garstige Reoen/ die man

vom Ehestande gegen die neue Eheleute führet / bleiben

solche Sünden/ die GOttmißfallen / und manchen Fluch

über die Eheleute führen / allermeist so sie jeM daran Ge¬

fallen tragen. Unter deren Zahl sind die unflätige Hochzeit-

Larmin» zu ziehen / die mit denen Gedichten von Venus

undCupido/ den heydnischenTeuffels-Gotzen / den eheli¬

chen Stand verunehren / gute Gemüther ärgern / und sich

mit der Poesie und deroselben Freyheit einmal nicht ent¬

schuldigen lassen wollen: simemal ein Poet/ Verein Christ

heissen will/ die Regeln des Christenthums im Schreiben

in acht nehmen muß / welches ihm zu erbaulichen und da¬

bey artigen lnvenrionen oder Einfallen Anleitung zu ge¬

ben reich genug ist. Wo aber der Anfang und Eintritt

in die Ehe angewiesener Massen gemacht wird / so ist der

Grund / worauf die Hoffnung einer gedeylichen Ehe ge¬

macht werden kan / gelegt. Und dieses ist die Ursach / daß

derHaus-Vatter hievon etwas ausführlich unterrichtet/

und zur Haushaltung vorbereitet werden muste.

ReWs-Anmerckungen.
Cap. IV. §.2.

Vgleich heut zu Tage bey uns / an den meisten Or-

/ das eheliche Leben niemand aufgedrungen/

Gi«! auch vor keine Sünde gehalten wird/wann jemand

das unehliche Leben zu führen sich erwähler har: So sind

doch bey vielen Völckern / auch so gar unsern Vorfahren/

solche Leute / welche das unehliche Leben oer Ehe vorgezo¬

gen/ sehr verhassr gewesen / und mit vielen Beschimvffun-

gen und Straffen angethan worden; allermassen sie die

alten Leute mit einem sonderlichen und schimpfflichen Na¬

men / die Hagestolzen benamset / gleichwie zu sehen bey»

demLesotcj. in 1Ne5. ?r. Voc. Hagestolzen, und Tckottel.

in 'I'r, 6e snrigu. in (-erm. ^ur. cap. 1. per rot. Und diese

Hagestolzen haben bey den Griechen / vermog des ihnen

vom I-7curKo gegebenen Gesetzes / sich bey keinen Ehren-

und Schauspielen einfinden öör/fen/sondsrn vielmehr bey

kalter Winters-Zeit öffentlich auf dein Marck nacket in

einem Kreiß herumgehen / ein fchimpfflich Hagestolz-Lied

singen / und darmit selbst bezeugen müssen / daß ihnen recht

geschehe / weil sie die Gesetze verachteten / und ehelos blie¬

ben. V. plursrck. csp, 26. m l .?curg. Bey den Corin-

thern insonderheit/ sind sie nach ihrem Tod keiner ehrlichen

Begräbnuß würdig geachtet; bey den Atheniensern aber

sindsie von den Weibs-Personen um die Altare getrieben/

und mit Peitschen und Ruthen öffentlich gehauen wor¬

den/ biß sie / zuVermeidung solches grossen Schimpffs/

ihnen Weiber aussuchten. V. Zckönborn in potir. lid. r.

c. s. Bey den Römern haben sie noch bey ihren Lebzeiten

einen guten Theil ihres Vermögens in den gemeinen

Seckel legen müssen, v. Valer. ki-x. c. 9. l'b. 2. Ja/

wann ihnen eine reiche Erbschafft anfiel/ kunten sie/ als un¬

fähig und unwürdig/ sofern sie nicht innerhalb icxz. Tagen

sich in den Ehestand begaben / nichts davon erlangen/

gleichwie solches exl^ege ^ulia papia zu sehen / quo
conlul. Ulpian. in trsZm. Tir. cieLsciuc. XVIII. Le Ous-

ren. lib. l. 6ejur. sccrelc .czp. lv. Und dieses wird auch

in der jenigen Gegend der Pfaltz / welche inan Odenwald

nennet/ noch obtervirt/ wie nicht weniger in demKloster

Alperspach/ im Herzogthum Würtzburg gelegen/ daß

nemlich
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Nemlich der Hagestolzen Güter nach ihrem Tod dem?i5co Was dieEke selbsten betrifft/ kan selbige nicht eher
zufallen/Mchwiebezeuget Zcbonborn. I.lb. i. ?c-iic. c. 6. vollzogen werden / biß die Loncr-, kemen das rechtniässige
Hermann, lecker, cis cen5u. lib. z. c.z. n. zy. ex iisgus Alter darzu erlanget haben; Wie man aber eigentlich in
LcloA 75. Pr- Voc. Hagestolzen, Chur - Bayer, diesen, Punct das rechtmäßige Alter verstehen solle / da-
5anö-A. p.z.^tlc. I. §. ulc. in t.ibi: Jedoch Uns und Vonhabensichzu allen Zeiten unterfthiedliche Meinungen
vttstrn tLrben an unjern sonderbaren /?eZa//sn und hervor gethan; Was ^rittoreles und andere pbUolvpki
/-tt^len der Hagestolzen :c. und anderer ErbfäU vor eineMeinung hegen/ davon besiehe ^rjkor.Iud.7. '
halber / allerdings unabbrüchlich :c. 6c Bayrische ?olit. c. 16. L^prs?. rr.cleLonnub.jur. p. 1. rjesponlsl.
Lands-Ordn. ^ir. 7. Und solches alles ist aus diesem c .9. §.21.9. öe legcz. Lc Nenn.^rms.cjemsri-im. c.2.
Fundament und Haubt- Grund also geordnet worden/ leH. z. Der Kaiser juttinisn. hat ein Mägdlein von 12.
damit nicht mit der Zeit der ehelose Stand beliebter / an- und einen Jungling von 14. Jahren / zur Ehe tüchtig ge-
genehmer und hoher/als der eheliche/gehalten werde/und halten/als zu sehen expr,). öenupr. öl pr.^. czuib.
unter solcher Freyheit keine leichtsertigeLebens-Art/und rur.kn. Die c^snonischeRecht sind mit einem noch germ¬
unechte Verwirrung einreisten möge: Dann wann die gern Alter zufrieden / wann anders die Boßheit das Akrer
echte und rechte Anzahl der Bürger und Burger<Kinder erfüllet / v, c. z 9. sc ul r. X. cje vesponl^ Impuk. Ailer-
sich verliehren sollte / gehet endlich die rechte Zier und Massen die Erfahrung gegeben / daß die Jüngling noch
^slor der xepubligue selbst zu Grund und verlohren; vor dem VierzehendenJabr Kinder aezeuget/ und die
dahero dann die alten Romer vielfaltige Privilegien und y^äqdlein noch vor dem zwölfften solche gebohren baben/
Freyheiten den jemgen ertheilet / welche viel Kinder aus gleichwie dergleichen exempl. erzchlet ^nclr. lirsquelj.
der Ehegezeuget / davon zu sehen I-. l. L. öe leßsrion. c!eI.eßid.Lonnul,.p .6 .n .Z7. ^ornmsnn.l'r.cle Virgi-
I^-§.6.ff.cie munei-.Scbonor.Scpr.j.6eexcul'.ruc.l .24. nir.c.6.eorsl.lib.6.^ilceli.?ur.c z n.46.Sc seczg.^rnis.
(I.cleVecur.Ll/./.§. 2. K.cle jur. immun. ^clc!.l.7.S. cl. css). 2. leÄ. z. /^iberic. cle k.olsr. in l.exic. voc. ms.
ii plures z.ik'.clL boll.vamnar.L:erov.l4. v.2Z. rrim. L-Uopp.in Lommenr.sä lnst.iib. i.rir.X. inpr.

. l>r. B. Allein/man mag bey solchen Lontradontm die
^ / I' - ^ ^ Äahre oder den Verstand betrachten/ so thun sie doch

MH us das Alter anbelangt / davon m diesen Absätzen unrecht/ziehen auch dein gemeinen Wesen se-bsten nicht ge-
^ wettiauffrig gehandeltwird / ijtselbiges änderst m ringen Schaden zu/wann sie sich der von, Käi!c^ulimi..r,

oder Verl<?bnusien/ änderst aber-» jhnen verstattenen Freyheit bedieneii / gleichwie mit vielen
oder derEhe-Vottziehungselbsten/anzusehen. Die Gründen beweiset ärml. c.». und durch das in §.7.
dpons-zjiabetreffend/ können selbige sowol nachden Kai- k. czp. ex Verkenn» angeführteBedencken zur Genug
ftrlichen als Geistlichen Rechten / zwar nicht von den am Tag lieget. Zu geschweige»/daß) 5 Msten/
Kmdern (dergleichen nach dem eigentlichen Verstand der wann man die Sach etwas genauer ansieht / weder be¬
zechte die lenige genennet werden / so noch nicht das sie- fiehlr / daß man in solchem Alter in die Ehe tretten solle/
bende Jahr völlig erreicht haben / v. 1.14^. -je lponl»I. noch darzu rathet / sondern nur dasselbige / wann es sich
csp.^.x. 6s 6ciponssc, impud. ibique ^on?. ^ei lex. also zutraget / zugelassen / und nicht verbotten haben will/
csp.f. eod.öc csp. un.cc>6. ric.in 6. ^cla. oacbin. I ^id .z. wie solches beobachtet ^Ider. (-enril .I .id. f. cieaupr.c.2.

conrro v .26. Lc I.u6vell. Lx .2. rk.z. tir. b.) Jedoch aber Weßwegen in den prorekancischen Lonlikoriis und Kir-bereits von denen / welche vorbesagterMassen über ihre chm die Vollziehung der Ehe nicht ohne Ursach biß auf
Kmdhett / das ist/ über das siebende Jahr hinaus / ohn- das 18. oder 2o.Jchr wider rächen wird / wie bezeuget
geachtetsie noch unwürdigsind / und ihren rechten Ver- L»rp^.jp?.ConM.Ub.2.6ef. i2.n.i8.Se5egq. Wann
stand nicht haben / eingegangen werden/ v. csp.7. X. 6e aber die Lomrakenten so beschaffen waren / daß das
clelponlsr. impud. Jedoch mir dieser angelangten Er- Magdlein nach de.'kzwöMm/lmdder Jüngling nach den
klarung / daß solche Verlobnuß nur als Spcmlsi.s cle tu. vieychenömAaHr die Begierden nicht mehr auf- und in
rurogelten/ von welchenMar die Luncra/ienrm//ö lang Zaum zu halten vermögten ; in solchem Fall wäre freylich
sie noch in ihren unmündigenJahren stehen / nach eigenem besser / man liesse sie lieber die Ehe vollziehen / als daß man
Belieben nicht abspringenkönnen / >o bald sie aber ihre ihnen Gelegenkeit an die Hand gebe / fleischliche Sünden
mundige Jahre erreichet / ist ihnen davon hinwieder abzu- zu begehen. V. l.Lor.7. v. 2. S? 9. Also rathet ^Iber.
stehen unbenommen/ wann sie nur nicht fleischlich sich ver- (Zenril. lib. f. äilp. 6e nupr. c .2. ckrikopk.Lelolci. in
mischet/odersolcheVerlöbnußhernachrsriticirethaben/ 6>lcurl.clenupc. c.z.n.4- KcLarp?.I..2. c!c.t.i2.n.2i.
dann solchen falls wären sie die bereits vor diesem einge- Gestaltendas zur Ehe tägliche Alter auf zweyerley Weis
gangene / und nun mit neuer Einwilligungund Conjens kan angesehen und betrachtet werden / erstlich in Anse-
bekrafftige Verlobnuß / gar zu vollziehen / allerdingsver- hung der Lsnersrion und Kinder-Zeugung / und dann
bunden. V. c. 8. X. cje äelpons. impub. Und diejes ist auch in Betrachtung der Haushaltung / und Herbey-
vorbesagter Massen / wann die c-mrr-kenten beederjelts schaffung der Nahrungs-Mittel: In der ersten Absicht
noch unmündiggewesen / ,n dem Stand der Rechten un- nun / ist zwar das 14. Jahr bey den Junglingen / und das
widersprechlich. Wann aber sothane Verlöbnuß zwischen 12. bey den Magdlein / zur Ehe wohl tüglich; In der an-
emem Mündigen und emer Unmündigen eingegangen derten aber wird billig darzu noch eine längere Zeit er-
worden / in solchem Fall wäre dasselbe auf Seiten des fordert.

Mi' die Eh- cm s°>»-- Bund .st / dm
Verstandesbedienen können/ aufSeirenderUnmündi- ordentlicher weise x.
gen aber könte folchesVerlöbnuß/wann dieselbe ihre mün- eine zwischen zwey Personen rechtmäßig vollzoge-
dige Jahre erreichet / und es ihr dabey zu verharren nicht ^ne Ehe Nicht mehr ausaelost und zertrennt we den
gefiel / nichts destoweniger hintertrieben und widerruffen möge / kan unter andern auch daher stattlich erwiesen wer-
werden. V. csp. 7. k s. X. cie velpons. lmpub. ibique den/daß dergleichenEheleute Nicht allem sich/sondern auch

Aää .Lrunnemsna .l.ib ^.sur .LccIe !.c. i6 .§.Xl. GOtt selbsten / als dem Stiffter ihres Standes / cm
LcI.mc!!.»ävecrer»l.I.id .4 .'rit.».§. z. ewige Treue zugesaget und versprochenhaben. V-k-o. 1.



v.z/.tien. 2. v. 24. LeXIsttti. 19. v.4. ^66.Lkriüian.
I'komas. in ^prucl. Oiv. /ib. z. c. z. §.49. ö? 50. Hier-
nächst auch der Haubtzweck des Ehestandes nicht erziehlet
werden könte / wann die Ehe so leicht wieder zertrennt und
gelöset würde. V. /. 22. §. 7. ff. lol. marr. lind obgleich
bey den Juden im alten Testament die Ehescheidungen im

' Schwang gegangen / v. Ocvcr.24. auch noch heut zu
Tag unter ihnen nicht ungemein / wie bezeuget 5cknei-

sci?ic. cie nupc. psrt.4. vers. ^use linc cauln 61-
vorcii. 0.7. ö:8pe'>6el. in lpecul. voc. Juden. So ist
doch gewiß / daß dieselbe niemalcn von GOtt / als der er¬
sten Einsetzung und Stissrung der Ehe zuwider/ v. Len. 1.
V. 27. apprvdirt und gebilliget / vielmehr die Juden selbst
auf diese erste Einsatzung von Christo gewiesen worden/

ly.v.z. ^clä.pecr.Lregor.'I'tiololÄN Z^ncsAm.
Zur. Univers. I.ib. 9. c. »6. Obgleich ferner ebenmäßig
sothane Ehescheidungen auch bey den Römern aus gerin¬
gen Ursachen geschehen können. v. i. 2. §.1.8- 2.ff.6säi-
vorr.l. z.L.cjerepucj. dilov.22.c. i f.öc^ov. l i/.c.z.
Le 9. So wird dock) heut zu Tag in den ?»-ote /?a»tischen
Rirchen keine solche Ehescheidung / dadurch das Band
der Ehe gäntzlich zertrennet / und dem unschuldigen
Theil anderweitig sich zu verheyrathen erlaubet wird/
ausser diesen nachgesetzten zweyen Ursachen/nemlich 1) we¬
gen des Ehebruchs oderHurerey/ v.^srrk.f. vers. z 2.
Li c. I 9.V.9. (v. omnino (Ferkarci. loc.cie Lonjug. §.612.
S! I^ic^el in s^nops. msrrim. c. 8. rb. 4. lic. I.) und dann
2) ob mAliriolam 6elerrionem, das ist/ wegen der MUth-
willigen und boßhasstigen Verlassung des Ehegattens/
v.i.(^or.7.v.lf.öc l.^im.s.v.8. (soserne der?rocessu8
äelercoriuz, wie sichs gebühret / rechtmässig vorher ange¬
stellet / und der verlassendeTheil in dreyen unterschiedli¬
chen Gebiethen zum drittenmal citirt worden / davon zu
seben^srp?.p.2.6ef. 192.11.15. LlinspecieZckilc.Ink.
^ur.Lsn.tib. I.cic. I2.§.4.k s.) vergönstiget und zuge¬
lassen. Vi6. omnino Lsrp?. l. 2. ciek. Lccl. 189. öc leqg.
)osck. Ä Leuk. cie matrim. p.2. c.20. Lc 26. l>aul. Lyprze.
6e)nr. Lonnub.p. l.c.rz. § 77.N. 10. (^erbsrci. in loc.
rte Lonjug. n. 62z. Ä 624. ^^vemann. lib. z. inLamo-
loZ.ric. 6.Lc7«n. i.Scscczq. ^enr^eräeLonjuz. P4Z7Z.
Lc seczq. krunnem. I^ib. 2. /ur. k.ccles c. 17. n. 26. ibiqus
Lrr^ck. innoc.6?l-inclc. s6OecrecaI. Iib.4.tic. 19. §.f.
sliiczue plures. Ich habe mit Fleiß der^^o/^«//sthc»i
Kirchen / und des unschuldigen Theils Hieroben Mel¬
dung gethan / anerwogen / was das erstere betrifft,
nicht mit Stillschweigen vorbeyzugehen / daß dieCano-
nische Recht auch in diesen beeden Fällen/ da die Ehe des
Ehebruchs / oder der muthwilligen Verlassung halber/
zertrennet wird / nicht einmal dem unschuldigen Theil die
anderweitigeEhe verstatten / wie zusehen ex csp. 12.X.
6e pr-elumpr. L: cap. 2. X. 6e liivorr. Woraus aber ge¬
antwortet Lckneiclevs'. scll'it. Ink. llenupr. P.4.N.44.
L:leczq. Irem ^oack.zöeust.p.2. clematrim. c.24.^len-
ninA^rnill c. 6.leÄ.2. LiLIsrp?. Iib.2.clet. 190. n. r i.
Le leqq. n?as aber das andere belanget/ istzu wissen/
daß dem schuldigen Theil eine neue Ehe zu vollziehen nicht
zuzulassen/ per can. czuxecZam cum krstre. 19. csus. 32.
^u. 7. Lc can. ti c^uis viclusm. 20.Lan. concukuiki. 2Z»
csus. L- qusek. esci. es wäre dann / daß von der hohen
Obrigkeit aus sehr wichtigen Ursachen hierinnen 6ilpenl>
ret / anbey aber zugleich die jenige Lonckriones oblervi-
ret würden / welche zu finden bey demLarp?. Iib.2.6e5.
191. n.7. ieqcz. ^66. Li^emback. in promptusr. Lon-
juA. m sppenci. 6e caul. matrim. L.2. czu.2. kelolä. in ciis-
cur5. 6e nupc. c. i i. n. f. ö! <Ferkzr6. Isc. cle LonjuZ.
p. 622. Und ist in diesem Fall die Erinnerung des vor¬
trefflichen kinerskulu wohl macht zunehmen/ wann er

in expos. sci d?ov. P.4. c.I.n.s. unter andern alsö schreibt!
()uo^ conceilio psrü nocenri sä lecuncia vor» rrsnz.
euncii ä bonis moribus vekcmenrer sbborresr, ö: rtt
lcsn6ali plens lir; das ist: Wann der schuldige Theil
durch vilpensarion zur anderweitigen Ehe gelassen wird/
so streitet solches wider die gute Sitten / und gibt ein gros¬
ses Aergernuß. -^cl. llAvewsnn. in (zsmviog. lib. z.
rir.6. §. 8« p -4c>7.

Ausser diesen 2. Ursachen nun/ davon Hieroben Mel¬
dung geschehen / kan in denen Evangelischen Kirchen
das Band der Ehe mit Nichten gantz und gar ausgelöset
und zertrennet werden / anerwogen es eine göttliche Ver¬
bindung ist/ v. pro v. 2. v. 17. Li Xlslsck .2. v. 14. Kc i.
L«r. 7. v. 10. Dahero dann / was GOtt zusammge-
füget / von den Menschen nicht mag geschieden werden.
V. Uattk. 19. v.6. Und so die Eheleute hierinn dem Ge¬
setz und Willen GOttes sich halsstarrig und widerspen¬
stig erwiesen / wäre der weltlichen Obrigkeit unbenom¬
men / sie deßwegen in eine willkürliche Strasse zu ziehen/
und dardurch ihrer Pflicht zu erinnern. v .c .6.in f. X. cis
säulr. Lecap. l Z. X. äe rckic. spoliac. ibiizue panorrnit.
^äcl .kelin. in c. i .X. äe tponszl. n. z. Le Leuk. «Zejur.
Lonnub.p .2. c .6 f. ö: Larpe .Iib .2 .6ef .2O7 .Lc 208. Lont^
omnino Ürci. matrim.Zzx. c!e anno 1624. punäi.z. §.
würden auch / ibi : VOürven auch» zwe>?iLheleutesiiä?
selbst voneinander sondern / ohngeachtet / daß sie
gleich nicht aujsirhalb Landes gervichen / und sie
wollen sich beedersiits nicht wieder versöhnen las)
sen / so sollen sie be^de/ oder das eine Theil / sb unvers
söhnlich/mit Gef^ngnuß so lang gestrafft werden/
biß sie einander/ wie sichs gebührt / ehlicH beywoh^
NeN. !c. Le Or<j. Lonlik. XIarcbise Lrancienb. ric .70. int. ^
ibi: Da sich aber ein Theil des weigern / und in sei-»
nem unchristlichen Vorsäy verharren würde / dasi»
selbe soll etwan vier ZVochen mit dem Gefängnuß
gestrafft / und wann es dadurch auch nicht zu veri
mögen/desL.andesverwiesenwerden.!c. ^clct. tlsr-
preckc »ci rubr. Ink. cie nupr. n. izf. ScLrunnem .^ur.
Lcctelllib .2 .c .i7 .§.zl. Sollten aber die von derOb-
rigkeit angewendete Versöhnungs-Mittel alle vergebens
seyn / hingegen aber auf Seiten der Eheleute sich solche
Ursachen hervorthun / welche die Scheidung zu Tisch und
Bett auswürcken möchten / als wohin zum Beyspiel die
gar zu grosse Grausamkeit und Tyranney gehöret; wie
nicht minder / wann ein Theil dem andern hinterlistiger
Weis nach dem Leben gestanden/und was noch andereUr- x.
sachen mehr sind / davon zu sehen Lsrp?. lib. 2. clet'. 210.
n. is.bc krunnem./ur.Lcclc^ Üb. 2 .0 .17 .5.31. in sol¬
chen und dergleichen Fallen könte von der Obrigkeit das
Mittel der Scheidung zu Tisch und Bett / (welches ob es
Wohl in den Kaiserlichen Rechten unbekannt / srZ. /. ?. ff.
6e ciivorrii'z . jedoch durch die Canonische Recht verstan¬
den / auch in denen Evangelischen Kirchen deßwegen be¬
halten worden/ damit unter den Eheleuten desto größer
Übel verhindert / und ihnen hierdurch Zeit zur Versöh¬
nung gelassen werde / V. Srryck. sc! Lrunnem./us Lccies.
Iib.2. c.17. s. z 1.) wohl zugelassen und verstattet werden/
wordurch aber das Band der Ehe nicht gäntzlich zertren¬
net wird. v. c. i. ö?2. X. 6e 6ivort. Le Lsrpr. lib. 2.
6ef.2io.

Biß hieher ist von den wahrhafftigen Ursachen / so
wohl der ?c>ral. als pi»rri»l- Ehescheidung/welchezu Tisch
und Bett geschiehet / gehandelt worden. Ob nun wohl
etliche Rechts-Lehrer zu denen Ursachen der lorsl. Ehe¬
scheidung andere Stucke zehlen / als zum Beyspiel die
Imporenciam, oder Untüglichkeit zum Beyschlassen/ wie
nicht minder die vor der Ehe Meinem andern begangene

fleisch-
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sieischliche Vermischung» v.8ckneicle^.aärir.1.clenupr. cresnciirsoboüsergö, das ist/daß man darinnen Kinderp. t(udr. <zua? lunc csulie äivorrii. n. 2 2. ^.irtcrsk. in zu zeugen gedencket; sondern auch nz.urm scijutorü gratis,
6iK./ur.L->. Lc Lsn. Iib.2.cap. i z. ö!8ckilc. Ink.^ur. daß man einen getreuen Gehülffen haben möge / cvnrra.
(^gn./ib.2. rit. 12. §. z. so istdochzuwissen/ daß dieselbe Kirtund vollzogen werden. V. L.4. ibiqueToel.X.cle
das Wort der Ehscheidung in einen weitern Verstand kri^ici. L- mslek. Wiewohl ein solche Ehe wegen vieler
nehmen / und darunter alle diejenige Ursachen verstehen/ Ursachen vielmehr zu widerrathen ist / gleichwie bezeuget
mlchenicht so wohl die Ehe zertrennen und auflösen/ als krunncmsnn. in^. Lccles. 1.2. c. 17. F. 2. jg f. ibi^us
vielmehrnull und nichtigmachen; JnwelchemFall/ je- 8rryc!c.ingci6ic. allwoer das ^xemplum einesWeibs/
doch weil das Haubrstück der Ehe / nemlich der Lonlen- so sich wissentlich an einen Lattrarum oder Verschnitte-
sus gemangelt / unrer den Lonrrskenten niemahls eine nen verheylarhet / anführet. Davon weitläufig zu lesen
Ehe gewesen / einsolglich auch dieselbige/ so gestalten »sa-- die jenige Lcriprs öc varia juciicis, 6e Looju»,c> mrcr
chen nach nicht harzertrennet und ausgeloset werden kön- ^vnuckum Le Virginem juvenculam snno ,666. con-
nen. Bleibt es also darbey / daß es in den Evangelischen trsÄo . ä quiduscism supremis 1'ticoloZvrum Loi.'eZiis
Kirchen vorbesagrer Massen nur zwey Ursachen der l'orsl^ perica» co!!e<Aa abl^icronxmovelpkino. ^öcl.^os-
Ehescheidung gibt / als nemlich den Ehebruch/ und die ckim.» Leuk. p.2. cie ^ur. Lonnub. c. 14. Lcl^irrersk.
muthwillige Verlassung; die andern Ursachen gehören in cliks. Li v. S: Lan. I.ib. 2. c. i z. See. öc k. On. l.inclcu
entweder zu der so genannten ^arrial- Ehescheidung / da-- Oilp.cie^ukojur.Lan. iuciic.
durch die Ehe vielmehr lulpenclirr / als aufgelöset wird. Was die vor der Ehe mit einem andern begangene
V.Lckilr. Ink. ^ur.^zn.I.ib.2. Dr. 12. §.X. Oder zu fleischliche Vermischung belanget / ist zwar nicht zulaug-
denen jenigen Stücken / welche die 6e facto getroffene nen/ daß viele von den Rechts-Lehrern/ ja die Canonische
Ehe null - und nichtig machen. Darunter wir oben unter Rechte selbsten / dißsalls keine ünnulizrion zulassen oder
andern dielmpocencism, oder Möglichkeit zum Bey- gestatten wollen/ w'.ezujehen excan. un .caull29. I.
schlaffen; und dann die vor der Ehe mit einem ändernde- iniin. ^6(1. Nokienl. ciemsrrim. n.26. Oiäac. Lovar-
«angene fleischliche Vermischung reterirt und gezehlet ruv. in Lpirom, csus. marrim. p. 2. c. z. §. 7. panormir.
haben. inc.2-XcIcLoujuZ.serv. V^elenb .scil 'jr.^ekir .nupr.

Aufdaß wir nun auch von diesen zweyen Ursachen n.8. Lverti. Lronckortt. 2. snrinom. 17. Lc Lrunnem.
etwas weniges gedencken/ ist zu wissen/daß zuderlmpo- ^ur.l-cclellliti.2.c.17. §.25. Allein es ist in denen Evan-
ren ^cwelche so wol b -y demMann/als auch bey demWeib gelischen Kirchen / vornehmlich wann die Schwängerung
auf unterschiedlicheArt sich befinden kan / davon zu sehen auch darzu gekommen / vielmehr diese Meinung recipirt
dieeommcnr2rc>rc8 26 !)scrcr »l .'I'ir> cie frigici. öl ma- und angenommen / daß/ so der Mann das Weib / nach
lekc.) damit selbige zur ännullstion der Ehe hinlänglich Erfahrung dieses ihres Verbrechens/nichterkannt/ und
genugseye /nachfolgendeStückerfordertwerden. i.Daß solchergestalt ihr 6etaäo verziehen; Er auch allerZure-
die Lonrrskentenschon vor der Ehe mit derselben behafft dünget, ohngeachtet / zu keiner Versöhnung mit ihr bewo-
gewesen; dannwannerstin der Ehe sich ein solches Impe- gen werden kan / bey so gestalten Sachen die^nnullarion
rjimencum oder Hinternuß aus unverhofftem Zufall oder Zernichtung der Ehe wohl zugelassen werden könne/
eingefunden /ist es /die Ehe null und nichtig zu machen/nicht per rexr. vevr.22. Lc Nov. I.eou. 9z. ^clcj. ^lberic.
vermöglich / in Erweaung zum öfftern erwiesen worden/ Ventil. cle nupc. lib. 6. c. 1 z. Paul. Lypr. 6e Lponlal.
daß die Eheleute sowohl das Gute als das Bose / so wohl c .iz. §, 44. n.z. Lerliarci^ loc. 6e Lonju^. n., 11.^oack.
dieFreud als dasLeid undEreutz miteinander zutragen »keutt.p.2.^ ^4. lok.LcKne^ev^.äsnupr.p^.n.s?.
verbunden/viä. csn. ^ uxorem. lZ.csus.z2. czu. s .ö! L^lec^q. 1ak.^Arpyr.sc5§. I l.n .6Z .öe /. clenupr.
csn. guoct amem. 29. verl. ecce impottikilitÄS. L^c. (Darp^.Ud. 2.6ek.i9Z. kincke/rkus. ob/.'zo. atiiquepio-
cgus27.czu .2.^6ä .8sncke ^M .2 .concl.98.LArpT.Ub.2.res. UnddieseSetttenHHarauchl-urkerus gebilliget in
llcf.202. Sc Lrunnem.>8Lcclel.jib.2.c.xvii.F.-. Ich lmd ist selbige sonderheitlich in der
sage mit Fleiss aus unverhofftem sufaii/ dann wann colili6or,Äl - Ordnung der Marck Brandenburg 2vpro-
sich der Mann oder das Weib aus Boßheit selbsten un- birt worden / als^usehen rit. 64. Die Antwort aber auf
täglich gemacht/ in diesem Fall waren sie nicht anders als die widrige Emwurff der Canonisten/ und inlpecisdes
boßhafftigeVerlasser ihres Ehebettes anzusehen / ein- ^elenbecii, ist anzutreffen bey dem »enrico ^ebclckr.
folglich auch dißsglls die ^rmullzrion der Ehe dem UN- Vecil .i s .perroc. Und bey dem Nnckeltkus. cir.obl.zo.
schuldigen Theil nicht zu versagen. V. csn. aliqusnclo. n. Z4 .K leqq.

krunncm.' suz^c^Äib.^?"! 7^'a. 2/ver^ Über eben diesen §. So lang man nun hie sein eigen
«,k»tum/^/ey«e»5.8ec.2. Wird erfordert/daß die Im» noch lst. :c.
porcns incursble .und nicht mehr zu heilen sey/ Lrunnem. AO wenig die Ehe selbsten / vorbesagterMassen / von
cit c.!7.§.2. weßwegen dann in diesem Stuck nicht also- ^den conrrskenten ihren Belieben nach wieder zer-
fort die Ehe zernichtet wird / sondern es müssen beede Thei- trennt und aufgelöset werden kan / so wenig kan dieses
le insgemein z.Jahrwarten / umzusehen/ ob es sich in- heut zu Tag auch in den Sponsslibu; oderVerlöbnüssen
dessen nicht anders anlasst / v. c. 5. sc 7. X. cle kritzid. se angehen / wann änderst dieselbige nach Ausweisung derer
malet k Nov. 22. c. 6. Ware man aber solcher lmpo- Rechte / das ist/öffentlich im Beyseyn derer Zeugen/und
ren? gewiß / alsdenn könte gleich alsosort zur ännullarion mit Consens derer lenigen / die darinnen etwas zu sprechen
geschritten werden. V. ?snorm !c. aä c. 6. X. 6c trigici. 8c haben / (davon unten gehandelt werden soll) begangen
mM .Lc^zlcsr6 .6el>robzr. Vol.2.concl.888.n. z.s- worden / anbey die Partheyen nicht in blossen Tractaten
jeqq. Und dann z) wird erfordert/daß der andere Theil verblieben lind / dann wofern nur ein blosse Unterredung
untn den Lontrakenten von der imporen? nichts ge, von der Vollziehung der Verlöbnuß geschehen / und sol-
wuft? dann andergestalt könte so dann einem solchen chem nach nur Sponlaü» cie kumro conrrskirt worden/
Mann oder Weib/ welche des andern Gebrechen gewust/ stünde den Partheyen frey / wieder nach Belieben von
und also darein gewilliget und consenriret/ nicht mehr ge- denselben abzuspringen / gleichwie bezeuget Larp-.M. 2.
holffen werden / anemogen die Ehen nicht allein ?ro- clEl. 174. Lc Srr^ck. »6 örunnem. lib. c. 16. s .7. In^ ^ ^ ^ ^ ! diesem
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diesem aber ist zwischen der Eheselbsien / und den 5ponk.
libus oder Verlöbnüssen ein Unterschied/daß die Ehe nur §. 12.
aus zweyen Ursachen? (davon oben Meldung geschehen) <MEil der Reichthum zur Ktter,-. oder zu dem Wesen
bey den Evangelischen zertrennt werden kan/ die Verlob- ^^derEhe nicht gehöret / wie mit vielen Gründen be¬

Ursachen aber dißsalls vor rechrmassig zu achten / ist we- dtt / und in feiner Einbildung betrogen worden. V. Ls».
der m den Gesetzen noch m denLsnon.bus zur Genüge un.c»ul. 29.au. 1. kLsnonitt.incap.L.X.äeLonjuZ.
exprimirt/ zumahlen nicht einmahl die lenige / welche die serv. Ja / wann gleich sonsten von den Eltern die Ver-
Lsnooisten sl!es>ren / m denen Evangelischen Kirchen löbnuß ihrer Kinder aus triffrigen Ursachen zuruckgetrie-
durchgehends oblerviret werden / nach Uusjage Lckilcerl hen werden können / so ist doch unter dieselbe keines weges
Ink./ur.Lsn. Q. 2. cu. X. §. sv ^snsgemem aber kan diese zu zehlen / welche sich aus den Reichthum gründet,
hier an statt emer Regul dienen/ daß eine Obrigkeit allen- Larp-, c. I. n. 7. k seoq. Es wäre dann / daß einer mir
falls zurZertrennungder Verlobnusse geneigter seyn solle/ dieser ausdrücklich angehängten Lonciition oderBedin-
wann nach derselben Begehung ein solcher Zufall sich er- gung ein Verlöbnuß eingegangen / wann ihm von der
eignet / welcher/ wann er vochero zugegen gewesen / die Braut ein gewisses und benambstes Stück Geld würde
Partheyen davon abgehalten hatte/ das »st/ welcher denen zugebracht werden / dann solcher gestalt könte er / in Er¬
wesentlichen Stücken der Verlobnuß / ich will sagen/ dem wegung diese Bedingung möglich / und den guten Sitten
Conkens /zuwlderlst.^cdilr.lnk^Lsn.lllz 2.eir.X.§.5o. zuwider / vorErfullung derselben zmVollziehung
Insonderheit aber reler.ren die Rechts-Lehrer hieher / die der Ehe nicht gezwungen werden. V. Lsp. z. X. öe Lon-
grosse Beschimvffungen/ und daraus entspringende rod- zppos.
liche Feindschafft; Lsrp?. 1.2. cle5.176. Le 212. Ferner/ ,
ein mit Vorsatz begangenen / und nicht am Leben abge- ^
strassrenTodschlag/Lsrp^.cief.i77.Scseqq. Ansteckende <">Bgleich einem jeden zurathenware / daß er in der
Kranckheit / welche den Endzweck der Ehe zuwider. I6.2. ^Verehlich-undVerheyrathung behutsam gehe/fol-
i8o. Darzwischen kommende Zerstimmlung des Leibs oder gentlich an statt seiner keinen andern wählen lasse; Jeden-
Glieder / welche die eheliche Lieb vermindert. L. 25. X. cie g^r ist keinem verbotten/ eine Verlöbnuß durch Ge-
liur. Lsrp?.2. 6et. I8.l. Iremeine darnach erst sich ein- walthaber oder andere zu Wessen/ undistgenug/wann
findende unheilbare Unsinnigkett / welche die Vollziehung man die Person/ so man zu freyen gedencket/ den Ruffund
der Ehe verhindert, lci. cier. 182. Leleq. Die boßhafftige guten Namen nach kennet. irs ciecici.Zloll. in c.nec iliuci.
Verlassung. Icl. 2. cief.l ZL. und noch andere Ursachen invei-b.uxor.csul.zo.qu. s. Wann nur ein solcher Ge¬
wehr. :c. Insgemein aber ist bey allen diesen Ursachen walthaber mit einer specialen Vollmacht dißsalls versehen
das Versthnungs-MMel nicht aus der acht zu lassen/ jst / welches in einer so wichtigen Sach haubtsachlick er-

2. 6et. >87. n. 18. Und so dieses von denen Par- fordertwird. v.omninocsp.f.ibiqueLgnc>nik.cle?ro.
theyen ausgeschlagen und verworffen wurde / alsdenn cur-r. in 6. ^6cl. ttottienl. in lumms. I'ic. cle lponssl.
wäre die Erinnerung deslnnocenrü lll. in cap. 2.X cle §. quslirerconcl-aksnrur. Lc)si»ek.s öeult.p.l.cie spon»
tponsili. und des I^ucii III. in c. 17. X. cocl. wohl zu be- szl. cap. x. Lont. omnino tlzrppreckr sc! pr./. nupr.
hertzigen und zu beobachten: tti, ^ matnmomo co»t»-a. n. z 2. Le sc<zcz.

om»i commo- ' ^
, O moit« in^ucencii, «t Mev» '

/ervent^ -«tem/e a-ii»vicem a-imittei-e »o/int. »e/orte MAs in diesem Absatz von den Ungläubigen / undun-
-n-ie contmZat. ts/em Mcet o-iio ^gleichen Religions - Verwandten ist gejagt worden/

,y«ockaäi»/5area>-«m, ^«j/ociers/emist mit dieser nachgesetzten rechtlichen Erläuterung zu ver-
xo/tlo»e^ei-o»rrab«»t.eZpo/Ieaeanliemplremitt«»t,Socstehen : Daß nemlich ein Unterschied zu machen unter

i» to/e^li.- Irem: Lpo»sa, yll« denjenigen Ungläubigen / welche gantz und gar ausser der
neZ/eSo »llbcre e/! coZe»-/a,c«m Kirchen sind / als Juden / Türcken :c. und unter denen/
coaSlo»LL Mci/sk /o/eaot /^«enter ^aKe^e. Oc. welche nur in einem und andern Articul der Christlichen
Das ist : Die jemze / welche ohne alle Bedingung Religion untereinander ckssemiren; Nlit jenen ist die
ehllch zu werden versprochen / sollen anfalle Ü?er's Ehe nicht alleingantz undgarverbotten/per1.6. L.6e/u-
und Wecze vermahnet werden / daß sie die gegebene cl«is. csn. 1 6. L.28. qu. i. k! csp. 14. äe kxrer. in 6. son-
Treu erfüllen: tvann sie aber sich dessen weigern/ dern es ist auch eine solche Vermischung / welche zwischen
kan man solches / damit nicht etwas argers daraus einem Christen und einer Heydin oder Jüdin geschieht/ ei-
emstehe/ nochjemand ein solche freye / dieerhasstt/ ner Sodomiterey nicht vielungleich. Vi-j. ^ocjoc.Osm.
nach den,Beyspiel derersenigen / welche von der uni Kouci. l 'rax^ Lrim. c. 96. k 28. Le 29. von dessen Bestraf-

tersichaufgerichtenGesellend Gewerbschaffcwie-- ftuig zu lesen Larp?. ?r. Lnm.p. 2. qu. 76. n 66. Lcseq.

der abstehen/ in Gedult geschehen lassen. Item : Eine ^66. ^soack. ä öeuk. l ^.z. cls mstrirn. c.z7« vers.ZSraut / welche mit ^mdanseynng ihrer endlichen 8ckneiclev^. scl lir./. cie nupc. p.4. n. 20. K seq.
Augsäg sich weigert/soll vielmehr ermähnet als ge-- kkirrer5k.inckff.)ur.Liv.ölLsn.!ib.i.c.2Z. Wie-
zwnngen werden / in Erwegung die Zwang-kNit^ wohl in diesem Fall / wann das ungläubige Theil einige
tel zum offcern einen gefahrlichen Ausgang zu ha-s Hoffnung zur Bekehrung macht / man sich vielleicht nicht
ben pflegen. Und hieher gehöret auch/ was Nie. »em> zu sehr darwider setzen solle / nach der Meinung Lsrksrcli
m'mzius in l'r.^e Lonjug .p. 16z. erinnert / welches bey Ioc.cte Lsni^.§.z87.circ2kn.S!Lsi-p?.I.2 .6ef6 .n .20.
dem 8ckilrero zu sehen ist/ in lnk. ).Lsn.I..2.1'ic.X.§. f2. kNit diesen aber ist die Ehe nicht unzulaßlich / und solcher
^cj6.Nenr.ktul leri Ungerathene Ehe.p.?s Z. Lxprze.äs gestalt ist es heut zu Tag bey uns nichts neues / daß einer/8ponls !.c.lz.§. 82. Le8tryck.gc!Lrunncm.)usLycIes. der dem Rom. Cathol. Glauben zugethan / sich miteiner
I.. z. c. l <5. ».7. vertl »S caM/em Vc. solchen verchliche / die sich zur EvangelischenReligion

beken-
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bekennet / hauWchlich / weil durch den Religions-Frie- und verwirret ist / so/ dass em solcher / der der Rechten lin¬

den die Sache so weit gekommen/ daß alle beede Religio- kunoig / hierinn sich nicht zumchenweiß / als wird nichtnen mit der so genannten Reformirren / im Reich geduicet unrecht gethan seyn / wann wir Hiervon / was bereits im
«nd gelitten werden müssen / wie bezeuget/oli. 8ckle,'6un. Text gemeldet/ eine mehrere rechtliche Erläuterung geben.
!id .24 .li>Kor.exeoqueLsrp2.lib.2.6ef .6 .n .2Z .k kic- Damit aber auch hierum ein rechre -Ordnum gehalten
rerzdus. cliff.^. Qv. üc Lsn. lid. i. c. ulc. werde: Ais wollen wir vors erste von der Binarem

schaffe / vors änderte von der SchwäAn-jcdaffc / und
5 s« dann vors dnere von der in allen beeden zulaßiichen Oi-

^lttJewohl die Ehe zwischen zweyen / dem Alter nach/ /fe»sa,ion handien.
«^ungleichen Personen / in keinen Rechren verbotten; .In der Blur-Freundschafft hat man aufzwcy Linien
gleichwie so wohl die l'keologi v^iccenbergenles als abzusehen / auf die gerade/ und auf die Selten--L.lme.
I^jplienlcz, in einem besondern LonMio zurGenügeaus- Was die gerase Linie (welche wiederum ind:eauf--und
geführet und bewehret haben/ so zu finden bey dem 8s- absteigende getheilet wird) betrifft/ ist die Vereinigung
muei.Scryck.m^ckr.aclLrunnem.^usL.cclel'.j.s.c.l/. j,, derieiben ohn Me Maß und Ziel in allen Rechten ver-
§. 2. ml. /^clcl. Larpx. I. z. ciel. iz.n., 6.Lc teqcz. so ist botten. l-ev >8.Lc 20. l)evr. 22 in f. s.§. 1. ^.cie
dochgewiß/ daß solche Ehen/ als welche selten gerathen/ NUPI .I.5Z. ff.cie k. !7.L.svc!. Otli.
so viel als immer möglich zu widerrathen sehn / in Erwe-- 8axo,i. 5ir, von Ehesachen / membr. welchen Personen
gung fast beeder Endzweck darinnen ermangelt / v. 1.1 f. sich in Ehegelöbnuß einzulassen verbotten: anerwogen ein
§.2. ff. cie aäopr. l. 21. pr. ff. elö ä.L. V. öc j. l Z.L. cl«; solche Vermischung wider das natürliche Recht/ und um
legir. Kerec!. Dabero dann auch vor diesen bey den Rö- so viel abscheulicher ist / als auch etliche von denen unver-
mern / Krasst des Dezi's pzpizc pops-se, kein Mann von nünfftigen Thieren ein Abscheu davor haben / gleichwie
60. und kein Weib von sO.Jahren (als zum Kinder-Zeu- bezeuger der Kaiser jul!m>»nu5m t>lc)v. i2.c. 1. und niit
gen untüchtig) mehr zum Ehestand gelassen worden / wel- vielen Exemplen beweiset ^ncir. lira^ueli. l. 7. Lormub.
ches aber der Kaiser 1uKin!anuz wieder abgethan inl.27. n.47.kc?Aul (^prX.cjejur.Lonnub p.2.c.6.§. i.n.z.
ll!. 6s nupr. ^66. t^en. ^rnilse. cie msrr. c.2. se<A.4- ö^seqcz. ^6cl.^ickr> p. I. cjec.x. Und diesem Verbütt
1'irsquell.cie l.l^. connub. Ieß.6. <Ierksrcj. loc. «je Lon- haben die weltliche Recht noch dieses hinzugesetzt: 1. Daß
juz. §. Z97. Lc secz. Lyprse. ile lpons-ii. c. 9. §. jj. Sc Lilrpz. solches ebenmDg in der ^clvprion/ waiin jemand an Km»
I.. 2. cle^ 1 z. des statt eine Tochter aufgenommen / oblerviret und

§. 16. . beobachtet werden solle / sintemal unter diesen Personen
eine LoZnsric, ^zliz. oder Verwandschafft durch die

MJewohl ferner die Ehe/ zwischen zweyen dem Stande Gesetze qestifftet und aufgerichtet wird / als zu sehen c» §.1.

*^nach ungleichen Personen / ebenfalls heut zu Tags ibiczue VO. j. 6e nupc. öc r. r. X. öe Lognsr. ie^zl. Und

nichtverbotten/allermassenderin ^eAeXIl.l 'zKb. s? I^e wiewohl diemeisten dahinfchliessen / daßheutzuTag in

xe 1 ulis 6e manranäis or6inidu>i. auch noch bey den alten den Evangelischen Kirchen diese Verwandsckafft / als

Teutschen oblervirte clifferen?. davon zu sehen 1.9. ff. cls welche durch die weltliche Gesetz eingeführet/und die Frey¬

es5enst. l. 16.2z. Lc 47. ff. cic ^66. l.ekmsnn. heit der Gewissen verstricket / nicht mehr der Verehligung
Lkron.8pir. Iib .2. c. l 9 S! »crm.LonrinZ. 6e v. 1 .(Zer- im Weg stehe. V.Lslp.ÄeZI. sci I.avcellor.l'ir.i ?. §. 7.
MSN. heutiges Tages aufgehaben. V.Lsrp-.l.^öel'.X. k.irrersk. inciiff.^ur. Liv. S: Lan. lib. I. c. 18. Aave.

K: 8cbi >r. s. 1 ur. Lsn. Iid .2. rir. X. §. 14. so gar / daß auch msnn. m (,smoIoA. l/nopr. Ub.2. r»r.6. probl.X. n. 2. Lc
ein von schlechter^ Stand entsprossene Weibs-Person Lrunnem. iniur.^.Lces. i.2. c. 16 .V. 19. .^cjc/.I.utkei'»

durch die vizmtät und Würde ihres Manns geadelt l'om. 2. jeriens. l^ermun. I 'ic. vom ewigen Leben ; so

wird. V.!. toeminX-z. ff.6s8en^r. äenopr.öc wird doch selbiges an den /emge,'?Ol'lei?/ wo die ^öoption

j. l z. (-!. cle ciiZnit. ^clc!. k.einkmg 6e K. 8. Le L. üb. I. di/rch widrige Getvonheit oder Gesetze nicht aufgehaben/

clsff. s. c. 11. n. 2 z. s.' T'reut/e^. 1 l/. N .20. Sc /eqg. ohne vi'zpensäci'on nicht wohl geschehen können / anerwo-

Und die aus solcher Ehe erzeugte Kinder ihres Vatters gen auch die weltliche Gesetz diejenige / welchen siegege-

Srand bekommen/ k.einkingc.c'.ii.n .2Z. ^cicl.I.io.ff den / in ihren Gewissen verbinden. Und hiehergehöret

«jeTensr. I. z6 .l. 44 .L.6el>cur.!ib. 10. Lc l. ly.ff. cle die WürtembergischeEbeoldnung/in welcher Cap.z.die-
ksc. Kam. auch zur Lehens-Folge tüchtig sind / arg. 2. ses versehen: Rcmer soll jem s-inpirt/ und an^mSes

k.29. ^66.keZner.8ixr!n.L<zns. ^zrpurz.c^. Vu irej. st<,tt angenommen Rmd chme selbst / oder seinem

Onl .7. ^korckolr.6e teucj. c .7 .parc .2 .n. 56. §.6lii Sohn dver Tochter / anders dann die Rechte zulas)

nari.Ac. ob sie gleich aus einer unedlen Concubin erzeu- sen / bey schwerer Ungnad und Straff verehligen»

gsr/ welche der Vatter hernach geehlichet hat/ per es.qu« Und ist hier wohl ein Unterschied zu machen / unter einer

6ocec vi6zc.Lovitrl-uv.in Lplc.6e8ponlsl.p.2.c.i.n.s. solchen / welche bißher von einem als eine Tochter aufer-
palseor. rr. 6e norkis. c., 9. n. 12. jsc. ^enock. 6e prze- zogen / und darnach von ibm gechligetworden / und unter
sumpr .Iik. z. przel. I.N .4. s?L-!rp^I.2. 6et .XI .n. I Z. einer / welche von ihm mit Zuziehung der obrigkeitlichen
öc 14. Jedennoch aber ist ein solche Ehe aus den im Text ^urkoritat scioprirt und zu Kindes statt aufgenommen
bereits angezeigten / und von vc> l. 2. 6et. 9. noch worden; dann gleichwie niemand ohne Genehmhaltung
mchrern auf die Bahn gebrachten Ursachzn/so viel als im- und ^mkoritat der Obrigkeit aclopc iren kan/ v. §.»./. cls
mer möglich / gleichfalls zu widerrathen. aäop. also muß das ienige / was bißhero von der Vereb-

ligung ist angeführet worden / nicht von dem ersten / son-
^ 9« dern von dem andern und letzten Fall der gebrauchten

Q^Jesich ein Christlicher Haus-Vatter in seinerVer- OikinÄion/angenommen und verstanden werden. Vi6.
^heyrathung halten solle / damit er nicht zu nahe in die 8rr7ck.acl br1.mnem. ^u5Lccle^l.2.c.i6. a. l z. ibiqus
Blutfreundschafft oder^?chwagerschaffl heyrathe / fol^- cic. c!e)ur. Lonnub. cap.4.pr.
lich sein Gewissennicht beschwehre / Und in die Hbrigkeitli- 2. Haben die welrlicheRecht diesem Verbott noch
che Straff falle / ist zwar in dem "lexru selbst bereits erin- ferner angefüget / daß eben solches m ^oZnarione spiri.
mrt worden. Angesehen aber diese Materia sehr imricac ruali zwischeneinem Tauff- Parhen und Tauff-Doten

^»isler.
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observirt werden solle / V. /. 26. L. cls nupr. welches dar- des Groß-- Vatters Vattern / oder Groß-- Murret
nach durch die Canonische Rechte noch weiter ausgedöh- Mutter Geschwister/ weil dieselbe der iLlcern Stare
net worden / wie zu sehen ex c. r .x. cle Lognsr. chirir. Sc halten / ehelich verloben soll. :c. Hingegen ist IN der
caul. ZO. czu. z. ^öck .Loncil .1n6enr. 8els. 24. cleR.ef. MarckBrandenburg dieEhe biß auf den dritten Grad
rnacrirn. c .2. InErwegung aber diese Verwandtschafft gleicher Seiten-Linien verbotten / so / daß nicht einmal
in der heiligen göttlichen Schrifft keinen Grund hat / als ander Geschwister Rinder ohn Verlaub des LonMo-
wird dieses Verbott / um dieFreyheit derEhen nicht zu rii zusamm heyrathen können. Vicj.0r6.LontiK.^ai-c.Kic.
sehr einzuschrencken / und den Gewissen einen Scrupul ?ir. z z. §. und derowegen. ibi: iLs soll niemand in un-»
zu machen / in den Evangelischen Kirchen heut zu Tag ftrmChurfursienthumin der Seitenlinie derZ5lue-
ebenfalls nicht arren6irt. Viä. Närrin, (^kemnir. in freundfthafft und Schwagerschafft im dritten oder
Lxam. LonL.1'ri6. p. 2. in k. ^Iberic .Lenril. cie nupr. wenigem Grad / gleicher oder ungleicher L.inie sicd
!ib./.§ ulr. sosLk.äLeuK .6emarrim .p.2 .c .5l.inl.k .ir. verheyrarhen; welches Verbott wiederholet worden/
rcrsk. 6iff.). Liv. ö: Lsn. lib. l. c. l s. Se Lsrp?. l. 2. clef. ric s8. ci. Urä. Da hingegen im Churfürstl.Preussen die
Lccles. 74. n.6. Lc leq^. Lonlenr. Mucker, in I.ibe!l. von Ehe im dritten Grad gleicher Seiten-Linie / gleichwie in
Ehesachen, p. 1.516s. kp .2. k. 1 76. Ob aber nicht auch in Sachsen / zugelassen. V. Preusisch. LandR. li b. 2. rir. 2.
diesem Fall um einige vispenlsrion anzuhalten/ davon be- src. 1. in f. Wie weit sich ferner dieses Verbott i.ach
siehe 8rr)5ck. sciörunnem. susLcclel. 1.2. c. 16. ^ 19» den Nürnbergischen Lraruten erstreckt/ davon besiehe die
verl.coZ»alioM»'l«a/^.Gc. tlakn. aäV^es.l'ir.clek. ^6ciir!onslesüber die kelormsrion der Stadt Nürn-
I >l. n. s. verll moribug aurem. Sc ^osck. »opp. in Lom- berg kubr. Verzeichnuß der Personen / so sich zusamm zu
menc. 26 Inllir. Hr. clenupr. §. l 1. inulukockern. ins. verheyrathen enthalten sollen. :c.-^clcI.V^urKbainin ciiff.
^clcl. Orcl. polir. I^uneburgens. rir. zo. )ur.Liv.LeR.ef.d1or.cIa^ i.membr. l.rk.s.ink. Von

Was die Seiten-Linie belanget / (welchewiederumandern Orten können andere sonderbare Lrsrur» gelesen
in die gleiche und ungleiche getheilet wird) ist zwar bereits werden.
in rexru gemeldet / wie weit in derselben nach der heiligen Damit man aber auch noch ferner wissen möge/ wel-
göttlichen Schrifft die Ehe verbotten. Es sind aber die-- che Personen im ersten/ änderten / und noch weitern Grad
fern Verbott noch andere durch die menschliche Recht zu- gesetzt seyn / will haubtsachlich vonnöthen seyn / von der
gesetzet worden/ nicht allein durch die Kaiserliche / davon Lompursrione zraciuum, oder Grad-Rechnungetwas
zu sehen §. 2. z. 6e nupr. sondern auch durch die geistli- weniges hier zu erinnern. Ursprünglich ist demnach zu
che / welche biß auf den vierdten Grad die Ehe verbotten/ wissen / daßin Ehesachen diejenige Lompurarion in den
so daß nach denselben auch die Dritt--Geschwistere Evangelischen Kirchen angendmmm/welche die geistliche
Rind nicht zusamm heyrathen mögen. Vi6. csp. pen. Recht erfunden / davon zu sehen c. 8. k 9. X. 6e conlsn-
ibique Lsnonill.X. 6econlsnßuin. Lc atNn. Daßaber Auin.Slatkn.Lonlenr.^erbsrcl.loc.cleLonjug.Z 2sz.
auch dieselben Recht in denen Evangelischen Kirchen al- ^osck.akeuk. 6emsrr!m>. 2.0.51. ^oK.ScKneiclcv 26
lenthalben gleich recipirt / kan insgemein nicht gesaget rir./. clenupr. 6esrbor.Lzn.n.l.L:(Isrp?.I.2.ljei.Lc-
werden/ angesehen die Kirchen- und Lonliknrial. Ord- c!cs.7f. n. 12. Le leqq. Dann dieLompursrioLivilis,
nungen in diesen» Punct sehr vsriren. Dieses ist gewiß/ welche meistentheils in Erbschaffrs-Fällen (auch bey uns)
daß in denenselben alle diejenige Personen zu heyrathen srrenöirt wird/und davon zu sehen r.r.^.äe grÄckcognar.
verbotten / welche das göttliche Recht (so l^ev., 8. zu be- kommt hier nicht zu Schulden. Die Canonische Lompu-
finden) ausgezeichnet/ und welche wegen einer Gleichheit rsrion nun gründet sich auf z.Reguln; davon die erste m
oder Parität der Kation unter denen exprimirten und auf- der auf - und absteigenden/ die änderte in der gleichen / und
gezeichneten implicite begriffen. Was aber die senige die dritte in der ungleichen Seiten-Linie Platz hat. Die
Personen betrifft / mit welchen eine Ehe zu stifften die Erste verhalt sich also : So viel Personen sind / so
^urs poliri va oder menschliche Recht untersagen / von de- viel zehle Grad / jedoch daß eine Person ausgelassen
nen kan hierinn kein Univerlal-Regul gegeben / besonders werde. Will man nun wissen/ wie weit der Anher: von
es müssen die Special-Kirchen-Ordnungen in diesem Fall demEnickel entfernet/ muß man die Personen zehlen/öa
angesehen werden. Deßwegen in Sachsen die Ehen in sich dann befinden wird / daß drey Personen heraus kom-
dem änderten Grad gleicher - im dritten aber ungleicher men / als zum Exempel: Der Anher:/ der Sohn/ und der
Seiten-Linie/ ja / wann ein relpeKus psrenrelz- vorhan- Emckel. Wann dann einer von diesen drey Personen aus-
den / oder eine Person der andern den Respect und Ver- gelassen wird / so gibt es sich / daß der Anher: von dem
ehrung eines Vatters oder Mutter erweisen muß/ auch Enickel im zweyten Grad entfernet. Die änderteRegul
im vierdten Grad verbotten / wie bezeuget Larps. l. 2. jst diese: In was vor einem Grad die Seitens Ver¬
lief. Lccl. 77.84. Kc 90. ^.66. OrcZ. Lccles. KIeÄ.8sx. rir. wandte von dem gemeinen Stamm entfernet sind/ m
von Ehesachen, kubr. welchen Personen sich in Ehege- eben diesem Grad sind sie selbst voneinander entfer-
löbnüß.zc. §. die Personen / welche feithalven. Lr 0--6. nee. Wann man nun zu wissen verlanget/ wieweitGe-
kisrrim. cle anno 1 624. pun <A. 2. §. 2. ibi: Die persö-- schwister- Kinder voneinanderentfernet sind / muß man
nen / welche stichalben einander im dritten Glied un-< vor allen Dingen sehen / in was vor einem Grad sie von
gleicher L.inie verwandt sind / sollen einander nicht dem allgemeinen Stamm (davon ihr Vattcr herkommt/
ehlichen / als da sind alle die Personen / sö von eineri und welcher hier der Anher: ist) abgesondert; Da sich
ley Eltern Vatters oder LNuttcrs halben gebohren dann nach Anlegung der vorigen Regul/ (so man in der
und herkommen / und von ihren gemeinen Eltern auf-und absteigendenLinie gebrauchen muß) zeugen wird/
anzurechnen / die eine Rindes/Rindes Rind / die an-- daß sie von ihrem Anherm als Eneckel im änderten Grad
dere Rindes Rind ist / und also nach der Person/ von abstehen; weßwegen sie dann auch unter sich selbst unter-
welcher sie zugleich ihren Ursprung haben / ihr eines einander in eben diesem Grad verwandt sind. Die dritte
die andere / und eines die dritte Person ist; und was Regul wird mit folgenden Worten exprimiret: In was
auch unter denen einander naher verwandt seyn vor einem Grad der weitest von dem gemeinen
mag / diese alle sollen sich in tLhegelFbnußnicht ein-- Stamm entfernet ist / in eben diesem Grad ist er
lassen. Lc ia le^. Wie dann auch niemand sich mit auch von seinem Seiten ? Verwandten entfernet.

Und
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Und nach dieser Regul ist Bruder und Bruders - Kind im
änderten,' Bruder und Bruders Enickel im dritten Grad
einander verwandt; Ursach/ weil des Bruders Sohn/
als der weiteste / von dem gemeinen Stamm als dem An¬
hebn auch im änderten ; und des Bruders Enickel von
demgemeinen ^>tamm ( welcher hier der Uhr-Anhen) im
dritten Grad entfernet ist. Und so viel von der Bluts,
Aeundschafft.

In der Schwagerschafft hat man ebenfalls nicht al¬
lein auf die gerade/ sondern auch auf die Seiten-Liniezu
sehen. In der geraden Linie ist die Ehe gleichfalls / so wohl
nach Göttlichen als weltlichen Recht ohn Ende verbot¬
en. l^ev. i z. ver^ Z. S: is. ül c. 20. v. 11. ö! 12. Osvrr.
27. v. 20. L5 2Z. i.Lor. s. v. i. T?ecb. 22. v. i i.
csn.liqm'z. 20.8e24. caus. z2. qu.7.csp. rrgn5lniike.4.
X.clceo.czui cognov. conlanZu, ux. lux. cap. l. X. 6e
Lonssngu.Se^ik.sc!6.§.6.ö!7. cled^upr. l./z. tf. äs

l. 17.L 6snupt.1unß.LonK. Ll. 8zx. 24. p.4, ibi-
queLsrpr. äef. 2. ö: ^ciclirionzl. ^ek. dior. iupr. cit.
Ic»c. ^clcl. 8ckneiciev^. scil'/r./. clenupc. rub. cle srkor.
skf. r>.l2.Se 19.8cki1t.lnK.sur.Lsn.lib.2. rir. X. §. Z7.
Lsrp?. I.. 2.605.89. ^90.6c klickt. p. i. ciec.X. n. io.
Lc 11.

In der Seiten-Linie gründet sich die Schwager-
schafft auf die Blut-Freundschafft/allermajsendie Ca¬
nonische Recht eben die^rsiZus in der Schwagerschafft
verbotten haben / welche in der Bluts-Freundfchafft ver-
botten sind/ als zu sehen ex csp. z- X. cleLonsÄngv.sc
sKn. Welches auch in denen Evangelischen Kirchen/so
weit daselbst die(»rs6us in der Blut-Freundschaffrver¬
botten/Herkommens ist. Vi6. 8ckneiclev^. rir.). 6e
r>upr.rubr.6e srboi-.ggin. n. il.(Jerksrli.ioc. rls Lonjuz.
§. zZ6. ö: Lsrp?.I.. 2. ctet. LccI. 8 8 n. lz. K ieqq. Es ist
aber dieses nur von derjenigen ^Knitat und Schwager¬
schafft auszudeuten / welche durch zulässige / das ist / eheli¬
che Beywohnung gestiffretwird; dann wiewol diejenige/
welche durch verbottene Vermischung ausser der Ebe con-
rr »biretwird/vondenen Kayserlichen Rechten nicht ein¬
mal vor eine Schwagerschaffr -tznolciret und gehalten
wird, per I 4. §.8. k. cle ^rscl> Ls sstin.Soist doch durch die
Canonische Recht dessenVevbott anfängUch ebenfalls auf
den Vierten / V. csn 6. c. ?5. qv.z. can.8. cum rrib.
leq^. c. 54. yv. 2. csp. 6 öcpen. ib/yus. LsnonN.X. c/s
c <i, qui coZnov. LonlsnZv. ux. nach/jehends aber durch
das^icienrinischeConcilium aus den änderten Grad
gestellet worden. V. Loncil. Iricienr. seil. 24 ä-: k.sk
msrr. c.4. ^6cl. I. tlorinrk. 6. verl. l 6. Und eben also ver¬
hält es sich mit der Lnmpurstion oder Grad-Rechnung;
dann obgleich abermals die Kayserliche Rechte in der
Schwagerschafft keine (-raclu§ haben/wie zusebenex l. 4.
§. Zrscjus 5. ff. äs Arsckk. in Erwegung sich die (iracluz ei¬
gentlich auf die Lenersriongründen/ welche aber in der
Schwagerschafft nicht zu schulden kommt. V. 8c^ilr.
Ink./. l^sn. l^. 2. 1"it. x^ §. 5 s. so sind doch dieselbe durch
die CanonischeRecht auf eine gewijftWeis erfunden wor¬
den / als nach welchen sie aus der Blut-Freundschafft 6e
rivirt und hergezogen werden / solcher Gestalt / daß / weil
die Eheleuth als ein Fleisch zu achten / daraus unfehlbar zu
sGessen/daß/inwelchem Grad mir jemand derBlnc-
Freundschaffc kalben verwandt ist / in eben diesem
Grad mir dessen Ftau derSchrvägerscdasfthalben
5UZ5than seye. Vi6. Lsn. porro IZ. Laus. zs. qv. s«
welchem zu folge dann des Bruders - Frau/Schwester
Manne / Weibs Schwester / im ersten :c. des Vatters
oder der Mutter Bruder Frau / und der Mutter Schwe¬
ster Mann / u. s.w. im änderten Grad der Schwager¬
schaffr gesetzet sind :c. Anerwogen aber die Schwäger-

schafft angezeugter Massen aus der fleischlichen Vermi¬
schung und Beywohnung entspringet; Als ist bieraus die¬
ses ferner zu schii ssen/daß unter den Verwandten derEhe-
Leurhe keine Schwagerschafft / emfolglich kem Verbot!
der Ehe seye / ohngeachtet sie sich gemeiniglich unter einan¬
der Schwager zu nennen pflegen, v. l.ocam. in nor. sä
1"it. Intiir. clenupe. n .20. v.Larp^ I.. 2. rief, ivs.wel^
chem zufolge dann zusammgebrachteKinder/V. §. 8. j.6«
nupr. Sc L»rp?.l ..2 cjet. I0s. zwey Gebrüdere 2.Schwe-
stern/per c. s. X. cie(^onlÄNZv. Lc^Knic. Vatter und
Sohn / Mutter und Tochter ci. csp. f. sclö. 2.
rief. I c>6.(wo nicht auch dieses durch eil? und andere 8cÄtu-
ra zu besserer Handhabungder Erbarkeit / und solchem
nach aus einem anderen Grund / verbotten worden / srZ.
§. 9. cie nupr. Se l. 197.li.. ) wohl einander heura¬
then dörffen. V. omnim) Kicbr. p l. clec. XI. n. 2l.Lc
teqcz. Eben solche Beschaffenheit hat es/ wann ein Weib
an ihres Stieff-VattersVatter sich verheyrathen wolte/
welches vielleicht der Lssus gewesen / der einstens in den
Zeitungen einlieffe/ wsrdurch diejenige (wie die Wor¬
te damals lauteren ) welche zuerst Tsmecr sagten/mm
tNuecer sagen musten ; Und die zuerst Vatter und
Mutter sagte/ nun Sohn und Tochter; Und die erji
Groß<-Vatrer sagte/ nun ZT^ann undiLrhaltersagen
muste; Und der erst iTlichte/iLnickel sagte/nunFrau;
Und diejenige/ die zugleich erst Nichte/ und Schwe¬
ster sägten / nun Groß«N?uttersägen musten ; gleich¬
wie diesen Lslum erzehlet sozck. I^lopp. in Lommenr. »6
Ink. Dc.(!enupr.rubr.ciecompursr.Arscluuw.§: 17. in
ka.

Biß hieherhaben wir erwiesen / wieweit die Ehe so
wobl der Blut-Freundschafft als Schwagerschafft halben
verbotten ; Ist noch übrig von der l)ilpenli»cion etwas
anzuhangen / durch welche bißweilen von der Obrigkeit
«ine sonst verbottene Ehr gestattet und zugelassen wird.
Von dieser ist demnach diese Fundamental u.Haupt-Re«
gul / so viel die iLvangelische Rirchen berrissc/zu mer«
cken.Dafi wider d^jcmgc Verbote / roelche von dem
AllerhöchstenGeserz Geber herrühren/und I-e v.»5.
b! 2o.zubeftndenVnnmenschlicheOi/pensarinn kräs?»
NF und zulässig sey. Vict t.oc>. cie LonjuZ.
§.946. Leuft. p.2> cie c. Lgrp?. 2> clef. >09»
ö,' Ü5unnem«n./ur.Lccles. l^. 2.c. 16 q.2s. l^avemznn.

ric 7.reg.z.Xic2eI8^nc,ps!m»rrim.c.
2. rtienrem. 2. 8cbneicie^ s6 rir. äe k<upr. rubr. »u
super iNSlrim. in tzrscjik. prokibir. ciilflvnszrl polUr. n.
22. K leqcz. K.,^kr. p. i clec. 4. n. Zz. Se leqcz. Sd
viel aber dieRöinischs CatholischeKirche belangr/hat man
in derselben diese Meinung von aitenZeiten hergebracht/
daß man in allen Graden/(nur die auf-und absteigende/
nebst dein ersten Grad der Seiten-Linie ausgenommen/)
clilpensiren könne; wie zu sehen ex Loncil. Iriö. sess. 24.
äe 8 Uarrim. Lsn. z. cle relorm. msrr. csp. f. Xärl.

?keol. moral. üb. s. I>sÄ. p. 4. c. 6.
I^ynclicr »ci Oessel. I'ir. Ze LonlanAV. öe sff.gv.4. Lc
8c!ii!c.lnk.^ur.L?n.lib.2.'s'ir.X. §' 19. wie dann
leruz 2K Ehrnbach >u (?2mc,Iog. perton. Illukr. c. 8. n.
viel Lxsmpla solck)er vispenikrionum anführet.

Diese Regul nun/welche wir nach der Evangelischen
Kirchen - Meinung / zum Grund voraus gesetzt / hat zwar
an- und vor sich selbsten / wann man sie schlechterdings an-
sihet / ihre Richtigkeit;Allein / wann man dem Gesetz
GOttes etwas näher tritt/und die Frage so sormirt; was
dann in denselben vor tLhe verbotten? ist selbige bey¬
des unter denl'keologizund jLris annoch sehr strittig/
anerwogen unter ihne noch nicht ausgemacht/ob Mopses
nur allein die Person / oder auch zugleich die(-rs6uz ver-

D botten/
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botten/dannfo man jener Meinung beypflichtet/lastsichwelche mit des Bruders oder der Schwester Tochter im
Vieles folgen / daß die/emge Perfone/weiche nit ausdruck- gleichen Grad sind/zumaln / da dißsalls nicht wohl ran»,
lich in dem Gesetz G-Ortes verbotten/einander heyrathen nis cliverlir»s,odereine ungleiche Ursach beygebrachtwer-
können/ ohngeachtet jie mir den Verbotenen in gleichem den kan. Ira senrir. (-erksrä. toc. Lonjug. §. 275.
Grade stehe/welche Meinung so gar Lutherus gchabr/wan ^lsrrin.LKemnic.p.z. loco cle (^onjuA. p. 549. Leuk.er in rom. 2 ./enens. toi. l s 2. hiervon also schrei bet.GDtt p. 2. c. si. Lsrps. l^.. 2.6es. 11 l. sliique plure-,: Und ist
rechnet nicht nach den Gliedern / wie die Juristen hier nichts daran gelegen/ob die verbotene Personen von
thun sondern zehk stracks die Personen: Sonst weil zweyen/oder einemBand unter einander verwandt seynd/
Vatters Schwester und ZSruders Tochter im glei<- in Erwegung nicht allein diejenige Bluts-Freunde ge-
«Hem Glied sind / muß ich sagen / daß ich entweder nanntwerden/welche von ganzer/als von einem Vatter/
meines L>ruders Tochter nicht nehmen tonne/ oder von einer Mutter/sondern auchwelche von halberGeburt/
meines Vaerers Schwester nehmen möchte; Nun als von dieser einen / mit einander verwandt seynd. Vi6.
hat GOrcVatters Schwesterverbotten / undZSru- Orcj. ?rov. 8sx. cie an. l s 8o in s einfolglich unter diesen
ders Tochter nicht verbotten / die doch aleiches auch die Ehe nicht zu zulassen ;Vich(Zerksrch ioc.6e Lon.
Glieds sind / Wiewolanderevorgeben / er hatte sei- ju».§ 28i.Leckk»6rLol!»c.für. connut,. p. i-czp. 1,.
n« Meinung wieder geändert/wie zu sehen bey dem Lsrp^. Scp.2.c. 5. 81. kkickr. p.i ciec XI.
I.. 2.6ef.76.n.6.k in prsÄ (^rim.pzrr.2.qv.7Z.n.z.z.n. 8. Weßwegen bey der berühmten Franckfurtlschen
Und dieses cletenöiren auch nicht wenig so wol unter den Universitätanno 1674. ci. 7. kedr. recht gesprochen wor-
ineologis, wie zusehen bey dem soacb. Akeuk.I..2>cje den/daß einer seinerHalb-Schwester Tochter nicht heyra-
mscr. c. si.§. conc!ucjimus.in5.LsIrb»s.^en?er.tr.6sthen/ und solche Ehe durch viipenlsrio«, in Erwegung
conjuZ sol. /7. s>! vemsnn. in (rsmolog. s^mpr. l.. 2. selbige wider das GörtlicheRecht lausten würde/nicht ver-
rlr. s. pss. 6 nor.r.S>:2.alsauch als zum Beyspiel stattet werden könne/gleichwie zusehen bey dem 5rr?clc.

?ick»rä. Lons. 68 r»m. 2. ?sri-. Vi/elemb. Lonl. in ^clciirion. Lrunnemsnni^usLccles. I_. 2. c. l6.^»

2?.ö!Lonra6 ^!tn >ers6§ r.^.cjenupt. So man aber z 2. wiewol von eben diesem Fall einige comrsire ki.espon.
diese Meinung heget/ ist zu Messen / daß nicht allein die- ls, so wol von Helmstadt als Kiel und Rinteln / damals
jenige Personen / welche von Moyse mit nemlichen und eingelauffen / welche beydem jetzt citirten ^urkore zufin-

ausdrücklichen Worten aufgezeichnet sind/sondern auch den sind. Nicht allein aber verwahret eine Christliche
diese/weiche mit denen aufgezeichneten im gleichen Glied Obrigkeit ihr Gewissen / wann sie diese Fall/ von welchen
sich befinden / nicht zusammen heyrathen mögen / und die- bißhero gehandelt worden / vor unclitpentirlich erkennet/feMemung cwlencliret der meiste Theil / so wohl l'kcolo. sondern sie wird in demselben noch ferner befestiget / wann
Lorum.als s t^corum, wie zu sehen bey dem (^ei-ksrrj, loc. sie noch etwas weiter gehet/ und so gar auch in dem dritten
6c Onjug. §. 27 s. Uil -M ^ler. inczp. iz. I^evir. kiclem^ Grad ungleicher Seiten-Linie nicht cliipenliret/ so fern ein
t»ck. 6e caus .mzrrim.qv.?.p .zo .Ssuk. p.2. cieLon- respe-Ius psrenrelsc vorhanden / daß ist die Personen
juA. c.si. I^irilel. lynops. marrim. c. z. rlieo^. »z. !ie. der Eltern statt halten/gleichwiebey des Groß- Vatterö
1. Sclineiciev^. »ci Illr. 1. cle nupt. rubr. in quib. grsci. oder Groß - Mutter Schwester oder Bruder zu befin-
prokik. jus cl!V. conrrak. msrr. n. 1 6. ^lavemsnn. l^. 2. den. Vicl. I^ev. ,z. vers. l 2. iz.S: 14. (Zenel' 57. vers. 27,
ric.s. pc>l .6. nor .2. Lsrp?.I..2. rief. 76. n. 4.^6^.92. §. s/^cle nupr.l. 17. K. 5.1.^9. ff. 6ek..5l.i. 17. L cis
n .8 krunnem.jur. Lecles. l.,2. c.l6.§.2 6. ibiczue Stryck. nupr. ^cici. Orcl. Lccles.marr .Z2x. cic. von Ehe-Sachen.
In dieftm Zweiffel nun ist einem jedweden Christen / ab- kubr. welche Personen sich in Ehegelöbnus :c. (^srp?.
sonderlich aber einem klugen Haus-Vatter zu rathen/daß I.,2. clel'. 80.6c i if. welches auch von Nsvewsnno noch
er sein Gewissen nicht beflecke / eingedenck / daß alles/ was weiter excenäirt und ausgedehnet wird in (!amc>log.
wider das Gewissen laujfet/Sünde seye / sondern viel- I-.2 .rir. 7.k.etz iz.nor. 1 .K2. In denen übrigen Gra-
mebr die sicherste Meinung erwähle / welche wir hier un- den der Blut-Freundschafft aber/welche durch die mmsch-
ma^geblich diese zu seyn erachten / daß nemlich in dem Ge- liche Gesetz verbotten / ist einer weltlichen Obrigkeit zu
setz GOttes auch diejenige Personen/welchemitdeneaus- clilpenliren unbenommen /1cz»ck. a Leu», p.2. csp.sS.
drücklich Aufgezeichneten in gleichen Grad stehen / vor Larp?. l.. 2.6et.»10. ttavcmsnn. c. l. kez. 8c k(ickr.
verbotten zu halten. Allermassen das Verbstt des Aller- p. i. äee. XI. Wann nur rechtmäßige Ursachen vorhan-
höchsten Gesetz - Gebers I^e vic. 1 z. verl. 6. also lautet; den/welche zu solcher vilpenlscion einrathen/anerwegees
xiiemand soll sich zu seiner nächsten Bluts-» auch in diesen Fallen/ohn allen Unterschied zu ciispcnliren
Frcundinthun.zc. In welchen Worten demnach auch höchst-gefahrlichist/ v .k.ickc .p. l.clec .4. N.2I. öele<zq.
diejenige / welche gleiches Gliedes / sonder Zweissel einge- von dene Ursachen kan gelesen werden Xir^ci.
schlössen sind/ es wäre dann / daß man keine p-mrsrem rs> rrim. c. 2. ^K-or. ?. ttgvemann. c. l. Z.eZ. 4. Ansonder-
r oni!.. oder gleichmäßige Ursach des Verbotts bey ihnen heit aber können hohen Fürstl. u. andern dergleichen Per¬
antreffen könte/ dann solchen Falls könnte man von dieser sönen aus gewissen Ursachen (von welchen zu sehen Larp?.
Meinung ohne Verletzung des Gewissens wol abweichen: ^.2. clef. > l o -kienr-. cic Lonjug. p. 10z. Lc(Zerk»r6.

Vici.8rryck.a6lZrunnem.^u5Lcc!el'.l. 2 .c. l S. s. z6 .Le §. Z46.) solche Ehen eher als Privst-Personen/welche cm

I.inck.g6 vecrera!. lir. cle Onlsnzv. öl äKn. §. ult. die Gesetz gebunden/nachgesehen werden/daraussich des-
Jn dieser Absicht ist demnach gäntzlich darvor zuhalten/ wegen der gemeine Mann mit Nichten zu gründen hat:
daß eine Christl. Obrigkeit am sichersten handele/ mithin V. ttavemsnn. c. I. k.eZ. 4. in 6n. Und diesem zufolge kan
ihremGewissen am beste rathe/wan sie durchvilpensskion die vilpenkrion in dem änderten Grad gleicher Seiten-
nichtzulasset / daß einer seines Bruders oder Schwester Linie unter Geschwister-Kinder; Item in dem dritten
Tochter eheliche / welche mit ihm im änderten' Glied un- Grad ungleicher Linie / sofern die Personen nicht der El-
gleicher Seiten-Linie verwandt ist ; dann obgleich diese tern und Kinder statt halten / u.sw. wohl Platz finden
Personen in Heil. Schnsst mir nemlichen und ausdrückli- V. keuk. cl« marr. p. 2. c. s6, 8ckneicle>x'. sci ?ir. cls
chen Worten nicht verbotten / so kan dock diefes^enug d^upr. rubr. an super mscrim. öilpenlsri pollir. LsrpT.seyn/daßdieEbemir des Vatters oderMutter^Vchwe- I..2. c!el. uz. Scr^. ttavemsnn. c.I. K>eg. 1,. öciz.
ster daselbst nicht zugelassen ist/ v .l -ev. iz.v. 12. Le IZ. Le^ickt.p. i.ciec.X!.n .2 .Lcse^. In



Erstes Buch. 27

JnderSchwagerschasst hat eine Christliche Obrig¬
keiteben solcher Vorsicht vonnöthen/ damit nicht wieder
das göttliche Ver borr etwas zugelassen werde: In dieser
AbM nun handelt diejelbige Christlich / und gehet in ih¬
ren Gewissen am sichersten/wann sie dißfals in der aufu.
absteigenden Linie sich zu keiner clilpenlarion, als GOttes
Gesetz zuwieder/jemahlenverleiten lässet/ und solle sich

auch IN secunclo senereASmtzris(in welchem sonsten die
Ehen nach den Canonischen Rechten Verbotten / als
zu sehen ex c-ip. g. X. 6s Lunl^ng. Lc sKn. Kickr. p.
i.6ec. X. n. l l.vers Oeciiio nolir» S: 8ciineiciev^. sct
l' c. cie t^upc. rukr. 6e»rbc>re »Knitzris, n. iz.Lc
leqq.) so keine mistige Ursachen vorhanden/ ein Lsluz er¬
eignen v. 1.1 s. lk. lje k.. di. Zu welchem Ende dann in den
SachsischenConsistorien nichr zugegeben wird; daß einer
seines ve:storbenenStieff-VartershintttbiiebeneWittib;
oder seiner verstorbenen Frauen Mutter halb Schwester/
zur Ehe nehmen dar ff/ auch hierin nicht ciispenliret wiro/
gleichwie bezeuget Zcknei'ci. c. l. n. ?4. Sc R.ickr. p. i. 6ec.
X. bey welchem prsejucilci-i zufinden. -^66. Lerkarci. 6e
(üonjuß. §. ZfZ. Lrockmsnn. cis conjuZ. c. 4. q. 45. Se
I^avemsnn.l. 2. cit.7.!<c8.14. Wiewohl in diesen letz¬
tern Fall die vichentsrion etwas leichter/wann anders
trifflige Ursachen vorhanden/ und vornehmlich die Sach
nicht mehr im vorigen Stand ist/könte zugelassen werden/
in sonderbarer Erwegung/daß (i.)gleichwol dises 8ecun>
«lum genus iitLnicsci; inGOttesWort nichr verbotten.
V. 8ickman. cla srbor conlsng. c.7. n.Z2. (2.) der re-
lpeÄuz parenrelse welches nur i-i primo Zsoere coniicie»
rirr und betrachtet wird/wie zusehen ex 1.4. §.7. coliscie
perlnm'z in §. 6. re ^enticis.ff.lle Araäib.ö: »Kn. hier nicht
zu schulden kommt/ v.^osck. ttopp. sci pr.^. cis k^upr.
in pr. rubr. ljs compucsr.zr -,6. §.17. (z.) das geistliche
Recht beut zu Tag dergleichenHeurathenzulasset/ in c-p..
8 X cle(IonsÄNtzv.S!2Kn.und solches auch (4.) in disem
Scück in denen Evangelifthen Kirchen angenommen wor¬
den/wie bezeuget psul.LyvrX, ciemsrrim .c .6. §.?..n.Z,
in f. und diese Meynung 6etencjiretLarp?.I.2^ cisf. l 19.
Lcuk.äemsrrim.p.2. c»p.sz.^c>K.Zickm»nn. csp.7.6s
srb. cons»nAv. n. ? feqc;. Jnsonderheir aber führet
unterschiedlicher Theologischen Hacukäten Konsens hier¬
über an Osciecken. vol. z. Loniil.l'KcoioA. leÄ.6. n.z.
9. öc io.wiedau/7 auchö/eZi/nH/cheffatu/ra^u Aanck-
furtin einem absonderlichenBedrücken/ ^nno /67z. 6.

dise Meinung geführet/ welches zufinden bey
dem Tcr^clc. sci Lrunnem. s ur. Lccles. t. 2. c.»6. v. 2 2.

So wenig nun in aus-und absteigender Linie / so viel
das erste (Z-nus derSchwagerschassranbelangt einige l)>-
Lpenlarion zulässig: Sowenig kan auch dieselbige in der
Seiten Linie/soweit sich das göttliche Verbott erstreckt/
in denen Evangelischen Kirchen Platz finden; welchen zu
folge dann daselbst die Ehe mit deß Bruders Weib nicht
kan nach gegeben werden / in erwegungvonderftlben Leh¬
rern darvor gehalten wird/ daß dieselbe in GO ttes-Wort
ausdrücklich verbotten. l.ev., 8. v-rl^ 1 6. öc l^cv. 20. v.
21. mitwelchem auch das Kayserl. Recht übereinkommt
in l. s.^. äe incett. nupc. und hindert nichts/daß dieseEhe
vevrr .2s. vers. f. zugelassen/ ja so gar uir<er gewissen Be¬
dingung gebotren werde: Dann zugeschweigen/daß ihrer
M glauben/es sey e dieser Text nicht von leiblichen Brü¬
dern/sondern von andern Anverwandten/(als welche zum
öfftern in Hebräischer Sprach Brüder genennet werden/
wie zusehen aus dem Büchlein Ruth czp. 4. n. 4. 5: i o.)
zuversichen/Vicj./osck.ölust. p. 2. cie msrrim. c. sl bc
ttzrpreckrsä§. s-1 .6e^upr .§.6. so seye-zu wissen / daß
besagter TMemeLxceprion oder sonderbarenAbfall/von
der Aeners! ^uU^ev.i z.v. 16. in sich halte/mit hin sich

aufeine besondere rsison und Ursach stiffce / weiche dal mn
bestehet/damit der Nahm de^ verstorbenen Bruders in
Israel nicht vertilget oder ausgelöschet werde; dann zu
dem Ende wurde dem Bruder erlaubet/ja gebotten/semeS
Bruders Weib alsdann erstzu heyrachen/ wann derselbi-
ge ohneKinder verstorben/damit er ihm Saamen erwecke
möge. Auser disem Fall nun habe die Ehe mit deß Bru-
dersWeib nicht bestehen mögen. Und weil die vorberühr-
te Ii.i»ilon gantz specisl, und die Juden allem angehe / als
werde sie nicht leicht ohne Verletzung deß Gewissens zur
donlequentz gezogen werden können.srg.
4.141.6« k..). Also lehret ^ucs5()lian6er in Lxpticsr. ci.c,
! 8. l^ev.I). ^zrckiss ^alcnreKer. in^oc.l'IieoloA.tiki.z.
loc. io.6e conjvg k<icol. t^cmminA. in Iibell .cieLoniuA.
p. 11Leuli.p. a.cje^lgtrim.c, s i.verz.concluclimus lAl
tur.^ir^el. in8/nopz. msrrim. c. z. lksorcm. i i.Iir. k»
tlgrppreckt acl§. 7. ^.cis nupr.n.^.Lcseqcz.Lerkzrcl.loc.
cleLonjuA. Z.z 19. Lsrp?.l .2 .clet 91. Octn l'sbor in^r>
m«menrsr./ukin. csp.6. Z./.öek<ico!Aeusner.r.Lons»
9-Wiewohl in derRömisch-Catholis.Kirchein anders
servret wird/ auch dergleichenDilpenlÄrinnesnichr unbe-
kandt sind/davon zu lesenK.!crer5kus.>ncliis
LisCi.eÄp. i2.k^^ok.!>ckielcisn.j q.ciekitr.^ei!!Al0n.

AusdieseFragen ist noch ferner dieses zu untersuchen/
Ob dietLhe mit desVepjeorbenmN).lbesScj?wefiek
g!eict)erwelö seyc ^ Welches ihrer vieie be¬
jahen/wie zu sehen bey dem keuli p.2. c. s l/Lsrp?. l. 2»
clet'.9l. Ucro. Il'snor.in^rmamenr. c. 6.§.7. L^Z .^lü-'
vem »nno l. 2. ric^ s. k.eZ. z. 8enc. 1. Sc seqq. und vielm
andern/sowohll'tieola^isalölLciz, welche daselbst zlie*
Ziret sind; angesehen deß Weibes Schwester in ebei dem
Arscj stehet/in welchem deß Bruders Frau befindlich ist/
mit welcher letztern jedoch in GOttes Wort die Ehe aus^
drücklich verbotten. l^ev. 18. v. 16. Dahero den:»
auch diese Ehe in denen Kayserl. Rechten nicht zugelassen /
als zu sehen cx l. 2.d). Ikeocl.cje incek. nupr. l. «. 8
9- luttin eoä.wie nicht weniger aufunterschredlicheu^on'
ciüis improbiret worden/als zusehen exdan. 6-. (Ion-
cilij klikerüni, in^io IV. irsi?> ex On. 20 ^oncii«

^ureUanenT.I. ^nno (ükriki/iSeLoncil.^ui-elig.
nen;. !U. 5ud Lkilibcrrncsn. 10. Loncil. ^rvernens.
Zn^quiran. lüb T'/ieoc/oric. ^nno. s4i. czn. 2. Loncil.
^nti/^cio5en5. Zec'. Vlil. can. ?o Loncil. /^relzcens.lub
L^rolo. >.I. ^nn. 8 l csn.2.ö< cienicz; Lonc I^n^uritin.
c^n. s 6. Hingegenbehaubtenauch ihrer nicbt wcnia/daß
diseEhe clilpenl^bie fcye/in erwegung dezaäerhöchsteGott
j^cv. t8 V. 18. nichr Äkloiure verbotten seines Weibes
Schwester gantz und gar nicht zu nehmen / sondern / daß
solches nur nicht gesmehe ihr zuwider/ oder sie zu anastigm
und zu krancken/weil sie noch/oder so lang sie noch lebet:
Aus wclchen sie schliessen/ daß ausser solchenFall/und nach
dem Tod deß e> sten Weibs/ solches wohl geschehen könne.
Und irre nichts /daß deß WeibesSchwestez mir deßBru-
ders Weib im gleichen Grad stehe/ gestalten unter disen
Persohnen ein rÄrioni^ cliverörs!. oder mercklicher Unter¬
schied aazutressen.Datinmit deßB:ude:sWeib wäre deß-
wegeu die Ehe verbotten gewesen/weiln es sich nicht schicke
wolte/baß einer zu deßBrubezsWeib/welche mit ihm in ei-
neniFleisch wavsich hielte/gestalten auf solche Veiß zwey^z
Brudergeblätlneine:nLeibeve!Uttscheiwürde/welcheK^i.
lon undUrsach bey zweyen Schwestern nicht zubesörchten;
Zudem liegen auch vilExempla svlcherEhen amTaa-.Danl»
aljo äispenlirte zumBüyspieldPabst .^lexZncl. Vk.mir dem
EmanueleKoniginPorrugall/daß er seiner verstorbne Ge-
mahlinSchwester beyrathete: lc. Llem. Vlll.mit dem Kö¬
nig in Pohlen zc. Uiw solche 6ispenkriones köntett noch
mehr aufdie Bahn gebracht werden/ so es vonnöthen wä-
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28 Des ttugen und Rechts: verständigen Haus^Vatters
re. Vl'cj. interes. ^ncon. O/sn. in relolur. t^ursl. relol. die menschliche Recht den göttlichen in disem Stuck wei-
84. So sind auch ebensowol in denen Evangelischen Kir- chen/ ohngeachtet die Lonrraksnren, weil sie wieder dle
chen dergleichen Exmipla vorhanden: Dann also hatte Kirchen Ordnungen gehandelt / mit willkürlicherStraff
Hertzog Augusius Philipp in Hollstein zwey Schwestern angesehen werden können/ wie zu sehen bey dem Lsrp?. i.
aus dem Gräniichen Haus Oldenburg nacheinander ge- 2. äef. 99. n. 1. ö! leczc,. So man aber dieselbige von disen
heyrathet. fferner istindemGrafflicyenHausWitgen-Graden/welche die gottliche Recht verbotren annimbt/
stein ein dergleichen Heyrath einstens vorgegangen; und willderselben Entscheidung etwas schwehrer fallen/ ange-
was sich dißsalls m dem Fürstlichen Haus Oettingen sehen hierin die OoLtores abermahls nichteinigsind:Der
in disem Punct Kczc 8eculo zugetmgen/ist allenthalben be- gelehrte Lsrp^ovius in ^pr. Loniik. I^.äet.zz.wie nicht
kand/und bezeugen solches zur genüge/die zum öffentlichen weniger?urispruä.loren5.p.4.c.2Z. clet. 1 i.L: 12. hält
Druck gekommene ^ecin^enli». Endlichen haben davor/daß solcheEhewas die Seiten Linie betrifft/nicht
auch disemLenrcntz unterschiedliche sowohl 1"keoloßi als mehr zuzertrennenseye/ sintemahlen auch Moyses dasselbi-
/Lri. beygepflichtet. Wie zusehen bey dem L^encio, Sc ge nicht gethan/sondern nur dieseStraffhinzugesüget hät-
I^enrsero in tibello cje Lonjug. ^clcl. kicksrcj. mcegr. te/daß sie beedewürdenihreMissethat tragen / und ohne
Lonlii. ksc cis re concepro. LetoI6. conl^ 178. n. 12. Lc Kinderfferbcn.Lev.2O. Weßwegen dann die Churfürst!.
LucKkol2ln R.espon8.^uris'pro^»rrim.?rincipiscum Schöpften zu Leipzig die Ehe/welche von einem mit seiner
ciefunLt« uxoris lororc 6onrri,<Ao nec non Le- verstorbenen Schwester Tochter vollzogen worden / nickt
tmgcni-.^nno168-.ecjir-»per mrum. In diesem Zweif-- auflöseten.^ Und diese Meinung hat schon vorher geheget
fel nun/ ist einem Christlichen Haus-Vatter abermahl zu losctiim. g Leuli. p. 2. c. 52. welcher auch noch ferners
rathen/ daßer hierin behutsam gehe/und weilen es ja der beypflichtet ^znZersclcsp. 7. n. ig. X.cleienc.öcre^jucj.
Geschlechter und Freundschafften ohnedem in der Welt n. > i6-und k.ickr. p. 1. clec. Xl. n. 25. öcsecz^. Hinge-
gnug gibt/-in ein solcheEhe nicht williae/vornehmlich wann gen lehret krunnem-mnus in). Lccles' l. 2. c. 16. n. 27-.
er in seinem Gewissen sich zweiffelhafftig befindet / einge- daß ein solche Ehe sonder alles Bedencken zu zertrennen
denck/ daß man auch solcher Gestalt dasjenige / was zulas- seye/gestalten dadurch dieBiut-^chande/soofft eineVer-
sig ist/ unzulässig machen könne/ angesehen alles / was wi- Mischung geschehe/widerholet/ unfolglich solchen Hcrtzen

bey denselben/ (ivann sie ja dergleichen Ehe vollziehen) an- incck. nupr. und pflichten derselben noch ferner bey Na-
dere EircumstantienUnd Umstand in Betrachtung kom- vemann.(Ismolos.lib.2ric. s.po^r.y.reZ. 16. Lerk.
men/welche bey Privat-Persohnen nicht im geringsten cleLonjug.§.289.k5rrycK.2cj örunnem. c.I. 27.
anzusehen sind. Wie wir oben bereits erinnert baben. Und dises will dem Gewissen viel vertraglicher / und zur

Obwohln nun die VV. vorberührter Massen nicht Abwendung alles daraus entspringenden Aergernuß/ gk
einig sind;ob dieEhe mit des verstorbenenWeibesSchwe- fchickter scheinen,
ster per clispens-eionem nachzugeben; so sind sie doch inch
gcsammt hierzu viel geneigter/daß man mit deß Weihes ^ . §. 20.'
Scbwester Tochter Sec.clispenliren könne; wie dann die <?>^Er Eltern Lonlens und Genchmhaltung wird bey
berühmte Jenische / als auch die Königsbergischeund "^diesem wichtigen Werck der Ehe vornemlich erfor-
Franckfurtische tacoltat disen Lslum vor 6itpen5skleer- dert; jedoch änderst nach den Kay serlichen Rechten/ an¬
kennet; davon zu lesen k'ckr. p. I.clec.i,. n. IZ. ö: 14^ derst aber nach der heutigen Lands-üblichen Gewohnheit.
V^lss«nb»ck. Le ?ick»k6. quos rcferr 8rruv. in 8.). L. Dann nach den Kayserlichen Rechten wird nur dererjeni-
rlc 6e k.. di.tk.zz.Sc 8rrxck.s6Lrunnemanni/us.Lccles. gen Eltern Einwilligung und Lonlens für nöthig erach-
I. 2.16. a z.2,6 vers.l/xo^Lo^ori, Mla Gc. Welches tet / welche die Kinder IN ihrer Gewalt haben / als da sind
demnach um soviel destomehr bey der verstorbenen Frauen der Vatter/ und die durch ihn aufsteigende Personen/ per
Schwester Enickel zu zu lassen; davon abermahls zusehen 1.2 ff. 6cR..dZ.L!§.ulr.j.clep.k'. öl pr.j,6<- nupr. wel-
8rr^clc.c.l.2.2i.vcrs. mea Vc. Noch vieleher chevätterliche Gewalt/ wie weit sie vor diesem umb sich
aber kan die ciffpenlätion ertheilet werden/wann gar keine gegriffen / und was sie vor sonderbareWürckung und Kk-
Schwagerschafft im Wege stehet/ als zum Beyspiel / mit tettus gehabt / davon besihe §. 2. ibique VI). in tpecie v.
deß BrüdersBraut zc. Dann ob zwar auch in disem Fall ärnolch Vinn. In». 6e woraus demnach zufchliessen/
der Ehrbarkeit halben die Ehe verbotten / »rg. §. 9.). cle daß/weil(i.)dieMüttersolcheGewaltüberihreKinder
nupc. Iedennnoch aber/ weil dieses Verbott in GOttes nicht hatten/ deren Lonlens nach den Kayserlichen Rech-
Wort nicht funclirt/mithin durch das blosse Verlöbnus ten nicht nothwendigwäre/»t^. L. io.). cieaclopr. Fer-
keinSchwagerschafftconrrskirt wird/per §.9.). cle nupr. ner/ daß (2) die Söhne/wann sie von der väterlichen Ge-
als kan dergleichen Ehe sonder Verletzung deß Gewiß walt befreyet würden / solchen Lonlens ebenfalls nicht
sens wohl zugelassen werden. V. k.ickc. p. 1. ctec. XI. n. mehr nothig hatten / per 1.2 s. ff. cle K.. 51. wiewol es mit
15. k 16. Welches eben auch von dem lecwnäo ßencre denTöchtern je zuweilen ein andereBewandnushatte/wie
sMniratis, vornehmlich was die Seiten Linie betrifft / ge- zu sehen ex 1.1^ öc 20. L. cle nupr. Und dieser Lonlens
saget werden kan: So / daß einem seiner verstorbnen würde damals zur Substantz der Ehe erfordert / anqese-
Frauen Bruders hinterlassene Wittwe zurEhe zunehmen hen dieselbe ohn solchen nicht bestehen kunte / xer 1. 2. ff. 6s
Nichtzu verwehren ist. V.8ckneiclc>^.scirir.1nk.(jek>lupt. 12. ^.cle^upc.
rubf. ciesrborcaKnir. n. lz.Larp?.p.4.Lonkit.Lie<A. Nach den heutigen Rechten aber muß vor allen Din-

cle f. I I. Endlich ist noch übrig/diese Frag auszulösen;gen ein Unterschied zwischen den Lponlalien oder der Ver--
Obeme im verbotenen Grad ohne vorhergehende löbnus/ und zwischen der Ehe selbsten gemacht werden.
OiAe»satio».berelcsbescbl0sieneLLHe/wlde:?u5ertrett-Dann die Verlöbnusse können durch der Eltern Vissens»
nen fti» ? Welche Frag/so man sie von denen Graden al- wann anders selbige eine rechtmäßigeUrsach zu clissenci-
lein verstehet/die durch die Menschliche Rechtverbotten/ren haben/s davonzu fehen Lsrp?. 2.6el'. xz. sZ.Scc.
ohn allesBedencke mitNein zu entscheiden ist/in erwegung darunter auch die blosse Verachtung der vatterlichen Ein-
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Erstes B uch.' 29
willigung zu Mn / earp^,viu8 2. 6ef. 57.) wie- 8.). (.. Lx. 29. rk. 2Es wäre dann/ daß Veru.ög son¬
der aufgehoben/ und durch RichterlichenSpruch nichtig derbarer Statuten und Kirchen-Ordnungen der
gemacht werden / (^arpxov. I.. 2. rief. 40. n. z. 6c leqcz. sens der Eltern auch so gar zur Substantz der Ehe requi.
Obgleich nach den Kaiserlichen Rechten ein Vatter die rirt und erfordert würde/ dergleichenOrdnunq -an Her-
Ilchch feines v.ssenlus anzuzeigen nicht verbunden gewe- zogthumLüneburg und Braunfchweig gefunden werden/
sen/allermassen ihm bloß wegen der vatterlichen Gewalt wie hezeuget I-inck. acj l)ecr<-cLl.'ric.
zu(lissenrirenvergönnetwar/v p̂r.^.Äenupr.jbiczuevv. rrim.s.s.welchesonderZweiffel/inErwegunqsieder ae-
Md dieses ist dem Göttlichen Gesetz allerdings cont'orm, sunden Vernunfft nicht zuwider/ vorgülriq ui achten sind/
als zusehen ex Num. csp. zo.Lc Lxocl.22.v. 16. Se 17. nach der Lehr «.icrerskus. ia cliT/. Qv. Le^ ()»n. cit. l!b.V.
Und hindert nichts/ob (l.) Mischenden Lontrakenten z.§.4>
eine fleischliche Vermischung vorgegangen oder nicht / an- Indessen aber ist zu mercken / daß / ob gleich solche
gesehen auch dißsalls das Verlobnus durch den Vatterli- Ehen nicht leicht zernichtet werden können/je dannoch aber
chen Bissens rccrsLtirt werden kalt / wie mit vielen Grün- die Loncrsbenten deßwegen nicht ausser Straff seynd/
den beweiset^ok. 2 Ssncie vecis. kris. lib. 2. ric. l. clet. 4. davon zu lesen Lsrp?. I. '2. 6e5. 61. Sonderheitlichaber/
ubi viä. VoLtores. Dann obgleich Larp-. in ^pr. Lon- was dißsalls in den NürnbergischenStaruten verordnet/
litt. I.. 2. clef. 60. davorhält / daß dergleichen Verlobnus/ ist zu sehen in k.etorm.Noric. ^>r.2 8. 1.^.9.^66.Raths-
umb die geschwächte Person zuEhren zu bringen/durch Verlaß cleanno i^zs.cl. z.^un.rnbr. vonVerbott der
die Priesterliche Copulation zu vollziehen / so gestehet er Winckel-Ehe / die ohne Verwilligungder Eltern :c. ge-
-doch in eben dieser veknicionn. ,^.Lc i z-Daß das hoch- schehen/in^clciirinnslib. Sc cleannc» 1 s72. 6. 8.UÄ»dr.
sie Lonlikorium inDreßdenzum öfftern darwider gespro- welcher auch bey dem ^iccersbulio zu finden in oben ange-
chen hatte; doch ist des 1 uäicis Arbirrium, oder die Rich- führter Stelle.
terliche Willkühr nach Betrachtung der Umstände/diß- . . -
falls keines Weges auszuschließen / L-rpT. I.. 2. clef. '62. ^.ct eunciem §. in verd. Hiermit Werden
Ferner hindert (2.) nichts / ob gleich die Verlöbnüsse mit , alle heimliche :c.
vielen Eydschwüren betheuret und bekraffrigetwaren/wie YQJnckel - Ehe werden gemeiniglich m zweyerley Ver-
mir vielen Gründen abermals beweiset Lsrp?. I..2.6ef. stand genommen:1.) Vor diejenige / so von denen
j-z. ubi V. I)v. Und gehören absonderlich hieher des Lu- dervatterlichenGewalt annoch ultterworffenenPersonen/
tberi Wort/welche er in einem an einen guten Freund ge- ohneLnnlens ihrer Eltern conrrakirr worden / von wel-
siellten Loniilio, davon /oack. öeuk. in tr. clel.c^on- chen wir bißher gehandelt haben; 2.) Vor solche/die von
nub.p. 2. c.48. zu jehen/und in seinem Büchlein von Ehe- dergleichen Personen / welche lui j uris, und ihrer selbst
Sachen ?r. psrr, 2. folgender Gestalt von sich gegeben, machtig sind / ohneZuziehung aufs wenigste zweyer Zeu-
iLs sollauch nichts helffen ob in der heimlichen Ge- gen/(vi6.<üsrp^.^ 2. clet'zugeschlossen worden sind/
löbnüs die LNahlscdäye//^and-Gelübde / Eyd oder welche derowegenaus vielen daraus entspringenden Un¬
Pflicht gefallen; GOtt geb / es sagen dann alle Ca-- gelegenheiten / und andern Ursachen / davon zu lesen §. 22.
nonisten / was sie wollen; hie hab ich Befehl und in rcxru . wie auch. Larp?. Q. 2. clef. z 2. Lc z z. vor null.
V?ore(v.^um.zo.)doreaberisteseinlauterÄ.cicht-- und nichtig gehalten werden, ^clä. Loncli. I'ricjenr. 6s
ferrigkeie; und gilt allhier / wann es gleich vor einen kef. msrr. teil. 24. csp. 1 . Es kommen aber solche El e
Meinend gehalten würde / gar nichts; suramenmm wieder zu Krassten. 1) Wann sich dieLonrr»K?nten auf6
enimnonekvinculum iniquirsrkziLs gilc nicht dann neue darzuverstchen/und folglich solche Verlöbnüsse wie-
es ist wider GOttes Gebote; und wann es gehalten verhoben / welches aber nach Lsr^ov/i' Meinung. 2.
rvird/so wird GOtt noch mehr erzürnet.^» lft nicht 6et. z s. entweder in GegemvartjweyerZeugen / oder vor
die Frage / was das Rind gethan / geschworen / ver-- Gerichtgcschchen inu^/ in Erwegung die Zeugen nicht al-
e'sdee / oder wie es /?ch ver/chworen und vermale-- k'injüm bessern Beweißthum / sondern auch zur Vs ickrat
deyethabe/föndern.- ob esChnMch und reche ge-- und Bestärkung dieses Ämbts erfordert werden/8ckilr.
than habe; hat nun das Rind wider GOttes A?il^ 9. wiewol andere voÄores die
ien gethan / und erkennet und bekennet solches / so blosse Wiederholung der Partheyen dißfalls hinlänglich
hat kein Mensch Macht/das Rind an feiner Büß genug zu seyn erachten; als zu sehen bey dem »eig. p. 1.
und Netehrung zu hindern; wer es auch thut/cr sty tj v. 22.N. Z2 Lcust .p. 1. c. 2 6 .6c8rryck. acl Lrunnem.
Obrigkeit oder Unterthan/ l^beoloZus oder Jurist/ csp. 16. 12. inkn. 2) Werden solche Winckel-Ehe
der handelt widerGOtt / undsein eigen Gewisien/ convsliclirt/ wann die fleischliche Vermischung darzuge-
und tan dieser Sünden halben nicht ruhig seyn. tc. kommen/gleichwie solches lehret LxprX.csp i o.cie lpon^
(z.)Irret nichts/ob desVatters oder der Mutter Lon- lal. §. 10. Nsrpp. scl rudr. ). cls nupc. n. z2. Lc le<^cz.
senshmdangefttzt worden /in ErwegÜNgnach den Göttli- 8c>ineicle>v.Äcj lir. ). cienupc p.i.n.z.keuk.p.'i.c. 14.

chen und weltlichen Rechten / insonderheit aber nachdem öc8ckilr .cic.!. 2 .r,r.X.§. 9. deren kunclzmenls zu lesenvierten Gebott / allen beyden Eltern gleichmaßige Reve- bey dem Lsrp?. 1^. 2. rief, z 6. I)o^. sci i'ir. vecre-
rentz und Ehrerbietung zu erweisen ist/ v. Lzrpx. l^. 2.6e5. ral. cle Lisnclestin. velpcmszr. Gleichwie nun die so ge-
44/ Wie dann (4) aus eben dieser Ursacb nichts daran nante Winckel-Ehen unkrafftig sind,; Also hat es eine glei-
geleqen / ob die Kinder noch unter der Gewalt der Eltern/ che Bewandnus / wann zwey verschiedene Verlöbnüsse
oder von derselben befreyet sind / angesehen / hierdurch nach einander geschlossen worden / allermassen als dann
die denen Eltern gebührende Reverentz nicht aufgehalten das letztere null und nichtig ist/ nnfolglich das erste aufzu-
wird.Larp-.I..2 .6et .49. heben nicht vermag/Larp^ I.. 2. (!es. 6 z. Ja der schuldi-

Was aber die Eke selbsten betrifft / kan selbige / weil ge Theil muß noch über diß die verursachte Unkosten bezah-
die Priesterliche Lspulscion darzu gekommen/vermittelstlen / und das Ehe-Pfand wieder geben/ das Seinige aber
der Eltern äissens , um mehrere Aergernus zu vermeiden/ verliehret er 16. rief. 64. Und dieses verhaltsich also/ wann
nicht mebr zernichtet werden, per. Loncil. I'rici. 24. hleich zu den letzten Verlobnus die fleischliche Vermiß
cle rci. msrr. c.! Larpx. 2. cief. 66. n. z. Sc seqq. schung kommen ivari: Gestalten nicht einmal solchenfallsKircerskus. in äiss. Qv. Lc Lsn. I.. 1. c. öe Zcru^ das Erstere zertrennet werden kan / wann nun die erstere
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Des klugen und Rechts - verständigen Haus- VattersZv
Braut dieses Verbrechen zu verzeihen gesonnen ist / ange¬
sehen ausihrer Seiren dasVerlöbnusaufgehaben/Lsr-p-
z»v.2.6Lk.6s.welchesauchLerlickiusaufdiePriestezliche
Copulation cxcsncjitthtll'enwill/ p. 4. concl.28. n. 66.

seqq. deme hingegen widerspricht LarpT. I.. 2. lies. 66.
Wir prsclupponit'en aber und erfordern zu dem Ende/
daß dieseLehr Platz findet / spons^m pudlicz, das ist / sol¬
che VerlobmUe/welchedenen darzu gehörigen 8oienni.
taten nach richtig vollzogen worden sind : Dann wann
i.) das Erstere heimlich und im Winckel:das Andere aber
öffentlich/ und mit Zuziehung zweyer Zeugen : 2) Das
Erstereunter einer gewissen Bedingung/ das Andereaber
pu^e, das ist/ ohn alle Lon6icion ccinrnskirt worden / in
solchen Fällen hat diese Lehr nicht Platz / sondern es ist das
andere Verlöbns dem ersteren allerdings vorzuziehen. V.
panormic. aci csp. 2. X. cle Llsn6ek. öeuk. p. i.
c. i4.8ckneiä acl rk.^.6enupr. p. 1. n. 24.Lsrp2.I.. 2.
6el^ 21.67.^70. öc8c!iilr. 1^. 2.I'ic. 1. §. iz.

§. 21. ^ 22.
tTflt^Jnckel-Ehen können nicht allein diejenige genennet

werden / welche nicht mit Lonlens der Eltern / als
des Vatters und der Mutter / sondern auch diese / welche
nicht mit Genehmhaltung des Groß - Vatters und der
Groß-Mutter nach der Eltern Tod vollzogen werden/ an-
erwogen auch diese unter demWorr Eltern begriffen sind/
pr. cle tzracl. LciANiir. I.si. tlsV.8. X6ci. die
Churfürstl. Sachs. Ehe-Ordnung, lir von Ehe Sachen.
§.von Ehe-Gelöbnüssen;V. Lsrp^ I..2.6es 4s. In wei¬
ter» Verstand aber können auch diese vor Winckel-Ehen
gehalten werden / welche nicht mit Zuziehung der Vor¬
münder und Lursrorum, irem der Befreunden/ conrr-t.
Kiret werden; dann obwohl derselben Lonlenlus von den
gemeinen Rechten nicht nothwendig erfordert wird.
Gleichwie von denVormundern ausdrücklich zu sehen 1.6.
tk, ö: 1.4. L. cle sponlzl. von den Lursroi ibuz aber 1.20.ff.cic öc I. Z.L.cle nupr. und endlich von den Be--
freundten l. 8-^-clenupt. ^cici. Leult. p. 1. c. 2i.(zer»
dsrci^ loc.cle Lanjug §.94. tlzrpprecbr. sclpr./. cienupt.

n. 156. Zckneici. Sli rir, ^s. rle nupt. p. 2. n. 40. L?rp?.
1^.2. 6ef.46 .Je dennoch aber ist es rathjam/auch dieseibigs
nicht hindan zu setzen/ in Erwegung sie in der Eltern Stel¬
le tretten / und also vor das beste ihrer Pupillen / Minder¬
jährigen und Befreunden billig zu sorgen haben. Also leh¬
ret (-erliarcl. !c»c. cle Lonjug. §.94. Lyprsc. cle lponlal.

c.6. § 9. keuk. 6. c.2i.öc Larp?. l^. 2. clcs. 47. Weß-
wegen auch in vielen Sramriz hejlsamlich verseben/ daß die
Pupillen und Minder/ährigen ohn Consens ibrer Vor¬münder/ Lursrorum und Best eundten kein Verlöbnus
schliessen sollen / davon zu sehen Leuii. c.l. tteiZ. p. i. qv.
22. n. 10. ^rnilik.cle Lonnuk.csp. ?. seÄ. i i.n. 4. und
mehr andere. ^c!6. Orcl. Lonlik. ^larck. krsncierid. ?ir.
s 9, öc k .el. djsr. I. 9. §. Es soll auch :c. öc Raths-

Verlaß.clesnno l/Zs.ä. z.^un. s ^cle 2nnois72. 8.vlÄcibr. in H6clir!onzl. lud k.ubr. Verbote der Winckel--
Ebe / die ohne Verwilligung der Eltern und Vormunder
geschlossen werden :c.

§.24.
^ZUr ganzlichen Vollziehungder vorher gegangenen
t?5ponlslien und Verlöbnus sind folgende drücke von-
nörhen. i^Die proclÄMÄtion, oder so genannte Aus¬
kündigung/ welche zu diesem End erfordert wird / damit
alle dißfalls im Weeg stehendeHindernusaus dem Weeg
geraumetwerden mögen; percsp.27.X. clelponlsl. da¬
von zu sehenTckilr.Inst./ur.dÄN. 1^.2. tic.Xl.§. 6. weß-
wegm diese eroclsmscion einer öffentliche (Nation nicht

ungleich/allermästen hierdurch ein jedweder/der etwas
darwider einzuwenden hat/ vorgeladen/ oder/ im Fall aus-
senbleibens ihm ein ewiges Stillschweigen auferleget
wird. V. cap. z.x. <ie cisnclek. äelpons. ö? cap. iin.x,
czui marrim. sc<.ul. poff. zu welchem End in dein I'ricien.
rinischen Loncliio scss. 24. cie ret. msrr.csp. 1. gebottM
wird / daß diese proci'smÄcion oder Aufbietung auf drey
Sonn- oder Fest-Tagen nach einander geschehen soll/ wel¬
che Verordnung auch in den Evangelischen Kirchen ange¬
nommen ist. 2. clot. 137. Lerlicli. <lec> 76. ö?
8cki!r. InK.sur.Lsn. z.I'ir. Xl. §. s. WieKohl diese
dreyfache Aufbietung Vermittelst clilpenlacion in eme
verwandelt werden kan/ vornemlich/ wa>m einige wichtige
Ursachen darzu rathen wollen/davonzu sehen (^ai-pr. I.. 2.

140. Es ist aber hierbey dieVermahnung
wohl in achtzu nehmen/wann er scl K, unnem. ies.
t.. 2. c. 16.^.6. dieses erinnert / daß die ?rocl2macic>k»
allerdings vergebens / und das Auflegen eines ewige!?
Stillschweigens ohnkrafftc'g wäre/wann demjenigen / der
etwas einzuwenden hatte/ keine rechte Zeit zu erscheinen
angesetzet würde: weßwegen er darvor Hält/ daß mal?
besser thäte/wann man sich hier nach dem Kayserlichm
Recht richtete / welches zwar auch an start einer dreyfa¬
chen/ eine (^ic-inon zulasset/ jedoch dergestalt/ daß diese ei¬
nige so viel Zeit/ als alle drey mit einander/in sich begreiffe/
wie zu sehen in l.. 69. Lc 72. ff. cleju^ic. Mit welchem
auchLi-unnemsn. in cit. 2. c. i6.§. 6. übereinstim¬
met / wann er an berührter Stelle also schreibet: Matt
könne nicht billigen/ daß ein einige proclsm^uan an statt
dreyer geschehe/ und so dann des anderen Tages also fort
die priesterliche Lopulgrion erfolge: Weßwegen dasjeni¬
ge/was vor der vilpenssrion angeführet worden/ nicht
so blosser Dings/ sondern mit der Absicht auf wichtige Ur¬
sachen/zu verstehen ist. Es soll aber diese Venuncisrinr»
oder Aufkündigung nicht allein an demjenigen Ort gesche¬
hen / wo die Hochzeit angestellet wird; sondern catch in die-
serKirchen/wo dieL^ncrslienten bißhero gewohnt haben/
oder auferzogen worden sind / ob sie schon nicht mehr da-
selbsten wohnen, v, (Donc. tess. 24. w^rrim.
c. 7«.^rr (Fen.8ax.XlIl. §. l.Larpe.l^. iz). n.2.
ö: z. k Zc^ür. cir. 1^..rir. Xl> §. 7.

2.) Jstzur Vollziehung der Ehe vonnöthen/daßdis
verlobte Perso.''en der H. Absolution und des H. Abend¬
mahls theilhaMg werden; v.Lonc^ Zets. 24. äs
^.el .mÄtr.c 8^kilc .cit.§.7.in tin. Wann dann die¬
ses geschehen/ so folget z.) die Priesterliche^opuisrivlr
oder Einsegnung / von dessen 8o>ennitären zu lesen Tckilr.
cir. 2. L.XI. Z. ? 0. Diese Priesterliche (lopuisrion, od
sie gleich zur Substantz der Ehe an und vor sich selbsten nit
gehöret / auch in dem Wort GOttes kein Gebott davon
anzutreffen / anerwogen der (Konsensus dißsalls genug
zu seyn scheinet: V. O. ^osck. ^liI6ebrsn6.'Ir. 6c nupt»
Vc rei-. Lkrittizn. So kan doch nicht gelaugnetwerden/
daß dieses ein sehr alter von der Kirchen angestellter Ge¬
brauch seye / Gestalten der Pabst Lvsl istuz, welcher »nna
Christi97.gelebet/desselbenschongedencket/in csn.sli»
rer. I .caul zo.qv. f. Obgleich placina diesen Gebrauch
dem 5orero , einem Römischen Bischoff/ umb das Iahe
Christi 174. zuschreibt/ in virz 5oreri. So gedencket auch
noch serner dieses Gebrauchs ?erculiignus in lidr. c!e
lioZ^m.c,p. 2. Und wird wohl heut zu Tag Unter den
Christen keine kcpubliqueanzutreffenseyn /wo dieser Ge¬
brauch nicht durch sonderbare Kirchen-Ordnungen einge¬
führet worden/ wie bezeuget l>crr. Klüiier. Viss. ttiero-
log. secA. i. rk.4. 8c> xc k. scl krunnem. sus^cclel.

c. 16. 6, Sc Igrillime l). ^ockmsnn. ^r. cle LenccliÄ.siicercloriili.AußttdenHollandischenPropMciMMNider-
lqnd^
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land /allwo noch heut zu Tag/ohne Priesterliche Lopul»- sensu-; lponsÄÜcin.oder den maninderVerlöbnusvon
rion vor dem 5ec' ctar ,o nebst denen Zeugen/ die Ehe voll- sich gegeben / dieses Recht nur verbricht; hingegen der
zogen wird/welche nichts desto minder krafftig ist/wie be- tüonlenlu8 msrrimonislis» oder derMiye / der in der
zeuget ^erbzrcl. loc. cie LonjuZ. §. 468. Sc 8rryck. s6 Priesterlichen Einsegnung / von sich gegeben wird / so,

Lrunnemzn.c. i Ist demnach heutiges Tag diese 8olen- thanes Recht/durch eine !ivmkc>!ische Übergebung (so in
n!tarm unserenKirchen/als höchst-nothwendig zu gebrau- Darreichung der Hand / Übergebung der Ring / und
chm/ so/ daß derjenige / welcher mitHindansetzungdersel- darauf erfolgten Zusammensprechung bestehet) würMch
ben die fleischliche Beywohnung begehet / wider sein Ge- conterirt und zueignet; so/ daß/wann nach vernchter Ein-
wissen stndiget; allermassen kein Zweiffel / daß die Gesetz segnung eines von dem andern stürbe / das
der Obrigkeit/ so fern sie GOrtesWorr nicht zuwider/ Recht schon würcklich Platz finde; Zcliür. cir. 1. 2. Hr.
einen jeden m seinem Gewissen verbinden: Und dieses ist XI. §. z. wiewohl nach Sachsen Recht die Beschreitunq
eben die Ursach / warum viel Rechts-Lehrer dahin schließ des Ehe-Bettes noch über diß erfordert wird. V. Loler.
sen / daß die Kinder / welche von zwey verlobten Perso- äec. 57. ki.ickr. 6ec. 94. Se 8cbilr^ Lxerc. 5-, 65-.'
uen vor der Lopulütian erzeuget worden/ nicht vor ehelich Endlich ist noch dieses mit anzufügen/ daßdiePrie-
zu halten / ein folglich ihren vor der priesterlichen Einseg- sterliche Lopulacion , so wohl an gewöhnlichen Ort/ als
nung verstorbenen Vatter nicht erben können, arg. §., 2. gewöhnlicher Zeit geschehen solle: "Der Ort ist qemeinig,
^.ciettupc.t ?oncii .1nlj .6ekel .in2rr .less 24.5.1. ^66. lich die Kirche, v. csul^ zo. qv. f. Hrr Zzx.XIII.F'.anckfurt.^etormsr. p. z. rir. z. §.s. Vici. V^ekner» D.4. LzrpZ!.l.2. ^ef. 14z. 5.8cliijc. c. ^..2. r r.XI.Z.z.

prsÄ. voc. Ehemann, scj Gelenk, p .2. p. Bißweilen aber geschiehet selbige / vermittelst erlangter
1 z 2. kc. Wiewslandere/wasdie SuccelHon anbelangt/ Oispenlsrion,in^rivst Haui'ernI. 2 ,44.
dißfalls cZisssnril-en/ ob czp. 12. X. qui klii linr legir. Si und im Nothfall / wann man sich einer Verlassung zu be-
csp.-.XcieLtancieK.cielpons. alszumBey diel i-^rp. fahren/im (.'oniistorio, oder aufdem Rathhaus. clarpZ!.
/ov.p. z. lpruci.korens.c. I4 .cjes. 12 lesend. s6rit. 2 .cjek.i46. k seq. Insgemein aber soll sie geschehen an
rje n. 2.8ckurss. cent.i. consl. Lypr«. cle msrrim. demOrt/wo dleVraur eingepfartt ist/anezwogen Sie vor
c. ?. §. 2. 8rru v. 8. 1. div. rir. 6e i<. rk 2b. Lrunnem. der Heimführung vorher gehet, vich Lan. I. üc z. i^us .zo.
in^.Kccles. c. 16. §.6. ibique Streck, deren Mei- qv.f.L:Zck!lr.c.l..2.'rit XI.§. 9. in tin.
nung in prsxi recipirt ist. Die Zeit betreffend/ist zu wissen/daß an beiligen und

Aus der bißherigen OecluÄion und Ausführung ist feyerlichen Tagen keine Hochzeit anzustellen erlaubt seye.
demnach der L6i.'Ä solcher Christlichen Einsegnuug glei- l.. 2. c^el., 54. öc 5cqq. welches auch von der Ad-
cher Weise abzunebmen/anerwogen erst durch dieselbe der vents - Zeit biß aufWeybnacbten/ v. Lsrp-. I.. 2. <jef.
Mann das Recht über diePerfon und Sachen oder Gü- isi. Jrem von der Fasten/zu verstehen /8cbür cir. l..z.
ter seiner Frauen/ und hinwieder sie den Zuspruch zu den ric. XI. § z. wiewohl zuweilen llilpenliret wird/ davon zn
Sachen und Gütern ihres Manns bekommt/ i.c'or. v u. fthen Larp?.l. 2. ciet. ,s s. Und hieher gehöret/was oben
v. 4. öe s. S? c. XI. v. i >. sq Ferner durch dieselbige Sie bereits in diesen Anmerckungen hiervon angeführet wor-
dann erst zwey in einemFleifcb werden. Len. 2. v. 22. densct cap .2.§.7. vcrMo man aber dtejer Ordnung
Aus welchem Recht auch der Unterschied zwischen der GOttes zu wldcr.,c.
Verlöbnus undEhe hervor leuchtet/allermassen der

Da6 V. Capitel.

Wie M der Haus^Vatter MM seinen EHe-Weiöe
öegchm solle.

sten Gemeinsthafft der Gemüther und Leiber stehen sollen«
DieProben von solcher Liebe bey dem Mann seynd / so et
sein Weib treulich meynet / gerne bey ihr ist / n,ir Freund¬
lichkeit und Sanffrmuth ihr begegnet / mit ihren Man¬
geln Gedult traget/und m der That ibr allerley Liebe be¬
zeigt/für sie sorget/vornemlich aber sie mit seinem Zuspruch
und guien Exempel zur Gottseeligkeir anweiset / damit et
auch in der Ewigkeit in der Liebe von ihr nicht getrennet
seyn müsse.

§. 2. Was aber des Haus-Vatters Liebe gegen seinemW^ib/so ferne sie eine eheliche Aiebe Heisset/ insonderheit
betrifft/so gehöret dieselbe dem Weibe also eigen und al¬
leine / daß andere daran den geringsten Theil nicht neh¬
men sollen. Den gleichwie er von seinem Weibe mit allem
Recht fordert/ daß sie niemanden neben ihm lieb habe/son¬
dern ihm allein getreu bleibe / also soll er sich seinem Weibe
zu gleicher Treu eben so fest verpflichtet achten/ sie allein lie¬
ben / und sich weder mit dem Hertzen / noch mit unziemli¬
chen Worten und Thaten an andereWeiber hangen/odee
mit denenselben also umbgehen/daßes ihr einen Äerdacht
geben könne. Denn so seine Liebe aufrichtig gegen sie ist / so
kan sie nicht zulassen / daß ihr Hertz mit solchem Verdacht
gequälet/ und ihr das Leben dadurch sauer gemacbtwerde.

§.z.Dan«

Innhalt.
l. D«r ehe'ichen Liebe Grund, h. 2. Eingeschränkte Art. h. z-
A gemaßteFreyheit dabe». §.4. DesWeibeswitechallung.
h-5- Regirnng. H.6 Mißbrauch darbe». §.7. Eanffrmull)und
Eedult aeacn daö Weid deschncben und liwitütt. h.!. Unge>
stümmtgkeit gegen sie gestrafft.

§. l.
Je allgemeine Pflicht / oder eigentlicher det
Begriffaller Pflichten/diederHaus-Vat-
ter / so fern er als ein Ehemann betrachtet
wird/ seinem Weibe schuldig ist/ist die
be. So viel naher aber Eheleuthe sich ein¬

ander verwandt seynd / als Vatter und
Sohn/ Bruder und Schwester seyn mögen / so viel inni¬
ger und verbindlicher soll auch dieft Liebe ftyn. So nun ein
Freund vom andern sirer e^o , ein ander »ch genannt
wlrd/ so schickt sich solches vielmehr auf die innerste und
genaueste Art der Freund- und Gemeinfchafftzwischen
Eheleuchen / welche Kraffr der ersten Ehe-Stifftung/ da
Gott des ersienEhemans Eheweib von seinemLeibe nahm/
sich unter einander als eine Seele und einen Leib/ oder als
ein Stück stin silbst ansehen / und daher in der genaue-
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§.z. Dannenhero kan es auch vonGQttnichran- Liebe seyn/wann er dem Weibe an Laster sich zu gewchnen

derst als eine angemaßte l./ccn2 und Trotz gegenJhn auf- wissentlich zu lassen / und ihr darüber einzureden unter las¬
genommen werden/wa-mEhe-Manner/sonderlichdie für- sen wolle. Die eigentlicheWeiber-Sorgen in der Kuchen/
nekmere und höhere in der Welt/ die anderen zu befehlen nähen, spinnen / und was zu Regierung der Mägde inson-
haben/von der Liebe undFreundlichkeitgege alles Frauen- derheit gebührt / kan er ihr als semer Gehülssm zwar wohl
zimmer gar allerdings l?rol'eM»n, und ein raglichesHand- überlvssen: denn hierdurch gehet feinem Anjehen eher zu
werck machen/auch sich dessen noch wohl rühmen/ und an- als ab; ist auch feiner Haushaltung mehr zurräg-als jchav-
dere dabey / daß sie sich dißsalls ein Bedencken machten/ lich/wo er sein Weib in dergleichen und andern Fallen »nit
als albere Tropffen halten und schrauben; solche Freyheit rathen lasset / und deren guten Erinnerungen nachden-
aber unrer dem Namen einer Galanterie und inclinscion. xket / und nach Befinden Platz gönnet / wenns nur in sol-
diesiezu andernWeibernwegen ihrer Annehmlichkeit trü- cher Maße geschiehet/ daß ergieichwohl auch hierinn das
gen/aber an ihren Weibern dieselbe nicht finden/entschul- Ober--Regimentbehalt/und insgesambt ohne ihn nichts
digen wollen. Sie mögen sich aber für Menschen / so gut hauptsächliches angestellet wird ; sintemal das Weiber¬
sie wollen/entschuldigen/so bleibts gleichwohl fürGOr- Regiment ohne die mannliche Aufsicht / mehrmals unbe-
tes Gerichte eine Leichtfertigkeit und Ehebruch/oder ist ge- dachtsam / und daher auch gemeiniglich unglücklich ist.
memiglich am nächsten dabey. In der Haushaltungaber .§. 6. Hiewider sündigen hart Vatcer einer Seits/
gibts Seuffzer/ Eifersucht/Haß/ Zanck und Sranck/ und wann sie aufihrerWeiberWandelundChristenrhum kei-
also eine ungerathene Ehe. So aber solche Manner auf ne acht geben/ sie nicht regiren/sondern gehen / und Haufen
Annehmlichkeit sehen / ( dann Gottesfurcht und Zucht sol- lassen/wie sie selbsten wollen/ oder göttl. Ordnung jchnur
chen verdächtigen Umbgang nicht leiden ) warum haben gerad zu wider wohl gar über sichMeister werde lassen/da-
sie bey ihrer Wahl / da ihnen solche annehmliche zu wäh- bey esinsonderheitMännern /die in Aembtern sitzen/die
len noch frey stunde / die Augen nicht besser aufgethan/ grössestsSchande/undzu gleich wider ihreTreue u. Pflicht
und was sie nach Jnnhalt des vorhergehendenCapitels gehandler ist/wo ihre Weiber von ihnen zu Hause wissen/
dabey bedencken sollen / nicht reifflich bedacht ? Mögen was in denen Lonvenrm/ in der Raths-Srubeu.s.f.ge--
sichs daher selber dancken/ >o sie keine annehmliche Weiber handlet wird/ und sie ihnen gleichsam davonRechenschafft
haben. Nun/nachdem einmal gewahlet/ und die Ehe ge- geben/oder sich wohl gar von ihnen meistern/und wie sie
schlössen ist / so gilt kein Ausnehmenmehr: Sondern eben ihre Trimme geben sollen/vorschreiben lassen müssen.Bee-
darum / weil das Weib / das jemand genommen/ sein der Seits aber handlen sie wider ihre Pflicht/die an statt/
Weib heisser/ so ist er sie deßwegen auch als sein Weib zu daß sie mit Vernunfft und <Relindigkeit/ aufs freundlich¬
lieben schuldig/ ob sie ihm fchon nicht so annehmlich als sie als es geschehen kan/das Weib regieren selten/mir un-
andere vorkommt / oder auch wann sie dasjenige / welches gestümen boldern / schnarchen und pochen/welches össrerS
ihm erwan sonst vergnüget harre/durch Kranckheirenund ausdie Gassen schallet/ nicht viel änderst alsTyrannen und
andere Zufalle verlohren har; so gar/daß auch die Laster un Wüteriche alles heraus zwingen wollen: Und ihnen webe
Fehler des Gemüths an ihr / diese Schuldigkeit aufzuhe- zu thun/ einen oder andern Fehler/ der ein andermahl vor-
den nicht wichtig genug sind. gegangen/oderlangst vergessen gewesen/u.zurSachegantz

§. 4. Aus dieser Pflicht fließet die andere / welche den nicht dienet/bey den Haaren widerum hervor ziehen / und
- Haus-Vatter semWeib mitgebührlichenUnterhalt/in ihnen denselben verbittert vorwerffen/insgemein aber sie

allen! dem / was sie an LTladru ng und Rlcidern zrUagli- nit änderst als ihreMagde rra<üieren/und allen guten Ein-
cher Nothdursst / und zu Ehren ihrem Stande gemäß nö- fallen und Meynungen ihrer Weiber sich ohne Vernunsst
thig hat/nach seinem bestenVermögen zu versorgen/ver- halfistarrig widersetzen/ nur weil sie glauben/ es gebü -e
bindet / denn wie er sich selbst mit seiner Arbeit zu nehren ihnen die Herrschafft und Vorzug deß Geschlechts. Wo-
aus Göttlichem Befehl schuldig ist / alfo ist ers auch feinem dnrch sie aber anders nichts ausrichten/ als daß sie dem'el?
Weibe/ dieweil sie sein Fleisch ist / schuldig. Er ist schuldig/ ben zusammt derLiebcundZuneigun.g ihrerWeiber ausdie
so viel es ohne Geitz undAbbruck derer Liebes-Wercke/dieletzte allerdings verlieren/ und deßwegen das schlechte Ge,
er den Armen und Dorsstigen schuldig ist / geschehen kan/ deyen ihr"r Haushaltung sich selbsten dancken mögen,
dahin zu trachten / daß ausden Fall er mit Tode abgehen §. 7. Die vierdte Pflicht/ so ebenfalls aus der Erste»;
solte / sie auch nach feinem Tode ihren Unterhalt übrig be- fliesset/ ist dieSanfftmmh und Gcdult / die er seinem
halte. Er ist sie wider allen unrechten Gewalt/so sie an Lei- Weibesoviel mehr schuldig ist/als zärter seine Liebe gegen
be / Gut und Ehre unbillig angegriffen würde/ getreulich sie/ in Ansehung seiner allgemeinen Liebe/ die er allen seinen
zu schützenschuldig.Wo aber ein Haus-Vatter dieses ob- Haus-Genosseninsgesammt schuldig ist/ seyn soll. Er soll
betagte unterlässet / an dessen statt aber von dem Weibe gedencken das sein Weib auch ein Mensch sey / und fehlen
selbst ernähret seyn will / dabey wol gar das Ihrige / so sie könne. Wie er nun wünscht daß andere seine Fehler und
ihm zugebracht hat / verzehrt / in den Wirths-Hausern Mangel mit Gedult an ihme ertragen mögten/ er sich auch
ligt/alles versaufft/verspielet/unddurch Müssiggangver- selbst feine eigene Fehler nicht aufdas Schärffste nimmt/
wahrloset/ und darüber Weib und Kind dem Armen-Ka- fondern/ so es bey ihm stünde / mit deren Abstrajfung gar
sien und andern zur Last überlasset: Oder auch feines gelinde verfahren würde/also er auch gegen sie/aus obge-
Weibessich in billigen Dingen nicht annimmt / sondern setzten Grunde/weil sie sein Fleisch ist/ nicht scharffer ver-
wohl gar mit Lust anhöret/ wann sie von andern zur Unge- fahren: Allermeist weil das Weibliche Geschlecht ins ge¬
bühr gescholten/ oder sonst beleidiget wird / ein solcher ist mein mehr als das Männliche vielen Schwachheiten am
als ein Pflichtvergessener Mann / den Namen eines Leibe und Gemüthe unterworfen ist. Deßwegen soll er
Haus-Vatrers zu tragen allerdings unwürdig. nicht allein mir ihren natürlichen leiblichenGebrechen/

§. 5. Die dritte Pflicht / so ebenfalls auf der ersten darinn sie ohne dem selbst nicht schuldig ist/Gedult tragen/
gegründet ist/ bestehet in der Regierung des Haus<-Vat- ihr nicht mehr Arbeit/ als ihre Kräffre zu tragen vermö-
ters/die ihm als demHaupre über sein Weib gehöret.Wo gen / zumuthen/ viel mehr aber und sonderlich in Zeiten da
er nun sihet/ daß in der Haushaltung gefehlet wird/soll er sie Schwanger und eine Kindbetterin / oder sonst mit
dazu nicht stille schweigen / und alles gehen lassen / wie es Schwachheit behafftet / und desto mehrer er Pflege be¬
gehet/sondern zeitlich verbessern. Denn das würde keine dürfftig ist/ ihr an nöthiger Pflege und Ruhe nichts er-

mang-
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mangeln lasse» Sondern auch in denen Gemüchs Unterhalt verschaffe/v./.p.§.i.L.(te repucj.Lc^ov. 22,
Schtv-chhelte« us, Unarten/die sie an sich hat/soll er zu csp.iz. Siesowohlgesundals kranck versorge/!.-2 §».
Zeiten etwas nachgeben/und so viel es seyn kan/ Mllmuli- K. lol. m-cr. auch/wann dasIhrige nicht erklecklich wäre/
ren/und ihr dieselbe desto eher und leichrer/weil sie aus kei- sie von dem Seinigen ehrlich und Stands-«Mäßigbe-
ner Boßheit kommen/vergeben: Dabey aber gleichwohl/ graben lasse /1 .28. in t'.ss. cle r«lis.o/' dann zu demEn-
jhr dieselbe/ bey bequemer Zeit und Gelegenheit/miteiner de versichert sie denMann mit einet», Heyrarh- Gur / da-
vemünfftigen Liebe abzugewöhnen/ allen möglichen Fleiß mit er die Bürde der Ehe desto leichter ertragen könne/wie
anwenden .SmtemahldaskeineLiebe/odsremeGedult/ zu schen ex l zo.L.6ejur.6oc.^ä.ketorm. Noric ^ir
die für GO n verantwortlich/heissen würde / so er bey ste- - 8^. z. §. und so in der bestimmten Zeit ibiais der dt«

teil Stillschweigen seines Weibes Mängel bey steter un- Bnrde der iLheträge/zc. welches Heurath- Gut aber
geandeter Wiederholung je länger je stärcker treiben/ und das Weib nach dem Tod des Manns wieder zu sich nimt/
solcher Gestalt endlich zu einer vollkommenen Boßyeir er- per I. un.L.^ek.. ö^I.t L. lol. m^rrim. jabißwei-

daß er sich dabey stets erinnere / und wohl zu Gemüthe sem der Mann um das Eingebrachte desto besser zu verst-
ziehe: Daß die all zu harte ^chärffe/^Schlageund der- chern / seinem Weib clonsrioncm propre,- riufluss, oder
gleichen l'ri»^»menten / weil sie die Sache öffrers ärger/ Leib-Gedingconttiruirm und bestellen mi ssen / wie zu le-
seltenaber besser machen/bey ihm nicht änderst als inde- senin§.z.1.ciecjonar.r.r.L.(lecjoi,gc.!inc-.nupr.8e i>iov.
nen verzweiffelstenSchaden Platz finden sollen / nachdem 119. cap.». welches Leib-Geding aber/ wie es die Kayser-
er nemlicheti bereirsgenug nachgegeben/und dieBesserung lichen Rechte erforder n / heut zu Tag nicht mehr yerkom-
mitso vieler Langmuch und wiederholerer Freundlichkeit mens/wie bezeugerLujzc. l. s. c) 4. ^ccur/iu; scl

so viel immer möglich gewesen versucht/aber a"leHoffnung z?^u»Iica5.L.cje pÄct.convenr. izciiueiciev^.scl §. z.^.clz
darzu verlohren zuseyn erfahren muß; wiewohl er auch clonsr. n .4. ^ (Zail. i. c). z6. n. :o gest. lten sich die Fraa
alsdann sich noch grosser Behutsamkeit zu gebrauchen nö- mit der r»cirZ k/porkscä, oder stillschweigendenPfand-
thig finden wird. schafft/welche sie zu dem End in ihres MannsGürern r>at/

§. 8. Dann was mit dem ungestummen Boldern
und Schelten ausgerichtet werde/ davon geben diejenige

nebst dem pri vilegio p-selsrionis, oder der Vorzugs-Ge-
rechtigkeit / dißfalls vergnügen ?an/ vermirreljt welcher

heitnicht schonen/ sondernsie umba'Nihertzigertyranm- §.29.^.6«»^. ^.clcj.^xnt'.4.^.lz.Vinn.»ciZ.2? ^ bi¬
scher Weise fort treiben/ und dabey noch iMöitderheit bey n. z. K: l^ocsmer in nor. »6 euncl. §. n. 141. wiewohl
dem Gebrauch deß Ehestandes alle natürlicheS Harn und heut zu Tag an vielen Orten/diesesPrivilegium also rem^
Zucht ausziehen/daß s^e in ihrer übe? viehische'-^.unstwe- perirt worden/daßsie zwar denenjenigen Lreilicoriku«
der Zeit noch Maß wissen/ noch aus ihre eigene Ge andheit oder Glaubigern / welche eine vorhergehende Mschwei-
dencken: Nicht änderst als wäre ibnen der Ehestaiid zum gende/ nicht aber diesen / welche eine vorhergehendeaus-
Huren-Stand und Tummei-Piatz / indeni ihne.i alles er- drückliche Pfandschaffr überkommen haben/vorgebe / wie
laubet sey/ gestifftet: Dasie sich doch desselben Heiligkeit bezeuget »6 §.29. jn . 8. 2.0.
heilig zu Gemüthe yeym / und daß für VenA'.nenG Ottes »s.n.io. öcc. welches ?empersme-,r» auch die Nürnber«
alle heiniliche Standen/ so dieDecke in den finstersten gische 8csrurs angenommen/ wie zu >ehen ex Kei. d>'or.
Winckeln zudeckt/aufgedeckt liegen / in GOttes-Furcht 2. Es Hat aber diese Le'»r von der Wiedersr»
bedencken solteu. ??-cht be/ser handle'? hie die Männer/ fttzunq SesHeyrath-Guts ihren ordentlichen Abfall/wenn
die ihrer Weiber Mangel und Gebrechen mir ftbelten/flu- durch die Ehe-Pacten ein anders versehen / welche p.
chen und schmeiffen zu recht bringen wolle n Und da jich wiewol sie den Kayserlichen Rechten nicht conkorm, v.t.
zwischen ihnen nur einiger Unwille und AnstH zeiget/ihren u!c L. cle pg<I. jedennoch heut zu Tag allenthalben gültig
Unlust/durch Lästern/gisstiqe Spitz-Nahmen undStocke- sind / wie die VL>. insgemein bezeugen »6 r!r ff. cie p^ct.
reyen herausschütten;auchwohldasjenig»/was ihnen an lloral. ^clcl. Ket. I>ior. ^ir. 2z. 1^. 2. Nicht allem aber
ihren Freunden und Verwandten nicht eben ist/ ihnen ver- gehet die Pflicht eines Manns dahin / dak er seine Frau
bittert vorwerffen: Oder wobl gar in solche Gottlosiakeit bey feinen Leb-Zeiten versorge/ sondern er ist auch dahin zu
verfallen / daß sie ihre Cbnstliche und Tugendsame Wei- trachten schuldig / daß sie nach seinem Tod nicbc da; ben
der/ darum/ weil sie ihnen in ihren tlngöttlicben Leben nicht dörffe/ zu welchem Ende dann sich die Frau durch dieHey-
recht geben/ sondern dann und wann gewissms halber be- raths- undEhe-Bedingunge am besten wird ;u ratden wis-
weglichundwohlmitTbranenmsprühen/ und sie zu ge- ftn: Wann aber keine solche Bedingung aufgericht wor-
winnen trachten/als rasendeWutteriche trstten/schlaqcn/ den/und sie miteinander in einer unbedunaeuenund ver-
und zum Hause hinaus jagen / aber dadurch den Raben- sammren Ehe (wie es die NürnbergilcbeLr-rurs nennen/
stein/ ja die höllische Verdammnus an ihn^n verdienen, in k.cf.djor.l'ic.25z. 1^. 1.) sitzen/als dann sind obne dem
zur solcher Ehe behüte uns lieber HErre GOtt! die Güter gemeinschafftiich/ und gebühret ihr in alle We-

ge / so fern Kinder vorhanden / der balbe Theil von denRtGts-AnmercklMgm. ««»»».
I..4. L^s. Insonderheit aber ist zu mercken/

Cav V ^ 4. dch heut zu Tag auch zum öfftern umb bessern Unterhalts
willen/von dem Mann dem Weib der Genuß aus gewis-

MrdiePflicbten des Manns/die erseinem Weib ftn Gütern / in Ansehung des eingebrachten Heyrath-
zu erweisen schuldia ist / aebören vornemlich fol- Guts/ überlassen werde/ welcher Genuß v-zral.rmm. oderoder
aend'e77.) daßer' ihr nöthigen und behörigen Wittumb gensnntt wird/ und bey vornehmen Personen

E seh?
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ftbrüblich ist / von dessen (^izncirat / welche sehr vsnret/
zusehen ^cruv.8..j.keu6. c. l4.§.il.L^.)pru6.for.p.2. ^7.
c.44 ciet. 1.2.6. lcqq.L.5uxc.!c. >u!.XÄM.1ur.keuci.c. MvAs hier von dene weiblichenSchwachheiteist gedacht
2j. 8.1Z. Lc 14. Dieses Ooraürlum aber oderWit- worden/istdarbeynoch dieses zu erinnern/ daßumb
tumb wird durch den Tod des Weibs / oder durch Ver- eben derselben Schwachheit willen die Weiber in den ge-
ändenmg ihres Wittwen - Stands wieder aufgehoben, meinen Rechten mit vielen Privilegien und Freyheiten be-
V. cir. gäbet worden; dann dasind sie I.)an keineBürgschafft ge-

2.) Bestehet des Manns Pflicht in diesem / daß er bunden/ per r. r. ff. öc L. cle 5c)r. Vellej. wiewohl diese
sich seines Weibs gebührlich annehme / mitbin dieselbe/ so Freykeit an vielen Orten wieder abgeschafft worden / als
viel ihm möglich äekenäire / welches ihm ausdrücklich auf- zum Beyspiel zu Cölln / Lübeck / Limburg/ Hessen / davon
erleget wird'" l.2 ff.cle i^jur. öc §.2./.eocl. weßwegen zulesenänron. Nerinst.llekicjejuls. c.7.n.407.kleq<z.
er dann im Namen seiner Frauen / so dieselbe beschimpftet mir welchen auch das Nürnbergische Recht sich contor»
Uttdiniunrerworden/sÄianemmjulizrum.oderdiein-. miret/ink.ef.5Wr. D'c. 19.V^urfbaim. in
jurien-Klag erheben kan / angesehen auch der Schimpff ^iff.lur.eiv.kkekrm.kor.p.109. 6^262. in kn 2.)
zugleich ihn angehet / ci. §. 2.). cle injur. idique vl). wel- Ist ihnen die 'lAnorsnlia /uris, oder Unwissenheit der
ches auch auf den Bräutigam cxrenckret wird/ so fern sei- menschlichen Recht nicht schädlich, v. r. r. ff. c!e k k. f.
ncr Braut ein Scbimpffgeschehen in!. i s. §. 24. tt. 6e in- z. Haben sie eine stillschweigende Pfandschaffr in ihrer
jur. z.) Geher unter andern endlich auch die Pflicht des Manner Guter/ und das Vorzugs-Recht vor andern
Manns dahin/ daß er sein Weib mit Lieb un Samffmuth Glaubigern / davon oben gesagt worden / und was noch
tractire / nicht aber mit ihr tyrannisch umbgehe/ davon ge- andere Freyheiten mehr sind / davon zu lesen. keneckK.
handelt wttd in §.6>7. öc 8. dieses Capitels/ und hieher Lsrpü.inl'r. äelmZul.tnmin.^ur.kolbsZiiLertsmen
gehöret auch / was bey dem §. s. cap. VI. von dieser Ma- mssculo- foemineum. k.u6inAer. 0b5erv. ilngul. cent. f.
teri ferner angemercket worden.L!c>nl'l^uv. l i/.c l4.ö?c. Okl. 54. rubr. von Weibs-Personenund ihren Freyheit
Orp2. l..2> clet.22l.öc ill pr.crim.p.z. czv.m. n.82. ten/und noch andere mehr. zc.

Das V I. Capitel.
Von des Ehe-Wklbes PfliKten / die sie ihrem Manne

hinwiederum schuldig ist»
Innbalt-

ö.i. s-inqang. h.». Eh-l.che Liede des Weibes. §. z. Deroselben ben schuldigist/ als ihre fsrderist allgemeine Pflicht,
Grund und Provcn. §.4. Eyre. dietung des Wkidss gegen den woraus die übrigen alle fiiessen müssen / auch hie abermat
Mai!». ^.5. Worinn sie bestelle. 5 .6. sollen sich ill ihrer Mäw vornen an. Was nun in dem nächst vorhergehendenCa-
ncr Verrichtungen und. AmptS -GciMfiren Nickt einmengen. di6talls tt»n dem Manneaclaat i6 / das ailt aiick bis
h.7. O-r Gchvi «am. §. 8- Soll ihrtS MannesGchulffm seyn, p vimaus V.N vem.^.annegc^glist / ^asgiltaucy yie
§ y- Hindkrnüssen hicran/alsda ist Hoffart. §.io.Müssiggang. ^tlv natürlichem Recht gleichfalls ^em ^öeibe : welche

I I. Schüchternheit und Nnicidsamkeit. §. 12. AllgemeineKrasst dieses Rechts eben fo wenig/andere Männer neben
Ecuud aller weiblichinPflichten. jhl'em Manne zu lieben/ oder mit ledigen Leuten oder Ehe-

. Mannern also umbzugehen befugt ist/daß ihr Mann oder
S wäre überflüssig / die Haus-Mutter in andere deßwegen einigen Argwohn zuschöpffen/undüber

denen Pflichten / die sie ihrem GOrt und ihrerKeuschheit ein zweiffelhaffriges Urtheil zu gebeUrfach
ihr selbst abzustatten schuldig ist / hie zu un- nehmen mögen; es mag nun gleich durch allzufreye Reden/
terrichten / anerwogen sie aus denen vor- leichtfertiges Küssen oder andere dergleichen Umbgäng
hergehenden andern und drittenCapiteln/ geschehen; dann wie diejenige / die mit dem Maul nicht
die Pflichten / die dem Haus-Vatter da- züchtig ist/ damit bey denen/ die es hören / so bald den

selbst gewiesen find / anch zugleich auf sich ziehen / und in Argwohn macht / daß ihr Hertz des Sinnes seyn müsse/
täglicher Übung zu ihrer Auferbauung anwenden kan/ da- wie sie mit dem Munde redet: Also kan bey dem Weibe
mit der himmli'che Haus-Vatter bey so vereinbahrter keineaufrichtigewahreLiebefeyn/welcheihrenMannmit
Übung ihrer Pflichten/ über ihre Haushaltunghinwieder solchem Verdacht krancket / und ihm bey andern einen
mit gedoppelten Seegen zu walten Lust gewinnen möge. Schimpss/dabeyaber ihr selbst bey erbahren ehrlichen Ge-
Nachdem wir sie aber in diesemCapitel in derGesellschasst müthern eine Unehr und verdachtigen Namen aufladet/,
mit dem Haus-Vatter als sein Weib in der Ehezube- und zu mancherley Unheil und Unglück Ursach gibt,
trachten haben / so führet uns nun unsere in diesem Buch §. z. Damit aber diese Liebe rechter Arr sey und be»
vorgestellete Ordnung dahin / daß wir ihr ebenfalls wie standig dauren möge/so soll sie abermal wie bey dem Man-
dem Haus-Vatter / den gefeegneten Eintritt in die Ehe/ ne im Heryen gegründet seyn: daß sie es so hertzlich mit
und darauf ihre Wechsel-Gebuhr/damit sie in der Ehe ih- dem Manne / als ihrem Fleisch meine/ wie sie von ihm ge-
rem Manne verbunden seyn soll / vorzeigen sollen. Nach- meint und geliebt zu werden / und feine Freude und Ver-
dein aber eben derselbe Unterricht/ der dem Haus-Vatter gnügung an ihr zu haben verlanget. Aus dem Hertzen soll
in, fünssten Capitel gegeben ist/ sie zugleich zu solchem Ein- sie sich hervor thun mit freundlichen XVsreen / und in al«
tritt vorbereiten kan / so weisen wir sie / ohne daß wir hie- lem dem darinn sie ihm etwas angenehmeserweisen / und
von etwas wiederhohlen / dorthin / und kehren uns so fort Unglück von ihm abwenden 5an/ es sey nun in gesunde oder
zu denen Pflichten / nach welchen Sie sich gegen ihren krancken Tagen/an ihr nichts ermanglen lassen. Dabei)
Mann gebührend anzuschicken gehalten seyn soll. ihr dann wohl erlaubt ist / daß sie ihren Ehegemahl / wann

§. 2. Gleichwie nun eine iede Liebe einer Gegen-Liebe sie ihn in einen oder andern/ sonderlich da/ wo ihm ein Un¬
würdig ist / und dieselbe nach sich ziehet / also stellen wir die glück daraus entstehen mögte / fehlen sihet / mit bescheide-
Luebe/ damit das Weib ihren Mann hinwiederum zu lie- ner Vemunffe/ zu beqtMer Zeit und Gelegenheit/ deß¬

wegen
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wegen allem /»geheim!.' Sureden / nur daß es mir einer sol- ne ;u gönnen/ ja zurqrhen ist/ daß sie dawider an gehörigen
chen BchikOnlkeitgeschehe / daß er mercken muß / sie thue Orte!, Hülffe suchen/ und solcher Boßhck gesteurer wer-
es nicht ausFurwitz ihn zu meistern/ oder einige Macht de. Nur sollen sie erinnert seyn / daß sie hierum aufs
überchn sich einzubilden / sondern bloß aus Liebe zu seinem glimpflichste verfahren / und vorher/ ebe sie dickn Rath er-
Besten. Deßwegen auch solcher Zuspruch vielmehr mitbe- greiffen/alle gürlicheWegegegangen/und ihreMäner mit
weglichen Bitten und Flehen / auch nach der Sachen Be- vieler Sansstmuth und Flehen zu gewinen versuchtbaben.
nMdnus mit Thränen geschehen soll / als daß sie ihre ä u> §. 6. Hieher gehöret noch diejenige Ehrerbietung/
r/ioritatund Ernst sehen lassen wolte. In welchen Fällen in welcher vernünffrigc Weiber sich entsetzen / daß sie mm?
tie vernunfftige Liebe selbst die geziemende Kloclor-ituuu rer LNänner eigenellcve und eigene Verriciicunnm
und Maß an die Hand geben wird. «nd Ambes-Gej'chaffte sich emmengm jyleen. Sie

§. 4. Ihre andere Wicht ist die Ehrsrbietmm: Die- sollen es so wohl ihren Mannern/ ( wie bereits oben A?-e-
seaebührer ihrem Manne von Gottes wegen/der iym eine gung hievon geschehen ) als sich selbsten zur grösseiten
E trahl seines Bildes/ in deme/daß er ihn zum Haupt und Schande rechnen / wo es an den Tag kommt / daß sie die
Regenten semes Weibes gesetzt/ Mitgetheilethat.Ver- Hände »nit an die AnibtsMeschaffte schlagen / und siebn»
nunfftige Ehe-Weiber / die diese Gewalt und Vorzug an ihrem Fürwitz gelüsten lassen / ihren Mannern Reguln
ihren Mannern erkennen / werden sich vor GOtt scheuen/ vorzuschreiben / wornach sie in dieser oder jener Sache vo-
daß siegegen ihreMänner mit schimpsflichen Gebärden rirenund ihren Räch geben sollen: Sintemalei» dieses ein
oder Worten sich jemals verächtlich stellen / oder sonst et- Beweist ist / daß nicht die Männer über sie / sondern sie
was thun sollen / daraus sie selbst oder auch andere / die es über die Manner Meister / und daher / wie man redet/
gewahr werden / einige Verachtung / oder auch nur eine rechte Sie-Männer seyen/ denen ihre Männer von allen
Gering-Acbtung Messen könten: indem sie sokbeVer, gleichsam Rechenschaftgeben müssen. Wie nun auseinm
achtung nicht so wohl ihreMänner als GOtt jelbsten zu solchen Mann/der solches leider/nichts zu halten ist/so ist
betreffen/ m der Furcht GOttes betrachten. Hierneben auch von einem Weib/die solches begehret/und denMann
betrachten sie ihre eigene Ehre nicht anders als ein solches dazu / es geschehe durch listige Scbmsicheleyenoder auf
Gut / das sie von ihrer Männer Änseken und Ehre enrleh-- andere Art / beredet nnd verleitet/ eben so wenig tu kalten;
net/ nicht änderst besitzen / als wie der Mond sein Lichtvon weilen verständige gewissenhaffte Weiber/Dinge/ die ih-
der Sonnen entlehnet / und daher nicht von seinem eige, nen zu wissen nicht gebühren / auch alsdann/ wanns die
nem/ sintemal er keines hat/ sondern mir der Sonnen ih- Männer ihnen schon ossenbahren wollen/ nicht einmal an¬
ten Lichte leuchtet/ seine Strahlen über die Erde schicket, nehmen sollte»».
Dannenhero ein Weib/so ihren Mann in Schimxffbrin- §.7. Diese Ehrerbietung führet drittens den Gehör-
M/sich selbst zugleich mit nothwendigschimpssen und ver- sam mit sich. Das Haupt muß die Glieder regieren / die
unehren muß/und folgends nichtandezst/als ein stoltze abe: Glieder aber / die unter dem Haupte stehen / müssen dem
grobe Närrin mit allem Recht zu halten ist. Haupte unterrhänig u.gehsrsam seyn.Also/weil derMann

§. s. Es ist aber ein ehrlich Weib nicht nur schuldig desWeibesHauvt ist/so ist sie schuldig demManne gebor-
ihr.'m Manne in seiner Gegeitwarr seine gebührende Ehre sam zu seyn in al.'e'Dmgen/die an sich nit unrecht und wid:e
zu geben/sondern sie soll auch bey andern Leuten ehrlich von GOtt sind. Darum / soder gottlose Ehe-Mann seinem
ihm reden/auch seine/andernLeuten etwan noch unbekan- Weibe etwas unrechtes/ das wider GOtt ist/zumurhen
te Fehler / u»d vöse Unarten nicht selbst ausbreiten / noch und befehlen wolte / so würde sie sündigen / wo sie ihms zu
darüber eine lange bittere Klage führen; sondern soll viel- Gefallen thäte / und in solchem Gebor sam ihren Mann
mehr und Ueber / so lange noch einige Hoffnung zur Besse- GOtt dem HErm selbst vorsetzte/u»» ih»? «öl ker Gestalt zu
rung bey ihm vorhanden/ m gedulnger Stille vieles enca- einem Götzen »nachte. Ausser die/em Mi/ ist sie ihm in ih/
gen / und zudecken belffen / so viel sich immer decken lasset, remganjen Leben/und n.m?mttich in der Hausbaltuni zu
Soltens dan auch andereLeute schon met cken/oder bereits gchor^me»? so lnieingefthi ancket verbunden / daß sie ikr
anders woher von des Mannes ttnnrtenWWnDnfft Hit- darinnen keine Meisterj'chafft nehmen oder meynen muß/
ben/so wirds »kr doch zurEhre gerechnet »verde/daß sie sich daß esnach ihren». Kopf ruchnm gehen »nüsse. Dann ob
als ein vernünfftiges Weib in ihres Mannes Weise zu Ebe-Leuthe schon das meiste m der Haushaltung mit bee,
schicken / dieselbe zu verbeten und geziemenderMassen zu derseits gepflogenen Rath zu thun haben / und also das
entschuldigen weiß. Es hat der Mann allermeist so er in Weib/wo sie sihet/daß eine ^ache besser angegriffen wer,
einen gewissen Berufs in müheseeligen nberhänfftenGe- den mögte/ ihre Gedancken und Meinung aus bescheidene
schafften stehet / offt allerley in dem Kopff/ so ihm Sorgen Art ihrem Manne vorstellen kan/so soll derMann doch im-
und Verdruß machet / daher ibm ein »edwedes krummes mer der erste bleiben / der zu befehlen hat/ der Gehorsam
Wort/ oder verdrießliche Gebärde nicht so gleich mürrisch aber gehöret dem Weibe. Deme zuwider solle sie nicht
aufgenommen/sonderndurch Gedult und Stillschweigen eigensinnig nnd halsstarrig aus ihrem Sinne besteben/
lieber verscbmertzt/ insgesammt aber bey andern Leuren dem Manne nicht trotzig und widerspenstig widerbellen/
und deren Gegenwart alles zum Besten gedeutet werden und das letzte Wort überall zu behalten begehren: So es
soll. Widrigen Falls ist ein Weib / ohnqeacbrer sie in die- ihr aber geriethe/daß sie es behielte/ soll sie es ihr zu schlecht
sen allen von ihrem Manne die Wahrheit redet / nicht ob- ter Ehre ziehen / sondern gewiß glauben / daß es ikr viel
ne Schuld / weil sie auch hierdurch den Namen/oder doch rühmlicher und löblicher anstehen würde / so sie dem Man-
zum wenigsten den Verdacht eines uwernünffnam/bö- ne auch in denen Dingen / darinnen sie ihre Meinung voe
sen/ ungedultigen und unleidsamen Weibes aus sich ladet/ besser hält/ weichen / und in desselben Weise bereits ange-
so gehet zugleich ein groß Th ?il ihrer eigenen Ehre verlob- wieftner Massen in billigen Dingen sich gedultig schicken
ren. Wir reden aber bie nu" von solchen Fehlern / die sich wird.
ohne Verletzung der Wahrbeit decken lassen/ nicht aber §.z. Die noch übrige Wichten stellen wir der Hans-
von solchen Boßheiten und Tyranneyen derer Männer/ Mutter in der so weit in der Haushaltung umb sich greif,
die öffentlich mn Tage ligen/und sich nickt mehr verbeten senden Betrachtung vor / nach deren sie viertens des
lassen. Worden unschuldigen und frommen aber von iMannes Gekniffn» ftyn soll. Dieser Pflicht gemäß
ihren gottlosen Männern so hart geplagtenWeibern ger- soll sie alle ihr zukommendeHaus-Geschafftewol und sor^

Es fältig
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faltig bestellen : Was der Mann erwirbt / solle sie unter sie ihm nicht nur essen / sondern auch arbeiten helffen-. will
kluger Aussicht zu rathe Halm, / und nutzlich zur Aufnahm sie es nicht thun / so hat der Mann sie dazu ernstlich Mü¬
der Haushaltung anwenden, ^vie soll gute Ordnung im halten / ein Göttliches Recht. Was rechtschaffene Wer»
ganzen Hause halten die Tische mir sauber und wohlge- ber sind / die erkennen sich von selbsten in der Liebe gegen
kochten Speisen nochdürfftiglich'versehen ;ihresManne6 ihre Männer schuldig/daß sie dieselbe/ nach dem Exem-
Kleide? sauber halten / ihre Haus-Apor^ecken/ so klein pel des Weibes Tobia/auf den Fall / da sie etwan durch
sie auch ist / mir Haus-Artzneyen nochdurfftigversehen. Kranckheiten / oder Alters wegen elend / und Brod zu
Insonderheit soll sie sich»,zu sorgsamer Erziehung der Kin- erwerben unvermöglich werden solten / nach Möglichkett
der /ihrem Manne die huiffliche Hand bieten; wie sie denn zu ernähren/sich nicht beschwehren sollen,bey demselben / so lange sie noch klein und unter ihrer §. t i. Endlich erfordert auch ihre Wicht / daß sie
Aufsicht sind/mehr als der Vatrer bey sovielfaltigen Um- nichtschüchtern und unleidsamseye/ und so gleich/wann
ga.ig nnt ihnen auszurichten vermag / da sie hingegen/ einige Noch/ es sey an Kindern / oder Vieh / Brand/
wann nun deren Jahre zunehmen/ unrer des Vatters Er- Nti'ßwachs/Viek-Sterbenund dergleichen in der Haus-
z.chung völlig tretten .Deßwegen dann auch eine vernünff- Haltung angehet / verzagen wolle / daß der Mann genug
tige Mutter/denenftlben hiezu einen Vatter zu sparen und -an ibr zu trösten hat / und an statt daß er durch des Wer¬
be:) Kraffren zu erhalten / diese erste Erziehung desto Willi- bes Beständigkeit in dem Vertrauen auf GOrres Bey¬
ger und befcheidenrlicher von dem Vatter aus sich nehmen srand gestarcker werden solte / durch solche Akinmüchig-
wird. Sie soll umb Friedens willen / und dem Manne kett offt selbst weich und verzagt gemacht wird. Nament-
den Kopff nicht zu verwirren/ schlechte geringe D'nge / die sich soll sie dasjenige leiden/ und die Beschwerlichkeit / die
etwan das Gesinde betreffen / und sie selbst abhandeln und ihr GQtt selbst bey ihrer Gchwangcrscvaffr und GeB
vergleichen kan / vor den Mann nicht bringen / allermeist burt der Kinder und deren mühesam-n iLrzrchnng auft
da sie ihn zum Zorn geschwind aus / und geneigt zu seyn/ Zeleget hat / mit Gedult ohne Murren auf sich nehmen/
weiß. Wovon alles und jedes insonderheit zu erzehlen zu und ferne seyn lassen / daß sie um deßwillen ihrem Manne
weirlauffig und unmöglich / die Haushaltung selbst aber mürrisch begegnen/und weil sie sich anGOttniHt rächen
an die Hand geben wird» ^ kan/an ihm sich unverantwortlicherWeise zurächen/sich

§. 9. Sie wird aber nimmermehr des Mannes Ge- unterstehen wolte
bül'sin seyn können / wo sie hoffarcig / müssig / und in §. 1 Zun: Beschluß dieses Capitels sollen alle Ehe,
Widerwärtigkeiten verzagt oder sonst unleidsam ist. Es Weiber insgesammt erinnert seyn / daß sie diese Pflichten
sind Weibs Bilder / wie insgemein schwacher am Ver- alle zusammen als allgemeine durchgehende Schuldigkei-
stande / also auch mehr zu dem Alcider-Prache / welcher ten / die sie ohne Absicht auf Alter / Vermögen / und
wshl gewiß eines der thörichten Laster ist / insgemein ge- Stand ohn Unterscheid zuderen Übung verbinden / anse-
neigt; da will der Stoltzund Furwitz^alle neue Moden u- hm müssen. Die allerreicheste Frau / die den ärmesten
Form nackmach-n/ der Mann wird raglich umb Geld an- Mann genommenhat / ist denselben so wohl zu lieben,
gelausten/ solte er auch darüber von seinen Creditoren alle zu ehren / und ihm unterthanig zu seyn schuldig als die
Stunden gemahnet und geplaget werden/und in der Nah- ärmeste/denn ob sie schon Geld hat/so kan doch solches
rung vieles verderben und zu Grunde gehen müssen ; daß seiner Hersschafft / die ihm GStt selbst über das Weib
daber Hr.(.oleru, ein solches Weib lunck lui gegeben hat / nichts benehmen / sondern sie gilt mehr
csi-twirarem . seiner Nahrung Unglück Nicht ohne als all ihr Geld. Hiernach haben sich junge und vsrnehF
Grund nennet / da man zuletzt weder zu beissen noch zu >,!< Frauen/welche alte und ihremHerkommennach in der
brocken behalt: sonderlich so der?)?aNN solcher surwitzigen Welt »idrige und gering-geachteteMänner genommen
Thorheit selbst durch d-eMgersihet/und deuv. Sie- haben, ebenfalls ;uachten. Auch diejenige Weiber /die
!Nam, hMsen lasset. Was aber hie von Kleidern und so unglückseelig sind/daß sie von ihren Männern hart tr».
köstlichen Geschmuck geredet wird/ solches gleichfalls Lt-ret/ und mit allerley Drangsalen gedranaet werden/
von emem grossen pracknaen und dabey Ssstbar ans- sollen hie qedencke.i/daß sie gleichwohl ihre Manner seyen,
gebuyten Hause zu verstehen. VerstandM häusliche und eben deßwegen/weil sie es seyn/sich zu diesen Wichten
Weiber/ ob sie sich schon emer saubern erbahren Kleidung in Gedult verbunden erkennen. Wiederschelten / wieder-
befleiss.gen/haben an solcher Thorheit e,ne Abkehr/ und schlagen/dem Manne in die Haaren gehen, oder gardar-
sind viel U klug / da?? sie das Geld / davon man Hausen von lausten / will die Sache nicht ausmachen: sondern der
solte/auslost Lumpen/die nach einem ^sahr entweder beste Rath ist/schweigen/nachgeben/undzu gelegener Zeit
verschliessen oder sonst mUbgang geraden sind/oder auch den Mann freund- und beweglich ermähnen / und da es
auf einen prächtigen Stein-Haussen wenden solten: aufs äusserste kommt / verstandiger Christlicher Leuthe
denn sie verstehen und erkennen / das; der Schmuck / so m Rath und Hülste bescheiden und vernünfftiglich gebrau-
Kleidern bestehet / der geringste seye/( weil sonst alle reiche chen / ob er hierdurch gebessert / und ihr einigerley Massen
Närrinnen vor den tugendsamen Weibern den Vorzug Ruhegeschafft werden mögte. Cs werden aber vernünffti-
haben wurden ) sondern m der Gottesfurcht und andern ge Weiber/diese Schuldigkeit selbst willig und ungezwun-

>g wahren / bestehen gen abstatten / wann sie nur betrachten/daß solche alleins-Tugenden / die da unverändert ewig
wusse. ^ ,, .. gesammt also bewandt sind/daß sie nicht allein ihrer Män-

. ^ s ^ ^ ? ^ ner/ sondern auch zugleich ihr eigenes Beste / als welches
mebrentheils zu der Hosfarr gesellet / so viel Böses lehret, nach obgesetztem Grunde ein gemeinschafftlichesGut ist/
dabey musslge Hande/mussige Zahne in der Haushaltung aufs beste befördern können
geben/sd soll ein hauslich Weib darinn allezeit arbeitsam
gesunden werden/undSchnecken-Artansich nehmen/daß
sie sich lieber daheim als in andern Hausern finde lasse.Sie »IN U *
s.xll nit dencksn/weil derMann dack4. §.4. §.

HEil in diesem Absatz viel von der Ehr undAnsehen,
welches das Weib von dem Mann bekommt/ge¬
handelt wird: Als laßt sich hier nicht uneben diese

Krag
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F'.'ag erörtem, Ob ein von ihren Eltern ausser der ringsten sich nicht einmengen/sondern auch von allen der-
«Lhe erzeugtes XVeib / wann dasselbe sich an einen gleichen Sachen / so den Mannern insgemein allein zuste-
etzrll'chm/ und in hohen Würden stehenden tNann hen/ sichganzlich enthalten/eingedenck/daßsvlches mic ih-
»«rheuräthet / durch solche iLhe KZicimiret werdet rem Geschlecht nicht übereinkomme. Und so die Männer
Weiche Frag ersten Anblicks das Ansehen hat / ob könn- solches zugeben/ lassen sie dadurch ihr Gewissen mcht unbe-
te siemlt 'Ja beantwortet werden/inErwegungein Weib fleckt / dahero 0. ^rnol6. Klen^er. in icrucin. conlcient.
durch die Verehligung/allerEhr/Würden und Ansehen c»p. lo.q>6?. recht urtheilet/daß ein folcher Frauen^
ihres Mannes theilhafftig / per t.! z. (!° 6e cliznir. ö: >>.8. Rne^)t / Xveiber--N7anne und Sie N7ann mir^er^
5! 6e Zenzror. Ja / was noch mehr / alle Macul und Fle- lassung seines ihn» von GOtt verliehenen Rechtens/
cken nach Aussag der Canonischen Rechten/ in c»p. rsnca. »n seinem Gewisien vor GOce strafbar/und deines
X. qui Kl. ilnc leZirim. dadurch abgewischt wird/ und die- VOegs zu entschuldigenstye. Welchem zu folge dann
serMeinung ist der Jurist ^nzelus, welchen pkilippus die Römische Rechte mir gurem Fug den Weibern alle
Occiug anziehet/ inl. 2. N.4. in 5. ff. cis k..). Alleine weil Verwaltung derer öffentlichen und mannlichen Aembrer
diese Theilnehmungüber die Zulassung der Gesetze nit Hins verborten / so/ daß sie Vermög dieses Rechtes kein Rich-
aus zu dahnen/in denselben aber nirgends zu befinde^/daß terlichesAmbtversehen/v.1.2. ff.6e^.^. L:!. 12. §. pen.
einem solchemWeib/welchesunehlich geboten, durch ihre ff. 6e^uciic. noch mit »6vocir oder procuriren umgehen/
VerheyrathungdieMacul ihrer unehlichen Geburth kön- v. I.l. §.s.ff. poKul.Sc l. 41. ff. 6eprocur. willkührliche
ne abgewischet werden / zugescbweiqen/ daß solches zum Sachen auf sich nehmen/ v. I. s. L. 6s recepr. noch andere
Nachtheil andere aus rechtmäßiger Ehe von ihrem Bat- Dinge/so den Mannern allein zukommen/ verrichten kön-
ter erzeugteniKinder/geschehe/ vicj. z?. c.9. als wird nen / gleichwie weitlaufftig zu sehen bey den Lommenr».
diese Frag vielmehr mit Nein entschieden. l.-ont.8»musl. ronkus sci l^.z.ff. cle ki.. ^. insonderheit aber bey^acob.
Lcr^clc. in vl. lnc>6ern.psncjeÄ. l^ib. l.l'ir.s. j.XX, (Zvrkof. pbili'pp X1»rlbzei.l)ecio,8ek'lt.und noch mehr

^ anderen.JnErwegung aber keine Regulanzutreffen/wel-
§. 5' Wir reden aber nur VON solchen che nicht ihren Abfall har: Also muß hier dieses noch ange-

Fehlern. mercket werden / daß es eine andere Bewandnushabe mit
AAJewohl dem Mann die Züchtigung über sein Weib denjenigen Frauens-Personen/ welche von Fürstlicher und
^^unbenomen/ja vielmehr in den Rechren zugelassen ist/ anderer hohen Geburt yerstammen / und ganze Lander
alsjltsehen erbiov. kl/. c»p. 14. il,i!^ue(-or >tr. in not. und Provintzen erblich übernehmen/ angesehen dieselbige
.^cicl ZtZlur. P.4. söi chZ.rudr. welchen Per- nach dem Laüffder raglichen Erfahrung/heutzu Tag eben
sone massige Züchtigung erlaubt seye; so muß doch dieselbe dergleichen Dinge verwalten / welche den Weibern nidn-
vor das erste aus rechrmässlgerUrsach / und dann auch gen Herkommens untersaget sind; und dieses darum/weil
mit aller Maß und Glimpfs geschehen/percirac. rexr. man sich zu denselben / indem sie mit ihren Rathen verfe«
^66. l^ttgenbeck. viff. äe Lakitzir. woäer. cap. 1. Se hen/so leicht keilier solchen weiblicbenSchwachhett/alsbey
8rrxck. Viss. 6e ^.Izpz. cap. 2. n. 20. Widrigen Falls / so andere/ ju befahren hat/gleichwie bezeuget kloclek. pikor.
die Tyrannei) des Manns zu groß und unmaßig / würde kelp. 7. n. 7. Lonf. c. 4. ibiczus Lsnvnik. X. cie -rbirr,
dem Weib allerdings frey sieben/ an gehörig? Orte Hülff c .4 ?.cieLle<S .in6 junÄ.csp. 12. ikique S»rbo5.X.6o
zu suchen/und dißfalls genügsame L»ur>on und Versiche- miijor.^Obccl.Sk k.ec.lmp.äe»nno 1544. §. aber ein je,
rung/sie nicht mehr inskünffrige so tyrannisch zu tractiren/ der pr«l»t,?rzelsnn.6o.>kct(j.L»rpr.Zpr.kur.p.2.
vondemMannzuprrccnäiren/iuxrzAloff. incäp. 8-X. ci. 9. 8rruv. 8.^.k. c. s. »pb.z.n. i.Sclob. ?»urwejA.
«lereftirur. spoliat. oder/ so sie vermeint/ daß ihr durch l^ib. 2.^O. n. 10.
sotkane ds^rion nicht genugsam gerathen ieye/nach Gut¬
befinden der Obrigkeit / gar umb dre Scheidung;u TM ^ ^
undBertamuhalren/ percsp. iz.int. X ciercff.t.'pol. (INAessch die We-ber/und nächst denselben einiedwe-
In welchem All ihr der Mann ihre Untei Haltung zu ver- d^-r / seinen, Srand gemäß / in Kleidern aufführen
schassen schuldig/angesehen er durch seine Schuld zu sotha- und verhalten soll / davon besihe kt-lorm-r. guter Polices
nerScheidung Ursach gegeben. Vici.Lyn, 82I6, inl. zuAugspurgausgerichrclesnno lszo.suli^ir. vonunor-
1 z. L. <le >!cz. gek. Xclcl. »ieron. 8ctiurff. cons.42. cenr. dentlicher und köstlicher Kleidung. Item Policey-Ord-
1. »ä lir.Intt. cle^upr p.4. n. .f. nungzuAugspurgclesnnol548.usi;uFrancksurtciean-
«cleqq. Dann obgleich dargethaner Massen/das Weib no 1577. unter eben dieser Uberschrifft.Coni. Chur-
dem Mann uttterworffen/so darffer sich doch solcberihm Bayrische Policey-Ordnung§. 7. rubr. von unordentli-
von GOtt eingeraumbterGewalt nichr mißbraucben/in cher köstacber Kleidung/und dergleichenÜberfluß/öi^l.
vernünfftigerErwegung/daß er mit ihr mcbl als mir einer EllingerS Allamodischer Kleider-Teufel.
Sclavin oder Unmenschen / sondern als seiner ihm anver, . ^ s .s, „
trauten Gehülffin umgehen müsse / v. ammno l. ?crr. ?. §. la. vers. Das? sie diesc.ve nach dem
v.7. Weßwegen das unnütze Geschwätz dererienigen »m ^ ,. ?? /' ^ -
Grunde tu verwerffen / weiche diese Meinung auf die <^Bg!eich dieser ^all nicht offters vorzukommen schei-
Bahnzu bringen /als ob die Weiber reine Menscden ^ ner/daß das Weib den Mann ernähret :^Jedannoch
waren/ keine tAckeu aetragen/ davon zu sehen Lmck- aber/wannderManndmchunverftheneZuialllnAbneh¬
men. 6e Ziffer, urnmnue l'ex. p. i. pr. memdn?. srr 1. mung seiner Nahrung kommt / will demWe^allerdmgS
ktUcneröiss.cle mulicr ezrumjur. cap.l.§.lO. krancilc. gebühren/ ihn Mit nochwendigen MhrUNgs -Mitteln vor?
ttenr. ttoelrickiuz. in qu-rk. f«min» non est komo.^oli. dem Ihrigen an die Hand zu gehen / in Erwegung sie Mit
k»b in §. mascul. nz j. cle nupk. (Zuiö. cie 8u ?ar. in rr. 6e ihrem Mann alles Gluck uno Unglück zu theilen schuldig/
1'n-kc.k rortur. n., 1. Sccuiac.6. lecl vici. jok. per >.22.^.7. ff.ld>. marrim.arA. I. l.S?svrti teg.^.un-
tt-»rppr.»ci§. f .Inff.cjepubl.juä .n .s.ö-mulr .seczq. <le Vir ö! Uxor. ^clci.8c mff.^nns.80 cent. l. k^rlok.

^ ^ cteAlimenc.n.4y. 8urci.6eg!iment.r^l.i.qv.zf.n.f.oc
<5>Je Weiber sollen nicht allein in die Verrichtungen legq. L^rpT. ipr. tor p. ?. c. ^s. clet Vll ^-.-k. ^o er.
^und Amts'Geschafften ihrer eigenen Manner im ge- l->b. r. cle alimenr. csp 12.« 8cb»lr. lak. ^jur. 1..2.E z rir.
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rir. XI. §. r z. so gar / daß bißweitett ihre Güter/ wann sie L»il 2.0.8 z. n. «z. Ob aber dieses sich ebenmäßigalf»
vielleicht zumHaushalten Mküchtig/zu diesemEnd leque- verhalte/wann der Mann durch seine eigene Schuld umb
Kriret / und einem andern Unpartheyischen eingehändiget das Semige gekommen / davon besihe ?err. Müller.
werden /damit aus denselben die Nahrungs-Mittel desto 8cru v. Kx. zo. rksl. 78. lir. V. n. »2. mün.
füglicher gehoben werden mögen/gleichwie bezeuget^oclr.

Das Vll. Aapittl.
Von derer Eltern MiMen/ die sie ihren Kindern

insgemein schuldig sind.
Innhalt.

!.i. Der Haupt-Zweck des Ehestandes/die Erzielung und Erzie¬

hung der Kinder. § 2. Wer unter den Namen der Eltern gehö¬
re. h. z- Gottseellgkeit derselben. H.4. Deren Liebe gegen ihre
Kinder, h. 5. V>e Anflrjiehuug derseibe». H.6. Nothd6rffl<ae
Unterhaltung. §.7. Sorge vor ihr« Gesundheit. H.8. Anfüh«

rungiueiner gewissen Leders-Art. § Y.Beförderung zum Ehe-
Stande, h.!?. Eorge jn ihrer S-.Iei, Wohlfahrt. §. n.12.

iz.Hindernüsse bey dieser Erziehung. h 14. ÄcblZhrende Zucht
nnd Straffe an den Kindern. §.15.16.17.18. Rcguln/so bier-

bevillachczuneiMcn.

§. 7.
j^Jß hicher haben wir den Haus-Vatter in

der Gesellschasst mit seinem Welbe und
derenWechftl-Gebühren betrachtet. Der
Haupt - Zweck aber des Ehe - Standes ist
vermöge Göttlicher Stiffmng die Erzie-
lung der Kinder/womil Christliche Ehe-

Leuthe nicht allem das menschliche Geschlecht erhalten/
und die Welt mit Leuten füllen / sondern vornemlich die
Kirche GOttes mir Christen mehren / und folglich nach¬
mals den Himmel bauen sollen. Da es denn Christlichen
Eltern in ihrer an sich mühesamenHaushaltung die aller-
süsseste Vergnügung geben kan/ so sie von ikrem Fleisch
und Blut ( denn ande.-sr sollen sie ihre Kinder nichr anse¬
hen ) die Hoffnung schopffen /daß solches in ihren Kindern
ihren GOtt hie und dermaleins dort in der himmlischen
Glori preisen / dabey auch zugleich ihre Sterblichkeit in
denenselben verewigen/und künfftig in denenselben wieder-
gebohren werden können. Weil es nun hiezu nicht genug
ist/ daß Eheleute ihren Kindern im Seegen GOttes ihr
Leben und Wesen gegeben/und zu Eltern geworden sind/
sondern auch ihr Ambt in Erhebung derselben / als der
theuresten Pfänder Göttlichen PazifischenSeegens/
denen in der ganzen Haushaltung an Würden keine Klei¬
nodien zu vergleichen/ vätter- und mütterlich anwenden
sollen / so erfordert auch hiebe» die unvei meydliche Noth/
daß so wohl denen Eltern alsKindern ihre und
Wechsel-Gebührenvor Augen gestellet/und sie auch in die¬
sem höchst-wichtigenStück zur Haushaltung vorbereitet
werden mögen.

§. 2. Wir legen aber hiebey voran zum Grunde/daß/
ob wir schon die natürliche tLltern/lelbliche Vätter
und Mütter zum fördersten hie verstehen / wie gleichwohl
diejenige/ die einiger Massen der tLlcern Stelle vertret-
een hiemit nicbt ausgeschlossenhaben wollen/ daß zugleich
auch Stief--Eltern und Vovmündere ihre Pflichten/
die sie ihren Stieß undpflegs^indem schuldig sind/
hie nicht solten finden können. Denn wozu natürliche El¬
tern die Natur selbsten antreibt/ dazu soll einen jedweden
Stief-Vatter oder Mutter / die eheliche Pflicht verbin¬
den/ in welcher sie mit des Srief-Kindes natürlichen ü ber-
bliebenen Vatter oder Mutter ein Fleisch geworden / und
deßwegen demselben gleiche Treu beweisen sollen / als wä¬
re es ein rechtes Kind. Vsrmunderenaber soll ihr Ambr

selbst / darein sie ihren Pflegs-Kindern vatteriich vorzujw
hen/ von GOtt und ihren Obern gesetzt sind/ denen sie
ihre Treu auch selbst angelobt/ zu varrerlicher Vorsorge
zu verpflichten kraffngund beweglich genug seyn.Wir ver¬
stehen aber alle tLlcern ohne Unterscheid/sie mögen gerin¬
ge/arme/ oder fürnehme reiche Leuthe seyn. Denn ob
man schon jene gerniHe arme «Litern aus Noth zu ge¬
treuer angelegener Erziehung ihrer Kinder deßwegen ver¬
pflichtet achten mögre/ damit/weil sie ihnen keine / oder
doch nur kleine Mittel sich zu nähren hinterlassen könten/
sie deßwegen ihre Kinder erwas lernen lassen müsten/ daß
sie ihr Brod gewinnen könten: so sollen doch furnehm«
reiche Eltern sowohl als jene zu allen hiernächstfolgen¬
den Elterlichen Pflichten sich verbunden achren: indeme
ihre Kinder nichr besser als lener von Natur / sich auch da¬
her selbst so wenig als jene ziehen können: ia so bald sie sich
reich zu seyn mercken/ viel frecher und muthwilliger sind;
uttd so viel fürnehmer sie vor jenen sind/ auch so viel mehe
Schadensund Unglücks in der Welt anrichte«? können.

§.z. Die erste Pflicht/ die Elrern ihren Kindern schul¬
dig sind / ist die rvadre GHtrsteligLeir / welche der wahre
Grund ist/ worauf alles / was Ettern den Kindern schul¬
dig jeynd / beruhen muß. Diese sollen sie nicht allein durch
gotrseeligs Ermahnungen / sondern zuförderistmitih¬
ren eigenen Exempel / so gleich in den ersten Jahren ihrer
zarten Kindheit in sie drucke« / und biebey so viel sorgfalti¬
gern Fleiß anwenden/so viel mehr die Kinder in solchen
Jahzen um sie sind/un solcher Umbgang den drkffrigjien
tQindruc? in die zarren Gemüther / die einem Wachs
gleich seynd / zu geben vermag. Es ist einmal der Jugend
an ihrem guten Exempel / als welches denen Vermahnun-
gen erst den? rechten Nachdruckgebe?? muß/am meisten ge¬
legt!?. Da hingegen an denenKindern/diean ihren Eltern
das ärgerliche Leben / wie sie sich zum Exempel selbst in den
Haaren ligen / sich zancken und schmeissen/ fluchen/ sauffen/
und andere Boßheiten/ sehen / und dabey auf die Gedm?-
cken gerathen / daß es den Eltern selbst umb GOtt nicht
sonderlich zu thun seyn müsse / mit bloßen Vermahnungen
selten was rechtschaffenes ausgerichtet wird : Vielmehr
aber/weil sie dabey auf dieGedancken gerathen müssen/
es sey mit allen / was die Eltern in der Gottseeligkeit mit
ihnen vornehme«? / nur eine Comödie und rsrio tt«cÜ8, in¬
dem sie dasjenige/worzusie von ihnen angetrieben wer¬
den / selbst nicht thaten / und es daher wahrhafftig selbst
nicht glauben musten: so wird der Gaame des ärkeismi
und Goctes^vergeßcnerRttchlojigkelc solcher Gestalt
so tieffin sie gestreuet/ daß ihnen aus solcher Gottlosigkeit/
wie es die bettüble Erfahrung gibt/ oU ihr Lebenlancz
nicht mehr zu helffen ist. Wobey die Gefahr noch viel ge¬
fährlicher wird/wo Eltern ihre Kinder noch über diß/ si>
gar mit Worten zu Sünden anreihen und weisen/ und ih¬
nen die Laster/ als waren sie Tugenden / anpreisen; Z.C.
sie solten sich nichts nehmen / und von niemand unrecht
rbun lassen/ sondern sichtapffer wehren/widerschelten/nnl»
sich herumb schmeißen/ um damit zu zeigen/daß sie keine
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feige Memm und verzagte Tropffen / sondern als tapffere mütterliche Nahrung/ die ihnen von GOtt durch die Na-
Leürbe achMn werden mögten: auch noch wohl dabey ihr tur hiezu gegeben / und deren ihre Frucht im Mutterleibe
eigen Exempel / daß sie es in ihrer Jugend auch also ge- gewohnt ist/ aus einer bloßen Zärtlichkeit / um keine Be¬
wacht/und dabey noch diese und jene Thaten vollbracht schwehrde mit ihnen zu haben/hingegen ihrer Gemächlich-
harren/vorzustellen keinen Scheu tragen. keil im Schlaffen / und derer Ergötzlichkeiten bey Gesell-

54- Auf diesem Grunde soll die andere Pflicht der schafften zum Spielen und andern Kurtzweilen undunnü-
Eltem stehen / nach deren sie ihre Kinder zu lieben schul- zen Zeit-Verlierungendesto ungehinderter abwarten zu
iMnd. Womit wir aber nicht nur dieallgemeine/die ein könnsn/zvorenthalten / nicht änderst als ob ihr die Brüste
Mr seinem Nächsten schuldig ist / sondern eine viel ge- bloß zur Zierde/ nicht aber zur Unterhaltung ihres Kindes
Muere Liebe verstehen / darinn sie ihre Kinder als ikr ei- von GOtt in der Natur gegeben wären: an ihrer statt
Zen Fleisch und Blut / oder als einen Theil ihrer selbst/ in aber sie durch Saugammen/ die mehrmals und gemeuna-
denen sie auch nach dem Tod leben / lieben sollen. Diese lich freche unzüchtige und offt dabey ungesunde Dirnen
Liebe ist denen Eltern von GOtt in der Natur selbst ein^ sind / aufsaugen lassen: damit aber nicht allein einen Theil
gepflanyet /so gar / daß man auch deroselben Fußstapf- ihrer kindlichen Liebe gegen sich/ und zwar so viel als sie den
fen und Bilder / in den unvernünftigenund grimmigsten Saugammen davon zu wenden/ zur verdienten Straffih-
Thieren wahrnimmt / und daher die Natur selbst in denen rer Hartsinnigkeit als nur halbe Mütter verlieren; son-
Eltern getilget/oder doch gar verwildert seyn muß/die ih- dem auch die Kinder so manche böse Unart und zugleich
reKinder umbbringen / oder auch da ihnen GOtt deren unheilsmneKranckheiten von denenselben annehmen /und
mehrere beschehret / sich über solche Geschencke beschwe- mir der Milch in ihre Natur verwandeln/welches zusambt
ren / und ihnen wohl gar den Tod wünschen; aber dabey der Gefahr / die aufsolche unnatürliche Ausdorrung der
ihre Lieb -- Vergefftnhelt / Unglauben/ Mißtrauen Milch zu folgen / und offt in Erhart- und Entzündungen/
und Undankbarkeit gegen GOtt / verrathen / und sich Geschwär- und Krebs - Schaden auszuschlägen pflegen/
zugleich desElteckchenNamensunwürdigmachen.Nach- auf solcher Mütter unverantwortliche Verantwortung
dem aber die natürliche Liebe/wegen der allgemeinen Ver- nothwendig ankommen muß. Wo aber eine Mutter
derbnus der Natur / nie so rein ist / daß ihr nicht vielerlei) Kranckheit oder andererZufalle wegen ihrKind selbst nicht
unordentliche sündliche Absichten ankleben solten; so muß stillen könnte / so müste sie sich enrweder beyzeiten und vor-
sie durch das Christenthum hievon gereiniget / und in rech- an um eine gesunde und Christliche Saugamme bewer¬
te Ordnung gestellet werden/daß sie nicht mehr eine blosse ben/ und deßwegen / so es immer möglich / lieber ein ehrli-
naeürliche / viel weniger eine fleischliche / sondern eine ches Eheweib / als eine ledige leichtfertige Dirne dazu ge-

Christliche Liebe heissen möge. Wie nun Eltern wissen/ brauchen; oder in Ermanglung derselben / ( welches auchdaß ihre Kinder neben dem Leibe auch eme unsterbliche derEdleHenvonHelmontim Traktat cie orcu meciici-
Seele haben/die so wohl der Verdamnus als Seeligkeit N2? der Gesundheit des Kindes weit dienlicher als die
fähig ist / also soll auch ihre Liebe nicht bloß und Hauptsach-Milch hält) durch eine aus Semmel / Bier / Honig oder
lich dahin gewandt seyn / daß sie nur ihr zeitliches Glück in Zucker/abgekochte Nahrung aufziehen: deren Bereitung
der Welt finden/und darinnen zu grossen Leuthenwerden wir unten an ihren Ort/da wir von der Artzney handeln/
mögen/ dann also lieben ungläubige Heyden ihre Kinder beschreiben werden.
eben so wohl auch: sondern sollen sürnehmlich dabin sorg- §. 6. Nachmalen liget denen Eltern ob/ daß sie denett
fältiglich bedacht seyn / wie sie rechtschaffene Christen Kindern ihre ndthdnrffxige Unterhaltung an Alei-
und zur rechten wahren zeitlichen und zugleich ewigen dung/und was sonst hieher gehöret/so lange verschaffen/
Wohlfahrtsolcher Massen gebracht werden mögen. Dar- biß sie erwachsen sind / und so viel / damit sie sich selb/l er-
umb es vielmehr eine Affenliebe und ch <5richte halten mögen / gelernet haben. Wann wir aber dißfalls
gungist/ dieinder That eher einsaß/als wahre Liebt Nur von nochdürff-ttAerUnterhaltung reden/ so wider-
heiffen soll/ wo Eltern sich an ihren Kindern allerley Lasier rathen und wnmen wir hiemitzugleich vor deil schädliches
und UntugendengeMm / und ihren eigenen Sinn und Mißbrauch vieler Eltern / die ihre Kinder zu niedlichen
Willen darinnen so erstarren und ersiärcken lassen / daß sie Nißlein und kostbaren Rlcidern zu ihrem augenschein-
hernach/ weil ihre Boßheit solcher Gestalt starcker als ihre lichen Schaden angewehnen / auch ihnen hiezu noch Geld
vatterliche Gewalt geworden ist/kaum etwas gutes an ih- nach deren eigenen Gefallen/ nicht viel besser/ alsmit ei¬
nen mehr auszurichtenvermögen. nem scharffen spitzigen Messer damir zu ihrem Verderben

§. f. Aus der Liebe fliestet drittens die Auferzi'chung/ umbzugehen/in die Hände lassen. Dieser Pflicht nach sind
welche wir denen Eltern in denen unterschiedlichen / hie Eltern schuldig/daß sie in derHaushültung nichts liderl»>
nachst-solgenden Stücken zu ihren Betracht- und Ubun- «her weist verthun / sondern alles zu rathe haltet fleis-
gen vorstellen. Weilen dann die Kinder durch ihre Eltern sig arbeiten/ und ihres Bernffs abwarten / damit sie ihren
ihren Leib und Seele und Mit denenselben ihr Leben von Kindern ein Stück Brods erwerben / und so viel ersparen
GOtt erlanget / so sind sie ihnen auch solches Leben nach mögen / davon sie auch aUsden Fall/ da sie ihnen frühzeitig
allen ihren Vermögen zu erhalten schuldig. Erstlich sind absterben/und sie als kleine unerzogene Waisen hinterlaß
sie ihnen die Nahrung nach allen Vermögen so lange zu sen solten / ehrlich rönnen erzogen werden / und andern zlL
verschaffen schuldig / als lange sie noch mit ihrer Arbeit keiner Last vor den Thüren betteln / oder auch denen Ar-
selbstnichts verdienen können. Hiezu treibt sie die Natur men-Hauftrn zu ihrer eigenen Schande im Grabe/ Heim¬
selbst an/ wie man denn an denen unvernünfftigen Thieren gehen müssen. Doch sollen sie deßwegen Armen das Jhri-
undVögeln sihet/daß sie ihre Jungen / ehe sie sich selbst ge von dem Ihrigen zugeben nicht unterlassen / vielweni-
nahren können/ohne die äusserste Noth nicht verlassen; ger bey Geirz und Unrecht ihren Kindern viel Guts
sondern mit ihrer Milch aufsaugen / oder sonsten ihrer Art zusammen scharren/welches ihnen doch wegen des daran
<;emäß ihre Nahrung ihnen zu schaffen keine Sorge spa- hafftenden fluchs entweder unter den Händen zerrinnen/
ren. Hiebey mögen nun die Mütter selbst bedencken / obs oder aber eine Gelegenheit und Ursach zu mancherley Un-
ihrer natürlichen Liebe und Mutter - Pflicht gemäß sey/ glück in der Welt werden müste.
wann sie ihren Kindern ohne Noth(dann die äugenschein- ^ 7- Nachdem auch gesunde Kinder / die ohne Ge-
lichs Noth ihr auch hierinn kein Gesetz geben lässet) die brechen gebohren werden/das theureste Kleinod smö/das
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Des klugen und Rechts, verständigen Haus-Vatters
Eltern in ihrer Ehe von GOtt haben können / so sind sie
denenselben ferner schuldig/ daß sie auf ihre Gesundheit
sorgfältig acht haben / damit sie nicht aus Mangel der
Warte zu gebrechlichen Menjcden und armseligen
Krüppeln werden müssen / die hernach ohneWehemurh
und Seuffzen d-Mls an ihre Eitern ihr Lebenlang nicht
gedencken können. Weils aber der Eitern Zustand / aller¬
meist in weicklufftigerHaushaltungund grössererZahl der
Kinder/ kaum zulassen wird/ daß sie dißfaüs auf alles selbst
Achtung geben können/so sollen sie ihnen sorgfältige War-
teunnen bestellen / die sie in acht nehmen / daß sie nichr et¬
wa» durch schwere Falle höckencht oder sonst gebrech¬
lich/oder auch am Haupts darüber blase werden. Sie
sollen nach Vermögen verhüten/ daß sie nicht mit unge¬
sunden oder überflüssigen Essen/ unzeitigen Obst/nacht¬
lichen und unmaßigen Trincken ihre Gesundheit selbst ver¬
derben / und be» solcher Unordnung/ sich an ein unordiges
Wesen und Vollerey zu gewehnen Gelegenheitnehmen.
Hingegen sollen sie zu guter Ordnung / daß sie sich zu or¬
dentlichen Zeiten anziehen/ waschen/ kämmen/ und sonsten
sauber und reinlich halten / bey Zeiten angewöhnet wer¬
den. Wann sie kranck werden / sollen sie ihrer nach allem
Vermögen treulich pflegen / und ihnen bey rechter Zeit/
ehedieKranckheit unheilbar wird / heiliamc Aryne'sen
verschaffen. Die nun ihrer Kinder in diesem Stück wenig
achten / und die Gesundheit / die ihnen GOtt gegeben / li-
derlich verwahrlosen / auch sie in Kranckheiren wie die
Hunde ohne Pflege und Artzney ligen lassen/und gerne
sterben sehen : solche mögen rechte RabentLleern heil¬
st n / die auch so gar die natürliche Liebe in sich gerilget/ und
sich in solcher Unbarmhertzigkeit ärger als grimmige Thie¬
re gemacht haben.

§.8. Dieweil es auch Göttlicher Ordnung gemäß
ist / daß ein jedweder Mensch in einem gewissen Beruff sei¬
ne Lebens - Art führen/ und in demselben von seiner Arbeit
sich nähren solle / so erfordert d-r Eltern Schuldigkeit
hiebey / daß sie ihre Kinder etwas redliches und recht--
fA affcnes lernen lasien / davon sie sich dermaleins er¬
nähren/ und in einen gewissen GOtt aber dabey gefälli¬
gen Beruff und Stande dem Nächsten dienen können.
Weil wir aber von einem Gott-gefälligenBeruffe hie re¬
den/so wollen alle Christliche Eltern gewarnet seyn / daß
sie ihren Kindern keine Lebcns-Art weder selbst wählen/
noch ihnen selbst sich zu wählen gestatten / die an sich fund-
Zich / dem Nächsten aber nicht allein kein Nur; / sondern
gar allerdings schädlich ist/und bloß zu lauter unnützen
A-it--Verderb/und eiteler Aust getrieben wird. Unter
welcher kubric alle Gauckker/ Seili-Tänyer / Taschen-
Spieler und solche Lomodl'anten / so von Comödien
? i-olellion machen/und solche nichtzu Aufmunterung und
Übung der Jugend / sondern bloß zu eiteler Lust und He¬
gung fleischlicher Lüste anstellen/ u. d.g. ihre eigene Stelle
mit allem Rechte finden mögen. Es sollen aber Eltern/
wann sie nun ihre Kinder zu einer gewissen Lebens-Art an¬
führen wollen/ «licht so wohl ihren eigenen Sinn und
XViilöühr / als vielmehr die Göttliche Regierung und
der Rinder--Tüchtigkeitzu etwas / die Regul ikrer
Mahl seyn lassen. Sie haben aber dasjenige als einen
Göttlichen Äeruffund VOinck bey ihnen anzusehen/
wozu ihnen GOtt Gaben und genügsame Stärcke ge¬
geben/und ihreKinder selbst L.ust undTrieb in sich finden;
so sich noch über diß eine Gelegenheit das Vorhaben ins
Werck zusetzen dabey zeiget/so ist der Beruff hiezunoch
desto kenntlicher/ und die Gefahr zu fehlen geringer. Hier¬
aus ist offenbahr/daß diejenige Eltern / die ihreKinder zu
etwas gewisses zwingen wollen / dazu sie weder Lust noch
genügsame Gaben habe» / weit fehlen; es wäre dann/ daß

sie nur aus kindischer Unbesonnenheit der Eltern Rath
und Willen sich widersetzen wolten: als wann sie zumEx-
empel ihre Kinder / die nichr mit Kopf- sondern Hand-Ar¬
beiten ihr Brod zu verdienen tüchtig waren / auch keinen
rechten Trieb zu Srudirn haben/gleichwolzum Studiren
halten / und kurtzum gelehrte ansehnliche Leute aus ihnen
erzwingen wollen: darüber aber nicht allein ihreKinder
selbst/sondern auch andere Leute sambt ihnen ausihr Leben¬
lang verdorben sind/ auch wohl gar einem gantzen gemei¬
nen Wesen ein Schade daraus zuwachst/ wann bey der
Menge solcher Halbgelehrten offt rechtschaffene gelehrte
Leurhe verdrengr werden/ daß sie darüber zu keiner Beför¬
derung gelangen können. Dieser Fehler kommt meisten-
theils daher / daß solche Eltern ihre Kinder alsdann am
besten versorgt zu seyn meinen/wan sie nur zu einer Lebens-
Art / daben sie ihre Ehre und müssige Tage haben könren/
erzogen wurden; dabey aber weder ihrer Kinder/ noch de¬
rer Bestes/ denen sie dermaleins vorstehen sollen / wie sie
billig solren/bedencken: sondern bloß ihre eigene Einbil¬
dung und kepucscion vor der Welt ihnen zur Regul hier¬
innen vorstellen. Also geschiehers/daßgrosse Leuthe in der
Welt / die es auskepucarion legen / und ihreKinder zur
k.c-pararionauferziehen wollen / sich des Ideologischen
8ruciii schämen / daran siezwar auch so weit nicht unrecht
thun/weilsie Ehre/Pracht und Ansehen vor der Welt/
die sie suchen/dabey nicht finden mögten. Woher kommrs
hinwiederum/ daß Privat-Leuthe / allermeist die Mittel
darzuhaben/ihre Kinder / die zu einem ehrlichen Hand-
werck am tüchtigsten wären/zu solchem oder einem andern
8ruclio durchausziehen wollen / als daß sie sich eines ehrli¬
chen Handwercks schämen / und die Arbett dabey scheuen?
die man aber mit allem Recht fragen mögte: Ob sie sich
denn nichr auch ihres Heylandes deßwegen / weil er ein
Zimmermann hiesse/ und dasZimmer-Handwerck gantz
vermuthlich biß an sein dreyssigstes Jahr/da sein Predigt-
Ambtangieng/triebe / schameren?

§. 9. Hie mag noch zuletzt diejenige Pflicht ihre Stell¬
te finden / nach welcher Eltern / ehe sie ihre Erziehung völ¬
lig beschliessen/ und die Kinder aus ihrem Hause lassen/da¬
hin bedacht seyn sollen / daß sie diejenige / dieihreIahrs
erreicht haben/ und zu Heurathen sich tüchtig und ge»
neigt befinden / mit einem anständigen tLhegenosiett
berathen/und dabey nach Standes Gebühr ihrem Ver¬
mögen genM mit einer Äussteur ausfertigen mögen.
Berathe deine Tochter / ist Sirachs Rath in seinem
Haus-Buch cap. 7/?s. so hast ou ein groß V?erc? ge,
tkan und gib sie einem vernünftigen kNanne. Wie
nöthig und rathsam dieses dem Vatter selbst seye / solches
gibr er ihm an einem andern Ort cap. 47. in diesen zu be-
dencken: 5Vei! eine Tochter/die noch unberathen ist/
demVatter viel IVachens macht/ und das Sorgen
für sie / ihm viel Gcblaffs nimmt. Es sollen sich aber
die Eltern hierbey der Sachen weder zu viel noch zuwe¬
nig zu thun wohl bedachtlich hüten. Diejenige thun zu
viel / die ihre Kinder offt aus fleischlichen Absichten/ schon
in der Wiegen / oder so sie nun erwachsen/ an gewisse Per¬
sonen wider ihren Willen verloben / und nachmals solche
Ehe-Gelübd zu vollziehen zwingen wollen: aber hiedurch
ihrer värterlichen Gewalt/als die ihnen nicht zumVerder«
ben und Tyrannei) über die Kinder / sondern zu deren Be¬
sten von GOtt verliehen ist/ eigenmächtig mißbrauchen:
denn weil zum Freyen ein freyer Wille gehöret / so wollen
sich die Gemüther in der Neigung einmal nicht zwingen
lassen: daher auch Eltern nach ihrem blossen eigenen Sinn
hiezu verfahren / sich keine Gewalt nehmen sollen / welches
gemeiniglich einen unglücklichenund offt zugleich betrüb¬
ten Ausschiag zu nehmen pflegt. Anderer Seits aber thun
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die Eltern zu wenig/die ihre Kinder / wenn sie nun er- tragen helffen/mir Red und Antwort vertreten/und nach¬
wachsen/an statt des Gesindes gebrauchen/ und bloßum maI6 als Sürgen/ihre Paten/j^ftttern/Doten/oder
ihres eigenen Vortheils willen/den sie von ihnen gemessen/ Göttichen / wie mans unterschiedlichzu nennen Pfleger/
die besten Gelegenheiten / die sich zeigen/ bloß deßwegen zu dem Verspruch / den sie bey der Hausse an ihrer starr ge-
auSMagen/weil sie ihres Dienstes entbehren / und sie than/anhalren/ vornemliu) aber auf den Fall / da ihnen
dabey mir einer Aussteur abfertigen müssen: welche Un- ihre Eltern sterben solten / als N7itvättere ( wie sie dann
biMeit aber ebenfalls ein so offenbahrer grober Miß- deßwegen Lompsrre« und Gevattern heissen) in den;
bnmch vatterlicher Gewalt ist/daß auch vernünfftigeHey- wahren Erkannrnus Christi erziehen sollen. So sollen
tm deßwegen eine Lonliicurion oder Verordnung / zur Christliche Eltern bey dieser Wahl aus solche Personen
Bezähmungund Einhalt solcher Licentz dieses Jnnhalts dencken/von denen sie die Hoffnung schöpften können/ daß
gemacht haben. „Welche Eltern ihre Kinder in ihrer Ge- sie ihr Ambt nach ihrem Tode an ihrev Kindern gerreunch
„walt haben/und sie nicht zu rechter Zeit zur Ehe aussteu- ausrichten würden. Daher sie keine un- oder irr-gkau--
„ren/oder das Ehe-Geld nicht geben wollen / dieselbe El- big« / ärgerliche / sondern ihres Glaubens^-verwand-
„lern sollen Jnnhalts der Ordnung und Befehl der löbli- te und Christliche / lieber anwesende als frembde / sü»»,
„chenKayser5everiund^nrc>lüm l.qui libero5tk.cle k.ir. gereund mittelmäßigen Alters / als gar alce auf der
„nupc. durch die Burgermeister u.Land-Vögte dahin ge- Gruben gehende Leurhe erwählen sollen. Insgemein aber„halten werden / daß sie ihre Kinder aussteuren / und mit aller derer / die ohne dem mit vielen Gevarterschaffcen/
jdem Ehe-Geld versorgen. Nicht besser handeln hie diesem- Geschafften /und eigenen Zxindem beladen / weil sie ih-
He "Vormündere/die aus Geitz und Frevel / damit sie des ren Wichten unmöglich / oder doch kaum nachleben kön,
ftembdenGuts zu eigenemVottheil desto langer gemessen/ nen / bescheidemlich schonen: Gleicher Massen / als wie
und von ihrer gesührtenVormundschaffrkeine Rechnung Vormünder?/die bereits mit einer nahmhaffren Zahl von
thun müssen/ihrePfleg-Rinder an guten Ehen hindern/ Vormundschaffcen belade-- sind / mehrer auf sich zu neb-
und dieselbe von Jahren zuJahre aufschieben: in welchem men/ verschonet werden. Damit aber das Luchtund Gu-
Fall Christliche Obrigkeit die Ehe - Sachen zu verhören/ te / so in der Tauffe in ihnen angezündet / und ihnen ge«
und so der Vormund seines Verweigerns keine erhebliche schencktworden ist / nichtwiederumausgelöscht/ sondern
Ursache Härte/ aus Landes-varrerlicher Macht den Vor, erhalren undgestarckt werden möge/ so sollen sie/so bald
mund zur Bestätigung anzuhalten schuldig ist. sie etwas zu verstehen anfangen / ihnen ihre theure darum

§.ic>. DiebißhererzehletePstichrenbetreffenbaupt- empfangene Gnaden-Güter/ und ihrTau^Gelüdd
sachlich derer Kinder Ä.eib und ihre zeitliche IlVolfahre/ treulich nach der Art ihres Begriffs zu Gemuche führen:
weil ihnen aber an der Seele als ihrem vornehmsten Theil und das Eröänncnus GO ttes in sie zeitig zu pffantzen/
das meiste gelegen ist / so sollen Eltern / dero geistliche ihnen von GOtt vorsagen/daß ihnen alles/was sie Gutes
Wohlfahrt sich auch so viel angelegener seyn lassen/ so baben / von GOtt geschencket seye: daß er allezeit und
viel mehr und wichtiger an dieser als jener Hanger. Es ver- überall um sie sey / und was sie Gutes oder Böses thu»:/
dienet zwar die Erziehung zu äußerlicherZucht/ weil sie fche: damir ihrem Gemüthe / ehe es noch mit indischen
zu einem civil- und bürgerlichen Ä.cben sehr nutz und sündlichen Loncepten angefüller ist/ fo gleich Anfangs die
nöthig ist / ihr gebührliches feines Lob/wo die Kinder zum Laebe/Furchtund das Vertrauen zu GOtt eingepficur-
Exempel / erbahr und zierlich mit aufgerichtetem Haupre/ zet werde. So bald sie zu reden anfangen / sollen sie mit
ungeruntzelter Stirne / fchamhafftigen Augen / aufrichti- den Reden zum Äercn / und dabey zugleich zu sittsamen
gem Angesichte/sittsamerGeradigkeit des Leibes und ihre: andächtigen Gebärden angewöhnt werden: dabey aber
Gliedmaßen / un»keÄirten verdrießlichen Gebärden oh- weder die Eltern selbst / noch ihre Wärterinnen mit ihnen
ne Stoltz/ und so sort/manmgüchnach Standes Gebühr lallen / und mit Fleiß kindisch reden sollenindem sie bei)
zu begegnen wissen: daß daher die E'.tern / die hierauf gar solcher kindischen Weise nicht nur ihre kindische lallende
nicht achten/ sondern ihre Kinder in groben bäurischen Art desto spater vergessen / sondern es auch nachmals viel
UngehobeltenSitten aufwachsen lassen / hochstrMich fchwehrer hergehet/ daß sie davon im Beten und sonstm
handle«: doch soll gleichwol aufdie Seele und deren Zu-- im gemeinen Leben abgebracht werden können/ als leichter
stand der Hauptzweck der Erziehuna also abgerichtet sie dazu 'Anfangs angewöbnr worden sind: da sie im Ge-
bleiben/ daß solche leibliche Erziehung ihre Absicht zugleich gentheil / fo man ihnen die Worte recht vorspricht, und
dahin überall habe/ oder zum wenigsten dabey nicht hin- sie »eurlich nachsprechen lasset/desto eher verständlich
derlich seyn möge. So soll nun hie der Eltern erste Sorge und wol reden lernen: welches ihnen auf ihr Lebenlang/
seyn / daß ihre Kinder/ so bald nach ihrer leiblichen Ge- weil solcher Gestalt ihre zarre Zunge Anfangs dazu ge-
burth/zu derH.Tauffebefördert/undindenBundmitlencket und vorbereitet ist/zu einer deutlichen srcicuiAren
GOtt aufgenommen werden mögen; hieran sollen sie sich Ausrede merckliche Beförderung geben kan. Bey zuneh-
keine weltliche Geschaffte hindern / oder einige Ursach menden Verstan.de sollen sie ihre Eltern aus dem Care«
die Tauffe aufzuschieben / wichtig oder erbeblich genug chistno in denen nothwendigen HauptstückenLknst,
seyn lassen : sondern sich vielmehr nachdrücklich und be- licher Ä.ehre unrerrichren/dabeymgleich ihr GedächtnuS
weglich zu Gemüth zieben: daß Eltern ihre Kinder/ die mit Sprüchen Heiliger Schriffc/ die davon bandeln/
sie aus ihrer Schuld hierinn verwahrlosen / 5 es möge sich cxcoüren und etwas zu behalten fähig machen lassen / da-
auch umb die Seeligkeit solcher ohne Tauffe sterbenden bey sie aber denen L.ehrmcistern / denen sie anvertrauet
Kinder halten/wie es wolle) des ordentk'chentNittels/ werden / sie bescheidemlich nach Nothdurfft erziehen zu
das GOtt zu ibrer Seeligkeir verordnet hat / beraubt ha- dörffen / fre^e Hand lassen müssen. Hierneben sollen sie
den/ und darüber/ so lange sie leben / llnrub und Küm- zu offentlichsnGstte6^D!ensienundRindcr-S.eh--
mernus im Gewissen herum rragen müssen. Nachdem es ren / dieselbe von Kindheit an lieb zn gewinnen/ fieissiq an-
auch hierbey eine wolbedachte/ und aufguten Ursachen be- geführet / und von denen predigten / was sie daraus be¬
ruhende sehr alte Gewohnheit / die bereits in der ersten halten / zu Hause Rechenschafft zu geben angeb oten
Kirchen umbs Jahr 140. zu diesem Ende eingeführet ist/ werden. Nachdem sie in dem Grunde ihres Christen-
daß denen Kindern bey ibrer Tauffe qewisse Zeugen er- thums erfahren / und zum Tisch des HErm vorbereitet
wählet werden / die si« GOtt dem HErm im Gebet vor- worden/ sollen sie mir getreuester Ermahnung/ daß st-nur» 5
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rechtschaffener Ä?ürdtMie und äusierlicher demü- druckt und vorgebilderworden/ verhalten /garschwei¬
ßiger Zuch: hinzu treten sollen / dazu gelassen werden, gen / ihnen keine Fabeln und Mlährlein von Gespen-
In Summa: Ihre vornehmste Sorge soll dahin gehen/ ftern / Gockelmann / Wauwau und dergleichen vorlü-
daß ihre Kindel aufs wenigste gure Lyrlsten/und so sol- gen/und sie dabey mit Fleiß forchtsam machen/oder aber-
omds ewig Mg werden mögen. Wobey ihr eigenes glaubliche, lügenhaffre und betrogene lNeynungen
«Lxcmpel den sonderbaren kräffngen Nachdruck geben ins Gedachtnus einsetzen; an dessen start aber mir V'bli--
wird/wie hingegen böse Exempel alle gute Lehre niderschla- sehen Sprüchen und lehrreichen Hijrorien anfüllen
gen und fruchtlos machen/ darüber nachmals die Boßheit sollen/ weil dieses alles / es sey Gutes oder Böses /biß ins
der Kinder ein Spiegel der Eltern zu deren Schande wer- spare Alter darinnen bekleben bleibt: wie denn wir Alle
den muß; daß wir auch daher ihrer Gottseeligkeit/ als dem uns noch offtermals derjenigen Dinge / welche wir in un¬
Grunde zu allen ihren übrigen Wichten/ die ersteund for- serm dritten und vierdten Jahr /und zuweilen noch weiter

andern als diesen Reichthum hinterlassen hatten / gantz zig ist/ und gerne alles wissen will / so kan man ihnen zwar
und gar nicht zu beklagen. Darum auch den Versrand zu scharffen / und ihre tLinfalr zu erken--

§. 11. Ehe wir diese Pflicht schließen / wollen wir nen zugeben / dann und wann etwas ungereimtesvor-
noch zwo Hindernüsie / die dieser Erziehung unglaubli- mahlen/aberalso/ daß man ihnen so gleich dabey den
chen Schaden thun / in möglicher Kürtze berühren. Es ist falschen NOahn benehme/ und sie wieder auf die Nlahr-
erstens eine unglaubliche / und daher so selten beobachtete heic bringe: wobey sie die Kinder - Schuh umb etliche
Verhinderung / daß man kleinen Kindem in denen er- Jahr eher ausziehen werden,
sten Iahren allerhand abergläubische und betrügliche §. 12. Dieweil aber diejenigen und s?an
Bilder in die Gemüther / welche zu solcher Zeit einem zar- cke LLinbildungen / so die Mütter ihren Kindern / mit
tea weichen Wachse gleich / und sie deßwegen desto leichter denen sie schwanger gehen / mittheilen können/ mit obbe-
anzunehmen fähig sind / so tieffeindrucket / daß sie nach- rührter lmprellian, eine ziemliche Aehnlichkeit haben / so
mals so bald nicht wieder ausgetilget werden / aber viel sollen sie in dem Stande/ darinnen sie gesegneten Leibes
Böses in ihrem gantzen Leben nach sich ziehen können. Ein zu seyn sich vermuthen / vorallen iLrschrcckungcn / für-
Exempelkan uns geben/die in der Christenheit angenom-- witzigem Anschauen / ungewöhnlicher furchtsamer
mene Gewohnheit / da man auf das H. Christ-Fest im Dinge und dergleichen Bildern / und was ihrer Frucht
Namen des H. Christs/ als wäre man Christus selbst/ sich sonst schädlich seyn mögte / sich alles Fleisses zu Huten / er¬
den Kindern darstellet / und dieselbige vor sich stehend mahnet seyn; So ihnen aber dergleichen Dinge ohnvcr-
oder kniend beten lasset / damit aber in der That von ihne/ muthlich zu Gesichte kommen solten / der Einbildung
weil sie einen solchen m ihrer kindlichen Einfalt davor bal- davon nicht nachsinnen/ vielmehr ihre Gedancken mit
ten/als einen Gasen anbeten lasset: welches nicht allein Ernst auf andere Betrachtung wenden; Sie sollen nicht
der Ähre Lhristiverkleinerlich ist/auch denen Acheisten weniger vor Lastern / und namentlich / vc-chottcncn
und ungläubigenJuden / Türcken und Heiden/ heimlichen Genäsch und D:ebstah! gewarner senn/
wann sie eine solche Comodie spielen sehen / die Lhrijtlt'.- und glauben/ daß sie ihrem Kinds / wie andere Laster / als»
cheReligion zuverspotten Anlaß gibt: sondern auch de- auch hierdurch eine diebische Ärc ei,»drücken und einpfian-
nen Kindern an vielen Betrachtungen / die ihnen von zen können: wie denn mehr als vermuthlich / daß erwan
diesen» Geheimnus und theuren VOslrhac in ihr Ge- manches Kind aus seiner Murcer Schuld zum Dieb-
müth gedruckt werden solten / lange Zeit Hinderung gibt: sich! / und darauf an den Galgen gerathen sey!? mvg-
sogar/ daß auch einige noch in ihrem Alter mit einigen te. Insgesamt aber sollen sie ihre Leibes--Fruchtder
Scrupuln über dasjenige / was sie in ihrer Kindheit ge- vatrerlichen Vorsorge GQttes ihres Schopffers / des-
than haben / viel zu thun haben: andere aber / wann sie ftn Hand sie in Mutter-Leibe bilden/ und an das Licht zu
nachmals verstandiger werden/und/daß sie betrogen sind/ seiner Zeit hervorbringenmuß/ in ihrem täglichen Ge-»
sehen / nicht nur lügen und bekriegen geringe achten/son- bet einzuschliessen / niemals vergessen,
dem wohl gar aus dergleichen srkeikifthe Gedancken §. 1 z. Die andere Hinderung / die der Erziehung
kommen / weil dasjenige / was man sie von dem Beschehs der Kinder so grossenSchaden thut/isi bsjeGescUschaffc
ren des H.Christs/ oder Christ ^Aindleins beredet/ und verführlsche Zusammenkunft. Weil der Zunder
ein Betrug gewesen/ ob nicht etwan auch das übrige/ was zum Bösen in aller Kinder Natur von ihrer Geburch her
man ihnen von dem Christentum insgesamt vorgesagt/ bereits ligt / und durch einen einigen Fnncken/ verstehe bö-
eine Fabel und Betrug seyn mögte; welche Gefahr bey se ärgerliche Gesellschafft / so er darein fallt/ zum Aus¬
Gemüthern/die nachdenklich sind/desto sorglicher ist. Da- bruch allerley grober Laster und Sünden dermasscn ange¬
he? denn Eltern / die ihren Kindern hie und in dergleichen zündet werden kan / daß hernach solcher Brand / wann er
Dingen eineFreude/ihremkindlichem ZSegriffgemäß/ nun in lichter Lohe stehet / so bald oder wol gar nicht mehr
machen wollen/(welches an sich selbst nicht unrecht wäre/) zu löschen ist: So soll der Eltern sorgfaltige Auffsicbt hie-
desto behutsamere Vorsichtigkeit dabey gebrauchen / und bey desto ernstlicher wachen / und diese Gesahr nach allem
die Art ihres Begriffs vorhero vcrnönffcig untersuchen Vermögen abzuwenden / bey aller Gelegenheit bedacht
müssen. Weil aber zu besorgen/daß der Mißbrauch bey seyn. So lange die Kinder noch Klein sind/ sollen sie ihnen
diesen und dergleichen Vorstellungen bereits grösser/ als allen Umgang mir muthwilligen übergezogenen Gast
der rechte Gebrauch worden / so thun sorgfaltige El- ftn--ZSuden / (wider mobiler/sittsamerund wol-gezoge-
tern am klügesten und sichersten / wann sie denen Warte- ner Kinder Gesellschafft wird hier nichts geredet /) aller-
rinmn/ weil sie insgemein derer Kinder Begriffhierinnen dings abschneiden / als von welchen sie nicht allein grobe
genugsam zu prüfen / nicht geschickt genug sind / alles Ern- Sitten / sondern wohl gar Flüche / garstige Posten/
stes anbefehlen / daß sie ihnen nichts alberes und unarei-- und andere Laster mehr mit sich heim bringen würden,
ges vorsagen/ von dergleichen Dingen aber / die sich in der Dahero dann in der 5hur-Bayrischen Policey-Ordnung
Wahrheit Mtz änderst/ als sie ihrem Gemöch einge^ §.Xl. v. Es sollen auch zc.denElterngar weißlich anbefoh¬

len
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ienwird / daß sie ihre Rinder vom Umlauffett auf scharsserzogen / oyngeachtet auch solchen im übrigenvie-
denGa/sttt/m-c allem «Lrnji abhaken und zur Suche ies an lynen veliauniec sey/! ,olre/zu allen Diagen/ und er-
und tLrbartcic gewöhnen/ hingegen aber auf dem was rechrchassenes zu werdcn / au, tüchugsim s«nd. Da
Fall Verbleibens anders iLinfthcns gewärtig ji^n hingegen zärtlich bey Ui,zcbrott)?ncm Willen Zlu'ge,
Men.zc. Ferner / wie zu handeln / wann die Elrem ihre wach>ene bey weiten, ,o nicht M achen. D..n.!enycrovor-
KmOer im Müssiggang aufhalten : davon ist eben diese nehmer keuche und g' o>jer Herren Kinoe- / wen denen
Wicey-Ordnung zu lesen §. i z. vers. damit auch, k se^g. meisten ihr eigener Willen gelassen / ooer doch durch be-
Wann sie nun erwachsen / sollen sie nicht meynen / noch höi ige Auchc nicht genuMm gebrochen wird / offt so
weniger diese Meynung ihren Kindern einbilden/ als ob übelgerarhen/ daß mchr allein siese.bst/ sondern auchan-
sie damit zugleich ihrer Auffsicht entwachsen waren / und dere neben ihnen / und offc gantze La-,der die Schuld sol-
nun ihren Söhnen und Töchtern laurer Spaß undK.u^ cher zärtlichen ^rztchung tragen und derselben entgel-
stigkclr machen/ und bey allen Lomödien / Fastnaches-- rei, n,üssen.
pofsereyen/ Vallecen/ Tänyen/ Hochzeiten/ Rirch^ § i s. Gleichwie aber die gesunde Vernunffc denen
weyhen / Sechen / Spielen / Toback. Compagnien/ Eltern in allen,/ was sie mit ihren Kindern vornehmen/die
u. d. g. ihnen zu erscheinen erlauben / oder wohl gar ihre rechte Maß geben muß / also wird sie auch hie sonderbar
Freude und Gefallen daran sehen dörffren / wann der erfordert / damit die Zucht auf einer Seiten nicht mehc
Sohn sich in alle weltliche Gesellschassrenzuschicken/ das verderbe/als sie auf der andern gut machen und bessern
Frauenzimmer zu Handthieren / zu spielen : die Tochter soll. Es ist aberVernunfftanaßig/ daß die Zucht früh--
aber sich galant nach den neuesten Moden zu halten/ zeitig/ehe der eigene Willegar zu vielerstarckt/ und die
und mit Manns - Personen und ^»vsiiiren zu con- Zucht überwachst/angefangen werde/deßwegen Eltern
verlirenR'.gelerner. Vielmehr sollensie hiesovielsorgsal- auf die Zuneigung und Bewegung der Gemüther / und
tiger seyn / als grössere Gefahr und gröbere Ausbrüche daraus Herfürblickende Laster "denenselben zu begegnen/
von Lastern bey erwachsenen Kindern zu förchten sind/ wie bey Zeiten mercken sollen. Denn so viel leichter junge zar»
denn ein jedes Alter schier seine eigene besondereLaster mit te Bäumlein / als eine alte ausgewachsene Eiche / zu bcu-
sich führet / welche daher mit den Jahren sich Haussen/und gen sind / so viel leichter werden auch kleine zarre Kinder
zugleich fort wachsen müssen. Darum soll hie keine weite- als die Erwachsene gezogen/ welche sich nicht mehr io sola¬
re Freyheit in Umbgang Platz finden / als welche die iuc und schlechtweg mehr zwingen lassen wollen. Darum
Schrancken der «Lrbarkeit bey ehrlichen Gemüthern auch die Elrern/ so dieZucht an ihren Kindern/ biß sie er-
zulassen: und wie es Eltern sambc denen Kindern dermal- wachsen sind / sparen wollen / indessen über ihren Murh-
eins vor GOttes Gerichte zu verantworten sich getraue,,: willen lachen/ und sonst ihr Wohlgefallen daran zeigen/
daher ihnen auch die Freiheit / die sich frembde Nationen oder doch im Strassen zugelinde sind / und solche lideriiche
hie selbst nehmen / kein Privilegium oder Freyheit es hier- Zucht nur damit / daß sie noch Kinder waren / denen man
innen nach zumachen geben kan/sondern sie sollen glauben/ jetzt noch alles zu gure halten müste/ zu entschuldigen ver-
daß das unveränderliche Wort GOttes auch bierinn meynen/keine andere Kinder ziehen/ als wie es solche Zucht
die einige Regul/wornach sie GOtt richten wird/ oleiben werth ist /nemlich den Kindern zugrossen bißin ihrGrab
werden. So solte auch die augenscheinliche Gefahr bey wahrenden Schaden / ihnen selbst aber zu eigener
allzufreyen Umbgang Eltern und Kinder sorgfältigma- Schande und Herrzen^eid aber auch dabey schwehre-
chen.Feuer und Srroh thut in der Nabe kein gut beysam- ster Verantwortung: wie sie denn gewiß glauben sollen/
men.Wenn sich zu der Französischen Galanrerie unsere daß sie bloß an ihren mindern / wann sie auch sonst nichts
Teutsche Grobheit gesellet / so schlägt sie öffters m grobe Böses thaten / die Holle verdienen können.
Leichtfertigkeit aus/ das ist denn die saubere frucht/ deren §. 16. Weilen alle Dinge chreAcilhaben/so soll auch
sich Eltern und Kinder hernach zu schämen haben: daß ich dieseZuchtznm ander/? zu feiner Unzeicgeschehen/sondern
des Fluchens/ VAterey/ Haders/ derSne.'sen und zndcrAeie / wenns die Rinder verdienet haben/ge
anderes Unglücks meyr/ worzu die allzufreye obberührte braucht werden. Man findet Eltern / die ihren Kindern
Gesellschafften Anlaß geben / hie nicht gedencke. sonst allen Muthwillen gestatten / aber einmal / da ihnen

§. 14. Nachdem aber bey unterlassenderoder doch der Kopss von andern Dingen versteller / und warm
gar zu gelinder Zucht alle Erziehung verlobren und frucht- ist/ihren Zorn an den Kindern abkühlen wollen: obstelos zu achten ist / so sind Eltern vierdtens schuldig / daß sie denn schon das mal nichts / oder doch kein solch hartes
ihre Kinder nicht allein zum Guten anmahnen / sondern Tractamcnt verschulder harte müssen sie doch nncScbla-
sollen auch das Unrechte und ZSöft / das sie thun / nicht gen und Stössen unbarmhertziglichtractiret und gehan-
ohngeandet hingehen lassen / sie treulich davor warnen/ delt seyn / ohnangesehen sie darüber mehr geärgert und
oder/ so blosseVerbote und Warnungen nicht genug seyn boßhasstiger als besser werden / indem sie sehen / daß die
wolten / durch harre geschärffre Zuspräche undVer- Strasse ans keiner Ä.iebe ;u ihrem Besten/ sondern nur
weift/und nach Gelegenheit der Feit / des Alters und aus Bsj^eit und Unmuch denselben an ihnen abzuküh-
ZSewandnus des Unrechts mit Ruthen / Schlagen len / herkomme. Da hingegen diejenige Züchtigung den
und andern empfindlichen Züchtigungen sie mit Gewalt meisten Nutzen giber / wo bey man vor und nach ^ Be-
vom Bösen abzuziehen trachten. Solche Zucht ist kein straffn,,g die Gemüther der Kinder / daß sie die Straffe
^aß / sondern eine rechtschaffene Frucht vätcerlicher mir ihrem Unrecht verdient hatten / daher sie auch zu 'hr?x
Lacke / wie solches nicht allein das Göttliche N>srr leh- Besserung gemeynt seye / aufs beweglichsteüberzeuge.
ret/l>rc>v .c. 2 2. Is. c. 2Z, l 3.14.-4. 8ir. seq.son- §.17. Es ist der Vermmfft ferner gemäß/daß El-
dern auch die gesundeVernunffc selbst urtheilen kanDan tern im Straffen drittens bescheidentliche kNasic zu
weil der eigene Wille die Quelle alles Verderbens in die halten wissen/ nicht allein/daß sie ihren Kindern keine boje
Kinder von ihrer Geburt an tieffgewurkeltist/so muß er Flüche/die sie offt ihreLebens-Tagedrücken/ausdenHals
vermittelst der Züchtiaung so lange aeb> ocben werden/ wünschen/ sie an ihrem L.eibe nicht beschädigen/ Arme/
biß sie endlich selbst so weit kommen/daß sie ihn aus Beine und andere Glieder krumm und labm schlagen
be zum Guten selbst brechen/und mehr und mehr ablegen oder werffen/ und sie mit solchen Merckmahlen/dk von
lernen. Den Nutzen solcher Zucht kan die Ersabruna selbst solcher ryramschenZucht aus ihr Lebenlangzeugen muß/
bewahren: indem gemeiniglichalle Kinder / die ziemlich K 2 zeichnen:
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zeichnen: sondern auch darinn/ daß sie aus ihrer eigenen zu beförchten ist/ es möchte der Stieff-Vatter hinterlistig
Schuld / bey so unaufhörlichen Zürnen / Schelten mit denen Pupillen umgehen / als welchem die Muner
und Schmeisien / mchr verbitterter und böser werden nicht allein die Güter und Sachen ihrer Kinder / sondern
müssen. Da hingegen diejenigen Eltern / die ihre Kinder auch ihr Leben selbsten übergeben hat/ wie der Kayscr redet
alsdenn nur züchtigen / wann sie es verdienet l)aben / ein i'r, l. 22. L. cle sclmi n. I'ur. Und daß dieses noch heut zu
andermal aber / da sie recht thun / sich freundlich und Tag unter den Christen observiret und beobachtet werde/
liebreich gegen sie bezeugen / und ihr U)oh!verhqlten bezeuger ^nrcm. kzder. I^ib. s. Locl. sir. cief,
dabey loben/ ihre Liebe gegen sich erhalten/und viel Gu- l.n. i.Sc z. l^rrm.pilior. Odll 98. ^iarrk. Gelenk. in
tes ausrichten können. Woaber Kinder sehen/ daß es al- pararkl. gcj lic 77. uki pupill. ecluc. cjed. n. 2.8cruv. Lx-
lezeiteinmal wie das andere gescholten und geschmissen erc.sä^.zi. rK.si.kLsrp-.^ruHtorenl.x.2. c.»i.
seyn müsse / sie mögen recht oder unrecht thun / das Ver, clef. 4-.
brechen mag groß'oder klein seyn / so werden sie entweder ^ , Wann man aber hieraus die Absicht richtet/daß der
harcschlägig; daßsie keiner «schlage mehr achten: oder Stieff-VartereinEhrbahrer/ und mir gutemWandel
so schüchtern / allermeist da sie von Natur blöder Art begabter Mann seye / zu welchem man sich keines solchen
sind / und stehen immerdar in solcher Furcht / darinnen sie Argwohns zu versehen; zu dem auch die Bes! eundle des
sich selbst in ihren Gedancken und Verstände dermaßen Pupillen selbsten solches beliebet / in diesen, Fall ist eine
verlieren / daß sie in die Letzte zu nichts rechtschaffenesObrigkeit an die Rechtliche Verordnungen so hart nicht
mehr raugenoder gar 6elpel 2c und verzweiffelc; daß gebunden / daß sie nicht bey so bewandten Umständen die
sie ihre Eltern sambr aller ihrer Zucht hassen / und in sol- Ausserziehung des Pupillen der Mutter anvertrauen / v.
cbem bösen rjelpsi-zren Haße ossr so verhärtet / daß der l. i.til Le L. adi pu^iil. ecluc. ja so gar den Stieff-Varter
Ausgang solchen Eltern und Kindern zugleich betrübtund zum Vormund bestellen könte. per l. uir. cie conrr. ru-
elend genug wird. reI. iucljc.Sc».?2.§.l.S.ässciopr. Also lehret insonderheit

§. 18. Zum vierten sollen sich Eltern in der Züchti- ^cok.Lujsc. 6.^).2q. l)!onx5(^orkol>.a6!.u!r.L.6s
gung ihrer Kinder nach dem Unterschiedihres Alters conrl-ar.rut.juä.lir.^.^nronksberinLoä.^b.^.rir.
vernünfftig und bescheidenclich zu richten wissen. ?o. 6ef. i.n.4. L^s.öcLsrp?. p. 2.c l i.clet.4z. WaS
Denn ob die Kinder schon / sie mögen alt oder iung seyn/ aber die Pflicht der Vormunder seye/ soll an andern Or-
unrer ihren Gehorsam zu stehen/ schuldig sind / so lange sie ten dieser Anmerckungen abgehandelt werden,
leben/ und Eltern heissen; so ist doch gleichwol die Art des §. Und daher die Natur se-bst !c. ibi: Die
Gehorsams unterschieden / welchen daher vernünftige ihre Kinder umbringen.
Eltern ihren Kindern auch hierinn nicht zu sauer und selbst c?>Aß die Natur denen Eitern -die Liebe gegen ihre Kin-
verdrießlich machen sotten / ;o aber gleichwohlgeschehen der eingepflanzet/ ligt aus dem lexru zur Genüg an
würde/wo sie ihre erwachsene und zum mannbaren Al- Tag/und können hiervon mit mehrern die Uoetor^sgele-
ter rrettende Kmder in der Zucht nicht änderst/als die von sm werden scl pr In». cle^.^. Q.Se L.daß man also wol
lo. Jahren und drunter/ tractirenund handeln wollen: zweifflensolte/obdienatürllcheLiebdenenElcernihreKin-
dabey aber auch wenig Frucht zu hoffen haben dörffren. der umbzubringen zuliesse / gleichwie der weise Solon vor
Daß daher alle Christliche Eltern die Apostolische 5Lr-> diesem gezweiffelt/ ob es möglich wäre/ daß Kinder ihrs
maknung/wieüberall/also auch insonderheitdißsalls/ Eltern todten; von welchen'LiccroinOcur. pro Kutc.
zu'' allgemeinen Regul ihrer Pflichten sich beweglich vor- ^mcr. also schreibt: !>olori, in^uir, cüm inrerro^acus
stellen sollen; ipomil denn aucb wir als mit einem Denck- esscr, cur nullum suppiicium ccmknuiiter >n eum, <^ui
Spruch diese Pflichten schliessen und versiglen.'^hr pa,encem nec»Ter, re>pon6ic, ic! se nemmem tsÄurum
ternreiyctelireRittdernlchtZttmAorn/dafistenicht puräüe; vicirurque lspienrer tecisse, cüm cle co nMit
scheu werden/sondern nehcc lte ausln 5er Zucht und ssnxerit, czuocl antscommissum none^r, ne nan rsrn
VerMahnung ZUM AiLnn. Lpk .6,4. Lol. z,2l. pi-c>IiibefecjUgfnsc!mone5evic /crerur .dasist .AlsS>0l0N

<^>5 cv ^ ^ gesraget wurde/waruin er keine Straff aus denjenigen ge-
setzet/der seinenVatterumbgebrachr/hatergeantwortet/

. er hätte nicht gemeint/daß jemand sich dieses unterstehen
ap. > 11. 2. wurde; Und sagt man / er hatte hierinn klug gehandelt/

^e Pflicht der Eltern aea-n ilve Kinder bestellet -^5 kein Gesetz von deme gegeben/was vorhero noch
!ev>e?elvMie^rnuffer- biet'N/ als die Leute daran m erinnern sclnene Viä »iv-!ch-mw-lch°P-q°.«.,d-.u.,-rd°mW°r,d-r

Kind-rMord/und wa/dmiftlbizmachängigist/hier
^^ltern 5^e'i-b-' na.b d).i Ä etwas weniges beysetzen. Ursprunglich istdemnacy zu wis-

Verliand/ unter dein^^ott^er E te/n n chr ^ ^ ^ vor diesem denen Vattern in Ansehung der vat-
. ' ? terlichenGewalt ungestrafft hingegangen/wann sie ihre

h.«,c R-ch.aMÄch°b°n, Md d.n'n A
d^n ü an." '! I a ? Ä"? lern/ welche ihre Kinder umbringen/ nachfolgende Straff

j, z.öc l.6, c.äe lLcu^.uuxr.hianächst auch allerdings parenc. vel jib. occlä. öi Lsyk. AleÄ.Äx.z. p. 4.
welches



Ersten Theils/ Erster AbhandlungErstes Buch. 45
'welches die Rechts-Lehrernicht allein von dem Vatter hierinn bißweileneine gelindere Straff cliötirt worden/
verstehen/ sondern auch auf dieMutter/v!cl.Larp?.pr. gleichwie bezeuget ^clcni). in psrarirl. n. sä nc. äe l..
crim.p. I.?v. 9 .n .2s .ö:le^g.jasogaraufdie ausserdes Lorn .äejic !»r .n .i4 .intin. Wann aber dieNiderlegung
EhAindes erzeugte Kinder exrenäiren / angesehen die an einen solchenOrt/wo viel Leuthe gemeiniglichvorbey zu
Mmr zwischen denen ehelichen nud unehelichen Kindern gehen pflegen/ und nicht zu dem Ende/daß dasKmdHun-
ftineUntezschied machet/u. solchem nach durch dieHmrich- gers sterbe / sondern vielmehr deßwegen geschehen/ daß die
Mg der so genannten natürlichen und Huren-Kinder die Vorbeygehende solches aus Erbarmung annehmen und
natürliche Lieb eben sowohl verletzet wird / als wann eheli- .ernehren/mithindadurch der Eltern Schand nicht offen-
cheKinderumbgebrachtworden wären. Vicl.vecizn .in dar werden möge/ und das Kind nichts desto minder/ je-
T'riiiÄ. Lrim. l.. 9. c. 8. n. 8. ö: Lsrp^. cj. l.ti. welches doch wider der Eltern Meinung und Willen / vielleicht
aber / so viel den natürlichenVatter betrifft / andergestalt deßwegen / weil sich niemand desselben annehmen wollen/
nicht zu zulassen/ ausser wann gar kem Zweiffel waltet/daß oder gar zu spät jemand darzu gekommen / gestorben / mit
er / und kein anderer das umbgebrachte Kind erzeuget/ dem Staupen - Schlag und ewiger Lands - Verweisung.
Lsrp2. c. l.n. 9. Wann aber der natürliche Vatter das per Orch Lrim. arc. 132. ibi : nach) Gelegenheit des ge¬
Kind nicht umbgebracht/auch keinen Rath darzu gegeben/ fahrlicden Hmlegens an L-eib oder A-eben :c.
oder einige Hülffe geleistet; alsdann ist er bloß der verüb- V^clenb. ä.loc. n. «4.LeriicK. p.4. concl. 7. n .zs. Sc
tenUnzuchtundSchwängerunghalbernntwillkührlicher lec^q. öc Larpx. cic. gv.X. n. ?c>. Li leczq. Und endlich/
Straffe zu belegen/ Larp?. c .1. n. 28. Le sê ^bi praeju- wann das hingelegteKind frisch und gesund gefunden
tlic. Und diese Straff ist noch heut zu Tagin wachsen üb- worden/ mit der Lands-Verweisung allein/ srZ.Or-j.
lich/wie zu sehen ex Lonk.LleÄ. 8ax. z. pzrc. 4.ikiczus Lrim.zrr .!Z2.inf .öcI .42.K '.ciepc)Ln.jun<A.I. l ss.Z.f»
Larpx.^c!6.Icj»inpr. Lrim. p. Z. qv. 9. per roc. L: Ler- ff.cle j.z.L. äsinl 'snr. expc>s .djc >v .isz .csp .i.
lick. p. 4. concI.H.n,6. wiewol ändere Rechts-Lehrer be- ^ul. Llsr .H. f. czv.8z. n>7. l^uciov.(iilkgus. inarbor. juä.
zeugen/ daß in anderen Orten dieselbe abkommen/ vicl. Oim. csp. 2. ric. is.n. 1. öclecz. Gelenk, aäl'ir.^.aä
^ok. ttarppreckc aä§. 6.1. 6e pubi. juci.a.zv. cum ibi 1^. Lornel. cle licsr. n. 14. ^ Lsrp?. c .^v.X. n .4/. Lt
cir^r. Gestalten dann auch Lsrolus V. in der Peinlichen ieczq Chur-Bayrische Malefitz-Ordnung.arc. 7. in
Hals-Gerichts Ordnung arr. 1 z 1. von der lebendigenBe- tin. Und solche hingelegre Kinder werden Findel-Kinder
grabung und Psälung; oder aber nach beschaffenenUnib- genennet / deren Aufferziehrnig der Obrigkeit des Orrs/
ständen von der Ertränckung und Zwickung mit glüenden wo ftlbige gefunden worden / von Rechtswegen zustehet/
Zangen Meldung thut. Es wird aber auch diese Art der wie solches beweiset c. qv. X. n. 25. zu welchem
Straff heut zu Tag nicht allenthalbenbeobachtet; Im- Ende dann in wolbestelltenRepubliquen eigene Findel¬
massen juIimLIarus ^ib. f. Senrenr. pärricicii um n. oder Waiftn-Hätlser anzutreffen/ IN welchen dergleichen
ulr. vcrf. apucl nossutem. lehret/ daß die Mutter / so ihre Kinder aufferzogen werden» Ob aber solche Kinder vor
Kinder umbs Leben bringen / meistentheiis mir den: ehelich oder unehelich zu halten / einsolglichzu Ehren-
Schwerdt hingerichtet werden/ welches auch hestättiget Aembtern und Handwereks-Zünfften zulassen / davon be-
Llumlsck. »ci arr. r?l.Orci. Lrim. n.l. wiewol in diesem sihe Lullte, zä 2rc. I Z2. Orci. Lrim.LIumIzck. A6 eunci.
traurigen Zufall alle Umbstand genau zu überlegen/(der- »rr. n.2. S:i?ecr. Müller innor. aäZrruv.Kx.?. rk. 19.
gleichen zum Exempel sind / wann ein Mutter mehr dann !ic. 2.
ein Kind umbs Leben gebracht: Item / wann sie bey dem Endlich handlen auch diejenige wider die Natur / so
Umbringen eine sonderbare Grausamkeit und Tyranney ihre Kinder abtreibe/welches entweder durchBezwingung
verübele/ und solches zum Beyspiel denen'Hunden oder des Leibs/ oder Essen und Trincken geschiehet/ wie zu sehen
Schweinen zu zerreissm und umzubringen vorgeworfen ex 06> Lrim. srr. 15 5. welche That/ so sie fürfetzlich und
:c.) und nach denselben die Straff entweder mitZwickung bo^ha/ft/gerWeise geschahen / und das Kind in Mutter-
glüender Zangen/Schieiffung zurGerichts-Statt/M- Leib lebendig gewesen / mit dem Leben ; wann aber die
hauung der Hand / Flechtungaufdas Rad nach besthehe- Frucht noch nicht lebendig / mit ausserordentlicheroder
ner Enthauptung / oder mit Aufsteckung des Kopfs auf willkürlicher Straffgebüsset wird/ src. 1 z z. O^Liim.
das Gericht/:c. zu verstehen ist/also lehret l^arppr. »6 §.6. ÜzjczueXlsrcl-l. Zcepk. K: öiumlack.s^.j 8. ff'. acl l^.Lor.

äe publ Juci. n.ZO. Lerlick. p.4. concl.7. n.7.öcz. nel. ile ilcsr. ö! 1.4. ik. cle exrrsoicl. Lrim. Lc>ns?nd»
cum ls<z<z.LcS!uml«cd.s6 arr.jzi. Orll.Lrim. n.i, in Chur-Bayrische Malefitz-Ordnung, »rr.6. Und ist hier
kn. , nichts daran gelegen/ob derjenige/so die Weibs-Person

Ebener Massen handeln die Eltern wider die natür- geschwängert / oder die Mutter selbst/ oder auch ein ande-
liche Lieb/wann sie ihre Kinder/um von ihnen zu kommen/ rereine solche fürfetzliche Abtreibung gethan/gestalten in
expomren undvon sich legen / angesehen sie dißsalls ein allen diesen Fallen die Lebens-StraffPlatz findet/ ci. »rr.
Beyspiel an unvernünfftigenThieren nehmen solten/wel- i z z. V. keriick. p .4>cczncl. 8 .N .24. Lc leczq 8e darp^
che nach dem Antrieb der Natur ihre Jungen aus alle p. i.qv. Xl. n .s .k i ö. cum seczc,. In welcher Zeit aber
Weis und Weeg ernähren/ V. I. f. in 6n. L. cls infanc^ von der Lonceprion oder Empsängnus an die Geburch
expol .weßwegen dann auch diese That nach verhandenen vor lebendig zuhalten/ davon besihe/LeriicK. c.I.n. ;z-.
Umbstanden gestraffet wird / und zwar wann die Niderle- öe legq. Lsrp^. cic.czv.Xl. n.s.öc leqcz. ^ieri^ scl src. 1 z z>»
gung an einen gefährlich- und abgesonderten Ort / zn dem vrcl. Lrim. öcLlumlscK.aä euncl. n.2.
Ende geschehen / daß die solcher Gestalt hingelegte Kinder
vor Hunger oder Kält sterben sollen/auch der Tod darauf ^ §. s.
erfolget ist/ mit dem Schwerdt/ angesehen hier wenig dar- die Anfferziehung der Kinder durch das natürliche
an gelegen / ob jemand mit eigener Hand todte / oder Ur- ^ Recht denen Eltern anbefohlen / ist erweißlich ex pr.
sachzüTodgebe/per l.l s. tk. acl ^.Lorn.cie licsr.Lc Orcl- I.§.^us nacurale z. K. ^ i.un.
Lrim. srr. lz2. in kn. ^6cl. Larrol. in 1. 4. ins. ff. c's §. s. L. 6ek.. Kcc. Gestalten nichts natürlichers ist/
ÄZnolc. velaienä. üb. I^arppr. acl §. f. clepubl. jucj. n. als einen von der Geburth gekommenen / ohnkrafftigen
^f.Sc Lsrpiov.pr.drim. p. ».qv.x. n» s. Lonsenric. und schwachen/auch sich selbst zu erhalten untüchtigen/
Chur-Bayrische Malefitz-Ordnungsrr.Vllt wiewöl auch und solcher Gestalt gantz elenden Menschen Merssrgen
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mdzuernehren/wie/ukimanuzsagerinl.ulr.§. s.L.cle vielmehr erlaubt/von ihrem Mann/so er noch lebt / die
bon. quX lib. welches demnach durch die Elrerngesche- deßwegen aufgewandte Unkosten wiederzufordern/per
hen muß: dann von weichen Personen GOTT den Men- j. 5. §. 14. ibiizue gloff. KI cie »Znolc. lib.)un-Ä. i. 1 s.L.
schen hat wollen ka/sm gebohren werden / durch dieselben cle 8. wann sie nun solches durch eingelegte ^lvrestz.
hat er auch gewolt/ daß er ernehrt und erhalten werde, cion an Tag gegeben / die behörige Maß nicht überschriti-
Vi6.LoIer.i.id.z.cieatimenc.c.s.n.29.Sczo.ScLickel. ten/ auchnichtaus mütterlich-.'? ^ffeiAion etwas ausge-
psrr. I .clejur. quo n^rural. liberi obliß. Lc parent. n. 26. wendet/ dann in diesen Fallen könte siezurWtederforde-
Jnsonderheit aber ligt der Mutter die allererste Sorg ob/ rung nicht gelassen werden / per 1.2. in t. l. 11, L. äe K. 8.
daß sie nemlich ihr Kind mit ihrer Milch versorge/ dann zu ^clä. Lonll 108. n. 7. /«K. 2 8snäe l)ec>5. krisl
dem Ende hat die vorsichtige Natur die Mütter mit Brü- 1-ib. 2. ric. z. rief, z. Lsrp?. p. 2. c. 10. clel. 24. k lulcien
sten versehen / daß sie dieselben ihrer Pflicht erinnere; Ja »cl Dr. Loä. cle sgnolc. lib. n. 6.
zu dem Ende sind sie mit zweyen Brüsten begäbet worden/ Es ist aber unter dem Wort der Nahrungs-Mittel
daß/ so sie Zwillinge gebahreten / jedwedes unter denselben und des Unterhalts / alles dasjenige zu verstehen/ was zur
eine besondere Speis-Kammer hätte/ V. Lsn. ulr. cliff. 5. Aufferziehung der Kinder/undErhaltung des Lebens von-
Und vermög dieser Pflicht haben die Mütter nach den nörhen/perI .6 .ö!l.t.ff.6eAlim.5eA.i .4Z 1.44.S-I.2?4»
Kayserlichen Rechten ihre Kinder drey Jahr lang saugen in f. cle V. 8. l. f. §. 12. ff. ije»znolc. Üb. ibi^ue Gelenk,
müssen/wie zu sehen exl.z. ibique (-orkotr.L.cjepacr. n. 4 -alsda ist/SpeisUNdTranck/^elemb.c. i. n. 2 .öt
psc. ^clä. Lujsc. 19. o. 40. welche Zeit aber heutigesTag Lorkotr. scl!. 44. cle V. 8. lic./^. Kleidn/ 6. l. 4Z. in k. cisnicht mebr so genau ob5ervirt wird/allermassen die Kin- V.8.!.2z4. §. f.eoci.l. 6.Lel.^ ff. siim.leZ. nachBe-
derbey uns gemeiniglich eher entwehnt werden. Vid.Ls- schaffenheit der Personen/ des Orts und der Zeit/ »rg.t.
ckov. lesend, rir. cie sAnolc.lib. n.4. verb rriennio. 1 2. §. s. czuancl. äies le;;. cecl. Wohnung/undwas der-
ibique »skn. und ist freylich aus vielen auch bereits im selben anhangig / i. 6.6: 2 l. ff. cie aliw. leZ. 1.4Z. 6c leq.

Text angeführten Ursachen besser/wann dieMütter ihre 6eV.8. Vill.8ur6.cleslim. tir.4. ^v.4.n.2.öeleczq. »clä.Kindßr selbsten saugen/ zu welchem sie auch ausdrücklich I .4.ff. clevenrr .inposseff.mirr.l. 12. §.z. ff. cie »cimin.
ermahnet werden in L»n. ulr. cM.s. /^6ci. Lr»nc1müIIer.ruc. plursvici. Spucl8peicjel. kubvoc .Leibs-Nahrung :c«
in manucluH. »cl ^us Lan. verb. matres. Und ist hier kein K: v^ekner. sub voc. Unterhalt :c.
Unterschied unter hohen vornehmen und nidrigen Perso- ^
nen zu machen/ wie der Nechts-Lehrer -^^o meint in lum- F. 7. Wann sie kranck werden.
ms Locj. cle patr. poceff. Gestalten die Natur jene so wol TErner ist unter dem Wort der Lebens-Mittelauch
als diese zu Müttern erkieset / einsolglich ihnen eben so wol (^dasjenige zu verstehen / was entweder zur Erhaltung
diese Pflicht aufferleget hat: ^ä6.8ckönborn.1. !>olir. oder Wiederbringung der Gesundheit gehöret/als da sind
c .S .Locer.clsff. l.äilp. i.rk. iv.ö:kinäecke1!.6eslim. ^leclicsmenten und Artzney-Mitlel. »rg. 1. 44. idi cu»
prsek.rk. 19. Je dennoch aber / wann solches ausgewis- encjicursnclivs. ffcle V. 8.1.4s. ff. cle utufr.I. s. §. 2. ff.
senund trifftigen Ursachen / davon zusehen »srrm .pitt. 6e AZnosc .lib.Sc 1.22. §.8.ff.to!.m»tr. ^6ci. Loler. cls
odl.97. n.^Se llunn.inLnc/clop.jur. ric. loc.f.n.zr. alim.lib.2-c. i.n. f.(-orkotr.sä 1.6-ff. 6esIim.leZ Lc
Leqq. entweder gar nicht/oder doch nicht füglich geschehen (Zucielin. /ib. z. cle /ur. Noviss. c. 14. allermassen dann
kan/ alsdann ist einer Mutter nicht zu verublen / wann sie auch ohne diese das Leben nicht erhalten werden kan / 66.
zu dem End / damit ihr Kind nicht Schaden leide / eine u. worunter auch wir zehlen die Leich-Unkosten / wann die
Saugamme ausdesVatters Kosten/dinget/per rexc. Kinder gestorben/ angesehen auch diese zur Versorgung
tzenersl. in 1. 4. ö! s. Z.l .l./.tf. ässZnolc.kal.llb.I.?. desLeibes/ M welchem nach dem Tod kein grössere Lie^
L.eoö. ^clcl. LkrMinX. VoI.z.6eci5.Lelßic.l4Z .n .6 .rir. angethan werden kan/ gehören, v. l. 37. ff. 6e rellAioll
2s. worbey aber diejenige Lon6/cioncs . davon im TM junÄ .1 .44. ff. tie V .8 .1 .21. l .2z. I.zo^ l.z i. K. i.eocl.
Meldung geschehen / wohl zu beobachten sind. ric. Loier. cie «l/'ment. iid. 2. c.a. 12. Se

§. 6» §. 8.

(V?Ach der Mutter / welche vor allen Dingen / vorbesetz- ANdlich ist auch unter dem Wort der Lebens » Mittel
ter Massen ihre Geburt mit ihrer Milch versehen und ^ die Aufferziehung in der Religion / zu gur>m Künsten

ernähren muß / ligt dem Vatter ob/ die übrige zur Ausser- und Wissenschafften begriffen / allermassen die Eltern ihre
ziebung gehörige Kosten an die Hand zu schaffen / per rex. Pflicht nit ersüllen/wan sie nur ihreKinder mit natüzlichee
rus 5upr. cicsr. Wann aber der Vatter nicht mehr im Le- Speis und Tranck :c. versehen / dann solches auch die un-
ben / oder so verarmet wäre / daß er die behörige Nah- vernnfftige Thier thun / sondern es liget ihnen noch ferner
rungs -Mittel nicht anzuschaffen vermochte / alsdann müst ob/daß sie ihre Kinder aus solche Weise auferziehen/ da-der vatterliche Anher: / oder die übrige in aufsteigender Li- mit sie als Menschen leben können/angesehen derjenige kein
nie sich befindende Personen vom Vatter her/diese Last auf Mensch zu nennen/der nur aussen her die Form einesMen-
slch nehmen/ srg. j. 14. L. cle sur. 6or. wann aber auch schen hat/wann ernichtmgleich als ein Mensch/ das ist/
diese nicht mehr vorhanden/alsdann fiel diese Last endlich vernünfftig/zu leben wetz. Und ob gleich sonsten die zum
der Mutter zu/und nach ihr dem mütterlichen Anherm/ :c. Studiren gehörige Kosten unter dem Wort des Unter-
1.14. L. cle jur. kivt. I. s. §. 2. L: 4. K. 6e sgnolc. k »l. üb. Halts eigentlicher Weis nicht enthalten sind/ per l > 6. K'.äs

sutli. li pzrer. L. clivorr. t»Ä. Apuä quem liber. ö: slim. IeZ.so hat es doch eine andere Bewandnus in diesem

I>lov.'ii7. c .7 .^66.ttartm .?ik.ric.z8 .obs .l .8urä.cls Fall / wann jemand zuVerschassung der Lebens-Mittel

skmenr. rir. i.<zv. ivz.n. l .kleqq.k(;u6el!n.l..i. cls aus natürlicher Pflicht/als wie die Eltern/verbunden ist/

lure noviff. cap. 14. welche Mütter aber nicht nach wie zu sehen ex l .4. ff. ubi pupill. ccluc. 1.2. pr. I. z. K. 2.

Stands -Gebühr undWürde des verstorbenen Mannes/ ö- f. ff. eocl.!. f. verl. ccercrum. L.6e siim .pup. prseit.sondern nur nach Nothdnrfft die behörige Nahrungs- !. cle.i^.8 .1. s.§. 12 .ff.clegZnosc.Iib. 1.6. §. 5. ff.
Mittel an Handen zu schaffen schuldig/gestalten sie dann cleLsrbon. LöiÄ. Sc I.s. L. scj 8Lr. KlAcecl. Obgleich
auch nicht wie derVater gezwungen werden kan/(v. 1.19. ferner ein Vatter nicht gezwungen werden kan / daß er sei¬
st. ciek,. 51.) solches Mbsonst zu thun / sondern es ist ihr nen Sohn zum Studiren halte / vomemlich / wann sein
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Vermögen hierzu nicht hinlänglich genug/oder der Sohn
selbsten hierzu nicht geschickt ist ; v. Iliuiger in vonell.
enuclesc.I-ib.r-. c. 14. lic. V. allermassen es dißfallsge-
nug/wann er ihn zu etwas anders ziehet: So hat es doch
abermals eine andereBewandnus/ wann verlohn mit
Genehmhaltung des Vatters die Lrucii» schon angefan-
qm/u-id eine Zeitlang darinnen verharret / dann solchen-
fti/s könte der Vatter zum Nachtheil des Sohns / seine
einmal am Tag gegebene Gemüths-Meimmgnicht mehr
ändern/ per 1.75. ff. 1^. sondern er Ware ihm vielmehr
die zur ^blolvirung seines lncenrs behörige Mittel an die
Hand z ^schaffen allerdings gehalten / wann nur auch der
Sohn sich darzu bÄttsnc und quslikcirt befindet / und sol¬
che 8cu6is nicht hinlajsig rraÄiret. V. I'ulcj. uci cir. (H. cle
s^nolc. lid. n. 2. 8urcl. 3e alim. rit. 4. czv.6. n. 6. leqq.
Lzrliss.6eexpenlis. c. 4. n.z. L<48. Lc LkrikinX.De»
c>5Le!Z!L. 14z. n. ,8.ö: 6ecil. 160. n.9.

Es wahret aber diePflicht der Eltern gegen ihre Kin¬
der in diesem Stück so lang/ biß sie sich selbst ernähren kön¬
nen ; dann wann die Kinder von ihrem Mütterlichen/oder
von demjenigen/wasihnen von andern vermachet/ oder
sonstgeschencketworden/oderaus ihrer Kunst / Handel-
schafft und Handwerckselbsternähretwerdenkönnen/als¬
dann höret die Pflicht der Eltern auf/ und müssen sie von
ihrem eigenen Vermögen / oder durch ihren Verstand/
oder Hand-Arbeit sich selbst die Lebens-Mittelherbey
schaffen, perl. 5.§. 2.iliiquegloss. 6e vv.commun. ff.cle
sgnolc. lib. Hci6. Lonl^20i. n .l 2. Gelenk. cons.
26. n. 42. Larli'zz «je expenl^ c. 4. n. 22. 8ur6.6e »lim.
tic. 7. qv.6. n. I. Hleczq. 8cruv. Lxerc. zo. rli. 76. ö;
Lckneiclev^.scipr./.6e^.6cL. n.z. öc seqq. wel¬
ches auch von den Töchtern zusagen / denen der Vatter
ein solchesHeyrath-Gutund Ausstaffierunggegeben/ da¬
von sie sich aus den Renten gebührlich erhalten können.
Vi6.(Zsil.2.0.95. n.9. SlO.88. n.x>. wann aber der
Sohn von seiner Kunst oder Handwerck/ entweder weil
er der Arbeit wegen Leibes Schwachheitnicht vorstehen
kan / oder das Handwerck so gering ist/ daß er davon nicht
zn kben vermöchte: und die Töchter von den Renten ih¬
res Heyrath-Guts sich nicht ernähren könten / alsdann
wäre der Vatter das übrige/was annoch abgehet/zu er¬
setzen/allerdings verbunden ;V.Lr»ve^.Lons. 199. n.
!. Le Oec/us Lc>n5.576. n. ?. Welches auch nach vieler
Rechts-Lehrer Meinung in diesttn All/ Platz findet/ wann
der Vatter seinem Sohn alle zu seinem Unterhalt einmal
nöthige Mittel eingeräumet / und der^ohn umb diesel¬
be gekommen/ oder sie verprasset und verschweiget hat/an¬
gesehen hierinn dem Vatter nicht so unrecht geschiehet/als
welcher sich selbst die Schuld zu geben / daß er wieder ei¬
nes verstandigen Haus-Varters Pflicht seinem Solm
alle Güter auf einmal ausgethan / welche er ihm nach und
nach hätte geben sollen/und solcher Gestalt ihm zu seiner
Schwelgerey Gelegenheit und Ursach gegeben. V>6.Lo-
!er. ässliment. c.2. n.2,2. öe leqq. Lc8rruv.Lx.Zo. rk.
76. wiewohl andere hierinn 6isssnciren / als l-Ziilig. aci
vonell. c.4-Iir.L. LcXjenock. I^ik. 4. prselumpr. 191. n.

Endlich ist zu mercken / daß diese Pflicht ebensiills auf¬
höret / wann die Kinder gegen ihre Eltern sich undanckbar
erweisen / (-lols.in I. f. L. cieslenä.lib. aclcl. I. f.§> I l.l?.
evii. anerwogen dieser wegen auch das Gescbenckte wie-
denuifen / v. l. ulr. L. 6e l^ev. cionsc. das Lehen aufge¬
kündiget/v. 2.5.24. und der Sohn oder Tochter enter¬
bet werden kan/5lov. iif.c. woraus zu schließen/daß
auch hiermnen nicht ein iede Ursach hinlänglich ge»iug seye.
V.ZckneiäG^.Acl pr. Inli. clel.dl.^.öc L. n. 10. Le 8cruv.
xx.zv/rk.76.

Ast noch übrig diese Frag mit wenigen aufzulösen;

Ob die Eltern ohn Untei/eHled allen Rindern dlest
Pflicht zu crn?cistn WckheFrage / so fern
die vorher schon abgehandelteUmbständewohl betrachtet
werden / mir Ja zu beantworten / angesehen hier.) kein
Unterschied anzunehmenunter den Kindern / so noch in
vatterlicherGewalt/ oder welche von derselben defteyet
sind; dann weil die Reichung der Lebens-Mittel sich nicht
in der vätterlichen Gewalt / sondern in dem Recht der
Narur / welches unveränderlich ist / per §. n. j. äej.

KL. gründet/ als kan sothane Gewalt sich hierm¬
nen nichts absonderliches zueignen. V.klenock. lud. r.
pr«s. ?s. n. 9. wie dann aus eben diesem Grund 2.) kein
Unterschied unrer ehelichen und unehelichen Kindern zu
machen/anerwogen diese der Natur nach/so wohl Kinder/
als iene sind: wiewol diese Pflicht dißsalls so lang der Mut¬
ter zustehet/biß dieselbe einenVatter angeben kan/ v.aurk.
ücer.L.cle nacuraj. liber. welches / so es geschehen/ist der
angegebeneVatter die Nahrungs-Mittel herbey zu schas¬
sen allerdings gehalten / v. Nürcm. ?ik. odl. 161. n. 4.
Lei!i. l>. concl. z8- p-s 40. ö: Larp^. p. 4.c. 27. clel. f.
Und hindert nichts/ ob er gleich läugnen wolte/daß er nicht
Vatter wäre / gestalten dißsM genug/ daß er die fleisch¬
liche Vermischung gestanden / aus welcher wider ihn die
Muthmaßungentspringet / daß er Vatter seye/ biß er das
Widerspiel erweise/ vici. Lsrp?.pr. cri'N. (ZV. 68. n. 1 l 6.
weßwegen aucb unterdessen/so lange dieses nichtqeschehen/
ihm durch ein?rc»vitivnz!-U'. lhei die Ernährung des Kin¬
des aufzulegen. V.LlrvcK. inzääir.^krunnem. sus Le»
clel. I. 2.c., g. 28-welches aber derHaupt-Sacb selb-
sten nicht nachtheiiig ist. V. ^runneman. scl l. 5-, ff. cle
sgnolc/iid. Ja / was noch mehr ist/ so ist man auch denen
aus verdammter Geburth und Blut-Schand erzeugten
Kindern diese Pflicht zu erweisen schuldig; dann obgleich
nach den Kayserlichen Rechten die Eltern hierzu nicht ge¬
halten/ per >1ov. 89. cap.ulc. Le smk. ex complexu L.cj«
incek.nupr. so haben dock die Canonische Reckt/ inAn«
stehung solche Kinder nichts gesündiget / aus Mitleiden
vielerRechts-Lehrer Meinung nach/ ein anders verordnet/
in cap. s.in t.X.6e eo, poll. V. Lckneici.
sä pr.6e j(^enr. öc Liv. n. iO. ibic^ue ciran', und
diese Meinung ist heut zu Tag/in Srwegung sie' er Billig¬
keit ähnlicher / in praxi icc-ipirt/ davon zu sehen die
Nürnberg, kewrm. ? Z4.I.. y. Item die Francksurri--
scheket'orm. p. s. rir. i. §. is. wiewohl andere O 6tc»rez
dieses Capitel anders auslegen / als zusehen in e. s.
I^ik. 2 s. rk.8- öc WurK'^zim in <^l?. ^/ur. Liv. ö: t^es.
5ior. clsll. 1. membr. 2.8eÄ. i. rk. 46.

§. 9»
^N Verheyratbungder Kinder thun die Eltern zuviel/
--5daß sie dieselben zu Vollziehung einer ihnen unanstän¬
digen Ehe zwingen wollen ; welches aber in den Rechten
verborren: Dann gleichwie die Kinder ohn Lonlen« und
Einwilligung ihrer Eltern sich nicht verheyrathen können;
Also können im Gegentheil auch die Eltern ihre Kinder zu
einer ihnen unanständigenEhe mitnichten zwingen/we
znsehenexl. 12. L.äenupr. j.2i. Sc 1.1? lf,
cle sponlsl. Und obgleich das Kayserliche Recht einen Un¬
terschied zwischen dem Sohn und der Tochter machet und
dem Vatter in diesem Fall/wann er die Tochter an einen
ehrlichen und ihrem Stand gleichen Mann verheyrathen
wolte/ selbige darzu zu Mingen erlaubet / wie zusehen ex
t. 12.§. l. ibique ßiost. cle ipnnlz!. So ist doch heutiges
Tags ein anders üblich/gleichwie beweiset 8ebneiciev.
scl ^ir.In>5.6e d^upr. n.41. ibiczue (Forkotr. in apo-
Kill. >ir. z. Obgleich ferner die Eltern an statt ihrer KMer
Lponlklisbegehenkonnm/ xercs?.2Z. X. cishionk' sowerden
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werden sothane Lponlzlis njt eher vor gültig gehalten/ tholischen Religion Zugethaner bey einem so genannten
biß die Kinder darein ihren Willen geben / per c »p. un. §. Lutherischen oderResormirten dasselbe verrichten könne/
f. cle 6elponlsr. impub. IN 6. ja der Kinder Einwilligung davon besihe weitlausstig v. 8imon. in cic. liisp. c. 2. §. 4.
ist hierinn mehr zu srcen^iren als der Eltern / damit sie nit 5. Sc mulris leqq. Dieses ist gewiß / daß sich dieses wichti,wieder ihren Wiiimgleichsam in eine solche Dienstbarkeit gen Wercks ohn rechtmäßige Ursach niemand entschlagen
oder Serviruc gedrungen werden / von welcher sie durch kan/ und wer solches thut / in die Obrigkeitliche straffe
den Tod allem gemeiniglich erlöset werden / zumalen / da falle / davon zu lesen 5ctui c. c. l. §. 2 z. >n n».
dergleichen gezwungene Ehe traurige Ausgänge zuhaben Was dieZahl derGevattern anbelangt/ist zu wissen/
pflegen/wie zusehen ex csp. ,7 X. sponlgi. Und dieses daß zwar einem jeden hicrinnen seine Freyheit gelassen/ in
verhalt sich in dem Stand derRechten also/wan gleich der Erwegung/ diesem heiligen Werck nichts zu oder abgehet/
Vatter jemanden seine Tochter mit Beyfügung einer ge- ob einer oder mehr Gevattern hierzu gebrauchet werden/
wissen Straff zu geben versprochen / angesehen nicht ein- nach dem Zeugnus LerNsr-ii in loe. cle Laprilmo §. 269.
mal in diesem Fall die Tochter ihren Willen darein zu ge- welches auch das höchste Geistliche Gericht zu Dreßden
ben/ oder der Vatter die vcrwilligte straff zu bezahlen bestattiget / anno ,617. niens. 8epremb. in verb.Gb
gehalten/in Erwegung diese Lonvencion wider die guten nun wol die Anzahl der Gevattern vor ein nützlich»
Sitten streitet / einsolglich ganz und gar nicht gültig ist/ Ding zu halten/ in weichem Lall die Zxirch zu kerner
wie zusehen ex 1.1 ,4. pr. if. «leV.Q.k csp .29 .x. cle GewtWcitverbunden/:c.Jedennoch aber ist an vielen
lponlal. Item/obgleich der Vatter mit einem Eydschwur Orten entweder durch die Gewohnheit / oder durch son,
solches bestattiget hatte/ gestalten auch dißfalls die Toch- derbare 8rzcuren aus gewissen Ursachen eingeführ el wor,
ter nicht zu consencirm gehalten / noch der Vatter vor den/daß nur ein Gevatter gebeten /viä.M. 4. cieconle»
meineydig zu achten/ in Erwegung dieses Iurament die crar.csn. ivi. csp yusmviz. 6eLoZnsr. lpirir.in6. Lc
LlsufuI, wann die Tochter wilnc. mir sich führet /per Loncil.l'rici.cierek.m-tcr. 8es8.24. c. 2. Dergleichen Ge-

csn. 2. csus. z l. qv. 2. wiewohl hierinn dem Vatter zu wohnheit im Nürnbergischen Gebieth anzutreffen / wierathen/daß er allen möglichenFleißanwende / mithin so bezeugetkirrerskus. incliAjur.Liv.LeLsn.cKls. ,.cap»
viel an ihm ist/verschaffe/daß die Tochter dessen Verspre- ,6. Hingegen an andern Ortern ist Herkommens / daß
chen erfülle/2l-ß.§. z. Ink. cleinuril.liipul. zwey oder drey zu diesem Werck gebraucher werden/als m

Hingegen thun die Eltern hinwiederum in Verhey- Sachsen/davon zu lesen I..2. clef.Lccj. 268. S:
rathung ihrer Kinder zu wenig / wann sie bloß um ihres leqq. 8ckilr. c. I. §. 22. Lc v. 8ilnon cir. cliip. c. 2. §. 7.
Vortheils willen die besten Gelegenheiten ausschlagen/ ja denen vom Ade! ist auch diese Anzahl allda zu überschreit
und ihren Lonlens in ein solcheHeyratl) nicht geben wol- ten erlaubt/wofern sie nurdieZahl nichtgar zu groß ma¬
len/ durch welche doch dieKinder ihr Glück befördern kön- chen. v.Lsrp?. I^.z. clet. 270.8iinon. c. § 7. Lc Lrunncm.
ten.Dergleichen Eltern billig durchObrigkeitlichê mKo- in^ur. ^ccl.I^ib.2.csp.l. membr.2.§. 12. daßman also
ritat ihren Lonlens herzugeben / können gezwungen wer- dißfalls auf die sonderbare Gebrauch und Ltitcuten aller¬
den / per1.19. ss. 6ek. davon oben geh andelt worden/ dings zu sehen hat.
,6§.2O.cap.l V. weßwegen die Kayserliche Rechte nicht Was endlich das so genannte Paten-Geld betrifft/-
unbillig verordnet/daß wann einVatter seine Tochter vor wird solches als ein Kennzeichen der angelobten Treue
den 2 ssten Jahr nit ausgeheyrathet / hingegen aber sich ei- von denenTauff-Paten ibren Doten otkenrt und geschen-
nigeGelegenheiten/sie zu verheyrathen/hervorgethan hat- cket/ und bestehet solches gemeiniglich in Geld / bißweilen
ten / die Tochter nach Verfiiessung solcher Jahre nicht al- auch in anderen Sachen / silbern und güldenen Befassen/
lein um des Vatters Lonlens nicht mehr anzuhalten ver- Löffeln/zc. ja bey grossenHerren unterweilen in ganze Pro¬
bunden wäre / sondern auch / wann sie nach dieser Zeit ei- vmtzernc.wekhem Mißbrauch aber zuschencken/ nebst dene
nen unkeuschen Wandel zu führen anfienge / sie dannoch darbey gehaltenen Mahlzeiten unter mittelbaren Unrer«
von dem Vatter in diesen: Fall nicht enterbet werden kön- thanen/ durch Obrigkeitliche Verordnungen / eine gewift
te / wie zu lesen in l. 19. öc te^. suck. L. cls iaoi^ l'eSam. se Maß gesttzet/ damit nicht die au/ferste Armuth daraus
junÄ. kov. 1 l/. c.z.§, 11. erfolgen möge, vici.0.8imon. < vNp. - sp. z. 4. Uni»

dieses Paten-Geld gehöret völlig denen Kindern / so daß
6.10. die Ebendasselbe zuihrem Gebrauch nicht zu verwendet»

HAEil hier von derPflicht der Gevattern (von deren Nr- Macht haben / vicl. Lsrp-. l.. 2. clet. Lccl. 27,. zu wel-«^sprung zu sehen V.Limon. IN pecul. 6isp. cle parrims. chcm Ende sie dann auch um bessererVersicherung willen/
cap. 1 . §. 5. ) gehandelt wird/ davon ferner zu lefen Lcküc. in ihrer Eltern Güter eine stillschweigende Pfandschafft

InA./ur.Lsv.I^ib.2. rit.2.§.24. Lc Lsrp2.I^.2 .6el.LceI. haben/wie zu lesen bey dem erst s!leKirten Lslp2.I.. 2.'

27». als wollen wir 1.) von denen Personen/so Hierzuge- clei. Lccles. 272. Sc in)pru6.torens. äef. iz. p.2. 0 .24.
schickt sind: 2.) Von der Zahl derselben; und z.) von dem ^clcl. Zckilc. c. I. §. 24. io 5. öc O. Limoa. iu cir. Vi5p. c. 5»
so genannten PatenGeld etwas wenigs melden. §. 6.

Was die Person betrifft / sollen zu diesem Werck §.14. is. 16.17. Lc 18.
fromme und ehrbareLeuthe/ sie mögen mindernder voll- die Züchtigung der Kinder betrifft/ ist zu wissen/
jahrig seyn / wann sie nur ein solches Alter und Verstand ^0daß dieselbe nach der in lexru vorgestellter Maß
haben / daß sie dieses wichtige Werck begreiffen können/ hZchst-nöthig seye / wann dieselbe nm in denen vorgesetz¬
gebraucht werden/"6.^.7. csn. .Of.Slc2n.lz8. 6.K. ten Schrancken bestehet; Zwar nach den alten Römischen
4. Lonlecrsr. ^clcl. dlsvarr. I.1K .4. cons.z.cle LoZn^r. Reckten baben die Vatter vermög der vätterlichen Ge-,spiric. 8sncke2. l.lb.7. clisp.6l.Lc8'mon. (i.clisp.c. 2. walt das Recht des Lebens und des Todes über ihreKin-
H.I. >^rc. Zcn. LIeLt. Zax. rit. 6. ö! Or6. Tcclel. 8ax. der gehabt / welches ihnen durch ein von k.omulc» gege-
Kle^. rir. 6. §.6. Die unmündigen aber werden ausge- benes Gesetz/davon?lurarckusin^omulozusehen/also
schlössen / und verrichten solches an ihrer statt entweder ih- zugelassen worden / v. j. 1 -. in f. ss. cle lib. «e po«K. I.
re Eltern oder Vormunder. 8cbi>r. Ink. ^sur. Lsn. I.. 2. ^ »cl I.. Pomp, cle psrriciä. s- l. ulc. L. 6e und mit
tir. 2.§.2?. Ob aber dieses Werck diejenige/ welche gar dem Exempel des Vereinn, welcher seine Tochter Vcrßi-
ausser der Kichen sind.-Item / ob ein der Römischen Ca- «.sm, vermög dieses Rechtes/ umbzebNcht/ wie nicht
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Minder des D" ölanlii lorqusci, davon ZU lesen ?!c>r. begehren/per 1. z. ibiqueL^/ci. L. cls?.?. ^clcl. klsaocli.

!ib. l.c .24. Lcl.lv. lib.z. c. 44. Sc l.ib. 8- c. 7. bewahret I-. s.prselümpt .i4 .n .2. Lc iecz^ k ttsrppr. sä §.2. j.cis
werden kan. Und dahero kommt es/daß der Vatter seine ?.p.n. 10. ja denselben selbstm aufeme Zämng eizrper-
imEhebi'uch ergriffene Tochter mit dem Ehebrecher hat er- ren / ob gleich sonsten niemand ein Prival-Gesängnus zu

-.mordmdörffen/wiezu sehen exl.2o.Le22. §.4.^.36^. halten erlaubet ist; p-.ri. i.OcispnV.Lgrcer.
' ^ul .c^esciulc. welche Gewalt nicht einmal dem Ehemann scj rt.l.8ckneille^.s6§.2./. cje p.p. 1^.27. Dsüsn.jn

zugelassen wurde / 66. li. wiewol hierbei) noch besondere pr^x Lrlm. csp. 10, n.s. Sc in ar.
Mstande zu betrachtenwaren/davon zu lesen paldkalius Lnm. c. isi. n 34. oder in die so genannte ZM-
6e vir. psrr.por. p. l. c.s per cor. daher kommt es ferner/ Häuser/ ( dergleichen zu Amsterdam in Holland / Bre-
öaß in dem Fall der äussersten Armuth der Vatter seine men / Lübeck / Hamburg / Nürnberg / Regenspurg / und
Kinder verkauften/verpfänden und vertauschen dörffen. andern Orten anzutreffen) schickenkan/v.»arppr.
per 1.2. ibique V^jssenbscb.(-orkotr. L^Lrunnem.L. ^ .s.cie?.?. n.14. vicl Oilp.l). 8imon ciL^r^aKsriis ctjz.
cle parrib. czui KI. 6ilirax. welches alles den Müttern/in ciplinsriis. Zugeschweigen/daßauch der Vatter selbst/so
Erwegung sothane Gewalt ihnen nicht zukäme / nicht zu das Verbrechen nicht gar zu groß / mithin das gemeine

, thun erlaubet war / wie bereits oben erhärtet worden. Wesen nicht angehet / solche Kinder züchtigen kan / wann
Allein gleichwie diese Strenge der vatterlichen Ge- er nur die gebührliche Maß/ item die Beschaffenheit der

walt/wie wir oben zum Theil dargethan/ allgemachlich Person unddesAlters/ davon zusehen l-ungende K. in
auch bey den Römern abgenommenÄlso ist denen Eltern Dilp. c!e LsKlgsr. mo^erars. memkr. 1.8e6t. z. §. 9 sc
heut zu Tag nur eine massige Züchtigung ihrer Kinder membr. 2. §. 18. in acht nimmt/ vicl. i. un ibiczue l)O.
Überlassen / mithin nicht allein das Recht des Lebens und 6e Lmen6sr.propinczv 266. Philipp, inuluprsA.
des Todes/ sondern auch die vorbemeldteVerkauffung LcloZ. fs. welchesauchvermögdieseslexcüzdenenZln-
und Vertauschung der Kinder abgeschaffet/gleichwiedie verwandten/v.p-tlckal. cir. rr. p. z. c.4. n. 4. öckrun-
DL>. insgemein bezeugen »6 rir. 6e psrrib. qui ä!. ciis. nem. scl 6.1. UN. L. cieLmenci. propiricz. ja so gar denen
rrsx. in Erwegung heut zu Tag in wohlbestellten kepu- Vormundern zu thun erlaubt ist/ vicl. Lorckok^ons.i 6.
dliquen die Obrigkeit / einer solchen äussersten Armuth/ ^66. 8rsrur. »»mburg. psrc. 4. arc. 48. rubr. welchen
weicher wegen diese Verkauffung erlaubet war / zu Hülff Personen massige Züchtigung erlaubt sey ?c. Item
zukommen pfleget; Also lehret kußnyon. 6e skroz. Chur-Bayrische Policey-Ordnung.§. 2. vers. und damit.
I.ib. i. lsr. 6. ^ornsc. sä 6. rir. Loci. ^nron. pere?. sä in verd. U)o aber vorgeschriebene Fluch und Goti
cun6. Streck, m ul^ mociern. 77.1.ib 1. rir. 6. §. 6. L: k. resschrvür von Rindern oder jungen Personen / so
0. ttsmmer in cliss. cle odl. exjur. pier. pscern. rb. 1 z. unter ,5. Jahr / besihehe» ; so sollen die tLIeern /
wiewohl ?gscksliu8 inl'r. 6evirib. psrr. por. p. 1. c. r. Freunden. dieselben Rinder umb jeden Fluch oder
n. 7. bezeuget / daß diese Verordnung in Spanien ange- Gottes-Schwur von Stund an mit Ruthen deri
rivmmen. Diese Züchtigung aber bestehet darinn / daß der Massen ernstlich züchtigen / damit chrer der iLU
Vatter einen ungehorsamenund hartnackigten ^>ohn/ tern / Freund tc. Mißfallen darunter verspüret wer-
hauptsächlich / so das Verbrechen darnach beschaffen / der de. zc.
Obrigkeit oSeriren/ und von derselben die Bestraffung

Das viu. Kapitel.
Bon der Vorsorge eines treuen Batters sM seine Kinder/ ailermeist

die Söhne / was deren Erziehung in Schu/m und Stuciiis
msonoeche/t betrM

Fnnhült- aber des Vatters Zustand seine Söhne selbst zu unterrich-
H.I. Nothwendigkeit dcrStudien/ und §.2.lnkormstioneineS ten nicht allemal zulässet/indem er entweder in keinen 8cu.

Sohns, h. z. Vortheil der Privat, und 4. offtntlichec Schul» 6iis erfahren/oder ob ers auch schon wäre/seine Ambts-

lnfvrm.tion. 5. Beede ,u vkreinbablen. ö. 6. Drey Stuck/ und andere Verrichtungen ihm dieser mühsamen Arbeit
die der Vatter zu betrachten hat. h 7. Qualitäten eineö Borste, abwarten ZU können/H"-/,n.'km-n - .'r si>
l,ers bey der Juqend. ö.8. Seine Lehr- Art soll knrtz aber deut- leiM rr I.nen/^!l UN0 oNasslSN Ni.yMeN. 0up t.r stS

Uchseyn. h. 9. Die Oikipuli sollen 1^ voc-buls den gewissen vayer entweder emerm seinem Hau-

Handgrifflernen. ^.10.-. DlckuäimemzQrzmm-iticZ!!. H.11. je/ oder denenprzeceproriku5 INosscNtlichettSchulen

z.Dlettuwsnior,. ,2.h. Iz. Stuclismit zuuntergeben genöthiget ist. Nachdemaber diese Schul-

Ordnung in der Information nicht zn verabsäumen. H.i6.Die ziehUNg der Kinder handelten/NUi bloß benihretwo! den/

Kinder find in öffentliche Stadt-Schulen zuschicken, h. 17. Ur. die Wichtigkeit aber derselben einer ausführlichen Be¬

lachen hierzu. 5. 18. Eltern sollen denk k>r«ccptoribuk... Echu. trachtung würdig ist/so soll deroselben dieses Capitel inson-
len daheim zu Hulffe kommen, h. ^y. Aus was Wel,c es qesche- derb»ituiaeeianet werdenh-n solle. ^20. Ob dem weiblichen Geschlechte die Ltucli» an- °, 5.
stehen? h .»r. Gefährlicher Zustand auf hohen Schule». §.»2. §.^-. ^)0 NUN ein HaUö-^atter einen sUIlgen Hund/
Was Eltern dißfalls bey ihren Kindern oblige. §. »1. Was sie der zum Jagen / oder ein Füllen quter Art / das zum Rei¬

nlich erlangtem Zweck ju thun. ten abgerichtet/und Schul-gerecht werden soll/ keinem un-
§. 1. erfahrnen groben Bauren-Kerl / der dabey nicbt weiters/

^»S ist eine offenbahre ausgemachte Sache/ dann dem Hunde ein Stück Brods vorzuwerffen / oder
A daß dem gemeinen Welen in allen Stan- von, Pferde ein paar Beine herab hangen zu lasten weiß/
" " den an gelehrten und geschickten Leuten so anvertrauet/ sondern entweder selbst abrichtet/ oder einen,

' hoch gelegen/daß es ohne dieselbe gar nicht verstandigen und derSach erfahrnen Manne ohne Erspa-
^ bestehen / oder doch in keiner gebübrender rung der hierzn iwtblgen Muh und Unkosten unrerq-bet:

Ordnung geführet werden mag. Dieweil So wäre es eine recht unvernunfftigedrursle Sache / foG er
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er seine eigene Kinder unwerther als seinen Hund und
Pferd halten / und den fähigen Kopsund inZemum. so er
bey ihm verspüret/demgemeinen Wesen zumSchcwen/
sich aber selbst zu seiner eigenen Schande verrosten / und
weder zu guten Künsten oder Tugenden exco/iren und un¬
terweisen lassen wolte. Darumb so bald der Sohn den
Gebrauch der Vernunfft zuneigen anfängt / und et¬wa» das fünffce oder sechste Jahr erreichet / soll die
Vorsorge des Vatters sich wederMühe nochKosten dau-
ren lassen / denselben in die Information eines verstände
gen und erfahrnen Mannes zubringen / es geschehe nunprivscim daheim/ oder öffentlich in der Schule/ oder in
beeden zugleich. Welche aber unter diesen dreyen Arten
zu erwählen seye/ davon kan schlechthin deßwegen nichts
gewisses clerermim'ret oder bestimmet werden: weil die
Umbstände an dem pr«ceprorc ,dem Schüler /det Ge^

seilschafft in der Schule / die Gelegenheit oder Ent¬

legenheit derselben / das Vermögen des Vatters/undderqleichen/ hierinnen die Maß und den Ausschlag geben
müssen.

§. ?. Insgemein aber hievon zu reden / so hat die
vor der öffentlichen in Schulen diese

Vortheile. Erstlich kan sich der Intormsror bey geringe¬
rer ZM der l)jsc>pul / in den Lspcum und Begriff der¬
selben besser schicken / als in einer öffentlichen Schule / bey
grösserer Zahl hurtiger/mittelmäßiger und langsamer
Kopse / darunter eine Sorte die andere mercklich hindert/
indem entweder die Ersten durch die Letztere ausgehalten
we.'den/die Letztere abe: duzch dieErsten zu:uck bleiben müs-
semda es dan öfftezs qeschihet/daß solche langsame Ingenia
die^ruciia wol gar allerdings verlassen; aus denen gleich¬
wol infolgenden Jahren/nacbdem nun die übrigen Feuch¬
tigkeiten verzehrt/ und das Gehirn nicht mehr belastiqen
können / die geschicktesteund älteste Leute hatten wer¬

den/und des Verstandes Vermögen sich immer klarer
äusseren mögen. Es wäre denn / daß des Inkormsroris
Fleiß und Geschicklichkeirvermittelst seiner Gedult und
Einrheilung der Lettionen hie Rath zu schaffen wüste/ wel¬
ches aber doch auch nicht allemal möglich seyn kan. Zum
andern kan derlnioi-msrorbey einer Privat-Informa¬
tion seinem vilcipul mehr an der Seiten bleiben/ und auf
ihn achthaben/ daß er durch ungezogenermutkwilliger
Schüler Gesellschaft nicht verführet und verdorben wer¬
de : nicht änderst als wie junge zarte Peltzer an einem bey,
gefügten Pfal besser wurtzein undgedeyen/ da hingegen
diejenige/ die frey stehen/ vom Winde Wurtzel-losund
wacklend gemacht werden / daß sie endlich gar verderben
müssen. Drittens / weil kein Vatter seinen Sohn / aller¬
meist Anfangs des l>r«ceprori8 Aufsicht / wie gut und ge¬
schickt es auch scheinet / schlechterdings rveg also ver¬
trauen soll / daß seine Aufsicht deßwegen dabey allerdings
aufhören dörffte / so kommt ihm die Privat-Jnformation
darin vortrefflich zu statten/daß er selbst / wo ers verstehet/
fleißig nachsehen / den przeceptorem und Schüler dann
und wan unvcrmuthet heimsuchen/ den Fortgang ex-
ploriren/ und nach Befinden beeden ihre Mängel zeigen/
und nach deren Bewandnus mit ernsthafftenWorten sie
davon abmahnen / und zu mehrern Fleiß aufmunteren
kan; Wo ers aber selbst nicht verstehet/ kan ers durch ei¬
nen der /n/oi manoo kundigen Freund thun lassen. Wel¬
ches alles in öffentlichen Schulen/ da solche InspeQion
denen Scholarchen oder andern ex oMio darzu bei¬
stellten Personen allein zugehöret / ohne Verdacht in
ein srembd Ambt zu greiffen / und sich einer Meisterschaft
anzumassen/sich nicht thun lassen will/ sondern durchge-
hendsverbortenist.

§.4. Hinwiederumhaben auch öffentliche wohl-be¬
stellte schulen vor Privat-Insormationen einige Vor¬

theile.
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theile. Das odsr die Übung der^aeeini- mo^Myi, / der semen^nteigebenen Disiipuln nich^al-
schen Spmche/ in welcher die Schüler allerley/so im gc- lein ^oÄ?i»-e/<>„oerne^emp!« vu^, das ist/
meinet? Leben vorkommt/auszusprechen/ und davon zu im Ä.chren und Leben al/o vorieuchtc / daß sie von er,
redm/bey einer gewissen Schul-Straffe angehalten sind/ nem und dem andern nu-zlich erbauet und gebessert
ka» priv^rim kaum so glücklich von statten gehen : Auch werden mögendamit er aber in allen desto glücklicher
MeimgeDmge/diemanprivscim schwerlich recht er- seynmöge/ soll er sich ein Vertrauen/ inic bchönqcm
lernen und zur Vollkommenheit bringen kan: wie / zum Ke/peÄ tempenrr / bey seinen Schülern erwecken/ auiihre
Hempel / die Mlusic so wohl N>ca/ als , in Fragen freundlich und sansstmüchig anrwori en / und sich
einer grösseren Anzahl weit fertiger / als so man sie Mein dabey mich dem Degrisfder Schüler richten / sie von
ausser derselben lernen will / was sonderlich den Tacc und ihren Fehlern ohne Schmähung mit ernsthaffrcn Wor-
die Mlaniern betrifft / erlernet wird. So vermag auch ten abmahnen/ ihnen GOttes Straff/ Zorn und ihr eigen
die ^mulsrion unrer den Schülern/da einer dem andern Unglück; dagegen aber so sie recht thun / sie loben/ und den
in gewissen Stucken vorzukommen trachtet / den Fleiß Nutzen/ den sie davon haben/beweglich vorstellen»
und das Ingenium vortrefflich zu scharffen und aufzumun- §. 8. Was seine tntormacion selbst betrifft / soll ec
rern/sonderlich wann sie ^oiococsrriren/undeine?»-», von Ansang derselben und so fort alle überflüfflge/obschon
motio» jn öbere LiaF« bevorstehet. Auch kan die zarte aber durch alre Gewohnheiren eingeführte Gewohnheiren ab¬
ungeordnete Liebe / die denen meisten Müttern anklebet/ schneiden / und sich einer kuryen aber dabey deutliche»»
bey der Privat-Jnformation daheim/ da sie fast immer zu Lehr-Arc befleißigen. Also ist zum Exempel bey denen/
gegen/ und alle Zucht nach derselben reguliren/und denen die erst zu buchstabirenansangen / unnöthig / daß sie
Kindern öberhelffen wollen / mercklichen Schaden thun/ die Syllaben nach der gemeinen Gewohnheir wiederho-
und den Intorm^wl-cm zu vielen Dingen verdrossen und len / sondern es gehet damit viel leichter und hurtiger fort/
furchtsam machen: da hingegen die Schüler in öffentlichen so sie eine nach der andern / ohne die ersten in einem Wort
Schulen / nach dem gemeinen ^chul-Reckt und denen zu wiederholen / Anfangs laut aussprechen / und nach-
I^eAibus sich zu achten/ gehalten find; zugeschweigen: daß mals / wann sie nun in etwas darinn geübet sind / dieselbe
viele Gemüther der Kinder/allermeistdiejenige / die in il)- im Sinne nur stille bey sich denckcn / und wann sie es
tem natürlichen ^cmperamcnc zur Blödigkeit geneigt überdacht / Syllaben nach Syllaben laut ansprechen;
sind/bey blossen Privat-Leben/so verzage wild und L.euc-- welches also bald/ob zwarAnsangs ein lanqjamesLesen ist/
scheu werden / daß sie in Gegenwarr frembder Leuthe aber nachmals iinmer hurtiger und ohne Stammlen/(wo-
kaum ein paar Wort reden können / daran es ihnen doch zu die offtmalige Wieder bolung der Syllaben allermeist
daheim nicht fehlet: auch noch wohl dabey unanständige in denen viel-sillbigen Wortern Ursach gibt/) von statten
verdrießliche Sitten / die ihnen nachmals ihr Lebenlang gehet. Die zu schreiben anfangen / lernen den saubersten
anzukleben pflegen/ annehmen. Da hingegen Lcuthe / die und gründlichsten Buchstaben machen / wann man chnen
in einer Gesellschaffeerzogen werden/zum gemeinen Le-- die Buchstabennicht eben nach der Ordnung des
den / insonderheit zu Verrichtungen / dievor dem Ange-- Abc/ sondern wie einer aus dem andern fließet/ vormah»
sichte derL-euthc geschehen müssen / weit getroster und let/wie zum Exempel/das i ein 0/ dieses ein p a/m n/
tauglicher werden.Noch mehzereVortheilewird derVat- r/ u/ x und so fort in andern/ gibt / deutlich und grund¬
ier unten §. 17. finden. lich vormahlet.Nachdem sie nun die Buchstaben alle als»

§.s. Diesem nach mögten sich diejenigsnEltern glück- schreiben gelernet / müssen sie dieselbe in einer wohl-ste,
seelig achten / die ihre Haushaltungenan solchen Orten henden 5^mmetnezusammenzusetzen angeführet werden,
haben / und zugleich mit so vielen Mitteln von GOtt ge- Wobey ihnen das gantze 2l bcin diesen dreyfachen Unter-
seegnet sind; daß sie die Privat- und offcmliche Schul- schied vorzustellen ist; neinlicb/ da5 die Buchstaben ihren
Information zugleich / bey deren ordentlichen und ihren Ropf Vrust undL'-'»/? habendie Brust ist das Mic--
Kindern erträglichen AbwechslungenMumnen verbin- ec//te und das Fundainent von den Buchstaben/ der Kopf
den/und solcher Gestalt/der einen Mangel durch die Vor- und Fuß aber/was über die Nrujt ooer Liiae hinauf
theile / die sich bey der andern finden / ersetzen können: doch ober hcrab gehec: davon diese Regul zu mercken: daß die
daß der bey beeden einstimmig / oder zum Brüste in denen Buchstaben durchgebends in einer gera-
wenigsten nicht gegen einander lauffe / deßwegen sich auch den Linie forr an einander / und zwar pÄraÄe/ in gleicher
die Privat-Jnformation nach der öffentlichen / die in Hohegesetzer werden sollen / ( deßwegen man ibnen mit
Schulen getrieben wird/richten müste / dennsonstendie einem darzu gekerbtenBley-Steffc Anfangs zwo pellet
Jugend nur mehr verwirret / und eher zurück als vor sich L-inien ziehen kan) die Kopffe aber und Füsse eben an kei-
geführt werden würde. ne gewisse Höhe oder Tieffe qebunden/fondernnach dem

§.6. Es soll ihm aber ein treuer Vatter / er mag nun Augenmaß/ wie sie aescbicklich und zierlich darein fallen/
gleich eine Privat- oder öffentliche Schule für seine Soh- sich richten können. Auf folche Weise wird das Lesen und
ne erwehlen / nachfolgende drey Stücke sonderlich ange- Schreiben /wie ich aus eigener Erfahrung weiß / viel
legentlich befohlen seyn lassen: erstlich welchen ?^ceptor, gründlicher/ leichter und geschwinder / sowohl bey Lehren-
zum andern / welche Schule er erwählen / drittens / wie dm als Lernenden fort gehen,
er sich gegen die pf-ece/ilorsl seinen Rindern zum ZSe- §. 9. Wann nun die Schüler solcher Gestalt Teutsch
sten aufführen solle. . und Lateinisch ziemlicher Massen lesen und schreiben kön-

§.7. Der am Gemütbe nicht weniger als am Geblü- nen / sosoll man ihnen Anfangs so viel Lateinische Voca»
te hvchgeadelteHer: von Hochberg erfordert in seiner Le- bu!a, die im gemeinen Leben am meisten vorkommen / und
orUc»^unolz,oderAdelichen Land-Leben erster Lclirici.1, in verschiedenenVoczbulsriis in gewisse Llalles undStel«
im dritten Capitel des andern Buchs an einem Vorsteher len eingetheilt zu »mden sind / auswendig lernen lassen / als
der Jugend nachfolgende Stücke dieses Jnnhalts: Erst- ihr zartes Gedacbtnus / bev oftt wiederholten Vorlas
lich und vor allen Dingen soll er / was sonderbar seinen gen obne fonderbahre Mühe fassen kan / dabey man sich
Wandel betrifft / selbst woklgezogcn / gelehrt, nicht dieses Vortheils zu der Kinder - Lust und zugleich anten
übel--gsberdig/ sondern koflich/ kein Vollsauffer son- Nutzen bedienen kan / daH man sie die aufsei-«
dem nmßig / hemL^ffler/sondern eingezogen und ne Aeduln schreiben/und sich solcher GesialtMg!-lch
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im Schreiben üben lasset) oder so sie nocv so viel nie le. Er soll aber mit denen Heydnischen Büchern / die n zu
schreiben ksnten/ sclbst/chreibct/ so/daßdas Voc». diesem Zweck gebrauchen will/behutsam umbgehen/da-
buium auf einer SeitenLaceinisch / auf der andern mit er weder sein / noch seiner vilcipul Gewissen damit
aber dessen Bedeutung TeuesA? geschrieben wird, bestecke / und ihre zarte Gemüther verletze oder ärgere/
Diese geschriebene Jeduln werden in einer Schachtel zu und ihnen solcher Gestalt an Lastern und Untugenden zu-
täglichen: Gebrauch als ein Charten -Sp-el verwahret/ gleich mit der Sprache zu zunehmen Gelegenheit geben
daraus die Schüler taglich eine gewisse Zahl heraus neh- mögeworüber ihnen das Wehe / das alle / die den Kin-
»nen/u. das Vocadulum entwederTeutschoder Lateinisch/ dem Aergernus geben / treffen wird / zugleich mit treffen
wie es am ersten zuGesicht kommt/einer den andem fragen würde. Darum er ihnen oblcoene/ unflätige / und von
kanzwelches nie allein in der Lateinischesondern auch Heydnischer Götzen Namen angefüllete und damit befieek¬
ln derHebraisiken/Griechisch«nund anderen Spra- te Bücher nie in die Hände lassen an deren statt aber
chen sonderbaren Vortheil gibt; daß man m kurtzer Christlichergelehrter lTIannerBücher/ aus denen sie
Zeit etliche I0O0. Vocabuis oyne NWHe ins Gedacht-- zugleich eine reine Sprache und dabey rechtschaffene
nus tragen / und darum weitläuffiger / als wann man sie Tugenden und VOissenMiffcerlangen mögen / mit ih-
aus einem Buche in gewisser Ordnungnach einander ler- nen handeln soll. Andere Sprachen / die mit derLateim-
net/ werden kan. So nun ein Kind taglich deren nur drey schen eine Verwandtschafft haben / und deren Töchter
lernet/ und diegelernete aufobbesagteArtwiederholet/ heissen / als da sind die Welsche / Französische und
belaufst sich die Zahlim Jahr über tausend. Spanische / hierneben zugleich mit zu treiben/ dörffte bey

§. i O. Hiernechst soll der lnkormscor denen Kindern dem noch schwachen>ciicio vor dem funffzehendenJahr
die K.u6imenc» (ZrsmmscicT in so kurtzen Reguln/ als es aus Beyssrge / daß sie solche Sprachen conkunäiren/und
immer seyn kan/ beybringen / die k>sr»cligmgrz Lonzug». das Ingenium übcrhauffen moaten / durchgehendsbey
rionum und Oeclinscionumaber in ihren Endigungen allen kaum zu rathen seyn; Es wäre dann/ daß der Inkor.
auf einer stetig vor ihren Augen stehenden Tabell/ maror solche Sprachen selbsten reden könte/dasie so gleich
darausdeuten zu können/lernen lassen: hiebey aber ihnen von Kindheit an/bo^5 bey mündlicher ijnter-
die LbsrAÜeritiicas dZominis und Verb!, die vor solcher redung / die Mlund-Arr darum sich desto leichter ange-
Endigung dorten in(^enl'rivo iinAuIari, als Domin-j^ hie wohnen würden. Der hebräischen und Griechischen
aber in der ersten perlona linAulari des Inciicsri vi prxlen» Sprache wird diesenigc ?roteilion, die sie erfordert/
ris und perteÄi, und in dem Supino als: sm-o, und zu deren man einen Rnaben inskünsi'cige zu ap-
smst-um unmittelbar hergehen/wohl einbilden/damit piiciren gedenckc/die besteMaßgeben können/ ob und
sie eine Gewißheit erlangen / in deren sie jedwede Komin» wie weit man die Jugend dazu anführen solle: in wel-
und Verbs aufihre Lslusund l'emporasppliciren/ und cher Betrachtung es die höchste Unbilligkeit und unver-
aus solchem Fundament richtig äeclimren und conjuAi- antwortlich seyn würde / so ein Knabe d-'r zur l'beoloAio
ren lernen: dabey er zugleich Achtung geben/und sie dahin seine 8rucli^ richten soll / von solchen Sprachen nicht den
angewöhnen soll / daß sie alle Sprachen und nament? geringsten Vorgeschmack erlangen/ sondern gantz und gar
lich die Lateinische/ mit deren sie am meisten zu thun ha- als gienge sie ihn nicht an / darum verabsäumet werden
den / recht und zierlich pronunciren / und nicht ein ci solte. Ausser denen ordentlichen Stunden / die hiezu ge-
als eine, ein c als ck, ein »als ein 2. einbalsein p,ein k widmet sind/ mag dieJugend im Rechnen/ Music/
als ein v/und dergleichen mehr/aussprechen lernen. Hie- Mahlen/^eiffenu.d.g. wozu sieLust hat/zugleich mit
mit kan er Vormittagsetwan zwey/ und Nachmittags angeführet werden ; also wird keine Stunde unnützllch
abermal so viele Stunden zu bringen / dabey aber sich hingehen dörffen.
nach der Fähigkeit seiner Discipulen also richten / daß tz. 12. Nach diesen ists Zeit/ daß man zu denen vi/ci.
ihnen das Lernen durch den Überfluß / den man ihnen vor- plinen selbst schreite / und seine vilcipuio« allgemach zu de-
geben wolte/sie aber nicht fassen könten/nicht verleidet/ nen ^c^mi/chen und ^c«/täcen/es sey nun die
sondern vielmehr mit ihrem wachsenden ^uciicic» zugleich l'beo/ogia , /urisprutienr/2oder Klcmcina vorbereite/
mit zunehme und vermehret werde. Deßwegen man ihnen weil man sicherlich glauben darff/ daß diejenige / die leer
auch zu Zeiten ihre AbwechslungenundGemüchs-Er- auf Universitäten gesandt werden / gemeiniglich leer
frischungenmit unstrafflichen Spielen und solchen wieder uach Hause kehren. Man soll aber diese Ord-
Leit-Vertreibungen / die sich zu ihrem Alter schl> nung hiebey halten / daß die^r«me«tal- Oi/cip/men dle
cken/vergönnen soll. I-oZica, R.kerkon'ca u. d.g. vor denen keslibus so wohl

§.II. Nachdem nun der Grund aus der(5rzmmz. 1^eorecici5,derUerÄphylic,pby6c-,XiathetiundwaS
tic gelegt / sott er darauf zu bauen so viel angelegentlicher denen anhangig: als praKicis. der Lckic und poliric her¬
beflissen seyn / als mehr er nun bey Zunehmen der Jahre gehen; wobey dem t?r^ccprori die Art durch Tabellen
das luclicium bey seinen vllcipulen zu zunehmen abmer- zu iniormiren / auch hiebey so viel lieber und angerich'mee
cken kan. Er soll aber die Aumaviora zu erst treiben/ und seyn soll / als leichter die Jugend die Lonnoxion und Be«
wie dieprs-cepca ^rammarics zu sppliciren seyn / An- griff der gantzen Sache aufeininal vor Augen hat/ und
Weisung geben. Solcher Gestalt werden seine Oilcipuli ohne/ daß sie das Gedächtnus durch vieles auswendig ler-
aufihr ganzes Leben / zu welcher ?»culrat sie sich auch keh- nen / und an viele Worte superSicio; zu binden / martern
ren / es se? im Reden/ vilpuriren oder Schreiben vor- und schwachen muß/ ins Gedächtnus bringen kan. Weil
trefflichen Vortheil / andere aber / die sie hören / oder ihre aber hievon weitlauffng ex prolesso zu handlen / und alle
Schafften lesen/desto mehr Anmuthigkeit und Lust finden; Hand-Griffe dabey zu zeigen/ dieses der Qrtnicht ist/noch
nicht änderst als wie schöne Früchte in einer güldenen desselben Enge diese Weitläufftigkeit fassen mag/so über-
Schale weit annehmlicher anzuschauen sind/ als wan sie in lassen wirs der Geschicklichkeir des lntormsroris. der sich
einer höltzernen oder ir:denen Schüssel aufgesetzt worden, nach dem Begriffder Jugend zu richten hat / vermahnen
Aus denen ^urkoribus clslllcis soll er solche erwehlen/die aber zugleich den Vatter/daß er deßwegen einen solchen
,'n reinem 8rylo schreiben / damit sich die Jugend an der- Mann zu erlangen / unter seinen Haus-Sorgen sich eine
gleichen saubere Schreib-und Red-Art gewöhne/und sol- derangelegenstenseynlassensolle.
che/ so zu reden/ m die Natur und Gewohnheit verwände- Z.i z« Ehe wiL diese oben §. 6. berührte erste Betrach¬

tung
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tung schliesset?/ fuhren wir dem Informator: noch zweyer- Gemüther an einerley binden wolle. Einiger Rath gehet
ley/so er niemals von seiner Information trennen soll / zu dahin/daß man zum Gebet (worunter ÄleübrigeoKcia
Gemüthe. Erstlich soll er die Übung der Gottseellgöeic piccari-i und Übungen der Gottseeligkeit daheim und in
vor allem und bey allen 5cuöiis treiben: mir dem Gebet die öffentlicher Versammlung begriffen werden) vier / zu
Inform -cion jedesmal anfangen und sch!iessen:seine vilci- Mahlzeiten drey / zur Ergötzlichkeit und erlaubter Kurtz-
pui in den Grund-Articuln des Christlichen Glaubens weil zwey/zum Schlaff sieben/und zum Studircn ache
unterrichten /und dabey überall deren Gebrauch und An- Stunden anlegen solle. Ein anderer hat seine Meinung
Mndung zum gottseeligen Leben zeigen. Mit denen Lon> in nachfolgende zwey Vers-Zeilen verfasset:
twverlien aber / so dabey vorkommen / soller behutsam 8epremkorz8clormi,rrezors,sccumbe6uabuz,
»nd sparsam umbgehen/von denen alten / von so vielen Lxlpzriare cluaz, d!,quS clecem kucliis.
5ecul,s her nunmehr erloschenenen Irrthümernaber lie- Nach derenInnhalt man sieben Stunde schlaffen / drey
der allerdings stillschweigen / damit ihnen bey ihrem un- beten/zwey speisen/ zwey spatziren gehen/und zehen studiren
vollkommenen/uäiciohiedurchnichtvieleher einige^cru- solle. Wobey manwas anstandig ist/erwehlen/odernach
xnlen und Zweiffel ins Gewissen gesetzt/ als die Wahrkeit seiner Haushalrungs Beschaffenheitein und anders an-
darinn befestiget werde. Hiebey soll er vor allen sorgfalri- derst ordnen und eintheilen kan. Und so viel mag einem
ge Aufsicht haben/daß sie mit liederlichen Gesindlein/übel-Vatter von der Beschaffenheit eines ?rseceplori5 zu wis^
gezogenen Gassen - Buben / berüchtigten leichtfertigen sen genug seyn.
Weibes-Volck nicht umbgehen / und zu groben Sirren §. 16. Es ist aber noch übrig/ daß er auch wisse/ wann
und Lastern verführet werden/sich dabey des alten Schul- er seine Kinder in die Schulen senden will/ welche Schu-
Spruchs erinnerend : (^ui proticir in lirsris. ö: öekcic le er dazu erwehlen / und wie er sich gegen die pr-ecepro.
in moribus, plus cieiicic czuäm proticit : daß nemlich res seinen Kindern zum Besten aufführen solle; hie foll

derjenige/deran Gelehrtheit zu- aber dabey an gu? mich die Arbeit und Mühe nicht verdriessen / daß ich den

ten Sitten abnehme / mehr ab- als zunehme. Innhalt eines nöthigen und nützlichen Unterrichts/ der

§. 14. Zum andern / weil der lls«- und Gebrauch zu Leipzig ohne Jahr und Namen des Hurkoris gedrucktüberall und bey allen Dingen das meiste thut / und denen- ist/ so viel daraus zu unserem Vorhaben nöthig ist/ um des
selben einen rechten I^sbirum und Vollkommenheitgibt/ sonderbaren darinn enthaltenen und unserem Zweck vor-
so soll er seine vilcipul, die dazu tüchtig worden / nicht trefflich dienenden Nutzens/in die Kürtze zusammen ziehe/
allein in LateinischerSprache mtormiren/ sondern auch und dem Christlichen Vatter mittheile. Nachdem nun
alles / was er mit ihnen redet in solcher Sprache / mit dieser unbenannte ^urkor den Vatter seiner Schuldig-
jhnen reden. Den Nutzen wird die Erfahrung selbst au- keit nachdrücklich erinnert / daß er sein Kind so balde von
genscheinlicher zeigen / als man davon reden oder schreiben der Wiegen an/ so bald es anfangt den Gebrauch feiner
kan. Der gelehrte Her: Klicksei klonrsiAne. welcher Vernunfft nur ein wenig zu zeigen / fo wohl vor feine eige-hierinn unter andern zum Exempel einer löblichen Nach- ne Person / als durch andere zu schleuniger Ausarbci-
folge angeführt zu werden pflegt/ist von seinem prsecepro- eung desVerstandes anführen solle: dagegen den Scha¬
re vermittelst solches Lxcrcirü so weit gebracht worde/daß den der Nachlässigkeitderer Eltern / die ihre Kinder biß
er in fcinerRindheit die Lateinische Sprache so fer-- ins zehende Jahr mit unnützenGassen-Buben spielen/und

tig und gut geredet / daß auch die berühmte Redner Unfug treibe«? lassen/ beweglich vor Augen gefteller / auchSuclianan«! und ihm das Zeugnus gegeben/ dabey die unvernünfftige nichtige Einwürffe gegen solche
daß sie sich /mit ihme in dieser Sprache / Sprache frühzeitige Unternchtung mit unumstößlichemGrunde
zu haken / schier gescheuet hatten. Weil nun die Ju- widerlegt hatte / so thut er hierauf diese Fragegend wegen ihres M FMchkeit geneigten ^emper». nun einband so alt undsiarck worden fcye/ das; es
menrs nicht allzu eng eingesperret seyn will / sondern ne- ausser dem vätter /lchcn^a»^ in eine Schule gehen
ben denen zugleich eine zuläMge Veränderung/ kau / r'u weiche Schule der Vatter das Rind thun
und die Gesundheit zu erhalten eine maMeDewegnug solle ^ Und gibt darauf diesen Unterricht: „Wann nun
desLeibs bey zulaßigen Spielen und Spazieren/ es ge- „Eltern in einem solcheiiWercke begriffen sind / und vor

schehe nun im Gehen / Reiten oder Fahren / erfordert/ „ihre Kinder die beste schule erwehlen sollen / so gehen
so soll er sich solcher Gelegenheit hierzu nützlich bedienen/ „dieselbe am sichersten / welche das erste und meiste Abst¬
und neben der Gottseeligkeit ihnen zugleich einige Er- „henausdieoffentlicbeStadr-Schulemachen.DererUr-
kannmus und Vorgeschmack von natürlichen Din- „fachen die ihm dieses rathen sollen/ zehlet er hiernechst

qen /von der Sonnen/Sternen/Thieren/Gewäch- folgende sieben.

sen / Rröutern / u. d.g. gleichsam spielend in solchem §. 17. Erstlich / eine öffentliche Stadt-Schule seyeOilcurs beyzubringen trachten. von ordentlicher Obrigkeit / die GOttes Dienerin ist/ ge-
§. 15. Nachdem auch eine gute Ordnung / wie stiffter worden : dannenbero seye die Präsumption , die

überall / also auch hier / viele Sacken / die an sich schwehr/ Vermuth,mg und das Vertrauen / es werde die Obrig-
verdriesilick/und offt unmöglich scheinen/ leicht/anmuthig keit aus Lieb und Erwegung ihres hohen Ambts
und möglich machen kan: also sollen auch hie nicht allein und der daraufligendcn Verantwortung/ solche Leh-
die wöchentlichen Tage / sondern auch deren rer darein gesetzt haben/die zur Schul-Arbeitvor andern

Stunden ordentlich eingetheilet / und jedwedem geschickt und tüchtig erfunden worden sind, snm an-

Tag« und Stunden ihre gewisse Arbeit undl^e- dern /weil über solche Schule von denen Scholarchen

Kiones zugeeignet werden. Wieviel aber bieher und InlpeKoribus Aufsicht gebalten/und d^ZunebmLoder dorthin davon anzulegen seye / davon muß die der Lernenden durch ordentliche Lxaminz untersucht
Bewandnus derer Gemüths- und Leibs --Rraffeen werde/so seye abermal disVermnthung/es werde von den
neben andern Umbstanden / die sich bey der Jugend Vorstehern ihre Ambts-Pflicht genau in acht genommen
finden / die rechte eigentliche Zahl und Maß selbst geben/ werde/ da sonst dieScbuld de> Versaumnusauf sie fallen/
deren daher ein vernünftiger Vorsteher der Jugend und der Fluch sie treten würde / der alle trifft / die des
viel sicherer nachgehet / als wann er obne auf dieselbe acht HErm Werck nachlässig treiben. Dannenbero sie auch
zu haben/ alles nach seinem eigenen Sinn ordnen / und die zum dritten Krafft ihres ordentlichen Beruffs/ den sieG z von
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von der Obrigkeit haben / in Erwegung / daß solcher le gefunden werde / darinn der Satan nicht sein Unkraut,;
Berufs Göttlich se^e / ihr Ambt redlich und treu ver- habe / und allerley Unrichtigkeiten anzustiften suche: so.»
richten würden. Vlerceus/müste ein Varter auch in Be- könnne sich doch ein Vatter vor GOTT / der ehrbaren.»
trachtung ziehen / dchm einer öffentlichen <Vtadk-Schule Welt und seinem Gewissen gar wol entschuldigen / wenn.,
die ?rXcepcores nicht nur alle kuäiret haben/ fpndern st!in Sohn in einer solchen Schule/ darinn ihn die Gött-,»
auch» ein jedweder von dem Untersten biß zum Ober-- jiche Ordnung gewiesen habe / dennoch den gesuchten,,
sien in der Begierde stehe / seinen (biegen / der den Zweck nicht erreiche.
Kuhm des Fleißes und der Geschicklichteie habe / es §. i z. Aufdie Frage: Wie sich Eltern gegen den l'rse«
»n der loformzcion, wo nicht zuvor/ dennoch gleich zu ceprorem ihre Kinderu zum besten verhalten sollen? Gibt
machen. Und diese nützliche Emulation usw erlaubte er diese kurtz abgefaßteAntwort: Es verbinde sie Gott und
Nachahmung / treibe einen Mann nicht allein zur 2lr- ihr Gewissen/daß sie dem pr^ce/irori in der Aufferziehung
beitan/ sondern mache auch/ daß er immer auf gute ihresKindes auf alle ersinnliche Weise beyjtehen sollen/
^ecko6en und Ä.ehr-2lrcen sinne/durch welche er seinen dann wer mit dem Kinde zugleich alle Sorge dem Lehrer
Zweck desto leichler erreichen könne. Und da müste ein übergeben wolle / und in die Gedancken gerarhe / das gan--
Vater nicht dencken/ ein ?r-ecepcor in deii untersten List- ze Werck liege nun mehr dem prseceprori allein aus der
ten brauche schlechte Kunst-Griffe / wann er die Knaben Seelen / sich auch hernach würcklich also aufführe / daß er
im Lesen/ Schreiben / und im Catechismo unterrichtensol- entweder nach des Kindes Wachsthum im Lernen nie¬
te / sondern gibt ihnen bey dem Letzten nur diß einige zu be- mals frage / oder woi gar solche Hälwel vornehme / da«
dencken: daß derjenige / der junge"Gemütherim Christen- durch die Schul-Arbeit fruchtlos werde / uud wohl gar
thum intormiren/ und ihnen die Articul der seeligmachen- verlohren gehe/ den habe der Satan in eine Sünde ge,
den Lehr deutlich und in der Ordnung/wie sie in demWer- stürtzet/aus welcher beydes Eltern und Kindern ein unver-
cke unsers Glaubens richtig an einander hangen / beybrin« meidlicherSchade zuwachsen müsse,
gen / dieBiblischenSprüche verstandlich nach dem Sinn §. 19. Er gibt aber denen Eltern / die dem Lehrer in
des Heiligen Geistes erklaren / die Tugenden und Laster ihrer Kinder Erziehung helffen wollen / viererlei zu be-
wohl beschreiben / und die zu einem frommen und ehrbaren trachten. iLrstllch / sollen sie selbst vor die prsecepro-
Leben m Heiliger Schrifft und in der gesunden Vernunfft res beten/ auch ihre Kinder täglich vor sie beten lassen;enthaltene Ursachen nnt einem Nachdruck undins Gewis- dann weil die kluge Kinder-Zucht ein nöthiges schweres
sen schneidenden Worten vorlegen wolle / mehr als ie- Werck GOttes ist / dabey ohne Göttlichen Beystand der
sen und schreiben können / rmd die ganye l'beoloZie Eltern und Lehrer gröfsesisr Fleiß und menschliche Ge¬
richtig innen haben müste. Solte aber ein LolieZa in schicklichkeit offt zu Schanden werde müste/so sollenEltem
einer solchen öffentlichen Schule irren / oder mit Vorsatz sambt den Kindern / dem l^Xceprori durch ihr tägliches
von seiner Pflicht weichen/ so solle der Vatter zum fünff-- Geber die Hülffe und Seegen zu erlangen / das Gebet nit
ten betrachten / daß er nicht in Winckel sitze/ daß man ihn versagen / sondern ihm das Kind / das der Teuffel auf der
nicht sehen / noch zur Besserung anhalten könne / dann er gefahrlichen Lebens-Straße aus einer Laster - Gruben in
habe fein Gber--Haubt den keKorem, und st'? mit Lol- die andere / und endlich in den HMn-Pful zu stürtzen su-
leyen auf allen Seiten umgeben / welche nicht dabey cher / bey seiner sorgfaltigen Anführung zu seinem zeitll>
stille schweigen / uud sich mit Willen frembder Sünden chen und ewigen )Vol)l.Hyn führen helffen. Zum an^
theilhafftig machen würden. Daher gehe es auch^ zum der» sollen Eltern nicht nur sich zu denen Lehrern allerley
sechsten nicht wohl an / daß in einer öffentlichen Schule Liebe und Ttreue versehen / fondern auch ihnen solches zu
ein prxecepror die Schüler in seiner Claße durch schlaffe- erkennen geben / damit diese wiederum die Zuversicht
rige Information und andere prsÄiquen über die Zeit fassen können / daß die Eltern mit ihrer Schul-Arbeit zu
von einer höheren Claß zurück halten könne / wann ihn frieden seyn / und zu Hause zugleich mit ihnen an einerley
gleich der Neid und die Gewinnsucht zu dergleichen Un- Werck arbeiten würden / welches Vertrauen ihren Fleiß
treu verleitenwolre. Endlich und zum siebendengibt un- kraffrig unterstützen kan.Diejlem nach muffen Eltern nicht
ser Christlicher ^urbor auch zu bedencken / daß in einer of- argwöhnisch seyn/ sich nicht die Klagen der Kinder/ wann
fentlichen Stadt-Schule die Kinder des Sonntags zum diese in der Schul nöthig gestrafft werden / bald in die
öffentlichen Gocces-Dienste angehalten/und aufdas Gedancken verleiten lassen/ob habe esderpi-XcepcorauS
in der Kirchen angewiesene Chor / oder des Winters in ^KeHen gethan: viel weniger einigen Haß wider die gan-
die warme Schul-Stubenunter die nöthige lnlpe-Aion ze Schule fassen / oder die Schuld auf alle ?r«ceprore;
eines Pl-Xceproris, und zudem ordentlichen Larecbiz- legen/wan von dem einen irgend etwas ist versehe wordeik

MUS - Lxamen zusammen gebracht werden können / durch Es soll auch der Vatter nicht so bald Wessen / daß es an
welche gute Ordnung und Anstalt gewiß viel Böses unter dem ?rzcceprors liege / wann es mit dem Kinde nicht so
dem Gottes-Dienste verhütet / und hingegen die Jugend gleich oder nicht so gut / als mit seines Nachbarn Sohne
zum fieissigen Besuch der Kirchen bald angewöhnet wer- im Lernen fort will / sondern vielmehr nachdencken/ ob
de : ja es sey auch in einer öffentlichen Schule mehr nicht irgend das schwache Ingenium ,oder dietTlachsGelegenheit die Schüler nebst dem innerlichen Triebe/ lassigkeit / oder wohl gar die schlechte Haus-Zucht
auch durch ausserliche Reibungen zum Fleiß anzutrei- Schuld an der Langsamkeit und Versaumnus seyn mög,
den: zum Exempel: iLs bleibe mancher Rnabe über te. Gleichwie nun die Eltern selber dem Lehrer alles Gute
dem Buch / weil er begierig st'p in eine höhere Claß zu trauen / so müssen sie auch drittens ein gleichmäßiges
geschwinde geseyt zu werden: der öffentlichen lolen- Vertrauen in den Rindern gegen den er,
nen ^Äuum , darinnen auch die kleinesten Knaben ge- wecken. Solches kan ein Vatter zuwege bringen / wann
braucht/und in grössere Lust zum Studiren als wohl man- er gern seinen Sohn von dem Lehrer immer das Besie re--
cher unverständiger ^chul-Feind dencken möge / geleitet det / dessen Wl'ormsrion, Treu und Liebe rühmet / und
und aufgemuntert werden können / ja noch viel anderer ihn zur Brbarßeir und Gehorsam anweiset; wo diese?
Vortheil die eine öffentliche Schule vor andern bat zu ge- Vertrauen zum Lehrer imGemüthe recht gewmtzelt ist/da
schweigen. Hierauf macht Christlich gedachter .^urkor,, ist aus solcherHochachtung des Lehrers eine Begierde zum
diesen Schluß: Ob gleich keine öffentliche Stadt-Schu-,, Lernen mit gedeMhem Fortgang zu hoffen. Dahingegen
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derjenige Vatter /der im Beyseyn seinerKinder die Schu- wann er sie/ die 5ru6i» zur Vollkommenheit zu brin--

le verachtet/des l>r-cceproris Fehler höhnisch durchziehet/ gen/aufUniversitaten schicke», will^ Damit aber bey

und andere Feindseeligkeiten mercken lasset / seinem Kinde der erstenBerrachtung dem weiblichenGeschkcht weder zu

unverantwortlichen Schaden thut. Denn wie kan dassel- wenig zu> noch zu viel abgelegt werde/ so lassen wir hie eini-

be etwas von seinem ?r-rceprore lernen / den es im Her- ge »nbetrügliche Säye vorangehen /die dem Schluß

zen durch des Vatters Verleitung gering zu halten pflegt, hiebey richtige Maße und Mittel-Strasse zeigen können.

Daher auch Eltern / wann sie >a meynen/ daß ihren Kin- Es ist aber erstlich so gewiß/daß das weibiicheGeschlecht/

dem ein oder andermal zu viel geschehen/und den I>rxce- weil es von der !Hlen>chheit keines vveges aus;u,

prorem darüber zu besprechen Ursache vorhanden sey/ schließen/ seine Fähigkeit / Verstand und GedachtnuS

solches also thun sollen / daß der Sohn nichts davon habe / daß wir auch diejenige Spötter / die doch selbst von

»visje / oder erfahren möge / damit seine Hochachtung/ Weibern herkommen / sie aber vor keine Menschen halten

nicht auf einmal / so ers erfahren solte / und zugleich mit wollen / nicht besser als unvernünffrige Thiere/ keiner Ant-

demselben alleHoffnung gewünschtenFortgangs über den wort/sondem nur Auslachens/ werth halten. Wir erken-

Hauffen zu fallen / in augenscheinlicher Gefahr stehen mü-- nen aber doch gleichwol dabey zum andern / dcF der all¬
ste. Endlich zum vierten sollen Eltern im Werck selber weiseste Schöpffer in der Natur unter dem mann- und

den Lehrern und Lernenden stattlich unter die Arme greif- weiblichen Geschlechte/ so wohl an Krafften des Gemüths

fen. Solches kan geschehen /wann sie zu Hause die Kinder und Versrands / als des Leibes selbst einen mcrcklichen

fleissig über die ZZÄÄzer treiben / ihnen/ wie oben 5. s. an- Unterschied gemacht / und insgemein davon zu reden/ je-

gedeutet worden / pzecisgogos halten; wann sie im Ver- «es vor Vielem zu wichtigern Dingen und Verrich-

tuahnen und Straffen fein übereinstimmen / wann sie rungen tüchtiger geschaffen habe. Wir wissen auch dnr<-

von Lehrern forschen/ wie/ und worinn die Privat-Jnsor- tens/ daß es Göttlicher Ordnung gemäß/ daß allein das

mation und Zucht der Schul-Information zu statten männliche Geschlecht mit Ausschliessung des weib¬

kommen könne; in welchen Dingen ihr Kind am besten an- lichen öffentlicher Aembter fähig / wie denn namentlich

zutreiben ftye / und wann sie hingegen den Lehrern hinter- dem weiblichen Geschlecht das öffentliche Lehren und Pre,
bringen /zu rvelchen Lastern ihr Kind zu Hauje seine mei- digen in Heiliger Schrifft i.Cor. 14/ 34. und l.Tim.2/

sie Zuneigung zeiget/und durch was vorSrraffe undVer- 12. nachdrücklich verbotten. So würde es auch dem welt-

mahnung es am besten zu gewinnen sey. Der Nutz von sol- liehen Stande und zugleich dem weiblichen Geschlechte

chem guten Verstandnus unter Eltern und pr^ceproren selbst zu eben so schlechtem Ruhm gereichen / wenn es sich

ist so groß/ als groß hinwieder der Schade ist/wann die der Rechts-Händel und männlicher Verrichtungen und

böse Exempel zu Hause niderreissen / was der pr^cepror Lxercicien im Bereiten / rourniren / Fechten und da¬

durch gute Lehren an den Kindern in der Schule auffge- gleichen annehmen wolre / als wann sich ein Mann durch

bauet hat.2^5se Exempel verderben die beste Reguln Nehen/Spinnen/^Väschen/ Rlopvlen und andere

Gleicher Massen schadet ein Vatter der Schul-Zncht/der weibliche Arbeiten weibisch und verächtlich machen solte;

nach ftinem Kinde / wie es sich in der Schule anlässer/ent- wie es'dann von beyden dißsalls schon längst geheißen:

weder gar nicht fragt/oder wann er ja von dem pr^cepro- ^prsguiljemrel«, leci spra minus relo»

re des Sohns Verkalten erforschen will /gemeiniglich ei- lnäiznumque viro. lubclere colla colo.

nen Haß aufdenLehrer wirfst/ der chme die'lVahrdeit/ Diesem nach / weil das weibliche Geschlecht gemeinig-s

aber deßwegen von dem Sohngen nicht viel Gutes lich am Verstand scl)wacher / und dcmaenher von den

erzchlet / und darbey / wie ihm zu Hause geholffen werden meisten Weibern wahr seyn mag: klulier c,u« ulrr^ mu-

könne / getreue Vorschlage thut^ Darüber dann öffters lierem ispir,plerumque äefipic, daß der Weiber Witz/

geschiehet/daß sich przeceprores, ausFmcht solchen Haß der über der Weider Begriff oder Verstand hinaus will/

aufsich zu laden / und die Gunst der Eltern zu verlieren/ gemeiniglich ein Aberwitz sey, in deren sie denn ihren ori

dahin verleiten lassen / daß sie der Wahrheit und ihrem ei- deutlichen zu halten / entweder gar verlas-

genen Gewissen zuwider/ die Wahrheit verschweigen/ den st'?/oder doch hiniaW verrichten / und schon solcher Ge,

Eltern nach dem Maulreden lind schmeicheln: daaberder stalt ihrer Wissenlchafft zu mehrern Schaden als Nui

hinckendeBote bald nachkommt/und eine solche Zeitung zen mißbrauchen. Daher es denn geschiehet/ daß unter

bringt / durch welche die Eltern betrübt / und diel>r«cs- hundert Männern/weil sie sich Gehülffinnen nicht in

prores beschamet/und zu Schanden werden müssen. Dar- hochgelehrter Runst / sondern in der /zaus- >Virch<-

um verstandige Eltern einen solchen prseceprorem / der schafft suchen / sich kaum einer finden mögte / der eine

ihnen die Wahrheit offenhertzig ohne Scheu sagt / viel- solche studirte Jungfer zur Ehe verlangen dörffte / die an

mehr vor einen redlichen und gewissenhaften Mann hal- statt/ daß sie auf ihre Haushaltung dencken solte/ k.oma-

ten/zudem sie sich alles Gutes versehen können/und dem nen liesse/ und aus dem velporces Konlard und Ver¬

lieben GOtt / daß er sie durch Schmeichele») und Falsch- gleichen etliche hundert galante Verse dichtet. Weilen

heit nicht verführen lasset/ inniglichen Danck abstatten auch über diß dem weiblichenGefchlechte/seine StucZig zum

sollen. So viel von dem Jnnhalt obbelobten Christlichen öffentlichen allgemeinen Nutzen des Vatterlandes in ei-

Unterrichts / welcher unter dem Titul : Eines treuen nem öffentlichen Ambte anzulegen nicht anständig

Vatters Gott ^wohlgefällige Vorsorge für seine lie- und erlaubt ist / so gebet unsere Meinung schließlich ins-

beRinder / ans Licht gekommen. gemein dahin: daß die Söhne ordentlicher Welse zu de-

§ 20. Alsichnunhiemit diß Capitel zu schliessenge- „en 5ru6iis. die Töchter aber zu Hanshaltungs Gel

dachte / kam mir darbey noch zwe^erle? m den Sinn/ schöfften und andem ihremGeschlechte anstandigenAr«

welches ich vor dem Schluß einer Betrachtung würdig beiren angewöhnet werden sollen / damit auch dißsalls in

achte. Das erste betrifft die Töchter insonderheit/ wo- der Haushaltung alles ordentlich zugehe/ und ein jegliches

bey / weil hie von den 8ru6iis der Söhne nach Anzeig der j« seinem Geschlechte/wie es beruffen ist/wandele. Was

kubricdieses Capitels allermeist gehandelt wird/ die Fra- aber ausser ordentliche hohe scharffsinnige Ingenia in

ge vorkommt : Ob dann nicht auch einem N)eibes- diesem Geschlechte besonders betrifft/ da sey ferne / daß
ZSilde das Studiren wohlanstehen solte ^ Das ande- man solchen die 8cucli2 widerrathen / und ihre Heroische

re betrifft die Vorsorge des Vatters für seine Söhne/ Gaben / die man vermittelst derselben vielmehr erwecken
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solte / an dessen Statt mit Vorsay dämpffen und ersti- §. 22. Nachdem es aber jetziger Zeit fast durchgehmdS
cken wolre. Will sichs denn schon nicht schicken daß sie sel- dahin gekommen/ daß kaum jemand/ solre er auch jonft ge¬
bige in einer öffentlichen ?rotellwn anwenden / 6ispuci> schickt genug seyn / zu solchen Aembtern / bey welchen die
ren und erwan Lol/egis halten dörffen / so bleibts an ih- Lruclis und graclus äoöwrales erfordert werden/ gelan-
nen doch gleichwol untadelich und unverwehret / daß sie gen kan / der nicht vorher eine gewisse Zeit aufÜniversi-
damit in lyrcr Haushaltungzur Unrcrrlchcung ihrer raten zugebracht hat: Und es neben dem auch unbillig
Amder dieje/be allermeist auf den Fall / da sie lVitttben seyn würde/so man umb des Mißbrauchs/ ob er schon aufs
werden jö/cen desto geschickter regieren zu wissen / nicht höchste gestiege/den rechten Gebrauch/ und was sonst noch
weniger auch ihre Gebühr / die sie ihrem Manne und sonst gutes und nützliches darauszu finden/zugleich mit verwerf-
jederman schuldig / desto vernunfftigerabstarren zu kön- fen / und das Rindzusammtdem 2)ade/ wie man sagt/
neu / desto mehr Nutzen schaffen; insgemein aber zu wegschürten wolte. Sosoll derVarrer nebst hertzlichem
GÖttes L.sve und des allgemeinen Nächsten Auffer- Gebet zu GOtt/ welches wir ihm als das rvlchngste
bauung dann und wann bey zufälligenGelegenheit in diesem wichtigenN?ercke zu forderst rächen/ nach¬
ten / auch wohl in öffentlichen Schriffren/ nutzlich folgenden Unterricht mercken. Erstlich soll er dieses wichti-
anlegen können. ge Werck/ weder zu frühe noch auch zu spare vornehmen.

§.21. Was bey der andern Betrachtung die son- Geschiehet jenes / so ist die Gefahr dabey so vielgrösser/als
derbare Vorsorge eines Christlichen Vatters betrifft/ schwacher der Verstand und das juclicium beydem Soh-
wann er nun seinen Sohn aus der Stadt-» und Tnvia/. ne ist. Dann weil ein junger Mensch in seinem Glauben
Schul / aus die hohe Schul / die man eine äcaclemie und Christenthum nocb keinen genügsamen und festen
oder Uni veMat zu nennen pflegt / schicken will / so beken- Grund gelegt/ daß er Licht und Finsternus/ Jrtthum und
ne und glaube ich sestiglich / daß in der ganzen Ausserzie- Wahrheit / das Gute vom Bösen / wie es seyn solte / un-
hung von der Geburt biß an solcbe Zeit nichts zu finden/ terscheiden kan / so lasser er sich m denenLastern / worzu er
daß ihme mehr Sorge/Ängst und Rummer als eben ohnedem selbstgeneigt ist/leichte verleiten/daß er fteinb-
dieses geben könne; und so das Sprichwort: daß kleine der Nationen Laster/ die er ausUniversitatenfindet/ viel
Minder kleine / grosse Rinder aber grosse Sorgen eher als deroselben Tugenden mit nach Hause bringet/wo-
machcn / bey der Erziehung einmal wahr ist / jo achte ich/ zu ihm die Freyheit in der Frembde/weil er keine Bekann-
daß es hiebey gewißlich dopp lt wahr seyn müsse. Denn re/vor denen er sich scheuen dm ff/umb sich hat/ mercklv
daß ich derer Unkosten / die hierzu gehören / und einen che Gelegenheit und Vorschub gibt. Mit denen Scu-
Vatter erst in seinem Alter / darinn er ihrer selbst zu einem äiis selbst kan derFortgang bey so schwachem /ucticiv eben-
Zchr-Psenning wohl bedörffte/offr inMangel undSchul- falls nicht anders als schlechte seynindem der /unge flüch-
den stecken / nicht gedencke/ so solte ihme die Haut schau- tige Sinn / alle Aufmerckfamkeit/ welche bey allen
ren /wann er betrachtet /wie er gleichwol nickt versichert Dingen / die ein Nachsinnen und Ausmercken erfordern/
seyn könne / ob ihme sein mit Sorg und Fleiß biß hieher nothwendig ist/ hindert / und dazu incapsbel und untüch,
wohl erzogenes Kind / welches er gesund mit geraden tig macht. Anderseits aber soll der Varter auch nicht gar
Guedmassen hinaus sendet/nicht etwan als ein verrucht zu lange warten / damit der Sohn in seinen einheimischen
ter N^ensch / und dabey krumm und lahm gehauen/ Sitten und Verrichtungen nicht veralte/ da es solcher
ooer^
allerdings
Sohn
zugleich umb seine Seele kommen / und zum Hollen- schliesset aufsilnes Sohnes '7empersmenr undGesund-

ande worden: wie denn gottseelige Manner/denen der heit nicht geringe k.ettexion und Absicht machen/und vor.
Schade Jolepbs dißfalls zu Hertzen und Gemüthe gestie- her wohl überlegen / obs rathsamer sey / denselben auf die
gen / schon langst über unsere Universtraten dergleichen be- nächste Universität / oder in die Ferne zu senden: Ob er
wegliche Klagen zu fuhren / Ursachen genug gefunden ha- die Veränderung der / Speift und Trancks
ben/ (und wolte GOtt'. man finde zu unsern Zeiten keine ertragen könne/damit seine Hoffnung ihm in Welschland/
mebr) daß an statt / daß sie die geseegnete und dazu ihrer Hungarn und dergleichen Landern Nicht erlösche und ver-
Sriffrung nach gewidmete Werckstatte seyn solten / auf lohren gehen müsse. Zu dem Gide er auch zum vierten
welcheniunqe Leutbein k-ruclirion undguten Christ'Hen auf einen guslikcirten und erfahrnen Führer und
Sitten -u offen tiicheAembtem in allenStanden vorberei- Stubeni-Geftllen bedacht seyn soll / oder ihn zum wenia-
tet und zum We> ck des HErm zugerichtet werden sollen/ sten an rechtschaffeneLeurhe ausUniversitaten entweder
sie bey nahe ein S^dom und ^Verckstätte des Satans selbst recommcnäiren / oder so er keine kennet/ oder sonst
worden/darinn allerley Arten von Greueln / dergleichen in dem Stande es thun zu können/nicht ist/ durcheinen>

den / daß man auch in solchen Schanden eine Lhr und vorzunehmen / sich vor denenselben scheuen müsse. Weil
(Zravirat sucht: und zuqleich unschuldige gute Gemü- aber die That es nicht ausweisen will/ daß die kruäiriun
ther/ weil sie sich solcher Greuelen nicht theilhassrig ma- und gute Sitten nur in frenibden Landen / sondern viel-
cken wollen / schimpftet / sich durch allerley an sie gesuchte mehr durch gute Unternchtungen in einem Lande wie
Ursachen an sie reibet / und in dergleichen Sünden Unge- im andern erlerner werden möaen / so soll er fünffcens
legenheit und Händel wider ihren Willen unverschuide- nicht meynen/daß er seinen Soyn nothwendig in dieWei-
ter Weise hinreiset: daß man daher nicht ohne Ursach auf te auf Universitäten hinaus schicken müsse/ und daß er ihn
die Gedancken gerathen mögte : ob nicht vielleicht der von dannen vielgelebrter/ als wann er in der Nahe studi-
Mißbrauch ärger und ft> hoch gestiegen / daß der ret hätte/nachHause kriegen werde: Vielmehr hat er hie¬
rechte Gebrauch / wozu sie gestiffcet sind / davor bey zu bedencken / daß / wie in frembdenLanden und be-
kaum mehr erkennet werden / oder wiederum empor rühmtesten grossen Universitätenofftmal viel tugendhaff-
kommen könne ? tes / so nachmals dem Vatterlande nutzlich seyn kan/ anzu¬

treffen/
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treffen / also auch hingegen ein Überfluß an allerley Lastern ihre Kinder in freyen Künsten zu unterrichten/ infonder-
zu finden sey / welche lasterhaffre Völcker mcht geringer heit verbotten/vor die gröste Srraffdieseshaltende/wann
als unvollkommene Tugenoen halten/ und wiezube- man das Leben in der Unwissenheit freyerKunste mbrinaen
sorgen stehet / ms Vatterland zu desselben Gnaden müste: Und hieher gehöret/was Llcerosamw^>r-.r. pro
gemeiniglich gebracht werden. Reiche und vermögliche>^rck. poer. daß uns die 5ru6>a zum sonderbaren Trost
Elrem/ die ihre Söhne unter der Aufsicht und vireÄion trübfeeligen Zeiten dienen könten/ und l^imuz Zunior
eines ordentlichen Hofmeisters m frembde Lande und auf l.., .öc 7.xpiit.daß dieses eine füsse kaKönigliche ^eit-Ver^
Universitäten schicken wollen / weifen wir in das erste treibung feye / fo alle andere Geschafft übertreffe / weiche
Buch des andern Theils / als wo selbst sie zusämmt dem man an das Studiren wendete: dahero ferner viel die
Hofmeisterund dessen Untergebenen / die hiezu nö- Schulen einen Pflantz - Garten des gemeinen Lesens
chige Anweisung finden können. nennen / als aus welchen solche Leuthe gezogen würden/

§.2z. Wo nun sorgfältige Eltern den Zweck ihrer welche das geineine Wesen zu erhalten wissen. V. ?ecr.
Erziehung imSeegenGOttes bey ihrenKindern erreicht/ Gregor. rkolosan.8ynrzAm.sur.um vers^ik.zi.c. 57
und mit Freuden den Tag erlebet / daß ihre angewendte n. 2. daß es alfo nicht zu bewundern / wann Eltern ihre
Sorge und Kosten gleich einer glückseligen Saat zu einer Kinder in dergleichen guten Künsten und Wissenschaffren
gesegneten Erndte gelungen / und wohl gerathen ist / so aufferziehen lassen / als worzu sie das Recht der Natur al-
sollen sie nicht vergessen/solchesals eine fonderbare Gna- lerdings verbindet. V. Itwlolsn. Q'b.46.c. 8. n. 7. wann
de und die höchste Glückseligkeit / die ihnen in ihrer sie nur vorher ihrer Kinder c»pzcitat und Fähigkeit kier-
Haushaltung hat begegnen können/mit hechlichem Danck zu genau untersuchet /damit ihr gutes Vorhaben einen
gegen GQtt / von dessen Güte alles Gedeyen hierbei) her- beglückten Ausgang haben möge/ davon diejenige zu lesen/
geflossen / erkennnen / dabey denselben ferner umb seines welche lcruriniiz inZcniorum geschrieben / als zum
Geistes Regier-und Führung anruffen/ daß solche Zruciis Beyspiel öarcl -ijus in Icone animor. ^eukut. -n l'kesrr.
zuförderist ihm zu Ehren / dem gemeinen Besten zur Auf- mgen. ttusrrus in scrurinio in^en. Sc Z^orbof. l.. 2. po>
nahm/ und mithin ihnen selbst zur Freude und Ergötzung hkik.c. i.L-c.8. und mehr andere/ welche zu finden bey
in ihrem Alter / und sonderlich ihre Augen desto getroster dem l^ynckcro in InKruAorio torenii annvHZ ^ense ecji»
dermaleins schliessen zu können / gereichen inogen. Diese- ro, in Inrroiru. §. 1.
nige Eltern aber/die an ihren ungerathenen Kindern alle
Sorge und Zuchr mit betrübten Hertzen und thränenden §. 20. Sie aber (die Weiber) vor keine
nassen Augen als verlohren und umbsonst / ja zu ihrer Kin- Menschen halten wollen.
der grösserer Straffe / geschehen zu seyn / vor Augen sehen ^ dieser Frag : Ob die Weiber Menschen ? kan
müssen: Denen kan gleichwohl solche ihre ^>orge/ m deren ^gelesen werden / was bereits bieroben 26 Z. /. cso. 6.
sie mchls/was zu ihrer Erziehung nothig war/ unterlassen/ 5^ davon angemercket worden.
in solchen ihren recht schmertzlichen Leide eiMgesusseRuhe
in ihrem Gewissen / und Entschuldigungvor GOttes Ge- euncZ. §. verb. Wir wissen auch drittens tt.
richte geben; dessen Gerichte sie auch in denen betrübten ^ jn verb. So würde es auch dem weltlichen
Fallen / da sie hie mit zeitlicher Scbmach und Schande/ Stande:

v°nbchh°d>-Anm«,«mMmdd-rdenS.§^-«VI.Lapi-
zugewinnen mcht müdewerdm/oder Massen sollen. Da
hingegen sorglose Eltern / die ihre Kinder selbst verwahrlo- §. Ä>a6 aber ausserordentllche
set / W niemanden als sich selbst dancken mögen / daß sie in hohe schmWmiige Ingenia Lcc.
ihrer nachlässigen Zuckr eine solche Saat aethan / davon /AIn LzcaloZus oder Register gelehrter Weibs-Perfo-
sie eine Erndte solcher Früchte mit bösem Gewissen vor ih- ^ nen / welche sich im Studiren hervor gethan / ist zn fin-
ren Augen sehen / an denen sie nichts als Schande und den den in visp. ttenäelii äe kcxminis eruckciz.
Fluch selbst von ihren Kindern erlebt: welcher sich auch/wo
nichtrechtschaffene Buße folget / in die Ewigkeit hin- §.21.^
ein erstrecket / da solche verdammte Kinder Gre Eltern H?On dene Lastern undMißbrauche der Universitäten/
verfluchen / und ihnen ihre Qual noch mehr vermehren ^(davon hie gehandelt wird) kan insonderheit gelesen
werden. Welche Betrachtung allen nachlaßigenEltern werden/8aKirrar. qvxek. iliustr. 4. rkes.7. und noch an,
ein heilsames Schrecken/und zugleich einen Trieb/zu ihren dere mehr/ welche zu finden bey dem öeloici. inlbes.?,-.
ihnen hie vorgestelletenPflichten/gebensolte. voc. ^5ca</emk«e, k/»i vertäten / serner bey denen 00.

scisurk. Kabirs.L.neki.propacr. Unter welchen Miß-
brauchen eine von dengrösten das vuelliren und Balgen
jst/wclchesofftausschnödenundnichtigenUrsachen/und

vin ^ ? 5^» wegen eines einigen und geringen Schimpff-Worts/da«
^.ap. ^ » - durch der ehrliche Nam und ^.eputLrion in Gefahr zu ste-

ZAß dem gemeinen Wesen an geschickten und ge- hen vermeinet wird/zu geschehen pfleget: Daß aber solches
lehrten Leuthen sehrvielgelegen/ist unter andern nicht ist / undder ehrlicheNaine durch emes andern Be-

, auch daraus abzunehmen / daß unterweilen etli- schimpffungmir nichten verletzet werden könne / haben wir
chen als eine zwa: neue/doch grosseStraffauffer- bereits hm oben .n diesen Anmerckungen über den 8.^des

leget worden / daß sie das Studiren unterlassen sollen/ z.Capitel^ur GenWe aus-/h,ernechst auch diejenigeHtt-
qleichwie vondem Kavser ^iberio bezeuget i»ueron. in vir. tel/ so die Rechte wider den Imunanten zulassen / ansefuh-
Dber. c. 61. und von den Ivjirvlenensern >L !i »nu8 in. I. ret. Worbey noch dieses emige zur reiffen Überlegung

2. cie vsr. bik. welche, da sie die Herzschafft über das Meer dieser Sache beygefüget wird / daß zur c^erlichrung des

hatten/ihren Bunds ^Genossen/ so vonihnen abgefallen ehrlichen Namens eine schandlich^That oderV erbrechen/
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orä. coZn't. 1.14. L. ex<M. caulis infam. irroZ. ^6cl. Römer das Buraer ^ s ^ ?!! V0l dle/em schon dle
Lackov.aclT'reucl.cit.ciekis.^i n°r. infam, rk.4. lir! der.Tmustena^

Specul. l.ib .z.c/enor.crim. §.z. n. 2.öcl.u6>^ell.6iss. Xo/in. ^nciquir l<vmzn^ s 0
5,^ Inst 1-7 rk.s /,>.N pnl-n-^-r ^

r>s . diese aber intamia taÄi genennet wird. viä. OL). derberen emen son-commumrcr 36 ric.llebis, qui nor. infam, woraus dann ^ von andern erkennet werden kön-
viel umer denen Rechts-Lehrern scdliessen/ daß der/enia-v dere.i ^^ ^ ^ ^ jemand ohngesehr in
welcher etwas bey Schelmen schelten versprochen / im Fall welcl e dml ^ und Umgaiiq .gerathen mochte / als
-'«>» >M«> »ich..»sobald vorumhchch „ach/
jii achten / s,^,. Ausjchliessunqaus der Handwercks-
lein in
ten werden kati:
das Versprochenenicht halten / schandlich genug seye / jo wiewol die gar zu grosse Vertraulichkeit / so man mit der-

ist doch zu wissen/daß eine solcheLonvencion und Pa-Äum. gleichen Personen psteget/ nicht zu loben / und von diesem
so wider die guten Sitten lauftet / (vor welcherlei) diese/ Fall ist das pr^juclicium oder die8emenk zuverstehen/
davon bier gehandelt wird / so viel die mit angehängte welche Larpxovius anführet in pr.Lrim.qv. i z/. n. 59.
^Verpfandung des ehrlichen Namens betrifft / zu achten) Es sind aber in allen diesen Fallen die Gebrauch und Ge-
in denen Rechren vor nichtig gehalten wird / wie zu jehen wohnheiten der Städte / welche sehr unterschieden sind/
exI. ls. lk. cle Lonäir. Inttir, 1. 27. §>4. lf. cls PZÄ. öc cap. vornehmlich anzusehen / nach der Erinnerung Lrr^clcii in
non eü obligatorium 6e k..in 6. ^clcl. Z^arquarcl. ki-e- uf. mocl.I.ik.z. cir. 2. §. 4.
tier cle 5»MZ. l.. z. c 8-^eKner. in obs. praLt.voc. bey DieseMacul aber/ davon bißher gehandelt worden
Schelmen schänden. Lc allegar! »puö Lovarruv. ?om. 2. ist perlen»!. und hanget solchen Personen/ die dergleichen
variar. relol. l^ib. 2. c. 2. n: 8. wiewol eben auch nicht zu Sachen verrichten allein an; laßt sich derowegen auf ihre
laugnen/ daß derjenige/welcher mtt dergleichen Lx^rei- Kinder/die mit solchen Sachen nichts zu thun haben/kei-
tioncn etwas versprochen/und keine rechtmäßige Ursachen ms Weges exrensiren/arA l. 22. (> clepoL-i.Lar^nv.
das Versprechen zurückzuziehen/anführenkan/bey ehr- p.z.Oec.iliuSr.298.n.14 kX5ev.?.s. deL. 1,5 n.7.'
lichen Leuthen inMiß'Lre6icgerathe/fo daß hinfort auf weßwegen dann die Kmder derer Hencker von Hand-
ihn nichts mehr gehalten werde: V,6.^nron.ttermg. rje wercks-Zünfften mit Recht nicht ausgeschlossen werden
kiclejulf. c. 19. n. Is8. krebcr 6. I^ib. z. c. 8« N .60. Lc mögen: Also lehret ^.ickc. cZec. 80. n 2;.l5n plc^iicj. cls
leqcz. ö! Oifp. ?err. Müller! <ie obligscione fub infam!» Livir.Impp.I.. s. c .2. n. s?. Larpx.p^ liec .112. wie
L:c. bey Schelmen schelten. ?c. dann auch ein solcher nicht davon zu treiben/welcher eines

Aus eben diesem Fundament/ daß zur so genannten Büttels Wittwe zur Ehe genommen; also lehret Lurp?.
Ehrlosigkeit eineschandliche That oder Verbrechen ersor- p. i.cle^. i ^-Lc^cr/clc. inuf.mocl .^.l.id.z. cic .2. § 6.
dert werde / ist ferner dieses zu folgern / daß weder die L^6rian. Laicr. in ?r. 6- volles, opikc.can. s. §. 4. in
Scharff- Richter oder Hencker / noch die Büttel und 6n.

Schergen/ eigentlich zu reden / vor unehrlich zu halten; in Endlich fiiesset auch aus dem vorangeführtenFunda-
Erwegung die 5xecurion Peinlicher^-achen oder die Er- ment dieser Schluß / daß die / so unchlich gebohren / eben-
greiffung der Ubelthater nichts schändliches in sich halt; falls vor ehrlos und intam nicht zu achten / anerowgen sie
dann wann es keine Schand ist den Ubelrharer zum Tod ftlbsten kein jchandliche That begangen / ihrer Eltern Mis-
zu verdammen/so kan es ebenfalls ihm denTod anzuthun/ ftchat aber ihnen so viel nicht schaden kan / daß sie aller-
oder auch denselben zu ergreisfeu / und vor den dichter zu dings vor ehrlos und infam zu halten waren: vi6. can. 7.
stellen/ keineSchand auf sich haben; Dahero dann bey 6>K.s6.I.7.L.6enarur.Iib .t .z .§.fpurio52 .S:l .6 .pr.ss.
denen Juden keine so genannte Scharff-Richterwaren/ vecur. Hclä.lkominZ.öecif. 48. ö! ?alxoc. rraÄ. 6s
sondern es wurden die Ubelthater entweder von dem nork. k! lpur. c.f s. wiewohl sie sonder alle Klacu! nicht
'Volck selbsten/ oder von denen Aeltesten hingerichtet / vi6. / sondern unter die verachtete Personen gezehlet / und
Nepper explan. x^ofaic. I.ib. f. cz v. 7. ia von der solchem nach jn Handwercks-Zünfften nicht gelassen wer-Stadt R-utlingen m Schwaben gelegen / erzehlet man/ den. V. Veur .2z .verf.2 .c.i z.X. qui kl. f>nr leZir. 1. z.
daß diefts vor diesem der letzte unter denen Raths Herren §. 2. KI cieOscur. ^clcl. ?alzeoc. c.I.carps. p.z. c. »c>.
verrichten müssen; Vi6.Lamerar.ttor.lubcil .Lenc. r. clet. lO. ttalm.ac! v^elenb. aä ric.^.clekis.quinot.in-
cap. 76. öc 8cr^c!c. in us. moci. I.ib. z. rir. 2. §. z. der- fam. nz. verb. intamia faÄi. ö: ^«jrian. Lajer.äc Lol-
gleichen Exempel tnehr bey dem Lpeiäelio zu finden in fpe. leg, Opjf. cap. 5. §. z . Aus welchen allen demnach zur Ge-
cuZ.jur.voc.^enckerzc .welchesallesnlchthattegeschehen nüge erwiesen/daß zurVerliehruna des ehrlichen Samenskönnen/wann diese That etwas infames oder unehrliches eine schändliche That/und zu der vorangesührten ^acul
aus sich hatte. Der Kayser VVenceslaus selbst hat einen eine verworffene/und verachtete Lebens-Art/ dergleichen
Hencker zu Gevattern gebeten/ welches/wann es nicht em die Hencker führen; oder auch eine andere Urfach/als bey
sehr glaubwürdiger ^urkor.nemlich ekrikopkorus^cb. unehrlichen Geburth anzutreffen /erfordert werde /:c.
mann, in derSpeyrijchenChromck I-ib.7. cap.bo. er- . , ^ r.-zchlete/ wir vor eine Fabul hielten. §> >cb deren Unkosten / die darzu gehören/

Obwohleit aber erst-angezeigter Massen die Hencker und einen matter :c. m Mangel und ^chul-
und Büttel:c. eigentlich zu reden/ nicht vor inkam, unehr- ltecren.
lichoder ehrlos zu achten/so werden siedoch gemeiniglich E)Jtwas vor sonderbaren Privilegien und Freyheiten
heut zu Tag vor verachtetePe:soi:engehalten/welchen eine die 8cu6!a versehen werden/davon die vv. weitlauff-
Macul der Eeringschatzuns (levi» nor« macula ) anbati- tig gelesen werden sä ^utk. ksbica. L.ns Kli« pro^?arre;
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Insonderheit aber Kickr. I^ark. Lrepksni sliique plu. Geschwistert an ihrem Pflicht - Theil Schaden litten,

res sä -1. s^cli. Icem I.zns. 6e ^csctem. keckmann. 6s Lrruv. c. I. exc. z. ^cicl. Vecii. ^/eÄ. 8»x. sv. öc I^rem-

prlvl!cS.Kukjio5.^edut.ili1'r»6t.eius«i.srAumenti.Le. berZ.cietumpr.auckor. qv. r. Und dann 4.) daß sotha^

soI6.6e^ca6em.XVi!kelm^ncon.cis?reuncZeberz.1'r. neKosten übel angewendet worden» arZ. 1.2, § ?. ff. cls

^elicerizmorsror. t^zzZ.öc^rumx. Vol. 4. äiscurs. zz. Lollzr don. irem. cap. Privilegium. cie^. I .in6> Xäci.

Lc seq. Die voriiehmsten Freyheiten > welche denen/ so sich 8rruv. c. I. cxc. 4. K,remberZ> cie ü-mpr. ffucj. ov. l. ia >i^

auföieZcuciiaaeleger/gegeben/undwelchewirmitweni- mir.n. 47. K48. ^äci.«.et. l^or. supr c /r.loc.§ es er«

gen hier anzuführen gedencken / betreffen entweder ihre findesich dann: Iremkek .krancof .cir.loc.K. doch dasrch

Personen oder ihre Sachen. Ihren Personen sind folgen- befinde zc. angesehen diejenige / so das ihnen zugeschickte

Se Freyheiten gegeben ; 1.) Daß kein 8ruciioluz mit Geldnicht zum Studiren angewendet/sondern übel ver->

Schimpff / es geschehe darnach mit Worten oder mit zehret haben/keiner Freyheit würdig sind. V. ^iraqueli. w

Wercken / kan beleidiget werden; dann so dieses gesche- l'r. cesssnre csutz. lir. l>. n. 2 r z. seqq. Und so zu derglei-

hen/ wird die Beleidigung vor so wichtig geachtet/ daß die chen Schwelgereyen dem Sohn Geld vorgestrecker wor-

Obrigkeit auch Ambrs halber ohne diAalls angestellte den / ist der Vattcr solches zu bezahlen nicht schuldig / son-
Klag inquiriren/und diejenige/so sich dieses unterstanden/ dem kan sich init der Freyheit und Lxceprion des Zensrus

mit harter Straffanzuthun gehalten ist/ percj.suck.k,. l^onlulci ^aceclonisni (durch welchen Raths-Schluß

b-la. e. ne ti!. pro p»rr. 2.) Daß sie nicht mit kepreffz- den Kindern einig Geld ohne des Vatters Willen zu leh¬

nen oder Pfändungen ihrer Personen beschweret werden nen/ ausdrücklich verbotten/ und denen Darleihern alle

wort geben dörffen; Ihren Sachen aber sind folgende cecion.aclci.Chur-Bayrisch Land-Recht p. 1-cir.28.und

Freyheiten zugeeignet. 1.) Daß von denenselben kein Zoll Nürnbergische Ketormsr.^ie. l z.1^.4. ö? s.) behelffen/

gefordert werden kan/ 6. »urk. ibique I)l). Jtein kein 2ib- und mit derselben die wider ihn dißfalls angestrengteK lag/

jug-Geld oder Nachsteuer / wann sie wieder von Univer. ablehnen / 6cl. ll. Es wäre dann / daß jemand in auter

iitäten abreisen / verstehe von denen daselbst erworbenen Meinung dem Sohn auf Universitäten zu Bezahlung

Mitrein; Eine andereBeschaffenheit hat es mit ihrerErb- seiner Kost/ Haus-Zinß / oder Bücher-Kauff/ Geld gelie-

schafft / wann sie nemlich auf Universitäten gestorben/ ^en/ der Sohn aber solches ohnwissend des Darleyhers

dann von denselben sind ihre Erben das Abzug Geld zu übel angewendet hätte / dann solchenfalls könte der Vat-

zahlen allerdings gehalten, lrs ^ecilum in Lonlil. ^rzen- ter / in Erwegung der Darleyher eine gute Meinung ges

rorsr. rom. 2. conl'. 47. qv. z. ibi: Daher ersthetnt/daß habt / mithin nicht errathen können/ daß der Sohn das

der Zruckolen Verlassenschafste/ rvann sie nach ihrem vorgestreckte zu was anders anzuwenden Willens / so fern

Absterben angetreten rverven/ der Schul^re ^heir die hierzu gehörige Maß und (Quantität nicht überfchrit-

ttl'cbc mehr fähig / derorvsgen die Erben sich billi-- ten worden / zur Wiedererstattung allerdings angehalten

ger VDeis des Abzugs nich>t zu betlagen Sder zu be«- werden/srg.1.2. verd.sur in esm rem pecunism sccepir.

^wehren haben, ^clci. Speiciel. in ^clclirion. sä öe- L.(le8Lro ^laceclon.I. 7<§.I l .ff. eocj. S^l .i .Z.z.junLt.

fold.1kc5. pr. voc. Student. Und 2.) daß sie die aufdas I. ulr« ff. cle excrc. sK. ^clcl. Lnenck. 6e privil. parent.

Studiren / Reisen / OoÄorz. oder ^»Zitters-Würde p. 12. c. ?. N.26. kcLckür.inLoileA. I^aucerback. ric.

nützlich aufgewandte und von ihren Eltern ihnen herbey- cZe 8Lro ^aceclon. mcer. conrrsr. Wie dann auch der

gefchaffteKosien in die gemeineErbschafft nicht einwerffen Betrug und Lift des vomVatter dem Sohn mitgegebe-

dörffen/per; 0 ff. kam. erc'Nc. I. (loncorä. Chur-Bay- mn Aufsehers oder Hofmeisters vielmehr dem Vatter/als

risch Land - Recht l'ir. 1 ?. aber geringe Schanckung. dem mir demselben contt-s/z/nnden Gläubiger / schädlich
Oec.LiecA./o. Nürnbergische l^eiormat. I'ir.)^. cieT'n'dut^cA. l. I. §.Z .öc I.u!c .ff. cis

I.. 1. §. aber was sonst.- Atem Kanckfurtische ke/ormar. cxerc.

s. also auch^ ^ ^ -ci ^ ^ ^ Eine gcwiss-Z-it ausvnivc^tötm.
«Kw. s« «».i

dann z.) daß die Eltern / um eine Gleichheit unter ihren > ? ^f^^H"eben/wle

embsiaen.Öaus-Vattern hauvtlächlich oe!,'wegen zuge- ^,-7^7 »usvles^elr/

schehen pfleget / daß sie wissen mögen / was sie jährlich ein- A ^ n?' ) ? U Lxpenen? ge¬

nehmen und ausgeben) nicht hinlänglich genug ,st^Vl6. Aen. ecess.Imp.cjssnno i654.§.Smtemalen aber.
kinckelrkus. obil ri. in welchem Fall jedoch der Sohn " , ^ ^ ^

die zum Unterhalt gehörige Kosten / und was demselben §. im. Daß solche 8rucw ihme zu Ehren; dem ge-

«Wntlich anhängig ist / abzuziehen befugt ist. Vi6. ttskn. meinen Wejen zum Besten und Aufnahm. :c.

sä^esemb. r!r. cie collsr. n. z. Es wäre ferner 2.) daß f?^Jeser End-Zweck wird am besten zu erhalten seyn/

der Sohn selbsten ein eigenes Vermögen / welches der ^ wann derjenige/so sich nach vollbrachten 8cu6!iz zu ei-
Vatter verwaltet / hatte / dann solchenfalls gienge die nem Dienst qualikcirt und tüchtich erachtet/einen ordent,

Muthmassung dahin / daß der Vatter die Studirungs- lichen Berufs erwartet / und sich nicht mit Lausten und

Kosten nicht von seinen eigenen / sondern von des Sohns Rennen/ja so gar mit Bestecken und Schmieren/und sol-

Güternhergeschaffet/ 8rruv.Lx. 37. rk.zo.exc.2. (>arp. ch^r Gestalt unordentlicher Weis / in ein Ambt oder

zov.p .z .c .ll .äef. 19.Lcp.2-c. iO .clef .28 .^ckoIt. sä Dienst mit Gewalt eindringet/ darbeywir einem solchen

l'ir. ».cle coNzr.§ I2 .krunner. 6e coIIar.c .4. n. 7^.Lcc. Menschen dieses zu bedencken geben / daß er in seinem Ge-

2rem z.) daß die Unkosten so übermaßig/daß die übrige wissen nicht ruhig seyn / mithin keinen Seegen in seinem
H - Ambt
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Ambt haben kan / wann eröedencket/ daß er vielleicht an¬
dere / so GOtt mit bessern Gaben ausgerüstet / verdrän¬
get/sich aber selbst in eme solche mühsame kunKion und
Ambt emgemenget/welchem vorzustehen er nicht bakanr
ist/ ametzo nicht Medencken/ daß er in einem solchen Ambt
nicht frey / wie es ihm umbs Hertz ist / reden darff/ aner-
wogen er sich allezeit erinnern wird / durch was Mittel er
hierzu gelanget; zudeme wird er auch seinen kclpeA und
Ehr sehr in Gefahr setzen / wann entweder seine Kollegen/
oder auch andere / denen er vorstehen solte/dieses erfah¬
renwerden.Viä.5irsc .7. v.4.k leqq. Jndeme wir aber
hier einen solchen Menschen/ der seine 8cuclia vollendet/ er¬
inneren/daß er einen ordentlichen Beruff erwarten solle/
so wollen wir hiemit die Anbietungder Dienste mit Nichten
ausgeschlossen haben / als wann zum Beyspiel ein Landes-
Kind seinem Fürsten und Herzn / oder seiner Obrigkeit/
seineDienste anbietet/weil er nunmehr beyJhne seine dicu-
ciia ziemlich weit gebracht / sich hin und wieder inAmbts-
undRegirungs-Geschafftei»geübet/ und seinem Vatter-
land vor andern zu dienen verbunden seye/welcheBegierd
ihm seineDienste anzubieten treibe/ gestalten diese Dienst-
Anbietung dem ordentlichen Beruff nicht zu entgegen ist/
V. I .l 'imork .z.v. I. ^cicl. Xl ^ier sd Ehrenbach in tty-
p»rcKo!oF.c.7.§.7.und einerObrigkeir nichts desto min¬
der frey stehe t/den scl ben/w elcb er seineDienste angebotten/
nachdem sie ihn vor tüchtig erkennet oder nicht / mit einem
Ambt zu versehen / oder ihn abzuweisen: weswegen dann
vor diesem bey den Römern diese Art Dienst zu begehren
nicht vcrbotten war / wie zu lesen be^ dem l^sciro l.
^nnsl. c. 20. Ja es wurde denen Junglingen und ande¬
ren/ welche mit Diensten versehen zu werden / Verlangen
getragen/daselbst noch darzu erlauber mit einem weissen
Rock angethan / herum zu gehen/und ihre Dienste dem ge¬
meinen Wesen bescheidentlich anzubieten/welchePersonen
demnach von diesen weissen Röcken Luncliclaci genennet
wurden. Vic!.8ueron. in ^ugutt.c,s6. Sondern wirwol¬
len dieses nur allein von dem unmaßigen und unbescheide¬
nen Lausten und Rennen/ anbey vonderErkauffung der
Dienste verstandenhaben / welche Verkauffung so wohl
der Weltlichen als Geistlichen Dienste (davon die letztere
8imonn^ , von demZauberer Simone, der den Heil. Geist
ums Geld kauffen wolte/ wie m lesen ^<Aor. z. ver^ 18.
genennet wird) in beyden Rechten verbotten/ v. r. r. ff. Lc
O. ^c! 1^. 1 ul. 6s umdiru. >. f. L. »ci l^ul. repetuncl. t^o v.
8-e. i.Le c.8.pr.ö?§.i.I>!ov.?O. c.6.ö:!>!ov.i6l.pr.ö:
cap. i. nee non can. 14. csus. 8. qv.i. Lsn. »»8. c. 1.
czv. l .c. zz. X.äeeleLl. Lc r.r .X. cleSimonia. in Erwe-
gung nichts schändlichers und dem gemeinen Wesen ver-
derblichers/als diese Handelschafft / dadurch dasjeni¬
ge/was der Tugend-Lohn seyn soll / um Geld verhandelt
wird / ersonnen und erdacht werden kan; Vicj.^Ier. ab
Ehrnbach in kyparckol. c. 7. §. 2z. n. 44. Le leqq. Lalp.
^iezl. 6e oKc. jucl> conclus. 7. §. s. ö! seycz. Illulir. l)n.
2 Seckendorffin Christen-Staat /I.ib. 2. c., 2. §. 6. wel¬
chem dann nickt zuentgegen ist/ was in I.UN .L. cle iuikra-
giiz, enthalten / angesehen auf diesen lexr zur Genüge
geantwortet Occo I'abor cle suikraZ. pericop. z. §. I l.
öc leqq.k peric.4. §.2f. A leqq. Und obgleich heut zu
Tag dieses alles in vielen Königreichenund Provintzen
weiNg oblervi? et wird/ so daß ^ok. ^arppr. scl §. Il. cle
?. n.4. öc Lrunnemsnn. in procels. Inczmlir. c.9. n. 88.
frey heraus bekennen / daß der heilsame l-ex juliz cle »m-
kiru heut zu Tag nickt mehr üblich/und aussttStraffseye;
hiernächst auch von Franckreich allenthalben bekannt ist/
daß daselbst die Dienste umbs Geld verkaufet werden. V.

I^imn. in K.SZN. Lsll. 2. c. 9. ic,/. 617.6clecz. ttmro.
mann. in krancoAs!l.p.22s.t^ornac.scj/. 1. L.cleotk?.
Xlsgik. otkc. k 1 »kor »cl cj. I. un. L. cle luKraZ. pericop.
4-S-28. Zugeschweigen/daß es auch einige gibt/ welche
diese Dienst-Verkauffung aufs äusserst cl^ncliren/ und
zu dem End unterschiedlicheGründe anführen / welche zu
lesen bey dem Kl^lei-sb Ehrnbach in^parckol. c. 7. §.
2Z .K leqq. so wird doch dieselbige von den meisten und
gewissenhaffresten Rechts - Lehrern als schändlich und
schädlich verworffen/ welche den Mißbrauch unserer Zei¬
ten und die bißherigeverfluchte lolersntz/dmchwelche al¬
lerhand Arten Dienste zu erlangen/in das gemeine Wesen
eingeschlichen/nach Möglichkeit bedauren/ Vicl. pr«rer
1)1). lupr. slleKacos Lociin. polir. lib. 6. csp. 2. )oäoc.
vamkaucl. pr. Lrim. c. izi. ^ncon. cieLlimin.
scl 1'ic. cle awbiru. lib. 4z. ric. 11. c. n. 4. sliiljue
plures.

Unter welche Arten Dienste zu erlangen annoch ferner
in gewisser Maß diese zu zehlen/ wan jemand durch eine ge¬
troffene Ehe Beförderung erlanget .'Dann ob wir gleich
diefelbigenicht schlechter Dings verwerten / vornehmlich
wann in gewisser Absicht ein 8rsrmum vorhanden / daß
niemand diesen oder jenen Dienst erlangen solle/ der sich
nicht entschliesse die hinterlassene Wittwe zu freyen / ( der¬
gleichen 5ramc» wir auf gewisse Weis nicht vor unrecht
halten/arg. I.is .tk'.cieLoncjir.Leclemonlii-.1. 7 l.Z.l.ff.eocj.
j, 1. L. clejnttir.öllubllir.Lcsi-Z.Kum. ulr. Verl. 8. Lclccz.
wann nur aller Zwang beyseits gesetzet wird / per c. 17.X.
cle sponlsi.) Item/wann einer sich nicht dieses als einen
Haupt-Zweck vorgesetzet hat/ nicht anders als durch eine
Heyrath befördert zu werden / sondern zu dem Ende sich
darum beworben/weil seine Lieb und^ffcÄion ihn dahin
getragen hat: angesehennicht allein eine zur Ebe/sondern
auch einen Dienst zu begehren allerdings erlaubt ist: So
können wir doch diese Art/durch eine Heyrath befördert zu
werden / keines Weges billigen / wann einer dieses sich
gantz allein als eine End-Zweck vorgesetzet/mithin hierauf
gantz und gar kein Absicht hat / ob er die Person / um wel-
cherwillen ihme der Dienst angebottenwird / lieben/und
also den Haupt-Zweckder Ehe erhalten könne oder nicht/
angeschen dißfalls die Ehe / als ein unordentlichesMittel
ein Ambt zu bekommen/ allerdings mißbraucht wird/
da dann kein Wunder/ wann dieselbe einen widrigen und
betrübten Ausgang aufbeydenSeiten nimmet/und bey¬
de Personen keine glückseelige Stund inHrer unglückseli¬
gen Ehe haben können / Massen dann auch dieses vor gewiß
zu halten/daß solchenfalls GOtt / als welcher die Ehe zu
e.nem gantz andern End gestisstet/seineHand ab- und allen
^eegen entziehet/nickt anders / als wann einer im Hey«
rathen auf das bloße Vermögen und Reichthumgesehen
hat. Und dieser Zustand ist um so viel desto unglücklicher/
wann noch darzu die Person / so zu dem Dienst durch eine
Heyrath befördert worden / demselben vorzustehenu»t-
tüchtig ist; allermassen hier auch das gemeine Wesen eines
schnöden und schandlichen halben leiden
muß ; welches alles / daß es auch heut zu Tag nicht zur
Genüge beobachtetwird / mit Schmertzen zu bedauren
ist: Also klaget ^mes. cle css. conlc. l. 4. c. 3f. qv .4.
Osmksucl. pr. Lrim. c. iZl. ^nron. KIsltkXi cle Oi-
min. rir. cle smbicu. c. 2. n. z. van, lleins. in Isuci.
ö! 8imon 5 Lrcene vegen 6e sbroZür^ scli. 1. r. ik.
scl l.. ^ul. cle smbicu. n .2- Le sc^cz. ^cI6. I)n. I^inck. in

Oils. cle Imperrscione oLcior. psr m«cr!n) per rox,
msxime vsro cap. 2.

Das



Innhalt.
H.l. Die Absicht di«s«s Capitels. h. 2. DieTvchter sind anzuhal¬

ten zur Redlichkeit. h.?.Zu geichiSlichen Gebeerden. H.4-Zur
Haushaltung. H.5 .Schamhafftigkeit.H.6.Schmmck, und was
der Gesundheit entgegen/ verborren. §. 7. Sind ohne Aufsicht
auf keine offent/lchcMahhettenäulailen.

§. 1.
wenig das vorhergehende Capitel / wel-

ches von der Vorsorge des Varters für
seine Söhne namentlich handelt/die Mei¬
nung hat/ daß die Töchter deßwegen sei¬
ner Vorsorge allerdings entzogen werden
solten / als'welche der Unterrichcung in

Rünsten undV0ifienschaffcennach dbbesthriebener
ZNaßeeben wohl fähig zu achten sind. So wenig soll
die kubric dieses Capitels/die Mütter von^>er Vorsorge/
womit sie dieLiebe an ihre Söhne verknüpffer hat/ schlech¬
ter Dings loß machen / sintemalen sie die ersten fünffbiß
sechs Jahr ohne dem deroselben Vorsorge vielmehr als
des Vatters benöthiget / und binnen solcher Zeit von ihr
mchrentheils zum Beten/Ä.eftn und in den Anfangen
des Christenthums unterwiesen werden sollen / biß sie
endlich nach solchen Jahren allererst unter die Vorsorge
desVatters tretten/ davon im vorhergehendenCapitel
ist gehandelt worden. Nachdem aber die Mutter in dem
vorhergehenden siebenden Capitel ihre allgemeine Pflichte
.gegen Söhne und Töchter insgesambr ohne Unterscheid
zugleich mit dem Vatter finden kan / so wollen wir selbige
hie nicht Mi Überfluß und Verdruß wiederholen/sondern

sie nur einiger beftndererpslichten/darinnen dieTöch-
ter insonderheit unter ihrer Aussicht stehen sollen/erinnern»

§.2. So viel nun das eroare Bürgerliche Leben be¬
trifft / soll sie ihre Töchter e-Mch lurRetnltchkettam
Aeibe/ an /emen und wu/ien Gewandt angewöhnen/
und chne.'k auch in den ersten Mnder-Aahren nicht gestat¬
ten / daß sie nackec im Hembde / baarfuß / mit zottige
ken^xypfe/ und ungcflochtenen Waaren / oder sonst
zerrissen/ unflatig und zerlumpt herum lausten/weil ihnen
solche liederliche schlampichte Art lange Zeir und össters ihr
Lebenstage anhangt/und weder GOtt noch Menschen ge¬
fallen kan. Vielmehr billiget GOtt an einem Weibes-
Bilde ein zierliches Rleid / das da ehrlich/ nicht garstig/
sondern sauber und ordentlich / und der Ä.andes-Arr und
ihrem Stande gemäß ist / obs schon im übrigen am Zeu¬
ge nicht kostbar: als wovon eine hausliche Mütter ohne
dem bey ihren Kindern/weil sie aus den Kleidern wachsen/
und derselben noch nickt zu schonen wissen / nicht viej
Wercks zu machen pflegt.

§. z. Zum andern soll die Mutter aufihrer Töchter
ausscrliche Gebeerden / am Rdpf/ Stirn / Mund/
Augen/Handen/Füsien/ Gellen / Stehsn/ Reden
und Lachen fleissige Obsicht haben / daß sie darinnen
nichts unhöfliches / und ihrem Geschlechte ungereimtes
an sich nehmen. Sie soll verhüten / daß sie ihre Äugen we¬
der in alle Winckel Heruni schiessen lassen/ noch auch/wann
sie einmal etwas ins Gesichte gefasset / davon nicht mehr
abzuwenden wissen. Alle laue<challige Reden und Ge¬
schrey / alles freche / thörichte und vielfältige Gel'cw
ter soll sie ihnen verbieten/ sie dagegen überall m allen Ge--
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DeSk/vgen und Rechts verständigen Haus-Vatters
beerben zur Grille und SittKmkeit von Jugend an an¬
gewöhnen / daß sie auch/ wo sie sind / hiebey aufder Mut¬
ter vvincken genau achtgeben / und sich nach dem Deu¬
ten / so sie ihnen mit dem Kopf / Augen / Hände oder Fuß
gibt/ihre Meinung verstehen / und was ihne unanständig/
ablegen und ändern mögen. Sollen sie dann schon in die¬
sen Dingen so ferne fehlen / daß sie stiller würden / und we¬
niger / als sie wohl dörffren / reden sotten / fo ist ihnen doch
weit anständiger / daß sie Anfangs/eheder vollkommene
Verstand die bescheidentlicheMaßegeben kan / der fa¬
chen zu wenig als zu viel thun; gestalten es die Erfahrung
selbstgibt / daß eine Jungfer / die sich in diesen äusserlichen
Dmgen bescheidentlich zu maßigen und zu regiren weiß/
bey mittelmäßiger und geringer Schönheit beliebter

ist /undeine eheliche Neigung eher aufsich ziehet/als eineandere / die an der Gestalt und Haut zwar schöner / sich
aber an Gebeerden und Sitten frecher und ungezahmter
aufführet.

§.4. Dieweil auch neben diesem eineWeibes-Per-
somviel eher beliebt und verlangt wird / wann sie eine
Wirchsthafft glücklich zu führen angewiesen und ge¬
schickt ist/ als eine Spiegel-Socke / die nichts bessers
als das Haar zu kraußen/ sich zu schmincken/und
vor dem Spiegel aufzublitzen gelernet / und dabey zur

Faulheit und Müssiggang gewöhnet hat / oder nur von

Romanen und L.icdes--Handeln zu reden weiß ; aber
nachmals/ wann sie nun ihren Zweck / den sie darinn such¬
te /erreicht /und einen Mann / der sich darein vergaffte/
betrogen und weg hat/ aus einem Pfauen und gebutzten
sioltzm Pferde ein garstiger WidhopfundSchwein in ih¬
rer Haushaltung wird; So soils die Mutter vor keine ge¬
ringe Tugend achten/daß sie ihre Töchterszuihrem künfti¬
gen Glrck / drittens tur Haushaltung bey Zeiten gewöh¬
ne / und sie von Kindheit an dazu anweise / daß sie lernen/
wie alles undjedes aufzuheben / und gut zu behalten/
wie dieHauS -Geschaffteordentlich einzutheilen / wie
das grosse und schmale Viehe zu warten : wie die Rüs¬
chen zu bestellen / die Speisen für die Hensthaffc und

das Gesinde zu kochen: wie man mit Ä5mmach- L„n .
cker--l)ekillier<- und k»rsepsrirungderArtzneyenumbge,
hen solle/ und dergleichen. Insonderheit aber gehören hie-
her alle und /ede dem weiblichen Geschlecht eigentlich zuge¬
hörige Arbeiten und Künste/ Spinnen/ Nchen / Stri,
^en /^löpplen/VOircken; Sticken und dergleichen.Solche Erziehung gibt ihnen/wann sie dermaleins in ih¬
re eigene Haushaltung kommen / aus solcher bereits von
der Ä?utter erlangter Erfahrung trefflichen Vortheil/
macht sie ihren Mannern beliebt / und desto werther / und
hält sie zugleich vom Müßiggänge ab/der / wie überall/
also auch insonderheit bey dem weiblichen Geschlechtevie¬
ler Üppigkeiten und Laster Anfang ist.

§. s. Was den Christlichen Wandel der Töchter
betrifft / so ist die Mutter schuldig / daß sie ihre über die be¬
reits oben im siebenden Capitel neben demVatter ihr zu¬
gleich angewiesene Sorgfalt/ viertens/ die Schamhaff-
rigkeit bey ihren Töchtern mütterlich befohlen feyn lasse/
und sie von Kindheit darinn auszuziehen/und solche edle
Tugend /welche den Grund zu viele anderen Tugenden le-
qen kan/ in sie zu pflantzen keine Gelegenheit verlohren hin¬
geben lasse. Dieselbe wird iknen bey allen Ehr-liebenden
Gemüthern mann« und weiblichenGeschlechts/ia auch bey
denreinen Engeln Liebe / Gunst und Gewogenheit erwer¬
ben. Sie ist die wachsame Pförtnerin/ die ihre Augen und
Hechvor viele»! Aergernissen verscbliessen kan / daß so viele
Nachstellungen des unreinen Geistes an ihr zu nichte wer¬
den müssen Da es im Gegentheil nach dem bekannten
Sprüchwort schon längst wahr worden/und noch täglich

wahr wird: periic,cui puäor periic .daS ist: Schamver^
lohren / alles verlohren. Sie breitet sich aber weit aus/
kehret die Augen vor sich/ neben sich/ über sich und unter
sich/damit sie nirgends etwas zu geschehen zulasse / dar¬
über sie/ wann es andere durch die Fenster/Thüre/und
andere Ritzen und Oeffnungen sehen solten / schamrot!)
stehen / und davon Schande haben müsse. Diesem nach
soll die Mutter Sorge tragen / daß ihreTöchrer an denen
Orten / rvo Fremboe / auch ihr Gesinde selbst / hinstF
hen / es sey beym An oder Abkleiden / oder sonst un¬
ter den Thüren/Fenstern/oder andern offenen <t>r^

ten nichts unehrbares und ihnen unanständiges begehen/darüber sie unter die Leuthe getragen/ und verhöhnet wer-',
den mögen; Noch weniger soll sie ihnen gestatten / oder
gar darzu helffen/ daß sie in leichtfertiger unschambarer
Kleidung einhergehen / und vieles an ihren? L.etbe / am
Nacken / Halße / Rucken / Achseln und Brust entde¬
cken/oder doch nur mit solchem dunen lubrilen Zeuge / der
des Namens einer Dccke nicht werth isi/bedecken/das die
Schamhafftigkeit zudecken solte: aber sich selbst damit zu
einem Ziel darstellen / nach welchem lüsterne Blicke n;
sündlicher leichtfertiger Lust fchiessen: andere unschul¬
dige Gemüther aufs wenigste wider ihren Willen zu bösm
Begierden gerecht werden: sie aber sich selbst ?aher in den
Verdacht der Leichtfertigkeit und Unzucht / sie mögens
auch/ wie sie wollen/ entschuldigen/nothwendigsetzen müs¬
sen. (üulra puells mmi'5, cstls pueus minü^, hals schon
geheissen: V?0 eineDirncsich zuviel aufvorvesä^te
Art buyt/ mägte sie desto weniger keusch jeyn bey
den meisten aber einrreffen/was der atte d-xpr-^nus schrei¬
bet : dlull»rum 5erc prccioliorculru« cll,czusm qusrum
puclor Vliiz eK'Fast keine schmücken sich köstlicher/

als deren Zucht und Schamhaffc-gbeit nicht

werth ist»
§. s. Aieweilen unter denen zeitlichen Glückselig¬

keiten ein gesunder Ä.e»b der Begriff und Grund ist/wor-
aufdie übrigen alle ruhen/ und einen gesunden Menschen
erst ihre Güre gemessen zu lassen vermöge/ sintemal Reich¬
thum / Oelicsrellen und dergleichen / einem Krancken
ehe Verdruß als Vergnügen geben können: Dieser Zeit-
aber viele junge hoffanigeNärrinnendie röchliche Farben
welche als Milch und Blut aus manchem Angesicht als
ein sonderliches gesundes Zeichen Herfür leuchtet/ als gar
zu gemein und baurisch/zu vertreiben allerhand unge¬sunde Dinge/rohes Ssereyd/ Rummel Aalck/Rrei?
de / Sand/ Ruß und dergleichen mehr essen / viel Bluts

lassen / mit schädlichen Schminck Materien ihr Ge¬

sicht anstreichen / und damit auf ihre Gesundheit selbst
zu stürmen/ aber daher auch solche Hoffarth mit allerhand
Kranckheiten theuer bezahlen müssen. So sotten Mutter
fünffcens /so bald sie dergleichen Dinge an ihren Töch¬
tern mercken / solche also fort auf alle mögliche Weise mit
Ernst abstellen / und ihnen solche schädliche Thorheit aufs
bewegliste zu verleiden trachten.

§.7. Schließlich erfordert die allgemeine Liebe des
Nächsten / zur Erhaltung vertraulicher Freund- und
Nachbarschafft / daß der Haus-Vatter neben seinem
Weibe und Töchtern/beyHochzelten/Gevatterfthasf-
ten/ ekrlichen Mahlzeiten und andern kestinen auf an
sie geschehende Einladung erscheine / und ohne den Ver-
dacht einer Feindschafft/StoltzeS / oder auch/ daß er ein
eigensinniger Sonderling seyn wolle / nicht allemal da¬
von bleiben darff. So nun die Mutter ihre Töchter da¬
hin entweder selbst mitnehmen/oder einer bekannten ehr¬
baren Frauen und Freundin mit sich zu nehmen in ihrer
Aussicht vertrauen will/ (denn sie ausser solcher Aussicht
dahin gehen zu lassen / nicht rathsam seyn wolte) so erfor¬

dert



Ersten Theils / Erster Abhandlung Erstes Buch. 6z
dert ihre Sorgsalt dabey insonderheit sechsiens / daß cle bon. m-cern. L- arZ. t. r. InK. czmd. mocl. pscr. porsk.
sie ihr alleö obgeschte in acht zu nehmen wohl einscharf-- lolv.
fe / und öabey fest einbinde / daß sie über der Mahlzeit §. 6.
sich wchl-Hebeerdigund schamhaffcigstelle/unanstan-NUEil duzch dieSchminckedieJungferndiMängelih-
diger gaucklender Hand - Gebeerden sich enthalte / im rer Gesichter bedecken/ und solcher Gestatt/ den aller-
Essm und Trincken aber sich sauber und mäßig erzeige: Weissesten Schövffer / als ob er sie nicht schon genug ihrer
Insonderheit aber und zuforderist/ wann vieljungeLeuthe Einbildung nach gebildet / tadeln wollenals ist nicht zu
vorhanden / aufs sorgfaltigste verhüte / daß sie sich von ihr zweiffeln / daß sie sich hieran sehr versündigen: also leh-
M' ihrer Aufseherin nicht zu weit entferne / und mit ret ^ugukin. lermvn. 247. de cempore. weswegen die
Manns-Bildern in die Ä?inckel schleiche / lund bey allzu- Vo-Aores mit Recht dahin schließen / daß / wann einer
freyer Vertraulichkeit im Schwaben / Aachen/ Hand-- Jungfer dasjenige / was zur Reinlichkeit des Leibes gehö-
Scheryen und dergleichen bey andern Anwesenden / die ret/ vermacht worden/unter solchem l.eßaro die Schnnn-
unvermerckt daraus acht geben / sich selbst in verdachtige cke nicht mit begriffen seye: Vici. Ol). scl rir. cl<? Äum,5e
und ihr nachtheilige Nachrede setze. Leichtfertige Fa?t- argemo,muncloö!c.Ieg»ro; in ipecie?ecr. stiller
nachts- und verdächtige kvinckeUTanye aber/ daran Lrruv. Lx. z/. rk. 72. lir. 6. ,
auch so gar ehrbare Heydnische Gemüther ihre Abscheu
bezeugt haben/sollen ihr allerdings verbottensepn. F«7» Daß sie sich von ihr !c. nickt zuwett entferne/

und mit Manns-Bildern in die Winckel
ReAts-Anmerckimgen. .... ^ ^

sv « . brer der ^urkor von dem Verdacht der Jung-
^ap. 1.4. ^^sern / welchen sie gemeiniglich auf sich laden / fo sie gar

Insonderheit aber gehören ht'eher !c. zu vertraulich mit Manns-Bildern umbgehen/mit ihnen
. ^ ^ „ lndieWinckel schleichen / und sich allzu frey auffübicn/

>Ndem hier von der Arbeit der Tochter gehandelt angeführet lxtt/die>es hat auch in dene Rechten seinen rich-
wird: laßt sich füglich diese Frag erörtern: Ob tigen Grund. Dann obgleich in denenselben dieJungfern
nicht die Tochter, welche ihren 5Lleern Haus dieses besonder haben / daß man ihnen / so sie sich vor un-

halren als MSgde versehen/und diejenige Arbeitn/ besteckte Personell ausgeben/iilsgemeinGlauben zustellen
so denen Mägden ZU kommen/verrichten deßwegen müsse/ V..4lex. Voi .6. cons.229, n. 2.ksrinac.veci5.
von denselben einen Liedkohn prser-ncliren/und bes- crüo.I-b. i.6ec.74. n. 6. gestalten niemand in dene Rech-
Zehren tonnen? Welche Frag der berühmte Lsrpso- ten vor lasterhasst gehalten wird/es seye dann/daß solchesviuzirifpr.kzr. P.2. c. 10. 6ek.8. N .6. ö-teqq. mitIa erwiesen werde/wie zu sehen ex/. si .ir pro lnc. hiernachst
beantwortet/ aus diesen beygefügten Ursachen /1.) weil auch die Jungferschafft eine natürliche Qualität und Ei«
einerTochterdasjenige nicht zu versagen/was einer Magd genschafft ist / v. (Zilk^us. m arbor. juclic. c. 6. p. 7.§. i
gebührt / dessen Stelle sie vertretten: percsn. cbsrira- n. ».welche allezeit vorhanden zu feyn/gemuthmassetwuo.
rem 4f. caus. 12. qv.2.ö!c,p. 10. X. lje 8imon>2. 2.) V.Ireurl. V» I. v.4. lk. 2. lir. ö! ?incl<e!rku^ obs.
Weil niemand zu seinem Schaden einem andern zu dienen so. «.52. So wird doch diese przelumprion und Muth¬
schuldig ist/ srZ. l. 18. §. possunr 2. ff. commo-^ri. Allein massung insgemein durch starckere LoajeÄuren aufgeho-
der Vatter ist einer solchen Tochter das Halbe von der ben/ welche darinnen bestehen. Wann eine Jungfrau mit
Nutzung / so er die Zeit über/ weil sie bey ihm gewesen/und Manns-Personenoffters umbgehet / sich mit denselben in
solche Arbeit verrichtet / von ihnen anererbten mütterk- heimlichen ÄZmcklen antreffen laßt / und in allzu freyer
chen Gütern eingehoben / einigen Abweg zuthun nicht ge- Vertraulichkeitmit ihnen lebet/ angesehen nicht davor zu
halten / in Erwegung ihme dieselbe Nutzung vermög der halten/daß siefo dann mit einander beten werden/wie öal^
väterlichen Gewalt/welchedurch dergleichen Dienstnicht clus redet mne-zue narursles L. cls probsr. öc in l. f ik.
aufgehaben wnd/znfonnnet/undgebühret. V. /. Lc 2. L. cke55./. ubi vicl. ecism/ob.cie Imol». öc Lilksuf. c. l. 0 .2.'

Das X. Zapitel.

Von denen SZuldigkeitm der Kinder gegen ihre Eli ern.
Innhalt- denenselben sich zugetrösten haben solten. Nachdem nun

ß.r.KmbersinddenenElternGegen'Pflichtenschuldig.H.s.Wel-denen Eilcrilihle Schuldigkeiten zurGenuge / wie wir
che fie gegen alle ihreEltern ohne Unterschied/ so lange selbige hoffen / vor Augen gelegt sind / so sollen NUN die Kinder
leben / abstatten sollen. h.z.Jhr Gehorsam ist eingeschränckt. ihre Pflichten / die sie ihren Eltern schuldig sind / eben,
§. 4. Die Liebe derselben ein Begriffaller Pflichten, h. 5. In der. lernen

^ M-ichwi-wn ab-. °ben im sich.ndmCaM.
mein ihnen in der Haush?ltungallerley gefällige Dienste erzei» unter dem Namen der Eltern zwar vornehmlich die leib--
gen. liche natürliche Eltern / aber auch zugleich die Stieft»

§» r» und pflegs^iLltern verstanden / also beqreiffen wir hie
Ware die schandlichste Undanckbarkeit unter dieser I^ubric eigentlich die natürliche von dem

von der Welt / daß Eltern / nachdem sie Leibe der Eltern erzeugte Rinder / doch also / daß wir
ihren Kindern nächst GOTT das Leben nächst denenselben die Sties- undPflegs-Kinder nicht aus,
mitgetheilet / und sie noch darzu von ihrer schließen / denen wir auch aus dem oben berührten Grun--
Geburt an biß in ein solches Alter / darin- de / weil Mlann und VOeib durch die <Lke ein Ä.eib
nen sie ihrer Hülffe nicht mehr bedörffen/ werden / die Töchter<-N?ännerund Schnuren billig

mit vieler ängstlichen Sorge/ Mühe und Unkosten erzogen beyfügen / als welche aus solchem Grunde ihre Schwahec
hätten/ und hernach weder Liebe oder einiges Gute von und Schwieger ebenfalls als anzusehen haben.
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64 Deskltigen und Rechts-t
Diese alle sind so lange zu ihren Pflichten gegen ihre Eltern
ohne Ausnahm gebunden/so lange die Eltern leben/siemögen jung oder alt/in der Eltern Brod oder draus/
ledig oder verheurachet/ reich) oder arm/ hoch oder

mdriZ ftye /dennihreWchten eigentlich darauf beruhen/

weil sie Eleer» smd / denen GOTT sein Bilde anver¬trauet / und daher selbst in denenselben geehret seyn will.
Aus diesem Grunde ist der vornehmste reichest«

Sohn / wann er schon aus einem Bauren-Rinde ein

Fürst geworden wäre/ seinem armen nidrigen Vae--

ter/eben dasjenige z« leisten schuldig/ was er ihm

wurde zu leisten schuldig gewesen seyn / wann er mit

ihm in gleichem Stande wurde geblieben seyn. Jawann auch schon Eltern in der Aufferziehung den Kindern
nicht erwiesen hatten / was sie ihnen zu erweisen schuldig
waren / und deßwegen vor ihre Person / so ferne sie Men¬
schen sind/solches Verhaltens halber keiner Ehre wehrt
waren (daß daher auch des sonsten weisenHeyden Solons
Gesetz / der Athenienser Kinder von aller ihrer Pflicht ge¬
gen solche Eltern / die bloße Begrabnus derselben ausge-
nommen/loß und frey spricht) so ist doch gleichwol der Et-
eern Name so viel werth / daß man GOtt in dem Manne
und in der Frauen ehre / in deren er geehret zu werden / be¬
fohlen hat; wiewol solchen unglückseligen Kindern unver-
botten ist / daß sie ihren bösen Eltern mit beweglicher
Bescheidenheit zusprechen / und durch andere zusprechen
lassen / ob sie solcher Gestalt von dieser Beschwerde/welche
in diesem Leben wohl eine von den beschwehrlichstenheissen
mag/erlöset werden mögten. Was weltliche Rechte (wor¬
unter auch obberührtes Solons Gesetze zu zehlen) hierinn
vor Ausnahm machen mögen/solchesstehet auf deren Er¬
klar- und Verantwortung. Göttliches Rechtund Gebot
gebeut die Eltern zu ehren / so lange sie Eltern sinv/ das
bleiben sie aber ihre Lebe-Tage: und obschon die Art des
Gehorsams mit den Jahren und dem Stande der Kinder
sich ändert / indem erwachsene Kinder gegen ihre Eltern
nicht so leben können wie die Kleinen / die stets um sie sind/
so bleibt doch die Schuld des Gehor/äms an sich selbst/
unaufgehalten.

§.z. Solchem nach ist von diesem Gehorsam zuför-
' derist der Fall ausgenommen / wann Eltern von Kindern

etwas forderten / das wider GOtt und dessen Gehöre
jam wäre. Wo nun Kinder ihren Eltern in dem Bösen/
dazu sie sie mit Worten oder Wercken recheten / folgeten/
so wurde solcher Gehorsam viel mehr eine Abgötterei/
die sie mit ihren Eltern treiben/ als ein wahrer Gehorsam/
der aufGOtt in den Eltern eine Absicht haben soll/ heissen
müssen. Auch sind von solchem Gehorsam die Ampts-
Geschaffte ausgenommen; wo nemlich der Sohn in ei¬

nem Geist-oder Weltlichen Ambte stehet / so bleibt ervor feine Person an der Eltern Gehorsam zwar verbun¬
den ; Aber in seinen eigentlichen Ambts-Verrichtungen/
sollen ihm verstandigeEltern nichts vorschreiben: dann
weiter das Ambt nicht von ihnen/sondernvon GOtt
hat / so kan sich auch ihre Gewalt nicht darüber erstrecken/
sondern er ist solches nach den Reguln seines Beruffs/
wie sie ihm von GOtt vorgeschrieben sind/ zu führen schul¬
dig. Hiemit hat auch der Gehorsam derer Töchter / die da
verbeurathet / und durch die Ehe in ihrer N?änner
Gewalt getretten sind/eine ziemliche Aehnlichkeit: denn
ob derenPflicht gegen ihre Eltern durch die Ehe zwar nicht
aufhöret / so wird er doch von dieser besondern Gewalt/
den der Mann durch die Ehe über sie erlangt / ziemlicher
Massen limicil tund eingeschrancket.

§. 4. Die Pflichten selbst lassen sich alle insgesammt
in die Ä.iebe/ die Kinder ihren Eltern schuldig/ bequemlich
zusammen ziehen; wozu ihnen nicht allein derjenige Saa-

me / den der Scböpffer selbst durch die t^latur in Mue-
ter-L.eibe bereits in sie gelegt / von innensondern auch
die vielfaltige VOolthaten undZUebe/ die sie von ihren
Eltern von solcher Zeit an genossen von aussen/ einen so
krafftigen Trieb geben solten/ daß sie auch / ohne einige
Vermahnungdazu nöthig zu haben/denenselben in kindli¬
cher Gegen-Liebe zu begegnen / und iknen einige Vergel¬
tung zu thun / so willig seyn solten / nicht änderst als ein le¬
bendiger ftuchrbahrer Saame von sich selbst/seinem Gärt¬
ner zur Ergötzung seiner angewendtenArbeit/seine Früch¬
te traget. Dlese Pflicht ist bey Kindern so nothig / daß/
wann sie auch schon im übrigen ihren Eltern aus andern
Absichten alles bewiesen / was sie ihnen schuldig wären/ sie
docb damit ihrer Pflicht nicht genug gethan hatten / wo
nicht alles aus solcher L.iebc hergeflossenwäre. Siesoll
aber/wosieänderst dieses lieben Namens-würdigheissen
soll / im Heryen gewurtzelt seyn / daß sie ohne falschen
Schein von Grund der Seelen eine wahrhaffce L.ic-
be und kindliche Auneigung zu ihren Eltern tragen.Aus dem Hertzen soll sie in die thätige L.iebes-N?crcke
ausbrechen / die wir hie in hernach folgende Arten aus¬
theilen.

§. s. Zusorderist sind Kinder für ihrer Eltern A.e-s
ben und N?olfahrt täglich zu beten schuldig. Die die¬
ses unterlassen / sind nichr werth / daß sie leben und Kmdec
heissen sollen. Verzweiffelt böse aber seynd diejenige / die
ihren Eltern alles Böses / umb der Zucht los zu werden/
und das Gut in dieHand zu bekommen / ihnen den Tod
wünschen / oder wohlgarHande anlegen/ und sich gegen
sie / wann sie gezüchtiget werden / wehren / worauf von
GOtt die Todes^Straffe/ als aufeinesolcheSün'e/
gelegt / die unter die Greueln gehöret/ über welche das
ganye Volck den Fluch aussprechen muste.L>xo6 -1.

1 /. I^cv. 20.9. l 1. l)eur, 27,, 6.§.6. Aus der Liebe fliessetdieGntthätigkeit/daß
Kinder/ die in dem Stande/ und dieMittel von GOtt
haben / ihren Eltern / die entweder Alters halber baufäl¬
lig und unvermöglich/ oder fönst dörsstig worden / warre/
pflege / und Unterhaltung zugeben / sichs eine Freudeseyn lassen; weil sie solcher Gestalt ihnen vor die von der
Wiegen an empfangene Woithaten nach Jnnhalt des
Vergeltungs - Rechts etwas vergelten / und zu ihrer son¬
derbaren Ehre ein Stab ihres Alters heissen können.
Diese Liebe vertraget und duitet alles/ wird nicht mürrisch
oder störrig/ wo sie entweder von Natur seltzam und wun¬
derlich sind/oder im Alter kindisch/ und dabey unsauber
werden: wobey Sirachs Vermahnung c. z/11.12.1 z.
merckwürdig : Spotte deines Vatters Gebrechen
nicht/denn es ist dir Leine Ehre/ pflege deines Vac-
ters im Alter /und betrübe ihn ja nicht / jo lang er
lebt / und halt ihm zu gut / ob er kindisch würde/und

verachte ihn ja nicht v darum / daß du geschickter

bist.
§. 7. Nachdem aber die Liebe der Eltern mehr in sich

fasset/als diejenige Liebe/ damit man andere seines gleichen
lieoet/ als welche vor sie zu wenig feyn würde/so befihlet
GOtt die Eltern nicht so wohl zu lieben als zu ehren/
da zwar bey der Ehre die Liebe ist/ aber eine Ä.iebe gegen
solche die man höher achtet / und den LkaraÄer und

das Bilde der Henschaffe und Gewalt / so GOtt in

sie gepräget / in ihnen verehret / wie dann auch GOttdeßwegen die Ehre oder Verunebrung/ so ihnen angethan
wird / änderst nicht/ als sich selbst widerfahren auf¬
nimmt. Von dieser soll die Mutter nicht ausgeschlossen
werden/ sintemal sie GOtt in dem vierten Gebot / wel¬
ches die Haupt-Quelle dieser Pflicht ist / selbst nickt aus¬
schleußt/ und derer Söhne angemaßten Freyheit Einhalt
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Ersten Theils/ Erster Abhandlung Erstes Buch. 6j
;u thu»/die ander Mutter Ehre nicht so/ wie an des Vat- selbst erstatten wolle/ auseine bescheidene Artanflehenund
ters Ehre gebunden seyn wollen / beyde zusammen ver-- erbitten. Zum andern / wo Elrei n anderseits denen Kin,
bindet. Sie erfordert aber von den Kindern / daß sie sich dern zu heurathenrathen/ sollen sie sich nach allen Umstan-
aus solcher Lxittimsrion oder Hochachtung/ diesie von den wohl aufdie Prob selbst stellen/ ob sie die vörgeschla-
ihnen in ihrem Hertzen haben/ auch aufierUch inWor- geneundihnen gerathene Heurath einzugehen / md har¬
ten und Gebeerden also bezeigen / daß man sehe / daß sie um zu folgen sich getrauen / aber hiebey sich überall dieses
auch dißfalls nicht so gemein als mie ihres Gleichen vorstellen : daß weil die Eltern die Sache besser als sie
umbgehen/sondernmit einer Scheu und Ehrerbietung selbst verstünden / auch sie inniglich liebsten / ihnen dahero
mitihnen handeln/und etwan mit entblößctem Haupr zu folgen das sicherste seyn würde: und ob nicht vieles/was
Mdk.everen2, was sie nöthig haben / von ihnen bitten, sie sich dermalen Ml Wege zu stehen/und die Sache schwer
Es soll aber bey solchen Ceremonien nicht bleiben / daß sie zu machen meineten / des Satans Versuchungen seyn
ihnen nur gegenwartig vor ihrem Angesicht eine keve- mögten/ welche GOtt/ so sie nach seiner Ordnung in Ge¬
ren? machen wolten / sondern sie soll sich auch in der That horsam gegen die Eltern die Sacheangriffen / weg zu rau-
und im XVerck selbst beweisen / also / daß sie ihrer Eltern men / viele ihnen noch unbekannte Wege haben würde.
Ehre in allen Stücken befördern / sie auf Christliche Finden sie aber keine Möglichkeit/derEltern Willen/ mit
VOeisi vertheidigen/ und daß sie von andern nicht be- GOttes und zugleich ihren Willen vereinigen zu können/
schimpffetwerden mögen / nach allem Vermögen hindern/ so sind sie zwar im Gewissen / als über weiches Eltern
und was ihnen verkleinerlich ist / abwenden : Ihre Gebre- so lange cs re^ulsr bleibt /keine Gewalt haben /nicht
chen und Mangel mit Sems undJaphets Mantel zude- verbunden/ daß sie diesesmal heurathen müssen/sollen aber
cken; welche Schuldigkeit ihnen auch nach der Eltern To- denenselben gleichwohl bescheidentlich begegnen / und
de obligt. Zu dieser Ehre möchte man auch zehlen die ausser obbemeldtem Falle sich in keine andere Ehe einlas-
Christliche und der Landes Art gemäße Trauer / die Kin- sen.
der über den Tod ihrer Eltern führen / und ihrer allezeit in §.9. Nächst dem sind Kinder insgemein ihren Eltern
allen Ehren gedencken sollen. Weil aber auch ein grosses in der Haushaltung allerley gefallige Dienste schuldig/
Theil der Ehre oder Beschimpffung in der KinderHandendaß sie alles/ worinn sie wissen/ daß sie denenselben einigen
siehet / oder eigentlicher an ihrem Leben / nachdem es tu- Gefallen und angenehme Dienste erweisen können / von
gend oder lasterhafft geführet wird/hanget/ so sind sie für- selbsten gerne mir allem guten Willen rhun: hergegen al-
nemlich ein solch Leben zu führen schuldig / davon Eltern les / wodurch sie beleidiget/ und zuZorn und Unwillen ge¬
weder in ihrem Leben oder auch nach ihremTode Schimpf reitzet werden mögten / unterlassen / wovon wir einigs
haben dörffen. Falle bemerckem Zum Exempel: Sie sollen/ ein jedes

§ 8. Aus diesen beyden Pflichten der Liebe und Ehre nach seiner Art und Geschlecht/ fleißig arbeiten / allen
folget die dritte / nemlich der Gehorsam / denn wen ich Müßiggang meiden / in allen Winckeln fleißig zu sehen/
liebe/ dem thue ich auch gerne/was ,hm lieb ist/und wen ich helffen / auf alles fleißig mercken / und alles merckwürdige
ehre / dem unterwersse ich mich gerne nach seinem Willen, aufschreiben / und also in gemeinen allerley / was zur Auf-
In solchemGehorsam solle sichKinder schuldig achten/daß nahm der Haushaltung dienlich ist / treulich in achr neh-
sie sich von den Eltern erziehen lassen / denenselben aber kei- men. Auch sollen sie friedlich und einträchtig nichr Min
nes Weges vorschreiben / wie und wozu man sie anziehen unter sich selbst / sondern auch gegen das Gesinde seyn: mit
solle / sondern sollen derostlbenAnleitung folgen ; es denselben weder hadern und zancken / noch auch coiluck.
wäre dann/ daß sie/wann sie nun zu Jahren und Verstau- ren / und sich gar zu gemein / und solcher Gestalt ihrer gro¬
be kommen / bey sich eine Uncüchttgkeic und UnvermS- den und dösen Sitten cheilhassrig machenviel weniger
gen zu folgen finden/ in weichem FM sie aber vie'anchr mit das Gesinde zu hadern und zum Ianckgegeneinander ver-
Bitten und beweglicher bescheideutUcke:VorsteUun^ der- hetzen / sondern dabey wohl öedenrken / daß solche Unei-
selben / als halsstarrigen Trotzen und Pochen der Eltern mgkeit nicht nur eine schwere Sünde vor GOtt sey / fon-
Vorhaben und Gemüth andern und zur Möglichkeit zu öern auch in der Haushaltung ihren Eltern wenig From-
lencken trachten sollen. Was insonderheit das Heurathen/ men bringen würde / indeme solcher Massen eines dem an-
die allerwichtigste und zugleich gefahrlichste Verwechs- dern aus blossem Trutz manches unterlasset oder thut/ daß
lung ihrer Lebens-Art/ betrifft/ so stehets Kindern nicht man zu Beförderung der Arbeit thun oder lassen solte.
frey / daß sie darinn nach ihrem eigenen Snn und freyen Sie sollen ihren Eltern nichts abzwacken/ und es dem Ge-
Willen handeln wolten/ sondern sie sind schuldig / wie in smde heimlich zustossen/ noch sich zu unordentlichen Gena-
allen Dingen / also auch besonders hiebey / der Eltern sche/viel weniger zum Fressen / Sauffen/ Spielen und
Rath und Willen zu folgen. Weil aber von dieser Mate- andern unordigen Wesen gewöhnen/ sondern sich vor dem
ri bereits oben gehandelt wor den / so sollen Kinder diß Gesinde und männiglich sparsam / maßig/ aufrichtig/ red-
Orts nur dieses wenige davon mercken. Erstlich: kein Kind lich / züchtig und schamhafftig erweisen / damit es sich in
darffwider seiner Eltern Willen heurathen / so alt es auch Abwesenheit der Eltern vor ihnen scheuen / und nicht leicht
ist / daher solche Ehe-Gelübd nach Göttlichen Wort als erwas Böses vornehmen dörffe. Wo sie sehen / daß das
ein LVinckel-Gelubd / so lange der Vatter bündige Gesinde untreu / faul/ trotzig und fahrlaßig ist / und denen
Ursachen seines Mißfallens hat / vor ungültig gehalten Eltern Schaden zufügt/sollen sie/wann sie sich dessen zu-
wird: würde er aber/ nachdem um ferner Einwilligung ge- vor umflandiq erkundiget / und der Warheit gewißsind/
ziemender maßenAnfuchung geschehen/keine Ursachen von ( dann sie sonst einen unnöthigen Hadder anrichten / und
iLcheblichöeitvorzubringe wissen/sondern seineGewalt/ damit ihren Eltern eher Verdruß als guten Willen be-
die ihm zu seiner Kinder Besten nicht aber ihren Schaden weisen würden ) solches nicht verschweigen / sondern den
gegeben/ nur seinen eigenen Sinn zu vollbringen/ oder sei- Eltern anzuzeigen sich schuldig achten. Wann sie von ih¬
nen eigenen Vortheil bey solcher Veränderung eigen-- nen etwas hören / daran eine Wichtigkeit gelegen / diö
nußig suchen / so konte ein Kind / wann vorhero alles aufs nicht jederman wissen darff/ fo sollen sie solches heimlich
möglichste versucht worden ist / ehe es das Ehe - Gelübd und verschwiegen halten/ und davon vor dem Gesinde deß-
vollziehet / die obere Landes--Vaeterliche iLinwilli-s wegen nichts reden / weil solch Volck waschhafftig/ und
guuZ / daß sie der Eltern abgeschlagene Verweigerung was es in einem Hause höret / in andere zu tragen pfleget:
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Des f/ugen und Recbts - verständigen Hauß-Vatters
wovon hernach offtZanckMHadder zwischen denElrem/
Gesinde und Nachbarn entstehet.

Cap.x. §.2.
^Eil die Eltern ihren Kindern nächst GOtt das Le¬

bengegeben / sie groß erzogen / und um b ihrent-
willen viel ausgestanden/ mithin denenselben die

grösie Wolthaten erwiesen haben; Als werden Hienwieder
die Kinder denenselben zu allen verbunden / was ihnen nur
zuthun in ihren Krässten und Vermögen stehet, Dann/
weil es mit denen Wolthaten eine solche Beschaffenheit
hat / daß dieselben entweder eine gleiche Vergeltung erfor¬
dern/ oder/ wann dieses nicht geschehen kan/jedoch Gehor¬
sam und Ehrerbietigkeit; Also sind die Kinder / weil sie
das erstere nicht leisten können/ zu dem andern in alle We¬
ge und zu allen Zeiten verpflichtet. Zu dem Ende sie dann
nichts thun können / was solcher Ehrerbietigkeitund Ge¬
horsam zuwider ist; Nemlich sie können i.) solche ihre El¬
tern ohne vorher gebetene Erlaubnus bey gewisser Straff
nicht vor Gericht fordern lassen / perl.4.§. i.ff.cieinjus
voc. Und obwohl heut zu Tag nach der meisten Rechts-
Lehrer Meinung an den meisten Orten nicht mehr üblich/
daß die Kinder deßhalben den Richter um Erlaubnus bit¬
ten / in Erwegung keinen mehr nach eigenem Willkühr/
wievor diesemgeschehen/davonzu lesen Lsrnsb.kritlon.

tormul. üb. s. (welche Art und Weis einen vor Ge¬
richt zu fordern/ auch wohl mit Gewalt im Weigerungs
Fall dahin zu ziehen/ dem LöiÄ des prXtoris, in welchem
die Eltern also zu tractiren verbotten worden/ Ursach ge¬
geben) heut zu Tag zu cimen und vorzuladen frey stehet/
Andern es muß dieses auf Befehl der Obrigkeit und des
Richters geschehen / welcher/ indem er in die Lirarion ein¬
williget/auck die Urfach derselben ohnZweissel vor billig
und rechtmäßig erklaret hat / wann nur in der dißfalls ihn
zugestellten 8upplicarion dieses gemeldt wird / daß der
Beklagte des Klagers Vatters sepe; Also lehret .4n ron.
kaber. Loch 1^.2. lir .z,. 6el. iz. Larp?, p. i.c. 2.6. 26.
^snAer.cleexcepr.p.2.c.9 n.9. Lrryck. in ul. mocl.
lud. 2. ric. 4. F. 2. und noch andere mehr.

So kan doch dieses nicht insgemein von allen Orten
gesaget werden / vornemlich / wann einige das
Kayserliche Recht in diesem Punct behalten/allermassen
in dem WürtenbergerLand geschehen / wie zu sehen aus
dem Würtenbergischen Land-Recht p. i.nr.2. §.s. oder
die privar-Litstlon in ein und andern Ort annoch üblich
wäre. Vi6 .8ckilr. Lxerc. rk.7. 2.) Können sie
solange die vätterliche Gewalt währet/keine Klag wider
den Vatter erheben/ welches aber von denen Sachen und
Gütern zu verstehen / die von dem Vatter entweder ihnen
gegeben/(welchest,ona proleQiris genennet werden)oder
ihnen von andern Erbschaffts- oder Schenckungs-weise
ju kommen sind/ es nng der Vatter die Nutz-Niessung in
desselben haben / ( welche Kons a^venriris , orclinarm
vel k.eAu >zris )oder es mag ihnen dieselbe benommen seyn/
(welche bona sciventitis extrsorclinsria oder irreguls-
ris betittelt werden) von welchen allen weitlausstig zu le¬
sen §. l. ^.per quss perlon. cuiyue scquir. I. i.L^2.L.
cle bon. mstern.!. l. k! 4. L. cle bon. quse üb. 1.6. pr. ibi>
que lubjeiA. surkenr. 1.7. L. eo6. dlov. 117.0. s. öcz. Lcc.
nicht aber von denen/ welche sich die Kinder im Krieg ( so
man bons csstrenlis nennet) oder ausser dem Krieg in ei¬
nem öffentlichen Ambt durch ihre Geschicklichkeitund
Wifsenschafft ( welche bon» csstrenliz benamset
werden/) erworben / davon zu lesen r. c. K. öc L. cle pecul.

cskrens.l, l.L.cle!noff.reK.l. 14.L. 6esclvocsr.ckver5.
juclicior. öcc. dann weil in disen Sachen die Söhne mit
denen/so sich der vätterlichen Gewalt entlediget/vor gleich
passiren/ als können sie gleich diesen wider ihre Vatter
Klag erheben / 6 II. k 1.4. ff. 6e juäic. jedoch / daß dieses
mit der höchsten Bescheidenheit beyderseits geschehe / und
die Vatter keines Betrugs ausdrücklich beschuldiger/
oder mit einer fsmeulen Klag belanget werden/ v. 1.2. 1.5.
§. i. l. 6.7. pr. ff. cle obleq. psr. Sc parr. przeKanch l. l 1.
6e 6c>l. msl. ö?c. Und obgleich z.) die Kinder ihre Eltern
in diesen Fallen belangen mögen / so ist doch absonderlich
dieses zu wissen / daß sie dieselben in Schuld-Sachen nicht
gantz und gar ausklagen können / sondern ihnen in der wi¬
der sie dißfalls erlangten Lxccurion so viel überlassen müs¬
sen / damit sie nicht darben dörffen/ angesehen sie sonsien
wider ihre schuldige keveren? und Ehrerbietigkeit hand-
leten; Und diese denen Eltern zukommendeFreyheit wird
compclenrizebeneliciuin in denen Rechten genennet/da-
von zusehen / 1.7. §. I. K. cle olileq. parenr. ö! p.irron.
prsettanci. I. 17. ff. ciereju6. K. z8- cle sÄ. ^66. Oilp.
I^surerbzckii cle Lomperenrize beneticio : Aus eben
diesem Grund können 4.) die Kinder wider ihre Eltern/
als ob sie von ihnen Hinlergangen/und verletzt worden wa¬
ren/ keine rekicurionem IN inregrurn . vermittelst welcher
alle Sachen in denjenigen Zustand / worinnen sie vorher»
gewesen / gesetzet werden / erlangen /perl. 2. L. qm k sä>
vers. quoz. ausser in dem einigen Fall/ welcher enthalten
lstin klov. ,ss. davon zu sehenpere?. aci'rir. L. qui ö:
sclverl quos,Kc Lsckov. 'Ireurl. V. l. 0.1 l. tk. iz.tic.

Wie sie dann auch 5.) von denen Eltern den Eyd vor
Gefährde nicht abfordern per 1.7. §. z . ffcle obleq.psrent.
ö: parron. prsek. 1.8. §. s. qui lsciscl. cog. Si srg. l., 6. ff.
6e lurejur. Oder dieselbe 6.) peinlich verklagen können/
»rZ.!. z. in l. K. cle sccut»r. junLt^ l. ulr. L. clekis, quisc-
cul^ non possunt. Massen dieses alles/Und noch mehr an¬
ders (davon die Lommencsrorezs6 Dr. obseq.
psrcnc. üc psrron. pr -ett. weitlaufftig können gelesen wer¬
den) wider ihre schuldige Pflicht liesse.

Gleichwie wir aber hier durch das Wort der Eltern
eigentlich alle diejenige Personen / so sich in der aufsteigen-
genden Linie/so wohlvom Vatter als der Mutter her/ be,
finden / verstehen / per t. si. ff. <Ze V. 8. 1.4. Lc 5eo. L. 6s
?alr. pocett. so gar / daß auch die Natürliche / oie ihre
Kinder ausser der Ehe / erzeuget haben / oder gottlose El¬
tern hiervon nicht auszuschlieffen / allermassen ihre Gott¬
losigkeit und Verbrechen diese Pflicht sowenig aufhebet/
sowenig dasselbe verhindert/ daß sie nicht Eltern seyn ar^.
1.4. s.6.ff .6e in jus voc.junÄ. d>lov. 12. c.2. Also ver¬
stehen wir auch im Gegentheil durch das Wort der Kin¬
der alle diejenige / so sich in absteigender Linie befinden/sie
seyen mannlich- oder weiblichen Geschlecht / in der Ehe/
oder ausser derselben gezeuget / per 1. 10. §.9. ff 6e in jus
voc. In der Gewalt des Vattes oder nicht/ angesehen
alle diese derNatur nach Kinder/und solcher Gestalt ihren
Eltern alle k.eversn? und Ehrerbietigkeit in alle Wege
zu erweisen sthuldigsind / srZ.1 .4. f.Lc6. ff. clein jus vc».
car>6. VicI. Ol). 26 §. 6. ^7. Ink. quib. moä. jus p.p.
solv. Von denen Stief- und Pfleg-Kindern / item von
den Tochter-Männern und Schnuren / welche ihren
Stief - Eltern und Vormundern / item ihren Schwähec--
Vätrern und Schwieger-Müttern / ebenfalls Me Ehrer¬
bietigkeit und Gehorsam / wiewol nicht eben in solchem
Grad / als dieKinder ihren leiblichen Eltern / zu erweisen
schuldig sind/ soll an behörigen Ott und Stellen mit meh-
rern gehandelt werden.

§.z.Auch
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S.z.Wch»!ndv°nsoIch-mG-l>°rst.mdi-Ambts.
Geschafften ausgenommen. gleich nichtseyn könne/ per §. u/c. ibiqueOl) tM.uep?.

öenen öffentlichen Ambts-Geschafften / welche die ^eme fiele sie nach dmen heutigen Rechten in die Lm»-
^Kinder verwalten/ ist der Eltern Recht in etwas still/ ^er
und können dieselbe vermittelst ihres Viffenlus weder die vacrerlichen Gewalt nicht wohl »rchen. onte / per^I. 2z. >n
Ms-und Antragung derselben verhindern/gleichwie von ^. V ^ vre Sächliche
wnObrigkeilliche und Richterlichen/itemvon demVor- angenommen ^g^ckwie joiches bezeuget Larp-.
Mnder-Ambt ausdrücklich geschrieben stehet in 1.9. ff. 6s 2. irem dieLubectische/ wie ,olches ebenfalls
liiz,qui sunc lui vet-,!.)ur. Sc in 1. 12 .K .Z. ff.6eju6ic. lehrer ^evms scl/us^ub. p.i. rir z. n. 2 s. welchem aw
noch ihren Kindern in Verwaltung derselben etwas vor- " ^ ? beygefüget werden tan / üesalä. in ^W-5. p- aÄ.
schreiben: Weswegen der Rechts-Lehrer ^tricanm in i. ^ Wen. Allem gleichwie man von e.nem und dem cin-
77. ff. 6eiucjic. nicht unrechticblieilet/ da6 ein^obn in psrucu!sr»^)rt/ au!' alle^)ertel unsers Deutschland
privat- Sachen seines Vatters Richter seyn könne; da- !?' ^
von der Recbrs-Lebrer Paulus in l. ff. eo6. diele U'tack ^el/ so viel ^ieandereÖeiter und ^rovmtzen betrM/ali-; ff eoci diele U'iacl) ' ' vletvieuiivele^elleruiiv -provmizeii verrissl/au-

- ....e offentlicheÄerwal-^rch^ns^ oder Gewohnheit die-
tung ist / in welcher demnach die Eltern ihren Kindern ^ nicht eingeführet wor l. e^bey denen Kayser.ichen^^ech,
nichts einzureden haben / per 1.9. ff. 6e bis, oui lunr lui blewen haben, .^mm / ob wir gleich gestehen/
vei sl. jur. wiewol nicht zu laugnen/daß hier ein grosser ^>,^^6/^M^Ma^n das ^oeib oer Gewalt des
Verdacht mit unterlaufe/ und solchem nach der dichter ^ ? lmterworffen wird / nicht auem was den Gehor-
sulpeÄ ist / welchen auch deßwegen der Gegentheil / so er sambetnfft/v... Lormrk. 7. m welcher Absicht sie dem-
will/nicht darffpaKren lassen/ sondern ihn mit allem Fug ^ ' zu folgen / und bey wm zu wohnen / v>6.
verwerffen kan/ per!. UN. L. ne qui5 in sua caus. Und also 'b'^e gloff caul. I qv. 2. Mithin derselben Q-
muß1.10,ff. 6-iuris6i<A. sonder Zweiffel ausgelegt und ^ ^ ^ ^verstanden werden ^ wei'ssengehalten rst/per l .6s. ff.6e )u6ic. I. f §. »rem re»

scriplerunr. z. ff. a6 municipal. ö? l. 19. ff 6e)uris6i<A.
^cl eunc^. §. Hl'emit hat auch der Gehorsam. sondern auch was das Haushalten selbsten anbelanget/

<Ms diesen Worten laßt sich nachfolgende Frag erörte- »rg.l48.pr.ff 6e oper.liberr. in welcher Absicht sie dem-
^ren:Ob dteLLHe die vätterltche Gewalt aufhebt nach demMannaufgewisseMaß/ undsoweit sieihmzu
Welcheszwar von ihrer vielen beiahet wird/ wie zu sehen arbeiten gehalten ist/ acquirirtund erwirbt. Vi6. N,I6 in
beydem^uäelin.l.jb. I.cle ^ur. !<ovjff.cap. I z. int in- l.L.6ebon.czuX l>t,. So bleibt sie doch/was das ubrl-
fonderheit aber bekrafftiget solches von Franckreich und ge betrisst/ als eine Tochter in ibres Vatters Gewalt/ V.
Burgund kquinsr. Lsro aäNr.Inkir.quit,.M06.P.P. t.s.^.äecon6>c inserr. I 20- ff. »6 Q Jui. 6s a6u!r. s-
lolv. Sc vion^.Qockotr. in nor. sä l. z. L. 6e emancip. pr. Ink.lbiqus 0V. czuib. mo6. p. p, so v. anerwogen die-
I ik. von Holland und denen Niederlanden aber perer. selbe der Gewalt des Mannes / wie wir bereits oben er¬
keck. 6e 7 ett-im. Lonjuß. Q 2. csp. t 2- n. t.uiid von Hi- wehnet/ mchtzuwider ist^ Dahero sie denn auch / so lang
spamen Lovsrruv. 6e msrrim. p. 2. c. 7. §. t. n. t. kc. Al- der Vatter lebet / oder sie seiner Gewak mchr sonderhett-
lein / ob gleich dieses vielleicht von denen bemeldten Lan- lich entlasten ist / kein Testament oder letzten Willen auf-
dern gesaget werden kan/ so muß man doch dassewige nicht ^^en / l. 6. pr. K 6e 1 bc pr. j qmb non ett per-
also fort ausTeuMand und das Römische Reich eben- rmk.^ek f»c Item keine Übergab aufden Todes-Fall
mäßig exrenä.ren / immassen die tägliche Erfahrung/ Lonsens des Otters/machen 5an. /. 2 5. K. I. tt. 6e
daß in demselben durch die Ehe der Kinder/ die vatterliche "^>5 - ^ ferner dasjenige / was nicht
Gewalt nicht allerdings aufgchaben wird / das Wider- ""s den Sachen ihl^es ?^anns oder ihrer Arbeit herkom-
Spiel erhärtet: wie dann dieses von Sachsen ausdrück- ^er / in^ em ihr zum Beyspiel vielleicht eme Erbschafft ent¬
lich bezeuget Lsrp-.p.2.c.ic>. 6et'z. welches auch im Kay- wel-er von ihrer Mutw' oder von jemand anders angesal-
serlichen Camer-Gericht angenomen ist/ nach der Aussage ^en / >0 viel d:e Nu^Niessuiig betrifft / dem Vatter er-
8crvi-kii in ul. mc»ä. rir. 6es6opr. §. 18. wie nichtweni- ' welcher auch die Nutz-Niessung der mütterlichen
ger in Nürnbergischen Landen / als zu sehen ex Reform, ^^tter bey der ^erheyrathung der < ochter nicht ab-
I^or.l'ir.29.I^.s.§.2 ibi:dH<Hdaßf?elkrenehell^>en fettendmff/ sonderndleselbige/vermogöervatterlichen
L.etbs-»iLrben. :c. öc §.1. jdi: die Amder/die noch m der Gewalt/behalten kan/ v l 6. L. 6e bon. quT lib. mit wel-
Elcern Gewalt und Vorsehung smd :c. Und dieses ist Zen auch die NuM'erglsche Rechte übereinstimmen/nach
auch denen Kayserlichen Rechten ahnlich / als in welchen ^iusweljung der ?^urnbeWschenp<etorm. i >c. 29. l.. s.
dieser k^o6us mcht zu finden ist/wie zusehen in rar. rir.). ^ soll m solchen :c. wiewohl
vuid. m. p. ?. lolv. dessen Oblervsn? uns so lang verbin- em!^enb hielvon ein Zweiffel entstanden / ob Nicht die,es
det / biß durch eine wider Gewohnheit das Gegentheil ^ eine widnge Gewohnheit aufgehaben seye/
erhärtet wird / angesehen die Gewalt des Manns ( davon ^ ^ Numberg gemeiniglicy bey ^-er .lUnder
indiesem §. gehandelt wird ) der vatterlichen Gewalt nicht ^ erheyi athung zur Grund-< Heilung zu kommen pfleget/
zuwider / einsolglich bey derselben gar wohl stehen kan. vi6. ^ avui zu lesen sod. ^leron^m. XVuridaim. O-fferenr.
Lckne>äe^.a6§. 8.^.qmt,.m.p>.ldlv.n.4.6-s-qg.jur. L.v.ö-Kef.^or. söämon. pag 247 vers c««

Es meinenzwar hier abermal ihrer nicht wenig unter ^ ferner«
denen Rechts - Lehrern / daß ein Unterschied unter dem ^ ^- ° ^ <e ^gebracht wo: den; darauf ant^
Sohn und der Tochter dißfalls zu machen; und wo nicht ^ mchts neues/
von demSohn/jedoch zum wenigsten von der Tochter die- ^ ^^ ^ ^ Gewalt ilMr ältern stehen / und
ses zufagenseye/ daßsie durch ihreVerebeligungaus der nickus desio mmder Lurarnre^ hieben / gestalten -.aies
vatterlichenGewalr entkonimen / angesehen sie der Ge- em Sohn oder Tvckter mch
walt ihres Ä)qnns unterwürffiggemachtwerde/ vi6. Ls- ^em <od chrer .Aurcer / in^insehung der



68 Desk/UM und Rechts verständigen Hauß VatterS
Güter / Lurarorss bekommt / welche doch nichts desto die kindliche Wicht aufs beste beobachte / davon zu sehet!
weniger in der Gewalt ihresVatters/ soviel das übrige 2.?. 28. m kn. L- 2. k. fs. §. inluper. ibique keuM«.
belanget / bestandig verbleibet/ zugeschweigen/ daß dieses Viel weniger aber sollen sich die Kinder dahin verleiten
nicht aller Orten unsers TeutschlandesHerkommens/daß lassen / ihren Eltern gar nach dem Leben zu stellen / und die-
das Weib nach ihrer Verheyrathung indieLurarel ih- jenigezutödten/vonwelchensiedoch/nächst GOtt/das
res Mannes M/gleichwie von der Marck Brandenburg Leben empfahen / welche verfluchte und abscheuliche That
ausdrücklich bezeuget Samuel Srryck. in ulu moci. 7^. ?it. mit einer absonderlichen Straff zu büßen / davon wir oben
6e s6opr.§.2z. Und stehet dahin / ob nicht das Funda- gehandelt scl§. 4. cap. Vll. Warum aber eben vier beson-
ment dieser an etlichen Orten recipirten (->dservsn? viel- dere Thier mit dem Mörder in einen Sack gestecket wer-
mehrmLmsnciparionetscics, oder heimlichen Loßspre-- den/davon besiheZIois./ur.provinc.8»xon̂ ib.2. ^rt.
chung von der vatterlichen Gewalt / welche durch das be- 14- Vers, nun mögst du sagen, ^cici. I'iber. vecian. 1r.
so ders a'gestellte Haushalten an etlichen Orten zuge- crim.^. 9.^.16. n.il.S^le^cz./oK.l-Iarppr. aä§.6.I.cts
Wehen pfleget / zu suchen seye / davon zu sehen Novell, pudl. jucl. n. 18. ö: leczcz. (Zockokr- sei l. pcena. verb. vi»
I.eon. 2s.Lcink.Lte<A.8sxon.p.2. c. iQ.in verk. Und pera. lit n. pvmpej. cie parricici. Lovarruv. in
woUen/ daßfolcher Gewohnheit nach / auchRrafft li.eIeÄ. LIsm. kuriolus. 2. psrr. 2. n. 12. vers. Luleo au-
dieser Lorikirurionitt unsern Gerichten erkannt wer- rem intuirur, öc lecz. LtLarp-i. pr.Lrim. p»rr. i .qv.z.
den ft>lle; nemlich / da sich Rinder / so zu ihren mün- n. 9. Lc 5c<zq. Eines ist hier noch zumercken/ daß etliche das
digenIahren kommen/von dem Vatter mit Anfiel-- Laster des Hochverrathshier excipiren und ausnehmen/
!m»g ihrer eigenen Haushaltung und Nahrung und/so der Vatter in demselben begriffen/und deßwegen
scheiden/daß als dann sdlches für eine Llnsncipsrion von den Kindern umbgeb:achtworden / dieselbige von der
5U achten/und dersilbenVOürckungHabenseite/un- StraffdesVatter-Mords ablolviren und loß sprechen/
geachtet/ ob gleich solche Lmanciparionanderge- mir dieser angeführtenUrsach / daß die Lieb desVatter-
stalt / und für Gericht nicht geschehen/ und fürge- landes derLiebe der Eltern vorzuziehen / v. 1.19. §. Klius.
nommen würde/ zc. ibiyue Lsrp^ovius. Lc ^esormar. 7.lk.clecspliv.ö!pokl.revers. davon zu lesen I. z f. ibiqus
krsncolurr. parr.2. tit. i.§.8. öe 9. ibi : Solchen Aweif- l)v. i?. cls rciizios. S: iumpr. fun.. und hieher gehöret das
fel bey den unfern aufzuheben / so ordnen und wollen Exempel der Herm von Falckenstein / davon zu sehen Lc».
rvir/wann ein Vatter feine Rinder/welche ihr mün- rkolr.inaor.acicl.l. zs. lir.k. Le^üusidilj. nvm .12»
diaes vollkommenes Alter erreicher haben / eheli-- ^ ^
chen / mit einer gebührlichen tLhe-- Steuer ausbe^ §« 7- Stt ÜUf Christliche Weise vertheidigen/ UNd
stattet /diefelbe auch darauf von tbme dem Vatter/ daß sie von andern nicht beschimpftet werden
abgerieben / ihre eigene Haushaltung und Hand-- mögen / abwenden,
ehierung angesteller/eigen Haus Feuer und Rauch gleich der Kinder Pflicht auch dahin sich erstre-
halten /daß folches vor eine rechte Lmanciparion, und ^cket/ daßsie den Schimpffihrer Eltern aufalle mög-
daß sie / die Rinder / dadurch des vatterlichen Ge-- liche Weis abwenden sollen / so können sie doch deßsalls/
wales nicht weniger / als wann solches vor der wider diejenige/welcheihre Eltern beleidiget/keine lnju-
Obrigkeit / oder für Gericht / /olennite? geschehen rien-Klag erheben/ vi6. (Zipkisn. in nor. scl§. 2. Inttir. cis
wäre / vollkommlich entlediget seyn /gehalten wer- injur.angesehen durch sothaneKlag gleichsam eine ?rivAc-
den solle/ :c. Räch geübet wird / l. 7. Lc l. ulc. L. cls injur. welches dem-

Z. ^ nach nur von dem Beleidigten allein geschchen kan/srg.I.
f. ibic^ue ^lotl. lt. 6e privat. äetiÄ. l. 22. pr. L. 6e furt»

l?>Aß denen Eltern ihre Kinder zu zuchtigen erlaubt seye/ ^66. rom.z. relol. c. 1.6e äeüÄis. n. 9. Lc tts rp.
«^davon ist hier oben weirlaufftig gehandelt worden: preckr. scj §.2. n.2Z.ö! 24. ^.cle injur Und hindert nichts/
Worgegen aber denen Kindern keines Wegs gebühren daß die Eltern / die ihren Kindern angethane Beschimpf¬
will/sich gegen dieselbige zu wehren/oder/so sie von ihnen flMgenanthenkönnen; 6.5.2. ibi'queOV. lnli. cie injur.
mit Schlagen crsÄiret worden/ dieselbe wieder zu schla- allermassen es ihnen eher zukommt/ ihre Kinder / so noch
gen/und sich gegen Sie zu äefenäiren/in Erwegung aus- unter ihrer Gewalt stehen/ und welche solchem nach keine
sündigen Rechtens / daß wo die Beleidigung erlaubt ist/ Mag erheben können / zu äelenäiren / da hingegen die El-
die vetenlion allerdingsverbottenseye : v.I.z.L.cieKis. tern/ sosiebeschimpfft worden/ sich selbst ^u clekencliren
qui 26 Lccies. conkvZ. Lsrtol. IN l. ,. verl. scl vermögen/und so sie solches unterlassen / die ihnen ange-

doc kscit. lk. cie Lc 1. dahero denn die Rechte denen El- thane Schmach/ wie es scheinet / verziehen haben; arg. 5.

tern mit allem Fug erlaubet haben/daß imHallihreKmder i.inll. cle injur. Es wäre dann/ daß sie nach ihrem TodHand an Sie geleget/ sie zur Straffdiesesunverantwort- erst waren beschimpffet worden / dann solchenfalls könte
lichenUndancks/ dieselben enterben können/per Novell, den Kindern/oderauch andern Erben dieses Mittel/ im-
iis.c, ?.§>r. Und dahin zielet auch die Lonkirucion des massen auch zum Theil die angethane Beschimpffung sie
Kaysers ^lderri . welche bey dem Lebne,^. aci ?>c. angehet/keines Wegs versaget werden/vickl. 1. §.4.Le
Inkic. 6e?. ?. n. 28- in f. zu finden/ und also lautet: n?ek 6. tl'. cle injur.cher Sohn seinen Vatter an seinem L.eib freventlich
angreifst / oder ihn verwundet und fehrt / derfelbe eunä. Z. Zu dieser Ml' Möchte MÜN
M ehrloßundrechtloßfeynewiglich/undzu feinen auchzehlen.zc.
«Lhren und Rechten nimmermehr kommen mSgen. letzte Ehr/ welche die Kinder ibren Eltern anthun
:c. wiewohl eme Lxcepe.on und Abfall m denen Lehn- ^können/bestehet hierinn/daß sie selbige /so sie gestor-
Rechten hiervon anzutreffen / allwo der Sohn wegen des ben / nach ihrem Stand und Wurde zur Erden bestatten
Eydes der Treue / so er als V-KI! semem Lehn-Herm ge- lassen / und die hierzu benöthigte Unkosten / nach eines je-
schworm/ denselben auch wider seinen eigenen Vatter/ den Orts Gewohnheit/ aufwenden/ eingedenck / daß /wo
obwohlen mcht m eigener Perfon / jedoch durch andere/ Elches unterbleibet/ dieses zur grossen Schmach des Ver-nichts destoweniger aber allzeit also zu cleienci.ren <?ehas- storbenengereiche. Dahero dann auch sothane Unkosten/
ten ist / damit er auch hiermn /so viel als »mmer möglich/ ^ sie vielleicht von Frembden aufgewendet worden / von

denen
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denen Kindern als Erben/ ob es gleich wider ihren Willen AJer laßt sich fuglich diese Frag erörtern; Ob die Kin¬

geschehen/ V. j. 14. §- t z. 6e religiös. Ll lumpt, tun. ab- s^der / so nicht mehr in ihrer Vatter Gewalt sind / ihren

gefordert werden können / wann nur die behörige Maß/ ElternHand-Arbeit zu thun gehalten seyn? Welche Frag

welche theils aus dem Vermögen/theils aus dem Stand von dem Rechts-Lehrer l'rypkonino mit Nein enrfchie-

des Verstorbenen zu schätzen/ dißsalls beobachtet worden/ den wird in 1.10. ff. 6e obseczuüs parenr. Lc psrron. pr-ek.

davon ju sehen I. l4 .§.z .4.6-6 .l .Z7 .ik.ciereliZiol. ^clcl. mitdieser beygefügten Ursach/daßsolche Kmder ihren El-

Osi-p^.p. i.c.28.cle5.42.L-(?sr5lsscjeexpens.c.8. Und tern Gehorsam und Ehre zu erzeigen/ nicht aber zuarbei-

diese Leich-Unkosten haben insonderheit dieses Civile, ten gehalten seyn ; Es wäre dann / daß in einem letzten

Ki'um und Freyheit/ daß ihnen vor allen andern Schulden Willen unter einer gewissen Bedingung / oder auch mit

der Vorzug gebühret; wie zu sehen exl. ,4.5.1.1.4s. ff. Überlassung emes gewissen Voraus die Kinder hierzu wä-
«ie religiös Lc ai-A.j. 6z. pr.ff.äe leg. z.i.f.s.z.L.äejur. ren verbunden worden/ daß sie dem Überlebenden unter

llelib. ^cici.LeriicK.p.i.c.64.n.86.SeLarp?.p.l.c.28. ihren Eltern dergleichen Arbeit thun sollen/ dann solchen

öe5. z 9. welches auch auf das Artzt-Lohn / und in der letz- Falls könten sie sich ohne Verliehrung des ihnen vermach¬

ten Kranckheit aufgegangene Kosten zu exrencliren ist. per ren Voraußes sich diefes keines Wegs entbrechen. Viel.

I.4. L.cie ti. p. I. z. L. cle religiös. Larpz:c>v. p. r. 8ckilr. inLxerc. cleodlcq. parenr. prseli.K. ^9.

csp. 28. rief. 4Z. Lc leqq. Nach vollendter Beerdigung Endlich ist auch noch dieses unter die Pflicht derKinder

aber erfordert ferner ihre Pflicht / daß sie solche ihre zu zehlen/daß sie ihre unvermögliche Eltern zu nehren ge¬

Eltern nachLandes-Artbetrauren/vi'cj. l.^z.öel.ulr.ff. halten seyn/welches ihnen vor diesem beyden^rkenicn-

6e kis, ljui nor» infsm. L./. I.ik. 57. ?ic. ulc. fern bey Straffder Ehrlosigkeit und Infamie eingeschärft

in t. fet worden / gleichwie l^serrius in 8olonc lehret; V iä. l .s.

§.8. Kein Kind darffzc. pr.s -§.2 .ff. 6eaAnolc. Iid.ö!6.«. 5. S.lZ.ff.eocj Und

diese Pflicht liget nicbt allein denjenigen ob / so noch in der

I?On dem Lcmlens der Eltern / in wie weit derselbe zur vatterlichen Gewalt stehe / sondern auch diesen/welche von

^Verheyrathung der Kinder erfordert werde: Wie derselben befreyet sind/ob sie gleich noch unmündig wären/

nicht weniger / ob die Eltern rechtmäßige Ursachen ihres 6.!. s.K.,.8- ,z .ff. Ägnolc. iib. anerwogen alle diese/

viffenlus beyzubringen gehalten: Und dann endlich / ob wo sie gleich von ihnen ausser der Ehe erzeuget worden wa-

die Obrigkeit in solchem Fall/da keine rechtmäßige Ursach ren/ ihren Eltern/ wann dieselbegleich in die Acht erkläret/

vorhanden/den Lonlens der Eltern luppliren und ersetzen v.(ZsiI. I.. 2. rZe ?.?. c. 1. n. 17. Le 19. oder Ketzerey

könne / davon besihe diese Anmerckungen sä c»p. IV. wegen excommuniciret worden / vicl. gloff. in can. i!

§. 20. ^ui KIÜ. clitt. zo. csn. non tsris eli. clitt. 86. ltem. csn.

, ^uoniammulros. ivz.caus. ii.czv. z. zuernehren/undZ.u1t.Was zur Aufnehmung derHauöhaltung mit Lebens-Mitteln zu versehen allerdings gehalten und
dienlich / treulich in acht nehmen. verpflichtet sind.

Das XI. Aapitcl.
on des Mus - Watters MMldigkeitm gegen sein

Gesinde und dieTage-Löhner.
JnnWt. nemWeibe und Rindern / nach Nochdurfft/ als wir

hoffen/betrachret/so so/gtnun/daß wir ihn auch in der

§. r. Nothwendigkeit desGefindes. 5. -.Ordnung unter denen- dr,ttm(SeMchaffc / wie er darinn mit seinem Gesinde
selben. §.z. Soll bekannt/mcht u»ter fich verwände, und gar ^ , k..^.ies>re>, - ,ind> lienkie Steile

zualtseyn. §.4. Soll keine Arbeit auSdingen. §.5.Nichtuber- >reyet/ vmacyren . Ulwveyoe Cyelle lyrer ^decyjel-Ge<
flüssig gehalten/noch der Lohn zu gering gegeben/und zuweilen vuhren ermneren.

aufeingantzes/ zuweilen aber nur aufein Vierthel Jahr gediw §.2. Wo NUN die Haus-WlrthschasstSN so gar groß

get werden. H-6- Weil die Zeib'Figenschafft im Christenthum und weltläuffttg /oder an verschiedenen Ortengeführt
aufgehoben / so sollen Henschafften ihr Gesinde h. 7. Lieben. ^ -satter dem Gelmde nielit,,l e/all
H. 8. Vor desselben Seele sorgen. Mit gottseeligen Exempel. Un< .^aus ^arrer venr Nicht Überall
»erricht. Warnung vor Bösen. Angewöhnung zur Arbeit. §. 9. selbst nachsehen / und alles anschaffen kan / da pflegt MSN

Vor seinen Leib sorgen inSpeiß undTranek.h. I o.Maßigung der unter dem Gesinde eine gewisse Ordnung zu machen /und

Arbeit. 5. . l. Verpflegung in Kranckheiten und Unvermöglich. dene Unteren gewisse andereQ bere vorzustellen/die nach
keit. i-.Bezahlung des verdienten Lohns, h. iz. Nothwen« ^^.ndeki Arten unter k^em mnnnsiel>en
digkeit der Sanfftmuth undFreundlichkeit bey der Henichafft. verlwleoenen ^anoes m rm unrer vcm mannucyen >se-
H .14. Bestehet in Worten UN bin der That. 15. Erinnerung schlechte Haushaltere/ Haus-Pflegere/
iu Ubuna dieser Pflichten. te / Schaffer/ Meiere/ Hofi-ZSauren / Scbin-- !Ncl>

stere und Ober-Rnechee; Unter dem weiblichen Ge-

... , schlechteVlch-Mütterund Muhmen/Me^crinnen/

.»Bwohlen eine enge und tmne Haushalt Veschttessennnen/Rächmnenund dergleichen heissen.

' eung / die unter Eltern und ihren erwach- Wo nun eineHauswirtscbafft dergleichen Ordnung er-

senen Kindern geführet werden kan /weit fordert/ so soll derHaus-Vatter das Ober-Gesinde dem

ruhiger und in etlichen Stucken bequemer Untern insgesambt vorstellen/und demselben mit nach¬

ist/ als eine grosse weitläussige Meyerey/ drücklicheniernst befehlen / daß es denenen ihnen vor-

darinn man sich mit vielen mehrmals treu- gefetzten in allen / was sie zum Nutzen der Haushaltung

losen / rchm / faulen / wafchhasstigen / zanckifchen / leicht- ihrer lnstruHion gemäß anschaffen / ohne Einrede und

fertigen Gesinde plagen muß: So wird man doch gleich- Widersetzlichkeit gehorsam seyn / oder widrigen Falls/

wohl unter Hunderten kaum einige finden / darinn der da es dawider handeln würde / der Straffe ohnfehlöar

Haus-Valter des Gesindes allerdings entbehren könte. gewärtig seyn solle. Deßwegen aber auch denen Vorge-

Nachdem wir nun denselben m derGesellschafft mit sei- sehten ihre gemäßen« lnüruSwn. wornach sie sichzusamt
I 3 dem
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dem Unter-Gesinde zu achten/ausgefertiget / und bey de- als Knecht / das Weib aber als Magd neben einander!
ren Vorstellung vorgelesen werden muß. dienen / aber von ihrem bestimmten Lohn und zuP-

§.?. Es soll aber der Haus-Vater/wenn er sich um mefftnerRost leben/und sich davon unterhaltenmüssen.
Gesinde bewerben wii/ / nächst folgende Stücke in reiffe Drittens/ soll da- Haus-Vatter vor alten und ausgear»
Betrachtung ziehen, Erstlich soll er keine srembde/ un- beite»? Knechten und Mägden deßwegen gewarnet >eyn/
bekannte / aus andern Diensten entloffene Landstreicher/weil solche gemeiniglich stutzig / eigenwillig/ und sich nichts
Flücher / versessene und von andern Lastern und anstecken- einreden lassen / sondern alles besser als die Herschafft
den Kranckheitenverdächtige Dienst-Bottenin seinHaus selbst wissen und verstehen wollen/ dabey auch / ohne daß
aufnehmen: Sintemal die Erfahrung es offt zu des Haus- sie Alters wegen trag und verdrossen / gegen das andere
Vatters schweren Unglück und Schaden gewiesen / daß Gesind bißig / zanckisch und unverträglichsind / und den
dergleichen Gesindlein/wanns seinen Vortheil ersehen/ Haus-Vatter offt um ein gutes treues Gesinde bringen,
die Kasten vikriret/und mir einem Raub durchgegangen:Doch soll dieses nur von gar zu alten und krafftloje»?
daß daher ein solcher Haus-Vatter / so offt er aus dem Gesinde verstanden werden: weil das mittelmäßige und
Hause gehet/ entweder einen Aufseher bestellen/ oder bey standige Alter aus verschiedenenUrsachen / wie ich aus ei-
seiner Abwesenheit oder auch des Nachts/wanner daheim gener Erfahrung weiß / dem gar jungen und leichtsinnig
ist / bestohlen zu werden / in steter Furcht und Sorgen/ gen Alter so viel mehr vorzuziehen ist / als grössern Nutzen
sonderlich aufdem L.ande / leben muß. Ja es hat sich ihr Verstand uns erlangte Erfahrung in oer Haus¬
wohl ehemals begeben/daß solch ftembdDiebes-Gesinde Haltung geben / und zugleich / weil sie nicht wie jene nur
nächtlicher Weile/Diebe eingelassen / welche ihm auszu- obenhin und gerade an / sondern bedachtsam handeln/
räumen geholffen/und mit einander wohl beladen/unsicht-und eine Arbeit mit der andern geschicklich zu verbinden
bar worden. Welcher Furcht er bey bekannten Geftn- wissen/ der Herzschasst manche Sorge abnehmen kan: da-
de/ das etwas zu verliehren hat / und nicht zu weit gesessen bey auch insonderheit etwan mehr als vermuthlich ist/weil
ist/ überhoben seyn / und desto ruhiger schlagen kan. Die- es natürlich/daß die ersteHitze ihresBlurs durch dieJahre
weil sich aber gleichwohl unvermeidliche Falle finden/ daß ziemlich abgekühlet/ und ihr Verstand besser befestiget ist/
er sich auf eineZeit mit frembden Gesinde behelffen muß/ daß sie dem Lasier der Leichtfertigkeit und Unzucht / wor-
so traue er nicht zu weit/ verjchliesiealles fleißig und wol/ aus dem Haus-Vatter mehr Verdruß zuwächst / als
und wann er des Frembden Stelle mit bekanntemGe-- der Ort hie zu erzehlen zulässet/ nicht so / wie das mnge
stnde ersetzen kan / so wechsele er bald wieder umb / und frische und freche Gesind ergeben sind / und da solch jung
gebe dem Hrembden /doch auf eine befcheidentliche Art/ frech Volck ihm des Nichts die Freyheit nimmt / sich aus
seinen Urlaub: Es wäre dann/ daß er dessen Treue und demHausezustehlen/unddemsogenannrenFenstern bey>
Fleißes aus verschiedenen Proben genügsame Versi> andern Dirnen nachläufft / sie eher zu Hause bey ihren Ge-
cherung hätte; in welchem Fall ein frembd Gesind/weils schäfften bleiben / und auf die Haushaltung besser acht
in der Nachbarschafft keine Anverwandte / und geben.
Schlupf-VOinckel hat/dahin es abtragen kan/vor dem §.4. Nachdem auch manches Gesind selbst eine Aus,
Einheimischen/weilshiezugute Gelegenbeit bat/und offt theilung der Arbeit zu machen / und einige Arbeiten aus-
angereitzet wird / öffters zu erwählen. Gleichwie aber in zunehmen sich anmasset/ und nicht alles/was im Hause zu
andern Dingen die Mliteel--Srraße gemeiniglich die si- thun ist/ thun will/ so soll der Haus-Vatter viertens si>
cherste ist / also ist dem Haus-Vatter am besten gerathen/ gleich dabey / wann er das Gesinde dingt / ihm diese lose
so er sein Gesinde nicht aus der nähesten Nachbarschafft/ Gedanckenund unbilliges Ansinnen nehmen / und ihnen
wo es seine Eltern und Anverwandten hat/ und deßwegen keine gewisse Arbeit benennen / sondern daß sie zu allen/
neben berührter Sorge in deroselben Häusern offt steckt/ was die Haushaltung erfordert / und ihm zu thun
und die Arbeit daheim versäumet / sondern aus andern möglich ift /gedinget seyn sollen/dabey vorhalten. „Man
etwas entlegenen Orten / da man gleichwohl einerley „weiß doch wohl/ sagt Hm Lolerus /m achten Capitek
Haus-Arbeiten gewöhnet ist / zu dingen / bey Zeiten be- „des ersten Buchs seinerc)economie, dass Knechte nicht
dacht ist. „waschen oder mescken/ Stuben kehren oder spinnen: man

Aus dieser und andern Ursachen ist ihm auch zum „findet aber gleichwohl Oerter / daß Knechte eben sowohl
andern nicht schlecht hin zu rathen / daß er mehr Geschwi- „spinnen oder melcken als Mägde. Und warum solte nicht
sierichte / zween Vrüder/ oder zwey Schwestern auf „ein jedes Gesinde seinerHer:schafft Nutzen schaffen / und
einmal zusammen dinge / weil neben der Untreu / Parti- „Schaden verhüten helffen / wo es immer könte und mög,
terey und heimlicher Entwendung / die bey solchen eher als „ te / wann gleich einem jeden Gesinde seine besondere Ar-
bey unverwandten Gesinde zu befahren / auch wenig „beit gehörete / warum soll er aber nicht im Nothsall/
Friede und Verträglichkeit /und daher auch folgends „wann eines oder das andere nicht zur Stelle wäre/dem
wenig Vortheils in der Haushaltung / weil die Arbeit „andern die Hand reichen/ und ein jedes nach seinem Ver-
dadurch versäumet/undzur Unzeit gethan / und von ei- „stände und Vermögen alles / was im Hause zu thun ist/
nem aufdas andere geschoben wird/zu hoffen ist. krarrum „verrichten helffen? Wollen sie doch alle essen/trincken/
concorckarar». Es wäre dann die Versicherung verhan- „ihr weiches Bette / und ihren Lohn haben / so sollen sie
den / daß sie von ihren Eltern zur Redlichkeit / Treu und „auch zugleich arbeiten.,, Dieses aber wird billig nur al-
Einigkeit erzogen wären / und daheim unter einander ver- lein von einem Nothfälle verstanden/dann so der Haus-
traglich gelebt hätten / und man solcher Massen einige Vatter der Knechte und Mägde Arbeiten täglich unter
Vortheil von Unverwandten von ihnen hoffen könte. einander vermengen wolte / so würde solche unordentliche
Dieses verstehen wir aus gleichem Grunde gleichfalls von Arbeit nichts anders als eine unordentliche Haushaltung
denen Knechten und Mägden / die bereits in der Ehe le- abgeben / welche deßwegen / weil die Seele gleichsam
ben .dadem Haus-Vatter garnichtzurathen/daß erci-- daraus gewichen / nothwendig allgemach/ wo nicht in
nen Knecht dinge / dessen VOeib an einem andern kurtzer Zeit/ zu Grunde gehen muste.
Ort ihre eigene Haushaltung hat / und von dem §. 5. Fünfftens /foll ein verständigerHaus-Vatter
kNanne mit ihren Rindern unterhalten werden nie mehr Gesindes dingen/als es die Beschaffenheitseiner
muß. Eine andere Bewandnus hars / wann der Mann Haushaltung erheischt: und die Sachen / die er mit wem«

gem
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gem VolckbtMm 5an/ darzu soll er keinen gantzen Häuf- darinn siehet/ so ist nothwendig / daß wir ihn ferner auch
fen nehmen. Dann wo überflüssiges Gesinde ist / da ist zu denen Pflichten / die er dem Gesinde alsdann schuldig
viel Faulheit und Nachlaßigkeit / eines verlässer sich ist/anweisen: wobey wir ab^-zu-n Grundevoraus setzen/
aufdasandere/ daß die Arbeit/ die einer allein oder doch und allen Christlichen Herschafften vorab zu Christlicher
wenige verrichten können / bey solchen Haussen ungethan Betrachtung überlassen / daß der Zustand der Dienst¬
bleibt/oder liderlich gethan wird. Es ist bey solcher Men- Botten im Christenthum nun eine gantz andere Gestalt
ge vielePlauderns und Waschens im Hause und aus dem genommen / und weit glückseliger und erträglicher seyn
Hause: viel Gezanck und Haders / Scheltens/ Fluchens/ solle/ als er vor diesem bey den alten Völckern/ so wol Ju-
Dieberey/Leichtfertigkeit. Daher ein Haus-Vatter/ der den und Heyden / allermeist aber bey den Römern in der
aus Hoffart oder Unverstandviel überflüssiges Gesindes Leib-Eigenschafft war. In solchen: elenden Stande dorff-
Mt/ nur sicher glauben darff/ daß er damit den Weg zur te nie kein Knecht von seiner Herschafft wandern/ sondern
Armuth und Abnehmungseiner Nahrung nach dem war-- sie that mit ihm / was sie wolte / verkauffre ihn wie das
haffrigen Sprüchworr sich selbst bahne: Viehe / wie noch heutiges Tages die barbarische Völcker

— — — Lorpora pslcers mult» Muhammeraner / Persier/ Tartarn / Araber und Asrica-
sä psuperrarem ek 5emirs cerra grsvem» ner die gefangene Christen auf die Marckte führen / und/

wer sich will in Armuth bringen/ wann der Kauffer will/ sie gantz nacket ausziehen / und am

Darffnurviel Gesindes dingen. ^ gantzenLeibe/und so gar die Zahne/ob kemMangel dar-Weil die wenigste Haus - Vatter in dem Stande und an sey / beschauen lassen. Sie wurden zu denen härtesten
Vermögen stehen / daß sie mit/enem reichen Cardinal cis und schmählichsten Arbeiten /Ackern / Egen/ auch zu Fe-
^ecjicss, welcher gefragt/warumer so viel unnütz Gesin- gung heimlicher Gemacher und dergleichen verdammt:
de hielte/ in gleicher Großmüthigkeit antworten können: verdienten doch damit nichts / sondern alles/was siever-
Ich bedarsszwarss vieler Leuth vor mich nicht/sie dieneten/ stack die Herschafft in die Tasche/nur wieder-

aber bedürffen meiner. Anderseits hingegen soll er auch fuhr ihnen so viel Unterhaltung / daß sie nicht Hungers
nicht zu wenig dingen / damit ihm die Arbeit / sonderlich sterben dorfften: Weib und Kind war nicht ihrer / son-
wann sie unmüßig und ohne augenscheinlichen Schaden dern der Herschafft / und mir ihnen selbst leibeigen. An
keinen Aufschub leiden kan/nicht liegen/und das Gesinde vielen Orten hatten die Herren selbst Recht über der
zugleich unter der Arbeit selbst unverantwortlich erliegen Rnechte Leben und Tod / ( )us vicse Lc necis) daß sie
müste/wovonhernachanseinemOrtfolgen wird. Endlich ohnejemandsEinrede sie umbs Leben bringen / denwil-
und zum stchsiem soll der Hausvatter nicht meynen/daß den Thieren vorwerffen/oder daß sie auch unter ein¬
er damitund alsdenfür feineHaushaltung klüglich gefolgt ander selbst auf Leib und Leben kampffen musten / zwin-
habe/wann er Gesinde dingt/das zwar mit geringem Lohn gen dorfften : welche denn dazu mir einem Brand¬
zufrieden/aber die Arbeit entweder nicht verstehet / oder Mahl am Arm oder an der Stirn gezeichnet wurden,
doch sonst liederlich verrichtet. Viel lieber soll er nach sol- Und obwohl nachmals die weltliche Gesetze diesen ar-
chen Leuthen trachten / die wohl abgerichtet sind / und den men Leuten in etwas zu.Hülffe kamen / und der Tnran-
Dienst verstehen/ und dabey einige «Gulden Lohns ney einige Grantzen setzten/so wurden sie doch uichtsdesto
nicht ansehen / auch ehe er solche von sich lasset/ ihnen lie- weniger /so offt es ihrer Herschafftgefiele /gepeitscht/undber/ wann er sie wiederum dingt/ denLohn bessern/ und sonstunbarmhertziggehandelt/ und nichtviel änderst als
nach Verdienst etwas beylegen: sich dabey versicherend: das Viehe gehalten. Nachdem aber nun / GOTT sey
daß ihn das liederliche ungeschickte Gesinde noch und Danck! im Christenthum solche Tyranney aufgehöret/
mehrmal so viel / als er auf solche tüchtige Dienst-Botten und das Gesinde ohne dergleichen Zwang (ausser an etli-
wendet / verwahrlosen / und dabey das übrige Gesinde chen Orten / da noch einige Schatten davon übrig gebtie-
z ugleich mit verderben/ ihm aber selbst manchen Verdruß/ ben ) in einem freyen Stande dienet/ und nach dem Ge¬
Zorn und Uninuth erwecken werde. Ob aber der Haus- ftye der<5hrtMcHc,,L.lebe regiret werden soll. So soll
Vatter sein Gesinde von Quarta/en zu Quartalen/oder die Betrachtung solcher Göttlichen Gutthat / beydes bey
auf ein gantzes Jahr dingen solle/davon kan man ihm eben den Herschafften und dem Gesinde den Grund legen / auf
nichts gewisses bestimmen. Geschiehet jenes/so ist die ver- welche sie alle ihre ihnen obligende Pflichten bauen/und
drüßliche Ungelegenheit dabey / daß das Gesinde / wanns dieselbe so viel eyferiger nach dem Gesetz der Liebe zu vok-
nun der Arbeit kaum gewohnt / und von der Herschafft bringen sich befleiffigen sollen,
nach ihrer Hand abgerichtet ist / so gleich / wann mans un- §.7. Es sollen aber Christliche Herschafften ihr Ge¬
gleich ansihet/ davongehet / da man sich dann abermal finde nicht nur mit der allgemeinen Liebe / die sie allen
und so fort mit neuen ungeschickten Gesinde plagen muß; Menschen schuldig sind / lieben / sondern so viel naher sie
geschiehet aber dieses/ so kan man solch göttlos Gesinde un- denenselben sind / und össters mit ihnen umbgehen / und
ter Jahr und Tag mit keiner Manier los werden: schafft aus einer hiezu von GOTT gemachten Ordnung seines
mans aber ab/so pflegets den völligen gedingten Lohn/und Dienstes zur Erleichterung ihres Lebens gemessen / so viel
zugleich einen Abtrag wegen der Kost zu fordern / wo das sollen sie es ihrer Liebe werther/und das Band/das die
Verbrechen nicht gar zu grob / und der Abschaffung au-- Liebe deßwegen an dasselbe bindet / fester und starcker ach-
genscheinlich werth ist. Dannenhero dem Haus-Vatter/ ten. Deme das Christenthum noch diefe Betrachtung
insgemein davon zu reden / am besten gerathen ist / daß er beyfüget: Daß nemlich Herschafften in ihrer Haus--
einbekanntes Gesinde/ das von gutem Gerüchte ist/und Haltung der Eltern Stelle dißfalls vertretten/ und
von seinen ehemaligen Herschafften seines Wohlverhal- deßwegen auch im gemeinen Leben in der Zlbsiche
tens gutes Zeugnus hat / aufein gantzes Jahr; ein Unbe- aufihr Gesinde den Namen der Haus--Vätterund
kanntes aber / oder auch / dessen Treu noch zweiffelhafftig Haus--Mutter führen.
ist/ vonVierthel-JahrenzuVierthel-Jahrendinge: da- §. 8. Dieweil aber die Liebe der Brunnen ist/w or«
bey man aber zugleich auf dieLands-übliche Gewöhn- aus alles übrige / was eine Herschafft dem Gesinde schul«
heit sehen muß. dig ist / fliesten muß / so soll sie erstlich und vsrnemlich vor

§. 6. Wann nun das von dem Haus-Vatter nach die Seele ihres Gesindes sorgen. Diese Sorge erfordert
diesen Regeln gedingte Gesinde in seinen Dienst tritt/ und erstlich / daß sie in der Gottsteligkeit vorgehen / M wel-
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che die Regcnrm und Meisterin der ganzen Haus- Feyer, Tagen/ auf alle Kirch-Weyhen / zu Täntzen/
Haltung seyn muß / und allen guten Vermahnungen Sauffenund andern Üppigkeiten gehen lasset/ wieeöselbstkünfftigen Nachdruckgeben kan. Denn wenn Herzschaff- will/wanns nur ihnen unschädlich ist/ da sie doch gedenckm
ten das Gesinde schon lange zum Guten anmahnen / daß solren/ daß GOtt auch von denen Seelen ihres Gesindes/
sie nicht fluchen/ saussen/ Leichtfertigkeit und andere Laster die durch solche ihre Sorglosigkeit verwahrloset werden/
treiben sollen/es aber selbst thun/ so ist solche Vermah- von ihren Seelen Rechenschafft und Straffe fordern wol-
nung nicht mir ein vergebenes Spiegelfechten / fondern es le. Hieher mag schließlich diejenige Sorge gezehlet wer-
wird nur noch mebr geärgert. Zum andern / ligt Herz- den/ nach deren Herzschafften ihr Gesinde/ allermeiste »an¬
schafften ob/ daß sie ihr Gesinde / wo es noch klein oder ge unwissende Leute/dahin anzuhalten schuldigsind/daß sie
sonst dessen bedörfftig und unwissend ist/in seinemChristen- nicht allein arbeiten/ sondern auch zu solcher Arbeit:
thum aus dem Catechisino unterrichten/oderdurch andere angeführet werden/ dabey sie eewas rechtschaffenes/
unterrichten/undzum Erkänntnus GOttes führen lassen. es sey in Haus-- oderHandwercks-Arbeiten/ lernen
Damit es aber geschehen könne/ sollen sie ihnen nicht allein mögen / damitsie hinkunfftig / wanns nun dazukommt/
den Sonntag / sondern auch an den andern Tägen so viel daß sie ihre eigene Haushaltungen anstellen / und selbst
Zeit / als hiezu nöthig ist / vergönnen. Wo nun das Ge- Meister werden solten / GOtt und dem Nächsten die-
sinde ohne dem aus eigenem Triebe zum Gebet / Kirchen nen/ und ihrem Gesinde wiederum vorzustehen wissen/ zu--
nnd GottesdiensteLust hat/sollen sie es daran nicht allein gleich aber ihrer Herzschafft ihrLebe-Tage davor zu dan-
nit hindern/ sondern auch/ wo es dazu nachlaßig wäre/mit cken / und deren ordentliches Haus-Regiment / auch nach
allem Ernst dahin anmahnen und treiben / und dabey ihre ihrem Tode zu rühmen/ Ursach gewinnen mögen. Da es
tägliche Christliche Übungen mit Gebet und Vorle- hingegen einer Herzschafft bey GOTT und verständigen

sung Christlicher Bücher m Beyseyn und ZSeyrvoh- Leuthen zu schlechtem Lob/ihrer eigenen Haushaltung abez

nnng desselben daheim halten : Sintemal ich nicht zu empfindlichen Schaden gereichen muß/ wann sie von
glauben kan / daß es ein Christlicher Haus-Vatter gegen dem unverständigen Gesinde darüber / daß sie auf ihr Ge-
GOtt und seinem Gesinde verantworten könne / wann er finde kein Acht gebe/sondern was es selbstwolle/thun lasse/
zwar vor sich selbst allein sein Gebet thut / aber mit dem gelobet wird.
Gesinde zugleich GOtt zu dienen sich schämet / den man §. 9. Hiernachst sind Herschafften für den Z.eib ih-
doch beederstits vor seinen GOtt erkennen muß. Wo sie resGesmdesin nachfolgenden Stücken zu sorgen icbuldig:
sehen/ daß das Gesinde böse Unarten/ und sündliche Ge-- Erstlich gehöret dem Gesinde seine Rost / Speist und
rvohnheiten an sich hat / sollen sie ihms untersagen / und Tranck / und zwar so viel / und also zugerichtet / daß esnimmermehr einige Leichtfertigkeit / Fluchen / Entheili- nicht allein keinen Hunger dabey leiden / sondern auch
gung des sonntags / Müisiggang und dergleichen gestat- gesund und bey Rrasften bleiben könne. Es ist unver-
ten/ und sichhiedurch ihrer Sünden theilhafftig machen, antwortlich vor GOtt/wo man von seinem Gesinde volleSollen auch deßwegen alle Gelegenheiten zu sündigen und dabey tLsels-Arbeit fordert / und demselben nur
nach allem Vermögen bey dem Gesinde abschneiden/halb jätt und Zeistls--Fuccer/ aber zugleich Anlaß gibt/
und also zum Exempel nicht geschehen lassen / daß ihre daß es ausNoth gleichsam gedrungen untreu/und da/
Rnechte viel mit den Mägden stheryen / und wo es sich nicht gez»eit-ete/zugreifft/da es sonst treu von

mit ihnen in U?inckcln stehen / und heimliche ver-- Gemürhe gewesen. Nicht weniger ists unverantwortlich/
dachNIL Gespräche mir chnen halten Insonderheit wo man Dienst-Botren nur solcher Speise abspeiset / wo-
sollen ihre Schlaff-Kämmer und Bette also angeordnet bey es seine Gesundheit verlieret / und also sein Lebetag
seyn/ damit sie/ so viel möglich seyn kcm/keine Gelegenheit/ an einem solchen Dienst mit Tramen und Weh-Klagen
sich zusammen zu betten / und in Unehren beysammen;u gedencken muß. Verständige Herschafften sehen gern es-
ligen / haben mögen: deßwegen sie es sich auch nicht ver-! sen und trmcken / und sind gegen ihr gutwilliges Gesind/
driessen lassen/ oder sichs zum Schimpff rechnen sollen/daß daß ihm seine Arbeit sorgfältig angelegen seyn lässet/Hin¬
sie zu Zeiten des Nachts ihnen nachschleichen / »nd wiederum so gutwillig / daß sie ihnen manchmal von ih-
die Zxammern visiriren / ob sie sich nicht verirret / und ei- rem Tisch eü, gutes DH'lein »nd Trunck überreicher»
nen ungleichen Schlaff-Gesellen gesucht haben. Weil lassen/ wann sie nur wissen / daß ihre Gutwilligkeit nicht
auch die Gelegenheit / nach dem bekannten Sprüchwort/ mißbrauch? / sondern hinwiederum zur Gutwilligkeit und
Diebe machet / und derTreu-wohlofft ist Schalck-- Treu in der Arbeit angewendet wird,
heit voll / so sollen Keller / Böden / Scheuren / Kasten/ §. io. Zum andern/ wird hiebey erfordert/ daß man
Kisten und was sonst zu verschließen ist / nie offen stehen/ seine DienssBottenmit der Arbeit nicht übertreibe/
sondern fleißig versperret/ und was dem Gesinde an Spei- sondern die Arbeit also maßige/ daß sie nicht auch hie von
se und Tranck / Seiffen/ Saltz/Schmaltz/Gewürtze/Ge- Kraffte/und um ihre Gesundheit und gerade Glieder kom-
treyde vor das Vieh und anderes mehr bedarff/ von der men/ oder bey der Arbeit also mißbrauch: werden/ daß sie
Herschafft oder doch mit Vorwissen derselben heraus ge- durch Heben/ Tragen/Schleppen und dergleichen schwere
langet werden; weil die Erfahrung mehrmahls geoffenba- Arbeiten / die von Pferden und Ochsen / nicht aber von
ret/ daß Hafen mit Bier / Wein / Milch / Butter / Käfe/ Menschen verzichtet werden solten/an ihrem Leibe gebrech--
geräuchert Fleisch/ Eyer/ Brod /und dergleichen versteckt lich / und zu armseeligen Krüppeln werden müssen. Christ--
gewesen / so das untreue Gesinde bey solcher Gelegenheit liche Herzschafften achten sich nach Christlicher Liebe / diß-
entwandt/ und entweder verpartiren und verkauften/ und falls vor ihr Gesinde also zu sorgen schuldig/ daß sie ihnen
seinen Verwandten und andern losen diebischen Leuten hat nie keine Arbeit/ die starcker als seine Rräfften sind/
zuschleppen wollen. Dannenhero auch Herzschafften es anmurhen / sondern / wo sie ihnen allein zu viel oder zu
nimmermehr verantworten / viel weniger ihnen zum Lobe schwehr werden will / Neben-Ärbeieer oder Taglohner
ziehen können/ wann sie ihrem Gesinde / weils ihnen in vie- bestellen / damit zugleich die Arbeit fort gehen / und das
len Stücken wohl dienet/und seine Arbeit verrichtet/aller- Gesinde beyKrasftenund Hesund bleiben möge: Hiebe»
ley Muthwillen/seineguten Willen zu erhalten/ubersihet/ soll diejenige Gewohnheit/ die sich mit dieser Sorge durch-
und es in seinen bösen Gewohnheiten und ihnen selbst an- aus nicht reimen ^sset / und doch in Städten m vielen
gemaßten Freyheiten allermeist an denen Sonn-- und Haushaltung im schwang gehet / nicht ungeandet blei-
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den / wo ma» nemlich das Gesinde bey kalter Winters- änderst / als eine Art eines Unrechts und Raubs angese-
Zeit entweder aus Mangel benörhigten Bettes/oder weil hen / und unter die Sünden / über dieGOtt ein schnelles
mans kaum einmal in die ordentliche Wohn-Srubesich Gericht kommen lassen wolle /gezehlet / wo man des Tag-
dariimzu warmen kommen lasset / .so erfrieren lasset / daß Löhners Lohn (eben dieses ist von dem Gesinde auch zu ver-
es solche harte Gewohnheit offt seinLeberag an Handen/ stehen/wieulnachst-solgendenCapitelzusehen);» seinem
Füssmund zu Zeiten am gantzen Leibe büßen/und übersol- Schaden biß an den andern Morgen in seinemHause be-
chen Frost seuffzen muß: wofür sich gewissenhaffreHerr- Hairen / und ihn dabey unrecht thun würde. Sehet davon
schafften so viel sorgfältiger und mitleidentlicherhüten/so I^ev. 19, iz.Osur. 24,14. z> f. J»n NeuenTesta-
pielschwerer sie die Rechenschafft / die über alle beseusszete ment aber wird solche Ungerechtigkeit gar als «ine Hi»w
llnbarmhertzigkeit dermaleins ergehen wird/ in ihrem Ge- mel-schreyende Sände / die vor die Ohren des HErm
wissen erkennen und bedencken. Zebaoth kommt/ angegeben ^scok.s,4. Damit nun Her:-

§.11. Wann sichs zutragt/daß das Gesinde in dem schasstenan ihrem Gesinde hie nicht sündigen/ unddensel-
Diensr der ^,er:jchasfc kranck w :ro / so soll diese Un- bigen Fluch / der auf solche Ungerechtigkeit unfehlbar und
barmhertzigkeit ferne seyn/ daß man solcher Ungelegenheitunzertrennlich folger / über ihre Haushaltung ziehen / so
los zu werden / das krancke Gesinde so gleich fort jagen/ sollen sie nachfolgende Reguln zu ihrem Unterricht insge-
oder doch wie Hunde im Stalle oder sonst in einem stin- sammt mercken : iLrstlich/ sollen sie auf die Billigkeit
ckenden Winckel ligen und verderben lassen wolte: fon- und Ä.andes-übliche Verordnungen und Rechte / die
dem die Liebe erfordert / daß solche krancke Dienst-Bot- von der Obrigkeit gemacht sind / sehen / und die Maße
ten von der Henschassc mit nochdürffriger Pflege des Lohns darnach richren/ und solchem nach ihrem Gesin-
undAryneyen versorget/oder da sie in ihremHause kei- de nach Bewandnus der Arbeit und anderer Umständenen Platz und Gelegenheit dazu haben solte / oder die lieber etwas drüber geben / als daß sie vom Lohn abbre-
Kranckheit also beschaffen wäre / daß die übrige Haus- chen solten. Zum andern / sollen sie dem Gesinde seinen
Genossen damit angesteckt werden möchten / an einen an- verdienten Lohn also geben / daß er ihm auch zu Ä.iebe
dem Ort/es sey bey ihren Eltern und Anverwandten/oder werde / und zu Nuye kommen könne. Hiewider sündi-
aber / so die Umstände die Sache auch denen zu schwehr gen Herzschafften/ wo sie ihren Dienst-Botren ihren Lohn
und gefahrlich machen wslten / in denen hierzu verordne- entweder gleichsam zubrocken/ heute irgend einen Grö¬
len allgemeinen Armen Käufern und Gpiralern unter schen/ und über acht Tage abermal so viel / und so fort/ ge-ihrer Aufsicht und Vorsorge verpflegt werden / wie sie ben / wovon aber das Gesinde / weil solch Geld verera-
wolte/ daß ihr selbst / wo sie in Diensten an des Gesindes gen wird /nichts rechtschaffenesund nutzliches ansuchten/
Stelle wäre / begegnet würde / allermeist / da ihm der in der Abrechnung und Bezahlung aber manche Unrich-
Diensr selbst zu seiner Rranckheit undL.eibes--Ge- tigkeit unterlauffen kan : oder aber ihnen bey so langen

brechiichkeit eine Ursach geworden / oder doch eine Nachwarten und Lauffen so sauer machen / daß sie ihren

Veranlasiung gegeben hätte. Wo aber Ehehalten mitsimrerArbeiteinmalverdientenLohn/initihremLauf-
in ihren jungen Jahren getreu gedienet/und ihre Kräffte fen und Betteln noch einmal verdienen müssen. Einan-
in so vielen Jahren zu der Herzschafften Nutzen dermaßen ders wäre es /wann man seinem liederlichen Gesinde/das
angestreckethatten/daßsienunmehro bey ihren zunehmen- seinenLohn mit Sauffen oder Spielen verrhut /den Lohn
den Jahren abgenommen/und zuschwehrer Arbeit und zu seinem Besten in Ha den behalt / und ihnen zu seiner
anderwartigenDiensten untüchtig worden wären/da wä- Nothdurfft nur dann und wann davon etwas reicht: oder
re in solchem Falle einer Herzschafft sonderlich rühmlich/ auch wann das Gesinde selbst der Herzschafft den Lohn
wo sie solche Treue in der That selbst also erkennen/ gerne mHandenMet/und ihn aufzuheben bittet /aber
und vergelten würde / daß sie solchen abgearbeitetenGe- auf sevn Begehren jedesmal wieder haben kan. Dieses
finde erträglichere Arbeit zutheüete / und wohl gar biß macht gutes Vertrauen /Lrcc//r und treue Arbeiter/und
an stin Ende unter ihrem Dach ein Platzlein vergönne- eine solche Herschafft 5an gemeiniglich vor andern desto
te / und wie man sagt/ lebendig und todt versorgete.' leichter gute Dienst - Votren in ihre Dienste erlangen,
welches neben der Gnaden-reichen Vergeltung GOrtes NW l auch manche DienffBotten so frech und kühne sind/
des obersten Haus - Vatters in einer weitläufigen ver- daß sie ihren Herzschafften / auch zu der Zeit/ da die Arbeit
möglichen Haushaltungohne dem vielmehr zu derselben am nöthigsten und unmüßigsten ist / den Stuhl vor die
Nutzen/ als daß man deßwegen Abgang darinnen spü- Thür setzen/und selten ihr Jahr auszudienen pflegen / fol-
ren solle / leicht geschehen könte: indem solch alt getreu chen Müthwillen aber ohne ihren Schaden ausüben zu
Gesinde/weils die Beschaffenheit der Haushaltungdurch können/ ihren Ä.ohn gemeiniglich voraus begehren/
lange Erfahrung gelernet / auf alles fleißig acht geben/ oder zum wenigsten von dem verdienten ihren Herzschaff¬
und mit manchen, guten Rath und diensämen Vor-- ten mcbts in Handen lassen wollen: So sündigen auch die
schlagen offt mehr als das junge unerfahrne Befind mit Herzschafften abermal nicht / sondern handeln vielmehr
seiner groben sauren Arbeit ausrichten kan. gegen sich selbst vorsichtig/gegen solchem Gesinde aber lob-

§. 12. Nachdem auch die Dienst-Botten dieser Zeit lich und allerdings verantwortlich/ so sie ihm seinen vorbe-
nach Jnnhalt obgesekten sechsten?, insgemein freye dingten Lohn alsdann erst/wann das Jahr umb ist/be-Leuthe"sind /die vor ihren L.okn dienen / fo ists na- zahlen /oder docb nur soviel als es zur augenscheinlii
türlicher und Göttlicher Gerechtigkeit allerdings ge- chen Nochdurfft gebraucht/ folgen lassen/dabe» aber
maß / daß dem Gesinde stin verdienter L.ob>n werde, allezeit zu ihrer mehreren Versicherung immer etwas
Im Alten Testament hat GOtt feinem Volck selbst auch in Handen behalten / niemalen aber nichts voraus
in dem Fall / da sich jemand unter denJuden zum leibeige- bezahlen. Zum dritten / sollen Herzschafften mit der
nen Knecht fcbon selbst verkaufft hatte / ein Gesetz gege- Bezahlung nach gutem Gewissen redlich und aufrichtig
ben / Krafft dessen desselben Herz im siebenden Jahr / da umbgehen/ nicbt allein darinn / daß sie einfaltige Dienst-
er ihn wiederum los lassen muste/ ihn nicht leer von sich Botten / die kein Geld eigentlich kennen / mit keinem un¬
schicken / sondern ihn auch von dem Seegen / den er ihm tüchtiaen Gelde vervortheilen / sondern auch / daß sie bey
hatte erwerbenhelffen / zu seiner Ergötzlicbkeit etwas mit- der jährlichen Abrechnung nicht allererst allerband nichti¬
geben muste. Dem. l 5,1 f. Anderswo aber wirds nicht ge Ursachen hervorsuchen / und um deren Willen den ver,

K dienz
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dienten Lohn entweder allerdings zurück behalten / oder sollen: Obschon ihre Untergebene und Dienst-Sot-4
umb aller Häfen und Schüsseln / die ohne ihre Schuld ten Unrecht von ihnen leiden müsten / und kemen
z rbrochen/ und was dergleichen mehr seyn mag / einen Schuy gegen sie in der A)elt zu erlangen wüsten,mercklichen Abzug machen. Eine andere Beschaffenheit daß gleichwol der HEr: im Fimmel/ der ihrer be^
h.lt es mit denen/emgenSchaden / daran des Gesindes der HiL« ist / sie deßwegen / «so sie zu harc und uni
nachläßige Verwahrlosung wissentlich Schuld hat: gestumm mit ihnen verfahren würden / fchwehr
dabey doch auchöie Christliche Billichkeit das allzustrei^ge heimsuchen werde. Und wie die Gewaltigen/unddie
Recht bey dem Abzug und der Gutmachung/ die man diß- «m hohesten sind / gewaltig und am heftigsten ih<
falls vom Gesinde fordert /mväeriren oder maßigen sol- rer Sünden wegen gestrafft werden; also ist auch
te. der Herschafften Straffe/ die sich am Gesinde veri

§. iz. Gleichwie aber die lemsielige Sanfftmuth greiffen/schwerer als stlbst die Straffe des Gesm-->

undFreundlichkeit / eittt liebe Tugend ist/ die offt sehr des übet' seine Sünden ist. Solte aber schon diese Be¬
stücke Kr äfft hat/die Gemüther liebreich dahin zu ziehen/ trachtung/welche gleichwohl der Grund alles Verhaltens
und zu vielen Dingen mit guten Willen zu lencken/wohin bey der Herzschasst seyn solte / bey den wenigsten / (wie
sie offt das ungestümme Poltern / Schelten und Zürnen es dann leyder mehr m besorgen / als es gut ist) Platz
selbst mit keiner Gewalt zwinget? oder treiben kan; so ists finden ; So sollen Herzschafften gleichwohl bedencken/
billich/ daß wir dieselbe denen Pflichten der Herschafften/ daß solch Schelten und Poltern auch in blosser weltlicher
die wir bißher erzehlet haben / schließlich noch beyzehlen/ Absicht / die man auf die Haushaltung macht / derftl«-
und allen insgesammt Vornehmen und geringen / Ädeli- den allerdings unnüy und schädlich stve / weil die
chenund Bürgerlichen getreulich rathen/daß ^te ihre Die- Dienst-Botten von dem Schelten und Hadern entweder
ner und Dienst-Botten niemals mit ungestummer Ge- müde und verdrossen gemacht / aus ihrem Dienst enti
walt dahin antreiben / und von ihnen erzwingen wollen/ lauffen /und die Arbeit offr zur unmüßigen Zeit über einen
was sie mit Sanfftmuth und Freundlichkeit von ih- Haussen liegen lassen / da es offt schwer hergehet/ daß man
nen leichter hatten erlangen können. Solch ungestümmes ihre Stelle mit tüchtigem Gesinde / so bald es nöthig wä-
Versahren / wo der Haus-Vatter ein L.«5w in seinem re/ ersetzen kan: oder aber weil sie es gewohnt/ und dar-
Hause/ und ein Wüterich gegen seinem Gesinde wird / ist inn erhärtet werden / dieses nicht mehr achten / sondern
eine schwehre Sünde/die unter die/so offt in Heil.Schrifft darbey nur dencken / daß es also in diesem Hause der
gestraffte und bedrohete Unterdrückung der Armen ge- Brauch seye/ daß man zancken und pokern müste. Weil
höret. Dann ob GOtt den Herzschafften schon Gewalt aber gleichwohl die Liebe / die sie wegen ihrer Herzschafft
über ihr Gesinde gegeben / daß sie dasselbe regiren / ihre tragen/ und woraus alle ihre Dienste Dessen sotten / dabe?
Boßheiten straffen / und keinen Muthwillen bey denselben erloscht / und sie daher alles/ was sie noch thun / nur oben
ungeandet hingehen lassen sollen / so sind sie deßwegen hin ohne Zustund Vertrauen zu ihrer Herzschafft thun/
doch nicht besugt / daß sie solches Gewalts eigenen Ge? so ist die Rechnung bald gemacht / was vor Seegen in der
fallens nach ihrem störrischen Kopfe dahin mißbrauchen Nahrung in solchem Hause zu hoffen seyn könne,
wolten / daß sie deßwegen gegen ihre untergebene Dienst- §.14. Es fordert aber diese Tugend von Herzschajf-
Botten / so sie das geringste Unrecht gethan / und etwas ren zweyerley: Erstlich / daß sie ihr Gesinde gegen sich
versehenhätten/also fort ehe sie die Sanfftmuth gegen sie nicht verachten/sondern gedencken: obschon ihre Dienst¬
gebraucht/ im Grimm mit Fluchen/Schelten/ Schlagen/ Botten von GOTT zum Gehorsam gegen sie beruften
Stock und Gesängnüssm grausamer Weise verfahren seyen/daß sie gleichwohl deßwegen nicht ihre Thiere/Pser-
dörfften / nicht änderst / als ob alle ihre Ehre und Anse- de / Ochsen oder Hunde / sondern eben so wohl als sie/
hen bey ihrem Gesinde darmn stünde/ daß sie dasselbe mit !Menschen seyen/die nach vorgesetzter Betrachtung mit
lauter Furcht und Schrecken regiren / und kaum einmal ihnen einen GOtt und H5Lnn imHimel/und ein glet-
ein gut Wort hören lassen dörrten: sondern sie sind schul- ches Recht zu denen himmlischen Gütern / vermöge
dig / daß sie auch in gröbern Fallen / da sie ernstlichgestraf-ihres Christenthums / haben: Weil sie nun vor GOtt
fet seyn müssen / der L.iebe / Billigkeit und Sanffc-- dißfalls nicht geringer als sie sind: ( denn in weltlichen
muth ingedenck seyn sollen / sich überall zuGemüthe zie- Dingen / die zu diesem indischen Leben gehören / bleibethend und erinnerende: daß sie gegen GOtt ihrer beyder- ihnen ihr Vorzug unwidersprechlich aus Göttlicher Ver-
seits HEr:n und Obersten Haus-Vatter/ eben das und ordnung bevor) so sollen sie von ihnen auch nicht schimpf,
noch weniger seyen/ was ihrGesinde gege sie ist .Gleichwie oder verächtlich gehalten werden / und haben sichs dem-
sie nun von diesem ihren Princips! . wann sie wieder ihn nach zu keinem Schimpff/ sondern vielmehr zum Lobe zu
gesündiget / (welches ia öffters geschiehet/ als ihr Gesinde rechnen / wann sie mit ihren Dienst-Botten freundlich
sie beleidiget) ein gnädiges und sänfftmüthigesUr, umbgehen/ mit ihnen reden / und was insonderheit die
theil /und daß er mit ihrem Dienst gütig zufrieden seyn Haushaltung betrifft/ihre Meinung in einem und andern
wolle / bitten/ alfo sollen sie ihren Untergebenen auch nicht von ihnen begehren / und anhören / und wann sie ihnen ge¬
harter seyn / sondern ihnen die Sanfftmuth wiederfahren fällig/ das Gesinde zuweilen in seiner Meinung lassen / als
lassen / die sie sich selbst/ da sie an ihrer Stelle stünden / zu ob sie nach seinem Gutdüncken handelten / welches sie doch
wiederfahren wünschen. Ausdiese Betrachtung führet sie bereits vorher bey sich bedacht und beschlossen hatten: nur
nicht allein ihre gesunde Vernunfft selbst/sondern auch daß sie dabey gleichwohl mit dem Gesinde sich nicht allzu
dieHeilige Schrisst stellet ihnen diese GöttlicheVermahn-gemein zu machen / ihme Heimlichkeiten zu offenbaren/
und Warnung beweglich vor/ L0I.4, l.xpk.6,9. Ihr mitihnenzu spielen/Taback zu schmauchen/ liederi
Herren/was recht und gleich ist / das beweiset den lichen groben Schery zu treiben / und dergleichen

Rnechten / und lasset euer Drohen / und wisset / daß Dinge / die ihrem Ansehen unanständig / und ihren Lka-

ihr auch einen HiLrzn im Himmel habt / und ist bey raÄerem und ^utborität verächtlich machen können/

Ihm kein Ansehen der perftm. Wobey sonderlich Ade- zu begehen / sich vernünfftig und sorgfältig vorsehen / und
liche und noch vornehmerehöhereHerzschafften/welcbe sich die Freundlichkeit mit ihrer ^mkorität dergestalt zu
gemeiniglichan diese Pflicht gegen ihre Diener und Gesin- rem peri ren wissen / daß ihr Umgang zugleich eme ernst,
de so ungern anstrengen lassen/ dieses wohl mercken haffceFreundiichk«c und freundlicher tLrnst heissen. ' . möge/
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möge / wobey denn in einer Haushaltung alles / was man §. z. öc leq. ^ok. ttsrppi-. gcj §. 2. j. guocl cum eo. n. 19.
darinn vornimmt/ anmuthig/ lieblich und dabey zugleich Le ücruv. Lx. sci 20. rk. zjemand mit denselben
bedächtlich und hurtig von statten gehen muß. Zum an- sich in eine Handlung einlasser/ mithin einen LonrrsA
dem/ sollen auch Herzschafften mit denen Gebrechen und schliesset/ so kan aus dieser Handlung der Haus-Vatter
Mangeln/ die sie am Gesinde wahrnehmen/Gedulttra- beklagetund belanget werden/ per.1.1. l.s.tz.n.kl.il.
gen/und nicht gleich umb eines jeglichen geringen Uberse- §. s. ff. cie ink. und dieses nicht unbillig/ angesehen es
hens willen / wann zum Exempel etwas vergessen/ oder dem natürlichen Recht allerdings gemäß ist/ daß diejeni-
nicht so balde/ als sie gemeinet/ verrichtet worden / sich un- ge/ welche sich aus ihrer Verwalter/ und Keller :c.
gebeerdig und ungehalten stellen / als ob eine grosse Übel- Handlung Nutzen schaffen / auch diese Beschwerde sich ae-
chatundUnglückgeschehenware:Vielweniger umb sol- fallenlassen/ daß sie aus derselben Handlungen und (^on-
cher Dinge und geringer Mangel und Fehler willen ihrem rrsLten belanget werden können, t. 1. pr. Lc!. n. §. 2. ins.
Gesinde/ allermeist da es nun eine geraume lange Zeit in ff. cis inkic. aÄ. wann nur von denenjenigen / die sich mit
Diensten gewesen/das Seinige treu verrichtet hatte/ und dergleichen vorgesetzten Personen in eine Handlung ein-
die Arbeit zu Hause und auf dem Felde verstünde / den lassen / dieses fleißig beobachtet wird / daß sie die von dem
Dienst gar aussagen/und die Thür zum Hause hinaus wei- Haus-Vatter solchem Gesind gegebene Form nicht über-
sen; sondern vielmehr gedencken: VOeü alle Dtenstboc- schreiten / sondern sich derselben in allen Stücken gemäß
ten Menschen / daß sie an andern / was sie je«zt an erzeigen/eingedenck/daß/wosern dieses nichtgeschehe/sie
den Ihrigen hasseten / etrvan doppelt finden mög» den Haus-Vatter in keine Wege zu Beobachtung der
ten. mit seinem vorgesetzten Gesinde geschlossen Handlung/an-

§. 15. Dieses mag hiemit von diesen Pflichten diß strengen können / und dieses avermal nicht unbillich / in
Orts genug seyn / deme wir auch daher weiter nichts als Betrachtung dessen Will und Meinung aus der vorge-
diese iLrinnerunI schließlich anfügen: daß alle Henschaff- schriebenen Form erhellet / folgentlich über dieselbige mit
ten denenselben ihren Pflichten so viel sorgfältiger und Recht nicht exrenckret und ausgedehnet werden kan/v.
fleißiger gemäß leben sollen/als mehrere Klagen über das i.s.§.il.8ci2.j.l9.§.f.ffäeinK.AA.l. r.L.eoö. weß-
schröcklick verdorbene Gesinde fast durchgehends in allen wegen sie sich dißsalls an der vorgesetzten Person selbst / so
Haushaltungengeführet werden / und dabey sie gewiß gut sie können / werden zu erhohlen haben/srg. i. 7. §. n.
glauben mögen: daß sie selbst eben dadurch / daß sie ihre ff.»68Lr. Klsce6. l. i.§.5ff. yuoäjuffu. csp.^fereiok'.
eigene Pflichten gegen dem Gesinde verabsäumen / und X. ciearbicr. t. 4z. §. l.ff. 6s s6min. cuc. I. f. §. 11« Lc
doch ihren li.elpeÄ und Gebühr/ den sie mit der Liebe in !. n. §.f.ff.6ejnKir.a<Ä. ttarppr. »6 §.2.). yuoä
den Gemüthern gewinnen konten/ mit Trotzen/Schel- cumeo. n. is.öeleyq.S: l^ib. »4. rir.z. rk. iz.
ten und Hochmuth mit Gewalt erzwingen wollen / zu sol- n.9.
chen Klagen Ursache geben/ und sich eines treuen frommen Hinwiederum kan ebenfalls ein Haus-Vatter we-
Gesindes selbst unwertb machen. Wo aber Henschaff- gen des durch die Schuld oder Verbrechen seines Gesin-
ten/ die es treulich mit ihrem Gesinde meynen / gleichwohl des zugefügten Schadens belanget werden/in Erwegung
erfahren müssen / daß es dabey noch unbändiger und wi- er durch feine unvorsichtige Wahl einiger Massen hieran
derspenstiger wird / oder wohl gar deßwegen / weil sie es Urfach ist /indem er anfanglich/ welches in alle Wege hat--
!ur Gottesfurcht anhalten / und ihnen keine Boßheiten te geschehen sollen / dessen Lebcn und Wandel besser hatte
gestatten wollen / allem Guten sich widersetzt / übel von ih- nachfragen könen; weil er aber solches nicht gethan/und zu
nen redet/ oder wohl gar aus dem Dienste tritt/und da- seinem Dienst kein redliches und treues Gesind erwählet/
von gehet / dieselben haben ihre Seelen gerettet / und sind als muß er dieser Nachläßigkeit halben nicht unbillig bü5
vor GOtt entschuldiget; der ihre Haushaltungenso viel sen / vi6.!. z. pr. ff. äe publican. 6c veä/Z. /. u/r. §. 4. ff.
milder auf andere Weise seegnen wird / als mehr ihnen naur. csup.1.27.5,9. ff. a6I..syui7. f.ff. 6e Ob!.
durch die Untreu ihres Gesindes zu Schaden gangen ist. §. u/r. odi. <zu-,s. ex äeliÄ.ibiqus

OoAores communicer. Weßwegen nicht zu zweiffeln/
/ wo zum Beyspiel / durch das Gesind eines Wirths

einemFrembdenetwasdieblich ist entwendet / oder auf
Cap. XI. §. 2. öc z. eine andereWeis ein Schade zugefüget worden/deßwe-

^ gen der Wirth oder Haus-Vatter zur Wiedererstattung
KiWJe kluge Wahl des Gesindes / davon hie etwas auch so gar zweyfach/per l.k. Z.l.ffnaut.caup.ksb. be-
ADi gemeldet wird/ist einem Haus-Vatter dermas- langet werden könne/ ( wiewohl nach vieler bewehrter

sen höchst-nöthig / daß so er sich hierinnen nicht Rechts-Lehrer Meinung heut zu Tag nur auf die Sachs
wohl vorfihet / er in grossen Schaden gerathen ftlbstgeklagetwerdenkan/ v. Vinn. »6 l.t.§.,. ff. nsur.

kan / angesehen er nicht allein auf gewisse Maß andern caup. (Zrcxne^. aäesnö. l. s? (^ucielin. l^ib. z. 6ejur.
durch sie verbunden wird / und solchergestalt ihre Hand- noviff. c. i z. welches aber noch im Zweiffel ziehet Ou<z
lungzuverantworten gehalten ist/sondern auch den durch i-sbor k.scem. 7.0.32.) auch der Klager hierinn die
ihre Schuld und Verbrechen andern zugewachsenen Wahl hat/ob er den Dieb selbsten/oder desielben^erm/
Schaden erstatten muß. Dann wann zum Beyspiel ein ,n desien Dienst er stehet / zur Wiedererstattung an«
Haus-Vatter jemand einer gewissen Gewerbschafft vor- halten wolle/ per. I. un. §. z. ff. turri s6ver5. n»uc. ^66.
se^et/ als da thun dieKauff-Leuthemitihren ?2iAorn, Ösvicl innoc. aä §.ulr. cieobl. quze^uag.ex
Buchhaltern / item Laden- oder Gewerbs - Dienern; die clel. n., dieses alles aber ist von demjenigen Diebstahl
Wirthemit ihren Kellern / Bier-Bräuer und Becker mit zu verstehen/welcher von dem Gesinde des Haus-Vatters
ihren Knechten und Mägden / denen sie ihre Handel- und jst begangen worden. Eine andere Beschaffenheit aber
Gewerb-item ihre Wirthschafft/Kram-undBecker-La- hat es / wann reisende Personen sich selbst untereinander
den anvertrauen / welche von denen Rechts-Lehrern Inki- etwas diMchen entwendet / welches der Haus-Vatter
rares genennet werden/ in §. 2.1.q uc>6 cum eo,qui dieser Klag nicht wieder ersetzen darff/ per 1.
por.j.z.Kcs.pr.ff.6einkicor.aÄ.öe I.s.L.eoä. ^n. §.6. ff. kurri scjverf.naur. l. 6. §.z. ff. nsur.caup.
LelÄck. in Ibet. pr. vc>c. ksÄor. L. l.ib. 14. tir. z. ksbul. besonders er kan dißfalls mit einer andern Klag/

K » durch
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durch welche nur die verlohrne Sache allem gefordert Feuers-Brunst entstanden seyn solle/gar nicht weiß/km
wird/ belanget werden / we/che Klag die Rechrs-Lehrerauch der Haus-Vatternach vieler Rechts-LehrerMei-
^«^ionem äe recepro nennen/ davon zu sehen l. l. cum nung mit Recht zu einiger Erstattung nicht belanget wer«
seqq. ff. nsuc. czup. ttsbu/. wann nur der Haus-Vatter den. Vici. ?rosp. karinac. in prax. crim. p. z. qv. 11 o.
oder dessen Gesind emige Wissenschafft insgemein davon csp. z. n. i24. Lc 125. Lsil. 2.0.21. n. 6. ^Zenocb. con^
bekommen / daß etwas von dem Wanders-Mannoder 5,. n. 6. Sc n.26. Lertick. concl. prz6t. p. 4.
paffsZier in das Gast-Haus gebracht worden/ob er gleich concl.2s.n. 104. Lc seqq. Lcttsrppr.s6§.z.).tleobl.e«
insonderheitmcht weiß / was vor Sachen in dem abgela- quss. clel. n.»s. wiewohldieserMeinung insonderheit wi¬
dmen Kasten oder Sack enthalten/ dann solches alles zu verspricht ^rnol6. Vinn.Qib. I.5.l).qv.z^ aäci. /ok. 2
offenbahren/würde bißweilen die Reifende in diegroste 8znäL^ib.z.cieci's.?ri5.cir.6.cje^9.ö!kiickinzc.I^>b.1.
Gefahr ihres Lebens stürtzen. Vici. ttermsa. 8camm. cte controv. csp. 87. Gleichwie man aber dieses von dem
servil. Perlon. I..2. c.14. n. Il.vers. nee incerett. ^Alcsrcj. Gesind des Haus-Vatrerslediglich verstehen muß: Also
cleprobac.conLl. 8ZZ.N. I i.öc ploc.öeln lir. jur. §. ic>. hat es abermal eine andere Bewandnus/wan eine Feuers-
n. l z. ^66.1)l). aci l. l. §. f. ff. naur. csup. Lsrp?.jpr. Brunst in einem Gast-Hof aus Verwahrlosungder Gast
iorenl. p. 2. c. 2 6. rief. I!. n. z. k seqq. L>!Lkrikinse. vol. entstanden / immassen solchenfalls der Wirth oder Haus-
/.äse. 6s. n. 20. Lc2i. Vatter/ ob man gleiÄ)Wissenschafftharte/durchwessen

Aus welchem demnach diese Frag entspringet wann Verwahrlosung dieses eigentlich geschehen/ solchen Scha-
ein Gast dem VOireh eine Verschlossenen tasten auf«- den zu ersetzen nicht gehalten ist / v.t.un.ß. 6. verf. v iaro-
zuHeben gegeben/unddes andern Tags/ als ihm der rum. ff. turci sävel< naur. sondern der Gast selbsten deß-
tasten wieder eingeliefert worden / vorgibt / ob wegen belanget werden muß. V. Lslicer.in l. 11. ff <je pe-
wären ihm etliche Sachen daraus entwendet wor^ ric^6lcc>mmoö.reiven6.n.,l.Lcttarppr.c.l.n.l6.Lce,
den; ob man dieser Sachen wegen / so er verlohren §. z. Dieses verstehen Wir. i?.
vorgibt/ ihm einen iL^d / umb dieselbe zu schayen/ hjer von verheyrathetenKnechten und Magdei,
auflegen oder cleteriren SSnne f Welche Frag mtt ge- ^gehandelt wird / laßt sich nicht uneben diese Frag er-
wissen Umstanden zu beantworten ist: dann wann der zieren: Ob ein Ehchalt / welcher sich verkrachet,
qusttionirre Kasten eben so verschlossen wieder emgchan- Aeir nichts desto weniger ausdienen müsset
diget wird/als ihn der Wirth empfangen/ alsdan wäre es Gleichwie wir nun diese Frag von solchen Ehehalten verste¬
lln billig / wann man sich nach dem ^yd des Gastes richten hen/welche freye Leut und ausser demLc>nrr»<H,welchensi'5
wolte / gestalten in dieftm Fall nicht einmal ein Argwohn mit ihren Herren eingegangen / denenselben nicht verbun-
eines Betrugs vorhanden ist: wann aber der Kasten un- den sind : Also halten wir darvor / daß zwar dergleichen
verschlossen oder ossenrekicuiretmrd/alsdannkonte man Ehehalten zum fernern Dienst nicht können angehalten
den Eyd des Gastes/ weil die verlohrne Sachen zu fchazen werden / es müssen aber selbige nichts desto weniger ihrer
kein ander Mittel vorhanden / wieder den Wirth psll.ren Herzschafft eine gleichmaßige Person an ihre statt stellen/
lassen/in Erwegung dißsalls der Betrug desWuths prse- h^it selbige nicht gefahret werden / oder / so sie dieses zu
lumiret wird. Also lehretj-»loainl. s.n.4l. ff.cle inlir. ^hunsich einschlugen/müstensie die versprocheneDienst-
jur. kAlä.inrubr. Loci.clepos.sul.Llsr.I.ib.5.lent §.s. ^ allewege aushalten/ srg. csp.i. X. lleLonju^.
0. -7. ttsrppr.aij §. z./. cieObl.quzequss. exäel. n. 14. s^rv. sclcj. i.lz. §. 5. ff. 6e rejuci. wormit die Bayrisch»
und andere mehr. Wiewohl ein kluger und verständiger Lands-Ordmmg übereinstimmet.Nc. 35. §. 1. vers. da
Richter hierinnen sich dieses Temperament, bedienen sich aber.'c. Eine andere Beschaffenheit hat es mit leibeige-
kan/ daß er vor allen Dmgen nachfrage / ob mcht der quse- ,^n Knechten und Mägden / deren Ehe bißweilen durch
liion irre Kasten von sich selbst / weil er vielleicht nur kemem ihre Herrschafft gar verhindert werden kan/ wann sie sich
guten Schloß verwahret gewesen / hat aufspringenkon- nemlich hiemit'der hersschafftlichen Dienst entschlagm/
nen; Item/ ob man sich eines solchen Bubenstuckszu dem nnchin zum Beyspiel eines leibeigenen Mannes Tochter
Wirth zuversehen habe/ welches aus dessen vorher gesichr- Wittib nach ihrer Verheprachung in ein ander Ort
ten Leben und Wandel leicht wird zu ermessen seyn; und ^it ihrem Mann ziehen wolte; gestalten auch dißsalls das
nachdem sich solche wichtige Umstände einfinden oder Weib dem Mann zu folgen gehalten ist. Vi«j. klev.
nicht/wird in dieses ^uramenr entweder zu conlenmen/ 6ec.222.ö!i>tr7ck.inus.moö.^.^ld. i.cir.s. §.6. neo
oder dasselbige abzuschlagen seyn. Ita8cbneiäev^.acl§.z. aci Lrunnemsnn. ^us^ccles.I^ib. 2. ür. 16. r8.

6e obl. ex qu-s. 6el. n> 6. ^ ° . 't, verb. /» conAlione a^/cridtitia Lic. wiewohl man M
Endlich ist auch dieseFrag noch auszulosen :Gb/und m diesem Stück auf das Herkommen viel zu sehen hat/wie weit emHaus-Vatter/wegen er'ner durchSchuld j»,Massen an etlichen Orten üblich / daß ein freyer Mann/

oder Fahrlaßlgkeit seines Gesindes entstandener welcher eine Leibeigene freyet / eben derjenigen Herz-
Feuers -Nrunst/belanget werden känne? Bey web schasst sich unterwürffig machet / welcher seine Braut

mal darauf zusehen /ob dieselbige Person ausser der ihr gMhums - Recht und Ordnung/ csp. 1. §.
sonderheitlich anvertrauten Verwaltung/ oder m dersel-
ben/vielleicht/dasie dem Stuben-Heitzen von dem Haus- Älel llever soll er sW /
Vatter vorgesetzet gewesen / das Feuer erreget; jenesmal AS ist freylich einem klugen Haus-Vattn am beste»
ist der Haus-Vatter etwas zu ersetzen nicht gehalten: Die- ^gerathen/wann er nach solchen Leuthen trachtet / die
sesmal aber ist er den aus besagter Brunst verursachten wohl abgerichtet sind/und dasjenige/ was ihnen aufgetra-
Schaden abzutragen allerdings verbunden/ in Erwegung gen wird / versehen können. Angesehen es aber bey dein¬
er dißsalls selbsten Schuld hat / daß er nicht vorsichtigere selben nicht allezeit stehet / zu erfahren / wie solche Leuthe
Personen zu einem solchen Dienst/da man mit Feuer um- beschaffen sind; Als wird gefraget: VOann durch selbl>
gehen muß / erwählet hat. Am letzten Fall aber / wann gen dem-Haus-Vatter ein Slaven an ftmer^ausF
man diejenige Perfon/ durch deren Nachlaßigkeitdie Haltung zugezogen wird/oder die iLrftyung defsib

den
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ben von chnett begehren könne ? welches ohne alles Sv hat doch diesti- Rechts-Satz seinen Abfall/ i.)
Bedencken^ubejahenist;dann gesetzt/es harre ein Haus- wann das GesMd / eben zu derZeit/ da es abgeschaffet
Walter einige Werck-Leuth ein Haus zu bauen/oder sonst worden / sich alsobalden jeniand anders verdinget / und
etwaszumachcn/umbeinengewissenLohngedungen/und eben dergleichen Lohn daselbst empfangenhat; dannwM
selbiae harren sich vor erfahrne Künstler ausgegeben/solre ftlbiges aüf solche Weise keinen Schaden leidet; also kaft
nicht m diesem Fall / wann sie vielleicht das Werck aus es auch mit Recht von ihrer alten HerMaffr mchrö pr--
Unverstand also geführet / daß es Hernachmals / da es zum renckrcn / per i. 57. cle k.^cicl. i. »9. § 9. k ieq. K.
Stand hatte kommen sollen/wieder eingefallen/folglich !ocsr.jun<A.«.4.K. cleoKc. Assessor. 2.) Mann dasGe-
hiedurch dem Haus-Vatter grosser Schaden und Unko- sind zu solcher Abschaffung Ursach gegeben / angesehen es
stm verursacht worden/alle Unkosten von ihnen mit Recht auch dißsalls unbillig wäre / wann dasselbige noch über
pr«rencliret werden können ? Ich halte darvor / daß die- dieses anen Lohn forderre/mithin solchergestalt aus seinem
scs in alle Wege geschehen könne / gestalten solche Werck- Verbrechen einenGewm machete; dahero dann in (^-n.
Leuth nicht wenig Schuld habe/ daß sie sich einer Sach/ in ?rovinc. v. KleÄoriz ^Isuririi 6e anno,s so. rubr. vom
welcher sie nickt recht erfahren / unterstehen / und hiermit Gesind - Lohn §. wir ordnen und wollen auch / vernünff-
andere in grosse Unkosten bringen / da sie doch vorhero bey tig also versehen: 'Würde aber ein Her: ftinem Gesind
sich selbst hätten erforschen sollen / ob sie solcher Arbeit vor- ausierhalb der Zeit Urtaub geben/ und das Gesind
stehen könten/oder nicht? Vi6 .§.6.7 .Lc8. ibiguetteiZ. vermeinte/es hStte darzu nicht Ursach gegeben /
^.irrerskus.tt-lrppr^ckr,sliosczue Ov. InK. sci I.. äquil. soll es Inhalts unsirs vorigen Aussthrcibens / sol-
»66.1.8.§. i.l.s2.§.2. K'.eocj.juncÄ.l« iz2.6ek.eZ.jur. ches den Genchten anzeigen und sich derselben Ve-
^66. 8rruv. Lxerc. -4. rb. 20. Le 2Z. »diczue l^ül- scheides verhalten/!c. Lsrps. 6i<A. clec. S64. 0^
ler. Und wo sie solchen Schaden zu ersetzen aus Armuth 9. io.k i i.kc.
nicht vermögten / können sie mit Gefangnus - Straff an- §. 6
aeseben werden / per 1.4. L. 6e lerv. fusir. Vici. 8rsruc. ^.
Wnäent. l.ib. r. rir. 8- »rc. 11. ibi^ue Lrullus. welcher Zu strenge viehische Dienstbarkeit unter der!
an besagter Stelle lehret / daß zuMnden also gesprochen ^ Fristen heuriges Tages abgeschafft seye / bezeugen
worden mcyt allem die Rechts-Lehrer / so hiervon qescbrieben/

' eunä. §. Geschiehet aberdieses. ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^>c.cie Albert. IremtierwÄNnus Lcsmm. ctelervlr.per-<
^^^ewolcas ausgenuffe Zeit gelungene ^^slNi. unter kriciericus liulsn. cie bomin. propriis. (-si!. cie
^solcher Zett mcht leicht abgeschaffet werden/ und so llb5.s Lelol6. in 1k nr voc- leibewne Leu-
dieses g-schche / «°n der n.ch-« ,he;

dem-Sgibtauchsolche-Überd«dietäalicheErfahrung,
ausser/daji an etlichen Qrten noch «in Schatten an den s»

gebt^ben /v. l.?8. pr. ff.Ioc r. genannten Leibeigenen übergeblieben ist/ von deren Ur-i
Aechl ^ a >° >u >c^ sprang in Teutschland ju lesen Lehmami in der Speyeri-
b" ?d-r d-r^r-denRmch-,u^ub« chn, ichstige rechl-.nÄ-t>ar-

dte Aett er tym Vollen qlel(I) etliche die 5elbemene noch i>eut m
hieher gehöret auch ^ Tag mit den Knechten vergleichen / v. ttulan. 6e bomin«

^ach^jche Verordnung /aus welche sich propr. c.2. n.Z7.(»ail. 6e pi^nor»r. c.8. n. z.LeLrv»
hec/6ec>t. 2QI. n. IZ. uul. aljo lauret: )iVann c nG- pKisnä.Oecon.teAAl. Uk.i.c.4-N.2z. Andere hingegen
sind vor der Zeitsiedem^dernsvdezFreygelassenegleichachtm/v.^crb.
wird.lstchmder^er^uwrg^nem».ohnvorvdU ^.2. ^7.mcmbr.2.n.29o.
?u geben / mit welcher V^drdmmgebenm^ag uberem ^ z,ckzr6. aci n. L. 6e 1 eit/b. hinwiederum an,
stimmet/ was »m Chur- Bayrischen ^am -Recht t^ubr. tM-^cisck-ipci'tioz oder solche Leuth halten/wel«
von LonersSen. che dem Guth eines Herm bestandig einverleibet sind/
Angegcn aber / da etnHaus-»Vatter seine Dlenst^ ViAl. Quickem, in §.teke5. n. 11. verb. nequsler-
Forcen vor Ausgang bestimmter und verglichen r lje lettsm. or6. So wird doch diese Meinuna
Zeit n^cht langer behalten / son^ die sicherste seyn!/ wann man sie / so fern keine Absicht auf
mittelst beurlauben thäte/soll er demselbcnden gam dasErb-Guth/ bey dem sie verbleiben müssen/gemacbt
5en L.ohn entrichten undbe^ahlen.zc.. ^lches auch / vor freye Leurh hält / deren Freyheit aber/ (welches
von den Unkosten und S^den / so lelb'ge vorher ^ nicht zu laugnen ) m vielen Stücken restrinAiret ,lnd ein-
mget worden / m alle Wege zu verstehen - gleichwiL ^eschrancket ist/ damit sie nicht zum Nachtheil des Erb-
die puristische ^cultat ^elpM^ ^nw Guts / auf welchem sie hassten / und deren davon abhan-
Schreibers nn Closter und Ambt^aldeck/ . ^ .^org ^dm Dienste/ gereichet/allermassen in dieser Absicht sie
Äschers zu Quenstadt hinterlassene Erben ö^ochen / n Kindern mit denen ^cllcriprirüs, oder solchen
verb. So sind nunmehr seine -Lrben Ruthen/welche dem Erb anhangen/wohl verglichen wer-
Zöestallung nachmals ^^ukommen/und die ja^ können. Vicl. Nermsnn. Lrsmm. cie lerv. Perlon»
rige Sesoldung euch vollsia^rg awusiart n/ so ^ z 2. n. z. ^lev. 1r. von dem Zustand / Absordes
wHhl als aucb wegen der Rost sich mit euS) abzu- rrmg und Abfolge der Bauers-Leuthe / öc Scr^ck. in u!^,
finden schuldig : wurdet ihr nun auch die angege^ I.ib. l. tir. f §. s.
bene Unkosten und Schaden / allermasien euch zu JhreFreyheit aber wird hauptsachlich hieraus erwie-
thun obliget/ bescheinigen /und die Flschcrische ^ / daß sie des gemeinschafftlichenRechtens mit andern
ben mit ihrer Nstkdurffc darauf vernommen wer- ^ von denen Knechten auf keine Weis
den / so ergienge/ ob/und lvievielste euch deswegen gesaget werden/ per!. ? 2 ff. 6e anerwogensie 1.)
zu entrichten Duldig/ was Recht »st. ^06. krunne- ^ ^ ^ hersschasstlichen Dienste nicht entziehen/
n,snn. sö !.2s .§.6. n.44.ik. iocst. ^lsv.p.z. aec. Zl. sich wohl in eine Ehe einlassen/ per t. t. Se in lpscic csp. k.
Lc p. z. äecis. 264, X. äe LonjuK. K-r v. und die aus derselben erzeugte Km-

K z der/
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der/ in ihrer Gewalt haben können. V. 5csmm. äe lervir. b-n alieniret untt ^ >

I>°rc l^i< ^>7.n^ z, WGe dann ferner -o auch °°n- p ,. 6-° m K" 'n° ^ ^
lr-k!renk°nnen/sofernderLonrr»a zum Nachtheil des eben deßweaen aucb "

Erd-GutS/daranf,ie».Men/undd-rdarjng.hör,g-n dem US

Sachen,n>ch-gemchet,immassen sie ans solche Weis/ so s-s geschehe/ würd- d-rHer-Kafft s5a»entha?ben

garmt>hr-nH-m»c°n-r-wr-n/ V.Zr-mm.ckl. c. „elben und ju vmckciren ^

!7. n. s. Sc(.or/,M2NN. Vol.l. R.esp.42. ti.94. Lcleaq. n 2 Lc o r ^-.s ^

und durch ihren Fleiß sich selbsten etwas erwerben mögen/ in alle Wege also zu verstehm ist Äev^!. 'bren Kindern

wann hierunter denen h-r-schafftlichenDi-nlien nichts ab- Sr .cl^° ^ K , rir . '

gehet, v.u-v. 6^«^ n^«^ welches auch «on der ^ Gleichw>?äber die n .SWllSNR»«»« MMWSNS»
7-r. vom Zustand der Bauren/c.i. n. 94. s- sA z.) Ha- daraetban / dak n ^ erstehen «-.r -c.

ben sie auch Freyheit ein Testament zu machen / und da- an andern Orten a^schen werÄ

b7aen Hws? ?«d»> dickl-

-.17. n. f. verll quia. wiewohl nicht zu laugnen / daß die- gleichwie abermals uMen e! öe?o1ä ? >

I-Fe.yhe>. an-.dchenor-eruhnen etwas emgeschräncket Vu,r-7-^-° ^

ist / 8rsmm. c. I. n. z. gleichwie wir unten Mit mehrern erinneret / daß das Reckt der ^ " < ,7

ausführen werden. Und endlich 4.) haben sie gleicher ausderOblervan- ^^ ^

Massen dieFzeyheit vorGericht zu stehen/daher die'zwischö es vor eine Bewand'nus n-k dÄ? ^

ihrenHerren und ihnenobhandene?r°cessu5 nichtunbe- aleichen di^niae^

kannt sind / vornehmlich / wann sie mit ungewöhnlichen der Ehe eneuaet / theils soMen ande?^<Änachdemsie'sL-nderPfaW^^^^^^^^- -1» .r ^ .... ^

den/in welchem Fall man ihnen billig zu Hülste kommen ten niedergelassen / Jahr und Tag allda geblieben / und

muß. V. 5rsmm. c^l. klev. p. 4. äec. I ZZ. N .2. Lc ^rr^ck. keinen nachjagenden Herm haben/ zu Leibeigenen/ fast aufin us. mo6. v .I_>. i.ri c. s. L .6. 7 .S! 8. dann ob manwohl gleiche Weis als ein Wild / welches niemandens eiaen ist/

mcht m ^lbi ede seyn kan / daß^ ergleichen leibeigene Leuth angenommen ) und wie dieselbiae aehalten werden ' da-»

chrer ^r:,chafftDlenstezu le^ müssen doch von bssiheUläenburger. 6i6i. acl jntt? pac.
solche Dienste nicht über die Gebühr von ihnen gefordert p. l.cklc .26. membr. 2. n. 8. öcleqq. Dieses ist aewi5/
werden; und wann dergleichen ungemeßene Dienst von ih- daß an denen Orte.,/wo das Haupt- und Gwand-Reckt

nen gelastet worden/wird gemuthmasset/ daßmanselbi- üblich ist/ vermög dessen nach dem Tod des Manns das

gemttGewalt von ihnen erpresset habe /per l i i.L. cls bestePferd / nachdemTod der Frauen aber / das beste

tus, quze Vl k! mcr. caul? lunck. i. 2?. §. I. verl. csveant. Gewand hergegeben werden muß / es mit den Leibeiae-

> 5 M"ß man also/was »m Anfang vor Dienst nen hart gehalten wird / in vernünftiger Erwegung / daß
auf dem Erb oder Hofgehafftet: oder / was sich d,e Le.b- nach dem Tod eines Haus-Vatters / welcher eine Witt-

eigene nut ihrer Henschafft dchfalls verglichen haben, we und arme Waisen / und etwa nur ein paar Stück

vor allen Dingen sehen/ angesehen ihnen zuweilen das Vieh nach sich verlaßt / gleichwohl die Frau nickt allei.,

Rauch-Huhn cvon dessen Bedeutung besihe Lel°lö. in den Mann/ die Kmder dm Vatt^

?k. pr. voc. leibeigene Leuch/ verl.kommez aurem) gleich ihrbestes StuckViek verlieren/ und d<?kl>,/-'l,-'..

nmge Korn-Pachle, bißweilen ab« Seiö.Wchr und i»üss-n/auchnochw°b!darb-»zuw öfftew »on unbnrm-

Gult / iahrlich zu bezahlen. ^lem/ daß sie darneben das hertzigen undgroben Bedienten hart darum angestrenget

^ahr iiber / lo und !» »D der .^er:sihasst mit Ackern/ werden / da man doch vielmehr die Betrübte nickt mehr
Saen/Treschen/Holtzfuhren/zc.arbeitensollen/ausser- betrübensolle: welckesRecht noch unterschiedlicheNak-

legetwird; welche Dienst aber gemeiniglich von denjeni- menhat / und unter andern auch manus morwa. oder

gen geleistet werden/ welchen die HerWasst so viel Lan- todte Hand / aus dieser Ursach genennet wird / weil man

des verliehen / daß sie davon Pferd oder Ochsen halten vor diesen» einem leibeigenen Mann / so derselbiae nach sei-

konnen/die man deßwegen Anspanner oder Huffner /die nem Tod nichts zum Haubt-Recht verlassen / die rechte

Dienst aber selbsten / Pflug - Dienste nennet; Nukn. Hand abgehauen / und solche dem Herm geliefert hat.

r, rr. c. 6 n. 66. gleichwie UN Gegentheil diejenige / wel- Von welchem Haubt-Recht / und in welchen Oertern es

cheudergleicken mcht vergönnet worden/ Retner/Ro, noch heutzu Tag üblich/ weitlausstiq aelesen werden kan/

ter /Rotjasftn/Hand-Lrohner/ die Dienst aber selbst/ öelolck Speise«. 8-V^ekn. kzc voc. S onderheit aber
^and^Dlenst genennet werden / v. Lelolci. in l'k. pr. Lckorccl. cie »micz.in(^erman.)ur. csp.2.per ror. Lec.
voc. Leibeigene Leuth. vcr5. ttomines surem, seu R .uttici

proprü kc. Aus welchen allen demnach zur Genüge er- §» 8. Allermeist an denen Sonn- und Feyer TÜ-

hellet/ daß die Leibeigene / sofern man sie sonder Absicht gen auf alleKirch-WeyhenzumTantzen/Sausten/

aufdas Erb oder Hof/ daraufsiehassten/betrachtet/de- und andern Üppigkeiten gehen

nen freyen Leutben wohl beygezehlet werden können. lasset.

Gegentheil aber/ wann man sie mit erst-bemeld- MlEil hier dererKirchweyhen/und des darbey sonst üb-

ter Absicht betrachtet / können sie nicht unfuglich zu denen- ^liehen Tantzensgemeldet wirdIst kürzlich vieles m

lenigen / welche von dem Erb der Herzschafft ^epencjiren wissen/daß die Obrigkeit einen zweyfachen Nutzen aus de-

gerechnet wewen / l^ev. p. z. 6ec. 8. n. r. weßwegen sie nenselben ziehet. Dann 1.) wird der Bann- Schirm- und
dann vor eme Äittheil des Hofs oder Erbes gehalten/mit- Schenck-Weinoder Bier ausgezapsset und verunaeldet/

hin / wann das Erb verkauft wird / zugleich mit demsel- welches an vielen Orten in Dörffern und Flecken annoch
' Her-
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Herkommens/an etlichen Orten aber der Gemeinde selb- gen sollen unsere Neambee dißfaUs mit Ernst daran

sten ve »göMet ist/jedoch/daß sie vor diese Freyheit ,-ahrlich seyn/daß bey jeder Stadt/Flecken und Dorff/ be,

der Obrigkeit etwas gewisses am Geld darvor bezahlen sondere G rdnung/ wie es mit Unterhakuntt des Ge-

muß /welches Bann- Wein-Geld; Item / Bann-und sindes/Taglöhner/^andwercks.i'eutkeund ande-

Schenck-Wein-Geld genenttet wird / davon zu lesen re:/mitÄ.ohn/EssenundTrincken,»achNsWdurffc/

>^ckosr mobl.pr. voc.ZSan-VOein ; 2.) Bekommt und zu keinem Überfluß zu halten/a,mekeUet/ vu.

dieHmschafft die Frevel /Bußen und Straffen/ welche kliciree / und gewisse Straff auf die N7elfferund an-

gemeiniglich aus dem durch den übermäßigen Trunck er- dere / so solches übertraten / geseyet/ «nd ernMcd

regten Hader / Zanck und Schlagerey erfolgen; Und darüber gehalten werde /:c.
dieses ist eben die Ursach / warum man zu Eingang der

Firchweyhen den Kirchweyh - Schutz mit Trummel/ §. iö.

Wissen/und gewehrter Hand ausruffen lasset; Diesem MLeichwie der Haus-Vatter fein Gesind mit ordent--

Reck^t desKirchweyh-Schutzes aber ist unter andern auch ^licher Nahrung zu versehen gehalten ist; Also soll

anhangig/ die Verstattung oder Zulassung der Täntze/ er gleichfalls dasselbige mit allznschwehrer und unertragli-

welche Tantze / ob sie gleich von vielen gantz und gar ver-- cher Arbeit nicht überlegeii / oder mit Gewalt darzu ver¬

dammet werden / wie zusehen bey dem ?r. /ok. !>suli> mögen/eingedenck/ daß wo dadurch das Gesind an seinem

Barsüsser Ordens in Schimpfs und Ernst / cic. vom Leib und Gliedmaßen gebrechlich würde/folglich inskünff-

Tantzen / I^orick. »s6smsr. in Inttir. ?rincip. /scob. tjge keiner Arbeit mehr vorstehen könte/ derHaus -Vat-^iarrin. ilwlir. ^ent. s. ciisp. t. tk. 9. ö! cenr. /. ter dasselbe mit nothwendigenUnterhalt und Zugehör auf
Mp.4. rk. 10. sonderheiklichaber bey dem ^mel. I^ik.s. 6s Richterliche Ermäßigung Lebens-lang zu versorgen / an-
Lonscienris. c. Z9. und noch andern/ welche (Zerksr6us gestrenget werden könte /srg. I. ulr.ff. 6ekis,qui effu6.
sIIeZiret in loc. 6e Lonjuß. §. 47 l . so können doch selbige/ vel clejec. 1. 27. §. 2Z. sä I.. I. s2. §. t. ff. ec>6. ^66.
so fern alles bescheiden und ehrbar zugehet/ferner die Zeit/ Lussc. 21.0.20. Lelol6. in äelib. ^ur.exüb. 9.??. rir. 2'
Ort/und Personen nebst andern annoch zu bedenckenden L-^srppr.säpr.lnK. s61..^quil. §.7 .6 -8. zu welchem

Umständen / übereintreffen / so schlechterdings nicht ver- Ende dann vernünfftig verordnet in l. meckcus, 26. ff. äs

worffen werden / angesehen nicht allein LxempZa solcher «per. liberr. daß denen Taglöhnern oder Arbeitern in der

Personen/welche selbsten getantzet/ in Heiliger Schrifft Mittags-Zeit/ihrer Gesundheit halber/ein wenig Ruhe
gesunden werden / Vi6. 2. 8smuel.6. verll 14. öc I .8s> zu vergönnen seye! V !6. Lujsc. incommenr. s6cic.v .6smuel. 18. ver5 6. necnon ^lsrrk. 1 r. ver5. 17. sondern 6iverl. remp.prxelcripr. c. 2. Locer. clsff f. clilp. 6. co-
es werden auch die Tantze sonderheitlich von vielen Got- roll. 1. Le ^ebner^. in obk. pra6t. voc. Taglöhner.

tes-Lehrern in geziemender Maß spprobiret und gebilli¬

get/wie zu sehen bey dem Larpe. in )pr.Lcc!es.I^.,.ciet. §. :r.

,^7.n.6.ö:lec,q.s-(^erksr6.c.l. §.473. Und hieherge- 5^Vgleich die Billigkeit und hiernachstauch das Gesetz
höret die Chur-Sachsische Verordnung/ srr. gen. ,z. ^der Liebe eine jede Herschafft dahin verbindet/daß sie

allwo nachfolgende bedenckliche Wort zu finden : Daß das krancke Gesind nicht alsobalden fortjage; allermassen

der Tany bey «.ag und Sonnenschein / bey gewisser gar vernünfftig erinnert Lrruvius in 8, ).L. Lx. 24. rk .22.

p«n, ehrlich / ohne einig Verdrehen und unzüch^ sondern demselben alle nothdürfftige Pflege undArtzney

tige Gebeerde/an einem öffentlichen gemeinen Ort/ verschaffe/ »rg.l. 4. §.s. ff. 6e kacu Ub. So kan sie doch

und in Seinem VOinckel zu halten / verstattet werde, hierzu/ so sie sich dessenweigerte/michin die aufdieKranck-

Lonlem. CHM-BayrischePolicey-Ordmmg/ l'ic. 5. §. heit gegangene Kosten adzutragenBedencken trüge/als zu

und dieweil :c. 'm verd.Und dieweil bißhero viel Un^ einem Werck der Barmhertzigkeit und Liebe/ durch ein

zuche und Leichtfertigkeit im Tanyen / so wohl bey Rechts-Mittel mit nichten angestrengetwerden/ vicl .^lo-

Tag/als bey tracht geubet worden/so sollen fürbaß lin. 6e /.öc/. 6//p. /c,s. .1.2. ^lippolir. Lonscoss. I'r. 6s

die Tan? bey den HochMten anders nicht/ dann an ismu/.y v. 10z. «.4.6- f. I^uZo 6e M vilp.29. z.

öffentlichen gewöhnlichen Orten tn Ancht ohne Up, n. sz.L^Lonacin. «ie conrrsÄ.Oilp. z. qv.7. punÄ.4.

pigkeic desVerdrehens/ Springens / oder anderer n. iz. Eben sowenig als sie gehalten ist / ihrem krancken

Leichtfertigkeit gehalten werden/:c. Icem §.9. verll Gesinde den völligen Lohn zu bezahlen/hauptsachlich/wan

und aber :c. in verb. So lismiren / ordnen und gebie-- die Kranckheit lang an- und solchemnach das Gesind von

ten wir hiemit ernstlich / daß solche und dergleichen der ordentlichen Arbeit abgehalten worden / srZ. 1.1 f. §.

ärgerliche unzüchtige Gebrauch / und insonderheit 6. ff. locsr. in vernünfftiger Erwegung / daß alles dasje-

alle N)ittckel--üppige und leichtfertige Tany/ nicht nige/was an statt des Lohns dem Gesind gegeben wird/

allein feyt/sondern auch hinfüro / in diesem unsern eine Vergeltung der gethanen Arbeit seye; wann nun sol-

Fürstenthum ganylich abgeschafft / darob festig che Arbeit von dem Gesind Kranckheits wegen nicht kan

lich gehalten / und die Ubertretter/sie seyen / wer sie verrichtet werden; Als höret diese Vergeltung aus/ und

wollen/ unablaßlich gestrafft werden sollen. :c. ^66. kan folglich der Haus-Vatter zur Bezahlung des völligen

8pe >6el. in Lontinuzr. ^Kes.prsÄ. Kelol6. voc. Tantzen. Lied-Lohns nicht angehalten werden / srg. 6. 1.1 s. §. 6.

Von dem ärgerlichen Lob und BettlersTantzen aber be- ff locsr. x66. l.ug<, s.Ls j. clisp. 29. leÄ.z.l,.f8.

sihtUenric.I^inck, cle/urib. 1'emplor .c. 7 .0. z f. ö! z6. ^ulä.26 l'it. L. locsr. n .9. I^ev.p. 4. 6ec. 200. n.ult«^ran^k. sä rir. v. locsr. ».196. l.aurerbsck. sä sun6«
^c!§. y. ejuscl. csp. ric .§.2 .n. 2z .vers.unclecrism. ö:c. Lsrp?.^pr. forenl'.

dieHerzschaffr ihr Gesind mit ordentlicher Kost p. 2. c. si. 6ek. 12. K8rruv. Lx. 24. rk. 22. Dann ob-

^undNahruna versehen solle / kommt mit der Billig- gleich sonsten dasjenige / was von jemand hat verrichtet

keit in alle Wege uberein; Und so dasselbige nicht geWe- werden sollen / unterwellen schon vor verrichtet angenotw-

he/ könte von der Obrigkeit dißfalls wohl Ziel und Maß menwird/v.Lgl6.lUb. s.coni^ 57. n. z. hiernachstauch

gesetzet werden / gleichermassen in Chur-Bayern gesche- eben deßwegen Vsuäius l^id. 1. qv./. darvor hält / daß

hen / allwo vermittelst der so genannten Allmußen-Ord- einem krancken Gesinde der völlige Lohn zureichen :e. So

nung§. 4. verl. daß auch Zucht :c. also versehen: Deßwe^ hat doch das erstere seinen richtigen Abfall an dem er-
kranckten
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kranckten Gesinde / welches/ wie vor erwiesen worden/ ^ir. 22.1.. 8. V^urfb. in 61'^ /ur. Liv. k?.etor.'
die Zeit der Kranckheit nicht mitrechnen / einfolglichden Nor.p. 104.^105. und zu dieser Freyheit kan unter an¬
vollkommenen Lohn nicht fördern kan / gleichwiesolches dern auch noch dieses gerechnet werden / daß die Knecht
lehret 5urcl. cleslimenr, ric ,4. qv. 2Z. n. Zs. das andere und Magd sich des Kerentioos-Rechts bedienen/das ist/
aber/was V^ucliuz/chret/ ist in praxi nicht recipiret/al- diejenige Sachen / welcher wegen man ihnen den Lohn
lermassen bezeuget 5ran?K. rir. ?>-. locst. n. 19 s. Klo- schuldig ist/so lang innen behalten können / biß ihnen ihr
Un. cle^.Lc/.cr. 2. L>. 49 z. und noch andere mehr / wel- Lohn der Gebühr nach abgetragen worden / wann sie nur
chezu findenbey demvrunnemann. scl I. is. §. 6. ff. lo- nicht dergleichen Sachen mit Fleiß auf die Seiten ge¬
rat. es wäre dann / daß man di?se des Vsuäii Meinung bracht / um dieselbe so lang verwahrlich zu behalten/ biß
aus eine solche Kranckheit rsttrinZirete / welche nur etliche ihnen ihr Lohn bezahlet worden / welches nicht erlaubet ist.
Tag gewahret / dann solchenfalls könte dem Gefind an Vici. ^nron. cle Freundenberg cle k.elcripr.morsr. cic .7«
seinem Lohn mit Recht nichts abgezogen werden/srZ. l .4. conc !.44.. n. 11. S!I2. Sc8peiclel. in Lonrinuar.
§.f.cle kar.iib. ^6c!>S^issenbgck.Oisp.gcl 77.37. cik. 17. pr. Lslolä. voc. Tag-UNd Lied-Löhner.
Eben dergleichen Bewandnus hat es / wann das Gesind
vor Vermessung der bedungenen Zeit verstirbst / immas-- ^ci eund. Erst ich sollen sie !t.
sen solchenfalls desselben Erben den völligen Lohn mit <?>ErLohn soll zwar vor allen Dingen gleich anfanglich
Recht nicht abfordern können/ sondern es ist vielmehrdie ^zwischen dem Haus-Vatter und den, Gesind bedun-
Henschafft/wann sie denselben ihrem Gesind aus Gesal- gen werden / damit man wissen möge / was dem Gesind
ligkeit/voraus bezahlet hat/solchem nach Abtheilung der zugeben / und was dasselbige zu fordern habe/ per§,
Zeit von denen Erben wieder zu begehren allerdings be-- locar. conclu<I. Im Gegentheil aber ist nicht ahobald
fugt. Vi6. krAnxk. sc! rir. <5. locat. n. 19Z. p. 2. darvor zu halten / man seye dem Gesind nichts schuldig/
ctecis. l z6. 6c ' rruv. kx. »6 77.24. rk. 22. sclcj. cl6. tkk. wann demselben kein Lohn versprochen worden/ ohngeach-
lupr, cirat. öc l. ZI. ff. 6eLc>nclir. Le ciemoukrat. Eine tet es unterdessen unsere Arbeit versehen hat/angesehen
andere Beschaffenheit hat es mit den Gelehrten/ welche/ nicht zu muthmassen / daß in solchem Fall ein Knecht oder
wann sie sich eine jahrliche Besoldung bedungen/ und un- Magd umbsonst hat arbeiten wollen / vornemlich / wann
ter demAahr gestorben sind / dieselbige nichts desto min- dieselbige so beschaffen / daß sie vor sich ohn dem nichts zu
der völlig auf ihre Erben verfallen / wie zu sehen ex I. z8. leben haben / und sich von ihrer Arbeit und Dienst ernah-
§. i, ff. locar. l. l. §.iz. ff. äs Lxrrsorä.Lo^nit. I. 15. renmüssen/ V. Lonscoff. cls tamul. qv.79. n-1.K2.Lc
§. i.L.6e^6vc»c. l. I.Z.? 5. l. s.§.f. L. 6esciv. 2. ^srtm- ?>kor. I^id. czv. 8. n. z. Weßwegen dißsalls
Lujac. 1. f. L.cle ciomeffSe proceÄ. Lorkmann, k^esp. vor allen Dingen auf die Gewohnheiten des Orts / nach-
^czcj.46. N .2. 8.ickr .2. Lons. 129. Le 8cruv.Lx.zci 7>-. aehends aber auf die Beschaffenheitder Person / und der
7. rk. I l. 5? Lx. 24. tl-. 22. in f. dann ein anders ist eine ihr aufferlegten Arbeit zu sehen / und nach diesen allen die
Besoldung oder Bestallung/ein anders hingegen ein Lied- <)usnrirat des Lohns einzurichten seyn wird. V.cl.Chm-
Lohn; V.ll.SiOO. lupr. cirar. BayrischeLands-Ordnung1'ir.zz.§.,.verl.und dieweil.

cum leq. Lonscoff. c. l. n. I. Wann aber der Haus-
. ^ .. . ° Vatter und das Gesind sicb hierinn nicht vereinigen kön-

<?>Aß ein Arbeiter semesLohns werth seye/gibt dieGott- ten/ alsdannwürde der Richter deßwegen anzugehen/u»ld
liche Wahrheit an verschiedenenOrten / so wohl Al- dessen Ausspruchzu erwarten seyn: welches auch in alle

tes «ls Neuen Testaments zur Genüge zu erkennen/ weß- Wege von diesem Fall zu verstehen / wann nemlich das
wegen danneinHaus-VatterschwehreVerantwortung Gesind dielDerermmarion des Lohns dem Gutdüncken
aus sich ladet / wann er seinem Gesind den schuldigen Lohn ihrer Herschafft überlassen hat. Lonacoff c. I. n. z.
vorenthalt/wie zu sehen beydem ttippol. öonacoss.
?smul .qv.79.n. 2- welches eben auch dieUrsach zu senn /V6 eunc^. §. Zum andern sollen sie dem Gesind !c.
scheinet / warum heut zu Tag an etlichen Orten Teutsch- ^9^ dem Gesind seinen Lohn nicht vorenthalten
landes/ absonderlich aber m Sachsen/das Lled-Lohn des ^Me/ ist bereits oben angeführet worden : Hier aber
Gesindes also pnv.le ^ret ist/daß solches vor allen fallt diese Frage vor : Wann/ und zu welcher Zeit der
Glaubigern/ obgleich diese mitemersonderbarenttypo- z.HhndemGesmvzurelckcn^ WelcheFrag ihreEnt-
tkec und Pfandschafft versehen / begehret werden kan: scheidung aus denen Gewohnheiten der Städte bekom¬
me zu sehen ex I-iK. i. Sächsisches Land - Recht, ^rr. 22. / nach welchen in solchem Fall / wann nichts besonders
Lc ex Lonltit, dax. 28. part. I. »arrm^i m. ^,sgedungen worden/ eine jede Herzschafft sich zurichten
I.ib.l.qv .8. n. i.öe lcc^.Leuäer. Ilb.,.6ePrälat. Lreä. Sonsten aber was dieWerck-und Baumeister be-
c. lv. ^LV. scl^usl.ub. I.. I.srr. I l .n. 6f. öcXvelenb. ^lfft/deniwir bißweilen ein Haus aufzubauen andinaen/
sä cir. 77. cle Privileg. Lreä, n. s, u.w dieses zwar nicht un- h^jten die Rechts Lehrer insgemeindavor / daß im Fall
billig / dann weil durch die getreueDienste des Gesindes/ das Werck in kurtzer Zeit und geringern Unkosten zum
das gantze Vermögen des Haus-Vatters erhaltenwird/ Smnd gebracht werden könte / der Haus-Vatter den
damit aus demselben denen Glaubigern das Ihrige nach- erst nach vollendtem Werck auszuzahlen schuldiq
aehends bezahlet werden möge / wird nicht unbillig ge- s^ye; Falls aber das Werck in so kurtzer Zeit nicht zum
bandelt/ wann das Gesind Hinwiederumvorallen andern Stand gebracht werden könre: Über dieses auckzu dessen
dasjenige/ was ihm die Herzschafft schuldig / das ist/sein Vollführung noch grosse Unkosten erfordert würden / als-
Lohn/ begchret; vm. Lsrp-.^rucl. torenl. p. i. c. 28. dann müste sich ein Haus-Vatter nach demWerckmei-
clet. 24. Welche Freyheit aber dem Gesind an andern ^ ^hten/ und so derselbiae vielleicht vor sich selbst keine
Orten in etwas beschnitten ist; dann ob es wohl m Cbur- Mittel / und also nichts nachzusetzen hatte / den aecorclir.
Bayern denenjenigen/ so ein Pfand maßige Verschrei- j-n Lohn zu besserer Beschleunigung des Wercks / im An-
bung 'sor sich haben/ vorgezogen wird/ vici. Bayrischer f^ggleich voraus bezahlen, v.karrol, e locar
Gant -?rocess. ^>r. 2. -irr. 7. So gehet dasselbige doch Wann aber bey dem Werckmeister noch einige Mittel
nacb Nurnbergischen 5rgruren nur denen Per!onal-Glau- vorhanden / alsdann könte nach Proportion der Arbeit
bigernvor /mezujehenausderNurnbergischen^etolm. ^uch derLohn bezahlet werden. perl.i2.§. t, L. öe-erlif.

privsr.
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privat, bißwl'lien ist es auch an etlichen Orten Herkoni- n. 54. Danenhero er Veit Schaden/weichen er durch seinen

mens/daß der halbe Theil des sccorciirten Lohns dem Ar- Unverstand verursachet/ erstatten muß / per 1.9. §. s, s-

beiter gleich Anfangs; Der andere halbe Theil aber erst I. s 1. §. Wcsvi. ff. locsr. oder / so er so viel nicht im Ver-

zu End des Wercks bezahlet werde; doch daß der Arbeiter mögen harte / mir Gefangnus-Straffe angeschen werden

dem Haus-Vatter des voraus bezahlten Lohns halberge- kan/srg. 1.4. L. cle lerv. iuZir. Die lor^rmabeiv

nuOme Versicherung thue / damir derselbige desfalls oder unversehene Falle haben dieDl'ensi-Botten mcht zu

nic^tzu kurtzkomme. V.klüIlerÄä8rruv.kx .Z4 .rk .2!. pr^kiren. perl.2z.ff.cle«..^.

!ir. b.

^ci eunä.§. Weil auch manche !c. . ^ .

/^O wenig ein Haus-Vatter ohne rechtmäßige Ursach ^ ^ ^ ^ der Sanssrmuth und Gelindigkeit der

^das Gesind von sich jagen kan/wie wir hieneben dar- .M:schasfr/ iten. von-. er ^ucyr des Gesindes gehm-

gethan : So wenig kan tm Gegentheil das Gesind vor ^sllwird/ davon wcmausstig zu le.en tt-ppoi. Lonacoss.

Verfliessung der Zeit aus ihrer Herzschafft Dienst tretten/ ^ das

und mit seiner Arbeit sich derselbigen entziehen; dann wo heutige Gesinde t et ^leyhelt gemesset / und ausser oem

dieses geschehe / würde sich dasselbige nicht allein seines

Lohns verlustigst machen/sondern es könte noch darzu der verbünde^ / da»; die .yerzschafft auch

Haus-Vatter einen Abtrag des ihme von demselben zu- dasselbige nach eigeneia Beneben remes^eges zuchtl-

gefügten Schadens begehren: ^rZ. F. t. cle V. o. ^cicl. gen; und wann Mi ^egenchcu ic.. ^aß >.er ^ucht uber>Voller. 1.id. 2. lömettr. c. I/. I.U8c, cle öe f. l). 29. le^. schritten wurde/ daß Gesinde Aur.onem cle non offen-

z. n. 56. Sckonzcoff -ZV. 104. Lonlcnc. Chur-Bayri- ^ncio. dav ist / genügsame Versicherung/ mskunfft'ge

scheLands-Ordnung 7?t. z z. §. sonderlich aber.? 1«. 4. besser rraÄ.re zuwerd^ Anruffung

§. wo gedingte Dienst-Botren. Welches auchso melden Obrigkeitlichen ^ulsse / begeyren i onne. Vicj. k^ev.

verursachten Schaden belanget / von denen Lehr-Jungen p- 4. l)ec. , 9. weswegen der I^exrm I^eZis un L. cls

zu verstehen / die sich zu Künsten oder Handwercken ver- ^menclsr. lervor. nicht spp>!^!e ist. ^rr^ck.

düngen; dann wo dieselbige vor Ausgang der bedingten u>. mocl I.ld. 1. r:r l 2. (.v wäre dann /daß ?e-

Zeir ohne genügsame redliche Ursachen von ihren Meistern >nanden zugleicst ic ..lusserziehiing und Unterweisung ul

hinweg lauffen/ sind diejenige/ so dieselbige Person verdin- einer ^gew: sen Kum. ol er Dan>. wcrck anvertrauet wor-

get/und sich vor sie verpflichtet haben / dem Meister Ab- ?olu)en,aIsvko!ueniaiiememMe>ster/der zum

trag des Schadens zu thun gleichfalls gehalten/ sr^. I. sz. Beyspiel einen ^ebr-^ungen aus dergleichen ^lrt ausge-

§.,. ff. ticiejuff. 6c 1. 54. pr. ff. ioc-r. ^cicj. Nürnber- nommen / d-e Hände Nicht allerdings binden / wofern nur

aische ^.esormsc. 'iic. 17. Q1 r. Worbey nicht uneben ge- derselbige die.. .aß nicht gar überschreitet. vici. I. s. §. f.

fraget wird; Ob ein solcher Ä.ehr--Iung / der darvon ^ dann wo beyderseits die Her:--

aeloffen wann er Hernachmals wieder umgekehret/ lelxrftr gegen lbr gesind um Untergebene sich gar hart er-

icine A.ehr-^ahr von neuem wieder ansahen / oder Zeiget/ biernachst auch kein aiuers ..urrel vorhanden

nur so viel Tag/ als er weg gewesen/ über die bedinge ^ ' ^ ^ ^^re i- cnnelben nicht zu ver-

te Zeit bleiben müsset zFelcheFrag erörtert zu finden üblen wann es sich bey Zc.ren ausgebuht davon

in!. 14. §. l .ff.6ettar iib aus welchem rexeuzuschliessen/ jol(.)e.geftalt auch V0! der aus >.em

daß ern solcher Lehr-Jung nur die?enige Tag / welche er D'mft trette. arg § t. j. k.8, qu, iunc tu. vel -.1 ,ur

weg gewesen/ersetzen müsse/nicht aber seine Lehr-Jahr von Ä.
ars.1.4.5>.t.L>!l.diesesv^rsiel)en^ir mcht a>lem voi.?r vzc-

neuem anzusagen gchakenseye. »66. srz.>. 4. §.?. öc l.Zy. vle^csverstehen w^r mcyr auem von ^r,vzc-^)en/Mssrm

§. z.ff. lik. ^u6mAervks.iin^. Lenr... odi. und chrem Gesinde/sondern auch ,0 gar vonderObng-

4 6 öesolcl. in 7kel. pr. V0L. Lchr-^adr. Le ^ekner. in kett und ihren Unterchanen / m EsN'cguna auch derselben

ods. prg«^ voc. Lebr-^abr auslernen.' Nicht jukommer/w-Ser ö,e,enige/ so ihr von GOtt zu schü-

^ ,, M anvertrauet worden/ ohne Ursach zu wüten; Ir. .^0.
ei55ici. Z. Zum dritte»! solien Hm/uiassten !t. /,'nse in(l0nsuer.?srili lit.r.§. zc>. n. l66. I^vnl Lenr.Item /eme andere Bewandnus hat es tt. l . 0.8. Lc Lenr. f. o. 8. <^sil. 1.0. 17. n. 2. 5surme!k.

t?>Je Dienst-Botten müssen ihrer Henschassr mit aller I.ib.i.6e juri86iA.czp.uIr. n .14. verl'lulzcliri.s?k^zrrk.

Embsigkeit und Fleiß dienen / und derselben nichts 8reptiar>i 6c1uriscIi<A.l.ib. i.c. Z9. n. z. dannwodieses

verwahrlosen / dann sonsten sind sie darvor Rechenschafft geschehe/, könte endlich einer solchen Obrigkeit ihre juris-

zu geben in alle Wege gehalten; Es ist aber insgemein ge- cliüion.. deren sie sich aufsolche Weise mißbrauchet/ge,

nug/wann sie solchen Fleiß in chrerHersschafft Sachen an- nommen werden. V. ^I^nl z. 99. n.Viäivr.

wenden / welchen sie zu ihren eigenen Sachen gemeiniglich 6e Lxempr. Imp. concl., 4. Und dieses allerdings nicht

anzuwenden pflegen ; gestaltsam dieser LsnrrsA so wohl unbillig / immassen das Wohlseyn des gemeinen Wesens

ihrer / als ihrer Her:sch)afft Nutzen betrifft / in welchem selbstcn / von dem Wohlseyn der Bürger und Unrertha-

Fall es eigentlich Herkommens/ daß man chliZenriam cx- nen abhanget / und also demselben viel daran gelegen / daß

SÄ2M , oder culpsm levem pr-ekire / per I. s. §.2. ff. die Bürger nicht unterdrucket werden/per §. l .j 6ski5,

commoä. junät. l.2z. ff. 6ek..^. aclc.'. Larp?. p .2. c.Z7. qui sunr llii vel sl.jur. hiernachstauch gewißlich ist/daß

6ek.Z4. kcksckov. s61'reurl. vol .l. D. 29. rk .6. lir.^. es die Unterthanen nicht des Regenten wegen dasind/ son--

wäre dann / daß sich jemand als ein Künstler / ein gewisses dern vielmehr dei Fürst oder Obrigkeit ihrentbalben vcr-

Wnck zu machen / verdungen harte / dann derselbige/ ordnet ist. Lic. lib.off. dahero dann alle Regenten

weiler hiemit seine Geschicklichkeit angegeben/ist nicht ent- dasjenige/was an dem Rarh-Haus zu Paris angeschrie¬

schuldiget/wann er einen solchen Fleiß anwendet / den er ben stehet / wohl erwegen sollen: !-e Zeigneur > qui skusa
insgemeinbey seinen eigenen Sachen gebrauchet/sondern cle ls jultice, cn cloic erre prive; ^burem Imperio.eo

er muß alle möglichste Mühe und Fleiß darauf wenden/ privsror; Wer sich seiner Herzschaffr oder Regiments

so viel nemlich die Sach selbsten/zu welcher er sich verstan- mißbrauchet/dem soll dasselbige genommen werden. Vici.
0en/erfordert/perl.25.§.7.jun6t. I. 9. §.pen.I. I Z.§ s. ?Äpon. l.ib. IZ. srrek.ric. z. srrett.s. Sc Ub. »z. tic.s,

L locsc. ^ää.Lsrociuz «is locsr.conäu<^> p.4.czv. 19. srr. i.Si 2.

^ H §-'4
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§. 14. Fall wider die Herschafft unterwellen lnjurim -Klag er-

wenig heut zu Tag oöberuhrter Massen der Her:- heben/und solche angethaneSchmach Gerichtlich anthen/

^schasst erlaubt ist/ihr Gesind mit Schlagen zu rrsÄi- vornemlich/ wann ihr ein Verbrechen vorgeworffen
ren/v. »ermsnn.Scsmm. clelervir. perton. lib. 2. c.4. worden; Vi6.kjev.sc!/U5l.ui)ec. p.z. rit. 5. arc.iO. n.

N.IO. sowenig kommt es ihr zu/dasselbige an seinen Eh- 16. L-8rrxck.inu^mocl .^.I .il ,.i .rir .j-.§. 12. int. Und

ren mit SchimA und Schmäh-Worten anzutasten; so viel von den Pflichten der Herzschafften und Haus?

dann gleichwie im vorigen Fall dem Gestnd zulängliche Vatter/gegen ihr Gesinix

Rechts-Ä?ittel verstattet sind: Also kan es auch in diesem

Das XII. Kapitel.
Von denen PfliMendes Gesindes und der Tag-Löhner/ die

sie ber Hcnschafft schuldig sind.
Innhalt. Her:schafft unverantwortlicher Weise umb den Seegen/

denGOtt um eines srommmGesindes willen desto reichii-

§. i. Gesinde und Tag-Löbnei haben einerley gemeine Pflichten zu Her über ein gantzes Haus ausgeußt/wovon das Exempel

üben-^2.S°ttc..GOtt Achten ^.z. I» solcher des frommenIosephs /umb dessen Willen GOtr seines
gehorsam sey». 5. 6. Treu m.d Fleiß beweisen. §. 7. In wun. Herm des Hotiphars Haus ftegnete / und zu allem / was
derliche unbilliqe Herzschafft sich inGedult schicken. H.S.Ver, er that / Gluck gab / bey allem Gestnd merckwurdlg seyn
Mahnung an dieselbezuÜbung dieser Wichten. solte/ (Zen .z9. z. Ferner soll die Gottesfurcht so viel bey

.. ihnen gelten und vermögen / daß sie sich von ihren Her:-

^' schafften zu allem Gucen willig leiten lassen/und sich nicht

Ch gedachte Anfangs die Pflichten des Ge- darüber beschwehren / wann sie von denenselben zum Ge¬

sindes und der Tag-Löhner zu theilen/ und bet/ zur Rarchen/zum Lsreckilmo und ZUnder-L.ehr

unter zwo kubricen in zweyen besonderen angehalten / und daraus unterrichtet werden; viel weni-

Capiteln abzuhandeln: Nachdem mir die ger sich ihnen halsstarrig widersetzen / oder ihren Dienst

Materie dieses Buchs/als gar reich/wider deßwegen gar meyden; da sie über solche Sorgfalt sich

mein Vermuthen unter der Hand wüchse/ vielmehr freuen / und dieselbe mit ihrem treuen Dienst an

und ich dabey in der Abhandlung fände/daß das Gesinde ihnen erkennen sollen. Wiederum soll sie die Gottesfurcht

und die Tage-Löhner insgesamt/nicht änderst als gedingte von allen denen Sünden und Lastern abhalten / die bey

Arbeiter/und in keinem andern Unterscheide zu betrachten gottlosen Gesinde im Schwange gehen/als da sind leicht

seyen/ als daß jenes aufeine bestimmte Zeit / und meh-- fertige Gememschaffc / heimliche Zusammenkunft^

rentheils ein ganyes Jahr/diese aber nur auf gewisi een hinter Hecken und Stauden / in N?irths^Häu--

se Tage gedingt würden : Sowollen wir beeder Pflich- fern / auf Rirchweyhen und andern verdächtigen

ten in diesem Capitel insgesammt zugleich vorstellen. Weil Tänyen / und j?7acht--Gespräche unter Knechten und

wir aber in diesem ersten Theil von der Haus-Haltung Magden / welche gemeiniglich in Hurerey ausschlagen/

insgemein handeln / so stellen wir denen Ehehalten nur Dieberey/ Fluchen / Schwören/ Hader / Zanck / grobe

solche gemeine Pflichten vor / dazu sie sich insgesammt / sie unflätige Zotten und Possen / Faulheit / Wascherey / Lü-

mögen nach Anzeig des andern §. vorhergehenden Capi- gen/ und womit sonst gesündiget / und sonderlich dicJu--

tels ändert! vorgesetzt / oder denen untergeben seyn / ver- gend im Hause geärgert werden kan.

hasstet achten sollen. Was aber ihre besondere Pflichten §. z. Ans der Gottesfurcht fleußt die Liebe sammt

betrifft/ so wollen wir jene/ nemlich die Schaber/Haus-- allen andern übrigen Wichten/ die wiederum aus der Lie-

Voigte / Meyer / tNeyermnen und ander Ober-Gesin- be fliesten / und alle ihren Namen von der Liebe haben müs-

de / weil sie seltener in einer bürgerlichen?rivst- mehren- sen. Also -nuß ihre ^Lhre / Gehorsam / ihre Treu und

theils aber in einer Adelichen und Herren < Standes Fleiß / so sie in ihrem Dienst rechtschaffen leisten wollen/

Haus--und Hofhaltung zu finden / in das erste Buch eine ungezwungene liebreiche Ehre/liebreicher Gehorsam

des andern Theils; dieß aber in die andere Abhande- und so sort/heissen. Hieraus wird zu gleich offenbahr/ daß

lung dieses ersten Theils verwiesen haben ; da ihnen/ sie ihren Herzschafften nicht allein als andere ihre Nächsten

was sie bey dem Acker -Bau /der Vieh-Zucht und der- insgemein / die entweder geringer als sie selbst / oder ihnen

gleichen insonderheit in acht zunehmen schuldig sind / ge- doch gleich sind / sondern mit geziemendem k.espeÄ lieben

zeigt werden soll. sollen/wie sie dann auch Haus-Vatter und Haus-Mütter

§.2. Die Haupt-Pflicht / oder eigentlicher der heissen.

Grund /worausaller Dienst/ den Dienst-Botten ihrer §.4. Aus der Liebe fliesset die Ehre gegen dieHerk-

Herzschassr schuldig sind/ ruhet/ ist die wahre Gottes^ schafften. DasGesindehat nicht Macht mit seinen Herz,

furche. Diese ist ihnen so nöthig / daß sie gewiß versichert schafften also umbzugehen / ob waren sie bloß unter einan-

seyn mogeen/ daß sie ihrer Herzschafft ohne dieselbe niemal der gleich / sondern soll kelpeA gegen sie tragen. Der

recht und bestandig treu dienen können: weil sie die Faul- lNrund beruhet aufdem Göttlichen Bilde / der Herz-->

heitund der Eigennutz / der ihnen/ wie allen Menschen lei- schafft und tNacht/ so GOtt den Henschafften mit-

der gar zu natürlich ist / offt zur Untreu und Nachlaßigkeit getheilet hat /welches alle Dienst-Botten in ihrerSeelen

bringen wird/wo sie sich die Gegenwart des allsehenden hoch halten/ und ihrem Gemüthe diese Betrachtung wohl

GOttcs/ als ihres Obersten Haus«-HErm/ der sie eindrucken sollen/daß GOtt daher in denen Her :fthaW>

zugleich in ihrem Dienst zu seinem Dienst beruffen hat/ ten selbst geehret seyn wolle: So / daß alle Ehr oder

nicht überall vor Augen stellen; weil auch an der Gottes- Verachtung / die ein Gesind seiner Herzschafft anthut/

furcht des Gesindes ein groß Theil des Seegens in der GOtt selbst nicht änderst / als wann sie ihm geschehen

Haushaltung hangt/ so bringet ein ruchlos Gesinde seine wäre/aufnimmt. Aus solchem Grunde folget weiter/daß

nicht



nicht nur dasjenige Gesinde/ so be^Adelichen vornehm
men und reichen Henjchafften dienet/ solche seine Herz¬
schafften deßwegen ehren müsse / weils ihr Stzmd ohne
dem so mirbringt: sondern daß auchKnechte oder Mägde/
die bey geringen und schlechten / auch wohl gar bösen Leu¬
ten dienen / auch ihre Handwercks-Meister / Bauren und
Tage-Löhner / bey denen sie dienen / eben so xoohl/ als
eines grossen Her:n Diener seinen Her:n / ehren sol^len: Denn obwohl ihre Person an sich der Ehre nicht wür¬
dig wäre/ so ists doch die Herschafft und der G^e/iche
LKsrsÄer m der Person werch / so ihnen GOtt über ihr
Gesind verliehen. Ist eine Sache/die von dem Gesind/
so bey einer Herzschafft / die ihm entweder gleich / oder et-
wan geringer ist/ dienet / wohl zu mercken ist. Doch soll
dieses Standes Gebühr gemäß verstanden werden;
dann so ein Knecht seinem Bauren mit der Ehr-Bezeu-
gung und keveren? begegnen würde / womit er seinem
Fürsten oder Edelman begegnet/würdees vielmehr heis-
ftn /daß er seiner gespottet / als ihn geehret hatte. Es
soll aber diese Ehre in einer Hochachtungbestehen / so
die Dienst-Botten in ihrem Gemüthe gegen die Herz¬
schafft tragen / aus welcher nachmals eine tLkrerbierung
in Worten und Gebeerden sich äusseren soll / auch sich von
selbsten freywillig aussert: also / daß sie ihre Herrschafften
weder in ihrer Gegenwart beschimpffen/ noch abwesend
bey andern an ihrer Ehre verletzen /verkleinern/ sie austra¬
gen/Hinterrucks übel von ihnen reden/ oder es auch / da
sie es wehren könten / geschehen lassen / dass es andere thun.

§.s. Aus der Liebe und Ehre kommt der Gehöre
fam / weichen sie daher nicht aus blossem Zwang / son¬
dern aus einer Willigkeit mit gutem ^Villen leisten/
doch dabey wissen müßen / weil sie GOTT selbst in ihrer
Herzschafft gehorsam seyn sollen / daß der Gehorsam sich
weiter nicht als ausdie Dinge/ die dem Gehorsam / den sie

GOtt schuldig sind / zum wenigstes nicht entgegen sind/
erstrecken solle. Wo nun Herzschafften ihre Dienst-Bot¬
ten zu falscher keüZivn. zu Diebstahl / Unzucht / Betrug
und andern Lastern verführen wolten / dasoll ihnen GGt-
tes Gnade weit lieber als ihrer Herischafft Gunst
seyn / als welche sie in solchem unbefugten Gehorsam zu
Adzo ctern machen würden. Ausser diesem Falle sollen sie
ohne Widerrede/Murrenund Widerbellen fertig und
willig seyn allein thun/ was ihnen anvertrauet / und
wie es ihnen besohlen wird/ nicht aber erst lange ckipuri-
ren/ obste es auch thun sollen / oder aber auch es nach ih¬
rem Kopf änderst thun / als es ihnen befohlen worden.
Wosieaber gleichwohl meineten/daß eine Sache zu der
Herzschafft Nutzen besser angestelletwerdenkönte/ so mö¬
gen sie zwar ihre Vorschlage bescheidentlich thun / und
die Ursachen ihrer Meinung wohl vorstellen/ doch aber/
wo die Herzschafft bey ihrer Meinung und Befehl gleich¬
wohl bliebe/so liqt ihnen der einfältige Gehorsöm bloß
hin ob/ daß sie schweigen / und nicht sie/ sondern die Herz¬
schafft das letzte Wort behalte.

§. 6. Die Furcht gegen GOtt/und die Liebe zur Herz¬
schafft zusammen / soll ferner Tnu und Fleiß bey dem
Gesinde wircken/welcher sich über die gantzeHaushaltung
und die geringste Dinge darinn erstrecken soll. Solcher
Pflicht nach sind Dienst-Botten schuldig / daß sie nicht al¬
lein / was die Herzschafft befiehlet / willig und treu verrich¬
ten / sondern auch wo sie selbst ein und anders sehen / wor-
innen sie derHerzschafft einen angenehmen Gefallen erwei¬
sen/und ihren Schaden verhindern können/so soll sie ih¬
re Treu dazu treulich verbinden. Hiernachst sollen sie auch
mit der Hand treu seyn/und nichts weder aufgrobe oder
lubrile Weise/es sey Geld oder Geldes-werth entwen¬
den/ oder im Kauffen oder Verkauften Betrug brauchen/
oder etwas/ so gering es auch seyn solte / zurück hakten/son-

L Ä dem
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dem gewiß glauben / daß der Heiler / den sie ihrer He«- einfinden/auch was sie an einemTage thun könte/daraus
schafft zurück halten / oder entwenden / ein fthweh- nicht zwey machen / und insgesambt sich solchergestalt ver-

rerer Diebstahl ftye / als wo sie einem Frembden halten/wie sie sichs mit gutem Gewissen vor GOtt und

doppelt undmchrmal so viel stehlen: so gar/daß/wo ihrer Herzschafft zu verantworten getrauen. Jnsgesambt
sie auch von ihrer Herzschafft Gürern ohne deren Wissen aber soll alles Gesinde verschwiegen seyn / was im Hause
und Willen Mmosen geben werden / solches eher eine geschiehet nicht gefahrlich ausplaudern/und keinGeivasch-Sünde als emgutes Werck seyn würde. Dieses versiehet Werck und Hader unter der Nachbarschafftanstellen/
sich eben wohl und namentlich von Viüusiien / oder weil solches ebenfalls wider ihre Treu streitet/und man-
Speiftvnd Tranck/ und andern Dingen / davon sie das chen Jammer anrichten kan. Endlich sollen sie von dieserVerbot der Herzschaffr wissen / daß sie weder selbst davon Pflicht besonders mercken / daß sie solche ihre Treu und
naschen/noch ihren Freunden oder andern davon heimli- Fleiß ntchr allein mit Dienst vor Augen / wann die
cher Weise zustossen dörffen; wie man aus der Erfahrung Herschafft zu gegen ist / und daraufacht gibt / son-
tveiß / daß manche Dienst-Botten offt Abtrager haben/ dern auch be^ ihrem Abwestn nach allem VermöF
die des Morgens früh / ehe Herren und Frauen dazu kom- gen abstatten sollen; die Herzschafft sehe oder sehe esmen/ oder wann sie nicht zu Hause sind/sie besuchenund nicht/ und überall gedencken/ daß GOTT der oberste
abholen/was sie des vorigenTages an Speise und Tranck HiLr: und Haus-Vatter sie sehe / und als ein Rucher
übergelassen haben: oder sie geben ihnen Bier / Brod/ aller Untreu aufsie mercke. >
Fleisch / ^zchmaltz / einen Hafen voll Milch und derglei- §. 7. Wo aber Dienst-Botten an wunderliche seltza-
chen/ und belügen darüber das Vieh / daß es so wenig me und dabey unbillige Herzschafften gerathen waren/de-
Milch gegeben / verzaubert / oder aus anderen Ursachen nen sie nicht allein nichts rechts machen könten / sondern
versiegen sey. Hingegen sollen sie mit demjenigen / was noch wohl gar mit Schelten / Schlagen und andern un--
ihrer Herzschaffr ist / sparsam / treu und sorgfaltig umbge- rechtmäßigen Gewalt von ihnen rrsHirer würden / p sol-
hen / nicht liederlich verderben / verwahrlosen oder ^u len ihre erste Gedancken dabey nicht so fort seyn / wi^/le/
Schanden gehen lassen / was sie durch ihre Sorgfalt hat- ehe die bedingte Zeit aus ist / aus dem Dienste lausten,
ten erhalten können/ welches alles vor GOtt ein schwerer oder sich mir Gewalt des Gewalts erwehren / und wkeder-
Diebstahl ist / den sie wieder zu erstatten angehalten wer- um Hand anlegen wolten: sondern so lange sie bey ihnen
den können / wo es ihnen die Herzschafft nicht selbst aus sind/ihnen nichts desto weniger treu und fleißig zu seyn/ sich
einer Güttgteit schencket und nachlasset. Nicht weniger in Christlicher Gevulr schuldig achten / dabey g?den-
ersordert diese Pflicht denjenigen Fleiß / Sorgfalt und ckend; daß etwan dieses ein Stück ihres ihnen von GOtt
Wachtsamkeit / nach deren sie also arbeiten sollen / daß sie in diesem Leben zugemaßenen Creutzes seyn mögte / damit
ihre Kost und-Lohn redlich verdienen / und mit gutem sie derselbe zu ihrem Besten so- lange üben wolle / biß sie
Gewissen ohne Sünde einnehmen können. Sie sollen al- anderwartlich hinkommen / und solcher Massen davon frey
les und jedes in guter Ordnung behutsam verrichten / zum werden mögten: angesehen / daß es manchem Gesinde vor
Exempel : Fcuer-Aeugund Zunder fertig halten / auf sein gantzes Leben genutzt / wanns unter einer harten
die Thüren des Nachts / und unter der Mahlzeit billigenHerrschafft feinen eigenen Sinn undWillen recht¬

fleißig acht geben / und dieselbe zu rechter Zeit z»F schaffen zu brechen gelernet hat. Doch wolten wir hiemitsperren : mit Leuer und Ä.icht behutsam umbgehen/ einem frommen dißfalls geplagten Gesinde nicht verbie--
und dasselbe des Nachts wohl verwahren / sonderlich aber ten / daß es aufeine^iemliche M t von seiner seltzamen und
in den Stallen und anderer Orten / wo dißfalls Aufsicht unbilligen Herzschafft los zu kommen nicht trachten solre/
vonnöthen / das Licht an kein gefahrliches Ort setzen oder sondern ihmsolches nach der Apostolischen Regel 1 .Cor.7/
legen / weil es leichtgefchehen kan/ und die betrübte Ersah- 21. so es gar zu grob und unerträglich werden wolte / viel-
rung/ es offt geschehen zufeyn/ wahr gemacht / daß das mehr rathen/dabey wir aber gleichwohl diese Erinnerung
faule/ unachtsame/trunckeneund müde Gesinde das Licht an alle Dienst-Botten insgemein thun: weil Christliche
an dergleichenOrte gestellet / und darüber eingeschlaffen/ Dienst-Botten einer Herzschafft/ die von Natur oder aus
daß ein Feuer angegangen / worüber demHaus-Vatter einer bösen angenommenen Gewohnheit unbillig und hart
zusambt seinen Nachbarn Haab und Gut in die Aschen ge- gegen sie ist/ besagter Massen mit Gedult zu begegnen schul¬
fallen : Deßwegen auch insonderheit die Knechte des Tai dig sind; daß sie denn vielmehr dergleichen Herzschaffren
back--Schmauchens in den Stallen / Stadeln und an- in Gedult zu ertragen / sich verpflichtet erkennen sollen/
dern dergleichen Orten / wo aus einem Funcken ein groß welche an sich gütig sind / aber doch zuweilen / weil sie auch
Feuer werden kan/ durchaus müßig gehen sollen: Sie sol- Menschen sind / durch den Gewalt ihrer äffeÄen über-
lensich sauber und rein halten / insonderheit die Mägde/ wunden/sich zuZorn undHärtigkeit dann und wann über-

wann sie mit der Speist/ N?ilch/ Nutter/ R5se und eilen lassen; sich dabey vernünfftiqlich selbst zu Gemüths

dergleichen umbgehen / damit das sauische Wesen der führend; daß ihre Herzschafften offt etwas im Kopfe ha-
Herzschafft/Kindern und übrigemGesindekeinen Grauen ben könten / wovon sie nichts wüsten; welches deroselben
und Eckel erwecke. Die Kindes-Wärterinnen sollen mit ässeÄen nicht allein gegen sie/ sondern auch gegen andere/
den Kindern sorgfaltig umbgehen / sie nicht stoffen / schla- die noch weniger als sie von ihnen zu leiden schuldig wa¬gen/ werffen / von Tischen / Bäncken und Stiegen zu ren/wider ihren Willen regemachen / und in einige Un¬
Krüppeln fallen lassen / ihnen auch keine höhnische Spitz- maß bringen könne; so ihnen deßwegen viel lieber nach der
Namen geben/ oder sie mit Fluchen und unnützen Reden Liebe aufs gelindeste gedeutet werden müste/als daß durch
ärgeren / sondern sie also bescheidentlichunterweisen und Widerreden und Murren Oel in dieses Feuer zu noch
Kassen / daß in allem Liebe und keine Feindschafft gegen grösserer Entzündunggegossen werden solte.
ie gespüret werde. Die Tage-Löhner insonderheit sollen §. 8. Wie wir aber die Pflichten der Herschafften
ich bey ihrer Arbeit keines Betrugs und Hinterlist ge- mit einer Erinnenmg an dieselbe im vorhergehenden Ca-
>rauchen: das Gefchirz und den Werck-Zeug / so ihnen pitel beschlossen / also wollen wir auch diese Wichten / mit

von der Hmscbafft zur Arbeit geliefert und eingehändiget der getreuen Vermahnung an Christliche Dienst¬
wird/nicht muthwillig verbrechen/verderben/ oder fönst Botten geschlossen haben : daß sie denenselben fo viel
tiachlaßig verwahrlosen:sich bey rechter Zeit zur Arbeit getreuer und angelegentlichernachleben sollen / so viel

. 2«^
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gnadenreichere Vergeltung sie von GOtt chrem ober- 1.1 5. §.28. 1.i/.§. z. ff. eori. klenock .l .ib .2. liesr-
sien Haus-Hmnwünschen/und vor desselben allemtreu-- bicr. juci. qu»K. cenr.z. cas.26?. n.s.ls.ö:l7.
losen Gesinde gedroheter Rache und Straffe/ billig er- 6ilb»us. in Lommenr. cle injur. fzm. §. 2. n. io. Lc
schreckenmögen.Sie sollen sich erinneren/daß sie gleich, seqq. tt-»rppr. sä §.9./. cleinjur. n.8.LeLeriicb.p.s.
wohl hcut zu Tage in einem weit glückseeligerenStande «oncl. 65. n. 4.
dienen/als vor diesem/ da das Gesinde unter der L-eib-
S/genschaffe stunde/ undnie von seiner Herzschafft los F. 5. Doch dardcy wissen Müssen,
kommen konte / wo es nicht aus deren sonderbaren Gütig- Hs>Eil kein Mensch dasjenige zu thun verbunden ist/ was
keil los gelassen wurde; von dessen betrübten Elende/weil ^widerdieNarur oder die guten Sitten lauster/ per
oben im 6. §. des vorhergehendenCapitels davon gehgn- j., g 5. ff 6e 8.. allermassen dasselbige vor ohnmöalich zu
delt worden/wir hie nichts weirers reden. Nachdem aber balren/ per l. is. ff. cle Lonciir. inkir. Als ist auch das
Dienst-Botten jetzt freye keuche sind / die aufs wenigste Gesinde nicht gehalten / den Befehl seiner Herzscbafft in so
auf gewisse Ziele und Zeiten aus dem Dienst gehen kon- weit zu relpeüiren / daß es sich dadurch zu was solches/
neu / und deren Zustand auch im übrigen mit jenen ke»ne was wider die guten Sitten / und sein Gewissen beschweh-
Vergleichung zulasset; so solle sie solche GottlicheGurthat ren kan / verleiten lassen solle; Massen GOtt dem HErrn
so viel freudiger / und zu ihrem Dienste getreuer machen, mehr als den Menschen zu gehorchen ist. v. i. 8. ff. 6s
Wobey auch insonderheit diese Betrachtungihnen noch Lonäir.mkic. öonscoff. cjeszmul.inprocem.
einen krafftigernTrieb geben soll/ daß »hr Zustand nicht
allein an sich selbst GOtt gefällig / sondern auch ln eunc!. §. Sie aber gieichsvvhl Meinten !t»
gewisser rNaße glück,ee/iger oder doch sicherer als diesen Worten ist diese Frage zu erörtern : Ob

^ ^ anerwogen. daß ihre Heu- <<^xin Rnecht oder Dienst - Both / welchem et,
schasftvor ihr Hmis sorgen/und demGesiiideselnen^ohn ^ verrichten von feinem Herm anbefohlen
undKost^rschaffen/undnebensoWrS w^den/ diesen Befchl / im Fall er solches iemem
fchwehl e Rechenschafft und Verantwoi tung vor GOtt Herm nurzlich zu seyn eracbeec / über/chreireenkan-
hat: dahingegen das Gesinde / wann es seine 'Arbeit sei- ^ ^ Miewo^l nun dieser Reckts^ak ricl>tta ^
Sor?e u'nd^Veram^ den Befehl/ mit welchem man beladen worden/ nichtSorge und ^erantwortung ruytg s.ylaf^l, leget/ uberschreitren solle / wie zu sehen ex I. pr. ff. msn6.
und nach 2»u>elg des erstenCapitels dlcsesNlichs/ §. 8.Ink. eocl. allermassen derjenige / welcher den
über biß noch vor «lteleme Befehl überschreitet / vielmehr etwas anders / als dasje-

>"ge / was ihm anbefohlen worden / zu thun scheinet / 6.«.
5. pr. so gar / daß etliche darvor halten / ob könre nicht ein-

ikn? ^ ? mal zum Nutzen der Herzschafft der Befehl überschritten
eung / als ihm einige weltliche Henschafft zu ge^ werden / welches mit dem Beyspiel zu erweisen / so bey
den vermogce/zu gemessn hoffet. (Zellio zu finden. I-ik. 1. k^. c.»z. ^66.

^ror.l.ib.2.6e).ö. Scp.c .i6 .n.2i. Soist dochdiewi-
^^W^^c^tl^^U^NAtU« drigeMeinungdenen Rechten und der Billigkeit in alle

6av XII ^ 1 Wege viel conlormer / wie zusehen ex >. z. pr. ff. man-
1. cl^r. immassen es einem jeden / eines andern Sache zu ver,

unterdemGchndundTag-Löhmrninsoweit bessern/erwudt/ ^emächstauchnAt^muchmassenist/
SW kein wesentlicherUnterschied seye/hat der daß wider den Befehl der HerM-K öchsM,ölte gehan-

hier recht und wohl angemerckt / und stimmt fon- ^elr seyn/wa/m öerMgebmeBcsehiauseme andereWeis/
derlich mir demselbenüberem das Fürstliche Würtenber-- /edochjudcsNutzen / ausgerichtet wird: gestalten
qische5and-Neci)t.p. 1. r/r. 7/-. 5. wann der Schuldner. Am? nicht so wohl aus die Wort/ als vielmehr auf die
Äci. Lelolci. in ^bes pr. voc. Tag- und Lied-Löhner. Meinung und Incen cmn der Herzschafft hier zu sehen hat.

V. Lackov. sä ^reurl. O« 27. ck. 6. lic. i. Sc kjzntica cla
§. 4. »eir.Sc »mbiz. convenr. Iib .7. rir. l/. n. 2 f. arZ. 8. in

e?>^e Ekrerbietigkeit / welche das Gesind seiner Herz- k.lnK.msn6»r .ksc .l.i z z.S.lje li..j. Gleichwie aber der
-^schafft schuldig / erstreckt sich unter andern/ dem ge- Ausgang einer jeden Handlung nicht allzeit glücklich ist;
meinen Rechten nach / so weit / daß dasselbige nicht leicht Also thut ein solcher Knecht oder Dienst-Bo^b am besten/
solche Herzschafft peinlich anklagen / V. ösrrol. in I. pen. wann er der ihme vorgeschriebenen Art in allen Stücken
L. oui sccus non poff oder auch in bürgerlichen Sachen sich gemäß bezeuget/ allermassen er solchenfalls keine Ver¬
eine tameule Klag / dadurch der ehrliche Nahme verletzet antwortung auf sich ladet / V.!. 46. ff. msncjgr. da er son-
wird/wider dieselbe erheben/ oder endlich etwas solches/ stenm Gegentheil/wann er solcheVorschrifftuberschrei-
was der schuldigen Ehrerbietigkeit auf einige Weiszuwi- tet / dasselbige vor sichzuverantwortenhat / und so er zum
dzrsevn mag/thun oder vornehmen kan. Vici.ttippol.öo- Beyspiel/eme grössere Summ/als ,hm anbefohlen wor-
vscoff. cle tamul. ov. 4O. woraus demnach fernerweitig den / ausgegeben / lothane Übermaß / wann er sie selber
dieses zu folgern/ daß diejenige Befchimpffung/welche von vorge,chossen / entweder nicht mehr fordern kan; oder / so
demGesind der Herzschafft geschiehet / deßwegen vor viel er selbige von denen herzschaffrlichen Geldern ausgezahlt/,
grösser auszurechnen / als wann ihr selbige von srembden von dem Seimgen ersetzen muß/ 6. § z .m-mcj, junÄ»
Leuchen angethan worden / weil dadurch die keveren- ZZ^^Em andere Beschaffenheithatte es/ wann
und Ehr / welche das Gesind der Herzschafft vor Fremb- dem Dienst-Bothen kem gemeiner Befehl gegeben/ soe¬
ben zu erweisen schuldig ist/aufs ärgste verletzet wird/aller- dern die Verrichtung desselben Geschicklichkeit anver-
massen auchsonsten eine Beschimpfung nachBeschaffen- trauet worden wäre/gestalten er m solchem Fall entschuld
beit der Person vor grösser oder geringer gehalten/und sol- diget ist/wann er das)entge/was seinGewissen mit sich brin-
chemnach unterweilen die Straff entweder vermehret/ ^t/nach allerMoglichkeltverrichtet hat / v. l. zs. Lc l. 46»
oder vermindert wird/als ju sehen ex §. 9. lnk. ös injur. ff. msnckr. r z § 6.Os
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5>Bgleich vorzeiten das Gesind / wann es seiner Her!- in lid. f. Knrenc. §. turrum. n. 22. ö-c. welches auch von
^schafft etwas dieblichen entwendet / deßwegen nicht denen Beambten zu verstehen/ welche ihrer Obrigkeit und
hat mögen beklaget werden/wie zu lesen >n 1. 89. 6.6c lUrr. Herzschafft/ in demAmbt / darein sievon derselben gesetzt
von welcher Verordnung Ursach zu sehen die Ol). §. 1 z. sind/ Geld abtragen/ per es, qu« ciocer. sci ci. §.
j.6e ot>I.ex6c/!<2 So hat es jedoch heut zu Tag/ in Er- n. i s. obgleich einige l)l). insonderheit aber V^csenb.zä
wegung unser Gesind frey ist/gantz eine andere Bewand- rir.?,-. cleturr.n. n.psnormir.öc?elm.sä cap. z.X.äs
nus/ Vicl. llarppr. »6 K. 12.^. cie odl. ex cleliÄ. n. lO. lenr. excommun. lcem Zernksrci. ^ieri/. »cl src. 17O.
Und kan demnach solchem zufolge wohl gesaget werden/ Orcl. Lrim darvor halten / daß die ^ciminikranon oder
daß der von dem Gesinde begangene Diebstahl viel grösser Verwaltung das Verbrechen mindere. Von der Nach-
und straffbarer seye / als wann derselbe von frembden Leu- lassigkeit und Verwahrlosungdes Gesindes ist oben ge-
then geschehen wäre/gestaltnvon demselben nicht allein handelt worden / >n --cici-r. 26 §. ,2. csp. prxceä. vcr5.
unsere Sachen dieblichen entwendet / sondern auch noch zum dritten sollen ^enschaffcen :c.
über das die gegebene Treu gebrochen wird; zudem kan
keine verderblichere Seuche seyn als ein solches Gesinde/ §- 7»
dessen Treue wir erwählet/ und dessen Handen wir alles AssJe sich das Gesind gegen ihre harte und unbillige
anvertrauet haben / v. can. 1. 9z. welche demnach Herschafft verhalten solle; Item/ ob esauch / wann
uns nach Belieben betriegen und hintergehen können: So kein ander Mittel vorhanden ist / aus dem Dienst tretten
wird man auch solche Haus -Dieb nicht leicht vermeiden könne/ davon besihe>kclckc.scl§.,z.cap.pr-LcLä.
köi nen/wan sie nicht eine härtere Straff von diesem Ver¬
brechen abschrecket. Also Messen insgemein die Rechts- , . §-8.
Lehrer arz.§.y.ibl^ueV^eienK.n. 5.^. 6e puki. jucl.l. 28. ^?OnderLeib-Eigenschafft/und dessen an etlichen Or-
§.8>tk. cie poen. I. z?. ff. 6e turc. I .7 .L. eoci.Scc. ^ten annoch heut zu Tag überbnebenen schatten; be-
vsn. Isolier 26 Lonkit. 8sx. p.4.c.z8. n.z. Virgil. sihe csp. prseccii. §.6. iliiquesimorsr. Irem .wieweit heut
pinZi'2. czu^k. 8sx. 47. n. 12. ^nron. kad. in Loci, zu Tag das Gesind seiner Herschafft verbunden ; sihe §.
ssbsuci. lib. 9. ric. cle pcen. cletin. 2. Loier. ciec. 207. 12. ejuscl. capic.öcc.

Das XIII. Kapitel.

Mn denen GfilKtcn gegen die Terflorbene.
glaubte Unsterblichkeit der Seelen / sondern auch zu-
gleich die künfftige Auffcrjtchung der Leiberzu allerGe-
nüge beweisen. Dann weil awdenen verstorbenen Freun¬
den nicht alles/ wie an einem unvcrnüttfftlgen Vieh
stirbet/ und todt bleibet/sondern neben dem Leibe / weU
eher nach ausgestandener Verwesung / in seiner Aufferste-
hung wiederum hervorkommenwird / ihre Seele übrig
bleibt / das Gebot aber der Liebe / den Nächsten zu lieben/
besiedlet / so lange etwas an ihm ist / das geliebet wer¬
den kan / so folget hieraus / daß sie sich auch in solcherZeit
gegen die Todte / in allem/ worinnen sie geliebet werden
können/zeigensolle.' also/ daS man die Seele des Ver«»
storbenen und deren Gedachtnus gern in tLhren hal¬
te > und umb deren willen auch demÄ.etbe / weiler im
Lieben ihre'SOdhnung undVOerckzeug zu vielen gu¬
ten ^Vercken war / und insbünfftige in einem viel
vortresslickern verklärtenStande wiederum wer^
den wird/seine Gebühr anthue: wie mansichs selbst
wünschet/ daß uns andere dieselbe erzeigen solten/wann
nun auch dieReihe/daß wir den Weg alles Fleisches gehen
müssen / an uns kommen wird.

§. ?. Die Wichten selbst / welche derHaus-Vatter
seinen verstorbenen Haus-Genossen/ ftinem N?eibe/
Rindern und in seiner Maß und Art dem Gesinde / und
diese ihm nach dem Tode schuldig sind / zkhen wir in die
Trauer undBegräKnus zusammen. Es ist dem Chri¬
stenthum nicht gemäß / sondern eine Anzeigung eines stei¬
nernen/unnaturlichen/unchristlichen Hertzens / ver¬
dienet auch daher schlechten Ruhm / wo man bey dem To¬
de der seinigen aus einem Zwischen Starr-Sinne / seine
Unbeweglichkeitdes Gemüths auch in Trauer-Fallen
zu zeigen/ (so aber öffrers eine bloße pralere'? seyn mag)
nickt einige Bewequng seines Gemüthes und Mitleiden
an sich mercken lasser / und also weder Wunden noch
Schlage / welche GOtt gleichwohl darumb / daß mans

fühlen

Innhalt.
h. 1. Die Ursachen / warumb von diesen Pflichten zu handeln. 5.».

Auci> denen Todten ihre Pflichten gebühren, h. z. D>c Pflichten
selbst sind 1.) die Trauer/ oie ihre Ursachen hat. §. 4. Ao->r doch
gleichwohl aus wichtigen Gründen zu mäßigen ist. §.5.2.)Oi«
ehrliche und zu bequemer Z?>t ohne eite/en Pruchr mit c, baus¬
chen und tröstlichen Ceremonun anzustellendeGegrabnus.

§. l.
Je Wechsel-Gebühren / die wir bißher an

tLhe-Leuchen/ iLttern und Rindern/
Hertschafften u«?d Ge/?nde betrachtet
haben/ gehen sie allein/und so lange an/
als sie unter einander und beysammen le¬
ben. Nachdeme aber keine Haushaltung

zu finden/darinnen sie nicht zu Zeiten Todesfälle / an
demHaus-Vatter/der Haus-Mutter/anKindern und
Gesinde finden selten ; So will auch sonderlich nöthig
seyn / daß derHaus-Vatter sai-nbt seinen Haus-Genossen
wisse und verstehe / wie man sich in solchen betrübten Fäl¬
len gegen ftine Todte Christlich verhalten / und auch de¬
mselben so wohl als denen Lebendigen ihre leyte Schul¬
digkeit abstatten solle. Weil nun/ meines Wissens / hie-
von in deiner Haushaltung / so viel deren auch beschrie¬
ben sind/ nichts eigentliches zu finden ist/ solche betrüb¬
te Falle aber gleichwohl eine Haushaltungosst in einen sol¬
chen verwirken Stand setzen / daß man sich dabeyAn-
fangs/weil die Wunde noch neu / und die G-'walt der
Traurigkeit am machtigsten ist/ kaum recht begreiffen/und
wie man sich darein Christlich schicken solle / besinnen kan;
so haben wir eine besondere Betrachtung hievon in die¬
sem Capitel anzustellen diensam und nöthig befunden.

§.2,. Daß aber die Lebende denen Verstorbenen ge¬
wisse Pflichten schuldig seyen/solches kan nicht allein die
von allen Christen in einer Göttlichen Gewißheit aus dem
unbetrieglichen Worte der Warheir erkannte und ge-
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fühlen solle /schlagt/fühlen will; sintemal das Christen- Betrachtungen ( dass wir die Heydnische Srassclole
thum die Mürliche^tf-Äenin dem Menschen nicht eil- Vernunffc-Runst in solchen Fallen zu trösten/verschwei¬
get / sondern nurin eine rechte ordentlicheMaße drin- gen ) gewisse Hülste geben können. ErsiUch / sollen sie
gen soll: wie dann unser lieber Heyland das Trauren auf den Göttlichen VOillen und das höchste unwi--
über die Todten niemals verbotten / selbst aber bey dersprechliche Recht sehen/ daß der Schöpffer über al«
verschiedenen Todes - Fällen und insonderheit bey dem le Seelen und Creaturen/ sie aus unterschiedlichenAb-
Tode seines Freundes Lazari sein beweglichesMiclei- sichten / zu welcher Zeit es ihn, beliebt/ abzufordernhat/
den gezeiget Joh. 11. Es findet sich ja an verstorbenen und demselben vielmehr dancken / daß er ihnen das Sei,
Freunden unterschiedliches / das zur beweglichen Trauer nige so lange gelassen / als sich darüber befchwchren/ wann
Mche genug geben kan. Da ist die natürliche Äaebe/ er nun dasjenige/ soerihnennurgeliehen / wieder för-
öann die man im Leben geliebet/ die sind aus besagter Ur- dert. Zu diesem unciispurirlichen Göttlichen Recht sollen
sach /auchimTodegeliebetzuwerden/werth. DerTod sie zuwanderndem weisen und gütigen Rath GOe--
/elbst / der die liebe Unserige / denen wir lieber ein längeres tes gegen die Ihrige seyen / und betrachten / daß er in
Leben gegönnet hatten / betroffen / kan in seiner betrübe Abforderung seiner lieben Kinder allemal diejenige Art
ten Gestalt und Angst /die er dem Verstorbenen Hege- und Zeit bestimme/ welche er ihrer Seeligkeit amgema-
ben/zugleich Betrübnus genug geben. Die wichtigste Ur- festen und heilsamsten zu seyn erkennet. So sie nur in den
sach aber zur Trauer soll aus dieserBetrachtuNg billig flies- Todes-Fallen der Ihrigen/ in die heilige/ ihnen zwar
sm: daß begatten/ Eltern und Rinder durch den harte Regirung GOttes, einen Älick thun / und de-
Tod solche Aeuthe verlohren/die dem gemeinen Vl?e^ ren Ursachen erkennen solten/würden sie dieselbe mit aus¬
sen/ und ihnen selbst m der )Velt nuy gewesin / oder gehabenen Handen viel eher verehren/ als daß sie sich diß-
noch werden zu kpnnen gute Hoffnung von sichge- falls bejchwehren solten / daß er zuweilen durch einen frü-
zeiget; worinn dann auch die rechte Ehren-Trauer / die hen Tod verhindert daß eine unschuldige Seele durch
denen Verstorbenen wiederfahren / auch selbst denen be- die Verführung des Satans und die grSste Gewalt¬
trübten Ehegenossen/ Eltern und Kindern in ihrem Leid der Aergernüsft in ein lasterhaffres Aeben nicht mit
krafftigc Linderung geben kan/deßwegen bestehet/weil fort gerissen / und umb ihre Seligkeit gebracht
sie ihreVerstorbene nicht allein in der Ewigkeit ftelig/ worden. Diese Betrachtungsoll insonderheit diejenige
sondern auch ihr Gedachtnus hie im Seegen wis« Eltern in ihrem fchmertzhafftenLeid aufrichten / die da er«
stn: wie hingegen diejenige Todte / die in ihrem Leben in fahren müssen / daß ihnen ein zartes Bwmlein aus ihrem
der Welt zu nichts taugten / und dannenhero auch in der Ehe-Garten und zugleich ein edles liebes Stück von ihrem
Ewigkeit nicht änderst als verdammt geachtet werden kön- Hertzen abgeriDn/ und damit zugleich alle ihre treue Sor-
nen / eine doppelte Trauer verursachen : wovon die ge/ und nach äussersten Vermögen auf sie gewandte Ko-
Exempel Davids und Samuels mercktich sind / da jener sten/zufambt der Hoffnung/die sie sich hinwiederum davor
seinen Sohn Absolon / den er nicht änderst als verdammt machten/aufeinmal zu nichte wird; welches denen Eltern/
achten konte / mit so wehmütigen Worten beklagt -.Sa- die wenig Kinder / oder nur ein einiges liebes Kind hat«
muelis 18/zz. dieser aber über den Ronig Saul/ der ten/ so viel betrübter und schmertzlicher seyn muß. Zum
vonGOtt verworffen war/ sein Lebenlang Leide trug, dritten/ sollen sie betrachten/ daß ihren Verstorbenen/

l .Sam .is /zs.WielangeaberdieauflerlicheTrauen deren Seeligkeit sie versichert sind/ so wohl sey / daß sie/
Bezeugungen in Rleidern / Vermeidung srölicher Ge- wann es ihnen schon frey stünde/ in dieses Leben nicht mehr
sellschamen / bey Hochzeiten und Gastereyen und derglei- verlangen würden. Gleichwie sie sich auch darüber Nicht
chen wahren sollen / davon kan die innerliche Gemüths- beschwehren / daß sie die Ihrige in bevorstehenderKriegs-
Trauer/ die nähere oder weitere Freund und Schroa» Gefahr und Pest an ein sicheres Ort schicken/ und dersel-
aerschaffc / und allermeist die Landes-üblicheGe-- ben darüber aufeineStt't en/rathen müssenAlso sollen
wodnheit die beguemefte Maß geben: wobey wir aber sie viertens betrachten/ daß sie von denen Ihrigen durch
gleichwohl den/emgen Gebrauch/da Leid tragende in Zeit den Tod nicht aus ewig getrennet sind / sondern sie nur
solcher Trauer sich auch so gar alier öffentlichen Air-- in die ewige Sicherheit /gleichsam voran geschicket/ dar-
chen - Versammlungen enthalten / ohne daß sotyane mn sie/wann sie nun ihre Zeit auch selbst vollends erwar-
Versaumung der allgemeinen Christen-Pflicht entgegen/ tet / dieselbe wieder finden / und durch keinen Tod mehr
auch deßwegen / weil sie hierdurch manchen Trost und von ihnen getrenner werden können. Aus welchen Absich-
Äufferbauung / den sie aus dem öffentlichen Gottes- ten alle die guten Wünsche/daß GOtt ihre Seele cr<5--
Dienst hohlen könten/ verabsäumen/nicht anders als ei- sten / und ihrem L.eibe eine sanffte Ruhe verleihen
nen LNißbrauch halten / und einer Christlichen Haus- wolle und dergleichen / die man denen Verstorbenen
Haltung widerrathen können. Dahin wir auch die Tod-- zu thun pfleget/ beruhen/ und dieser seeligen Hoffnung of-
ten - XVache / da des Verstorbenen benachbartes junge fentliche Bekanntnusgeben. Dieses Trostes aber hat sich
Volck an einigen Orten / so lange der Todte unbegrabenallein diejenige Freundschafft / die ihre Verstorbene in der
ligt / des Nachts wacht / aber dabey allerley Possen und Seeligkeit weiß / anzunehmen. Vor diejenige Haushal-
Üppigkeitenzu treiben pflegt / mit allem Recht zehlen/ tung aber/die die Ihrige nicht änderst als wegen ihres ver-
und deren Mißbrauch aus allen Christlichen Haushal- harzlich biß ans Ende geführten unbußfertigen Lebens
tungen abzuschaffen / ratken. verdammt / oder doch wenigstens im zweiffelhafftm

§.4. Ob nun schon Haus-Vatter sambt ihren Haus- Stande ihrer Seeligkeit zu seyn achten kan / und dabey
Genossen ihrer Liebe und daraus entstehenden schmertzli- auch noch wohl vor der Welt sine Schand-Trauer füh-
cben Leid bey dem Tode ihrer lieben Verwandten ikren ren muß / weiß ich keinen andern Rath / als daß solche be¬
Platz lassen / und ibre Todten hertzlich betrauren sollen/ trübte Verwandten sich selbst wohl prüfen/ ob sie an ih-
wie danncmch dieallerbeweglichste/undinsichkrafftigsteres verstorbenen Freundes betrübtem Tode auch selbst
Zuspräche im Anfang / ehe die erste Gewalt der Traurig- schuldig / und durch ihre Verwahrlosungund «rgerlv
keit mit der Zeit allgemach in etwas verzehret und gebro- ches Exempel dazu Ursach gegeben; oder aber ihre See¬
chen worden / gemeiniglich wenig ausrichten mögen / so len an ihm gerettet haben; da dann jene an ihm eine beo
soll doch gedachter Massen die Trauer ihre gebührende wegliche Warnung nehmen / und auf eine ernstliche
Maße haben ; wobey diese nachfolgende Christliche B-sie-

/



88 Des k/ugen und RechtsverständigenHaus-VatterS

Besserung ihres Lebens ohne Aufschub dencken mögen: Exempel : die Vortragung des Lreuyes / das L.aurc?H
damit sie nichtvon Göttlicher Gerechtigkeit einmal ergrif- der Glocken / die Lackeln / das Gesang / die L.eich,
sen / und durch einen on/eeligen Tod in gleiche Gefahr predigt / Personalien / Lplrgpki». Grabmahl / Grad-
der Verdamnus hinger/ifen werden/ darinn sie wiederum Schafften und dergleichen / in Christlicher Einfalt zu
dem andern seinenZwnmer noch mehr vermehren würden. Trost und Aufferbauung der Gebenden / und dabey
Diese aber / die ihre Seelen dißfalls gerettet haben / trau«- des Todten Zustande ähnlicher eingerichtet werden/ so viel
ren zwar billH/ daß sie ihr Fleisch und Blut in der löblicher und unstrafflicher ist die Begräbnus zu halten.

Gecligkelt nicht finden/sondern einenHöllen--Brand Wobey ich schließlich Christlicher Beurtheilung überlasse:

unter vemHeryen getragen/ und aufgezogen haben Ob es auch diesem Zweck gemäß seye: daß manderVer-

soleen. sollen sich aber doch in dem Zeugnus/ so ihnen ihr storbenen Fahnen / N?affen/ und Sporen in die Got-
Gewiffen dißfalls gibt / so ferne stillen und fassen / daß sie tes Hauser aufhänget? Weil sie Friedens,Häuser
sich gleichwohl wider Göttliche Gerechtigkeit nicht sind / mögreman zum wenigsten zweiffelen / ob sie denen-
verjundigen / und sich dabey zu Gemüth führen / daß die selben einige ihnen anständige Zierde zu geben diensam
Liebe zu dieser Gerechtigkeit/im ewigen Leben/weil sie da- seyn mögten. Diejenige Leich--Träncke aber / die an
selbst voltkommen seyn wird / alle dieses Trauren so ver- verschiedenenOrten bey denen Leich-Begangnüssen/ ent-
schlingen werde/daß die Seeligeihre verdammteFreun- weder vorher oder hernach gehalten werden / ( davon man
de nicht mehr kennen / oder sich über dieselbe betrüb das Sprichwort/ daß man den Todten vertruncken/

den werden / indem solch Trauren der vollkomme- unverantwortlich führet) soltendeßwegen / weil sie ihren

nen Ä-iebe GDtbes und ihrer eigenen vollkommenen Ursprung gantz wahrscheinlich aus dem He^denthum

Freude nicht gemäßseyn kante. Dabey wir aber sol- führen/ und dabey mehrentheils gar allerdings in eine
chen betrübten Verwandten diese Erinnerung anfügen: Vollere? ausschlagen / von allen Christlichen Begrab«
daß sie sich gleichwohl auch in dem Urtheil der Verdamm- nus abgeschaffetwerden,
nüs bey Verstorbenen nicht übereilen / sondern in der ^

L.icbe/so lange das Beste hoffen sollen/ so lange die RMtANNlMtckUtWtU

Liebe einigerHoffnungPlaiz lässet. ^ ^ vrii .
§.9. Die andere Pflicht gegen die Todte ist die Zöe-- ^üp. ^.z»

gräbnus : Denn weil der Leib Erde ist / und wieder zur Leichwie es vor sich selbst erbar und wohlanständigErden werden soll / so ist die ehrliche Begräbnus / wo ist/daß man die Todten aufgebührende Maß be-
man sie haben kan / ordentlicher Weise zur Verwesung ^2« trauere: Also haben fast alle Völcker fothane
am bequemsten. Wo aber lieben Eltern die betrübte Zei- Trauer wegen ihrer Verstorbenen zu begehen in Ge-
tung aus der Frembde nach Hause kommt / daß ihr Kind wohnheit gehabt; dann von denen Ebräern haben wir
unter barbarischen oder feindlichen Völckern einer ordent- dißfalls Lxempla genug aus Heiliger Schrifft/ viä. Len.
lichen ehrlichen Begräbnus entbehren/ und im Wasser/ 2z. ve<2.(!en.Z7.verl'.z4.2.k.eg.2o.l>Ium.2o.v.29.'
oder ober der Erden habe verwesen müssen/so haben sie sich 2. 8am .r. v. 17. öc c. z. v .zi. ^erem.c. y.vert.lob.gleichwohl dißfalls nicht zu sehr zu bekümmern / well die Ii.verl.zf.l^uc. I9 .v .4l. V. Leier, cle l .u<Äu Lbr^or.
Erde überall des HErm ist / und dessen Allmacht Von denen Aegypriern aber lesen wir solches ebenfalls

deren Staub überall wieder sämmlen/ und die zer^ (Zen. 50. v. rc>. Von denen Griechen bezeuget solches

streuete Glieder wieder zusammen fügen wird. Was Ubb.Lmmiu; clelcripc. ^rken. p. r. p. 266. Von
die Zeit der Begräbnus betrifft / so soll damit weder zu-- denen Römern istsolches ausser Zweissel/immassensogar
geschwind geeilet / noch auch zulange gewartet wer«- Kum» ?ompiliu« ein Gesetz von der Trauer gegeben/ wie
den -weil jenes wider die Erbarkeitund Gewohnheit/und bezeuget VÄleot. korker. bik .lur .<2iv .I ^ib. 1. c.7. n.8.

dabey zugleich gefährlich wäre/ indem die Erfahrung be- auch das zwölff Tafel-Gesetz etwas darvon anführet / so
zeugthat / daß wohl femand/der in einer rödtlichen zu lefen bey dem Licer. I^ib. 2. cle I.I.. ^scod. Locofr.sci
Ohnmacht gelegenist/und als ein Todterbegraben 12. I.ib.z. vsnor. /ib. z. c. 6. Le^.

rvorden /allermeist im Grabe eines jämmerliche To- Lel/.l-ib. z.^.^.c.4. Und endlich bezeuget folches auch

des hat ersticken müssen: oder so man zu lange mit der von denen Teutschen 1scir. cle Kjorit,. Lerman. c. 27.

Begräbnus wartete / denen noch Lebenden eineAbscheu n .4. Anerwogen aber wir Hieroben einer gebührenden

und Schaden dadurch verursacht würde. Was die Zier^ Maß Meldung gethan: Als ist zu wissen / daß wir hier al-

lichkeic und die dabey übliche Leremomen betrifft / so le unmaßige Trauer verwerffen / als welche denen Chri-
hat man sich darinn / weil sie an einem Ort anderst/als am sten deßwegen unanständig ist / weil sie versichert sind/daß
andern sind / nach jedes Landes Art und Orts Ge-- ihre Verstorbene/ so sie in dem HEnn gestorben / einstens
rvohnheit / und sonderlich auch dabey nach der Haushal- wiederum aufferstehen werden^; da hingegen die Heyden/tung Vermögen / wie viele Unkosten sie ertragen könne/ weil sie keine Hoffnung der künfftigen Aufferstehung ha-
zu richten / vorab aber dahin zu sehen/ daß dem Verstor- ben/über ihre Todte ein unmäßige Trauer fuhren, und
denen dadurch die leyte verdiente Ehr angethan / und von dieser Trauer redet der Apostel Paulus r. zcl
dessen Leichnam mit Ehren in seine Ruhe-Stätte gebracht c .4. v. i z. Le can. czuam prsepokerum. c-us. tz. qv. 2.
werde / zum Zeugnus / daß sein Leib eine Wohnung und Sind demnach vor allen zu betrauren 1.) die Eltern/
Werck-Zeug einer gottfeeligen Seelen gewesen/auch ei- indeme solches die Lieb und Ehr/so die Kinder ihnen schul¬
ner seeligen und verklärten Aufferstehung fähig seyn wer- dig / erfordert/ v.l. 2 z.t?. cle Kis, qm'nor. infam. Nächst
de. Doch soll gleichwohl aller Pracht / Hoffart und denenselben auch 2.) die Kinder per In. pr. tk. ««6. de-
andere Eitelkeit hievon ferne ftyn : Dann so Hoffart ren Erb zu dem End ein trauriges Erb genennet wird in
und vieler Pracht an denen Lebendigen Sünde ist / so ist §. 2. cle 8Lr. lercull. l. 5. L. 6e inkir. ö: lubkir. öc l.
viewehr das eitele Gepränge mit einem toden Leichnam/ ulc. L. commun. cle iuccess. z.) Die Besreundte / viä.
der bereits/so bald ihn die Seele verlässet/ inftineVer- psul.l.!k.!.lcnrenr.rit .ulr. Und dann 4.) die Eheleuth.
rvesung zu g?hen ansähet / neben der Sünde/ so die v.Lcn. ?8 .v. 12. beleck. 24. v. 16. Sc leq. 2.8am. 11.Freunde damit treiben / ein recht ungereinibtes Ding. v. 26. Es waltet zwar/so viel die Römische Recht betrifft/
Je mehr aber die Lsremonien so dabey vorgehen / zum hier einigerZweiffel/ ob nach denenselben die Männer ihre

Weiber.
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Äzeiber habm öetmuren müssen? ,'mmassen in 1.8. §. 5. ö! ulcX. lielecuncl. nupr. ^66. Quöelm. l.ib. I.6ekurs
L cie repu^.öenmselbe erlaubet wird/alsobald nach dem Noviss. c. 12. Ich sage recht in diesem Stücke; Dann
Tod ihrer Weiber zur ändert? Ehe zu schreiten / 1.9. obgleich erst-besagte geistliche Reche denen Weibern also-
tf. 6e ki'5, czui noc. inlsm. Allein / obschon denen Man- fort nach dem Tod ihrer Manner sich anderweitig zu ver¬
lier» keine gewisse Zeit ihre Weiber zu betrauren / gleich heyrarhen ohne Unterschied erlauben / mithin sich auf den
denen Weibern / vorgeschrieben worden/ so haben sie doch Spruch des Apostels / welcher »ci kom 7. v. 2. k ,. (^or.
sich nicht alsobalden nach dem Tod iy.rer Weiber wieder 7. v. ^9. das Weib von dem Gesetz des Manns'/ nach
vecheyrathet/sonderneinige Zeit / dam^r sie zum wenig- dem Tod desselben / frey spricht / gründen / so wird doch
ftn das Gesetz der Erbarkeit nicht überschreiten mogten/ von denselben erst-bemeldrer Apostolischer Spruch in et-
gewartet / V. üorolr. in noc. sci 1.9. tf. cle »czui noc. was mißbraucher/anerwogenIN dem freyen / an
m5sm. und hindert nichts / was in 1.8. §. s. L- cle repuci. denen obberührtenStellen nichts anders heißt/ als keusch
enthalten / angesehen bemeldter l'exrus von der Eheschei- und züchtig seyn / welches aber nicht geschiehet/ wann das
dung / welche durch Ubersehung des Weibes geschehen ist/ Weib nach dem Tod ihres Manns alsobalden wieder zur
redet/ bey welcher Begebenheit dem Mann nicht zu zu- anderen Ehe tritt / mithin nicht erwartet / ob sie von dem
inuthen / daß er sich einige Zeit von der andern Ehe enrhal- ersten Manne schwanger ist / oder nicht / wodurch dann
te. Wie lang aber die Trauer währen solle / darvon sind grosse Verwirrungen in dem gemeinen Wesen leichtlich
die 8csrutz derer Städt und Oerter sonderbarlich anzu- erreget werden können; zudem ist diese Ursach / welche von
sehen. Nach denen Römischen Rechten haben die Wei- der Schwängerung gegeben worden/ nicht so wohl poli-
ber ein Jahr lang die Trauer halten müssen / per 1.2. L. tisch als natürlich / und kan folglich nicht so gleich wieder
öe lecunsj. nupr. welches zu dem End das Trauer-Jahr aufgehobenwerden. V. K.icce.'klius. in ciiff /ur. Liv. Lc
genennet worden/in Nov. Z9. c. 2. Und dieses Hauptsach- Lsn. ^>>1.2 .0 .4. Sc8cipioLenril. clssecunci.nupr. cap.
lich aus zweyen Ursachen; I.) wegen der keveren? und l 8. circa Kn.Was bißherovon denmEhe Leurhen gesaget
Ehr / so sie ihren Mannern zu erweisen gehalten; 2.) we- worden / hat auch auf gewisse Weis bey denen Braut¬
gen der Verwirrung des Geblüts/welche leichtlich entste- Leuthen Platz / in Erwegung es auch denenselben nicht
hen könte/wann eine junge Wirrwe so fort nach dem Tod wohl anstehet / wann zum Beyspiel die Braut/nach dem
ihres Manns zur andern Ehe griffe; woraus dann nicht Tod des Bräutigams / oder auch der Bräutigam nach
allein in Erb-Fallen/und wem das Kind Geblüts-Halber dem Tsd der Braut/ also fort in ein ander Verlobnus
zugehörig / fondern auch in vielen andern Stücken sich sich einlasset; Vicl.vrcl. ?rovinc.8ÄX.(Zocksn. lupr.cir.
grosse Weitläufigkeiten ereignen würden ; zu welchem loco, -»cici.l^ 197.
Ende die Römische Reckt gleichfalls eine grosse Strasse Ausser denen Ehe-Leuthen / ist denen andern Personen
darauf gefetzet / wann eine Wittwe vor dem Ende des nicht leicht ein gewisse Trauer-Zeit gefetzet/ besonders es
Trauer-Jahrs zur andern Ehe gegriffen/ immassen sie die- stehet zum Beyspiel in der Eltern und Kinder; item in der
selbige nicht allein unehrlich gemacht / sondern auch alles Befreunde Belieben / wie lange sie vor ein ander traurett
Genusses / so sie von dem Mann zu hoffen hatte / beraubet wollen; Jedoch haben sie dieses insgesambt zu beobach-
haben/v.I.i.ff.6eKi8,quinor.inf2M.I.i5.L.eoc!.!. I.s- ten/ daß sie der Sache nicht zu wenig thun / und solcher
2. L. cle secuncl. nupr. i. 4. L. 2cl 80. ?ercull. k Nov. gestalt andern Übel von sie zu reden keine Ursach geben / :c.
22 .c .22. Allein/gleichwieanvielenOerternheutzuTag
ein andere Trauer Zeit gesetzet ist / allermassen in denen §«4- Daß GOtt !t)?e Seele trösten / !c.
Nürnbergischen 8rscuten geschehen/allwo dem Weib/wo <?>Jese Formulen/ daß GOtt der verstorbene Seele»
sie nichtschwanger / oder zum wenigsten auf einen Wahn ^rr«5sten/ieem/ ihnen gnavmscyn wolle/ic haben
der Schwängerung ist/ eine dreymonaüicheFrist vorge- eigentlich / so man dieselben in veumtt/fiMl' Absicht ge¬
schrieben worden/ welcheZeit auchderMann odlerviren brauchet/ nichts Übels ai/fsich/ dann obschon die Verstor¬
muß; V. kef' Nor. I'ic. 28.I-.X. Item in denen Chur- bene/ /ö sie Mg entschlaffen / keines Trosts vonnöthen
Pfatzlschen Land - Rechten/ ai/wo vermag der Ehe-Ge- haben/ so sie aber verdammetsind / derselbige vergebens
richts-Ordnung rir. 14. dem Weib zehen Monat / dem ist;so können doch dergleichenWort/so fern sie nur einen
Mann aber eine halbe Jahrs-Frist zu warten befohlen Wunsch ihres beglücktenZustandes / und ein Verlangen
wird; vicj.R.irrersKuf. in Lxpol.scl Nov.p.4.c.z.n. 19. der künffrigen Aufferstehung/ferner ein Lob GOttes,daß
welche halbe Jahrs-Frist / so viel den Mann betrifft / auch demselben die Verstorbene von ihrem Elend zu erlösen / ge-
in denen Chur-SächsischenVerordnungen beliebet wor- fallen hat / in sich halten / mithin auf keine Vergebung der
den/wiewohl/so viel das Weib belanget / die Sächsische Sündennach dem Tode/ziehlen/ nicht vor ärgerlichge-
Recht an denen Römischen hierinnen nichts geändert ha- halten werden. Vicl. scl l^ancelloc.2. rir. 24. Se
ben/ V. Lsrp^. ^pr. Lonliü. I^ld. 2. 6ef. 159. öe 160. l^inck.acl L>ecrecsl.I.jb. z.rir. 28.§.2.
^clcj. 06.82x0 Lock. p. l. c. 8. rir. 4. Ferner in denen
Franckfurtischen8tsrmen/allwo dem Weib / so die ^ ^
Schwängerung nicht vermuthlich/ innerhalb 6. dem A>Je ehrliche Begrabnus/welche nach eines jeden Ar,
Mann aber innnerhalb z. Monath zur andern Ehe zu tes löblichen Herkommenmit gewöhnlichen Leremo-
schreiten verbotten wird / v. Francksurtische Reform, p. ^ nien geschiehet / ist so leicht niemanden zu versagen / vick.
rk. 9. und dann in den NördlingischenSatzungen/Krafft <^2rp?.fpr. LonM.I.iK.2.cjel. z8>. ob man gleich nicht
deren der Mann ein Viertel-dem Weib aber/ so sienicht weiß/ wie vielleicht einer gestorben ist/ v. c^p^, i.X cis
schwanger / oder auf den Wahn der Schwängerung ist/ lepulr. Sc Larpx. I.. 2. cief. Z7f. Massen die Verfagung
ein halbes Jahr/ sich unehlich zu halten gebotten ist.) Also solcher Begrabnus ein Kennzeichen einer wohl-verdienten
variren auch hin und wieder/wo solche Zeit nicht gehalten Straffist/Lsrpü.ci.1 .2. clel.Z7Z.n.9. Lecjef. z<?i. n. 5.'
worden/die Straffen/als aus dem Hieroben angeführten Die Begrabnusse felbsten aberhaben die Römer vor der
Stellen zu sehen ist / insonderheitaber ist diese Straff/ Stadt auf ihren?rivgx Gütern oder Gründen verrich--
durch welche die Weiber unehrlich werden / heut zu Tag tet/und dadurch folche Oerter heilig gemacht /v .Z .s .ib/.
fast aller Orten aufgehoben; und in diesem Stücke hat que vv.^.clek.v.iunH.r. c ff. cie reli'A.se iumpr.fuii.
man denen Geistlichen Rechten gefolget / vicl. csp. xsn. ^ciä. ^ok. kirckmiwn. cte suner. K.0MÄQ. l.ib. 2. c. 20.

M K »I.
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L?2I. Heut zu Tag aber pflegen die Begräbnuße auf öf¬

fentlichen Gottes-Aeckem/ffreit- oder Kirch-Hofen/wel¬

che mit Genehmhaltung eines jeden Orts Obrigkeit er¬

bauet worden; Oder auch bißweilen in den Kirchen se'b-

sten / v. Larp?. I.. z. cie5.290. Lcruv.Lx. scl is. rk.

80 zu gefchebmvor welche nach denen kanonischen

Rechten nichts kan gefordert werden / per csp.»z. X. 6e

lepulr. weiches auch noch heut zu Tag in den öffentlichen

Oertem/diezur gemeinen Begrabnus aufdenenKirch-

Hofmgewidmet sind / odserviretwird/Srruv. ä.Lx. i s.
rk. 8/. wann aber eine Begrabnus entweder in der Kir¬

chen/oder Creutz-Gang verlanget wird; oder auch jemand

emErb-Vegräbnus vor sich und die Seinigen begehret/

alsdann kan wohl etwas / zu Nutze und Unterhaltung

der Kirchen / oder Gottes-Aecker / mit Recht begehret

werden; viel. Lsrps. l^. 2.clel. ZYI. LeLcruv. c. I. rk. 8 1.

und hieraufziehlet auch das Inttr. pzc.Osnsbrug srr. f.

n. 1§. Es ist auch beliebt; in 5. verb. ausser was derstl -s

den prokrirtett Gerechttgteit ttt derZletcHen Fällen/

(nemlich derBegrabnusKosten halber )mlt sich brmget.

Ob man nun wohl die ehrliche Begrabnus einen jed¬

weden soll angedeyen lassen / so werden doch etliche gefun¬

den / welche wegen ihres übel-geführten Lebens / oder

begangenen Verbrechens sich der Gemeinschafft der

Christlich Verstorbenen unwürdig gemachet/ Und folglich

unter ihnen nicht können begraben werden : Worunter

I.) zu zehlen diejenige / welche Ketzerey wegen verdammet

worden / per csp. IZ. §. creäenceg. X. cle kzerer. unter

welchen Namen aber wir mitnichten diejenige verstehen/

deren Religion im Heil. Rom. Reich durch die Reichs-

donkirmionen recipiret worden / vicl. Lsrp?. 2. elei.

?8z. 2.) Die Gotts-Lästerer/ per csp .2. x .äemslecl.

?.) Die k.xcommunicirten / per csp. 12. X. cle lepulc.

wann sie nemlich vor ihrem Tod sich mit der Kirchen nicht

versöhnet haben / percsp.kn.x. cleiepulr. Slcsp.s.X.

rlerspror. 4.) Die offenbare Wucherer/ percsp. z.x.

äeusur .ölclem.l. äesepulc. 5.) Die Selbst-Mörder/

welche weil sie nach demTod nicht mehr gestrafft werden

können/ eine Esels-Begrabnus verdienen / v. c. plscuir.

i2.caus.2z.q. 5. wannsie nur aus Furcht der verdienten

Straff/ und nicht aus Melancholey sich den Tod ange¬

than haben / V. ?etr. 5?e/S. quseff. illukr. p. 2. qv. z6. n.

74. ö: leqq. Und endlich 6.) diejenige/ so wegen eines bei

ganqenen Verbrechens zum Tod verurtheilet worden/

welche gemeiniglich unter den Galgen / oder sonst an einen

von dem Gottes-Acker abgesonderten Ort begraben wer¬

den. Vi6 .8rryck. sclkrunnem. Hus Lccles. ^ib. 2. c. 2.

§. »2. verb. ö!c. Ob man aber mit

Recht denen Todten die Begrabnus versagen könne / dar-

von besihe l'crr. Müller. sä Lrruv. Lxerc. 15. rk 72. lic.

>. ibiquevv .slleg. Le tlenric. Loclin. cle fureinkumsn.

concl. 1. Item / ob man diejenige / welche bey ihren Leb¬

zeiten Verachter des Göttlichen Worts gewesen / einer

ehrlichen Begrabnus würdig achten solle/ sihe veclecken.

<^onf. I'keol. V. i. p. z. 5eLt. 8. n. rf. Se t 6.^ eunä. §. Was die Zeit derBegräbnns betrifft.
MJt der Begrabnus soll man sich weder ^geschwind

übereilen / noch dieselbige gar lang aufschieben / aller-

massen Lxemplsvorhanden / daß etliche / welche man vor

todt gehalten / sich nachgehends wieder erhohlet haben/

und gleichsam lebendig worden: darvon gelesen werden

M/ ?sul. ^sccbiss in czvsek. meäico-leggl. rit. 1. czv.

II. n. Zo. Lc secz. kelrmann. rr. cle csclsver. inspic. c. z I.

n. 1 z. Oluver. Lpirom. kik. in vir. ^enon. I^ornmsnn.

äemirac.morr. p. 2 .0 .16. Lelolcl. pr.voc. Begrab¬

nus. alü^uepillres. Unterweilen aber mußman die Be¬

grabnus aus Noth aufschieben / wann nemlich Mi and

ermordet gefunden wird / biß man nach der Wunden ge¬

sehen/ob er von jemand änderst umbgebracht worden/oder

sich selbst den Tod angethan habe; v. kelcmsnn. cle ca>

clsv. inlp. c. z. Le Larp2. pr.Lrim. p. 1. q v. 21. n .7.

Item / wann jemand auf einer Land-Straße getödttt

worden / muß mit der Begrabnuß so lange inne gehalten

werden / biß man solches der Obrigkeit angezeiget/ ohne

dessen Genehmhaltung die Begrabnus deßwegen nicht

vollzogen werden kan / damit ihrer lunzcliQion nichts be¬

nommen werde/gestaltsam den todten Cörper aufheben/

dem gemeinen Wahn nach / von dem ersten Grad der)u-

risäiÄion gehalten wird. V„Lsrp2./pr. LorM.I^ib. 2»

ciec .z7s -n.1l.^6 eunä. §. Was die Zierlichkeit. :e.
^N der Zierlichkeit derBegrabnuffehat man auf eines
"^jedes Orts Gewohnheit zu sehen / und sich nach dem

Stand und Beschaffenheit der Personen zu richten / da¬

mit man dißfalls weder zuviel noch zu wenig thue; Massen

der Kxceffverworffm wird in!. 14 §.s. ff. 6e religiös, und

obgleich der Verstorbene vielleicht in seinem letzten Willen

befohlen/daß man dergleichen überflüßige Unkosten auf¬

wenden solle / so hat man doch solchen Befehl und Willen

hierinn nicht zu srrenäiren/ in Erwegung er mit der gesun¬

den Vernunfft nicht übereinkommt/cl. i., 4. L.6. sclcl. 1. 27.

pr. ff. äeLoncl. inkic. 1. uz. K. k. cle lez. l. 1.40. int.

pr. ff. cle clzmn. ins. Le I. ule. §. k. ff. cle sur. IeK.

kincicelrk.cle /ur. sepult, tk. 66.Le^lin. sä 6.1.14. §.6.

ff. cle relißiol. Im Gegentheil ist auch der OekeÄ, oder

dieses nicht zu billigen/daß man gar zuwenig aufdie Be¬

grabnus wendet / allermassen dasselbige zur Beschimpf-

fung des Verstorbenen gereichet/ per >.»4. §. i o. ibiqus

vion^s. (ivrolr. ö! /^lin. ff. cle religiös, weßwegen die

darauf gewendete Kosten nicht wieder gefordert werden

können / 6.1. es wäre dann/ daß der?enige / welcher die

Begrabnus auf sich genommen/von Mitteln selbst der-

massen entblösset wäre/ daß er nicht grössere Unkosten hat¬

te aufwenden könnendann solchenfalls könte er / in An¬

sehung er gethan / was in seinem Vermögen gestanden/

die gemachte Kosten nichts desto minder fordern / arg. I.

16 l. cle k. I. zclci. krunnemsnn. acl l. i 4. §. 1 s. ff. 6e re¬

ligiös. Was aber unter den Leich-Kosien eigentlich begrif¬

fen/ davon besihel. ?7 .pr. K. äe religiös, ^clcl. Lsrpüov.

)pr. Lonlik.l..2. clef. 391.8c leyq. kinckeltkul. cle/ur.

sepulr. rk. zo. Sc teczq. icem tk. 60. Lc /e«zq. Lurrer.cls

sÄion. /unerar. tk. zz.6cse<iq. Ler^'ck. p. l. concl. 64.

Le Regler. cM. cle eo, quocl justum ek circa morr. rk.z 9.

Dieses ist zu wissen / daß die Leich-Kosten sonderbar be¬

freyet sind/ und in dem Gant -?rocessallen andern Schul¬

den / wann sie gleich mit einer Pfandschafft versehen / vor¬

gezogen werden/ perl. 14. §. l. 1. 4 f. ff. cle religiös. Sc srx.

I.s. §.9. L. cle/ur. 6elib. ^66. Lerlick. p.i. concl, 64.

n. 86. Lc Larp?. spr. korensp. i.c .28.

^cleuncl §. Diejenige Leich Trüncke. cc.

^>Je Leich-Trünck und Trauer - Mahl können von
^Rechts-wegen unter die gewöhnliche Leich-Unkosten

nicht gerechnet werden/per!. l 4> §. 6. ff. 6e religiös, ibiqus

Lrunnem.n./. gclci.klnckelrli.äe^ur.sepuIr.ck.Sz.tlakn.

scl Gesenk, rit.cle relig.n.ö. Lcjcolr. eun6.rir.§. 2 .N .2.

Kerl.p .r .concl .64. n.^8. besonders es sind selbige vielmehr

denen Kindern aufzubehalten/oder unter die Arme zu ver¬

theilen. Kebuff. clescnrenr. provis inprsetsr. 0. 54. Le

perr. Müller scl 8truv. Lx. 15. rk. 88- not. s. Weilen

aber an etlichen Orte» darvor gehalten wird / ob würden

diese Kosten zur Ehr des Verstorbenen aufgewendet / al¬

lermassen von Sachsen bezeuget Lerlick. cl.!. n. 90. Lc

Lrunnemsnn^ scl cl. l. 14.§.6. cle reliZiol. so gar/daßso-

thaneKostenauch den andern Schulden vorgezogen wer¬

den >' ^.ickt.äe prselat. Lreclir. vi sp .4. §. z. als wird die¬

se Gewohnheit nicht wohl zu ändern seyn; Jedoch kan von
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der Obrigkeit Mimen Ziel und Maß gesetzet werden/ p. z. nr. von Begrabnussm. ec. §. iLs sotten hinfüro we-
damit dergleichen Unkosten sich nicht gar zu weit hinaus der Jungen noch Alten / l>» Städten und auf den
ziehen /immassen auch sonsten heilsame Verordnung« vor- Dörffern keine verguldete oder versilbert« Rränye/
Handen/ worinnendie überflüßige Unkosten/ welche bey sondern dieselbe von schlechten Blumen / wie si«
Begrabriussen aufgewendet zu werden pflegen / beschnit- wachsen / und ohne alles Gewüry / verfertiget «er>
ten M / auch insonderheit / was in die Erde mit zu geben/ den/bey Straffz Thaler. Ler/ick. p. i. coael. 64.
vorgeschrieben zu befinden, viä. Orcl. l>lovinc. (^ockan. ».91. ö!c.

Das XIV. Kapitel.

Von der Wittiben Gebühr.

Innhalt. fen drohet, ex.2,, 2z. 24. und den Fluch offentlichübee
sie auszuruffen befiehlet/ Oeur .27,19. Hiernachst sollen

h.i.Ursach warumb von denen Wittiben und der Jugend zu haw sie betrachten/ daß/ obwohl ihr Stand in derzeit
dein. §. Z .Grunde / soWittiben zu ihren Pflichten verbinden. ' - ^ s./ /
H. Z. Sollen ein einsames eingezogenes Leben führen. §. 4. Auf ^ ^ ^ veracyrel lit / i?ah ue 1. arlNN gl.lchwohl / so sie
GOtt ihre Hoffnung in Gednlt setzen. §. 5. Ihre Kinder erzie. sich dessen änderst recht gebrauchen wollen/ mehr Förde-
hen. 5.6. Bey der andern Ehe der <Mer wegen gewissenhafft rung als^inderungzur Übung ihresLhristenthums
bandeln. finden Sönnen : weil sie ihnen eben dasjenige / was i .Co-

-V, ' c c ^ 7/ z z. Z4. von dene Ledigen gesagt wlrd/gesilgtseyn
^ N einer Haushaltung kan kein Todesfall lassen sollen: ..Es ist ein Unterscheid zwischen einem Weibe

geschehen/der mehr Betrubnus und Ver- ..und einer Jungfrauen. Welche nicht freyet / die soraet/
anderung nach sich ziehet/ als wann der „was dem HErm angehöret/daß sie heilig sey/ beyde am
^»aus-Vatter/ als das Haubc / selbst „xeib und auch am Geiste.Die aber freyer/die sorqet/waS
fallet / und die Haus-Mutter zur Wtttl- „der Welt angehöret / wie sie dem Manne gefalle,
ben / seine Kinder aber zu Waisen hinter- §. z. Nachdem nun Witriben ihren verstorbenen

lcss .t: oder / welches noch betrübter / wann Eltern zu. Mannern / ihre Gebühr nach Innhalt nächst vorhe« qe-
gleich in Luryer seit nach einander sterben/unddie Km- henden Capitels abgestattet / so ligt ihnen ob / daß sie ein
der zugleich zu Vareer-- und Mmcer-lohen Waisen stilles eingezogenes Leben fükren. Dann weil ihr
werden / davon sich aber unter hundert Fallen der letzte Stand in H. Schrifft als ein Trauer -Stand vorgestcl-
kaum einmal zutragt / daß Ehe-Leuthe wie im^eben/ al-- let wird / so will sichs dazu nicht reimen / daß sie sich in al¬
so auch im Tode ungetrennet bleiben ; wie ich derglei- len lustigen frölichen Gesellschafften / bey Hochzeiten/
chen Exempel an meinen lieben seeligen Eltern vor wenig Tanyen/ Spielen/Spayier Fahrten und andern ke-
Jahren selbst erlebet/ als welche nach einer biß ins funff- kinen finden / und mit machen/ oder auch sonst ein wollw
Zigste Jahr geführten und nut acht /allen m8ruä>i8 und stjg Leben in Rleider^pracbt / cielicsren iLssen und
Künsten beyvatterlicherbißindenTodunverdros- Trincken/ und allerhand Welt-Freude führen / und
sener eigener Unterrichtung / erzogenen und noch le, jh^m Fleisch damit nur wohlthun / und dasselbe zu aller¬
benden Bindern geseegneter tLhe / kernen einigen ky Geilheit und bösen Begierden reihen wolten ; an
Todes-FaU erlebet / biß sie endlich in einer Frist von acht dessen statt sie gerne zu Hause bleiben / und sich aller Ge¬
Tagen ihre Augen relpeÄive im acht und siebenzrg- seUschasstcn lieber entkmWgl'N sollen es wäre dann/
sten / und acht und sechzigstenJahr ^anfft und seelig daß sie umb nothwendiger Gescba/fte/ Raths und ande-
geschlossen. Diesen! nach erfordert so wohldie Ordnung rer sonderbarer iWchen willen damit umbgehen müsten.
als Nochdursst selbst /dn5 wir auch derer rNtttben und Wo sie aber diesen zu wider leben/so laden sie nicht allem
der Jugend / wie sie ausser der Absicht auf ihre Eltern die Göttliche Ungnade auf sich / sondern mögens sich
»n gemein zu betrachten vorkommt/ in diesem Buche ge- auch nachmals selbst dancken / wo andere bösen Argwohn
dencken/ und sie ihrer Gebuhr erinnern. von ihnen schöpffen/ und ihr gutes Gerüchte und keuscher

§. 2. Es haben aber die Pflichten der Wittiben / wo- Wandelt« Zweiffel gezogen wird/ welches zu erhalten sie
von wir in diesem Capitel handeln wollen/ ihre Absicht auch allen bösin Schein vermeiden solten.
entweder auf ihren rvandel im Christenthum / oder §. 4. Meil sie ihren vornehmsten Rath/Hülffe und
aber auf zeitliche Güter und ihres sieligen Mannes Schutz an ihren Ehe-Genossenverlohren haben / und da-
Verlassenscbaffc / wie sie damit nach K.andes-Rrauch bey noch von der Welt Muthwillen und Boßheit / und
verantwortlich handeln sollen. Was ihrenWandel be- andern Widerwärtigkeiten angefochten werden / so soll sie
trifft / so sollen sie diese hiernachstfolgende Betrachtung/ gleichwohl die Betrachtung ihres betrübten und trostlo¬
se wir deßwegen ihren Pflichten znm Grunde voran ge- sen Zustandesdeßwegen dahin nicht treiben / daß sie gar
hen lassen/nicht allein zu ihrem Troste / sondern auch zu verzagen/und alle Hoffnung fallen lassen wolten / als ob
deren angelegentlicherer Übung in ihr Gemüthe desto auch ihr GOtt mit ihrem Manne gestorben wäre;
tieffer eindrucken / als mehr sie sonst von unchristlichen sondern sich erinnern / daß derselbe noch lebe / und mehr
lüstngen Wittiben / zu mehrer Frey und Frechheit insge- als Mannes Stelle bey ihnen vertretten / und mit seiner
mein mißbraucht werden. Sie sollen aber betrachten/ Gnade viel reichlicher ersetzen wolle / was ihnen durch den
daß sie in GOttes Wort sonderbare gnadige k»ri vile- c^^d an menschlicherHülffe/Rath/ Trost und Schutz ent-
xi» haben nndem sich GOtt selbst nicht allein ihren Helf- zogen ist; welches insonderheit denen armen Wittiben/
fer und Richter ?l. 63, 6. veur .ro, iz. nennet/sondern die von ihren Mannern mit vielen Kmdern/aber wenigen
auch allen Menschen / insonderheit aber der Obrigkeit/ Brod in einem armseeligen Stande hinterlassen worden/
sich ihrer anzunehmen/ und vor sie zu sorgen befohlen. Kl», Trost dienen soll. In solcher Hoffnung sollen sie nicht
l, 17. /er. 7.6. ?sck. 7. l 0. Hingegen es an denen / die allein/ was ihr Christen-Stand insonderheit Mit sich brm-
sie beleidigen / als eine schwere Sünde ernstlich zu straf- get/ m stiller Geduk ertragen/ und sich eben deßwegen
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y2 Des klugen und Recktß- verständigen Haus-Vatters
!U denen Mitteln / wodurch soicheHoffnung erhalten und ne; welches eben auch die^.lrsach ist / warumb die Rechte
aestärcket werden kan/ desto fleißiger halten. Dann weil sonderheitlich der Mutter und Anftau die ^urel und
sie mir ihren Männern mchtmehr reden können / mit eite- Vormundschafft ihrer respeQ.ve Kinder und Emcklem

r G-AMO ab-r mch.. °dm s°»°n, so Mm si- mit anv-r-mu.t h->b«u P-r , -z 5. --».k m-m
im Gebet öe/ko fleißiger und vertraulicher reden/ k svis. L. guznäo mul. tur. Off. lunz, por. da doch jon.

und neben dem ossentiichen Gebet / Gesang/ Anhörung sten insgemein die Weiber zu diesem öffentlichen Ambt
des Görtlichen worcs / GebrauchdesH. Abende nicht gelassen wurden/ als zu sehen ex 1.2. ff. cle I. Sc §.
madls und so ferner/ auch zu Hause / so viel sie immer Zeit un. Intt. cls legir. psrron. rursl. dahero dann die Mutter
du fi-idcn kan / in Lesung gottseeliger Vücher / Gebet eine naturlicheVormunderm ihrer Kinder genennet wird
und Ge/ana-n und dergleichen Christlichen Übungen ihre bey dem Kicker. V. 2. p. 4. cons. 12. n.z?. und eben aus
Freude 0 viel inniger achten / als geringer sie dieselbe in dieser Ursach vor allen Unsren auch so gar dem mutterli-
l?ik'-!^er ^ust finden sollen; dann daß es eine unchristli- chen Anherm (es wäre dann / daß der Verstorbene im
cke^lnbüvuna sey/ daß einige Wittiben meynen/ daß Testament ein anders verordnet) denVorzughat; aller-

nacb ihrer Manner Tode / allermeist wann die Massen sie auch in den Erbfchaffts-Fallen denenselben vor-
Trauer noch neu ist/sich des öffentlichen Gottes-Dien- gehet: Ob sie aber gleicher Weis inderVormundMfft
ttes/ vor allen aber des Singens enthalten müsten; weil dem vatterlichen Anherm vorgezogen werde / darinnen
davon bereits im dritten §. des nächst vorhergehenden Ca- sind die OoLtores noch nicht einig: Zwar der berühmte
vitels eine allgemeine Erinnerung geschehen / so ists hie zu Rechts-Lehrerksrrolus 26 amk m.rn sc avi^ L. qv.
wiederhohlen unnöthia wul. rurel. off. tung. poreff, halt dieses m alle Weg da-

§ s Neben diesen Pflichten sollen sich Christliche vor/dessen Meinung auch noch fernerbehaubtetbrunne-
Wittiben zu fleißiger sorgfältiger Binder-Zucht ver- mannu« ac! eancl. zmk. und ^ok. Lckilrer. in Inkir. /ur.
Mchtet achten / und davon dqs ausdrückliche Göttliche Liv. z6 kir. 6ccgp. clemm. z. welcher auch an berührter
Gebot i "tim. s.4. mercken : daß / welche Wittiben Stelle bezeuget/daß diese Meinung im Sächsischen Land-
minder und Hessen haben/ dieselbe ihre eigene Van, Recht approkiret zu befinden: Allein es ckllenmetLene.
der ergehen / und ihr Haus göttlich regiren lernen cli^. <^srp^ in. ^pruclemia forenl. p.2. c.11. 6cl. i z^
sollen - worinnen sie / (weil sie auch im Wittiben-Stan- welcher aus dieser Ursach die widrige Meinung vertherdi,
de unter der E'tern k.ubric stehen ) nach denen Pflichten/ get / weil der Nepos oder Enickel annoch in des vatterli-
die denen Stern oben vom siebende biß zum zehendem Ca- chen Anherm Gewalt ist / daß aber die vatterliche Gewalt
vitel vorgeschrieben sind/ ihre Schuldigkeit abmassen/und die Vormundschafft excluciiie/wäre gantz ausgemachten
des Varters Stelle/so viel ihnen immer möglich ist/ver- Rechtens/per 1.2z. ff. cie'I'ettsm. milic.

s!müst'nsiean^ Ehe aber obderührtePechmn/nemlich

^ § 6. Nachden. nun eme Wittibe/ die zur Traue? dessen d,e Weiber keine^^ seyn mögen)und anderen
bestimmete Zeit der Landes - Ordnung gemäß ausge- weiblichen Wohlthaten/ als auch der andern Ehe sich er¬
wartet / (wiewohl es ihr / lö sie noch etliche Monat oder geben / und also m.r ihrem Willen d-e Vormundschafft
Wo^'niängcr wartet / rühmlicher seyn würde) undder antretten; percl.^ov. iiS.c.5 ^autk m.rn k:Ästand ihrer Haushaltung und anderer Ursachen es er- mul. ur. off tunZ. porett. welches auch bey vor,
fo d > r / daß sie zur andern iLhe zu schreiten sich genöthi- nehmen Adelichen Personen asso gehalten wird / ^.cbrer.
aet findet / so weisen wir sie an diejenige Ehe-Regeln/ »6 6 Wann sie aber dieser kenunc.anon ohngehm-
^ozu wir oben an ftinem Ort alle / die ln dem iLhe- dertnickts desto weniger zur andern Ehe schreiten/ werden
standtrettcnwHllen/angewrcscn haben,- erinnernsie sie d'eVormundschaffta^utretten genoth.ge / per c.r.
ab "schließlich - so viel die Miche Güter und ihres steiigen "x. welches alles hent^ Tag annochai/o gehalten wird/

betrifft / daß sie sich allermeist/ ausser daß cm etlichen Orten d-elen Weibern / entweder
so StiestRinder vorhanden waren / von verständigen aus ihres abgestorbenen Manns/oder ihrer Freundschafft
undder ^andes -Rechte kundigen Leuten unterrichten las- M/ oder aber sonstvor der Obr^l?! kre eiaene ?rivile»iz dabey zwar beobacht sonen zugegeben werden/mit deren Rath und Hulffe sie die

l-udcr„ sslc!?- ^-urards auf- m C>Mr-»a»-r>. nach Au«m>s>mg der Tw-Baynschm
islle / wie sie es vor GOTT / ihrem eigenen Ge- Mmoß-Ordm,ng / §. 4 vers. wir lassen auch :c. Item im

wissen und denen Kindern verantworten könne. Was ihr ^^'^Alschen Gebieth /Innhalts der Nlirnbergischen«. 9V. ^ ^---bten und Gebrauch nach von des ersten ketor.'I'ic.zs.l^ .§.es sollen auch ?c. es also gehalten wird.
Mannes VerlaPnfthaffc gebühre / wie lange sie im Nach Sachsen Recht aber müssen diese Weiber als Vor-
Vesin der Güter zu bleiben/und was ihr Überihr -in, mundermnen ihrer K.nder annoch über d-eses einen Lura-
aebrachtes und zur Mdrqen--Gabe zustehe/ und wie rorem vor sich selbsten haben/v.Larp^./pr.for. 8sx. p.z.
Re abaefertiaet werden solle / davon kan sie sich aus ^ ^
dem / das hie nächst folgt Unterrichts erhohlen. ^ Was hier von der Vormundschasst der Mutter ge¬

saget worden / hat so wohl in denen eigenthümlichenals
Lehen-GüternPlatz: dann obgleich die Lehen insgemein
aufdie Weiber nicht erblich verfallen; Je dannoch aber/

Cav. XIV. §. 5. weil denen Äküttern die Vormundschafft ihrer Kinder/
nicht so wohl in Ansehen der ZucccMon, als vielmehr der-

'IeErziehungder Kinder liget denen Müttern um jenigen ^ffeÄion undLiebe / so sie zu denenselben tragen/
"soviel desto mehr nach demTod ihrerManner ob/ anvertrauet wird/ als sind sie von derLehens-'Iucelnicht

als es gewiß ist / daß die Kinder sonst so leicht nie- auszuschliessen/welchesin demHertzogthum^Mecklenburg
mand haben/ der es aufrichtiger und besser mitihnen mey- insonderheit also recipiretist/wie bezeuget 8ckr»cler.p. 1 c>.

äs
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Äe teuM se<A. iS. n.26. wie dann zu dem Ende Maria/ junÄ.suck. pr^cerez. L.un6e vir Lluxc»r.Hä6.(Za!j.2.
Hertzogmzu Mecklenburg anno 1659. von dem Kayser c).98n.f.8ckneic!e^.aci7',r.Ink.6efuccess.2binteft.
als eine Vormunderin ihrer Kinder conßi-miret und be- ki.ub. cle luccess. inrer Vir. Sc Uxor. öc itlj No.
stättigetworden/auch ein solches Beyspiel nach der Zeit vell. p.y.czp.i^.cumleqq.
an der Durchlauchngen Fürstin Lrnekina l^kai-lorra, Gleichwie aber die Römische Recht in diesem pun-
Fürstin zu Nassau-Siegen/ meiner Gnädigsten Fürstin Qo nicht aller Orten recipiret: Also muß man heut zu
und ssrauen/ welche noch in bestältigter Vormundschafft Tag vor allen Dingen / aufdie l>a<ÄA ciorsiia. Ehe-Bere-
regiret/vorhandenist. Vicl. K.0MZNU5 in pecul-vilp. 6e düngen/Ehe-t'aÄen/Heyraths-Norutnzc. wann einige
rille/. Perlon. Illukr. §.2 l.öc^cryck. inLxum.^ur. teucl. vorhanden/sehen/undsich/ was die TucoeMon betrifft/
c.7. qv. l6. Nach Sachsen Recht aber wird dergleichennach denselben richten; <le quib. v!6. Lommencsror. sä
ssrauen ein Mit-Vormunder annoch zu gegeben. Vici. ric.7r.cie 926t. cjocsl.aclcl.^ynl.2.0.zz.ö?c.Wann aber
Sckilcer.in lnk. ^ur.Liv.rir. c!ecspit.6emin. ek.f.inl'. keine Ehe-?s6ten aufgerichtetworden/als dann hat man

§.6. ^ aufdie sonderbare Land-Rechte/5ralur2der Stadt/und
As die Wittwen nach dem Tod ihrer Manner ei- Gewohnheiteneines jeden Orts das Absehemu fassen/an,
gentlich zu hoffen haben / davon soll anjetzt mir wem- gesehen fast kein Ort in Teurschlandanzutreffen / da nicht

gen etwas gemeldet werden. Es ist aber hier vor allen etwas sonderbares / was die 8uccellion der Ehe-Leuth be-
Dingen ein Unterschied unter der ersten und andern Ehe langet/ consticuiret/ und verordnet worden. Weßwegen
zu machen / und bey allen beyden zu sehen/was eine Witt- wir den Leser aussolche^rscucz hiermit kürtziich gewiesen
we so wohl wann ein Testament vorhanden / als wann der haben wollen. Dann wie nacb Sächsischen Rechten die
Mann ohne Testament verstorben / nach dessen Tod be- Ehe-Leuth einander ohne Geschafft oder ab mcestüro lue>
kommen könne. Wasdemnach die erste Ehe betrifft / ist ceckren / davon kan man sehen Tckneiciev»'. aci l'ic Ink.
kein Aweiffel/ daß der Mann all sein Vermögen / so keine r!e k^recl. quXskinrek. clet. ruki-. rie lucccss. ^ur. 8ax.
Kinder und Eltern vorhanden / im Fall aber Kinder oder incer msric. öc uxor. wie es dißfalls in Chur-BayerN oder
Eltern im Leben wären / was über die ^eZirimam oder in der Psaltz gehalten werde/ davon kan insonderheit ge¬
ben so genannten Pfiicht-Theii ist (von welchem wir an sei- lesen werden das Chur-Bayrische Land-Recbt.p z.l'.r.
nein Ort etwas mehrers abhandeln wollen ) seiner überle- 11. cum l'eqq. von dem Lübischen R.'chr besihe ^ev. »cl
bendenFrauen Testaments-weisevermachenkönne/ v. I. ^sus I^ubec. von den Braunschw. Lüneburgischen und
qug? cloci'z zz.ff. lol.MAir.l. uxoriz?. pr. Lc l. ff. 6s andern/Lonrzcl./i.irrer8lius. 26 t>ZliveIi n.7.
leg. z. 1. uxorj MLT Z7. ff. cle ulutr.Ieg.Lcc.^6ch?err.von denen NürnbergischenLrarucen/vicl.Nürnhergjsche
pck. cle 1'etigm. LvnjuZ. I^ik. l. cap. 1. n.z. welches k.etormzr.l'iczz.percoc. in cliffur.^ur,
auch im Gegentheil mit eben diesen Umstanden von dem Liv. Se kel'. Nor eiass ». memkr. 2. le^. 1. rl>. 49. Sc
überlebenden N^ann zu verstehen ist / allermassen nichts mulris seqq. von denen Francksurtischen 8racucen / v. die
neues/ daß die Eh Leuthe '5ettamenrareciprocs, oder Francksurtische t<.etormzr. p. f. tir.4.6! seqq. von den
Gegen-Vermachmus gegen einander ausrichten/undsich Nördlingischen/v. der Stadt Nördlingen8cacuren p- z.
unter einander zu Erben einsetzen/darvon zu lesen Lsrp-. l'ic. 7 kc 8. Insonderheitaber variren die Llarurs der
^pr. for. 8sx. p. z. c. 2. 6el. it. 5^ leq. ki.iekr. c!cc. 2z. Oerter deßwegen so sehr / weil heut zu Tag an etlichen
Nicol. koer. 6ec. zys. n. 4. ?err. t-Zeiß.l.ib. 1. qv.2z. Oertern/so keine Heuraths-/^rciculn aufgerichtet wor-
n. 37. L,ü. 2. 0.117. n. 2. Le ?err. ?eck. cle l'ekam. den/ die zusammengebrachte Güter unrer denen Ehe-Leu-
LonjuK.lib. t. c. i9.ö?c. then gemein werden / und solchergestalt das überleben-

Wann aber der Mann ohne Testament verstorben/ de Tb eil der Ehe / so Kinder vorhanden / alsofortden hal-
hat es mit dem überlebenden Weib eine gantz andere Be- ben Tbeil aus des verstorbenen Mannes Abschafft über-
wandnus / angesehen sie nach denen alt Rom.Rechren kommt / welche Ehen ;u dem Ä?de mwerdingt/ oder vcr-
alsdann erstzudessen5uccell-vnund Erbschafft einen An- sammre Ehmgenenm-tzverden/ davon zu sehen (^uclelin.
spruchgehabt/wannalle Besreundte ^welchesdoch Men I./b. 1. cke/.^oviil. c.7.§ ulr. Vinn. 26 pr. Inst. 6e 5c»-
geschehen ist) abgegangen sind/ nur dass sie den 5/icum cier.n.z. V.kef. i.k^ir. Z z.l^cum
excluciirte:zudeme wurden noch über diß nachfolgende seqq. in denen Kayserlichen Rechten aber nicht bekannt
2. doncjirione; oder Bedingungen erfordert; I.) daß smd/arZ.r.r.L.ne uxorpr-o msnc.?.i6.5.l
zwischen ihr und dem Verstorbenen eine rechtmäßige Ehe leA.Onk. perr.I?eck. <leIeii.m.ci!unjvA.liK. 2. czp. r.
gewesen und 2.) biß an den Tod des Manns gewahret wie dann auch erst-gemeldte Srsmrs hierinn sebr 6>.
habe /gleichwie dieses alles zu lesen in l. k. uki vicZ. VO. L. vers sind / ob der überlebenden Wittwe der ulustmÄus
uncie vir. Sc ux. Es ist aber Hernachmals dieses Recht oder die Niessung in des verstorbenen Mannes Gütern/
in etwas geändert / und das überlebende Theil der Ehe zu und in was vor einem Antheil zu überlassen seye/ wie zu se¬
inem gewissen Theil der Erbschasst auch mit den Kindern herum Chur-BayrischenLand-Recht, p. z. rir. 12. Le leqq.
undzwarimFallz.Kinder oder weniger im Leben waren/ R.et.5?or. l'ir z?. ^.2.^4. L^k^es. krancof. p. s.tir.4,
zum vierdten; wann aber mehr als drey vorhanden gewe- §. waren aber.cumleqq.
sm / zurgleichen Portion beruffen worden / / jedoch derge- In der andern Ehe hat man vornemlich darauf zu
stalt / daß sie nur den Genieß in diesem Antheil harte / die sehen ; Ob Kinder aus der ersten Ehe vorhanden oder
Eigenschaffraber den Kindern aufbehalten muste: Es nicht; Im ersten Fall kan das überlebende Theil dem an¬
wäre dann / daß sie mit denen Eltern oder ^eiten-Freun- dern Ehegatten nicht mehr vermachen / oder ihm auf eine
den concurrirte/ dann solchenfalls hat sie ihren Antheil andere Weis zueignen / als einem Kind aus erster Ehe ge¬
iln Eigenthum und Genuß zugleich pr^rencliren können, bühret; noch von dem andern Ehegatten /so vielleicht der-
Iedochmusten bey dieser Veränderungder alten Rechte selbige Kinder aus der ersten Ehe hatte/(ein anders wäre
gleichfalls 2.Lon6itionesvorbanden seyn: i.)Daß das es/wann keine Kinder aus erster Ehe erzeuget vorhanden
überlebende Weib kein Heyrath-Guthempfangen; Und waren) etwas mehrers hoffen/ allermassen in denenRech-
2.) daß der verstorbene Mann reich / das hinterlassene ten dieses aus der Urlach also heiljamlich verordnet wor-
Weib aber arm seye: von welchen allen weitlauffrig nach- den/damit dieKinder ersterEhe nicht zu kurtz kamen/denen
gelesen werdenkcm: Nov. 5z. c. 6. Nov. 74. 117.12/. gemeiniglich das Ihrige entzogen/ und aus alhugrossec

M s und
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und blinder Lieb dem neuen Ehegatten zugeeignet wird/ Ehe gesagetworden / gekalten zu werden / arZ. cSI. 6. L.

2rL.I.4.i?. 6e inolk. ?'eilzm.Sel.22.L. 6e »6min. rur. 6elec.nupr.ac!6.V^'urlkd.jn6il?'./ur. Liv. ScR.es. Kor.

v. I. Kzc LctiÄsl.L.6elecll/ici. Klupr. Chur-Bay- c!»ls. ».membr. l.§.2i.kc in nor. p. 29.N. 2/. Und sy¬

risches Land-Recht, p--. r-'r. f. §. und damit auch :c. Nürn- ches ist auch also von dem Fall zu verstehen / da der andere

bergische kelormsr. ?it. 28.1-. 8. ö- krancfurr. kelorm. Ehegatt/ welcher aus der ersten Ehe Kinder hat / ohne

p.z. ric.4. §. warm aber !c.weßwegen die andere Ehe vor Testament verstorben / gestalten auch dißfalls das überle-

nichtso tavorab/e als die erste gehalten wird / davon inson- bende Theil gemeiniglich mehr nicht als eine Kindes Theil

derheit zu lesen K>rcersbu5. in Ziffer, Liv. k! Lsn. zugewarten hat/ srZ. cj. 1.6. L. 6s tecunä. nupc. ^cici.
l.ib. 2.c. 2. Es wäre dann / daß diese Verordnung durch k,et. djor. I'ic. z z. I.. 6. es müste dann in denen 8catucis

ein anderesLcarurum (welches ohne Zweiffel geschehen anderer Oerter anders versehen seyn, ^ciö.vn. ^.incic.

kan/ v.?etr. peck.cielestam.LonjuZ. I..2.c. 18-n. 9 ) I)ilp. äeluccess. LonjuA.ab. imeli. Dieses aber istallen

wieder aufgehaben worden / dann solchenfalls könte dem beyden Ehen gemein / daß das eingebrachte Heyrath-

andern Ehegatten an demselben Ort etwas mehrers zuge- Guth wieder abgefordert wird / per l. t. L. ic>l. m »rr.

eignetwerden. Im andern Fall aber/ wann nemlich kei- ^6ci.ki.el.>ior.'r>r.28. wo nicht in denen Heyrachs-

ne Kinder aus erster Ehe vorhanden / pfleget es nach eines l>sÄen etwas anders verabredet worden,
jeden Ortes Gewohnheit insgemein/ wie von der ersten

Das XV. Kapitel.

Uon der Webühr der gemeinen Äugend.
Jnnhalt. mal in ihrem Gemüthe wurtzeln / so können unmöglich an-

. , , . dere / als verderbliche Früchte aus solcher Wurtzel aus-

5. 1.blotiv.'n/warumbvon vieserGebuhrhiegchan^eltwir?'.^,. schlagen. Es ist gemeiniglich mit solchen Leuten aufihr Le«

KSWW dmlang ve. dorbm, daß a«»M« Sdndm ihm Imgen ander« bescheiden und sittsam cr;cigen. gend und deren Straffen sie offt b,ß lNS Grab zu drucken
pflegen: da hingegen diejenige / die ihr Leben von Jugend

§> an so wohl als alte Leute nach der allgemeinen Regul

>Jr habeil oben von dem siebenden biß aufs Göttlicher Gebore / ohne Unterschied und Ausnahm

zehende Capitel von der Rinder-Zuche des Alters abzumessen / und zu führen sich verbunden er-

und denen Pflichten in der Absicht/die El- kennen / davon aus ihr gantz Lebenlang Nutzen haben,

tern und Kinder unter sich haben / zur Ge- §. z. In der Absicht aus sich selbst/sollen junge Leute ihre

nüge / wie wir hoffen / gehandelt. Wie- Seel/A.eib und Ehre in ihren jungenJahren inReufth-

wohl nun junge Leuthe das meijie davon/ Herr und Zucht unbefleckt behalten; alles unziemliche»

ihr Leben darnach zu führen / nutzlich anwenden können; so L.öfflens / und aller von Leichtfertigkeit verdachti-

wollen wir gleichwohl/gleichsam als in einer kleinen Nach-- gen XVmckeln und Gestlisthaffcen sich

lese / der Jugend insqemein/ wie sie 1

wollen wir gleichwohl/gleichsam als in einer kleinen Nach- gen XVmckeln und Gesellschaften sich enthalten/ und

e nun ausser der El-- an das Freyen eher nicht gedencken/biß es nun mehr ihr

tern Ob-- und Absicht lebet / allermeist aber durch deren Alter und andere Umstände selbst erfordern; Weil es

Tod in eine weitere Freyheit getretten/ und ihr eigen Her: die Erfahrung mehrmals gezeiget/ und noch täglich zeiget/

geworden zu seyn meynet / in diesen? Capitel ihre Schran- daß junge Leuthe / so bald sie solchen Löfflereyen nachzu¬

cken stellen/darin sie sich gegen Gott/sich selbst/und an» hängen anfangen / und sich solchen Gedancken / die dieses

dere gebührend halten soll. Welche Betrachtung deßwe- Alter zu hegen am bequemsten ist/ nicht mit Ernst und Ge¬

gen nicht überfiüßig / sondern so viel nöthiger zu achten ist/ walt widersetzen / und sich selbst dabey Gewalt anthun/

als mehr das verruchte/ Gotts-vergessene/ üppige / freche/ aufdem U?ege zu ihrem Verderben stehen / und sich

eigensinnige und unbändige Leben der Jugend/wie es die- sonderlich zu Sruckis und andern Dingen / die ein

serZeit in gemeinen im Schwange gehet / nicht allein in Nachsinnen und freies Gemüthe erforderen / mehr

der Haushaltung / sondern in allen Standen der Chri- und mehr untüchtig machen / und wohl allerdings / wo sie

stenheit viele Schadens und Unheils unausbleiblich nach nicht zurück tretten / oder sich zurück ziehen lassen / in ein

sich ziehen muß. ckssolures liederliches Ä.eben gerathen. Nächst deine

§. 2. Es sollen junge Leuthe in der Absicht auf sollen sie sich in ihren jungen Jahren/ an keinen Überfluß

GOtt demselben die Erstlinge ihrer Jahre heiligen/ weder in Speise / Tranck/ Kleidungund dergleichen/oder

daß sie dieselbe weder dem Willen ihres Fleisches/noch der auch / daß sie alles gar zu bequem und gemachlich haben

Welt / viel weniger dem ^atan opffern / und nicht aller- wolten / gewöhnen ; sondern mit schlechter Nothdurfft

erst / wann sie nun einmal alt und der Welt von selbsten sich lieber genügen zu lassen / und etwas leiden zu können/

überdrüßig würden/ sich bekehren/und GOtt dienen wol- lernen; weil der Nutz solcher Übung grosser ist / als sie

len. Weil aber dieses nicht allein an sich selbst ein unge- sich demselben in ihrer Jugend ( weil sie darinn in ihren

wisser und gefährlicher Handel / indem ja der Jungen Wollüsten und eigenen Willen/ihr höchstes Gut setzen)

rvoh! so viel / wo nicht mehr als der Alten sterben; erkennen / oder beurtheilen können. Dann wie diejenige

sondern dabey ein' unbilliges und unsinniges Vornehmen insgesammt / die ihre Natur von Jugend auf an schlechte

wäre/daß man die edelste ZSlüte des Gebens dem Sa- Nothdurfft gewöhnet/ nicht allein mit wenigem vor lieb

tan / das dorre fruchtlose und verdrießliche Alter nehmen / und daher bey ihrer Nothdurfft weit reicher/ als

aber GO et überlassen wolte; so sollen sie vor diesem ver- die viel haben müssen/ bey grössern Reichthum zu achten

Verblichen pnncipio und Meinung / so lieb ihnen ihrezeit- sind; sondern auch dabey gesünder und zu wichtigen

liche und ewige Wohlfahrt ist / gewarnet seyn : als ob ih- Dingen geschickter bleiben können: also sind diejenige/

nen nemlich in der Jugend/ wie andere in der Welt leben/ die sich in ibren iungen Jahren zu cielicaren

auch zu leben frey gelassen / und ibr Alter hierüber ein be^ ten und vielen übermäßigen Trincken gewöhnen / deßwe-

jonderes Privilegium hatte. So diese Gedancken ein- gen Übel daran / weil sie es nicht allein / wann sie etwan in
Man,
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MangelMache,, / und aus solchem vollen 6elicaren Le- gleich gehalten/per. t. 7. 5. /ctemgue k mprocligo. ,2. ss-

den gesetzet werden solten/(wozu nicht allein das reiche Le- ^uib. ex czull in poss.esr. Sc /. 1. L. 6e^ursc. turiot-

den selb/k/ sondern auch andere unverhoffte Falle Ursach dann gleichwie jener im Gemüth verrucket ist; also hat es

genuggeben können ) über alle Maßen sauer ankommet: mitdieses Sitten eben dergleichen Beschaffenheit/ per 1.1.

sondern auch / weil der Leib durch das starcke überflüßige in t. lk. 6e Lursc. kurios, und wird es derohalben / so man

Getmnck erhitzet / und geschwächt wird/ solch 6elic»r und ihme nicht beyzeiten Einhalt thut/ mit dessen Gütern einen

unmäßiges Leben / ob mans schon in der Jugend nicht so betrübten Ausgang nehmen / per l.»2. §. 2. s. cle rmor.

gleich wahrnimmst/ bey wachsendem Alter im Nette büs- 6ac.

sin musten: und darzu auch von verstandigen Leuthen z» Ob aber die Verwaltung der Güter einem Ver-

mcheigen Aembtern / und rechtschaffenen Verrichtun- schwender/ durch das Gesetz selbsten/ so bald er nemlich sich

gen / die allein nüchtern Leuthen anvertrauet werden / um diesem Laster ergeben / benommen seye / oder durch den

tüchtig geachtet werden. Nicht weniger sind auch die- Richterlichen Ausspruch/ erstgesperretwerden müsse/dar-

selbige/ die stA an kostbare Kleider und Geschmuck in ihrer inn sind die OoHores nicht allerdings einig : Es gehet
Jugend gewöhnen / bey grossen Mitteln in der That ar- zwar der meisten ihre Meinung dahin / daß insonderheit

mer/als andere/die bey mittelmaßigen Mitteln mit ehr- zur Sperrung der Güter/ der Richterliche Ausspruch erb¬

licher Nochdurfft vor lieb zu nehmen gelernet haben: fordert werde/ mithin / was vor demselben mit einem sol-

Jndeme jene bloß auf solchen unnöthigen Kleider-Pracht chen Verschwender gehandelt worden / gültig und von

ein Capital von tausend oder mehr Thalern jährlich zu ver- Krafften seye / gleichwie diese Meinung pok ösrr.l Asoo.

thun gewohnet; welches das weibliche Geschlecht/ -klex. Lsltrenl. vuaren. Luise, jul. Llar. mit vielen

weils zu dieser Übermaß sonderlich geneigt ist; auch Gründen vertheidiget Lceciä. in?>. cle conrrsk. ttipul.

sonderlich mercken solte. c.7>concI.tO.n. I^l.cum leqg.^eig. Sck.iccerskul. acl

§. 4. In der Absicht auf andere sonderlich alte Z .z. Inlt. cle Lurac. und andere mehr. Lonlenr. Chur-

und aus vieler Erfahrung verständige Leute / sollen sie Bayrische Policey-Ordnung §. is.vers. auf welche Be¬

sieh bescheiden / sittsam / ehrerbietig / und dienstfer^ klagung /ins. verb. Dann / was über solche Erkannt^

tig in Worten/ Gebeerden und Wercken erzeigen/Krafft nus und Gerichtliche ZSeruffung mit dem Mund«

des ausdrücklichen Göttlichen Gebots/welches er sonder- Todten ferner concrakiret / oder in andere VOege/

lich umb ftin selbst willen gehalten haben will/ l .ev. i ?, ihm/ siinem Weib / Rind und Gütern zu Nachtheil

32. Für einem grauen Haupte solstduaufsrehen/und ( ohn ausdrückliches Vorwissen und Bewilligung

dieHlten ehren/denn du solt dich fürchten vor deinem seiner Luraroren ) gehandelt würde / das soll weder

GOtc /dettN tch blN dcr HtLr :;Wo nun alte Leuche zu- Rraffc noch Macht haben/ sondern allerdings um

egen sind/da sollen sie lieber stille seyn/und denenselben zu- bündig und unkräffcig st^n / und in allen G-nchren

ören und siefragen: als daß siesich klüger düncken/ dene- also für krafftlos erkannt werden/ tc. Item 8csbini

selben vorgreissen / und das Wort allein haben wolten/ 1-ipiienl. apuä in spr. K>ren5 p. z. c. 6. ^«5. »o.

nach der Regul/die Sirach gibt cap. 32/ ic>.- iz. „Ein in verb. die auchaberdannock nicht zu befinden/daß

„Jüngling mag auch wohl reden/ein-oder zweymal/was gedachter T'eksror von der Obrigkeit / aufvorher-s

„ihm noth ist/ und wann man ihn fragt/ soll ers kurtz ma- gehende genügsame Erkundigung und der Sachen

„chen / und sich halten/als einer/der nicht viel weiß/und reiffer Erwegung für einen proälAUm ausdrücklich

„lieber schweigen/und sich nicht dem Herm gleich achten/ erkläret/ weniger ihm an.^ärmmkranon semer Gü-

„nnd wann ein Alter redet / nicht darein waschen.,. Wo ter iLinhalt gethan worden ; So ist auch mehr-be,

sie etwas Gutes lernen können / do.nnn sollen sie guten rührres sein Testament kraffcig. ?c. Mein es will die-

Rath annehmen / und guten Exempeln willig folgen; hin- se Meinung alsdann erst von andern angenommen wer-

gegen böse Gesellschafften als den Teuffel selbst / der den / wann die Verschwendung noch in einigen Zweiffel

nie we/t davon t/r / und a/s chr augenscheinliches gezogen wird / wann aber dieselbige kund und offenbar/

Verderben Ziehen. Halten sie davor / daß es keines Richterlichen Aussprnchs

^ ^ » vonnöthen/sondern die Verwaltung der Güter demVer-

schwender durch das Gesetz selbsten zur Genüge benom,

menseye/ sodaßmanalsdannschon nichts mehr mitihm

^-üp. X V« H. I. nachdrucklich handle» könne: Und dieser Meinung gebenAls Wär das verruchte/ Gotts-vergeßene/üppi- nachfolgende vl). Beyfall/nemlichk.spKgel.Lum»n.Lc
geK. 3c aci §.z. Und lvo sie sich nicht zurück ^e V^ ^rum^ rk.
ziehen lassen/ in ein cMolmeö liederliches Le- ^ l,b. 2.

concrov.)ur.c.6Z.Lc ttarppr.gn§. z. j.ue Lurat. n.9.

oen geraryen.!c. . ^ ^ ^^ ,7-, ^ ^^o"lenr Würtenbergisch Land-Recht p.2. rit.

O die Jugend m em so liederliches und ä.ssolutes ,0. §. ulr. ibi: wann auch ein solcher offenbarer

Leben gerathen / darinnen zu besorgen/es moch- Geuder und Verschwender seiner ^aab und Güter/

te dleselbtge das ihrige verlchwenderllcher-weis mit einemandern etwas courrskiret oder gehandelt/

gantz und gardurchbringen / da muß eine jede Obrigkeit daraus eine offenbare Verschwendung scheinbarkch

gebührendes Einsehen haben/ und solchen Verschwendern erfolget / derstlbige Lonrr^ soll unbündm / nichtig

die Verwaltung ihrer Guter untersagen/mithin den,elbi- »nd kraffclos seyn/ auch (otmgeacwet solchem Gem

gen emen Lurarorem bestellen / ohne dessen Beyrachung der die Verwaltung seiner Güter durch Richterliche

und Lonlens mtt denenselben nichts abzuhandeln. Dann «rkännmus noch nicht genommen / oder abgestri-

weil em solcher Verschwender wederZ,e noch Maß in sei- cket gewesen ) gerichtlich dafür erkennet werden. :c.

nen AuMben zu gebrauchenweiß / per I. lk <jecurst. Z)aß man also dißfalls / was vor eine Meinung hier und

n ^ ^ ^ aller ^boüiiste und Zaster Sclave recipiret / vor allen Dingen arrencliren muß. Die-

^ ^ ^ abmahlet in l. ulr. §. ^ aber ist unzweiffentlich / daß wann einem Verfchwen-^,'^i ^ ° der die Verwaltung seiner Güter benommen / mithin ein

ult. 6e Lurscor. M wird er emem Unsinnigen Nicht UN-- Lurstor gegeben worden / derselbige vor sich und ohneBey/
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«7>ch7m7,Ä"^ m-Z°n?^'°RnTr?tt^
Minder-,ahrigen verglichen werde/ v. I. z. L. cje rettir. eben dieieniae ^ "" ^

^^^?-wÄ^M-er°r^rd-«w^t^L
i?-MÄ -i^ÄLANKiW.^ ^ - >^m...p»
rigen benommen ist : So viel aber das ^uciicium snimi !.>r / be» weichn ^?. Ä >?"? vftemlichen Aenw-
oder den Verstand belanget / ist ein Verschwender viel- I qm ^l ^'st / per
mehr mit einem sinnlosen Menschen zu vergleichen / per I. und Verstand voimolb/n ^ ^Oeit
l.ff.c,eLur2r.suriosjunÄ.I .4O. ff s. dessen^andl».,' ^ ^ bat / a ö IN Volnmnd,cha ,stgen in Anfang gleick null und nichtig sind / und solch-nn von'der ibm welcher Zeit sich niemani)
nachmit einem Lydschwur nicht bekräftiget werden niö- !en/per§^7^ ^u'"-
gen / da hingegen in -mk. sacramenr- pui/erum Lc.. von Um/nach den^

sie nicht entkrassliget werden/ in etwas bestehen. Also Ich- Xavterlt'cwn x/i-ce, /^
«» N.r,..l,L.>6,^g-l,<I.ftr^l°,-„6, kkÄW °"'°n Canettilchm

NZMH^A«

Verschwender kein ^ekzmenr/Übergab ausdenTodes- c>k>-,- «.onecit.
Fall/ oder sonst einen letzten Willen machen könne/ per akerÄu^
§.2 .).quib nonetipermiss.l'ek, Kic. KI ff czui 1'est ^ ^ ^llrer ei wl de> t werve / Wlid demp°5un-^ e« wäre dann / daß er in d-mM-n etwa« »« nn?K/s!7ÄÄ? ?ch"m achelle., we^
mtzlichcsund-inlolch-«^llp°nir-thäri-/welch-««onei- d,>m?il>r? >^ !° "I"
nein klugen und verstandigen Haus-Vatter nicht besser ! !> l . bey lolchen Keuchen / wel-
hatre geschehen können. Dann indeme die Verwaltung k^m-er ci^oc n ^ Ä ^ Sachen tonne,
der Guter einem Verschwender zudem Ende benommen ^.„...c.' . ma/sen m der Kay/erlichen
worden / daß er dieselbige nicht durchbringe; Als muss im w"rde gchalre>.i
Gegentheil ihin derselbigesonder allen Zweiffel gestattet b«e»^r c^ii , <? ^abi eireicher/ gleichwie p.cheö
werden / wann er etwas nutzliches handelt / Onl. Chur- LivU mir, ^ "un dieAlien in
Bayrische Policey-Ordnung§. i f. verll aus welche Be- srener s,nt> - ?»?,! ^ ik^I« ^5 - Ducken be¬
klagung, m verb. Ihm/femem Weib/ Rindern und !?>. ^^ u ^ gleicher Weise in peimichen
Gittern zum Nachtheil. ^eni. p. - ^ ^ A"?chung ih-
c.6.c!ef.l i.ibique^bin^ipliens. ^ ^ ^ die^trassmetwasMmderrwird/p.r^ ^ ea.quirctocct^uci,nßer.c./ n pr.c.im p ?

§. 4. W^wegen auch so leicht die Tortur'oder

^Aßd-mA>t.rmdm.nR.^n»i.>nnch^ g«V.d?n^ de/bewet et unter anderll ^3fczrci. cie probar. con. lul.dkr in prs^ crim 5 k av ^ ^ ^
clul. l.ys. dahero lesen wir in Heiliger Schrisst Oeur. r. (.nm. tt7nric
V. 6.L. seqq daß bey denen Ebraern dieMen zumRe- csp.4.n.,.. 8c'car^.p.z.'c,v1,8 „ Zs
giment erwählet worden seyen / Massen d.eselbiqe viel redann/ daß sie noch vonstarcke.i Gliedm^ ^
durch Erfahrenheit erlernet / was die Jugend noch nicht gesundem Leib und Ve>. nunfft wärn, da m ^
hatsehen können; zudem sind sie gemem.gl.ch denen Wol- könren sie nach Beschaffenheit ih "^^^ vome^
lusten nicht so sehr unterworffen / und verachten umb so mitVorle^una^er strumen ..., / ^ ^
vi-ldch«mchrd»W'l'G-.>k-i«-n/i-.,K-rsicb-yd.m ^
Tod-sind/nndanfihr-'-b-n'-Endiud.nck-nhabm,-.- dL»Tl.'
I. xc -<II., rcpc, nnil, welche« eben auch die IN fach des Aller« können ferner «lesen werden die ! ^
juseyn schonet, warum verawg derer Kayserlichen Rech- -i- -xeul. ?U!^ ins°uderl>«iad-r?--in ^ »o na? v
.-»denen al.-nA.ug.nmchra.«den-nJ.,na-.,Glaul.-n ^!!!l"s°N?7^ p7 ^ ^
beygeniessm Mrd / p-r l. l^ir lle till- mlvum, Ä-I-i^-rl. s„„ul iur vor Alter, ->/»-
e-l-l.?-ul. ->°^l>r.^Im°l.m^cum qm-I. «k.K .llm, Ult-

>jUW
DaS



Das XVI. Aapitcl.
Won des WauMatters Mebühr gegen der MWarsZafft.

Innhalt.
§. i. Ursach/ warumb von der Gebühr gegen die Nachbarschafft zu

handeln, h.,. An guter Nachbarschafft Ugtviet. h.?.Mittel
dazu sind/baß der Haus'Vatter si.) selbst zur FemdseeUgkeit
keinen Anlaß gebe. §.4. (-.) Sich gegen -Ohren-Blaser ver,
NlZnsstig verhalte. §.5.^5.) ChlWiche Fiedel-T^e/gungen.
§. 6. (4.) Vertraulicher freunbitcher Umgang und gemäßigte
GastFreyheit. §.7. (5.) Nicht leicht Neuerungen vornehmen.
H.8.-Oienst-Gefäil,gkeil zu Vertragen und andern Abhandlun-

S ist unmöglich / daß der Haus-Vatter
seine Haushaltung in dem Bezirck seines
Hauses bloß mit seinen Haus-Genossen
allein/dergestalt führen könte/ daß er nicht
auch ausser demselben mit anderen Leuren
solteumbgehen/ heben und legen müssen.

Ware sonst niemand / so ists doch die Nachbarschaft^/
an welche sein Haus und Felder granken. Im Handel
und Wandel hat er sowohl mitffremvden als Benach¬
barten zu thun : bald wird er von Armen umb Rath und
Hülffe angeruffen u. s. f. Nachdem wir ihn nun mit seinen
Haus-Genossen in ihren Wechsel-Gebühren betrachtet/
so istsnun an dem / daß wir ihn auch ausser seinem Hause
betrachten / und seiner Schuldigkeiten / die ihn ausser sei¬
ner Haus-Genssienschaffcgegen andere und Frembde
obligen/ erinnern: Unter denen die Gebühr/ damit et
seinen Nachbarn verhaftest ist / die erste seyn soll.

§. 2. Wieviel einem Haus-Vatter an guter Nach¬
barschafft gelegen seyn müsse / hat bereits e»ro zu seiner

Zeit zu erkennen gegeben / „wann er dem/der ein Haus/
„Acker / oder Garten / oder was es auch sonst von ligen-
„den Gründen seyn mag/kauffen will/ vor allen den Räch
„gibt/ daß er sich erMcl? »ach den Nachbarn / was
„es vorLeuche /epm/mit Me,Ferkundlgen solle: und nach-

„ dem er m Erfahrung gebracht / daß es diebische / zancki-
„sche / haderhasstige / mißgünstige / untreue / leichtfertige
»odersonstloseLeutheseyen/dasKauffen lieber gar blei-
„ben lassen solle; weil er doch keine Ruhe haben/und was
„er erworben / mit ihnen wiederum würde verrechren und
verfechten müssen.,, Daher auch die Juden biß auf den
heutigen Tag das Sprichwort führen: Daß GOtt den/
dem er feind sey / an einen bösen Nachbarn gerathen
lasse/auch selbst einem Christen / unter andern Uni
glücken/einen bösen Nachbarn wünschen. Es man¬
gelt auch an Exempeln nicht / daß manche dieses Übels los
zu kommen / ihre sonst bequeme Hauser und Güter feil ge¬
holten / und andern verkaufst haben. Und wer wolte von
solcher staten Kranckung an Leib und Gemüth auf sol¬
che Weise los zu werden / (wann kein ander Mittel zur
Begütigung zu finden) nicht trachten? da man einem auf
alle Tritte acht gibst/ und bald hie bald dort Ursach zum
Zanck vom Zaun zu reisten suchet / und dabey noch wohl
ohne Gefahr/ entweder an seiner Gesundheit/ oder an dem
Vieh / beschädiget zu werden / kaum über seine Thür,
Schwelle / viel weniger über seines Nachbarn Hof gehen/
oder sein Vieh austreiben darff; und was dergleichen
Kummer mehr seyn mag / wovon alles zu erzehlen der
Platz zu enge werden solte»

N §.z.

Erstes Buch.



§. z. Damit nun dem Haus-Vatter auch in diestm

Übel / so viel möglich / gerathen/ und derselbe stines Orts

gute Nachbarschafft zu Men/vorbereitet werden möge:

so finden wir ihn entweder in dem Stande / in welchen er

seine Wohnung an einem frembden Orte allererst an¬

richten will: oder aber in einer Nachbarjchafft / darinn er

gebohren/e^ogen /oder doch eine geraume Feie ge--

wohnet hat. Nun wäre zwar in dem ersten Falle / so viel

eine böse Nachbarschaffr betrifft / desLsconis hievor be¬

rührter Rath der sicherste. Nachdem man aber gleichwol

an einen Ort/ wo man gerne wäre/ am seltensten seyn kan/

sondern etwan eine anständige Heurarh / und die Gü¬

te »nd Gelegenheit des Guts / so man an sich zu erheu-

rathen oder zu kauffen vorhat / diese Gefahr zu überwie¬

gen / genug zu seyn geachtet würde / oder auch sonst zu Be¬

gütigung des bösen Nachbarn Hoffnung wäre / so soll der

Haus-Vatter / der es hieraus waget / dem Neid und

Feindschafft der Nachbarschafft zu entgehen/ und dero ge¬

neigten guten Willen zu gewinnen / so wohl im ersten

als andern Zustande zuerst und vor allen Dingen sorg¬

faltig verhüten/ daß weder von ihm selbst / noch von seinen

Haus-Genossen der Nachbarschafft / sich über ihn zube-

schwehren / und ihm abgehässig zu werden / die geringste

Ursach nicht gegeben werde. Er soll verhüten / daß sie we¬

der an Garten/Feldern / noch auch an ihren ehrli^

chen Namen gekrancket werde. Alle Großsprecherey/

pralerev und eiteler Selbst^Ruhm soll von ihm ferne

seyn: Vielmehr aber soll er seinen Nachbarn mir sittsamen

Gebeerden / behutsamen Worten und Wercken höflich

begegnen: weils über^ alle Maße verdrüßlich und mir

grösserem Unlust zu hören ist / wo man nichts als seine

Haushaltung und Klugheit zu loben/andere aber hinge¬

gen geringschätzig zu achten/ oder wohl gar zu verachten/

die heßliche Gewohnheit an sich hat.

§. 4. Zumandern / soll er diejenige Zuträger und

Ghren-Blajer/ die sich gemeiniglich aller Orten / mei¬

stens aber zu der Zeit/ wann Güter neue Besitzer bekom¬

men / einfinden / und sich mit allerley neuen Zeitungen und

Berichten beliebt machen/und sich dadurch einschleicben

wollen / zwar Anfangs mit Vernunffr und einiger Ge-

dult anhören/ und denen Dingen/die er höret/ ob sie falsch

oder einige Wahrheit in sich halten mögten/in der Stille/

aber behutsam/ ob sie ihm zur Warnung dienen mögten/

nachforschen; geringe Sachen aber / die weder Ehre noch

sonst einige Wichtigkeit betreffen / als eine bloße A?ä-

scherey/ sich einige Ungelegenheit deßwegen zumachen/

nicht werth achten. Aus solche Weise werden solche An¬

Hetzer des Zutragens müde / seindseelige Nachbarn be¬

schämet / gemildert / und endlich gar gewonnen.

§. 5. Zum dritten / soll er gleich im Anfang die Ge¬

müther seiner Nachbarn mit allerhand Christlichen

L.iebes-Nezeigungen und freundlichen leutsteligen

Umgang zu gewinnen / und in seiner Gewogenheit

zu erhalten trachten / dazu sich allerley Gelegenheiten

unter der Hand zeigen werden. Sonderlich kan der

freundliche Umgan« mit geringen Nachbarn / noch

mehr aber die Gutthatigkeic gegen Arme undDörffti-

ge/ wann er denen in ihrem Anligen in Nöthen und

Kranckheit mit wohl- und treu-gemeinetem Rath / tröst¬

lichen Zuspruch/oder auf andere mögliche Weise hülffreich

erscheinet/viel thun. Dann ob er seine Wercke schon mit

eigenem Ruhm nicht beflecken soll/ so bleibt doch das Lob

bey der Nachbarschafft und gemeinen Mann nicht aus;

von dem das Sprichwort gilt : Vox populi , vox l )ei:

gemeine Urkund/ GOttes!Nund. Wiederum / wo

er des Nachbarn Schaden abwenden / und seinen

Nutzen befördern kan / so soll ers fteywillig von selb-

sten thun / und ihm überall zu Gefallen zu leben beflissen

seyn / ob ihn schon kein Gesty und Schuld vor der

Welt dazu anhalten mögte. So ihm ein sonderbar Glück

und Freude begegnet / soll er sich mit ihm freuen / und seine

Freude durch hertzliches Glück«ünschen /in Traurigkeit

und Unglück aber sein Mitleiden / Trost/ Räch und

That nach allem Vermögen bezeugen. Woraus endlich

eine weit verbindlichere als nachbarliche Freundschafft/

worauf er offt getroster und kecklicher als auf seine

Bluc--Freundschafft bauen darss/ erwachsen wird.

§. 6. Zum vlerdten / soll er des Verdachts von

Rargheie und Filyigkeit / oder auch / daß er einer nach¬

barlicher Einkehr und Zuspruch abgünstig sey / sich zu ent¬

laden /ehrlicher guter L.euthe Einkehr/ von deren er

nicht änderst / als daß sie guter Meinung geschehen/ muth-

massen kan / auf gute Art mit aller Ehrerbietung / freund¬

lichen Gesichte / annehmlichen Gebeerden / und verbindli¬

chen vertraulichenWorten/ daraus sie mercken köiien/daß

man sie gerne sehe und habe /Standes-Gebühr gemäß

aufnehmen/ auch dann und wann/als liebe angenehme

Freunde/ nachdem die Kuchen bestellet / und die Eilfertig¬

keit zulasset/ bewirthen / und bey einer Haus-Mahlzeit be¬

halten: dabey aber aufdie Diener/ daß sie keinen Man¬

gel leiden / desto fleißiger Obacht gehalten werden soll / so

viel eher solch Gesinde über einen Haus-Vatter / als ihre

Herschafft selbst zu klagen / und ihn auszutragen gewoh¬

ner ist. Dieweil wir aber hier von keinem Panquet/ oder

ansehnlich zubereiteter Gasterey/sondern von einer nw

vermuthetenEinkehr guter Freunde lnANachbarn reden/

so ists nicht allein unnöthig / sondern dienet auch öffters zu

keiner Vertraulichkeit/daß man alle nur mögliche dpelen

und Unkosten aufwenden wolte/ weil dadurch gute Freun¬

de Anlaß zu gedenckennehmen mögten/ man wolle sie

irgend lolcher Gestalt auf einmal abdancken/ und von

fernern Zuspruch (weil sie es nicht wieder gleichmachen

könten ) abschrecken: sondern es können einige Gerichte/

die die Küche in der Eile zugeben vermag / wann sie nur

rechtzugerichtet/ und zu rechter Zeit (ohne daß manüber

die Zeit mit Verdruß darauf warten müste!) aufgetragen

werden / bey einem freundlichen geneigten Willen und

Gespräche / zu diesem Zweck übrig genug seyn. Doch hat

man sich auch hierinn / wie in andern Dingen mehr / nach

der L.andes--2lrt/ und in der Nachbar/A?afft üblicher

Gewohnheit/ vornemlich zu richten / und sich dabey vor¬

zusehen/daß/ob man dißfallskleine Ungelegenheiten schon

billig äillimuliren solle/ gleichwol keine Arippen--Reu-s

tere^ angerichtet / und liederliche pursche / die vom

Sauffen / Spielen und andern Lastern beschrien sind / an¬

gelockt/ und solcher geneigter Wille als eine Einschmeich-

lung 0 der änderst gedeutet werde.

§.7. Dieweil auch alle Neuerungen so wohl ge¬

fahrlich/als auch/wann sie mißlingen/in derNachbar-

schafft belachet und beschimpffet werden / so soll der Haus-

Vatter fünffcens/ sonderlich an dem Ort/ wo er sich

neulich häuslich niedergelassen / mit denen Leuten / die den

Namen haben/ daß sie erfahrne Haushalter abgeben/ und

des Landes-Art aus langer Erfahrung gelernet/ bekannt

zu werden trachten / und nach deren Rath/so er von ihrer

Treu nur versichert/und daßsie ihn nicht mit Willen an¬

führen wollen / sich keinen Verdacht machen darff) die

Haushaltung lieber anfangen/ als daß er vielerley neues

und ungewöhnliches anfangen und versuchen wolte. Dan

obschon alte Gewohnheiten bloß darum / weil sie alt

sind / kein Privilegium haben / daß darinn nichts zu ver¬

bessern seyn könte/so ists doch mehrentbeils mißlich/wann

man eineLandes-Art schlechterdings ohne fürsichtige Be¬

trachtung/ derer Umstände / die sich an einem Ort and erst

als
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als am andern dabey finden / mit der andern vermengen/

oder nach derselben zwingen wolte: indem sichs nicht nach

des Haus -Vatters Einfällen/ sondern diese nach dem

L.anöe richten sollen.

§. 8. Ein vornehmes Stück derer Pflichten / die ein

Haus-Äacrer seiner Nachbarschaffr schuldig ist/ist dieje-

mgeSienst -Gefailigeeit /nach deren er sich deroselben/so
er zugewissen Vertragen und Abhandlungen angespro¬

chen wird/ willfährig erzeiget. Dann ob er schon ander-

wartiger unnörbiger und furwitziger zancksüchnger Han¬

del viel lieber müssig gehen/ als sich darein flechten lassen

solle/so gibrs doch Falle/darinn er von seinen Nachbarn

als ein Heystander dabey zu erscheinen angesprochen wird/
welches er mit eben so weniger Billigkeit abschlagen/als

wenig er selbst in solchen Falle eine abschlägige Antwort

vor billig erkennen kan. In diesem Fall nun soll er sich zu-

förderistwohlbedencken/ober alles/was dabey nach de¬

nen Rechten zu beobachten/verstehe/und zur Vereini¬

gung der Gemüther zulängliche Vorschlage zu thun ge-

nuqsame Geschicklichkeir und Erfahrung habe: oder / so er

dißfails die behörige Geschicklichkeit an sich fände / ob er

auch bey beeden Partheyen, sie vermittelst seiner wecka-

rinn auszusöhnen genügsamen Lreckr und äurkorieat

habe/oder aber / weil er einen Theil verhasset / oder bey

demselben sonst in ungleichen Loncepr stehe/ ob nickt al¬

les / was er vorschlagen würde / als partheyisch/ swchtlos

abgehen würde. So er nun die Sache in solchen! Stande

findet / so soll er sick lieber entschuldigen / und neben seinen

unvorgreifflichen Gedancken / die er seinem Nachbarn

commumciren kan / einen andern verständiqen Mann

vorschlagen / als daß seine Gegenwart die Sache eher

schlimmer als besser machen sötte. In Heurachs--Sachen

und andern Fällen aber/wo eben keine Scrittiakeit und

Trennung der Gemüther zu befahren / soll er sich nach

der Partheyen Vermögen und Neigung zwar len-

cken/ doch daß die Christliche Billigkeit und nächst dersel¬
ben die L.andes-Rechee und übliche 8o!ennit5ten

überall die Regul bleiben / wornach er seine Vorschläge

also emnchten soll / wie ers in seinem Gewisien dermal-

eins gegen GQtt zu verantworten/ und vor dessen Gerich¬

te damit zu bestehen sich getrauet. Dannenhero er die gan¬

ze Sache nach allen ihren erheblichen Umständen / damit

nichts verseben oder vergessen werde/ wohl bedachtlich

und gewkMnhassr übet lege» und ausarbeiten M/damn

er nickt auch zualeick/so etwas übet sehen wurde/nachmals

die grösseste Schuld und Nachrede / ,a wohl gar empfind¬

lichen Schaden deßwegen tragen müsse. Durchgehends

aber soll er gewarnet seyn/daß er seinesNachbarn Freund¬

schafft/ wie koch er solche auch schätzen mogte / sich niemals

dabin verleiten lasse/daß er/ihm zu Gefallen/ eine ge¬

rechte Sacbe zu kintertreiben / oder emer ungerech¬

ten eine Farbe des Rechts anzustreichen / sich in den

Sinn kocken lassen wolte: sonoern er soll demselben sein un¬

billiges Beginen vermittelst beweglicher kemnnstrarion

zu benehmen trachten / und auf den Fall diejes fruchtlos

abgehen folte/ sich der Sacke lieber allerdings entziehen/

als daß er umb seines gewissenlosen Nachbarn Freund¬

schafft Göttliche Ungnade und Feindschaffr aufseme See¬

le und Gewissen laden solte.

ReDts-Anmerckungen.
Cap.XVl.

Je Nachbarschafft hat unter andern auck dieses in

sich/ daß dieselbige bißweilen Nutzen / bißweilen

aber Schaden bringet. Nutzen bringet sie vor-

nemlich hierinn/ daß man i.) einen Beweißthum/ oder

wenigstens eine Rechtliche 5»r«5umprion oder Muthmast

sung des vominü oder Herzschafft aus derselben herneh¬

men kan / gestaltsam diejenige Stück und Aecker/ weiche

nahe bey einer Herzschafft ligen/ insgemein vor derselben

pertinen^ und Zugehör gehalten wer den/v.öelolä. p. s.

cons .2z8 .n. z. Lileqq. weßwegen dann auch nachdem

nen Ravstrlichen Rechten eine in demFluß entstandene

Jnsul demjenigen zugeeignet wird/ welcher am nächsten

darbey seine Güter/Aecker oder Wiesen liegen hat / aller-

massen zu muthmassen/daß das Wasser nach und nach aus

denenselben die Jnsul zusamm getragen habe/v. m.

lula. z. ff. §. tniuls. 22. lnii. ciek<. D.

wohl es heut zu Tag dißsalls fast eine andere Bewandnus

hat/angesehen dergleichen Jnsuln nichrmehr l^rivsc-Per¬

sonen / sondern denen Lands-Herren als kegslien einge¬

räumet werden ; gleichwie solches von denen im Rhein

entsprungenen Jnsuln bezeuget NoeMeurer inl'r.vom

Wasser-Recht / von denen in Franckreich aber Lkriliin«.

V.4. clec. Lelgic. z6.n-6.von denen in Holland/und den

benachbarten Orten.Lror. I..2. cieü. ö! k». c. 8. n.9.

und endlich von dene inSachsen/Lsrp?. p.z.c.z i.cief. 1 z.

^clcj.OcrrinZer.cie^ur>jimir.l.ib.2.c.;.n. 10. Sc 1

pkisncler. cle Inlulis, c. l!. l 2.K: i z. siiicz; plurez. 2.)Hat

man aus der Nachbarschaffr auch ferner diesen Nutzen/

daß ein Nachbar in mareria kerrsÄus, oder in Auölö-

sungs-Sachen und Fallen vieler Rechrs-Lehrer Meinung

nach andern Kauffern vorgezogen werde / Leloiö. parc. 6.

conl.27z. n. 2s. ö! leqcz. in Lommenr. g(l princ.

Lnnliic. kricl. n. z 6. Ke sci §. 8. 6. Lonliir. n. l. leczq.

öe8peiclel. inipecul.jur. voc. Nachbar/Nachbarschafft/

verl. ex ^ure vicinicsris. Und dann endlich z.) bringet

dieNachbarschafft auch diesen Nutzen/daß die Zeugschafft

eines Nachbarn eine merckliche k'rselumprion und Murh-

massung würcket / gestalrsam insgemein gemuthmasset

wird / daß ein Nachbar des andern Handlung wisse / per

csp. qu»nro 8. öc csp. 7. X. cle ^rsemmpr. scict.
I. ii vicinis. 9. L. <je nupr. dahero dann die Nachbarn in«

sonderheit als Zeugen / das Alter ihres Nachbarn zu be.

weisen / aämirriret und zugelassen werden, öarcol. in l. 1.

tk.ti cerr. persr. v'tä.rsmen^alcsrä. cle probst. concl.

1406.K8pei6el. c.I. vers.

Hingegen bringet die Nachöarschaffr auch in vielen

Stücken gro/sen Schadenwelches zur Genüge diejeni¬

gen erfahren / die mit bösen Nachbarn umbgeben sind;

Und dieses ist eben die Ursach/ warumb inVerkauffung

der Güter /Hauser/ Aecker und Wiesen :c. die Nachbarn

anzuzeigen / dann so der Verkaufter den Kauffer seinen

Nachbarn verschweiget / kan er vermög der Rechte »ci in-

terelle darum belanaetwerden/vornemlich/wannerson-

sten nichtgekauffet hätte/so die Beschaffenheit des Nach¬

barn ihme wäre bewustgewesen/wie zusehen ex l.z f. 5.

ulr.ibiczueLorofr. ff. cle L.L. V. gestaltsam eine Sach

wegen eines bösen Nachbarn desto geringer geschätzet

wird / dahero dann l'kemittocles nicht unrecht gethan/

daß er bey Verkauffung seines Hauses öffentlich ausruf-

fen lassen/ daßdasselbige mit guten Nachbarn umbgeben

wäre/ gleichwie solches aus dem?lursrcks erzehlet/vio.

n^l. (^molr. in not. scl 6.!. zs. §. f. if. lleL. L. VLc (Zgjl.

2 .0 .69 ,n .2O .A legq. anderer Ungemach / welche durch

böse Nachbarn verursachet werden/anjetzo zugeschweigen/

gestalten selbige bereits im l'exru selbsten zur Genüge an¬

geführet worden. Inzwischen kan hiervon ferner gelesen

werden5olume!la l.ib. I.cle rerukic.csp. z. Absonder¬

lich aber/ ob ein Nachbar dem andern wegen entstandener

Feuers-Brunst einen Abtrag in diesem Fall / da zur Erret¬

tung der gantzen Nachbarschafft dessen Haus ist abgebro¬

chen worden/zuthun gehalten seye; besche Lsil.2.0.21.
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M ^S°band.,.w°,d-n/ ai«d.,n„ erst «ugchm.«,

" ^ ^ < . .. ^. .

vers. non enim permirrimus Scc. Welches eben auch von worden / kein Recht daraus machen / sondern müste nach
denjenigen Handwerckern zu sagen/ die mit ihrem Schla- dem Gutdüncken dessen / so es erlaubet / von dem Ge¬
gen und Klopffen die voAores oder andere Gelehrte in brauch wieder ablassen; worbey wir aber diesen Rath ge-
ihrem 8ruä>ren verhindern / allermassen auch diese nicht ben/ daß ein solcher Nachbar/ welcher dergleichen Sachen
gehalten sind / dergleichen Personen in ihrer Nachbar- erlaubet / sich einen Revers geben lasse/ damit er hierdurch
schafft zu dulten / besonders sie können dieselbige vermög allenfalls beweisen könne / daß dem andern dieses nur
ihrer ihnen dißsalls zukommenden Freyheit/wohldaraus Bitts-weise vergönnet worden seye. v. 1.1. pr. i».
vertreiben / vicl. I)l). scl sutk. ksbics L ne til. pro p»rr. pr. ff. 6e precsr. gclä. d^oe. teurer vom Jag- und Forst-
wofern nur solche gelehrte Personen vorher daselbst ge- Recht, p.!. Dr. von aus Gnaden und durct? einen
wohnet haben; dann wann dieselbige vorerst dahin ziehen/ K-evers zugelassenenund benMigten Iagens--Ge?
und die bereits allda wohnende Handwercks-Leurhaus- brauck
treiben wolten / waren diese ihnen dißsalls zu weichen kei- Am allermeisten aber können die Nachbarn fer¬
nes Weges verbunden. Vi6. ^enock. 2. srb. juä. qq. durch gekrancket werden / wann man ihnen ihre Grantz-
cenc. z. css. 2?7> n. z. ö! seqq. Vicl. omninö I)n. I.inck. Srein verrücket/ oder sonsten aufandere Weg ein Stück-
visp. 6e ^ure I^ireraror. concr. vicin. ttrepiter. sliosque Landes ihnen abnimmst; welches Verbrechen / gleichwie
ttucli2 iwpeäientes es eines von den grossen zuhalten; Also ist auch/ sofern sol-

. ... , ^ ^ , ches boßhasstiger Weise geschehen/eine empfindliche Lei-
§.z. Er sol! verhüten / daß sie weder an harten/ bes-Strass nach bewandten Umständen daraufgesetzet/

Feldern /noch auch an ihren ehrlichen Namen wie zu sehen aus der Peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung.
gekräncket werden. K. srt. l 14. ibique V'Zel. ^.emus. ^-rrk. Zrepli. ^iesis.

c?>Je guteVerständnusunter denNachbarnwird UN- klumlsck. slii^ue Flures, ^clcj. Lerlick. psre. s. conel.
^rer andern auch hierdurch zerstöhret/ wann einer dem 52. ö! Lzrp?. Pf. Lrim. qv. 8 z. n. 67. öe seqq. weßwegen
andern in seiner Gerechtigkeitzu beunruhiaen / oder der- ein ledweder sich vor diesem grossen Verbrechen absonder-
selben zunahe zu tretten sich unterstehet. Weßwegen ein lich zu huren hat.

wo -r des Nachbarn Sck,adm
rechtigkeit nichts abbreche/ sondern ihm dieselbige ruhig abwenden.
gemessen lasse / Massen es zum öffrern zu geschehen pfleget/ ^>N diesen Worten redet der äutkor von der Christen-
daß ein Nachbar aufdes andern Haus/Hofoder Gur ei- -^Pflicht und ^chu.'digkeir/ darzu sonder Sweiffel ein je¬
ne Gerechtigkeit entweder durch emen Kanffs -I'irul , oder der Haushaltet- verbunden ist/ ob ihn gleich kein Gesetz vor
auch auf andere in denen Rechten erlaubte Wege / davon der Welt darzu anhielte; Allein es ist hierbey dieses zu
zu sehen §. ulr. ibique vl). Intt, cle lervirut. hergebracht/ wissen/ daß auch die menschliche Gesetz einen solchen Haus-e. A. daß er sein Vieh aus seines Nachbarn Acker treiben; Vatter in gewissen Fällen dahin verbinden / daß er den
Item / in desselben Hof Wasser hohlen; oder frey durch- Schaden seines Nachbarn abwende / mithin dessen Nutze
gehen; Ferner / daß fein Nachbar ihm zu Schaden nicht befördere; davon wir ein herzliches und auserlesenesBey-
höherbauendarff/u.oderleidenMuß/daßichdleTrüpfe spiel haben ml.2. 55.5. ff 6esq.Se zqv. pluv.src.
in seinen Hof richten kan / und was dergleichen Berechtig? Wann nemlich ein in meines Nachbarn Grund und B o-
keiten / und relpeSive Dienstbarkeiten mehr sind / davon den von der Natur dahin gesetzter befindlicher Damm
zu sehen die vv. aci §. 1. k 2. ). cle lervie. s>r-eäior. k r. r. durch die Gewalt des Wassers weggetrieben worden;
ff. cle lsrvit. irem cle lervit, pszeäior. rukic. ö! urbsn. öcc. dann weil hierdurch das Regen-Wasser inskünfftige kei,
In diesen und dergleichen andern Fallen allen soll er seinen nen Anssenthalr mehr hat/ mithin in meinen daran stossen-
Nachbarn in seinen wohl - hergebrachten Rechten unge- den Acker lausset / und alles überschwemmet / so kan ich
kräncket lassen / eingedenck / daß / was einmal auf dem zwar meinen Nachbarn nicht dahin vermögen / daß er auf
Haus oder Guth hasstet / solches ohne seines Nachbarn seine Unkosten diesen Damm wieder machen lasse; wann
Willen nicht wider herunter zu bringen / gestalten solche ich aber aus meinen eigenen Mitteln solches zu thun erbö-
Dienstbarkeiten dem Haus oder Gut selbst anhangen/ein- thig bin / hingegen mein Nachbar nur zu meinem Scha-
folglich auf einen jedweden Besitzer gebracht werden kön- den solches verwehren will / so geben mir die Recht dieses

nen .Solte er aber seinen Nachbar in diesem Stück wider- Mittelan die Hand / daß ich meinen Nachbar rechtlich
rechtlich anfechten / alsdann könte ihm von Richterlichen dahin verbinden kan / damit er mir solchen weggeschwem-
Ampts-wegen schon dißfalls Inkibirion aethan/ auch er ten Damm/ der ibm zwar keinen Nutzen / hingegen aber
durch gebührliche Mittel zu einer rechtmäßigen Laurion, mir grossen Schaden bringet/ wieder auffetzen und repA.
inskünfftige den Nachbar in feinem Recht nicht mehr zu riren zu lassen mir erlaube; ksec enim Xquiras lug^erie»
krancken/ angehalten werden / davon zu lefen §. 2.). cle erii^ure clekcismur, sagt der Aurist in ci.l .2. das ist/die-
2H. ibique vv.ö: >.7. ff. li 5erv. vinclic. in lpecie. V. fes erfordert die Billigkeit/ obgleich kein ausdrücklich Ge-

Oläencwrp. in class. 3Ä clgss. 3.2-^.4. öc 5. setz hievon vorhanden wäre. Welcher L -^sus auch auf an-
Meichwie aber ein Nachbar den andern an seinen dere Fall zu appliciren ist/ davon zu lesen Ulclenclorp.

Gerechtsamen nicht krancken soll; Also liget hinwiederum clsss. 6. sÄ. ulc. rubr. cletenüonis capics. oum. l. SS
einem jedweden ob / nichts neues auf eines andern Grund seqq.
und Boden zu suchen / gestalten alle diejenige Stück / dar- §.L.Weü
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§. 8. lib.i.8.(^c. i6.?r2n?Ic.gci tit.ff. äe-irbltr.o.z.L^seqq.
^tlEil biMlen unter denen Nachbarn sich Strittig- Lsrp?. p. l. c. i. cjef. i z. sc 5cruv. Lx.z.rk. 96. in f. Un-
^^keitm ereignen; Als liget dem andern ob/dieselbige terweilen werden sie auch eine Rechts-Sach auszumachen
nach allerMöglichkeit/absonderlich / so sie darzu ange- angesprochen/welchessie abergantz freundlich/sonderei-
sprochen worden / zu beben und auszumachen/ worzu sie nige Form eines Processes thun. v. /. 1 z. § 1. ss 6e sr>
bißwciienauchdie Gesetze verbinden/durch welche derglei- bicr. ^66. LÄrp?. in process. rit. 2. si-t. z. n.Zs.k! 54.
chei,Mtlers-Ambt ihnen aufgetragen wird/als zu sehen von dem Ambt und Pflichten nun forhaner Schieds»
in l.A.L. 6e ju6ic.Sc in 1.9.6- to.ss. gui sariscl. cozunc. Richter und Schieds-Leuth kan noch ferner gelesen wer-
damit man aber diese Materie von denen Mittlern und den. Lonrsci. I.anceilor. 6e »rbirr. cie vr!ano,
Schieds-Leuthendesio besser verstehen möge / will Haupt- äe compromillis kscienciis inrer conjun-^os. t^amilluz
Mich vonnöthen seyn / den Unterschied unter denselben Lorellus Se ^nr. kisncuz cle compromiilis. I-x"c^eruz
kürtzlich anzudeuten. Ist derohalben zu wissen / daßunter cle srbirris compromiss. I^zurel back. cle eocl. »räumen,
solchen Mittlern etliche Schieds- oder veranlaßte^tch^ co ö! kromsnn. cle srbirrsru doni viri. Lcc.
eersind/welche auchÖbmännergenennet werden; etli- , ^
che aber nur bloßeSchieds^Ä.euthez'Iene wenden zu dem ^cl euncl. §. vero. in HeyMt!)ö:S^chen. !t.
Ende von denen strittigen Partheyen erwählet / daß sie ^Leichwie die Nachbarn aus geführter Massen zuwei-
die zwischen ihnen waltende Strittigkeiten als Richter >^'len als Schieds-Richter und Schieds-Leuth sich ge-
nach der Form und Weis eines Processes durch ihren brauchen lassen; Also Hegen sie bißweilen auch unter ein-
Sprucb ausmachen sollen / v. c. c, ss! cle srbirr. bey wel- anderHeyrathen zu stissren/in welchemFall sieproxenerse,
chem Spruch auch die P^ircheyen verharren müssen / und Werber oder Ruppler genennet werden / v. r. r. ss. cis
davon nicht abweichen können/ per l. 27. §. 2. ik. 6e ar- proxenet. ibique VoiÄores, 8c i. f. cle lponssi. bey
bier. so gar / daß ihnen nicht einmal hiervon zu appelüren welcher Sach / weil sie höchst-wichtig ist / sie billig allen
gestattet wird/ in Erwequng sie sich denselben freywillig Fleiß anzuwenden haben / damit sie was Gutes stifften/
umerworffen / per l. I. 6s recepc.I. Z2 5- l4« eoä. mithin ihr Gewissen nicht verletzen. Weßwegen sie viel-
^6cl.8rruv. Lxerc. sur.Qv. y. tk. l c.4. Dl'eft aber wer- mehr ausihre Christen-Pflicht/und den Nutzen derer/eni-
den sonderbeitlich hierzu erkieset/ daß sie durch ihren gen/welche sie zusammen heyrathen wollen/als aufihren
Spruch ausmachen sollen / was in tDonersQen und an- Gewinn sehen solten; dann ob es wohl die Gewohnheit
dem excrzjucliciz l Handeln billig ist/damit die Partheyen insgemein mit sich bringet / daß man solchen Werbern et-
nicht allzusehr gefehret werden / dahero sie auch Tel- was gibt oder verehret/so will doch solches nicht allerdings
dmgs-^euehgenennet werden/ Lxo6.2l. v. 22. weiche schön stehen/ wann sie deßwegen etwas annehmen/ oder
gemeiniglich den Kauss-Schilling / oder Haus-Zinß / :c. gar im Anfang sich etwas gewisses ausdingen / als daraus
wann die Lonrrakentm sich über denselbennicht wohl zu sehen / daß sie bloß umb ihres eigenen Nutzens halber
vergleichen können / zu cjecerminiren pflegen / v. I. ulc. L. sich ^ dieser ^?ach bemühet/einfolglichwenig bedackr ha-
ljeL.L.V.1.2s.pr.ss.!c>csc.I.7s.S!76.proloc.l.4Z.6eV.O. h^n/ ob diese Handlung den verlobten Personen nützlich
von deren Ausspruch/ so derselbe nicht billigmaßigwäre/ oder anstandig seyn wird / oder nicht, cl. I. l' L. cie chonlsl.
an den ordentlichen Richter zu gehen / denen Partheyen plura viel, spuä Zrrsuck. cle proxenec, Lec.
frey stehet.?« 1.75. Lc 79. ss^ proloc. v. ^rnolcl. Vinn»

Das XVll. Kapitel.

NvnderMMWmMnWMtdes WausM<Mrs.
kcnn/ialt. troffen werde/ dass beede Theil zu frieden / und ihren bil-

ügen Gewinn und Noehdurffr haben können. Weil
§. I. Der Bürgerlichen Gerechtigkeit Nothwendigkeit. §. 2. Sie stch aber die Sache in gewissen besonderen Stücken deut-

bestehet in der Bezahlung dessen / was man schuldig, h. 3. In licher erklaren lasset / so wollen wir die gemeineste Stücke
BeNung ^.5. Em billigesin. und Gelegenheiten/ darinnen er in seiner Haushaltung
teretle vonausqeliehencmGeldegebllligtt. h.ü Doch demsel. die Gerechtlgkett üben/ oder auch Mlt Ungerechtigkeit sich
den Christliche Grantzen qestellct. §. 7. Gerechtigkeit bey Burg« gM leichtesten versündigen kan / und deßwegen billig Un-
schafften. §. 8. In Kauffen und Verrauffen. terrichts bedarff/ in diesem Capitel berühren.

^ §.2. So erfordert nun die bürgerliche Gerechtigkeit
^ ^ erstlich/daß der^,aus-Vatter bezahle / was er an<

.Jeweilnun obbcruhrterAnme^kungna dern schuldig ist / so es nur in seinem Vermögen stehet/
kem Haus- ^atter für stch selbst mit jeinea bezahlen kan: Dann wann ein ehrlicher Mann/
Haus-Genossen m der Welt leben / oder mit gutem Lreclir Schuldengemacht/ aber nachmals
m semer HausbÄlung forr kommen kan/ ohne seine Schuld / durch ein sffcnbarcs Unglück / es
sondern alsein GUev und Nurger m el^ ^n Krieg / Brand / Rauber und dergleichen / zu ar-

^ ^ ^ , ner gewissen policey angesehen wenden Tagen kommen wäre / so würde ihn die Unmöqlich-
muß / so folget / daß er auch verstehen müsse / wie er man- ^it in solchen Fällen im Gewissen so lange entschuldigen/
mglichen/er mag vornehmer/ geringer / oder aber ihm j?jß erwiederum zu?)?itteln und bessern Taqen kommen
gleich seyn / als ein redlicher Mann / burgerucder Ge- hingegen diejenige Schuldner / die aus eige?
rechtlgkklt gemäß im Handel und U?andcl begegnen/ ^r Schuld durch MüMgang/unbesonnene Handlung/
und die Sache dabey / so viel an ihm ist/aljoeinrichten sol- prächtige und verschwenderischeHaushaltung / Spielen/
le / daß / ob er schon seinen eigenen Schaden verHuten/ Sauffen und andere Laster in Armuth gerathen / daß sie
gleichwohl aber doch keinen solchen Gewinn suchen banquervute spielen/undihre Lreciitores ansetzen/unter
,ölle/ davon ein anderer Schaden leiden muste / son- ^r Kubric der Gottlosen / welche borgen / und hemach

dern überall / so viel möglich / eine solche Gleichheit ge- nicht bezahlen / stehen / und nickt besser als unIcrechteN z Be/



IO2 De6 k/vM und Rechts verständigen Haus-Vatters
Veeneaer/ vor GOttes Gerichte aber / als Diebe ange- abgemessen / wornach sich der Haus-Vatter auch billig
sehen werden. In dieses Register gehören auch die un- richtet; es wäre dann / daß er nach obiger Betrachtung
danckbare Schuldner und Zahler / welche sich in ihren em mehres zu thun / und über die Gerechtigkeit eine Mil-
rechten Farben abgemahlet selbst finden können in dem digkeit zu beweisen / in seinem Gewissen billig erkennen
Haus-Buch Sirachs c.29/ 4. „Mancher meynet/es seye würde: da es dann gewissenhaffter Billigkeit gemäß ist/
„gefunden / was er borget / und machet den unwillig/der daß eines jeden Arbeit so geschahet werde / daß er von sei-
„lhm geholffm Hat. Er küsset einem die Hand / dieweil nem Verdienst / so er nur in der Arbeit anhalten will / sein
„man ihm leihet/und redet so demüthiglich uinb des Nach- Leben fort bringen / und in guter Zeit vor sich und die Sei-
„sten Geld/ aber wann ers soll wieder geben / so verzeucht nige einen Noth-Pfenning aufs künfftige/ wann er kranck
„ers / und klaget sehr / es seye schwehre Zeit / und ob ers oder Alters wegen unvermöglich werden solte / zurück le-
„wohl vermag/ gibt er kaum die Helsste wieder/ und rech- gen könne. Weil aber hievon bereits oben / da von denen
„nets/enen vor Gewinn zu. Vermag ers aber nicht/ so Pflichten der Herschafften und des Gesindes insönB
„bringet er jenen umbs Geld: Derselbe hat ihm dann sei- derheic gehandelt wurde/ ein mehrers zufinden/ sohal-
„ber einen Feind gekaufft mit seinem eigenen Gelde / und ren wir uns hierbey langer nicht auf.
„jener bezahlet ihn mit Fluchen und Schelten / und gibet §. s. Ferner soll diese Gerechtigkeit dem Haus-Vat-
„ihm schmähliche Worte für Danck. ter bey dem Leihen seine gewissenhasfreGrantzen stellen/

§.z. Mit dieser Gerechtigkeit hat eine ziemlich ge- damit er sich weder auseiner oder anderer Seiten durch
naue Verwandschasfr die Wiedererstattung alles des- Ungerechtigkeiten versündige. Wobey so gleich die Ge¬
st», / das einem andern zustehet / man habe es gesun- wisjens-Frage vorkommet: weil der Wucher in Heiliger
den/oder unter dem Schein des Rechts / oder mit Ge- Schriffr hin und wieder (sehet Lxocl.22 .2s. I.ev.2s»
walt an sich gebracht/oder man werde es erst nachmals zs-zs. veur.2z,,9.2o.) ernstlich verboten/und unter
gewahr / daß mans mit Unrecht besäße: wovon verschie- die fünden / warumb einer vor GOTT nicht leben soll/
dene und vornehme Arten in denen Göttlichen Rechten L?ecN. 18» 1 z. gerechnet wird / ob denn nicht das
I^ev. 6.26. beschrieben stehen : „Wann eine Seele sün- rereFe oder Zinsen / so man von dem auegelichene»I
„digen würde/ und sich an demHErm vergreiffen / (so Gelde nimmst / wider diese Gerechtigkeit, allermeist
„schwehr nimmt GOtt solche Ungerechtigkeiten auf) daß aber das Christenthum strciren ^ Wobey die Liebe/
„er seinen Neben-Menschen verlaugnet/ was erihmbe- so ferne sie nur gegen dem Nächsten recht geordnet ist/weit
„fohlen/oder ihm zu treuer Hand gethan ist/oder daß er sie in allen Göttlichen Geboten steckt / und dieselbe erkla-
„mit Gewalt genommen / oder mit Unrecht zu sich bracht/ ren muß / dem Gewissen den gewissesten Ausschlag geben/
„oder das verlohren ist/ funden hat / und laugnet sol- und die Gerechtigkeit maßigen kan. Wie es nun einee
„ches mit einem falschen Evde / wie es der eines ist / dar- Seits eine Übung der Liebe ist / daß der Vermögliche
„inn ein Menfcb wider seinen Nächsten Sünde thut/ sein Geld ausleihet/und denjenigen Gewinn/den er selbst/
„wanns nun geschiehet/daß er also sündiget/und sich ver- so ers angeleget hatte / davon hatte gemessen können/
„schuldet/so soll er wieder geben/was er mit Gewalt ge- einem andern gönnet; also erfordert die Liebe anderseits
„nommen / oder mit Unrecht zu sich bracht / oder was ihm hmwiederum / daß dem Darleiher auch einiger Genuß

besohlen ist / oder was er funden hat/ oder worüber er gegönner werde/ damit auf beyden Seiten eine solche
„einen falschen Eyd gethan hat/das soll er alles gantz wie- Gleichheit/damit beyde Theile?» frieden seyn können/
„der geben: dazu das sünssre Theil darüber geben/ dem/ getroffen werde. So es nun nicht wider die Gerechtigkeit
„deß gewest ist / des Tages / wann er sein Schuld-Opsfer laufft/ wann man ein Haus/ Acker oder Garten/ (welches
gibt/ m.f. w. Gleichwie auch denen Kindern obliget/ daß man umb das ausgeliehene Geld hatte kauffen und ver-
sie nach der Anweisung / die oben an ihrem Ort geschehen/ pachten können) einem andern umb den verdienten und
ihrer Eltern Treu / Glauben und guten Namen auch noch verglichenen Zinß verleihet/also muß auch von dem aus-
im Grabe wider alle Beschimpfung retten sollen / also geliehenen Gelde ein gleichmäßiges Urtheil fallen / dabey
sind sie und alle Erben insgesambt/ die ihrer Elrern/ Vor- auch dieses zu bedenckendaßdie gäntzliche Aufhebung
fahren und anderer Erbe bekommen/ Krasst dieser Ge- aller Zinsen / so sie ohne Unterscheid in das geineine Wesen
rechtigkeit schuldig/ daß sie deren Schulden nach ih- eingeführet würde/ der menschlichen Geseklschafft mehr
rem Vermögenbezahlen: welche Erstattung demjeni- SchadenalsNuyen bringen dörffte.
gen / dem sie gehöret / oder dessen Erben / oder so die nicht §. 6. Damit aber gleichwohl das / was hierbev er-
mehr vorhanden waren / GOtt dem HErm in den Ar-- laubt ist/ nicht zur Ungerechtigkeit werde/so soll der Haus-
men geschehen soll ! weil ausser dieser Erstartung keine Varter nachfolgende Erinnerungen zu Verwahrung sei-
Vuße/ und daher auch keine Versöhnung bey GOTT nes Gewissens gewissenhafft beobachten. Erstlich/soll
Platz finden kan. /'eccatam »0» coo</s»al «r, ni)i ab/at«» er von hundert nicht mehr nehmen / als was durch die ge-
reM «al«r. meine und besondere Landes --Geseye gebilligct wird:

§. 4. Vornemlich aber und insonderheit soll denen Wer mehr fordert/ der handelt hierinn schon wider die
Arbeitern^ dem Gesinde / Handwercks-Leuten / und Gerechtigkeit. Zumandern/ weil die Christliche Liebe er-
denen/die sonst nmb Lohn gearbeitet haben/Krasst die- fordert/daß man dürffcigen armen Leuten /allermeist
ser Gerechtigkeit ihr verdienter Lohn nach allerNillig/ da sie ohne ihre Verschuldung in Armuth und Unglück
kcit ohne Abbruch/zu rechter Zeit/damit er denen Arbei- gerathen ein Allmosen geben soll / sosoll man solcher Ar¬
tern zu Nutz kommen möge/ bezahlet werden. Der Billig- men/ die ihr Leben von dem entlehnten Gelde bloß und
keit kan die Betrachtung der Zeiten / nachdem sie wohl- kümmerlich erhalten / und bey allen ihrem Fleiß und sau¬
feil oder kümmerlich; die Arbeit/ nachdem sie sauer oder rer Arbeit nichts gewinnen/ und daher von dem geliehene»
leicht / gefährlich in der Höhe oder Tieffe / oder auf der Gelde ohne ihren kmn nichts geben können/ die Zinße erv
Ebene / und anderer Umstände niehr / vor allen aber die lassen / oder denenselben zum wenigsten / so lange / biß sie
Liebe / nach deren man sich den Lohn / so man an der Ar- zu besserer Nahrung kommen mögten / nachwarten: wo-
beiter Stelle stünde/ selbst wünscht / die gewisseste Maß bey es überdiß wohl gar Fälle geben kan/ darinn man das
geben. Insgemein aber wird sie nach denen Land- und Capital selbst zusammt dem InrereKe verlohren achten
policey^Ordnunge und eingeführten Gewonheiten muß / nach der Regel Christi unsers HErm / l-uc. 6. ,5.

..Thut
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Thut wohl und leihet/ daß ihr nichts dafür hoffet / so,, er an des Rauffers /derRäuffer aber sich nicht an--
wird euer Lohn groß ftyn/ und werdet Kinder des Aller-,» derst betrachte / als wann er an des'Verkauffers
höchsten seyn.., Damit man aber nicht meyne/ es sey die- Stelle stunde. Was nun jeder wolte/ daß ihm an seinem
ses ein neu Gcseiz / und nur ein solcher Rath / den der Ortgeschehen solte/ das thue er dem andern / der an seiner
HErMin gewissen Personen gegeben / so ist billig zu be- stelle stehet/ so wird sich keiner durch Ungerechtigkeitver¬
merkn/ daß auch der Haus-Lehrer in seinem Haus-Buch sündigen / noch einigen Vortheil mit des andernNach-
cap. 29/11. folgentlich, von einem Haus-Vatter eben das- theil begehren / sondern sie werden beede von aller Schuld
selbige in diesen Worten fordert: Mancher leihet un-„ bleiben. Weil sich aber die Ungerechtigkeit in Exem-
gem/aus keiner böfen Meinung / sondern er muß sörch-,, peln deutlicher zeigen und erklaren lasset/ so bemercken wir
ten/ er komme umb das Seine. Doch habe Gedult mit,, davon nachfolgende Stücke. Erstlich/ weil ein /eglicher
deinem Nächsten in der Noth / und thue das Allmosen,, LonrraA im freien Willen stehen soll / so ist es von vor-
dazu/ daß du ihm Zeit lassest. Hilffdem Armen umb des,, nehmen Leuren wider die Gerechtigkeitgehandelt/ wann
Gebots willen / und laß ihn in der Noth nicht leer von,, sie geringern Leuten / die sich vor ihnen fürchten müssen/
dir. Verleur gerne dein Geld umb deines Bruders und,, das Ihrige// so sie gerne hatten/ feil machen/ und sie wider
Nächsten willen m. f. w.„ Welches aber gleichwohl sau- ihren Willen zum Verkauffnöthigen/ und ihnen also das
len / liederlichen / murhwilligm Schuldnern / zu ihrem Ihrige entweder mit Gewalt abdringen / oder unter ei-
Schutz / daß sie von anderer Leutke Gelde sich ernehren/ nem hervorgesuchten Schein des Rechten / ob sie es schon
prassen und faullsntzen wolten/ keines Weges geredet seyn bezahlen / an sich bringen: wovon das Exempel / so zwi-
soll. Zum dritten/ sündige hie diejenige reiche und vorneh- sthen dem Zxomg Achab und Nadath in dem Handel
me Leute/wann sie andern/die ihre Ungunst scheuen müste/ mit dem Weinberg vorgieng/ aus l.R.ez. -i. merck-
gewisse Geld-Summen zu übernehmen / und ihnen zu ver- würdig / und auch grossen Her:en die Macht nimmet/ und
zinßen aufdringen / oder auch wann sie selbige wiederum dieLehregibt:daßsie ihren Unterthanen das Ihrige
ablösen wollen/entwedergar nicht/oder doch nie änderst/ wider ihren Willen / ob sie es schon bezahlen / nicht
als wann die völlige Summa beysammen ist / wieder an- abnehmen sollen / wo sie nicht mit Achab über sich
nehmen/sondern an solchenSchuldnernimmerdar Zins- und die Ihrigen den Fluch ziehen wollen. Zum ans«
L.euthe und verbundene Rnechte behalten wollen, dern/ ists wider die Gerechtigkeit gehandelt/wo einHaus«
Kurtz: Wer wider die L.iebe handelt/dem werden die Vatter falsche und doppelte Maß / Elen und Gewicht/
an sichzugeiafstne Zinsen^ zu einem in denen oben an- mit denen Grossen einzukauffen / mit denen Kleinen aber
geführten Sprüchen/ verbottenen beiisendenwu-- zu verkauffen/gebraucht; oder auch alte verlegene unnütze
eher / weil das Recht / so man hierinn mit Zuziehung ge- Wahren dem Käusser vor gute darleget / und sie ihm
richrlicher k.xs(.urion, durch harte und strenge Wege mit unter allerhand betrieglichen Farben anpreiset; welche Un-
Hindansetzung der Liebe sucht / zum höchsten Unrecht vor gerechtigkeit von GOrr so vielfältig im Gesetz unter schwe-
GOtt werden / und von demselben nicht ungestraffr blei- ren darauf gelegten Fluch verbotten wird/ ( sehet I-ev. 19,
benkan. Was der Haus-Vatter im übrigen/ wann er zs. z6 .0eur .2s. lz-i6. prov.20, w.2z.) Zumdr»'t-s
Geldausleihen soll/ zu seiner Sicherheit zu bedencken ha- ten, ists eine Ungerechtigkeit/ wo man einfaltige Leute/
be / davon wird sich in der andern Abhandlung dieses er- die das Geld nicht kennen / mit falschem Gelde wissentlich
sien Theils an feinem bequemen Ort zu handeln Gele? betreuget/ und in Schaden bringet: oder welches noch
genheit finden. gottloser / wo man mit bösem Geldeemen Handel treibet/

§.7. Nachdem auch dieBürgschasf? / da manbe? dasselbe in geringem Werth einwechselt / und in völli-
denen Oeckrorenvor die Bezahlung an des Schuld- gem Werth auszugeben trachtet. Zum vierten /ists eine
ner statt gut spricht/und selber Zahler zusein ver4 ArtvonUngerechtigkeit/woman im Prei//der Wahren
kctfler/ eben die Krafft haben/als ob man solch entlehntes die billige Maße nicht halt/ in welchen» Fall so wohl von
Geld von dem Glaubiger selbst entlehnet und empfangen Kau/fem als Verfau/fern gesundiget werden kan: von
hatte; so erfordert die Gerechtigfeit /nebe?) aus des diesem/wo er seine Wahren/allermeist deren man zur täg-
Schuldners Seiten gegen den Bürgen / daß ich solches liehen Nothdurfft uicht entbehren kan / nach seinem eige-
lieber mit Siracbs als meinen Worten ausspreche / daß nen Gefallen zu hoch schätzt / ( dann was die Dinge / die
er solcher Wohlthat ingedenck / feinen LLrlostr nicht zum bloßen Staat und überflüß'igen Pracht gehören/und
unverschambter/ gottloser und undanckbarerwei-- allein von Reichen und Vermögenden gekauffr werden/
se stecken lasse/und in Schaden bringe / sondern die darum mögte derPreiß eben so fcharff nicht gerechnet wer-
ZSezahlung aufdte bestimmte Zeit abstatte: Aufdes den) allermeist und insonderheit/so dabey noch wider die
Bürgen Seiten aber/ daß er/ nachdem er die Bürgschafft öffentliche darüber gemachte l'ax. Ordnung gehandelt
unwidersprechlich aussich genommen/ nachmals mit Sei-- wird. Von ienen /den Rauffern /wird gesündiget/wann
nen Rancken sich auszuwicklen suche/ sondern sich als ein sie den Verkaufter / weil er ihre Ungunst und Zorn sürch-
wahrhaffter redlicher Mann zur Bezahlung verbunden ten muß / nöthigen / daß er ihneu die Wahr umb den
achte. Besser und ehrlicher ist es/daß man im-Anfang/ehe Werth/ den sie selbst nach ihrem Gefallen darüber ma«
man sich zur Bürgschafft einlässet / sein Vermögen über- chen / geben muß : oder / wo man einen / der aus Noch
schlage / und niemal Bürgschafften über Vermögen auf verkauffen muß / so hart treibet / daß er das Seinige in
sichnehme / als daß man sich nachmals von der übernom- unbilligen / offt kaum umb halben Preiß / folgen lassen
menm mit allerhand Griffen zum Schaden des Lrecliro- muß. Endlich ists im Gegentheil auch eine Ungerechtig-
ris gewissen-los los wircken wolle. keit/ wo man ViHuslien und andere Wahren / die zur

§.8. Weil in einer Haushaltung kaum etwas zu fin- täglichen Nahrung gehören / entweder auftaufft / oder
den / wobey der Haus-Vatter sein Gewissen mit Unge- aufTheurung zurück behalt/und solcher Gestalt eineGeitz-
rechtigkeit leichter und dabey gefahrlicher verletzen könte/ Theurung verursachet: davon prov. 11 ,26. diß Exem-
als im Rauffen und Verkauffen zu geschehen pfleget/ pel aufgeschriebenstehet: Wer Rom (aufTheurung)
so ist noch übrig/ daß auch der Ungerechtigkeit/ so dabey innhalt (und darüber Dorfftige Mangel leiden lä/7
zu vermeiden / gedacht werde. Hiebey nun gibt die Ge- stt) dem fluchen die A.euthe; aber Seegen kommt über
rechtigkeit diese allgemeine und unbetrieglicheRegul: den/deres (demDFrffrigenz»gute )verkauffet.
Daß der Verkauffer nicht änderst dencke / als wann Rechts?
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ReVt6--AMerckungen» denna^n^nArecktt^

Cl,-.XVII. Z.I. wSDISV'^itW^

yeir tjerrvssen Iveroe. il. ^r,uz l^nell. L. cie rele. venä. und diese Reckrli ^s^
Ä«-Bwobin in allen HMdwmm -in- Gi-i-hh-i-« s-hnng ha» nicht allein in Kanff- sondem auch n

halten/zo gibt es doch etliche Lonrraätus, inwel- undTausch -Lonrra6icn/ Platz/ perl.22 « s ff
chen eine ie> genaue Gleichheit unter den Lonrra- arg. l. f. ff. cie rer. permur. öc'/. 19. §. pe'n 'ff cle ^6 >'l

Kenrm ohnmoglich obser^.ret werden kan; Unter welche LcliÄ. davon zu sehen. Lackov. aci Greuel. V 2 Q , ck'
wir vor allen andern den Kauff-concraÄzehlen / als wel- 11. lic. ^ ^rumX. all t. 2. L. -le I^esc. ven6 'liickr
chmgleichsam/sozureden/dlese^ 99. p.-.n.^.kldgc,. pinell.aäcl.l.sliigueplu^ wel'
weder zu theuer verlaustet/ oder zu wolfeil eingekaufet/ che voÄores auch noch über diß aufandere^nll ^
und solchem nac.) entweder der Verkauffer oder der Kauft rra-Äus dicselbige excen6>ren und ausdahnm. W ^rbw
ser verletzet wnc. Und dieses geschiehet mit beeder Lon- wir aber dieses annoch erinnern/ daß weil die Kayserliche
rrakenten Willen / angesehen der Verkauffer m diesem Gesetz zum Besten des gemeinen Wesens / um^ u BeUr-

c?/<7 (wekher gleichwie andere/des Gewinns wegen derung derer (^ommercien dieses nachgesehen / sie derglei-
geschlossen w.rd per « 25. §. i. ff. -je Q. S-».) allezeit seine chenVerletzung/wannsie gleich biß aus d e He ff sich nicht
Waaren hoch hmauszu bringen/ hingegen derKauffer erstreckensolte/ keinesÄeqes -porobiretund qWaZ/
wolfeilemzuk^uffen/sichvornimmet^^^ besonders eines jeden VerkauffersundKauffers G W
de Personen / welche so widrigen Entsch.'ußes sind/ zu,am- sen Überlassen haben / welcher demnach iiichts desto wmi-
men kommen, Undder verkauffer seine Waaren bietet/ ger in seinem Gewissen solches unzweiffentlich zu verant-
bmg-g-n d-r Kanff-r mnner etwas Hern,»er zn bringen w°r!-nhat, wann -r ft,n-nNjchst-n wiffmNich Md nM
fich bcmnhtt/ -ndbch ab« ab- b-ed- sich eme« g-wOn Z>eiiihint-rgchttund«erietze^Vi^uI!-n-!.-nc;ror
Preises/nachdem sie lang gnug init einander deßwegen ge- 2. cap. 12. F. 12. obl? un. ?ufencjorf. in elem surisvr'
stritten/ vergleichen / kan es nicht anders geschehen/ als üb. 1.6ef. iz. §. 6. k 7. l^ev. in l>ro-!rom. InlpeÄ 6§'
daß der VerkMer/welcher sein Waar zu theur hinaus- 26. Le8rruv.xx.scj7..i.rk.<-o.n.2
bringet/ den Kauffer; hingegen der Kauffer / welcher gar 5 2
zu wenig darvor geben will /den Verkauffer verletzet/wel- MUter diejenige Gleickhe'it/welche zu denen LonrraKen
ches aber nnt ihrer beeder W.llengesch.eyet/gleichwie gar W gehöret / zchlen wir auch vornemlich dieses / daß der
schon erwiesen ist IN l. 8. (^. ^ele. ^ encl. Und hieher ge- Haus-Vatterbezahlen solle / was er schuldia iss' masie.i
höret / was derRechts^ehrer?ompcmiusin >. l6.§.4> einem jedweden dasjenige/wasdenselben zustandig ist/zu
ff. -je mmor. schreibet / daß denen Lonrrakentenm geben/und zu zueignen :8uumc^
^aufpLonrrsöt erlaubt stye / einander natürlicher Inff. 6sLc f. Worbey wir aber einen solchen
VOcw zu hintergehenweiches Hintergehen aber von Vatter / der einem ander»? etwas schuldig / dieses erinne-
kemem vorsch.chm Betrug zuverstchen/a ren/..)daßer ebe.. das-e-nge beMe / was er empfan-
selbigem keinem Recht »pprobiret wird/sondernblo/sal- gen / und nicht an statt dessen / gestaltsam ein Glau-
letndahmzu deutmlst/dcchnachderNatur/ArrundCi--biger an statt dessen was er hergeliehen/ etwas anders
genlchafft die,es Lonrr,Äs vermittelst emes jedweden wider semeu Willen anzunehmen / nicht gezwungenwer-
Haus-Vatters/derdasSelnige zu vermehren begehret/ den kan/ perl. 2. §.1. k. äek.c^. S: sr«. pr 1. quib mc>6
Klugheit emm,der zu verletzen solcher ^ roll, oblig. weßwegen er kein abgeschlagenes und un-
daß man deßweqen den einmal gesch/o^'nm LonrrsÄ nutzes Geld vor ein gutes >' keinen neuen Wein vor einen
aufzuheben kem Mttel habe; V.ch ommno v. 97. c.i. alten / kein Mmmes Getre-d vor ein M^/weTs hm
pok pnnc. welches die Rechte nicht allem deßwegen nach- dargeliehen / auszahlen soll / perl. 5. ff. ciel^ L allermas
gefehen/ weil beede Partheven/g eichwie Hieroben gedacht sen er siä) aufsolche Weise leichtlich mit dem Schad n ,T
worden / h-erem^ stüw nes Nächsten bereichern könte / welches doch wider alle
de / solches gar bleiben zu lassen / sondern auch haubtsach- Recht liesse / v.. 4. ff. cle (^on6. incleb. und so v.ellelcht
lich nmb dieser Ursach willen/ dannt die Lommerc.en nmb mittlerzeit das Geld abgesetzet worden / soll er vornemlich
so viel desto mehr im 5lor bleiben / u»,d durch die gar zu ge- dahin trachten/daß der Darleiher in keine Schaden koiw
naue Gleichheit / der Gebrauch derselben / we cher doch me/perl. 99.^. 6e lolur^ zu welchen. Ende di«! Rechts-
dem menschlichen Leben so nothwendig und nützlich .st/ Lehrer insgemein fast mir einander dahin Mess n / daß in
mcht gesperret oder gehindert werde / welches ohne Zweis- solchem Fall (wo nicht ein anders bedungen wo den') die
fel geschehen wurde/wann einer jedweden /auch so gar ge- Zeit des Lonrr»Ä8 beobachtet / und nach derselben die
rmgen Verletzung halber dieser LoneraÄ wieder ansge- Bezahlung eingerichtet werden solle/massen auch die Lon-
haben oder ;e. umnet werdenkonte: v. 1.44. pr ff. -le rrakenren vielmehr ausdas gegenwartige/ welches ihnen
ulllcap.I.?.k6.L. 6eR.elc Vencl.L^I.r.c.qv. lic. ab vor Augenwar/ als ausdaszukünfftige sich reieriret m
cmr. recel^. zuqeschweigen/ daßdes Streitens nndZan- haben scheinen/perl. z.ibiczueOV. ff L Und dÄ
ckens vor Gericht kein End seyn wurde / wann man in al- Meinung ist auch probiret in denen Reichs-Äbschieden-
len und solcher gestalt ohne Unterschied einer jedweden Als zum Beyspiel im Reichs-Abschied zu Francksmt / 6-
^erletz^g wegen aus die ^.elciffion oder Aushebungdes anno 1442. §. irem wann auch :c. im Reichs-AbschiedmLvntrsQMagen konte: da doch dem gantzen gemeinen Augspurg/ -le anno , 500. §. weiter, ^n. A
Westn hochl.ch daran gelegen .st / daß so viel immer mög- -le anno 15 r 2. §. nachdem auch. Im R.A. zu Nürnberg'
^chd.eSlr.tt,gke.ten abgethan werden/ per 1.21. ff-le -lean.^24. S.dergleichen hatderMüntzha ber N Am

ö-pr.^ep«n. remerel.ri^nr. Zbiquevl). Da- Speyer/-leanno .526. §.Jtem als etliche
mitaberauch mdiesem ^alld.e I^seiion oder Verletzung 6e anno 1529. §. undnachdem. R.A. zu Auaspura/ -le
nicht ohne Zlä und Maß/ und solcher gestalt unverant, snno i/zo. §. dieweil nach vielgehgbter Handlung ?e
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A.A. zu Regen/Mg 6eaon. i /?-.§. dieweil, snn. 1541. rir. cje cess. bon. imgleichm auch die Italienische/gleich-
§. und wiewohl aufetlichen cumleczq. R.A.zuAugspurg wie solches lehret perr.peclc. cr. 6ejuresck. c.4. n.2.Sc
ann. » /4x.§. als wir. Lc anno 1551. ferner cum leqq. z. ^ nicht weniger die Nürnbergische perk.e-

snn. 1 //s. §. wiewohl auch gemeiner Standen. Muntz- torm. Nor. I 'ir. 11 . 1.. 6. §. f. in verk. j^ssM auch denOrdnung keröinzncl. I. cle snn. 1559. Icem R. A. 6e an- Schuldner einige Lession Oder Abtrettung der Gni
vo i s6ö. §. wiewohl aufvielfaltige :c. R. A. zu Regen- rer nicht fürtragen / nsch von sbFemcldter Hrv-?
spurgclesnn. ls/o. §. neben cum leczq.öe ann. 1576. §. nung befreyen/oder entheben, zc. Ob aber deralei^enGemeinen. R.A. zu Augsp. snn. 1582. §. demnach ge- LcsrucK sonder Unterschied allen Gebrauch de>- Lelkon
Minen Standen. R. A. zu Regcnfp. cle snn. 1594. §. oder Abtrettung der Güter aufheben/und die/eniae/wel-alvwir dann. snn. 1598. §. so haben wir. 8- snn., 60z. che durch unglückliche Zufall umb das Ihrige gekommen/

§. und dieweil fast allewege. :c. Lont. l^orom. czv. nlukr. diesen/ so dieselbige verschwendet/ gleich achten/wird weit-
is.Loral. ^ib. z. miicell. e. iz. V»lq. illuttr. lib. lausstig6ispuriretV0Ml?ecr.^ZeiZ. 6. ^v. zs. n. 42. cum

,.c. 2. n.7. langer. cle excepr.p. z. c. 1. n.78. l^icol. mulr.lc<^g.

keulner. l.id.z. conl^ iz.xrnett. Lorkmann. conl .z6. Noch eine andere Wohlthat kommt denen Schuld-kricl. ?ruckmann. V0I.2. conl. >2. ^ns.4.0. i.slu. nern/so durch Unglücks-Fall umb das Ihrige gekommen
que plures. Loncorci. Chur-Bayrisch Land-Recht 5>. r. sind/Matten/durch die (^iinquenellcn oder Anstandst

ric. 2. §. da dann das geliehen Gut. Chur-Fürjtl. Sachs. Briefs/ vermittelst welcher ihnen entweder von dem Kay«

Lontt.p.2. contt.2Z .und Francksurt. Reform. p.2.nr.24. ser oder denen Standen des Reichs in ihren Gebiethen/L.wann mitlerZeit. 2 .)Soll derHaus-Vatter ferner erm- eine gewisse Zeit / gemeiniglich aber fünffIahr(darvon
nerc seyn/daß er die gant-eSchuld auf einmal bezahle/mtt- auch diese Briefs ()umquenellen genennet werden) nach«
hin nicht nach und nach selbige dem Glaubiger eintropffle/ gesehen wird/ binen welcher sie von ihrenGlaubigern nicht
gestaltsam ein Glaubiger auch dieses (so vielleicht nu An- angefochten werden können / v>6.1. 2. L. cie prec. imp.
fang nicht ein anders bedungen worden) einzugehen un- oKei-.k k.ef.polit.6e anno 1548. Sc 1x77. rir. vonver-
verbunden ist / per !. z. ff. tam. ercilc. Lons. R.ekorm. dorbenen Kauff-Leuthen. Sl k. /. cje »nno 16 54. §. diesem
krancoturr. p.2. ric 24 .5. Erstlich:c. besonders/so nichts unseren bißher. i7s .DiefeBriefwerdenauchnachSach-anders im Wege stehet / auf die Lxecurwn dringen kan/ ftn-Recht eiserne »rief genennet / weil innerhalb dieser
welche gemeiniglich biß auf den letzten Heller geschehen Zeit/ da der Schuldner nickt kan zur Bezahlung ange-
muß/perl. i.L.czui bon.cecl.poliunr.so gar/daß nach strenget werden/ die Sachsen sagen/er sey eitern wsr-<
der Scharffe derer KayserlichenRechten nicht einmal den/ V- »erinZ. cle kclejuss. 0.5. n. 102. i .i Französischer
dem Schuldner etwas zur taglichen Nahrung / sondern Sprach aber werden sie lereres cle clel^' oder Innres
nur ein schlechtes Kleid / und ein Hembd / damit er die cle relpic benamftt / weil sie zu dem Ende aegeben werden/
Bloße seines Leibes bedecken könne/uberlassenwird; also damit der Schuldner binnen solcher Zeit relpiriren/ oder
lehret Gelenk. scl rit. V. cle ceff. bon. N.4. ^Es Ware wieder erhohlen können. Von welchen Briefen mit
dann/daß man mit solchen Personen zu thun hatte/ wel- mehrern zu lesen. VNlkelm. ^ncon. cle kreunclenber?.
che dißfallls privileZiretsind/ unddasLomperenriXbe-1'r.clekescript. morst, kinckelrkul. inO>5p .6e morst,
nekcium haben/vermittelst dessen man ihnen in der ^e- «.e5cripr.Lel.suterbsck.6e bsnekc. «.escripr. morst.

b-Z-Di-Wied-rerstattungd-ff-n.-.
gleichen Freyheit denen Eltern und Kindern/ per §. 40.^ ^Ndlich ist em Haus-Vatter auch dahin verbunden/
6esÄ.MannundWeib/ !.2O.K'.6ereiu6.T.59.Z.6s ^daß er vermog des natürlichen und weltlichen Rech-

sÄ. denen Soldaten, U18. k?. 6e rs und andern ims / dasjenige was er von andern blßhero besessen un-Personen mehr gegeben ist/ davon zu lesen I^merbsck. verzügiich und ohne alle Gefährde wkederzuruckgebe/noch
IN O.sp. cle Lomperent. öenekc. oder/ daß die Schuld- vor sich zu beHaltm/emgedmck/ daß alles dasje-
ner ihre Gütergar cec/ü et und abgetretten Hatten/ dann mge/was nicht sein eigen ist/einem andern ohnsehlbar zu-
solchergestalt konten sie gleicher Gestalt weder in den gehören müsse; gleichwie der Kayser j ui.anus schliesset in
Schuld-Thurn geworssen / noch in denen Hernachmals !.ulc.L.unäe Vi. und dieser Rechts-Satz ist enthalten in
erworbenen Gütern über ihr Vermögen belanget / son- I- iz- §. 2. tk. commo6. weßwegen auch demjenigen / so
dern es müste ihnen in der Lxecurion ebenfalls so viel dergleichen Sachen zustehen/unterschiedliche Mittel/sel-
überlassen werden/daß sie nicht darben dörffen/ v. §. ulc. 1. bige wieder abzufordern an Handen gegeben werden/ dar-
«Ze a<A. ^66. Chur-Bayrische Policey - Ordnung §. 14.' von zusehen I. Z2. lk. clek. e. ,rem r. r. ss. 6e Loncli<A. ii-
verl. so aber jemand cum leq. wofern sie nur durch Un- ne caul«. Sonderheitlich aber ist zu mercken/ daß ein Be-glücks Fall um ihreGüter komen; dann so sie vielleicht die- sitzer dasjenige/ was man ihm aus Jrtthum / und da man
selbe verprasset oder verschwendet hatten/würden sie keiner ihm solches nicht schuldig gewesen/ bezahlet hat / durch eine
rechtlichen Wohlthaten würdig oder fähig fevn/ per I. si. L^ecisl. Klag wieder herzugeben / angestrenget werden
pr.ff. clerejucl. kl. 6z. §. 7. tf. pro soc. ö! Chur-Bayri- könne / welche Klag LoncllLtw inclediti genennet wird/schePolicey-Ordnung. cit. §. 14. vör5. wo aber :c. Ob- davon zusehen t.t.ss. Lc L. cle eoncli^. in6eb. welches
wvhlen aber durch sothane Lellion oder Abtrettungder eben auch von diesem zu verstehen/deme zu dem Ende was
Güter die Schuldner von dem Schuld-Thurn denen ge- gegeben worden/daß er dargegen etwas anders gebe/dann
meinen Kayserlichen Rechten nach befreyet werden / so wann solches nicht erfolget / kan er ebenmaßig zur Erstat-
können sie sich doch nach denen Lramren etlicher Oerter tung dessen/was er empfangen durch eine sonderbare Kla-
hiervon nicht libenren; allermassen nach Sachsen Recht ge/welchegenennetwird Loneiiätio csusa clsraesuls nol»
dem Glaubiger erlaubt ist den Schuldner nach Richterli- iecurs , davon zu sehen r. r. ff. cle LoncZ. csula clsr. 6e t. r.
chen Auchruch so lang bey sich zu behalten / biß er ihm die cle LonäiÄ. ob rem clat. angehalten werden. Ja wann
Schuld adverdienet oder abgearbeitet habe / wie zu sehen jemand etwas aus einer in denen Rechten verbottene Ur-
aus dem Land-Recht, lüb. z. arr. Z9. äcic!. petr. «eiA. sach empsahen / haben die Rechte gleicher Weis eme be-
p. l. czv. zs. n. ?8. mit welchen auch die Bayrische Gesetze sondere Klag ausgefunden / vermittelst welcher em solcher
übereinstimmen, nach der Lehre Luare?. cls l.1.. k-egn. Besitzer zur Wiedersebung angehalten werden kan /wel-

Q che
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che Klag genennet wird Lo»ci/ctio ob curp. vel mjuk. 170. Ich sagewider^esOeponente» rvillen
cau am. davon zusehen r.r.ff Sc L 6s L«n6. ob curp. so derjenige / welchem ein Sack Geld anf-uheben aeaek ,
caul^m. ö!L. wann nurSmemge/welcher etwas gegeben/ worden / von dem Deponenten Erlaub/?
Nlcyt ebenmäßig aus e,mr »olchen verbottenen Ursach sol- dasselbigezu gebrauchen / und nuri>^
chesgethan / d.u°,M)-mfalls hjn« «keinMitteldaS

Gleichwie wir nun bißher erwiese» / daß -in jeder wvrd-ii°Ündw-ilm solchesw?d"^
dasjenige/ MS er besitzet / und -me>.i, andern zugchör.t/ -r-6t-la.tsser/ als wird er von denen ÄsÄr«n / 0°'
n>i -d-!,ug-b-n gehalten seve; Alomussen wn auch tue, poliium i,r-gu!-r- ,,n,cnmr davon a d.» i , .
ses h-er^rmnern / daß er eigentlich m diesem Stand / wie §... jun^. 1.26.ff. cjeool. acjci I. ?.
er eine Sach empfangen / selbige wieder hergeben müsse/ aber hat man in diesem Lonrrs«^ trenlich
gestaltsam dasjenige/was nicht in eben demStand/ in wann zur Zeit einer qroisen Gembr/ nÄ? !
welchenr man es empfangen / sondern verderbterWeise Brunst/ oder ein^mulr entstanden / /emWden^
wieder gegeben wird / vor wieder gegeben nicht zu halten/ anvertrauet worden / dann -e a öss^ Ä -k
per!. z§. I.ff commoä. Jedoch istdieses hierbey wohl Zeit vorhanden/so/ daß man Nicht v?el^kak / I.mk?
pi mercken/daß ma.nn emem Lom^u mehr Fleiß nen treuen Freund sich umdzuSn / ^
»n einem andern anwende müsse; worbey diese Reguln ein- Treue dessen seyn / zu welchem man solches V ^ ^
gefuhret; In weichem LoncrsÄ dessen / der etwas zet/ dahero dieses Oepoiwum ains! ^ 1
-inpfang-n, NW-„blsßa/l-m v-riir-e / ind-ms-l- wird / undso derjenige/ der dasselbige zu Anm
b-n hae man allen menschlichenund mMchen -mpsah-n / solches n.>ck,ac!v^ds!.?n!n» !,??v
Fleiss anzuwenden / mithin -ulp.m I-vlMm.m zn aber dessen überwiesen würde / kö n c e r M
xrzekiren; Ein Exempel haben wir IN commoclaro. wan ten nicht allein m Eraattuna d^ n.^ii^ H
nemlich einem zum ziemlichen Gebrauch «was gelchuet den, sondern er »erlichr-te mch seinen ehrSn Namens
worden/mass-uderscllngrsolcheg-lchnt-«achi,isg-m-mnnd muss- noch über dieses / wann »leich naÄe!>?nda
st,nen eigenen Sachen »orzimchen , und -U1-N grösseren durch einen umerhofften Zufall so che
Flech / alsbe» semen eigenen Sachen anzuwendengehal- Sach zu Grund gangen / dcn M-r b^
IM ist/ dannwo dieses mcht geschahe /sondern di-gel-hnl- sio weniger -rstat,°n7p°e§ ^ ^
Sach », etwas verwahrlosetwürde/ kont- er »-«wegen cV^/ Ünte^^^^^
zur Wiederersetzung angehalten werden / v. §. 2. quib. Sach von vielen einem andern a m.r. - ^ ^. ^ ^

recomrak. odl. Nur die grössere Gewalt und UN- lich dieselbiaestrittia N / so d rS. n
versehene Zufall/ welche kem Mensch verHuten kan/ sind zu eignen will; welche strittige Sach demn^bdenema-n
ausge.wm.nen / <l. §. 2. wofern er mcht auch durch ein be- dessen Handen sie niedergelegt wo^
fonderes selbige aus sich genommen / oder durch muß/biß durch Richterlichen Ausspruch ausaema^
st», ^^r^.huli. en or !.r ^erziehen selbige zuweg gebracht den/wem unter denen strittigen Partheyen selbia e/u rett/
hat/v.l.s.§.2.ff commoä.iunÄ. I.2z.ff.(je. K.I. Itt ruiren: Und wird
welchem LomraÄ aber dcfstnNuyen allein veriiret/ derieniqe/ welchem die trrirn-,-'^^ ,
de--twa°h.rg-g-b.l.,md°mMb-,,h«mannnr-u,. UuT/zmmn^
pam lurzmcum^lom^Iozupr-kiren/unistentschuld ff. ^os. Und diest's geschiher nicht allein
digec/ob man gleich Leinen solchen Fleiß/ als man in theyen aus freyem Willen / sondern auck bikweilen au-i
^-mcn e.genen Sachen zu thun gewohnet ist/ anwen- Noch ausGehG des Richters/ wann nemlick u. kÄÄ
dec/ wann man nur dergleichen Sachen nicht gar ten/die Partheyen mögtm zudenWMnäre ^
mrt Lle.ß/ oder ausgar ^ugroMrNachläßigeeit/ einenlumuk erregen / oder wann mWmwelche be>5 keinem Menschen zu vermachen / ver-> mögte der Inhaber und BMer d/.
wahrlojet; em Exempel dessen haben wir in ciepo/Iro, derben oder verschwenden. V. c)i-6 Lam 0 2 ^. ?
wann nemlich einem etwas aufzuheben gegeben / und zu t. welches Zcczucst.um aber ausser den^/No/b Äil^'
dessen treuenHandenmedergel^ v. nicht geschehen kan/sondern als ,n ^
czu.d. moch re conrrob. obl. massen deyen.ge/ welcher ei- verbotten ist. v. I. un. L. cje prok seciuelir^
nem andern etwas anvertrauet/ sich selbst die Schuld zu cap. ,.X. äe lequ.tt.. poffeff Endlich bab-n ^
geben / daß er keinen treuern und vorsichtigern Freund er- diese kegu! zu mercken ; welchem
wahlethar: 6 § ,. in k Es wäre dann/daß ersieh zn ei- beeden Lo^r.^en Nuy^
nein grollern Aleift p^ -weis verpflichtet / oder einen muß ein solcherLlcifi angewendetwerden/a7s^
Lohn empsangen/oder sich,elbsten aufgedmngen/undeinen in seinen eigenen Sache? zu thun pflcaet / v ^in
andern fleißigern hierdurch abgeha en hatte / dann in die- Beyspiel dessen haben w.r in Kauffen
sen Men allen wurde er nicht ent,chuldiget/ wann er ei- Item in Bestandnüssender Hausser und ^
nen solchen schlechten Fleiß anwendete; v. j... 6. Lc §. dern mehr / von welchen alle,, weitläuff icl^5n
Zs. ff.cjepc)^unÄ.czp .2 .X.e°ci. Im übrigen aber/ob- 6iore5 l. 5. §. 2. ff.cc!mm"cj ww.nV^^
gleich dieser Lon^ ^ ^bi ^cok. Lorokr. ff 6e WnderhN^willdoch mdemselbenvonnothettlcyn/ daß man treulich 5^er.7r.6eculpz inconrr^ p'xttznA ^
und aufrichtig handelt / mithin von denen anvertrauten Aus dieser Rechtlichen Oeciu^ion
machen nichts entwendet oder veruntreuet / oder selbige erhellet zur Genüae / wie weit /Ich ^ ..Ä
Sache.: / so man hättevenvahrlich aufheben sollen / zu ss- 2d HMpt-W ^
nem eigenen Nutzen/ wider des Deponenten willen/ das ist/ daßman einem/eden das Semia. ^
anwmdet/ geftalt»am der,emge/»o solches thut / nicht we- solle/erftrecke Welches auch vorn--,^^ ,.?^.!^ ^ ?eben
mg-r°>s-inDieb ,uacht-n/michi>,eb.ndi.Straffeal- chenPlad ssndÄ-« N
«m DiebWewarten hat; e. ldlqu- oo^ ^ ilc obl. schlechterDinaS»orverlotzm-^ ^ ^ ^
-x«iS.jmS. PeinlicheHalS-Gerichtt-0.dnung,Sann >räa-i^cnrlich die Sch»s° b«mM / sog-ben
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zwar die Rechtliche Verordnungen hierinnen klare Maß; geschehen / nach dem Zeugnus Larp-ovii p. 2. c. f 3. rief,
daß / so vielleicht in unserm Grund und Boden von uns/ 19. und in dem Nürnbergischen Gebieth / per kek. ttor.
entweder ohngefehr / oder nn Nachsuchen / jedoch ohne c. I. Dieses ist noch endlich zu wissen/ daß nach denen Kay-
zaubettscheRünst und Mittel etwas/das keinen Herm serlichen Rechten ein Finder den Schatz anzugeben so ge-
hat/gefunden worden / solches uns zugehöre / per i.6z. nau nicht nöthig hat/wo nicht ein Theil darvon der Obng-
§. l. Scz. tf. r!e k.. V.I.UN.L. cie tkel»ur.Lc§. 40-^.6« keit zuständig/dann solchenfalls wird et/ so er den Schatz

I). wann man aber von dem alten Herm nur die gering- verhehlet / sich desselben nicht allein verlustig machen / svn-
stewchrscheinlicheNachrichthat/muß dasGefundenefon- dern er müste auch zur Straff noch einmal sovielder
derSweiffel/entweder ihme selbst/oder seinen Erben/zuge- Obrigkeit bezahlen/perl. z. §. f. ff. cle/ur. klci. Nach den
Mr werden / per 1. 44. pr. ff. cie H. .4. p. Ich sage ohne heutigen Rechten aber wird an vielen Oertem erfordert/
Mberljike Rünsi und Mittel. Dann so vielleicht auf daß einFinder ohne Unterschied den gefundene.Schatz an,
verbottene Weise/ durcl) allerhand Seegen - sprecherische gebe/ oderwidrigen Falls eine willkührliche Straff deß-
Zeichen / oder andere zauberische Weg / ein Schatz / ob- wegen erwarte. V. «.ei. kor. c. I. §. doch soll der Finder,
gleich in unserm Eigenthum wäre gegraben worden/kön- N?as aber andere gefundene Sachen belanget / wel¬
ke sich der Eigenrhums-Hen denselben mit Recht nicht zu- che nemlich andere wider ihren Willen verlohren/ sind die-
eianen / sondern müste ihn zur Straff der Obrigkeit ein- selbige sonder allen Unterschied dem rechten Herm wieder
handigen/ 6.!. un. L. äe rkelaur. und nach denen Kayser- zu zustellen / oder so man nicht weiß / wem sie zugehören/
lichen Rechten eine Lebens- her. l. 5. L. kie mslef. Lc ms- aufs wenigste / durch öffentlichen Trommelschlag/ oder
tkemar. nach der heutigen üblichen Gewohnheit aber ae- von der Cantzel und Rath-Haus herunter / anzuzeigen/
meiniglich eine willkührliche Straff deßenthalbenausste- widrigen Falls würde der Finder / welcher dieselbe verheh-
hen. Viä.kef.Nor. D'r.-s. l.i. §.f. Weil es aber un- let/vor einen Dieb zuhalten seyn/perl. 4z. §. 8. lk.clekurt.
terweilengeschiehet/daß auch auffrembdenGrund und ^c!6.8.el.I>lor.1'ir.2s.l..2.wohinwirauchdieseSachen
Boden von einem andern ein Schatz gefunden wird: Als reteriren / welche zur Vermeidungeines Schiffbruchs
ist zu wissen / daß wo vielleicht ungefehr solches geschehen/ und zur Erleichterung des Schiffs in die See geworfen
der Schatz halb dem Finder / halb dem Eigenthums-worden/Massen dieselbige/wo sie gefunden werden/eben-
Herm zukomme/ 6iÄ. l. UN. Lonlenr. Lonttic. LleÄ. 8»x. mäßig ihrem alten Herm wieder zugestellet werden müsi
p.2. conk. f?. ibique Larp2. Sck.ef.wor. ?°ir. 2f. !.l. sen/ 6.1.4z. §. 8. ff.cie kurt. dahero das fo genannte
^6cj.rexr.2.k.56.iriiin.wann aber mit Fleiß aufeinem Strand-Recht/ Krafft dessen diejenige Lands-Herren/
frembden Grund und Boden dem Schatz nachgegraben an deren Gebieth dergleichen Sachen anstossen / derselben
worden/ alsdann muß derselbige dem Eigenthums-Herm sich anmassen / und sich allein zueignen / billig zu verwerf«
gantz zugestellet werden / sintemalen es niemanden gebüh- fen / wie dann dasselbige Kayser Lon^snrinus bereits zu
ret / in frembden Gründen sich dergleichen zu unterfahen/ seiner Zeit in i. i. L. cie naulraZ. und nach ihm Carl der
6.!. un. Wann aber in Lehens- oder Erb-Zinß-Güternv. in derP.H.O. »rr. penulr. als einen Mißbrauch ver¬
ein Schatz gefunden worden / halten etliche darvor / daß worffen und verbotten hat; davon weitlaufftig zu lesen
derselbige dem Vslailenund Erb-Zinß-Manngantz allein Lckotlel.inl'r. äsanriq in (Zermsn. jur. csp. 2N. per
nebst anderer Nutzbarkeit / so er aus solchem Gut zu heben ror. Was aber mit grosser Lebens-Gefahraus demWas-
hat/zu zueignen feye/gleichwie diefe Meinung heget Lsrp. ser wieder herausgefischetund herausgezogen worden/
^ov. p.2. c. r z. 6e5 6. Srruv. 8. l. ?. c. 12. spb. s. Sc gleichwie die Urinsrores oder Wasser-Taucher zu thun
Lirlcbiaz in l'r. de l'ketsur. Andere hingegen sind die- pflegen / dasselbige wird dem alten Herrn so leicht Nicht
ser Meinung / daß der Schatz dem Vakllen oder Erb- wieder zugestellet / Massen derselbige sich bereits dessen ent-
Zinß-Mann/als Finder / nur bald zu zueignen/ die andere geben / indem er voraus gesehen / daß die Wiedererobe,
Helfft aber dem Lehms- oder Eigen-Herm zuzustellen seye: rung ohnmöglich oder doch sehr schivchr fallen würde, v.!.
gleichwie solches mit vielen Gründen beweiset l^uciv^ell. 45.5.15. ib/.-cum /c/atpen'rurum.ffcie5urr.^clcj.(Zj.
in 8/nopt?feu6. csp. /f. p. Z80. acici. omnino. /. 65. 5 ?. p/zan.265. u/t. /nst. ciek.. L>. vers.Zttat/eca«/a.bcc.intin.
ff. cie 0. mit welchem auch die Nümbergische ^ ^ ^ ^
form, übereinstimmigist/ Ht.-s.L-.§. wann aber :c. ^6 euncj.tz.Glelcdwle auct) denenKmdern obltget.
und dieses ist der Schätz halber in denen Kayserl. Rechten Item: Also sind sie / und alle Erben inöge-
also versehen ; wiewohl etliche darvor halten / daß die sammt tt.
Obrigkeit ohne Unterschied sich der Schatz anzumassen <?>Jese Regul / Krafft dessen einem jeden das Seinige
habe/ V. tt.(Zrot. Qib. 2. 6e /.L.ö! ?. c. 8. N.7. öc t e- -^zuzueignen/und davon wir Hieroben gehandelt/be¬
regnn. 6e ^ure kilci. Iid .4. csp. 2. welches / so man trifft unter andern auch die Erben/ welche so bald siesich
es ohne /^ffeLten betrachtet/ nichts abiurcles ist/gestalten her Erbschafft unterzogen / und dieselbige angetretten ha-
dieses ohne Schaden des Eigen-Herm und ^mders ge- ben / der verstorbenen Person vorzustellen und zu repr«.
schiebet / als welche denselben deßwegen nichts theurer er- fenrirm ansahen/mithin dasjenige/ was dieselbige schul-
kauffen: Und dieses Rechtes haben sich zum offtern auch dig gewesen / denen Lreclikorn und Glaubigern auszahlen
die alten Romer bedienet/nach dem seugnus)scobl(,o» müjsen/per§. s./. 6eobI.ex^v.concrs<!A.!. 59.6e^./.
tolr.»6!. r. Loci.Ibeoclof.6e ^kelaur wte mcht wenl- Kx 60. 6e V.8. weßwegen sie sich vor allen Dingen be-
aerunsere alte Teutsche/ wie zu sthen aus dem Sächsischen dencken sollen / ob es rathsam seye / die Erbschafft anzu-
Land-Recht. ^ib. 1. srr. ? s. Weiln aber heut zu Cag tretten/ oder sich vielmehr derselbige entschlagen/ per 1. 76.
dieses juckcarse dißsalls hin und Wider vanren / wie be- ff. rie K.I. zu welchem End ihnen die Kayserliche Recht
kennet Lbrittiose. Vol. s. 6ec,s. LeIZic. 16. Lc 17. über eine gewisse Zeit vorgeschrieben/ binnen welchersiesich diß-
dieses auch die Lonkitmion des Kaysers ^riderichs von h^^en bedencken müssen / welche Zeit aber sehr un-
denen^ezalien in Lehen-Rechten vorhanden, 56. terschieden war/ Massen ihnen der prsecor icxz.Tag/ per
welche das Kayserliche Recht conkrmiret und bekraffti- 2. ff. cie ^ure clclit,. andere Obrigkeiten aber ?.Monatt
aet: Als wird m diesem Fall wohl wider denrilcum zu der Kayser selbsten aber einJahr hierzu verstatteten/als zu
sprechen / mithin denen gemeinen Rechten nachzulebensehen ex I. t. Z.i z. L. sur.cislib. Nachdem aber nachge-
seyn/per 1.10. ss. äelur.tifcl. welches auch IN Sachsen hends derKayser Minisnus die Wohlthat des lavcn.
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Des k/»M l/ttd Rechts: verständigen Haus-- VatterSzoL
rsrik eingeführet in!. f. L. 6e ^ur. cie/ib. hat der Erb nicht lich / so viel ihm bißhero bewust gewesen / alle Sachen ge-
nöthig / lang beysich zu erw^en / ob ihme die Erbschafft treulich angezeiget; wann aber wider Vermuthen/ sich
amurrettea nutzlich oder schädlich seyn würde / gestaltsam etwas noch hervor thun würde / daß er solches ohne Ver-
er dieses obne dem nicht so genau / wann er gleich noch so zug auch beytragen wolte / dann solchenfalls könte sich der
lang bey sich rathsch/aget/ errathen wird / besonders des- Erb in Sicherheit setzen; Viö. k^erskul. sci Novell, p.
sen ohngeachtet sich nichts desto weniger in grosse Gefahr 6. c. 8. n. 11. Endlich wird s.) erfordert / daß / wann der
oder Schulden-Last setzen kan / wann nemkch in der Erb- Erb schreiben kan/ er zu End des Inventar!! seinen Namen
schafft mehr Schulden als Vermögen vorhanden / welche unterschreibe / wann er aber nicht schreiben könte / das
Schulden er alle mit einander / ob sie gleich die Kl äfften Zeichen eines Creutzes beysetze/ zugleich aber vor sich den
der Erbschafft weit überschreiten/ wann er einmal sich der ^ourium unterschreiben lasse/cl.l. t.§.2.L. 6e)ur. cle-
Erbschafft unterzogen hat / bezahle,? muß / 6.1. ulr.§. i. Lc !ib. welche Beysügung des Creutzes aber heut zu Tag
z.L.cie1ur.6eüb.Da hingegen / wann er ein richtiges nicht üblich ist:c. Diese Lolennicaten aber werden an erli-
Invencarium ausrichtet / und Krafft desselben die Erb- chen Orten alle miteinander zugleich nicht erfordert. Wie

aber gantz sicher ist V.CHur-BayerischesLand-Recht.l'ir.Sihe die krsncok. ki.elorm. p. s.rir. z. per roc. See.
17. §. darumb. k'r-ancvt. i^el'orm. p.6. "tic. z. §. 17. ö! li.e»
torm. Nvrlc. I'ir. z 8.1^. I. I. Es kan zwar ein 1 ekirer §. 4.
dem Erben die Ausrichtung des Invenrsrii erlassen / wie H?On der (Quantität des Lied-Lohns ; Item wie hoch
zu sehen ex dlov. i.c.z.§.2.inl.Lons. !<ef. Nor. I'it. Z2. ^ dasselbigeprivilegiretseye/ kan gelesen werden/ was
1^.». §. f. wann aber eine grosse Schulden-Lastvorhanden/ bereit Hieroben in diesen Juristischen Anmerckungenüber
oder aber auch des gemeinen Wesens Interesse wegen der das ro.cap.S. 12. weirlaufftig ausgeführet worden ist.
Steuer / Losung und Nachsteuer :c. hierunter verliret/ .
kan sothane Erlassung keine sonderbare Krafft haben/ §» 5» Ferner solle diese Gerechtigkeit lc.
srZ.I. zz.ff.cle pucÄ. sclcl.(iipkan. g6 I.f.ink.L. 6e^ur. AZLeichwiedie vorausgesetzte kunclJmencsi^eAulihre
cjeiib. sondern nur denjenigen / welchem etwas im ^estz. ^Würckung allenthalbenausbreitet: Also hat selbige
rnenr I^ezars- oder auf andere Weise vermacht worden/ gleicher Weise Platz in comr^Nu mutui. wann nemlick
schädlich seyn. cl. l. Damit man aber auch dißsalls wissen einem andern etwas geliehen wird; da dann das Geliehe-
möge / was zur Aufrichtung eines rechtmäßigen Invenr,- ne dem Darleiher / entweder nach Verfliessung der be-
r!i vonnöthen / als wollen wir diejenige Stück / welche stimmten Zeit / v. pr. Inli. quib. mvki. rc conrrgh. okl in
darzn denen gemeinenRechten nach erfordert werden/hierverk. quan6oque. oder / wann keine Zeit bestimmet / auf
kürtzlichanmercken:Und zwar erstlich wird erfordert/daß vorhergehende Anmahnung / wieder bezahlet werden
innerhalb zo. Tag / das ist einer Monats-Frist/von derje- muß / >edock> daß dem Schuldner auch einige Zeir nach
nigen Zeit angerechnet/ da der Erb erfahren/ daß ihme dem Gutdüncken des Richters gelassen werde / damit er
die Erbschafft zugesallen / das Inventarium angefangen/ sich erhohlen / und die Bezahlung desto besser beschleu-
undbinnen6o.Tag/oder anderer 2. Monaten/ oder/ so nigen könne/v. l.105. ff.cielolur.Lcl.21./. i.ff.ciecon-
der Erb nicht zur Stelle/die von dem Verstorbene hinter- kir. pecun. Bey diesem Lonrrsc^ nun/hat manso wohl
lassene Sachen auch weit aus einander entlegen waren/ die conrrskirende Personen / als auch die geliehene Sach
innerhalb einer Jakrs-Frist/dasselbige zu End bringe, per selbst zu betrachten. Dlepcrjönen betreffend/ist zu wis-
1.5 §. !.L.äe/ur.ljeiib.Loncorci.k.et.dior.r!t. sen/ daß alle diejenige darlechenkönnen/ welche die völli-
§.darum so einer:c. öc §. es wäre dann zc. 2.) Wird erfor- ge Verwaltung ihrer Güter haben / und welchen es
dert/daß ein Notarius, oder/so der Erb nicht schreiben kön- nicht sonderheirlich in denen Rechten verbotten ist / auch
te / zwey derselben darzu erbetten werden/ 6. i. K. 2. und so gar die Juden / arZ. I. 8. k 9. cie^/ucia-is, wann sie
heut zu Tag noch darüber eine solche Person / welche mit sich nur ihres Schindens und Wucherns enthalten / da-
Eyd und Gelübden beladen/ die vorhandene Sachen scha- von zu sehen die Policey-Ordnung zu Francksurt 6e ÄNN0
zen muß. z.) Daß das Inventarium in Gegenwart der »577-I'it. ZO. von Juden und ihrem Wucher :c. Hinge-
Glaubiger und dererjenigen / denen etwas im l'ek-zmenc gen kan auch allen dargeliehen werden / welchen es eben¬
vermacht worden / oder / so dieselbige mcht vorhanden/ in falls in denen Rechten nicht untersaget ist ; wohin zum
Gegenwart anderer drey tüchtiger Zeugen erziehlet wer- Beyspiel gehören die Söhne / so noch unter ihrer Vatter
den/ Nov. i.c.2.§.l. 4.) Daß alle Sachen/so der Ver- Gewalt stehen/als welchen vermög desLenaru^Lonlul-
storbene verlassen / auch was nach dessen Tod vor Antre- ri ^-»celjonian!nichrs geliehen werden kan / die Ursachen
tung der Erbschafft/denselben zngewachsen/zusammt allen/ sindzufinden !„§.?. ^.^uc>clcumeo,qui inal.porek.ek.
so wohl ^6tiv» als ?ssliv. Schulden/fleißig und treulich öc in l. I. ff. 6e 8Lro ^Isceci. Und so darwidergeschchen/
aufgezeichnet und eingetragenwerde / 6.1. f. §. 2. ^clcl. ist solches weder derVater noch der Sohn zu bezahlen ver-
I^ickr.äeciü 59. dann wo vielleicht etwas von dem Er- bunden/ci.I. l. es wäre dann/daß des VattersLl^nsens
ben mit Vorsatz verhehlet oder verstecket worden / könte dißsalls erwiesen werden könte / per 1.7. § l i. A 8<üc.
von ibm zur Straff das vuplum, oder noch einmal so viel kZaceä. oder das geliehene Geld zu des Vatters Nutzen
abgefordert werden, cl. I. t. §. 10. Nach denen Nürnber- angewendetworden / l. 7. §. 12. C cj. r. dann in diesen Fal¬
schen 5rsruten aber würde er der Wohlthat des Inven- len könte derVatter zur Bezahlungwohl angehalten wer-
rarii beraubet / und müste noch über dieses die Schulden/ den / Lonl. Reform. Nor. 'I'it. I z. I.. 4. wann aber dem
obgleich die Erbschafft sich so weit nicht erstreckte / in lo!i> Sohn zum Spielen / oder andern unziemlichen Gebrauch
cwm bezahlen/ v.k.?f.Nc>r. "pit. ,8. j.2.§. l. wann aber von etwas geliehen worden ware/alsdann könte man denVat-
ihm aus ^ttthum etwas nicht angegeben worden wäre/ ter mit Recht zur Wieder-Bezahlung nicht anstrengen/v.
alsdannkönteman ihm dißsalls nicht beykommen, kefor. I.f. L.cleslezt.acjcj.l. l2.§. Il-ff. MsnclÄt. jur?<A. 1.24.
Nor. c. l. §. f. dahero es rathsam/ daß der Erb dem lnven- §. 4 ff. cis minor. (^ons. Chur-Bayrisch Land-Recht. I'it.
rario folgende^rocettacioneinverleiben lasse/daß er nem- 27. §. dieweilauch, k kskor. Nor. I'ir. I z. I.. s. sondern
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derselbige wäre vielmehr der Verfuhrung seines Sohns zwar andern zu Nutzen verbunden sind /doch daß wir uns
halber dic/e»W/so zu dergleichen Sachen ihme Geld vor- nichtselbsten schaden/per/.2. §. f. ff. äesq.k sq. pluv.
gestrecketbaben/ ucili sÄionecjelervocorrupco ,zu be- src.V.^.Qrot.cjej.ö.öe?. 2.c. öc5ecz. ibi-
langen beftigt/ per. l. 14.5. I.ff.6eserv.corrupr. Damit ^ue Velrkem.gv. z.pufencior^ c»e/.>s.S!(^.^d f .c.7.man aber Ivissen Niöge / ob das vorgestreckte Geld nutzlich §. 8. leq. ö! LloppenburZ. InK. I'kec»/. cis usur. c»p. s.
verwendet worden / als liget dem Gläubiger ob / solches noch endlich denen Rechten der Völcker zuwider sind: an-
zu beweisen und darzu thun; so lange nun dieses nicht ge- gesehen solches von denenEbraern/^s/pr-ern/^rbsmen-
schchen/kan er sich so leicht keine Hoffnung machen/ etwas sern/^iligorken :c. beweiset Nskn. »6 c/c. cle ulur.
wiederzuerlangen;welchen Beweißthum der Glaubiger n. 2. -/^clci. pecr. ^Lro6. ljb.4.rec.jucjic.rir. zo cle ulur.
auchalsdann aussich zu nehmen schuldig ist/wann er einer ö: perr. (ZreZor. ^kolos. cle u5ur. I. b. 2. c. 1. n.7. öc
Sradt oder Gemeinde etwas dargeliehen / gleichwie die leqq. Von denen Römern bezeugen solches insonderheit
DaÄore« msgemein bemercken 26 1.2/ ff. clsk..(^wie- ihre geschriebene Rechte/nach welchen auch ulur« cenre^.
wohl nach den heutigen Lands-üblichenRechtendieStädt erlaubt waren / das ist / daß sie monatlich 1. Gulden
und Gemeinden ohne Unterschied zur Wiederbezahlung von 100. und solcher gestalt alle Jahr 12. pro cenco for,
angehalten werden können ; wann entweder die Vor- dern kunten/welche Freyheit aber nachgehendsvonKay-
nehmsten der Stadt / oder die Vurger insgesambt selb- ser ^jukmisno aus verschiedene Weise eingeschrancketwor-
sten / oder durch ihren bestellten Zynclicum und Gewalt- den / als zu sehen ex 1.26. §. 1. L. cle ulur. weßwegen dem-
träger in diesem LonrrsA eingewilliget haben/ vicl. Lsrp. nach zu Wessen / daß so man den Mißbrauch von der sonst
xov. p. 2.c.6.6. i z. 8.ickr.clec.7i.8rruv.Lxerc.gcl an und vor sich selbst nicht bösen Sach/weg thut / mithin
16. i z. ^ le-zcz. ö! l.zurerbsck. in pecul. clisserr. sä diejenige Anmerckungen/davon in dem nachfolgenden
l. 27 ff cle R.. L. 6. Meldung gethan wird/ wohl beobachtet/ die Zinse nicht

Die geliehene Sach selbsten belangend / bestehet wider das Gewissen laussen ; k>lura vicl. in praÄ. aur«
selbige in solchen Dingen/die entweder gewogen/gezeblet/^ok. pecr. ljekersr. papienl. in korm. lidell. in sH. Kz^-
oder gemessen werden ;a!s.zum Beyspiel in Metall/Spe- porkec. ^clci. ?bi!ipp. ^orer. Rechtliches Vedenckett
cerey/Geld/Getreid/Weinund dergleichen / welche Sa- wegen Lspirsl- undZinß-Abzahlung.gv. f. n. 456. ?err,
chen alle des Entlehners eigen werden / und sich im Ge- l^eiß. I^ib« 2. c^v. 1. per ror. ki.irrersbul. in 6iKer. jur.
brauch und Niessung verändern / verwenden / oder gar Liv.kLan.I.it,.4.c. ii.k?ran-K.Lxerc. 9.^.4. wie--
verzehren ; in welchem demnach nicht eben die geliehene wohl nach denen Lanonischen Rechten selbige nur in ge¬
Sack selbsten /sondern eine andere in gleicher Gestalt/auchwissen Fallen erlaubt/ v. 16, öc 18. X. 6e ulur. ausser
im gleichen Werth und Güte/ nächst diesem auch in sol- denenselben aber verbotten sind/ v.c. 4. k 1 c>. X. eocl.
cbemGewicht/ZahlundMaß/als esderEntlehnerem- ^
pfahen/wieder bezahltund gegeben werden muß/v. pr.). §. 6. Damit aber !t. Item/ Erstlich soll er lt.

BZhat man «orn-mlichauf

8pei<Ze>. voc. Leihen. So wird doch in muruv die Sache ^ ^ tu^
des Entlehners eigen/ und ist derselbige solgendbchgchal- ^ ^ ^ 5 ''
ten aucb den cslurn forruirum, oder den vermengten Un- ^ ^ ^ ^ ^ k'- ^
giücks-Fallzu prxttireu / mithin das entlehnte Geld/ ob er . / '^ ^ ^
es'gleichttichtge,?o/sen/sondernihme vielleicht da/ftlbM/ . '. . ^ wäre dann/ daß
da er es nach Hau/e tragen wollen/uum-Wegs/gewait- ^
samer Weise abgenommen worden / nichts desto minder, ^
undzwar allezeit in gleichem Werth und Güre/ zubezah- ^
len schuldig/ arg. j. 9. L. cle pign. S-A. da hingegen in com. . . /^ vullucht über ^ ie>e c^v2n-
moäsro , die gelehnte Sach nicht des Entlehners eigen ^ ^.s / gemeinenwird/ mitbin dertelbiae die unversebene Äufalle/ welche ^^^"^^^/'-^^''^wtei.erbegehret/ooervomLapirslwird/ mithin derselbige die unversehens Zufalle/ welche ^7"' vcgeyrer/ooer vom^puai
kein Mensch verhüten kan / nicht verantworten darss/ fon- ^ ^ 5^'

einen unverfehenen Zufall umkommen ist/wieder zustellet/ . . . - -

vicl.pr.ö! §.i.^.quib. mo6.reconrr.obI.ibi^ueVo<Äo. / iz.^.z.§.ulr. vttl weniger aber^ ^ ^ m Zmß von Zmß zu nehmen erlaubt/per 1.2 9. ff. 6eusur.

äS °unc> §. W°rbey so gleich die G-wU-nß Frag dl-P-V
vorkommt. !c. dann solchenfalls würden die Zinsen die Natur und Ei-

dem LonrraÄu murui werden gemeiniglich auch genschafft des Capitals an sich nehmen / V. 1.7. §.12. ff.
^dieZinsen oderulmsebedungen / welche/wann man 6e aclmin.rur.I.lo.§.z.ff.msncl. H^.Lsrpxov.p. z.c.
sie an und vor sich selksten betrachtet/weder vor bößnoch zc> clel. ?o. ö: leq. kickr. clec. 74. n. 84. Gleicher
schandlich zu halten / mithin weder denen Göttlichen Sa- Weis hören gemeiniglich die Zinsen auf/ wann sie dem
zungen / allermassen sonsten der Allerhöchste Gesetzgeber CapirsI gleich sind/ per I. pen. e. cis ulur. Vicl. ramen 6s-
denen Juden selbige von Frembden zu nehmen nicht hatte cis. K!eÄ.8ax.2s. klzkor. cle slcero ranro: ^clcl.Lsrp?.
erlauben können / welches dochgeschehen veur. 2z. v. 20. p 2.c.zo. 6ef.28. Von denZinsen muß man bebutsamlich
noch denen natürlichen Rechten / als nach welchen wir das lmerette unterscheiden / welches sich auf den erlilre-
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Des 5/lMt und Rechtö-verstü ndigen H aus-VatterS
nenSchaden und unterschlagenen Gewinn steiffet/ mit- Lmvommen/annuire-i-^ genannt/ wannnemlichdas
hm in denen Rechten keine ge/etzte (^-»ncitat hat / v.!. k. Recht solche jährliche Gefäll einzunehmen / es mögensel-
ik. cle prsecor. ttipul. dahero man dann die Zinsen als ein bige darnach in Geld / oder im Getreid / oder in was an-
Inrerells begehren kan/ wann sie gleich das (^»pirsl be- ders bestehen / wie sonsten etwas anders gekauffet/ und
reitserreichethaben/wofern nur der erlittene Schaden/ umbeinenbilligmäßigenPreißverkauffetwird/dochalso/
wiesichs gebühret/zu recht erwiesen wird. Vw.Lsrp?. daß der Verkaufter sich die Freyheit/ sothane Gefalle wie^
p.2. c. z c>. 6c5 5. Sc seqq. wie dann auch eine grössere der an sich zu lösen / Vorbehalt / welche demnach rviederi
(^usnritat mit Recht begehret werden kan / wann der bäuMcheZinstngenennet/und so wohl in denen Lsno-
Darleiher die Gefahr des geliehenen Geldes auf sich ge- nischen Rechten / v. cap. 1. Se 2. excravsZ. commun. cle
nommenhat/ als/ wann zum Beyspiel einer dem andern «mc. venct. als in denen Reichs - Abschieden spprobiret
tausend Gülden geliehen/mit welchen er inHolland Wüa- werden / jedoch/ daß zur Vermeidung des Wuchers eben-
reneinkauffen solle/ zugleich aber auch die Gefahr desge- falls nur 5. pro cenrc» kommen. V. Policey-Qrdnung cls
lichenen Geldes auf sich genommen hätte / daß so der Ent- snno 154,8.8: i s/7.von wucherlichen LoncrsÄen. Item

lehner unter Wegsumb dasselbigekame/er zur Wieder- Oepursrions-Abschied 6e snno 1600. §. Zs.Erstattung nichtsolle gehalten seyn /gleichwie dergleichen 2.0.8rruv. tx. »6 »7.27. rk. 58. Lelolcj. conl. 58. n.
paÄionesunter denenKauff-und Handels-Leuthennicht H2.6! ?rsn2. I. relol. I. welche letztere lehren/ daß
ungemein sind/ in solchem Fall ist der Darleiher wegen der diese Kauffung derer jährlichen Gefalle nur dem Namen
auf sich genommenen Gefahr grössere Zinsen zu begehren uach von denen Ulmen entschieden seye.
wohl befugt, vicj.i. f. ff. lZe osuc.ka.-n. welches auch noch
heut zu Tag also Rechtens »st/ wie bezeuget fok. 8ictiarcl. ^ä eunci. §. ZuM dritten U.
scj rudr.c. cle nsuc. foen. n. z. wo er den (Zuici. an- MEil unterweilensolche boßhafftige Leuthe gefunden
ziehet / welcher lehret / daß zu semerZeit also seye gespro- -^werden/ welche / wann man ihnen das von ihnen ent¬
chen worden. lehnte Geld anbietet / selbiges anzunehmen / allerhand

Damit aber gleichwohl die Schuldner von unbilli- Ausflüchte nur zu dem Ende suchen / damit sie die Zinsen
gen Wucherern nicht allzusehr beschwehret werde/sondern von dem Entlehner desto langer erheben möchten; Als ist
auch hierdurch dem gemeinen Wesen etwas zugehen mo- einem Entlehner in denen Rechten ein Mittel an die Hand
ge / sind die gememe Wechsel-- oder SSnck/ Anlehen- gegeben / dadurch er von seiner Schuld ab- und loß kom«
Aembter oder L-eyh-^aufer erfunden worden / welche men kan / daß er nemlich das Geld / wann er vorher dem

- . . - . . . Z^t/
dem,

. ^ ^ . Rath-Haus versiegelt in Gegenwart des Richters clepo.
von denen unbilligen Wucherern nicht untergedrucket mre und niderlege/davon zu lesen l. 19. L. cle ulur.kcl. 9.
werden mögen ; dergleichen Leyh-Hauserund Anlehen- o. cie lolut. welche Niederlegung diesen Me^ hat / daß
Aembter nicht allein in Italien/ als zum Beyspiel in Ve- der Schuldner von Stund an seiner Ublißstion entledi-
nediq/ Florentz ?c. sondern auch in Teutschland / als zu get wird; darneben auch die Gefahr des niedergelegten
Nnrnberg/Augsvurg-c. anzutreffen; Aus welchem dem- Geldes / wannn dasselbige vielleicht nachgehends durch
nach denen Dmfftigen Mit d-efem Beding Geld geliehen ohngefehre Zufalle verlohren gehet / auf den Darleyher
wird / daß sie darvor em Pfand einsetzen/ und alle Monat r„nsie--/ret/ und endlich von derselben Zeit an keine Zin-
etwas zur Erhaltung des Anlehen-Ambts conrribuiren/ ftn mehr bezahlen darff;v.cl.l.i9. L.äe ulur.Sc l. 9.
endlich aber ihr Pfand nach bezahlter Schuld / wieder zu kluc, in tpecie.Sckul-. Tr.cle odl. Si obksn.Lic.
sich nehmen; wann aber die ihnen zurBezahlung angesetzte
Zeit verflossen/ kan das Ambt das Pfand verkauffen/doch tz. 7.
also/daß nach Abziehung des Haubtstuhls und der Zinsen/ YN Eil hier von denen Bürgen etwas gedacht wird >' als
das ubrigedem Schuldner wieder zugestellet werde/dann/ ^^istzu wissen/daß die/enige/ weiche sich verbürget ha-
daß man vor das dargeliehene Geld das Pfand behalten ben / aufgewisse Maß fo wohl als die/Selbst-Schuldner
dörffe/ ist weder einem jolchen Anlehen - Ambt/ noch ie- belanget werden können; wann sie nur eine Bürgschafft
mand anders auszudingen erlaubt / m vernunfftiger Er« einzugehen in denen Rechten nicht vor unfähig erachtet
wegung / daß dieses ein wucherliches paÄum wäre/ werden. Wohin wir insgemein die Weibs-Perfonen rs-
mithin dem Schuldner / welcher gemeiniglich ein Pfand teriren / weiche Krafft des 8enarus Lcmlulri Vellejsnl
von grösserm Werth/ als dieSchuld an sich selbstenist/ sich nichtverbürgenkonnen/davonzu lesen!. 1.6:1.4.1.27.
hergeben muß / zum grosten Nachtheil; dem Darleyher ff. »ci 8Lr. Vellejsn. so gar / daß sie dasjenige / was
aber zum grösten Vortheil gereichete / welcher demnach sie Bürgschaffts halben bezahlet haben / wieder abfordern
mit Schaden seines Schuldners sich bereicherte / conrra xz „nen / per l. 40. ff. cle Loncl. inäeb. junÄ. l. z 1. ff. »cl
1.14. ff. cje Lon6i<A.incieb.dergleichen wird von 5Lc. Veilej. Es Ware dann l.) daß sie vielleicht entweder
denen Rechts-Lehrern l-x commifform genennet / davon j«- oder ausser Gericht / nachdem sie vorher zur Genüge
zu sehen I. i.k l. r. L. 6e pign. csp. pen. X. cle pign. ihrer weiblichen Wohlthaten von einem hierzu erbettenen
^ Anlehen - Aembter oder Leyh- dlorsrici erinnert worden / sich dieses Rechtes freywillia
Hauser sind Nicht allein von dem Pabst I-eone X. m dem entgeben hatten/ v. l. f. §. p.ff.sci ZLc. Veliej. 666. Lonl^.
doneilio^srersnenii.nach Ausweisung des capic. 2. cle ^ect.Ssxon. p.2. c. ,6.LcLsil.2. V.77. n.z. Sesenn.
religiös, clomib ^ monrib. pier. in 7. gebilliget / sondern Oder 2.) arglistiger Weis / umb nur den Glaubiger in
auch noch über dieses m dem Lonc.l.o ^r.clenr.nc) less.z-. Schaden zu bringen die Bürgschafft auf sich genommen/
«!e Ket. marr. c. F. ccmtirmiret und bestätiget worden; immassen die Rechtedenenjenigen Weibs,Personen ihrer
davon ferner zu lefen kelolä. Lc Zpe-ciel. voc. mons piera- Schwachheitwegen zu Hülffe kommen / welche von an-
tis; 6e ^rsno.^lb. 2. c. 20.«lunck. scj vecre. Hern hintergangen und betrogen werden/nicht aber diesen/
rsl. 1-ir.äe ulur. §.«. .n kn. Mit denen Uluren undZ.nsen/ welche selbsten andere betriegen. v. 1.18. L. 8Cr. Vellcj.
von welchen wir bißhew gehandelt/habeneme grosse Wie nicht weniger?.) wann sie vor die Bürgschafft Geli»
Michhe»tdje,ahrkweGulden/pachte/Gefall „„y genommen / l. 23. V. ö .c. Oder 4.) nach Vermessung
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Erstes Buch. zu
zweyer Jahr die Bürgschaffr wiederhohler / i. -2.L.cl.r. die übrige Bürgen entweder nicht zahlen können/ oder ab-
Wie dannauch /.) wann sie selbige mit einem Eydschwur wesend sind/ v. §. 4. 6s «cteju/s. öc 1.28. K. eoci. ,.)
bekräfftiMhatten/srg. csp. qusmviz. 6e P3Ä. in 6. mas- Wann einer unter ihnen die >Verbürgungvttlaugnethat-
sen in dichn fallen allen die Weibs-Personen alsBürgen te/ und dessen mchgehends überwiesen worden wäre / v. l.
kräffttzverbunden werden; Worbey noch endlich 6.) die- ic>.§ i.ff.cie Und endlich 4.) wann einervor einen
ser AM zu mercken / wann nemlich durch besondere 5cs- andern Bürgen sich verbindlichgemacht/dergleichenBür-
rucs nicht etwas anders eingeführetworden / gleichwie genRuck-Bürgen genenet werden/davon zu sehen l.2?.§.f.
von öer Stadt Cölln / Lübeck / Lüneburg / und dem gan- tl. 6e kciejuls. inimassen ein solcher Bürg nicht verlangen
zen Hessen-Land solches bezeuget äncvn. tterinz. I'r. 6e kan/ daß man zwischen ihm und den Ruck-Bürgen die
Mjuss. c. 7. n. 407. wohin auch gleichermaßen das Verbündnus oderOdligariontheilen solle/so wenig als
Nürnbergische 8rarucum zu rekerixen / nach welchem die ein Selbst-Schuldnerzwischen ihm und denen Bürgen
steyen Weibs-Personen/sie mögen Wittwen oderJuug- solche Theilung begehren kan. cl.I.27. ^eK^uis.
stauen seyn / wann sie nur über 18. Jahr alt / und keine Endlich können sich auch die Bürgen dieser Rechtlichen
Vormünder mehr haben / sondern ihre eigenthümliche Wohlthat bedienen / daß sie nicht eher etwas dem Glau-
Güter besitzen / sich so krässtig als die Manns-Personen/ biger auszuzahlen angestrenget werden können/ biß er ihne
vor andere verbürgen können / vi6. K.et'orm. Noric. I'ic. seineZusprüch undForderunge wider den Selhj-Schuld-
19. Q5. rudr. von Bürgschasst der Frauen undJung- ner/undihreMitbürgenceäiretundübergebenhat/wel"
frauen. Die verheyrathete Weibs - Personen aber kön- che Rechtliche Gutthat öenekcium ceciencisrum
nen nach denen Kayserlichen Rechten vor ihre E!>e-Man- num benamset wird / davon zu sehen / §. 4. ibi^ue Ol). /.
ner nicht Bürge werden/ es wäre dann/ daß man erweisen Käejuss. l. 76. ik. cis loiuc. l. 17. Le j. 41. §. 1. K' cls
könte/ daß diese Bürgschafft auch zugleich zum Nutzen der Kciejuss. Larp?. p. 2. 0.17. ci.20. welche Leüwn
Frauen angediehen seye/ per aurk. k qu» mulier. L. sä und Übergebungdenen Bürgen nichr allein nutzlich / son-
8Lr. Vellch. dann je leichter eine Frau/vor ihren Mann dem auch höchst nothwendig ist/allermassen vielleichrnicht
sich zu verbürgen / beredet werden kan / desto schärsser hat allein diejenige Zusprüch / welche der Glaubiger wider den
diese Verbürgung müssen verbotten werden ; wiewohl Selbst-Schuldnerhat / hinlänglicher als diese sind / wel?
Lrunnemsnnus darvor halt aö l'ic. cis 8Lr. Vellej. in f. che denenBürgen wider ihnzu komen; sondern auch/wann
daß nach denen heutigen Rechten dieses zur Verbindlich- diese Lettinn unterlassen / oder keine t'lorettsrion dißsalls
keit der Frauen hinlänglich genug seye / wann sie sothane eingeleget wird / nach der Strenge der Rechte kein Mittel
Bürgschafft mit einem Eydschwur bestattiget per cap. ex mehr vorhanden / wormit die Mitbürgen vor ihren An-
relcripro. X. cie/urejur. ^ theil von denuenigen / der allein bezahlet hat / belanget

Obwohlen aber eine jede Bürgschaft! insgemein da- werden können, 6. §. 4. /. cie ticjejuss. ibique Ol). sä6.1.
hingehet / daß die Bürgen zur Zahlung verbunden wer- 20z ff. clek..^. wiewohl heut zu Tag etliche Rechts-Leh-
den; so können sie doch nach denen gemeinen Rechten nicht rer sothanen Bürgen nichts desto weniger in Absicht der
wohl eher belanget werden/ biß der Selbst-Schuldner Billigkeit einige Mittel vorschlagen/wie zu sehen bey dem
ausgeklagetworden /Massen ihnen dasLenekcium orcil- Vinnio sä §. 1. n. 4./. äeäuob. reis. ^nr. 5sber .cocl.
Nl8 öc exculHonjg zu statten kommt / davon zu lesen k^czv. 8sbsucl. rir. 6e cluob. reis. 6et. I. Lc Zckacker. in LoUeA
4. c.i. Lc surk. pr-k5ence. L. ticiejuss. Es Ware dann prsÄ. eocl. rir. in kn. Wiewohln aber ein Bürg / ehe
i.)daß der Selbst-Schuldnerkündlich nicht zu zahlen ver- er etwas bezahlet / sich seiner OKUzanon und Verbind-
mögte; oder 2.) nickt zur Stelle wäre / oder z.) sick die- nus nicht entbrechen kan / so hat -s doch eine andere Be-
ser rechtlichen Wohlthat emgeben hätte / arg.!. p. L. wandnus / wann 1.) der Selbst-Schuldner seine Güter
pzH. oder endlich 4.) sich als einen k-xpromUlnremoder zu verschwenden anfanget / per 1.10. L. manch oder 2.)
Selbst-Schuldnerverbunden/mithinzugleich die »bUza- die Bezahlung allzulang aiksschiebet/ /. ?.?. §. 1. ff. man-
tion auf sich allem animo novancii genommen hätte/ V. clac. Lc c. ^ X. t/s /?c/e/u/^ oder ?.) dem Bürgen die Be-l
l. l z. K? 22. ^ sei 5(7r. Ve//ej. /ic/ci. p. 2. conc/. znhiung V0t? Gerichts wegen bereits ausserleget worden/
2z. per rot. Lc (?ai7.2. O. 2F. Lons rumen. Larp?. p. 2. ci. /. 10. L. msncizr. oder endlich 4.) der Burg sick nur
«.'.lg. 6.2. Lackov. all I'r. V. 2.0.2z. rk.f. lir. L. öc aufeine gewisseZeit verbunden hat/arg l. 4-^.§. l.ff. cje
8-kneiäeV. scl §. l. cle kclejull. n. lI . Massen in diefen o. S: §. z.^. cjs V. o. Massen in diesen Fallen allen ein
Fallen allen sich ein Bürg sothaner rechtlichen Wohlthat Bürg / auch ehe er bezahlet/ sich von seiner ObliZzrion los
mit nichten anmaßen kan : welches ebenfalls auch Platz und ledig machen kan. ^cicl. (^ail. 2.0.29. Lc 8cruv. Lx.
hat/wann das Kayferliche Recht durch besondere 5raru. 26.^.47.^.47. Ja/ bißweilen kan ein Bürg den Glau-
r-t dißfalls aufgehaben worden / gleichwie von dem Ertz- biger dahin gerichtlich vermögen / daß er den Selbst-
Hertzogthum Oesterreich bezeuget Lsil.2.0.27. n.zo. Schuldner beyzeiten zur Bezahlung anhalte/damiter sei-
Von andern Orten 5Iicol. Loer. cjec. 221. n. Is. und von ne wider denselben oder dieMitbürgen habende Lxceptio.
denen NürnbergischenGebiethen die Nürnbergische k-e- nes durch die Saumseeligkeit des Gläubigers nicht verlie-
korm. I'ir. 19.1.. I. renmöge/ davon zusehen der berühmte lex il concenclitt

Gleicher Weis ist denen Bürgen eine andere Recht- 28. ls. 6e Kciejuss. S? I.aurerlzgck.Vilp. scl cliÄ. 1^
licheWohlthat vergönnet worden/Krassr dessen sie den §. z. Weil meiner Haushaltung.
Lreäirorem dahin vermögen können/ daß/ wann ihrer (7s^?Je die Gleichheit im Kauffen und Verkauften zu
etliche sich verbürget haben/ er seine Klag wider einen ieden beobachten / darvon ist oben weitläufigergehandelt
insonderheit einrichte/mithin von einem jeden seinen Theil worden. V.^clöiriones acl §. i. Kujus csp. verb. sonF
begehre/ welches vondenen Rechts-Lehrern Oivilionis dern überall/ soviel möglich/ eme solche Gleichhetk
Lenekc'mm benamset wird / davon zu lesen §. 4-1. c!e kcle- getroffen werde. :c.juss. Dieser Wohlthat aber können sich die Bürgen nicht , - .... .. ^ ^
anmassen 1.) wann sie sich desselbigen ausdrücklich entge- öc! eunö. §. Erstltch/wetl em MUcker^onrrAÄ.tt.
den / welches aber durch diese Llsulul vor geschehen t?>Er Lonlenlus muß / gleichwie in allen andern / also
zu halten /samvtlich und sönderll'ch einer vor all und ^ auch vornehmlich im Kauss-LonrrsLt frey und unge--
alle vor einen / Vicl. Larp?. p.-,c. 17.6.9. 2.) wann zwungen seyn / dahexo niemand zum Verkaufen gettöchi-
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IIZ Des lk,M und Rechts: verständigen Haus Vatters
tvöidenkan / l. li.(>« e?L V, 1.16. klc ^ur, ^cl LUlicl ^ !?UN?
ib.s-ars.1. f.e.cls0.^. weßwegen indenen Rö- ?' ^ ^u^erten.

iinsthen Rechten heilsam/ich verordnet / daß die klzMra. ^ ^erlauffen kein Betrug vorgehe / mit-
r?rovincizies, oder Wenige Obrigkeiten/ welche dene Nicht zu hoch geschähet
V.dvintzen vorgesetzet wurden/von denen insothanerPro- ^ ^^ ^rdentlicheObrigkeitwohl/ wann die-
vintz befindlichen Unterthanen / nichr so leicht knuffen kun- ^ nicht allem einen gewissen freist ansetzet / ( welches
ten / damit ö/eselbige vielleicht nicht aus Furcht oder Muemiglich indenen Sachen sowglichverkaitfft/ als zum
Zwang das/emge/was sie vorsich lieber behalten wolten/ Brod/Bier/Fleisch zc. .^geschehen
zu verkau/fen/ oder umb einen viel geringern Preiß/ als sie p^get / v. j. i. §. 11. tt. cle off. pr^l. urb. 1.1. L. cie Lpilc.
sich vorgenommen hatten/hinzugeben/mögten gezwun- ^ ^ 4.) sondern auch vornem-
gen werden / wie zu sehen ex 1.62. pr. ff. cle L. L. V. l. 46. trachtet/damit gleiche Maß/Gewicht/Eleii und
§.2./f.6e1ur.klc. l.un. §.2.O. 6eLontra^.jucl. l. n. ^^^^ö^^üidetwerde.^l^.lnkr.pac.^/ekpksl.src.9.
L. 6e bis, quse vi S? mer. causa. L? I. un. L. li reÄor pro- in wohl-besteliten kepubliquen vornem-vinc. IN I. zz. 0.11. ff. clek,.(ü. Lackov. sc! lich dahin gesehen wird / dal) das Brod nach Proportion
Ireucl. V. 1.0.2z. rk. z. lic. öc örunnem. sc, l. un. L. UiidE.iikauff des Getreidigs verkaufft werde: zu weichem
6e QontraÄ. juci. daß aber heut zu Tag diese heilsame A p. "t.42. also verordnet:
Verordnungen und Gesetz nicht mehr beobachtet werden/ ^ Fürstenthum förderlichst ei^
bezeuget leyder! die tagliche Erfahrung. V. Lbrikinz?. Secker^Ordnung auf allerley ZSrod nach tLin,
Vol. 2. vec. 86. n. z.(Zr«ne^. sbroL.scj I. un. kauffdes Getreidigs verfertigen und Public,ren las-
L. 6e LonrraÄ. juch n. f. Leörunnem. scl ean6.1. in t. ^/welche dann auf Verordnung dcrObrigecic m
ausser an wenigen Orten / allwo diese Verordnungen an- und Dorffcrn an allen Orten jedesmal of->
noch heut zu TagPlatz finden/als zum Beyspiel zu Straff- feumch angehänget werden/und sie fleißig Achtung
bürg/allwo nach dem Zeugnus^LkraZil viss. 6e Poren, geven sotlen / dap nicht allem das Vrod gewogen/
raru XIsZiKrsr. rk. 14. snno 1626. also verordnet wor- undwochentuchaufgezogen / sondern auch das Ge¬
ben; daß der Stadt Seraßburg Ambt-L.euth und wicht/der OrdnungundiLmbaufsgemaß/gegeben/
VögtaufdemL.and/keine Güter in dem Ambt/dar- und ferner aufg^ehen werde / daß die Vecker den
»nn sie gestyee sind / gelegen/ an sich öauffen / oder auekneten / damit es nicht / wegen der
entlehnen sollen/zc. Item im Würrenberger Land / wie «tarcren ^Vasser--Streike / desto schwchrer wäge/
zu sehen aus dem Wurtenbergischen Land-Recht, p. 1. ^rstennnc uncergcbac^en/ oder sonsten ander
rit. 75. §. allerley. Le p. 2.tit. i6.§. wir setzen und ordnen. ^Ziemlicher Vortheil und Vecrug darbey gebraut
zc. ^66. omnino 8pci6el. ipecul. ^ur. voc. Ambt-Leuth. werde / :c» Ädelches auch in denen Hamburgischen
Nachdemahlen aber dieNoth kein Gesetz hat/vi6.3eoe- ^ versehen/ m sppen6. src. 42. in verk. In^
cs. I^ib. 4. conrrov. 27. als können die Lands-Herren zur IHnderycl^w ttl Rath darüber halten/ daß ver,
Zeit der Noth oder Theurung entweder ihre Untertha- ^^3^6 ^chmiicren / nach dem 35.au ff des Ror»«
nen zum Verkauffen nothigen / oder ihnen aus gewisse und v?elyen/ das Gewicht des Brods seyn n,<5ge/
Maß das Kauffen verbieten / srZ. l. 1. , 1. ff. rleoff. 5^ sollen d:e darzu verordnete Dürger auf den
prxf. urb. Txempls sind zu finden in 1.6. ff. 6e exersorcl. ^ der ihnen von j?. Rath wird vorgestellet
crim.I. l4.§.l.ff.czuemsä.lerv.Arnitt.l.12.pr./f.tiere/i'. werden/foofft/als es ihm geliebet/ doch zum n?e-
xloLSc 5.§.^.6ebi8,czui 5unt sui vel. aI.jur.^ung.Or6.?oj.nigfren aile 14. Tag ein-nat/welchen Tag sie wollen/
cjesonc»is77.rit.2!.L!feli. ^66.1?ug.<^ror.I^.2.c. 2. das Brod in denen Back^äus-rn besichtigen / und
§.18. Sc ieqq. cle/.K.L-e.L.I.^. sä rit. 6e L.L.V.rk. das »nwich^e in die Gotts^oiustr bringen lassen/
Z2.^lakn. s6 V^ctenb.eoä.rir. n.s. kvl^ns. f. 0.27. ^ ÄVelchen Verordnungen auch zu Nürnberg nachgele-
ric. 6s rscit. Lc smbiA. Lonvear. lib. z. rir. 4. n. A.Lc bet/und daselbst dielelbigeRaitung genennet wird/wel-
?err. ^vron. 6e ?errs. cis ^ure quseilro non ro//eoci. per Raitung nach dem Einkaufs des Getreidigs variret;
Princip, c. 24. n. 141. welches Nicht allein beydenenUn- 'nO,/p ciepamb. ti/vi/.membr. z.n.f.^clcl.
terthanen / sondern auch je zuweilen bey frembden Kauff- , Ehrnbach >n Astrolog, c. z. 4. Lc x. Lelolä.
Leuthen geschehen kan / gleichwie wir dessen ein Exempel ^ 5pemel. voc. Gewicht/ Maß/ zc.
haben in der Stassel-Gerechtigkeit oder freyen Niderlag/ . ,
Krafft dessen etliche Oerter/so damit begäbet/ die fremd- eunä.§. Dann was die DlNge/ die ZUM blos-
de Waaren anhalten / und die Kauff-Leurh dahin vermö- sen Staat:c. qehören.

d..s-G-r-ch.mk-ithab-n/ da»°n bes.h-L-.brwI 5c^°. d.rftlbig? w-lch7m?K
6er.Inrro^.g^)uspubI.psrc. lpec.^eÄ. I. c. 20. §. I f. Staat gehören/ und einen überflüßiqen Pracht ausma-
stemmedieselbigezulmerpretlrenseye/davonkangele- chen / einfolglich nur von den Reichen aekauift w->>

s-nw«dm^.m°^ c ^§.,,»Simw^° können/wL--«a7gAg-?S
v.egsl. I.'d.2. c.s.LernkarcI. b.lulr^. mir. 6e^epr«l. welchemEndekrirlcbius sä I. UN.L.lieMonopol c I(?
^lszek. Imp. p. 2. c.io. §.2. ^66. V^ekncr. Le5oI6. Lc n «-6 - e
8pciäel. voc. Staffel/ Staffe^Gerechtigkeit/ freye Nie- in denenSach?n/T^^^^
^ ^ Gerechtigkeit von dem überbracht werden / und im bloßen H^acht besteben / als
^p-n. da istS-iden/Sannm.,EdeS-in/?da^^lxec. li-Ä. i, c2. §. 10. k n. kc. l> um. oder allein Verkaussungswelches fonsten/als höchst-

^eunä.tz. Zumandem. schädlich/da nemlich sich einer des Gewinns allein anmas-
MSn V«fäWung der Gewicht und Maß/ und dessen nachUem Ge^
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l 524. §. item dieweil. 27.6e ans. l f-6. §. item nachdem. V.!. 6. ff. 6e exrrsorck crim. Und endkch zum z.) welche26. clesnnolsZ2.1ir.Policey-wucherlicheconrrsÄe/ ihre Früchte und Korn verbergen/mit Verlangen auf ei-
Lc lje anno 1/48. Le 1577. 'kic. die Xionopolis. jung. neTheurung warten/und aus derselben ihren Gewinnst
Lspicul. Lsrol. V. srr. 17. kerciiri. I. src. 16. l.eopc>Icl. suchen / die man insgemein Korn - Juden / oder Fruchr-
»rr. ^c?. Lc )o5epki arc., 9.) gestatten/ darneben auch der- Würm nennet. V. Lpeiclel. in lpecui. /ur. voc.Vvrkauff.
gleichen Waaren zur Vermehrung des kildi mit grossem in ^clclir. welche Fürkauss/weil sie dem gemeinenWesen
Mbeschwehrenkönne/ :c. sehr schädlich sind / und grosse Theurung in demselben ver-

eun6. §. Endlich ifts im Gegentheil :c. Ursachen / bey schwehrer Straffverbotten sind IN der Po-
t?>Ererjenigen Leuthe / welche Theurung in das genleine snno 77
^W-s°n mach-n / gibt -s -MNtlich dr-v°rl-y Artm:
Sstlich sind di-j-ma-, welch- da« . oder „Klo
denAein-Kauffhaben/davon biewben gehandelt wor- Schwäbischen CraM^ -e
den: -.) Welch- die Frncht nicht eben,un, nothw-n. ^W°dl«t worden, -c.
diqcnHaus-Beanch/sondern jumWuch-r undSt-i- p ,2> i,r..z.
Lern auskauffen/ die dann varäsnarü genennet werden/

DasXVill.Lapitel.

Uon der Wutthätigkeit des MausMatters gegen Wrine.
Jnnhalt. men Rasten anrichten solle/ woraus er denenftlben bey

. ^ ^ ^ ^ vorfallender Noth ihrer Dörfftigkeit zu Hülffe kommen/

Bluts >Verwandle» der Vorzug bleiben. h> 4. Dieiem folgen , . i^il !^ch aber leine d?Utthatlgkelt Nktht al^
Haus-Arme. 5. Die Al len der Gutthatigkeil / Geben und lem über stlne Freunde / denen er bereits aus weltlichen

Leihen. §. 6. Die Gulthätigkcit ist nach dem Vermögen des Ursachen aus einer Dankbarkeit Gutes zu rhun verbun--
' ^Igenichafften. den ist / oder von ihnen hinwiederum Gutes zu gemessen

§. 3. Ermunterung zur Uvung. hoffet ; sondern überalle Dorsfcige ohne Unterschied der
§. i. kelizion, Freundschafft und dergleichen erstrecken/ ob er

S ist bereits oben im ersten Capitel bemer- M" keine andere Ursachen zur Guttharigkeir/ als ihre ge-
cket worden / daß GOtt der HEr: selbst/ genwartlge ^loch sihet. Wo ihm nun >eman0 / der iyn
der oberste ^>aus-Vatter und tLigeM eme Hulffe anzusprechen solche Ursach hat / >o soll er
chums-HEre/wie übet den Haus-Vat- sichAnfangs vor dergleichen ängstlichen Gedancken huren/
ter selbst / also auch über alle seine zeitliche ^e dann derGech geschwmde/wanns zum geben kommm
Güter seye. Weil nun ein jeder Haus- «ol" allerley dergleichen nichtige Ausfluchte / imr

Vatter vom Höchsten biß zum Nidrigsten in dieser Be- rsnon von denen Armen /os;u kommen/ausdencrec^ vv
trachtung sich in seiner Haushaltung änderst nicht als ei- ^ der Wohlthat auch würdig/ oder d»eielbe woyl anlegen
nenHaushakeroder'OcrrvalrerüberftineGwerach)- werde: sonderndregegenwartigeNoth/dieervorÄu^en
ten darff/ der all das Seimgenur aus^ecdnunJ besitzt, hat, soll bey chm mehr als eine Würdigkeit ihme zu gr¬
ünd der lollruAion des Eigenthums - Herm gemäß an- ben/als die besorgliche llnwm dyfm chnen die Hülste zu
wenden soll: solcher loüruätion aber gleichsam eine ei- ver/ngm/Men^,k0e/tt die Liebe nicht allein von denen
aene und besondere vor allen merkwürdige kubr/c von ^mwmö^eil oie Beljerung Hosset/ sondern es auch insge-
der Ausgab auf Arme einverleibet ist,' jö folget so gleich s^lnbt besser ist/daß »nan zehen Unwürdigen unwissend
aus solcher Betrachtung dieser bedenckliche Schluß: Daß / als unw jol<Her Unwürdl^m willen elnen ves
dann der Haus -Vatter von seinen ihme anvertraueten Allmssens rvnrdlgeii syne hülffe mit GenWe»H
Gütern/so viel aufArme wenden solle/ als es die ?ropo» wetst. Doch kan sich ein Haus-Gatter/ so
rion und deroselben Bewandnus nach Göttlicher Inkru- viel die Umstände geben/ vorsehen / daß er offenbar murh-
üion erfordert; und in der Rechnung/ die er seinem prin- ^mgen ^uren und starcken Bettlern/ davon er weiß/daß
cipslen dermaleinst wird ablegen müssen / unmöglich als lolche bleiben wollen/ durch seine Gutrhatigkeit in sol¬
eine verantwortliche Post werde pslliren können / wo er ")^r Bosheit mchr starcke. Dann weil solcheMüssiggans
dieser Ausgabe vergessend / viel Schatze sammlen / und ger nach der Apostolischen Re^el 2. z , io. ntcht:
solche am liebsten für sich selbst behalten / und unter solcher daß sie essen sollen/so soll ihnen auch
kubric gar nichts / oder nur ein Geringes verrechnen/ eine ernsthaffteWarnung von jolcherFauIheit abzustehen/
aber auf unnöthige Kosten / Kleider / Pracht / 6elicate nutzlicher als alle leibliche Wohlchat geachtet werden.
7rsÄZmenten / Spazier-Fahrten/ Lust-Reifen / müßige ^ Wiewobl nun aber der Haus-Vatter nieman-
Hengste /Hunde/Vögel/Pracht-Gebaude und derglei- den/dener in derNothWet/ von feinerGutthatigkeit
chen mehrere / als auf Arme führen wolte. Nachdem schlechter Dmgs ausfchliessen soll/ so soll er doch gleichwohl
nun der Haus - Vatter bißhero derer Pflichten / die er ^ ferne im Geben einen Unterschied halten/ daß er einigen
seinemNeben-Menschen abzustatten schuldig/ ist erinnert vor andern mUder und gutchötkger erscheine / und ei-
worden/und dabey höchst-unbillig und unverantwortlich nen Vorzug lasse: oder wo er nicht allen zugleich geben
seyn würde / so der Armen dabey vergessen werden solte; konte / doch gleichwohl einigen helffe. ^sn solcher Absicht
so soll ihmm diesem Capitel auch dißfalls seine Schuldig- haben Glaubens ^ Genossen und gottseekge Arme/
keit gezeigt werden / daß er denenftlben von dem Gewinn vor falsch- und Irrgläubigen / noch mehr aber vor Gott-
und EinkünfftenseinerHaushaltung ihren Theil zurück loftn / so viel mehr Vorzugs/ je angenehmer sie GOtt
legen / und gleichsam eine LMm pauperum, oder Ar- selbst / und gütiger vor /enen in seinen Gnaden-Belohnun-
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gen angesehen werden. Hiernachst stehen in derGutthä-
ngkeit vornen an / ietblich Verwandte / iLltern / Rin-
der/ Bruder/Schwein und dergleichen/weilGQtt
solche/ neben dem allgemeinen Bande/ womit er alle V?en-
schen als Nachsie unter sich verbunden / noch mit einem
v-el genauern Sande im Geblüte unter einander ver¬
knüpftet hat: wovon die bekannte Apostolische Verord¬
nung l.l'im. 5,8. in allen Haushaltungen als merckwür-
dig beobachtet werden folte. ».So jemand die Seinen/
»»sonderlich seme Haus-Genomen mcht ver/örget/ derhat
„den Glauben verlaugnet/ und ist arger dann ein Heyde...
Bey welchem Spruch/ weil er von Geitzigen zum Deck-

^" ,"v
cken/ welche dahin gerichtet ist: daß Kinder ihre alte er¬
lebte Eltern/ sonderlich aber verwittibte Mütter/ die sonst
Mangel leiden müsten / so wohl als vermögliche Eltern
ihre Kinder mit Nothdurfft versorgen zu können getreu¬
licharbeiten/ und nichts liederlich verthun solten/ damit
sie der Gemeinde zu keiner unnöthigen Last zu werden/oder
auch andern auf dem Halse zu ligen / und aus dem Allmo-
sen genehretzu seyn/und solcher gestalt andern Armen ihr
Brod zu entreissen genöthiget wurden: weil sie sonsten
auch so gar die natürliche Ä.,ebe / die sich auch bey
Heiden findet/ausziehen/ und solche L.ieb--Verges->
ftnheit emSeweiß seyn wurde/ daß sie den Glau^
bcn/ weiler nie ohn« Liebe bestehen könne/ verlauf
net /und ärger als Heyden geworden waren.

§.4. Diesen folgen die Haus-Arme / die entweder
in Mangel zu gerathen / und von ihrer Nahrung zu kom¬
men in äusserster Gefahr stehen: oder durch Kranckheit/
Krieg / Brand/Hagel- und Wetter-Schlag/ kümmerli¬
che theure Zeiten/ oder durch die Menge der Kinder darein
bereits gerathen sind. Jenen soll die Gutthatigkeit des

men trachten: weil er ein schlechtes Lob von Gutthat ver¬
dienen würde / wo er allesauf den äussersten Noth-Fall
ankommen lassen/ und alsdann erst helffen wolte/ wann
ihm nun nicht mehr zu helffen stünde. Diesen aber soll er so
viel geneigter helffen / je beweglicher die gegenwärtige
Noch und das Elend ihme das Hertzerühren soll / und sol¬
che Arme der Wohlthat mehr / als die offenbare Land-
Bettler/ die von Bettlen einek>rofe/lion machen/ wür¬
dig zu achten sind / und dieselbe gemeiniglich besser anzu¬
wenden pflegen: allermeist / da sie ihre Armuth / ohne viel
davon zu sagen oder zu klagen/in der Stille tragen / und
sich etwan andere anzulaufen / und ihnen beschwehrlich zu
seyn schämen: In welchem Falle es Christ-rühmlich ge--
than ist / so vermögliche Leuthe dergleichen blöden Armen
durch eine dritte Hand einig Allmosen ungebetten zu gute
kommen lassen.

§.s. Alles aber insgesammt was der Haus-Vatter
Armen und Dörfftigen gutes thun kan / lässet sich in diese
zwo Arten/nemlich das Schencken und Leihen zusam¬
men ziehen. Das Schencken begreifft alle Gaben/ und
das eigentlich so genannte Allmosen / darinn man der
Noth des Dörfftigen mit Gelde / Speise/ Tranck / Klei¬
dern und dergleichen Liebes-Thaten zu Hülffe kommt.
Was das Leihen betrifft/ weil einem ehrlichen Manne/der
in Abgang feiner Nahrung gekommen / damit/wo man
ihm etwas erkleckliches / damit er in feiner Nahrung wie¬
der empor kommen könne / vorstrecket/ mehr Gutthat wie¬
derfahren kan/ als wo man ihm etwas / so aber nicht er¬
klecklich wäre/ schencken würde / so erfordert die Pflicht
der Gutthätigkeit/daß diejenige/ die es zu thun vermögen/
dieselbe auch hierinn abstatten. Was aber der Darleiher
dabey zu bedencken habe/daß sein Leihen/ welches Anfangs
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eine Wohlthat schiene/nachmals in keine Un barmhertzig-kett oderttttMechtigkeic ausschlage / davon kan der sechste
§. des nächst-vorhergehenden Capitels die billige Maße
geben.

§.6. Doch soll diese Gutthätigkeit desHaus-Vat-
tersnicht änderst als nach dem Mlaß feines Vermö¬
gens eingerichter und abgemessenwerden. Xver nichts
hat/ tkn auch nichts geben. XVer wenig hat/ gebe
»vem'g. Einer ist angenehm / nach dem er hat / und nicht/
mch dem er nicht hat. So fordert auch GOtt von keinem
Haus-Vatter/ daß er ohne sonderbare Noth dasienige
hingebe/womit er sich und die Seinige ehrlich ernähren/
und etwas erwerben könte. Also darff ein Ackersmann
Pflug und Wagen nicht hingeben/ weil er sich hiemit selbst
an den Bettel-Stab bringen/ und nichts mehr verdienen/
und denDorfftigen geben könte. Wer aber reich begü¬
tert ist/ der ist auch desto reichlicher zu geben schuldig/
und soll nicht dencken / daß er mit einigen Pfenningen / die
er an Arme wendet / seine Schuld in feinem Gewissen ab¬
gestattet/ und in seiner Rechnung damit dermaleins vor
GOtt bestehen werde.

§.7. Damit aber diese Gutthätigkeit nicht nur eine
bloße natürliche Bewegung / sondern eine wahrhafftii
ge Christliche Tugend genennet zu werden/ würdig seyn
möge / so soll sie zusorderist aus einer innerlichen liebrei---
chen tLrbarm- und Neigung geübt werden/ wie dann
auch das Wort Allmosen in seiner Sprache
5-"» ) eine Barmherzigkeit bedeutet. Doch soll sie nicht
be-) dem bloßen Mitleiden des Hertzens beruhen oder stille
stehen / sondern in der That helffen/und zwar so viel an¬
gelegentlicherund unverzüglicher/ als des Dürfftigen
Noth wichtiger ist/und weniger Verzug leidet. Sie soll
dabey keine Beschwerde/ Ungemach oder Kosten scheuen/
auch nicht so gleich / wann sie öffters angelauffenwird/
müde werden: weil zu besorgen / daß die Liebe noch gar zu
zart und geringe seyn müsse / die einem Dürfftigen noch
endlich etwas zu Gefallen thut/ wanns ohne Beschwerde
und Kosten geschehen kan / und dabey man nicht gar zu offt
angelauffen wird: VOas endlich Gutes gethan wird/
söil mir gutem VOiUen ohne LNurren und Ausrucken
in iLinfalt / und daß einiger Pracht und die eigene
iLhre und Ruhm der Zweck dabe'y teines Weges
jeye/ geübet werden. Insgemein aber tragt ein jegli¬
cher Haus-Vatter/einen LchrmeWr/ öerchm Sie wahre
reine Art dieser Pflicht besser als der gelehrteste OoAor in
der Welt lehren kan / in seinen Bußen allezeit bey sich:
wann er nur überall bedencket: daß er dasienige / was er
selbst von seinem Nächsten / so er an desselben Stelle in
gleichem Elende stünde/verlangenwürde/ demselbeneben¬
falls zu beweisen schuldig seye/ nach der Regul unsers Hey--
landes und Meisterstück. 7.12. ..Die auf solcher na-
„türlichenBilligkeit gegründet stehet: Alles was ibr wol¬
let/ daß euch die Leuthe thun sollen/ das thut ihr ihnen..,

§. 8. Darum wir auch von dieser Pflicht mehr nichts
reden/als daß wirselbige miteiner^so viel nöthigern Er¬
mahnung an alle allermeist vermögliche Haus-Vatter/
dieselbe in ihren Haushaltungen in die Übung zubringen/
beschossen / als gewisser sie glauben mögen / daß deren
Udung oder Verabsaumung über dieselbe Göttlichen
Seezen oder Fluch führen werde. Wer dem Dorfftigen
gibt / der leihet dem HErm / und darff nicht sorgen / daß
ihm sein Capital bey demselben böse werden könne. Es
ist nicht Mn gegen Krieg / Brand und Diebe sicher / son¬
dern träqtauch unglaublich mehr als fünff pro cenco; in
dem GOtt eine solche Haushaltung nicht nur mit desto
reichern Seegen in zeitlichen Gütern / als man an Arme
gewandt/ und Mälichen Fortgang der Geschaffte/ mit

Gesundheit/ Linderung derKranckheit/ und einen See-
gen/der sich auch über die Nachkommen ausbreitet zu feeg-
nen (sehet 0eur. i)-. 10. P541. leg. 112 ,2,) sondern
auch mit einer ewigen Gnaden-Belohnung zu krönen/
verheißen. Da hingegen das / was man hie ersparen will/
weils mit dem Teuffel verwahret wird / nicht änderst als
verlohrengeachtet werden soll; indem es entweder unter
den Handen zerstäubet/ und ausdie Erben nicht kommt/
oder doch denenselben eineGelegenheit zur schwerern Ver-
dammnus werden muß. Wer aber diese Pflicht üben will/
der widerstehe dem Geiy/ und wan er geben wili/sd dru«-
cke er dem geiyig'en alten Adam vorher dieAuIen zu/
daß ers nicht sthe: weil er tausenderley Entschuldigung?
sich davon los zu machen suchen wird. Er hüte sich ferner
vorMißerauen und Unglauben wider GOtt/als wor¬
auf des Geikzes Seele und Aeben stehet. Wann ihm
nun die Gedancken einfallen: daß er dieses / so er denen
Armen geben soll / vor sich / sein Weib und Kinder aufs
künfftige beylegen müsse / mid vonnöthen haben werde: fo
prüfe er sein Hertz / ob er nicht etwan unter derer Zahl fin¬
de / die nie genug haben / und sich einbilden / wann ihnen
der Geld-Kastennicht überschwimmet / und^o viel zuflies-
set/ daß sie einen Sack nach dem andern füllen können/
daß sie auch alsdann vor Arme nichts übrig haben: und
traue GOtt/ daß derselbe nicht allein vor ihn und die Sei¬
nige zu sorgen reich genug sey/sondern sich auch mit theu¬
ren VerbeiWngen und ObliAgrionendazu verbunden
habe. Wie es denn die Erfahrung öffters gezeiget / daß
Kinder / deren Eltern gegen Arme gutthatig gewesen/ bey
geringen Mitteln mebr Seegens gehabt/als andere/ de¬
ren Eltern ihnen grössere Mittel / die sie an Armen
ersparen wollen/ hinterlassen.Endlich hüte sich ein Haus-
Vatter vor kostbaren Lieben / überflüßigen Essen und
Trincken/ prächtigen Gebäuden und Kiobilien/ weil solche
Leuthe gemeiniglich an Armen ersparen/ und denenselben
abbrechen wollen / was sie an dergleichen eiteie und über-
flüßigeAusgaben zuwenden pflegen. Insgemein würde
es zu dieser Pflicht vortrefflicheBeförderung geben / wo
derHaus-Vatter/so oft ihm in seinerHaushaltunq ein be¬
sonderes Glück wiederfahret/und er von einet gefährlichen
Kranckheitwieder aufstehet/ oder sonst aus einer Gefahr
erlöset wird/GOtt M.DanMirkeit an Arme eine be^
/öndcrc GuttHätkAk'lt erweistc/ auch an allgemeinen
und besonderen Fast- und Buß-Tagen dasjenige / so er an
Mahlzeiten verzehret hätte / vor sie zurück leget.

ReöMZlnmerckungen.
Cap. XVIII. §.1.

Ib!: und gleichsam eine pauperum oder
Armen-Kasten aufrichten solle, tt.

GM^O angelegen sich ein jeder Haus-Vatter dieVer-
AM sorgung der Armen soll seyn lassen / so angelegent,
^i<, lich stehet auch dieses der Obrigkeit zu/ daß sie voc
diejenige/diesichselbst nicht ernähren können/sorge:wie
sehr Lonttanrinus vor die Armuth Sorge getragen / ist
unter andern zusehen ex l. 1.K2. cis siimenc. qu« inop.
psrenr. cle publ. per. L.l'keocl. 8: apucjLuleb. I.ilz.9.
csp. ulr. V0N dem l'iberio 8ecunäo, Lsrolokj. und an¬
deren mehr/ welche die Armuth reichlich unterhalten / vici.
Lpeiclel. in specul. jur. voce armseelige Personen zc. verf.»c baöeSa»t o/im /»»-»cixkr. Und hieher gehören insonder¬
heit die Armen-Rasten /darinn das Allmosen vor die Ar¬
me gesammlet wird; welche Sammlung entweder geschie¬
het von Haus zu Haus; oder in denen öffentlichen Herber¬
gen/ weßwegen allezeit Büchsen daselbstsn aufgesetzet zu
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v-rden pflegen / damit die frembde reisende Personen de- bettlen gestattet werde / der nicht mit Schwachheit

nc. Armen etwas beysteuren mögen; oder auch aufVer- oder Gebrechen seines L.eibes beladen / und dessen

löb- ?-,n/ Hochzeiten/ Mds-Tauffen/ Leich-Begang- nichtnothdürsstigse^e: Item: daß auch» dieObrig-

l-ü -ftn ; item in der Kirchen selbst / oder vor der Kirch- keit Vorsehung thue / daß ein jede Stadt und Lom.

L^ur/ 'uveder durch Aufsetzung einer Schussel / oder mun ihre Armen selbst ernähre und unterhalte / und

dr H Hl rumtragung des Klingel-Sacks / davon zu lesen denFrembden nicht gestatte, an einem jeglichen Ort

^-üiclc. cle/urib. ^emplor. csp. ulc. §. 50. So im Reich zu betteln !c. Mit welchem auch übereinstim-

xönnen auch noch ferner diese Armen-Kasten auf andere met die Chur-Sachs. Lands-Ordn. 6e »nnc» 155/. ?ir.

Weise bereichert werden / als zum Beyspiel durch Aufle- Bettler. Item die Kirchen-Ordnung, arr. zen. Z4. pr.

«mng des Glocken-Gelds; item durch Einsammlung des und endlich die Policey-Ordn. clesnn. i6l2.§.i8>

Stuhl-Gelds in der Kirchen; Und endlich durch die Ver- vecrer. 8^noä. 6e »nn. 16^4. §. Demnach auch viel

kauAng der Begrabnüsse in denen össenMchen Kirch- L.and-Streicher und L.and-Vettler. zc, juM. §.daß

Höfen/ oder Kirchen selbstsn; ja in etlichen Städten ist so demnach hinfüro niemand:c. Lonlenr. Chur-Vayri-

gar dieses Herkommens/ daß/ wann Hauser oder Grund- sche Policey-Qrdn. §. 16. rubr. von Bettlern. :c- Item der

Stücke vsrkauffetwerden/der LnnrrsÄ gleichsam nicht StadtMrdlingen8rsruc.p.i.'I'ic.8.rubr. vonBettlern.

vor geschlossen gehalten wird / ehe etwas gewisses vom dergleichen ^»n6ar die Bettler betreffend erst in diesem

Geld in den Armen-Kasten geleget worden / welches Man Jahr l 699. so wohl von neuen in Chur-Bäyern als in

den Soeres-Pfenning einlegen nennet / davon zu sehen Nürnberg / publiciret worden ist. ^66. omnin. ?err.

Lelalcj. in l'k. pr. vnc. Arm-^ast / Gottes-Z^ast / x. l^eiA.6.!ib.2. czv.27. ^2rp2.^pr.LonliK.I^.2.c!ef. Z24.

Von dencnjenigen aber/ welche dergleichen Geld verwal- Zpeiäei. öc Lelolcl. lud voc. Bettler, zc. Dannwann nach

ten; besihekloclc. 6e>Lrsr. I^ib.a. c. 1^9. n. 17. iz.Sc dene Kayserl.Rechten ein Vatter seinen Sohn nicht mehr

!9.ö!Lcki1r.InK.1ur.LÄN.^.2.tlr.9.pertc,t. zu ernähren gehalten ist / wann derselbige durch seiner
F. 2. Doch kan sich ein Haus-Vattcr. Hand - Arbeit und Fleiß sich selbsten Lebens-Mittel an-

<°>Bgleich denen Armen das Allmosen mit Gutwillig-- schaffen kan / wie zusehen ex l. s. §. 7. kk. 6e liber. »gnosc.

^ keit / und nach Vermögen zu reichen / so sind doch von wie solte dann jemand/ einen starcken Bettler/ der sich nur

demselben die müssigen und starcken Bettler/welche sonst ausdas Müjstg-gehen leget/sonsten aber durch seineHand«

ihr Brod wohl erwerben könten / und nur die Arbeit Arbeit sich wohl ernähren könte/ ein Allmosen zureichen

scheuen / auszuschliessen / als welche dem gemeinen Wesen verbunden seyn ? lrs König. iul^esrr. poür.p.z. c. »o.

sehr schädlichsind/und denen Dürfftigen ihr Brod/durch n.47. Lc Lsrp^. I.ib. 2. lief, ^ccjel. Z24.N. iz.

ihr ungestümmes Anlauffen gleichsam vor dem Maut hin¬

wegnehmen/ vici./ok.Lvciin.^ilZ.s äeKep.c. z.n. Zf?. §. ?.

dahero dann Lsmerarius in cenc. 1. bik. subcill cap. l 6. <7s^>Je die Eltern ihre Kinder / item die Kinder hinwie-
jn pr. recht und wohl erinnert/daß man dreyerley Sorten ^^oerum ihre Eltern/ zu ernähren gehalten seyn/ davon

der Leuthe in dene Städten und Lommunen nicht dulten haben wir bereits oben aä c»v. 4. §. 20. csp. 10. in die-

solle; nemlich die Aussatzige/ die Leichnam der Versterbe- sen Juristischen Anmerckungen zur Genüge gehandelt,

nen /und die starcken Berrlernicht zu gedencken / daß die¬

se letztere viel Betruges brauchen / und umb desto leichter ^4»

ein erkleckliches Allmosen zu erpressen / sich krum / lahm/ 5^ Bgleich die vo^oreg einen Unterschied machen unter

taub und stumm anstellen/ auch mit falschen Bettel-und denen Bettlern und Haus-Armen / und diejenige vor

Brand-Briesen/dieLeuthe betriegen; welche demnach den Bettler halten / welche von Huv.s zu Haus herumgehen;

Dieben gleich zu achten / und wie dieselbige / zu bestraffen hingegen diese vor Haus-Arme / welche sich des BetteinS

sind / gestalten sie durch sothane Verstellungen den Leu- schämen / und darnach in ihrer Haushaltung Armuth lei-

then das Geld abstehlen / weswegen ?err. »eig. in den/v.kelolcl.l'k.pr.vnc. Haus-arme Leuth/so ist doch
ouseK.MuKr.I.. ,.gv. 27. N.20. qedenckt/dasssolche Be- ein/ederHaus-Vatter schuldig allen beeden / nachdem es

trieger zuweilen mit dem Strang abgcstraffet; wiewohl die Noch und Umstand erfordern/ unrer Arme zu greiffen/

ihnen zum öfftern dißsalls der Staupen-Schlag mit der 8peiclel. indoncinust. I'kelsur. l>ra<A. Lelolä. voc.

ewigen Lands -Verweisung anäiÄiret worden ist: lra no- Haus-arme Leuth. Inzwischen haben die Haus - arme

rar 8peictel. IN lpecul. jur. voc. Bettler / starckö Bettler. Leuth vor diesen Armen / welche mit dem Haussen herum-

ver5 interäum camen. bey welchem auch von den unter- gehen / hierinn einen Vorzug / daß / wann ihnen etwas

fthiedlichen Arten der Bettler / und ihren Betriegereyen gewisses Tcstaments-weise vermachet worden/solches auf

viel gelesen werden kan ; vers. va»-j«/pecieS«5 Lec. daß diejenige Bettler / welche mit dem Haussen herumgehen

solchemnach der Obrigkeit einen Unterschied unter denen nicht verwandt werden könne/ Massen dieses dem Willen

Bettlern zu halten / und diejenige / welche des Aklmosens des Testirers zuwider wäre: vi6. dZicol. Lverkarck Lonll

würdig Pud / von diesen / so sich selbst mit ihrerHand-Ar- 94« Eine andere Beschaffenheit hatte es / wann den ar¬

beit ernähren könten / wohl zu unterscheiden / vornemlich men Lenthen insgemein etwas vermacht worden wäre/ ge-

obligen will; welches auch die Löbliche Kayser (Zracianus, stalten solches alsdann unter diejenige zu vertheilen/welche

Vslenrin'lanus Lc 'I'beoclolius bereits bey ihren Zeiten sich an demselben Ort/ da der Verstorbene gewohnet hat/

gethan haben / als zusehen inI.un.L.äsmcnäicanc .va. aufhalten / sie mögen Hernachmals mitdem Haussen her-

lici. deren löblichen Exempel darnach gefolget Kayfer umgehen oder nicht/srg.l. 49. §.2. L. cle !pilc.«<(i:ler.

Carl der Grosse / wie bemercket kcinkarch Xönis in Ob aber die Obrigkeit einem Armen allein / der vielleicht

tkearr. polic. 0.2. c. 10. n. 47. und dahin thun haubtsach- unter allen andern solches am meisten bedörfftigist / das

lich auch die Reichs-Lonkicueiones, und sonderheitlich l-egscum zu wendeil könne / davon besihe Lackov. »6

diePolicey -Ordn. zuFranckfurtcle sonn 1577. ric. 2/. I'reurl. V.2.V. iz. rk. z. lic.ö.ScL. welcher solches be-

rubr. vonBettlern und Müßiggängern / abziehlen / all- jahet: dessen Meinung hingegen sich widersetzet Kiyns. 5.

wo heilsamlich also verordnet. Daß eine jede Obrigkeit 0. 67. Le xvekner. voc. Armuth, in ttn. und noch andere

derZSettler und anderer Müssiggänger halber ein mehr / perl. 12.ff. cie reMd .csp. plurslis, rte k.). la S.

ernstliches iLinschen thun solle/ damit niemanden zu se l.-s.Z. l.t?..äs!eL.z. sonsten aber ist nicht ohne / daßUNtN
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vnter vielen Armen diejenige vor andern zu bedencken/wel- p. i. rir .41 .pr. (Zsil.». 0. ,42. n.7. 2 .)Werden die

che solches am allermeisten bedörffen. per 1. 49. §. s. L. 6s ^ppellsrioncs in denen Sachen der Armen an der Cam-
Lpisc. Lc Qer. ^6. 8pei6el. in Concinuar. I'kel. pr. öe- mer nicht angenommen/es seye dann / daß man aus denen
to!6.voc .Haus-armeLeuth/!c. inkn. ^^''s iummsrieNachricht erhalten/daß sie eine rechtmäs-

Miiaber auch hierinn einZweiffel fürfallcn kan/ wer sige Ursach/ in den proccsssicheinzulaisen / gchadthaben/

eigentlich für arm zu halten/als wird vonnöthen seyn/ auch Orci. Lam. p. i. rir. 41. §. und sollen. 1. o. 1 ^^.n. 7.

hievon etwas weniges zu handle». Ob nun wohl etliche und alsdann muß der Unterrichter die ^65» denen Armen

davor halten / daß derjenige vor arm zu achten / der nicht umbsonst heraus geben / damit die Mi? nicht NotiMde./o. Gulden in seinem Vermögen hat/ perl. n.ff. 6eac. Orcl.Lsm. p.i. ric.41. vers. doch in Sachen. Lsil. 1.

cu/«t. (^ail. 1.0.142. n.8.kLuj»c. 17. o.zo.in ().4z.n.ls. wie dann auch die Cammer-Gerichts-Boten

/. andere aber meinen / daß dieser arm seye / der nicht hm- ihre Lxecurion umbsonst verrichten müssen. 6. v.

öertGulden vermag/»rg.§.z.^.6ssuccess.libert.hinge- 4z. n. 19. z.)Werden sie von denen öffentlichen Anla¬

gen wieder andere glauben/ daß man diesen vor arm zu gen befreyet / perl. 4.5.2. K. 6emuner. ö! Kon. wiewohl

achten / der weder bewegliche noch unbewegliche Güter sie die Herren - Dienste nichts desto minder prsekiren

besitzet/sondern mit seiner Hand-Arbeit sich ernehren muß. müssen, v. (^ail. cie srrek. c. 9. n. 20. Und endlich 4.)

carp^.)pr. kor. p. z. c. Iz. cl.2,. n. 6. So wird doch werden sie von der Vormundschafft entschuldiget. per §.6.

dieses am sichersten der Bestheidenheirdes Richters über- ibiczue OO. 6e excull rur. ?lura vicl. spucl ^lenock.

t^ib. z. arbirr.css 66. li.ebukf. in 1'r. äelent. prvvil. srr.lassen/welcher nachBeschaffenheit der Personen und Ver¬

mögens den Reichthum von der Armuth wohl zuunter- z.gIoss.uIc.Se k.uäliiAer.cent. i .O. Zz.

scheiden wissen wird. Mo lehretösrrol. in1.1 z. cum 5eq. Wiewohl nun die Armuth angeführter Massen mit

ss. lol. rnarr, ßloC in surk. prsercrea. L. uncis vir 8l ux. vielen Freyheiten begäbet ist; so ist dieselbige doch zuweilen

in verb. locuplcs. 4« 97. l" ^ Lmeric. Ä l^.oz- auch schädlich; dann zugeschweigen / daß ein Armer nichts

dacti.inprocess.ju6ic.1'it.6l.n.7. V^ekner.obs. cenr. zulebenhat/so wird derselbige/vornemlich in peinlichen

1. odl. zz. Aufwas Weis aber einer in Armuth gerathen Sachen / vor einen vollkommenen Zeugen nicht pMret/

könne / davon besihe sonderheitlich ^ekner. voc. arm v. l.z.pr. lf.6e1"ettit,.sc^ov.zo.c. i. angesehen in Be¬

werben/ Le. trachtung der Armuth er sich leichtlich bestechen / und zur

Gleichwie man nun mit der Armuth Mitleiden zu Unwahrheit verleiten lasset; weßwegen in Lxsmins der

haben Urjach hat: Also sind derselben in denen gemeinen Zeugen/insgemein unter andern geftagetwird/ rvie alt-

Rechten auch unterschiedliche Privilegien und Freyheiten Zeug seye? v. provcrd. c. ?o. v. 9. säcl. ^/rer. in pro.

mitgetheiletwordenUnd zwar r.) ist ein Richter gehal- cest. c. 7. ()l>s. 2. wiewohl es mit denenjenigen Armen / so

ten/Ambts-halber denen Armen einen ^6vocaren oder von gutem Ruffsind/eine andere Beschaffenheit hat. vi6.

prvcursror zugeben / der dieselbige vertheidige / wann sie 8peckkznn. cenr. I. qV. ?9. zudenie wird ein Armer Mlt

n.'mlich niemand / der sich ihrer annimmt / finden können/ der Straff gemeiniglich harter als ein Reicher angesehen/

per l.i.§.4.ff.cle poKuI.I.9.§.s.tk.ljeoK'.procons. ^66. gestaltsam ein Armer mit dem Leib büßen muß ( welche

kl/nl.4. 0.z2.öcLsiI.i.0.4Z. n. lo.öcleqq. welcher Leibes-Straff/sie mag beschaffen seyn/wie sie wolle/doch

ihnen auch umbsonst zu dienen schuldig ist/ vrcl. Lsmeral. allezeit vor harter als eine Geld-Srraffgehalten wird / v.

p. rir. 19. §. aufdaßauch/ Lc ric.41. und bey Verlust kienock. z. srb. 447. n. I I.) was ein Reicher mit

semes Diensts / hierzu gezwungen werden kan / l. 7. L. <ls Geld abkauffen kan / v. I. f. ff. 6e in ^8 voc. l. f. in l. c.

pvkul. l. 1. §.pen. kk. 6eolk. ?rsef.urb.266. Or6.<üam. lepulckr. viol. /<6ä.8pe?lckann.cenr. i.c^v.40. per.tM-

p. 1. rir. 19. §. aufdaß auch, wann sie nur vorher den ge- derer Beschwerden anjetzo zugeschweigen / welche zu fin-

wöhnlichen Armen-Eyd geleistet / davon zu schen vrä. den bey dem K.u6inZcr. cenr.i. 0. ?z n. 16. 17. Sc

Lam. p. i. ric. 7z. und ein Zeugnus ihrer Armuth entwe- 8pei6el. specul.^/ur. voc. Arm. ^c/icec psupertss.

bcr von ihrer ordentlichen Obrigkeit / oder von andern Lcc. cum /ey?,

glaubwürdigen Personen/eingebracht Haben. Or6. c.'am.

Das XIX. Kapitel.

ie siZ der Maus-Matter in Mranckheiten verhalten solle.
Innhalt. ihn dabey seiner Haushaltungs-Sorgen entladet: wie ee

. . dann in solcher Absichtalle Rranckhelcen/die ihm GOtt

-Ursache von dieser U'cht zu handel^^ zuschickt / anzusehen / und nicht änderst als einen neue»,

D«?!'cI-.n°s°lU.7f^er,si vor seine Seele sorge?,. §. 4^ Dem Veruff zu betrachten hat: So ist noch übrig / und dabey
Leibe natürliche Artzney - Mitteln gebrauchen. 5. 5. Ader das nothwendlg/daß er zum Beschluß noch angewiesen werde/

Gebet zuHälffe nehmen. 5.6. Vor seine Haus-Genossen mit wie er sich auch in Rranckheiten seinem Beruff uud
beweglicher Zurede sorgen, h. 7. Über seine Guter gewissenhaff. willen aemäk beteiaen solle

i bald -r w-

. ' auf die Welt gebohren wird/ einen L.eib mitbringet/

§. i. indem derSaame zu allerley Rranckheiten verbor-

.Je Pflichten/ worzu wir den Haus-Vatter genliget/ so ists leichte geschehen / daß solcher Saame/

biß daher angewiesen / betreffen seinen wann nur ausserlicheUrsachen darzukommen/die ihn auf-

Lkrisilichen LVandel und ordentli^ wecken und rege machen / in eine Kranckheit / bey dem

chen Neruff/ den er in gesunden Tagen einen mehr und eher / bey dem andern aber weniger und

bey allen seinen Haushaltungs-Geschaff- spater ausbrechen: wozu Speist und Tranck / sammt

ten würdig loben soll. Weil ihm aber allem was der Mensch zu seiner Nahr- und Unt^haltung

KOtt solchen Beruff öffters auf eineZeit abnimmt / und ju sich nimmt / vieles beytragt.^)ann weü d;e Erde und
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alles/was dar aufist/ umb des Menschen willen mitdem nach allem Vermögen einzunehmen und zuapplicirensich
Auch gerroffen worden/,ö fteckr -n allen Dmgen / die der zwinge / und durch Eigensinns
M ensch zur Nahrung Mch nimmt / neben dem / das sei- zärtliches Verhalten die Lur ftibst mch"ver0?rbe/udsob
nerNarurgemaß ist/auchallezeit etwas/ ihmschad- cherGestalt an sich selb em Tovcschiäctcrwerde
l .ch .st; daß daher der/en.gen wenig sind / die ohne Anstoß Dann obs schon nicht ohne ist / wie es Ann aufrichtige
von Kranckhenm em hohes Alter erreichen; es wäre dann/ ^eclici selbst bekennen / daß die ^
daß die sonderbare Vorsehung GOttes über einige theils ausMuchmaffungen bestehen/ und we das mei-
walten/ undß-nnt e.ner gesundern unddaurhafftern Na- ste in Kranckheiren verborgen bleibt / di Lur so oR ek-
tur/und demSeegen langern Lebens/ als m gemein ge- len/ als die Kranckheitgeheiletwerden möqte/ so soll er
wohnlich/ vor andern begaben wolte. Weil nun kein gleichwohl deßwegen d.e Arkneyen / deren er babbasst
Mensch aus dieser Ursach / einen Tag gesund zu bleiben/ werden kan/ nichcallerdings verwerffen / sondern / weit
Versi^erunghat/nochvondeme/wasGOttinKranck-siegleichwohlnoch zu Seiten et^
heiten über chn beschlossen / ob er gesund werden/ oder ster- ben kan / viel lieber gebrauchen/ als am- alles unterk.ssm'
ben werde/niemals völlige Gewißheit haben kan /sinte- twch auch gedencken/daß ihn GOtt/so er ih>. gesund haben
malen manche Kranckheit / die Anfangs d.e geringste Ge- wolle / auch ohne Artzne» gesund machen könn! nocb we!
fahr des ^.odes zu haben Nicht schiene / endlich doch todt- niger auf unnatürliche/ abergläubische / Seeaenspreche-
Uchwird/andereaber/ d,eAnfangs hefftig angegriffen/ rcy/(^r-^ und zauberische
offt ohnverhofft zur Gesundheit anszuschlagen pfleget / so jenes eben so wohl eine Versuchung GOttes wäre / als
muß er auf beede^alle sich Christlich anzuschicken wissen, wann er deßwegen/ weil ihn GOtt auch ohne Vrod erhal-
t. c. - Wohin aber nun des Haus-VattersPflicht ten konte/ kein Brod essen / und bey Verachruna dieses
h .ebey gekehrt seyn solle/solches betrat zuMch chn silbst, von GOtt zur Unterhaltung geordneten Mm?ls erhun-
seme Haus-Verwand en und 5e.rl.che Güter. Man gern wolte. Dieses aber/ so er aussolcke un.mtürl.che Mtt-
er nunkranckw.rd/sosoll ihm dasHeyljemerSeelen vor rel fiele / nicht besser als ein Abfall von GOtt und eine
allen Dmgen angelegen seyn/ wozu diese summarische Be- Abgötterei heissen konte; da gegen ibm ^s Christ u-
trachtunggehoret:daß er Anfangs betrachte / daß ihm rhum/ im Fall ke.ne natürlicheÄlmey helffen wotte/ diese
seme Kranckheit n.e von ungefehr begegne / sondern K<-s»! mian und Regnl geben solte^scrv^
GO.ts-lbfts-mW-nkdab-ywb^vd.-SS»dcm-.
Sememaller^ranck^ten Ursachefty. insonderheit »volle/ als daß er mit dem Teuffel / der sein U?erc?
aber so« er auffem geführtes Leben zurück sehen/ob er nicht dabey hat/gesund werden wolte
durch absonderlicheSundenGOttgereitzet/seineMa- §. s. Dieweil aber bemerckter Massen di-
eur gesthwachet /und die Gesundheit verderbet habe: Kunst nicht allein unvollkommen/sondernauch atter See,
wohm dann unmäßiger Zorn / Trauren und andere gen in der Äryney von GOtt herkommen muß / so soll
^Kei^en/denenman ohne^ez .emende Masse nachhanget/ so wohl der Aryt als l ^rienr bey allen Luren das Ge¬
namentlich aber alle Unmaßlgeettin Spe.se undTranck bet so viel fleißiger zu Hülffe nehmen/ daß derselbe durck
zu zehlen / wann man sich voll und toll srißtund saufft/oder seine Krafft dasjenige / was der Kunst mangelt / ersetzen
auf^ wenigste semen ^^pecic zu viel nacksihet /und alles wolle / und also eine jede Artzney / so wohl als die Speise/
was nur wohl schmacket/ obs schon ubelbekonnnt/ isset mit dem Gebet heiligenund solches ninb so viel mebr,
und trinckeü Hiemmb sollnunftme erste Sorge seyn/wie wei/s n?ehr als vermuthlich/daß bey mancher Kranckheit
er semer Sunden / deren Frucht d.e Kranckheit ist / los nicht lauter natürliche Ursachen / sondern der Satan
werden möge; wozu aber kem andrer Weg ist / selbst/ aus einer Göttlichen ^erh^ngnus undRcai-
er ,n wahrer Bußfertigkeit seine Sunden vor GOtt er- rung /wie bey allerley Unglücken/also auch in der Pest und
kenne und bekenne / und »ich selbst mdenenselben als die ei- andern Kranckheiten viel Wercks habe / (welches von de-
gentl.cheUrsache seine. K.anckhelt beschuldige/und dar- nen ^leclicis das 6^°»', oder aus Göttlicher Verhana-
auf >.urch e.e^ergebung derselben nntGOtt versöhnet nus von einem Gci/re herkommt/ genannt wird) deme
zu werden trachte^ Wo d.eses geschehen / so ist die »leiste zu widerstehen alle ie-bl-che Artzneoe., an sich viel zu schwach«ndgefahrl.chsteGewaltderKranckhe.tgebrochen/daßs.eseynwürden.Daher geschiehers/ daßmanckmal die a -
mm/da sie vorhin ausser der Gnade GOttes eine eigene schickteste ^eciici in der Natur nie aufden Grund kom-
ltcheStraffundpe.tsche war /eme geseegnete Zucht.- men könen / woher es doch immer kommen / und wie es m-
gung und hellsames Creuy wird. Wobey es Christlich gehen müsse / daß sie von denen bewehrtesten7und Ä
und wohlgethan sti / so der Krancke das Heil. Abendmahl so vielen dergleichenRranckheiten krafftia aefun'
des FErm zur VersicherungGöttlicher Gnaden und denen Aryneyen/ gany hülfflos verlassen würden
Starckung der Gedult/ so er vor allen Dmgen hie zu üben Hiervon konte man nichts gewisses reden / wo man nickt
hat / bey Zeltengemesset/ nicht aber allerdings ausdie Letz- aus einer Göttlichen Qffenbahruna ^ob 2/7 wüste/ d^ik
tesparet/ wann nun neben denen leiblichen ^rafften/ GOtt dem Satan einiae Macht aetteben/dak er d.!!
auch dieRraffte seines Gemüthes ^ schwach gewor- ^>iob mit bösen Schwären von der Fußsohlen bik
den / daß dw Andacht und die behörigeVorberettung zu- an ftine Scheitel geschlagen. So möate man auck di?
sammt der Frucht/die er davon haben solte /nicht änderst Kranckheit jenen Weibes Luc. iz/n. welche 10
als gering und schlecht genug vermuthet werden kön- krumm war / vor eine bloße natürliche RranckK-»>
nen. Er soll aber vorbero und insonderheit die Versöhn achten / wo der HErz nicht selber sagte / daß sie der S-I
nung m»t ftmem Nächsten/ mit dem er nicht wohl ge- tanas mit solchem Bande gebunden / und der Ent¬
standen /suchen /und denselben voiiHertzen-Grunde list dazu sügete: daß sie eimnGeist der Z^ranckbeic
anbieten / damit er n.cht einiges Räch-Süd .n seiner gehabt. So stehet auch insaem-in von
Seelenbehalte/und in die Ewigkeit/ zuseinem schwehre- zz. der HEr: Hab7 gesund ae'^ aU- ,
ren Gericht vor GOttes Gerichte bringe. Teuffel überwältiget waren d" "m

§. 4. IN der Absicht auf seinem Leib soll er sich veri §.6. Nachdem nun der Haus-Vatter solcker Gestalt
ständiger und erfahrner ^-ä.corum und Aeryte vor sich selbsi gesorgt / so ists auch billig / daß eVau^ ö n
Raths also Frauchen / daß er d.e verordnete Artzneym Haus Christlich bestelle/ und zwar erstlich se?n?Saus"
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Verwandte»/ Ä-nder und Gesinde vor sich fordere/ die allzugrosse Lurche m Rranckhmen / und dasund nack w Gabe/ die ihm GOtt verliehen zurFurcht Grausen vor dem Tode/ anderseits aber die allzufeste
GO es und anöernPfllchten/dieer ihnen obzuligen weiß/ Hoffnung langem Gebens, da man sich bÄd aus dieser/
ermawe/auch ihnen dabey denvatterlichen letztenSeegen bald aus iener Hoffnung/daß es ke»ne Gefahr Mm wer-
gebe - und also auch in seiner letzten Verrichtung hierdurch de / schmeichelt / solche Christliche Anschickung gewaltig
em Zeuanus seiner L.iobe gegen die Semige hinterlasse, hindert: indem dortendie allzu entsetzliche Furchrdes Tv-
Melche Pflicht er deßwegm gar nicht versäumen soll/weil des und die ängstliche Sorge gesund zu werde» / hieranm
ÄlchteWorte / so gottseeligeHaus-Vatter / die jetzt gedencken nicht zulaßt; Her aber die feste Hoffnung län-
kioscheiden wollen / (indem ihre Seelen gleichsam ecwas gern Lebens alles unterlasset / oder doch so lange / biß matt
aus der bevorstehenden iLwigkeit bereits in sich füh- den Tod vor Augen sihet/ und nun zu lange geharret ist/
iea) obschon in der höchsten Einfalt reden / viel tieffer als verschiebet; so kan er me sicherer stehen/ als wann er m sei-
vonGeunden geredet /zu Hertzen dringen / und micun- ner Kranckheit n.cht zwario gleich alle Gedancken seines
gemeiner Rrassr in denenselben ein vlachdencken und Lebens auf "nmal wegw.r^Kedacktttlkshinterlassen . alle Gefahr des Todes aus dem Sinne m den Wind

§. 7. Was zum andern seine Güter betrifft / so soll schlaget/ sondern gedencket / weil sie etwan em Boce ^ der
n auck damir nickt alles auldie Letzte sparen / sondern die- ihm auf die Hinfahrt sich zu bereiten/ andeutet / seyn dorff-
selbe bey leiten durchgehen / ob er auch unter denenselbeü te / daß er sich auf beedes gefast halte. Leget ihm dann
etwas wM/das^id^rn geboret; und so er dergleichen fin- GOtt den Seegen langern Lebens zu / so erfordert seine

mtt'ernich,7°n^
vor GOttes Gerichte bringe / die ihn in seiner Rechnung »hm von GOtt geschenkte D.rassre zu desscn S.ob
tu b^eben bindere Welches sonderlich alle / die inemer aufs neu wiederum opffere / damit ihm nicht ar-
dA-ich-nN^^^^^ darinn man stch g-r- w.d-rfichre,und G<undh-ik 5» d-r-n V.»
dißfalls leicht und unwissend versündigen kan / als da antworeung gerercht.

, RcDts-Anmerckungen.
Nm^.h7e«G?^ XIX. 5.4.K
ren Erben zu hinterlassen/ GOtt in denen Armen nacy ^^ie ein jeder Haus-Vatter in seiner ihme von
ihrem Vermögen Erstattung thun sollen, ^vo er GOtt zugeschickten Kranckheit sich des Raths
andern schuldig / oder andere ihm schuldig waren / sou er per erfahrnen ^eäicorum und Aertzt bedienen
bey Zeiten/allermeist so er verrechnete Aembtcrverwai- r^/h^it er nichts an sich selbst verwahrlose: Also muß

tet/Richtigkeit machen/ damit niemand vereuryet/son- j^G^ntheil auch der Artzt das Seinige thun / unddern Betrug / Zanck/ Streit und andere Ungerecdtlgtur ^^ verabsäumen / was zur Wiedererlangung der Ge¬
nach Möglichkeit / so viel er immer vorher sehen kan/M- Mdheit dienlich ist. Danii ob es gleich nicht allzeit bey dem
hütet werde. JnTestämenten und Vermawrnniien ^rtzt stehet/einen Krancken wieder zu curiren/wann nem-
soll er sich wohl vorsehen / daß er sein Gewissen zu verway- bereits Uberhcmd genommen/ und der Kran¬
ren / nichts Wider die Liebe und Gerechtigkeit thue / ooer ^ aewaltige Hand GOttes würcklich spuret: So
aus einer Feindschafft Und Rache / denen von seinem ^>u^ ^ ^ doch bey dergleichen Begebenheiten also ver-
te etwas gebührete / etwas entziche sondemch aver umer / daß er sich von aller und jeder Schuld los stelle.
Kindern ohne rechtmäßige wichtige Ursachen remen rm- dann panormit. und Socius m cap. lua oos.
terscheid mache / weil er dadurch zur Hemdseengkeitrmo ^ ^k,om/c,6/c)gantzvernünffrig lehren/ daß vier Stück
rechtlichen ?roc-e/7en nach seinem Tode urjach geben wur-- werden / daß dem Artzt an dem Tod des Kran--
de. Solche aber/ /ö viel nnmeilnehr möglich/ju veryu- beygemessenwerden kan; i.) Daß er
ten / soll er sich auch dahin bestreben / daß ieinietzrer^viue. ^ i>rofellion nicht überschreite / gestalten derjenige sich
m deutlichen XVorten verfasset werde: allermem wen Schuld schon theilhafftig macht/ welcher sich in eine
bey der List uUdBosheit vieler verschmitzter unv^ewsen. ^^ ^ angehet / einmenget, per l. cul-
loser ^6vocaten / kaum etwas so deutlich ausgeoruaer ^ 2.) Daß er in seiner Kunst erfahren sey/
werden kan / daß deren Zancksucht mcht ^re,t varuver Unverstand und Unerfahrenheit ebenfalls der
erregen folte. Sonderlich soll er dabey Schuld mit beygezehlet wird / per l. lmperitia. ff. cle s.
er in seinem Leben etwan nach semem incy ^ ^ vrxcerea. verd. imperiris. »61.. ^uil. indem
milde genug gegeben hatte / gutthatig gedenckm / aiswei- Erfahrnen in seiner Kunst Glauben benmesset,

- —.-s-'^7, ^savoc. liivc-ri. iuui<.ivl^. vuyxrv vann vieienige ncy ^eyr
„Wohl den,/ der sich des Dorfftlgen annimmt / de versündigen / welche sich der Artzney unterstehen / und die-
..der HEr: erretten zur bösen Zett. Der ^ ^ selbige mit keinem Grund ge ernet haben/mithin billig zur
».bewahren / und beym ^ben erhalten: und ^qu cke 1 verdienten Straffe ;u;iehen sind/ v.Peinl.Hals-Gerichts-
».semem Sieg-Bette: Du hilffest ihm von aller su Arim.al t, i z 4. in l.wiewo>l diese/so sich dergleichen Leu,
«Kranckheit. ^ ^ the wissentlich bedienen / ebenfalls nicht ausser Schuld

§.8. Nach solcher?lnschickung soll ^ ' sind/ srg. 1.11. pr. ff. scl t.. ^quil. z.) Wird erfordert/
tersemeKranckheit/SckmertzenunddersAenBeschwer-̂ ^ ^ ^r Lurdes Orienten nichts versäume/ v,!.
dezusammtderoselbenAusgangmsttllerGedultmden ^ ^ ^ ^ ^.^quil.§.pr-erere-. j.eoä.
ZVÄ-1, Sv,«s m.bm / und d-vy-n M / ^ X. <!° komic!^ Und -ndlich 4.) daß -r stin

junÄ.
c->k>,k,X,.I°I,omic>'6,Undmdli».^^ ^ ^

te^nd ri-n-m unterrichte / was er
und n^lt Christlichen Netrachtungen wie er sich verhalten solle / damit ^u^ssen / und""" ^'lp»ch«n «--halten. Weil aber einer Seit« «was chue / wW» juwid«NÄZ

aures.
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lzo De6 k/ugen und Rechts, verständigen Hauß VatterS
sures. /. X. 6e «c»t. Sc <zuaj/e. pr-ekc. S- c»p. t. X. 6e Ko. daß es srembd ist / besessen / und unter diesen / welcher ge-
miciä. wo diese Stück colivem'renund zusammen treffen/ wust / daß die Sach einem andern zugehöre: dann der er-
kan einem Artzt keine Schuld beygemessen werden. Vicl. stere Besitzer ist nur allein zur Erstattung dererjenigen
omn'md (^sil. 2.0.,/N.2 s. Inzwischen so derKrancke Fruchte verbunden / welche noch nicht von dem Grund
durch Unerfahrenheiroder Nachläßigkeit des Artzts ver- und Boden / oder von denen Bäumen abgesondert/
wahrloset worden / daß er darüber sein Leben aufgeben oder / so sie davon abgesondert / jedoch noch vorham
müssen/ ist derMge von der Obrigkeit mit einer willkühr- den sind / von denen verzehrten Früchten aber/ hat
lichen Strahlt belegen.srtz. cielinczuirur 2.if 6e er denen gemeinen Rechten nach / keine Rechenschafft
pa-n.öcP.H iZ4.lbiczueLrimlNi»!iii. soer aber zugeben/ ob er gleich hierdurch seinVermögen vereichertmit FW and Vorsatz den Krancken umb das Leben ge-- hatte/ v .§?6. ibiqueOV./. cieIi..I).öcl.2i.e .cIejk..V.
bracht/ wird er ohneZweiffelalseinTodschlagermitder ^66.?Acbinze.l .ib. i. conrrov. cap. fz. S-Vmn.l^jh. i.
ordentlichen Lebens-Straffauch anzusehen seyn. vicl .Aloff. 8.(^. Ich sage denen gemeinen Rechten nach/
in §. prseceres. verb. imperiria. scl I.. ^quU. sclcj. cexc. allermassen heut zu Tag in praxi recipiret und ausgenonu
i'nt.necellarios. f. §.t. ff cie ZLr.ZMsn immassen esviel men worden/daß ein solcher Besitzer auch dasjenige/wor-
grösser ist einen mit Gifft und Artzneyen hinzurichten / als aus er sein Vermögen bereichert / wieder hergeben müsse/
init dem Degen umbzubringen.rexcus ek in!. i. L. cle gleichwie solches bezeuget llarrm. pittor. 4. c>v. 25.
rnäief.L^MAtdem.Sc int. ejusciem.ff. »6I..LorneI. cie öe26. ScLsrp?. p. z. c.z2. «iet.zz. Der andere Vesiher
s,c«r. ^66. jul. LIar. l.ib. s. §. komiciöium. n. 17. ü! aber ist zur Wiedererstattung aller Früchte / wann sie
Lsit. 2.0.»11. n.26. S?2?. öcc. gleich nicht mehr vorhanden/verbunden/ immassen er auch

§. 7. Billige Erstattung verordnen. diejenige rekicmren tMlff/ welche er hätte gemessen kön-
<?>Aß der Haus-Vatter / vermög der natürlichen und nen / wann er grössere Muhe und Aei,'j angewenderbar-
«^weltlichen Gesetze/dahin verbunden/daß er von deme/ te/ l. zZ.ff.6eK.V. nur ist ihm dieses einige erlaubt/daß
was andern gehöret / billige Erstattung thue / davon ist er die gemachte Unkosten abziehen / und diejenige Besse-
hieroben in diesen Juristischen Anmerckungenüber das rungen/ welche sonder Verletzung der Sach abgesondert
X VII.L2P.S.5. cum iec^. zur Genüge gehandelt wor- werden können/wiederzu sich nehmen darff/v.8ttuv.Lx.-
den: Ist demnach nichts mehr übrig/als daß wir mit we- uci^. il.rk 28. Se ttarrm. ?>!i. ^b. 4. qv.28. daß aber
nigen hier gedencken: A?eme i.) sochane Erstattung mit emem solchenBesitzer so scharffversahren ivird/geschie-
etgentlich zuthun; 2.)N>as solches Wort 0er Er- het aus dieser Ursach / weil er sich selbsten die Schuld bey-
stattlmg tn sich begrelffe; Und z.)aufrvas2lrt und zumessen/daß er eme srembde Sach so lange behalten/und
rveis setblge geschehen müsse. Was demnach das dem rechten Herm mcht rettirmret hat. v. §.z i.in f.).cls
erstere beerrffc/ist zu wissen/ daß vor allen die Erstattung v. Und endlich >) ijt unter dem Wort der Erstattung
demjenigenzu thun seye/ welchen durch Abnehmung des der Werth der Sachen begriffen / welchen ein Besitzer
Seinigen / oder auf andere Weise Schaden zugefüget erstatten muß / wann die ^ach selbsten nicht mehr vor¬
worden,- Vj6.kjolili.com.z.6e1.k1.äilp.74i. Wann Handen/doch / daß der hieroben angezeigte Unterschied
aber derselbigenicht mehr im Leben / ttetten dessen Erben auch dißfalls beobachtet werde. Welcher Werth unter
an seine Stelle/V.I. lv.K .f .A cleLonä.lurt.I.li.ff.eocj. andern auch dasienigebegreiffet/ was emHcms-Vatter
1.2l. §. 5. rer. amor. l. 1. §.44.ff', cie viöc vi grm. scici«
^lolin. vilp./42. n. 2. Wann aber niemand auch von
denselben mehr vorhanden/ als dann soll dasjenige / was
der Haus-Vatter besitzet / und was er weiß / daß es ande¬
ren zugehore / unter die Armen austheilen lassen/ oder zum

seinem Nächsten / weil er ihn beleidiget / abzutragen schul¬
dig ist/davon zu sehen«. c-ror. 2. cie/. L.L:?. c. >7. §.
2.Scleq. Und hieher gehören insonderheit diejenige Un¬
kosten/welche von eines entleibten oder verwundtcn Be-
freundten auf dieAertzte gewendet; Jrem diejenige Le-

Ällmosen und anderngottseeligen Gebrauch verordnen.^ bens-Mittel / welche durch sothane Entleibung oder Zer
^olin.rom.4.llilp.745.,,b.4.cu5.Lonlc.c. z. stummlung derer Glieder denen Eltern/Kindern/ Ehe-
c»s 8.ink. ö!8rrvck..2äVrunnem.jusLccIe5I.ib.i.c.6. gatten/ oder andern Personen/ die der Entleibte sonsten
m.i.§. 17. was das andere belanger/ist zu wissen/daß ernehrte / entzogen worden sind / allermassen derTkäter
unter dem Wort der Erstattung » ) die frembde Sachen von diesen allen nach Proportion des entleibten oder ver-

Betrüge im Kauffen und Verkauften / Abtragung der ^ T-S-iZ-^ «-qc;.
Zoll/^cci5, Steuer/item dererjenigenGelder / so er m ^ ^ ^
seiner Ambtirung hätte verrechnen sollen; wohin wir auch endlich das dn cte betrtfft/aufwas^lrt undWeis nem-
vornemlichdie Pupillen-Gelder reteriren / ferner durch ^ sothaneWiedelerstatrunggelchehen müsse ;istb<?reits
gewaltsame Abnehmung/oder andereEntwendung/durch hleroben dargethan worden / daßdiesclbiqe dem rechtmäft
alsche Ehlen/ Maß und Gewicht / oder auch in verbotte- Ügen selbst/ oder dessen Crben zuchun / mithin n'.cht

nen Spielen/ an sich gebracht und erworben hat. Vi6. Lo- genug seye/ n an da» elb,ge zum ^lämosen g^'5^et werde:
^ - -- - - woraus dann zu schlössen/wie übel jo wohl sich selbst als

ihrer Seelen dergleichen Haus-Vatter rathen/ welche/
nachdem sie grossen Reichthum mit Seuffzen kerer Ar«

vsrruv. sä cap. non remirricur.6e k../. in. 6. P. 2. § 4
n. 4. L! §. s.cum leczq. 8ckult2. in cliff. scl przecepr. dlon
turcum tscies. §.7. öe 8. Lc lünck. in 6isp. cie ^uclic. pro ^ ^ ^ ^ - -
pro anim». per sblac. rekic. ffve larisf. cap.2. N .44.L! knen zusammen gescyarrer / und hernach eme'.l nagenden
seqq. ß) sind unter diesem Wort alle diejenige Dinge be- Wurm m ihrem Gewissen fühlen; dieses vi^r hinlänglich
griffen / welche der Sach selbsten anhangig sind. v.tt. genug halten/ n ann sie etwas weniges m ihrem letzten
i^ror. l..». L. ö! ?. c. 17. §. l 6. als da sind die natür- Kirchen und Schulen wend cn / hergegen aber
liche Zuwachsungen und Fruchte / welche so wohl als die solchee denenieni^ entwenden/
Sach selbst wieder zu erstatten sind. Worbey wir aber ei- ^ sie doch ber encken sollen / daß ,ie sich hi«durch noch
nen mercklichen Unterschied halten müssen / unter denjeni- ^ sothanes Mmosen ihren
gen / der eine solche Sach vor die Seinige/ unwissend/ Diebstahl nur concinuiren/wann sie nemlich von fremb-
" ' den
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den Gut / ein Mimosen stifften. v. gloss. aci csp. 4. 6e k.. ).

in 6. ^cicj .5xrack .Z4 v .24 .Lbr^iolt. k^omii. s7 >incsp.

17. KjZcc/i.öc krunnem. sci releÄ. Lovarruv. ^c! c. 4.

6e k..).m5. N.72. Inzwischen ist auch dieses macht zu

nehmen/ daß sothane, Erstattung von dem Haus-Vatter

1.) zurechter Zeitgeschehen müsse / davon zu sehen. 1. z z.

, pr.ll. cieulUr. I. ic»s. K. clelolut. 1. s. §. 1. ff. cjecollzr.

bon ./.46 .pr. ff.cie V. l_). Lcl. l4 .ff.6ek. .s. 2.)aneinen

bequemen Ort / davon zu sehen r. r. ff. ibique l )l). cie eo,

«zuoci cerr. loc. »66. L.2.ö: z./. cie off. juä. aus wessen

Mosten aber die Erstattung zu thun/ davon ist zu lesen

l.47. pr. ff. cie leg. 1. ^66. ?anormic. cap. cum ca-

men.X. 6s ulur.Lrunnem. in Kri6^. a6 Lovsrruv. n. 57.

Lelegcz.kc(Zzrs.cieexpens.c. 27.N.I. dieses ist gewiß/daß

die heimliche Schulden heimlich / die öffentliche aber öf¬

fentlich rekieuiret werden sollen / I^inck. cir clistz. 6e

)uci!c. pro snim. csp.2. «.71. seczcz. Ein Beyspiel dessen

kan gegeben werden an denen öffentlichen Wuchern und

andern/welche öffentlich gesündigerhaben / immassen es

allerdings billig ist / daß dieselbige gleichfalls öffentliche

Erstattung thun sollen/damit nicht allein dieBeleidigung/

sonder», auch das Aergernus aufgehaben werde: Damit

aber ein solcher Haus-Vatter nicht öffentlich auf solche

Weis vor denen Menschen zu Schanden gemacht werden

möge / geben die Ideolog! dieses zu / daß »othane Erstat¬

tung durch die Hand des Priesters oder Beicht-Vatters/

jedoch unbenennet dessen / fo bißhero solche Sach besessen/

geschehe; Massen es genug/ daß der Beleidigte das Seini¬

ge wieder bekommedavon etwas mehrers nachgelesen

werden kan beydemLsicjuin. in czs.conlc.czp. z. ^e-

der. in l'rsA. cie rellic. sbisr. c. z. Xegler. in css. conlc.

p. ?88 Scörunnem.^jb. c.6.m. l. §. >7. ibiyue

8crz?ck.!nnor.

^6 eunci. In Testamenten.
<?>Amit ein Haus-Vatter auch wissen möge / wie er sich

^in seiner lehren Willens Meinung verhalten solle;

Ms wollen wir mit wenigen etwas hiervon berühren;

tLrstUG aber ist vor allen Dingen nöthig / daß er diejeni¬

ge Personen zu Erben einsetze/ weiche die Rechte mit nehm¬

lichen und'ausdrückiichenWvnen benennen '^srs än¬

derte / muß er sich wohl in Obacht nehmen / daß er seinen

letzten Willen/ wie es die Reckte erfordern / aufrichte:

dann so er eines von diesem in Wind schlaget/ soll er wis¬

sen / daß sein letzter Will als nichtig angefochten werden

könne: VVas demnach das erstere betrifft ist zu wissen/

daß vor allenDingen dieEltern ihreKinder in ihrem letzten

Willen zu bedencken gehalten sind / massen dann auch die

natürliche Pflicht sie hierzu erinnert/ V .I.7 ..5. i. ff uncie

liberi. I .7. K. 6ebon. ciamnac. I. if.ff. cle inoff 1"ek»m.

ö: Xov. 118. c. 1. /^cici. ^ritt. 4. ?olic. c .14. t>Zum. 17.

v .8 .s6 (Zalar.4. v .7. Irem. csp. ksinurius. X. ciel'e-

K»m. S: 1. 8. damit aber auch denen Eltern nicht schlech¬

ter Dings alle Freyheit zu rekiren benommen werde / ha¬

ben die neuere Kayserliche Recht/solches auf die^egiri.

msm oder den so genannten Pflicht-Theil/ restringiret/ in

!>!ov., 8.cie crienre öe semiffs, Lc surk. noviiHmo^ (ü. cle

inoff.i'eksm. welchen dieEltern ihren Kindern in Eigen-

thumund Genuß / sonder alle Beschwehrung / v. I. z 6. L.

cie inoff. leksm. hinterlassen müssen / und so sie dieses ge¬

than / von dem übrigen Vermögen freye reMren und 6i8.

poniren mögen. Es wird aber sothane l-egirima (welche

in der Nmnbergischen Reform. I'.r. 29.1^. z. §.wann ein

Vatter:c.Noch--Erbschaffr genennet wird ) heut zu

Tag also gerechnet: Daß/ wann ein Vatter oder Mutter

eins / zwey/ drey oder vier Kinder verliesse dieselbige nach

Bezahlung aller Schulden / (v.i.z?. ff. äe V.5.) ein

Oriccheil aller verlassener Haab und Güter wäre: So

aber der Kinder fünff oder mehr im Leben / den halben

Theil sothanerVerlassenschaffr in sich hielte. Durch die

Kinder aber verstehen wir hier nicht allein diejenige/welche

aus keuschem Ehe-Bett erzeuget / sondern auchduse / wel-

chenachgehends leZirimiret worden sind/ per5!ov, 12^ c.

k. Sc >1ov. 89. c. z. Lc 9^ sie mögen hernach in der vättttii-

chen Gewalt stehen oder nicht / v.!. 7.2 z. pr. ff. cie inoff.

^ett.Se I .8.ff .cie L. p.conrr. rabb. gebohren oder ung<-

bvhrenseyn/ §. i.Sc2./. cie exbereci. I,b. im ersten oder

andern Lracj stehen / l. l 2O. cie V. 8. Massen so gar die ^ ci-

opritte oder Angewünschre aufgewisse Maß / wie tn'cht

weniger auch die Natürliche und Huren-Kinder/ so viel

die Mutter betrifft / hierunter verstanden werden / per 1.

p. <ü. cje sciopt. l. 29. §. 1 . K. cie inoff. eü^nz. angesehen

diesen allen ihr Pflicht-Theil nach obiger Rechnung / und

zwar nach denen gemeinen Rechten als eingesetzten Erben/

v. tiov. 11s.c. z. 6c s.pr. ^c!6. Lerlicli. p. z. concl. 15.

n. I.s-leczq. zu hinterlaffen ist. Nach denen Rindern

folgen die Eltern / welche die Kinder / so sie vielleicht vor

denen Eltern sterben / ebenmaßig mit dem Pflicht-Theil

zu bedencken schuldig sind / per 1.1 s. ff. cie innff. l'ett. öc

§. I. Inli.eoci. doch / daß sothaner Pflicht-Theil jederzeit

nicht mehr als ein Drittheil in sich halte / gestaltsam einer

so viel Eltern nicht haben kan/ daß der Pflicht-Theil den

halben Theil desVermögens ausmachen könte. Übrigens

ist hier diese Ordnung zuhalten; daß / wann in gleichen

Grad / entweder Vatter öder Mutter / oder Anhen und

Ansrau vorhanden/ ein rekirnd Kind seinen Vatter oder

Mutter/ oder so dieselbige nicht mehr im Leben/ seinen An-

herm oder Ansrau sämmtlich; oder so der eins nur im Le¬

benware/ daffelbige allein bedencken solle; wann aber in

ungleichem (^raci Eltern vorhanden / dem nahern Lrzä

die I.cAirimsm zu überlassen schuldig seye.

In Erwegung aber die Eltern und Kinder sich ein¬

ander zu Erben einzusetzen/ in Ansehung der dißfalls ihnen

obligendenPflicht-Gebühr<>buldig sind/ v.pr. ^.6ein-

off.l'ekzvi. Als können selbige g' :!chw.äßig / wann sie

dieser Pflicht nicht emg:denck gewesen / sondern sich unter¬

einander undanckbar ausgeführt haben/ enterbn iverden;

wann nur diese Emerbung mit Benennung der U^äch be-

schehen/6. , 1 <7. 5 unö ')thane Urj'amen von

dem eikM/ttztmErbe??bewiesen worden/ ci k!ov. K? surk.

non /icer. cie/iber pixrer. dann wo dieses nickt macht

genommen worden / könre das 1°ettsmen r wohl nmgestos-

sen werden; 6. ^»v.i, s. c. z. in f. Was die Ursachen selb-

sten betrifft/ ist die Zahl derselben vom Kayser jukmizn.

in den Kindern auf 14. in denen Eltern aber auf 8.reciu.

ciret worden / welche nach derLangezu sehen in t^lov.»i s.

c. z,k4. wer aber dieselbige kurtz zusammen gefaßt / und

in Teutscher Sprach zu lesen Verlangen traget / derjeni¬

ge kan aufschlagen die Nürnbergische kelorm. I'ir. 29.

1^. 4. K7. wiewohl heut zu Tag noch mehrere Ursachen

acimittiret werden/wann sie nemlichdenen inklov. I ls.

c. F. S?4. befindlichen Ursachen gleich / oder noch grösser

als dieselbige sind / vicl. Vinn. Ski pr. 6e inoff 'I'est. n.

2. Sc kinckelck. cibs. 99. n. 2 2. Brüder und Schwestern

aber nebst andern Seiten-Freunden / könten ohne alles

Bedencken entweder mit Stillschweigen übergangen oder

enterbet werden/wann nur an ihrer Stelle keine intame

Personen^»Erben eingesetzet werden / dann so dieses ge¬
schehen/konten die Geschwister sothanes l'ekgmenc eben¬

maßig anfechten. v.§. i .j. cie inoff. lekam.juniA. 1.27.
L. eoci.

Damit aber das ^ekamenr Rechts-bestandig an¬

gefochten werden könne/ wird hauptsachlich erfordert/daß

in demselben gar nichts denKindern gelassen worden; dan

Q wofern
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wofern sie nur etwas / weniger aber als'ihren Pflichttheil 28.pr.L.6e1'ek2m.§.z./. 6e TeKam. orc!!n. ^ Lon-
bekommen / können sie auf die Ersetzung ihrer I^egirimsc Sir. I^aximil. 6e snno is 12. rir. von Teftamenten.§- wei-
kiagbar dringen/ per!. zo. Q inoff. l'ekam. Ja/wann ter so ist auch, k §. oder wo er nicht schreiben könte / :c.
sie gleich das gantze l'eAamenr in diesem Fall / da ihne gar es wäre dann/ daß solche Handlung nothwendig / einfolg-
nichts darinnen vermachet worden/ anfechten wolteN/kön- lich Nicht unterlassen werden köme / wohin wir zum Exem-
ten sie doch in demselben nach denen neuen KayferlicheN pel den Gebrauch der Artzneyen/und was sonsten zmWie-
Rechten weiter nichts als die Erb-Einsatzung umstossen/ derbringung der Gesundheit des lekirers gehörig / refe-
das übrige aber/ nemlich diel^eßses, kcieicommiffa s?c. riren/v. j.78. pr-.L. cjel'ekam. z.) Folget die Erb-Ein-
bliebe nichts desto minder bey Krafften» v. ^lov. 1 ry. c. z. satzung / als welche das Haupt und Fundament des gan¬
in l. Se zuck, ex csula. Q cie lib. prserer. Worbey wir zen Testamentes ist; worbey zu mercken / daß heut zu Tag
aber dieses noch ;u mercken geben / daß der Pflicht-Theil nichts daran gelegen / ob der Erb gleich im Anfang/ oder
durch das von denen Kindern empfangene Heyrath-Guth in der Mitte des Testaments eingesetzet werde/ v. §. ?4.
und Leib-Geding / wie nicht weniger andere Schenckun- Ink. cle wiewol nach denen Nurnbergischm8csru>
gen / geringer werde / Massen die Kinder desto weniger cm ten bey ftemdden Erben gar keine Einsatzung erfordert
demselben empsahen/als sie bereits bey Leb-Zeiten der El- wird/ v. ^or.'lic. 29.1^. 9. pr. 4.) Wird erfordert/
tern an Heyrath-Gut und andern empfangen haben; daß auch Zeugm darzu gebrauchet werden / bey welchen
gleichwie sie ebenmäßig dasjenige / was sie zu viel eMpsa- aber wiederum folgende Stücke vonnöthen sind; °^) daß
hen / wieder in die Erbschafft / umb eine Gleichheit unter sie zu dieser Sach tüchtig und geschickt find / immassen we-
den Kindern zu halten/ einwerffen müssen, v» 1.29» Lcl.zx, der die Weiber und Zwitter / bey denen das weibliche Ge-
§,z.L.6emoff.1el!sm.jur,Lt.§.k./.eoä. schlecht den Vorzug hat/v.S. 6.^.6« ?.().jun<Ä.Lonff.

Gleichwie nun angeführter Massen ein l'ekament, c. l. §. dann viel sind/er. noch die in des lekirers
darinnen denKindern ihre I-ezicims nicht überlassen wor« Gewalt sind; noch der eingesetzte Erb / oder die in dessen
den / umbgestossen werden kan : Also hat es ebeneBe- Gewalt stehen: noch die Leibeigene / noch die Unsinnige/
wandnus mit denen unmaßigen Schenkungen / dadurch Srumme oder Taube; noch diejenige / welchen die Ver-
der Pflichtheil der Kinder gefehret worden / Massen auch walrung ihrer Güter verbotten ist; noch die pa^ulllan-
dieselbige wieder entkräfftet werden können; davon zu se- ten / oder welche sonst kein Zeugnus geben können ; noch
hen r. r. L. äe inoS. clonst. wann nur diese Klag beeder- alle diejenige/ welche kein Testament machen/ oder daraus
seits zu rechter Zeit / das ist / nach denen gemeinen Rech- etwas empfahen mögen / in einem öffentlichen und lolen-
ten innerhalb s.Jahren angestellet worden / dann so die- nenTestament/Zeugen abgeben können, cl. §. 6. ibiqus
ses nicht geschehen / könten nach Verfliessung solcher Zeit Ov.s. ctc ?. I. -6. ff. qui lek. 5ac. poffune. Lc Lonttir.
die Erben nicht leicht mehr gehöret werden, vici. I. z. §. f. Kisximi». ch §. je) Daß sie sonderheitlich zu diesem
cum l. seo. ff öc I. z 6. §.,. L. 6e inoff. -rett, wiewohl nach erbetten worden/ und nicht ohngesehr darM kommen sind,
denenNurnbergischen 8raruten eine kürtzere Zeit / nem- v.l. 2>.§ 2. ff. qui rek. fsc.polluoe. !.2i.pr.L.6e ce-
lich eine Jahrs-Frist/ benennet ist/ binnen welcher Zeit ksm.ScLonstic. und sollen die Koranen
das Testament angefochten werden muß/ v. k.etor. zx. >) Daß sie zugleich alle gegenwartig seyn / und den
Dr. 2?. l.. 17. es wäre dann / daß die Erben ausser Land 7eltirer sehen und hören können / v. l. 9.6e 12. Lc 1. t. <5.
gewesen/oder sonst aus rechten beweißlichen Ursachen hier- cld junct. Xlsximij. c. l. §. Es ist auch,
an verhindert wordenwären / dann solchenfalls könren sie welches wegen der Betriegereyen derjenigen also verord-
noch einiger Massen gehöret werden. k.et. i^or. 6. l. §. f. »et worden / die zuweilen andere an der lekirer Stelle
und soviel von dem ersten Stücke. Das andere Stück setzen / gleichwie Larpsovius aus dem Zul. L»»r. hiervon
belangend / muß der Haus-Vatter in Aufrichtungseines ein Exempel erMet/in einer verschlagene Weibs-Person/
Testaments behutsam gehen / und alle 8olennitatenund weiche/ da ihr Mannbereits verschieden / einen andern an
Zierlichkeiten / sodarzu erfordert werden/ wohlbeobach- dessen Stelle ins Bett geleget/der sie an statt ihres Man¬
ien/eingedenck/daß/woferndiefesnicht beschichet/undnes zun? Erben eingesetzet, in pr. Lr/m. qv. 9z. n. ?2.
nur eine einige 8olenmtat ausgelassen worden / das gantze Du?,' derselben an derIaHlsieben seyn/ worunter jedoch
Testament deßwegen entkräfftet werden kan. Weßwe- der ko^rius auch mitgezehlet werden kan/ v. §. z. j. 6«
gen wir die Lolenaitaten / welche zu einem geschriebenen 1°. c. l. §. und sollen die Norarien :c.
und lolennen oder zierlichen Testament erfordert werden/ 5.) W ird erfordert / da^ der 1"ekirer seinen Namen un-
kürtzlich beyfügen wollen. terfchi eibe / entweder mit eigener Hand / oder / so er des

Erstlich / wird demnach erfordert / daß ein Haus- Schreibens unerfahren/daß der achte Zeug darzu gebrau-
Vatterseinen letztenWillen schrifftlich verfasse. v .I .2s. chet werde, v», i.28-L:I.29.L.äe'?'ettsrn.LcLon^.^a.
ff. qui rekam. tac. possunc. Wobey aber nichts daran xim. c. >. §. oder wo er nicht schreiben köntezc. es wäre
gelegen / ob er -») sein Testament auf ein Papier / oder auf dann / daß er das gantze Testament mit eigener Hand ge-
ein Pergament / oder auf eine andere Materie schreibe, v. schrieben / dann solchemsalls hatte man reiner lpecialen
§.> 2.1.6s cettam.or6. junÄ.!. l .pr.ff.äeL.P. lec.rsbl,. Unterschreibung mehr vonnöthen. v. 1.28. §. i. L. cle'T'e.
D) Ob er dasselbige zur Zeit derleMrung/ oder vorher Kam. 6.) Wird erfordert/daß der Notarius und die Zeu-
vor sich verfasset. v .l .2l.vers. in omnibus.L.cle reiism. gen sothanes Testament ebenmäßig unterschrieben. cl.§. z.
I. 28. §. i. (5. eoci. >) Ob er dasselbige verschlossen oder ).6el'.o.Lc (üonk.^laxim.§. item mag man auch :c. Und
offen vorlege / l. 21. pr. L. 6e rettam. junÄ. §. z . 1.pu- endlich 7.) daß sie ihre Siegel auf das Testament drücken/
piü. lubkir. Und endlich-/) ob der Nam des Erben von entweder mit einem Pitschier-Ring/es mag darnach sol¬
vent l'eliirer selbst / oder von jemand anders / geschrieben cher der Zeugen eigen/oder eines andern seyn/v.§. s.).6e l'.
worden/ v. dlov. 119. c .9. wordurch der §.4 .Inii. cie O.I.22.§.s.ffeoc1 ^6ci.Luisc.»4.0.ii.Le (^orotr.innor.
reksm. or6. abgeschafft und corn'Ziret worden ist. 2.) sc! 1.2 2 .§.s.ff.qui teK.fgc:.possunr. oder sonst mit einem an-
Wird erfordert / daß fothanes Testament in einem Fort- dern 8iAner.v.Lontt. ^gximil.c-.I. §. die Form.Lc §.es mo-
gang zu einer Zeit gemacht werde/ mithin keine frembde gen :c. Und diese Stücke werden zu einem öffentlichen und
Handlung (daß man nemlich zum Beyspiel mit dem 1e- lolennen geschriebenenTestament erfordert. Wann aber
Lirer einen LoncrsÄ schliesse) darzwischenkomme/v.l. ein Haus-Vatter ein leksmenrurn djuncup»r-vum»

oder



Erstes Buch. z;z
oder mündlich ausgesprochenes Testament machen will/ 6ec. zo. welches nicht allein in der Kayserlichen Cammer/
ist es genug/dai? er des Erben/ oder deneer etwas versckaf- v. kvlyns. 6. <^>. 29. n. f. soiwsrn auch an andern Orren al-
fen und verlassen will/Namen/und was er jonstimTe- so Herkommens ist. Vicl. Chur-Bayrssches Lond-Reckt.
stcunem begriffen haben wolre/vor sieben darzu beruffemn p.^.rir. ?. LonK.Lle6t.8ax. z .p. z ciont.vn.
und ttbettenen Zeugen/öffentlich und klarltch benenneund dack. l)itp. 6e1el52m.ju6ic. ^a6 'Z'zbor. Oiil äe 1e.
ausdrücke: Wiewohl aber ein solches Testament recht ge- Kam. Princip, oblsr. 2.) Gehören auch hieher keiemae
schrieben worden / so wird es doch gemeiniglich erst nach- ?eüsmenra, welche von Soldaten / ^ ,u Felde lv'-n/
gehends schriftlich abgefasset/ damit es nicht verlohren oder im Streit sind / aufgerichter wor>n / allennÄ'm
gehen mögte/worbey aber dieses zu mercken/daß es nichts deneisse'.ben viel 8olenmräten erlassenro-'rd^n / wie'use-
d^o weniger ein l'ettsmenrum !>iuncuparivum , oder hen ex l. 6. öc l 9. ff. 6s relism. milir. §. 6. /. 6s exkcr.
ausgesprochenes Tel^ament/seinemWesen nach/verblei- lik.l.41. §.t.ff. 6ereksm.mi!l'r. j. iz. §.2. i.if. /. i. ff'
be/v.l. 21.§. 2.L.6erett2m.§.f. ^ eo6.S«(_onftlc .Via- eocl. und genugisi / wann man von derselben Wiüe'ns-
ximil.c.l. §. aber die Form. 6c §. weiter so ist auch ?c. der- Meinung vergewissert ist/ per l. 15.(I. 6e cett^m. m/iit.
gleichen ^ekamenr» gleichfalls von banden Personen auf- I. , !. if. §.j.zy. ff. eo6. es Mag darnach dieselbigs
gerichtec werden / worbey aber noch ferner diese 8c>ienni- schrifftlich / per ^.40. pr. ff. eo6. l. 19. e. 6e psÄ. oder
tären oblerviret werden müssen. 1.) Daß er über die 7. auch auf des Soldaten Schild oder Scheiden / oder end-
Zeugen einen ^marium, oder an dessen Stell den achten lieh im <staub und Sand mit dessen eigene Blut verzeich-
Zeugennehme. 2.) Daßderkor^i^, oder dieftr achte net/ vorhanden seyn/ l. zf.L.6Lrelium.mil!r.§. i.lntt.
Zeuge den mündlich erklärten setzten Willen des Blinden 6c l. 24. K. «06. massen nach denen Reckten des Kayfers
ordentlich und schrifftlich abfasse. Undendlich ?.)daßer ^uliinizni diese Meinung am sichersten ist/ daß in dem
sich mit denen andernZeugen untcrschreibe/undsein Pitt- Testament eines Soldatens die Zeugen nicht Zierlichkeit
schafft darunter drucke- v.l. gui rettgm. 5sc. pos- halber/sondern tinr zum bessern Beweißrhum/erfordert
lunr. L!Lontt.Kl2ximil c. !.§. aber zu eines Blinden. :c. werden/ 66.tex. In der^onkirunon aber des Kaysers

Diese 8olenmraten und Zierlichkeiten aber müssen X4sximiiisni 6v? snno 1 f 12. zu Cölln aufgerichtet / wird
so lang obl'erviret und beobachtet werden / so lange durch ein Unterscheid gemacht unter denenjenigen Soldaten

- besondere 8rarurs von denenselben nichts erlassen worden: oder Rittern/ die zu Felde ligen/und doch nicht im Streit
dann so dieses geschehen / müste man sich nach solchen 8ra- begriffen sind: Und unter diesen/ so in Übung des Streits
ruris in alle Wege richten. Insonderheit aber pflegen die stehen; So daß lenen alle Zierlichkeit 'M lekiren biß auf
Gewohnheiten und8ti>ruc» der Zeugen halber sehr zu v»> 2. Zeugen erlassen ist: Diese aber auch so gar ohne Zeu-
riren; allermassen diese Zahl der 7. Zeugen ' welche in den gen / und wie sie wollen / ihr Testament inachen können,
Kayserlichen Rechten erfordert werden / an vielen Orten ^66. Lsrpr. p. z. c. 4. 6ef. 26. z.) Können auch hieher
so wobl in Italien als Teutschland / absonderlich aber in diejenige l'est-.menra, so von Bauers-Leuthen erzeugst
Bayern und derObern-Pfaltz. v.Chur-Banrisckes Land- werdet, / reteriret werden / als in welchen fünff Zeugen
Recht, p.z.l'ic. z.zuFranckfmtamMayN/v.kssncof.genug sind/ per !. t. L.6e rettam. öc Luntt-r.
Reform, p. 4.1'it. 4. Braunschweig.zc.und andern Or- c. I. §. und sollen die tt. öc §. und aufdem Gau :c. wiewohl
ten mehr verringert worden / gleichwie solches bezeuget nach denen Geistlichen Rechren die Bauers-Leuch vor ib-
Orro?sbor. 6c> 8eprenn»r. tett. re^zmenr. numer. qv. rein Psarrer und 2. oder 4.Zeugen ein zmecht beständiges
1. welches auch insonderheit zu Nürnberg geschehen/ all- und kraffnges Testament auftickten können, perczp. ,o.
wo man vor zweyenGenannten (welche aber also genennet X. ci« l Ob aber diese Pädftuche Verordnung
werden / davon besibe^ebner. okt. pr. voe. Geaann- im Reich Memba'.ben recipiret / kan tvcgen der l^oni?lru.
ten ) des grössern oder kleinern Rachs ein T^ssamenr auf- r'wn Kaysers sxiwijjgr'/ gezweiMtwerdm/ als welcher
richten kan / vi6 kel. ^or. ür. 29.1^. 1. wiewohl nach Kayscr giorwürdGsien Ande/?cka's zu dergleichen Testa-
eben diesen Lraruten keinem verwehrer ist/nack denen Kap- mmtcn/.Zeugen ei/oröert. Vi6.Lqrp?.p. z.c.4 6.40.
ftrl.Rechtenzu ce/^nm/ lvofern nur die Korsr// hier/nn csmcn. kickr 6ec. zz. r>. 10. Lc leoq. 4.) Geho-
sichergehen / und ai/e darzu bchörige Sier/ichkeiren wohl ren auch hieher die Verordnungen zu milden Sachen/
beobachten / allermassen sie sonsten in eine willkuhrliche vilpolmonss acl pi^z csus»s genannt / wann nemlich
ObrigkeitlicheStraffe fallen / v. k.. Xor. 29. l.. i. zur Erhaltung der Kirchen und Schulen/item der Armen-
pen. Se ulr. Es sind zwar nach denen Lsnonischen Rechten Hauser / etwas vermacht wird / massen ein solches Testa-
ebenfalls zwey oder drey Zeugen zu einem Testament ge- ment vor 2. Zeuge«? zu reckt bestandig ist/ per csp. 11. X.
nug/percap. iO.X cle reksm. da!? aber diese Lznonische ^sl'e^zmcnr.a Lsrp2. p.z. c.4. <^ef.?z r>.8 wie-
Verordnung nickt allenthalben im Römischem Reich reci- wohl etliche Reckts-<L"hrer davor halten / daß ein solches
piret und angenommen worden/ kan aus der Lonkir.kiz- Testament auch ohne Zeugen bestehen könne. v.Ti rscz ueil.
ximil. c. j.§. die Form.erwiesenwerden. 6e Privileg, pjzr.caus. pnvil. s. Lcier^ clcc. 24O. n. 4. Sc

Gleichwie nun durck die Srsrurs die Zierlichkeitenk.icbr.clec.28 n., s s.)Zehlen wir auch bieher diejenige
und 8olenniraten der Testamenten in etwas erlassen wor- Testamente / welche von Eltern unter ihren Kindern auf-
dm: Also gibt es gleichfalls in denen gemeinen Rechten et- gerichtet werden / als welcke dermassen befreyet sind/daß/
lichel'ekamenrs , worinnen sotbane 8olennitaten nicht wo der Eltern Handschrifft vorhanden/ gar keine Zeugen
erfordert werden: Wohin wir i.)referiren diejenige l'e- vonnöthen sind / wo aber ihre Handschrifft nicht aufge-
ksmenrs, wel6)e vor Gericht entweder selbsten / oder vor wiesen werden kan / sondern dieselbige vielleicht eine münd-
Gmchts-Personen ausser dem Gericht aufgerichtet wer- liche Verordnung gemacht / nur 2. Zeugen erfordert wer¬
den / immassen zu dergleichen Testament weder Zeugen den.v.1.21.i.L. 6slestam. I. f.L. ercilc. Nov.
noch^orsrius erfordert wird; dann wo dergleichen öf- I07.c. I.kwov. !O7.c. i.öcNov. l8.c>7.junÄ.surK.
fentlichesZeugMls vorhanden / hat man der Privar-Zeu- quo6 live. L. 6e rettzm. ^66. Lonüir. I^sximil. c.!. §.
gen nicht vonnöthen / in Erwegung dißfalls kein Betrug und sollen die Norsrien / vers. aber in Testamenten, wie-
zuvermuthmist.v.I. i9.L.6eccttam.l. z i. L.6e6»nzr. wohl die Unterschrifft des Vatters/ wofern derselbige
^66. Nicol. vocr.6ec. 228. n. z. ttieron. 8ckurff. cenr. nicht das aantze Testament mit eigener Hand geschrieben/
I. cons.77. n. z. p. z. c .z. 6.il.L< «.ickr.p.i. nebst dem Jahr und TW/vorhandenseyn muß/6. surk.
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. l^r / veme yliigegen wioerspricytö»rommen fmv / n. i. r.
2. ().. s. n 18. D.eses aber ist zu wissen / daß die. das Loöicill vor Gericht erzeugn worden / st ke5nw,s

s-s nur umer ->m Elttrn nni> Kim f-I / daß tt auch ohne alleZeuM bch.dm kö^ TÄ
ver gelte/ mithin kein Frembder darinnen zum Erben ein- -ov. p. z. c. 4. ci z«-. in l Absonde? i.?
gesetzet werden könne/ besonders/wo dasselbige geschehen/ vorbey zu gehen/ daß der Haus^.iÄ,- ^ ^ ^
dessen Antheil denen Kindern zuwachse.l!elched?r Vatt?r dele, w^W.mn T KmenÄ
auch ,n d.esem Testament mcht enterben kan / v. aurl^. ^1 mit nacl<olgenden Worten beyf.?
<zuo6line.L.6ereiism.^6ci.8rruv.^x.zcj7^?, rb i-> ikamentnicki- n^ v,?--..«^^ . N»em Ttt
wiewohl die Legats und 5iclejcommissa von demVatt"r/ will ick doch / daß cs crel^« Testament/

gleiche Gegenwart derselö^n^iu,,rii >vo^i.'x!,/ pci-i. s.^. ,o^tivmivisu)ussl l-ivetMN aus dem Todes-
qui rcksm. fsc. possunr. so kan doch heut zu Tag ein sol- Fall/ cionsrio moi-ris csuk genannt/welche wegen Ben,
cheö Testament wohl vor 2. Zeugen aufgerichtetwerden/ sorg des Todes geschiehet / und deßwegen wiederruffen
viel. V!yn5 I. o.96. ttsij.2. o 118. n. !8- obgleich die werden kan/ V. §. I.s. 6e (ion»r. b:y welcher demnach
Zeugen Weibs-Personenwaren, vi^. Lontt. L!eÄ.8zx. ebenfalls s. Zeugen genug »md/ arg. I. l. L.cle Lvcjicil!.
4. p. z. Xlev. »0 /us I^ubec. p .2. rir.i. srr.z. N.44.S5 sclcl. r.r. if. 6e morr.cuüiu6o-»gr. ^.) Daskiäeicvm'
k?ckr. 6ec. 28. n. 2z. welches auch die Rechts Lehrer auf mizlum. welches eine Erbschafft ist/ die der Erb entweder
andere gefahrliche Kranckheitenund Noth-Falle exren- gantz oder zum Theil in einem Testament einem' andern
6iren / in welchen man mcht mehr Zeugen haben kan / als auszuantworten gebetren wirddavon zu Den r. r. s. 6e
zum Beyspiel auf der Reiß zur See oder zu Land / v>6. tiäeicam kereci. cum ric. leq r. r. Lc L.6e »eg. 6c kciei.
Lsrps. p. s. c .4. cl. 2 .LerIicb. p. z.conct. s.n.io N.ickc. commil Sc ^^Icj.i<ickr.clec 6l.
ciec .28. N .24. kc VIev. s6 »US I.ubcc. p. 2. tir. l. srt. 2. N .4. Z.)das^tz2rum. oderVermacktnus/welchessben-
n. sl. Lk seqq. Endlich können wir auch 7.) auf gewisse falls nichts anders als ein Gescbenck ist/so von denen Ver-
Maß das Loäicill hieher releriren / welches ebenfalls ein sto: benen einem andern verlassen worden / und demselben
unzierlicher undgemeiner letzter Witte ist / ohne Erb-Ein- von deneErben zu leisten ist. v. §. 1. ö? r. r. ff. k L cle !c-
satzung verfasset / m welchem nur s. wann aber solches von M. bey welchenVerordnungenallen nur s. Zeuaen ei/or^
einem Blinden ausgerichtet worden/ sechs Zeugen erfor- dert werden/ci l. f. in l, c.clr- (.06/,//. Und also babcn wir
dert werden /per I.f. int. lü.cle Lo6ici//. LcLonK.^z. denHan5-??atfei,!itrGenüge unten lchret/ wie er sich in
xim. c.I.§. es ist auch nicht allem, so gar/daß auch dieWei- Testamentenund Vermächtnussenverhaltensolle. :c.

Das XX. Capttü.
der Waus-Uatter des WGts l-nd der Mrtzüey

klmt>ig seyn solle.
Innha't.

§. 1. Wie ferner die hie nachfolgende (^usUtätcn von d-m Haus-
Batter gefordert werde». §. s. Er ,vu deö Rechts. §. z. D^r
Aryney kundig sey». §.4. Seine Natur und Beschaffenheit er»
kennen. H.5. Mit einer Haus-Apothecken versehen seyn.

§. 1
^ Achdem wir dem Haus-Vatter zusammt
^ seinen Hausgenossen bißher verhoffent-

lich zur Genüge gezeiget / rvie die Haus¬
haltung dem Christenthum gemäß
geführec/ und von jedrvedern seine
Schuldigteic also beobachtet werden

solle/ wie ers gegen GOtt/ gegen seinem eigenen Ge^
wissen und seinem Lieben LNenschen / er sey hoher/
nidriger/ oder ihm gleich sich zu verantworten ge/
trauet; SoistsnunZeit/ daßwirihmhierausebensalls
zeigen/wie er sich auch anderer (^isiiraren und Geschick-
lichkeiten/die zwar zum bürgerlichenLeben insonderheit
gehören / aber der Haushaltung zugleich überaus diensam
und wohl anstehet?/ befleisslgen/und davon einige Erkannt-
nus haben solle. Indem wir aber allhie nur von ciniaer
)ü?tssenschaffcreden / so verstehet sichs von selbsten / daß
wir von keinem Haus-Vatter / so ferne derselbe ein
Haus--Vatter helsset / fordern / daß er in allen denen sol-

gendenStücken eine völlige Missenschasst und Erfahrung
haben / das ist/ ein vollkommener Jurist / kieciicus,
1>kylicus und kisrbemsricuz und so ferner seyn müsse/ als
welcherlei) 8ruci!s und Prolelli<.nc5 insonderheit einen
ganyen Menschen erfordern: sondern zeigen nur / daß
es seiner Haushaltungnicht allein einen zierlichen 5Vol-
stand /sondern auch ersprießlichen iTluyen dringen wer¬
de/wo er von solchen 8tu^ii« einigen Vorschmack hat/ und
das wenige /so er davon weiß / in seiner Haushaltung ge¬
schicklich zu gebrauchen und anzubringenweiß. Wovon
wir hie in diesem Buche nur bloß/gleichsam mit einem Fin¬
ger dahin deutend/ Anzeigung thun / den Nutz aber und
wie alles und jedes anzuwenden / durch das gantze Werck
an seinem bequemen Ort ausführlicher zeigen werden.

§.2. So viel nun die kubric dieses Capitels und
zwar erstlich das Recht betrifft/so würde es mit einem
weitlauffigen Beweise sich dißsalls aufzuhalten / bloß da¬
hin eine uberflüßige Sache seyn / weil dieses Werck / wel¬
ches die Überschrift des klugen und Rechts-verstandd-
gen Haus^-Vatters führet / den Nutzen bey jeder vor¬
kommender Gelegenheit / selbst am besten und überWig
zeigen / und unwidersprechlich darthun wird; daß ein
Haus-^atter / ohngeachtet derselbe berührter Massen

kein



kein hoch-erfahrner prsÄicus seyn darff/ der sich aus allen
und jeden inrricsren Lslikug auswicklen / und rechtliche
Processe mit dick ausgespickten ^»egsren aus dem Lor¬
pore 1 uris, Lsrrolo, Lslcjo Ltc. zu führen weiß/gleichwohl
so er nur derer K.and--Rechte und policey-» Ordnung
gen kundig / vieles viel ordentlicher und richtiger in
seiner Haushaltung einrichten wird / als ein anderer / der
hievon nichts verstehet/ und bey seinem unbesonnenen ?ro.
cecjere oder Verfahren / sich selbst und wohl andere mit
sich/ in verdrüßliche Unrichtigkeit und Schaden führen/
oder sich bey /edweder geringen Sache eines ^vocaren
mit Unkosten bedienen / und von dem/elben gleichen? mit
verbundenen Augen führen lasten muß/ wovon die be¬
reits in diesen und denen hernachfolgenden Büchern an-
und abgehandelte Lslus vonHeuraths-Abreden/Ausi
steurungderRinder/kNorgen--Gaben/Abfertigung
der IlVittiben / Rauff-LonrrsÄen / Testamenten
und andern Vermachtnusien und dergleichen/ allermeist
aber der andere Theil die Wahrheit bestattigen / und dem
Haus-Vatter dieses Werck fo viel beliebter machen wer¬
den/ je mehr 5Lrg5y--undVequemlichöeit er daraus
nicht allein in seiner Haushaltung / sondern in seinem gan¬
zen Livil-Leben schöpften / und zugleich erkennen wird/daß
unter allen Haushaltungs-Büchern/ so viel deren durch
öffentlichen Druck bekannt werden / keine einige zu finden/
darinn ihm in solcher Art / wie hie geschiehet/gedienet
wäre.

§.?. Was Massen dem Haus-Vatternicht allein
für seine eigene / sondern auch seiner Haus-Verwand--
ten Gesundheit / als das edelste Aleinod/ so er unter
allen seinen zeitlichen Gütern besitzen kan / Sorge zu tra¬
gen oblige/dcwon ist oben an verschiedenen Orten Anre¬
gung geschehen. Weil er aber ohne Erkanntnus der
Kranckheiten / und derer darwider dienender Artzneyen

solchePflichtohnmöglich abstatten kan / fo zehlen wir nach
obgesetzter k.ubric seinen Geschicklichkeitenauch diese bey/
daß er dererstlben verstandig seyn solle / nachdem aber
der Herren Kieciicorum eigene l'rolession ist / daß sie des
psrieriten Natur und deren Zufalle / wie sie gesund zu er¬
halten / und Kranckheiten abzuwenden / verstehensosey
ferne / daß wir dem Haus-Vatter rathen solten/daß er
der Christlichen Liebe entgegen / denenseibm in ihre N o-
lcll'on und Nahrung.greifen so/te.- Vielmehr gehetun-
sere Meinung dahin/ daL man sich derostiben Raths/
so man den/e/ben in der Eys nur erlangen kan / allermeist in
Kranckheiten/ die ein gefahrliches Aussehen haben/ bedie¬
nensolle. Sondern wir reden hier von geringen bekannt
ten Zufallen / die sich mitguten Haus--Aryneyen
lassen ; allermeist aber von dem Noth-Falle / da die
Kranckheit mit augenscheinlicherLebens-Gefahr / gleich
einer anflammenden Brunst/ die ohne Verzug in aller Eil
gelöscht werden muß / anfället/und deßwegen keinen so
langen Verzug leidet/ daß man einen Kicckcum, ausder
entlegenen Stadt / und die Artzneyen aus der entfremb-
den Apothecken herbey bringen könte.

^ §. 4. Damit nun der Haus-Vatter in dergleichen
Fallen /dabey das Warten höchst-qefahrlich / der Natur
beyZeiten/ eheste noch durch die Gewalt der Kranckheit
überwältiget werden / mit Artzneyen zu Hülffe kommen
möge / so soll er vor allen Dingen seine eigene L-eibes-
Lontticurion, Beschaffenheit und iLigenjehaffc/ wo¬
zu er geneigt sey / was ihm schade oder nuye / und da¬
bey die Ursach feiner Veränderung oder RrancA
hcit neben andern Inck'ciis oder Anzeigen undUmb-
standen/ so viel möglich» ernennen / und sich selbst nicht
geringer und unwerther als seiner Ochsen und Pferde ach¬
ten / deren Zustand und Kranckheitener selbst zu wissen
verlanget / und nach guten bewehrten Roß- und V>ey-

Q? Artz-

ErstesBuch.
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Des klugen u nd Rechts verstöndigen Haus-VatterS

Ai tzneyen/ deren er sich bey denen gleich «Messenden Fal- Person weibliches Geschlechts zchlen / als welchen es / m

len gebrauchen könne / zeickch trachtet. Solcher Gestalt der Artzney-Kunst sich einzumengen / nicht anstehet / vicl.

wird er bey der Lur. er nehme sie l?eydemAbgang eines Oilp. inÄugur.^oltAsnzi Sattler snnc» 1609. LMe«

^1c6'ci selbst vor/ oder lasse sie einen Xie6>cum vornehmen babit. (je ^ure Le Privileg, meäic. §. 10. ibigue cicsr.

noch einst so sicher /?chen/ als wann er dieser Dinge unwis- Xenopk. Lc ^rittorel. in Oeconom. wiewohl ihnen der

send und unerfahren ist: wiedann aufrichtige ^eclici selbst weiblichen Schamhafftigkeit halber Hebammen abzuge-

gerne gestehen/ daß sie es unvergleichlich leichter ankom- ben / oder auch aus eben dieser Ursach denen gebährenden

nie / wann sie mir dergleichen vernünffrigen priemen/ kranckenFrauens-Personen/ Artzney-Mitrel zureichen/

der ihnen dielmticia selbst zu erkennen geben kan/zu thun heut zu Tag nicht verwehret ist/ v.Lujsc. 17 .0 .27. wo,

haben/als wann sie selbst alles nur errathen / und daher fern nur sothane Weibs-Perfonen / ihres Lebens und Ge-

bey dem hievon unkundigen dummen ?srienten so balde schicklichkeit halber/wie es in wohl-bestellten«.epubliczuen

fehlen als zu treffen müssen. Herkommens/ probiret werden/ angesehen/ nicht eine jede

§. s. Zu solchem Lude soll er in seiner Haushaltung zu dergleichen Werckzu lassen ist. v.v^oisZ. Sattler/c.!.

nach seinem Vermögen eiltt dienliche Haus-Apoche- §. iz. Chm-Bayrische Lands-Ordn. 2'ir. §.12.

cken anrichten/ dahin er in berührten; Fallgegen eine oder Unterdessen aber ist zu wissen / daß auch fokche Weiber / so

andere Kranckheir / hitziger anfallende Fieber / unver^ sie bey der Geburt was versehen / dasselbige verantworten

muche Wunde / und plötzliche schwehre Fälle und müssen/v.I .9. ss. ac! I.. K: Lujzc. c. I. 2.) l?.eferiren

dergleichen/ nicht allein selbst/ sondern auch der von weiten wir auch hieher die so genannte Land-Streicher/Tyriacks«

her gehöhlete ^eciicus, welcher wegen ermangelden um- Kramer oder Land-Fahrer / welche mit ihrer Artzney nur

standlichen Berichts keine/ oder doch nicht alle dienliche die Leuthe zu bekriegen suchen/und mit keinem Grund ge-

Artzneyen / die in der Eil nöthig mit bringen können/ seine lernet haben/ davon zu sehen die Peinliche Hals-Gerichts-

Zuflucht nehmen könne. Er soll deßwegen nach der Wis- Ordn. »rr. 1Z4. ^clci. Osmkoucl. pr. Lrim. c. 77. n. 27»

senschafft und denen Handgriffen allerley Artzneyen selbst ^clcl. omnino Chur-Bayr. Lands-Ordn. D'c. 21. §. i0,'

zu bereitenzukönnen/fleißig trachten/als dasindciskillir- 11.^14. Inzwischen kan von denen Kleöicis und ihrer

te iVasser/ 8piri cus, Oele und Rrafft--N?asier/ Kunst mehr nachgelesen werden bey dem ^sitz. Sattler

Säf^re/Latwergen/^Juleppen/ Pulver/ Salben/ in 6. Oisp. cle^ure^jecl'c. eoruw^ue Privileg, ^.oöeric.

Pflaster u. d. g. auch die rechte Zeit in acbtHU nehmen ver- s Lakro. in ^eclico-polir. kickse«. Oorin^. 6e Ivleäicis

stehen / wann und zu welcher Zeit die Rrauter / ÜtVur- Lc ^leclicin. tlcig 2. czv. ?6. Lelolcl. in libell, cls vir» Le

zeln/L»lurhe/Früchte und Saamen zu sammlen/und morce,öc in1'li.pr. voc. Artzney zc.

wie dieses alles zvm Gebrauch zu verwahren seye. Wo- . . ,

von ihn unten in einem besondern Such genügsamer Un- eun6. §. z. in sin. verb. Düß MSN einen

terricht/und die hiezu gehörige Handgriffe gezeiget wer, cum aus d» r ent'egen Stadt lt.

den sollen.

ReM-Anmerckungen.
Cap.XX. §.z.

<^Bgleich der Haus-Vatter bcy denen Kranckheiten
^der Seinigen / absonderlich aber seiner Frauen im

Notk-Fall seine eigene Artzney-Mittel anwenden kan; so

ist er doch / so viel es sich thun laßi/ gehalten/ aus denen be¬

nachbarten Orten einen Kieckcum hohlen zu lassen / v.

Elcher Gestalten niemand denen kkeckcis in ihre rmsc./-. Ln'm. qv. 120. n. z i. dann wo er solches versau-

profellion greiffen/und sich des Lurirens/deßen met / und seine Frau darausgestorben / könte leichtlich ge-

er doch unerfahren ist/unterfahen soll / davon ist mmhmasser werden / daß er durch seine Saumseeligkeitzu

bereits oben in diesenAuristischen Anmerckungen über das

i9.Cap .§.4. 8c 5. gehandelt worden. Dergleichen Leuth

auch vieler policicorum Meinung nach/ in dem gemeinen

Wesen / Nicht zu dulten sind / viel. 8pei6e/. sc/ Le/o/c/./n

sääic. voc. Artzney / Artzney-voÄor. Wohin wir I.) die

ihrem Tod Ursach gegeben / weßwegen er dann / so solches

erwiesen würde /mit Recht alles Nutzens / welchen er von

seinem Weib fönst zu hoffen gehabt/ beraubet werden kön¬

te. ^annac. c/. ^v. izo. 0,74. A/eyy.

Das XXI. Capitel.
Maß der Waus-Uatter der Watur und des Gestirns

Wissmschafft haben solle.
Znnhalk.

h.i. Wie ferne dem Haus-Vatter der Natur Wissenschafft unno-
thig. Nöthig sey. ^.z. Soll sich nach der Sonnen und
Mondes-Lauffund Veränderung richten, h. 4. Was von denen
Bauren-Reguln ju halten.

§. t.

^ dörffte zwar in einer Haushaltung mehr

eine fruchtlofe Betrachtung abgeben / als

daß sie zu derofelben Aufnahm dienen sol-

te/ wann sich der Haus-Vatter derjenigen

8ubciliraten/davon diegelehrteste Natur-

Kündiger selbst nicht allerdings einia sind/

theilhaffrigmachen/ und die hiezu gehörige kostbare Lxps-

rimesr» undanwenden / Md zum Exempel for¬

schen wolle /aus was Zeug und Theilen dieses »der je-

nes / das Feuer / tLrde / VOasscr / L.ufft / Sonne/

kNond und Sternen zusammen gesetzt/ und wie diese

kleine Thele oder!Naterie kormiret / und m einander

geflochten / und vermittelst deren Auflöst und Tren-<

nung verändert werde / und meinen andern Stand

trette; und was vor offenbare greisiiche Eigenschafften

daraus entstunden : woher diejenige Eigenschafften kom¬

men / welche man ehedessen Huslitsres occulrss ver^

borgene Eigen s<Hafften nannte / von denen jetzigen

Natur-Kündigern aber unter einer ziemlichen Wahr¬

scheinlichkeit aus derFinsternus der Unwissenheit ans Licht

gestellet werden wollen/ als da ist die tLisen-ziehende und

nach dem Polo sich neigende Rrasst des Magneten--

Steins/ die iLbne undFluch/ die Trasse derÄryney-Mitteln.'



kNitteln /auswas Weise sie in demL.eibe würcke: Was
es mir denen Fir-S ;crnen / Planeten und andern
neu-»» Sternen / deren Stelle und Lauffvor eine eigent¬
liche Bcwandiius habe: woher die klereor» und aller¬
hand L.uffe ^^rscheinungcn /allerley Vrunnen/Heiße/
kalte / juße / saure / die iLrdbebungen und dergleichen
ihren eigenülchen Ursprung nehmen / und was dergleichen
unzehlich Dinge mehr sind. Weil nun dergleichen Be¬
trachtungen eigentlich für curivle und müßige Gemüther
gehören/so halte.'/ wir uns hiebey nicht aus/ sondern wei¬
sen den Haus-Vatter aufdiejenige Reguln und Anmer-
ckunqen/ die man in der Natur ä oder aus lan¬
ger Erfahrung gelernet / und wahr befunden / welche
er in der Haushaltung deßwegen nothwendig sich darnach
zu richten wissen muß / weil die Natur sich nicht nach seiner
Haushaltung / sondern diese nachienersich richten muß.

§.2. Solchem nach soll er vor allen Dingen wissen
und verstehen / was er von der Sonnen / kNond/ Ster->
nen / ^.uffc/ Winden/ Nebel/ Wolcken/ Regen/ Re¬
genbogen / Donner / Wetterleuchten/ Thau/ Reiff/
Frost/ Schnee/Hagel / Erden und dergleichen Din¬
gen von der Witterung / Fruchtbar-- und Unfruckt^
barkett vermuthen / und darnach seine Haus-Verrich¬
tungen im Ackern/Säen/Erndten/Baum pelyen/
ZSrauen/Schlachten u. s.f. anstellen solle. Insonder¬
heit und vor allen muß er die Natur und Eigenstbafft
des Landes / davon er sich zu nähren gedenckt / mit Fleiß
erkennen/ obs kalt oder hiyig/ feucht oder trucken/ sün^
dicht oder letticht / einen liessen oder stichten Grund
habe. Dann wie ein jeder Mensch und Thier ihre eigene
Eigenschafft haben / also hat auch ein jeder Ackerseine be¬
sondere Art/ die ihm der Schöpftet gegeben / wornach sich
das Ackern und die Saat schicken muß / obs Rorn/
XVeiy / Gersien / Habern :c. trage / oder zum weini
Bau tüchtiger sey. dlon omnis terc omniA cellus.

§. ?. Und obschon/ was das Gestirne betrifft / unter
denen ^ttronomis oder Stern-Gelehrtennoch keine völ¬
lig ausgemachte Sache ist : <l>b allen Irz-> und Fix-»
Sternen insgesammt / oder aber allein etlichen der
Einfluß undwürckung zu zueignen se^ / und dabey
die gemeine Meinung der Alten / die das erste geglaubet/
von denen gelehrtesten ^Kronomis heutiges Tages theils
als ungewiß , theils aber allerdings falsch befunden
werden will ; gleichwohl aber der Sonnen und den,
Monden ihre uugen/cheinMe und Hand-greiffliche
WürckmMno/'n/ilkttig von allen zugeschrieben werden/

geMtenauck die Erfahrung von soviel hundert Jahren
wahr gemacht/ daß die Sonne nicht allein mit ihrem Lauff
Jahr und Zeit/ Tag und Nacht unterscheidet; sondern
auch mit ihrem L-icht und Wärme den Menschen
und alle Creaturen erauicke / und denen leblosen Creatu-
ren ihren Wachsthum befördere: Der Mond aber / weil
er der Erd-Kugel der nächste Planet ist / mit feinen Ver¬
änderungen und Brüchen handgreifftiche Verände¬
rungen an Gewachsen / Aräutern / Mineralien und
Thieren verursachet / so soll sich ein kluger Haus-Vatter
in vielen Haus-Verrichtungennach der Sonnen Höhe/
deren Auf- und Niedergang/ und sonderlich nach denen
Nllonds-Veränderungen zu richten wissen ; damit er
bey zunehmenden Lichte nicht verrichte/ was bey abneh¬
menden Lichte geschehen solte/wovon er sonderlich indem
hienächstfolgendenBuch Unterricht finden wird.

§.4. Nachdem aber die so genannte Bauren/Rei
guln von dem gemeinen Mann und sonst insgemein da¬
vor gehalten werden wollen / als ob selbige auf diesen
Grunde beruheten / und durch die lange Erfahrung le-
A nmiret worden waren / so geben wir dem Haus-Vattec
hievon diese Erinnerung; daß er zwar alles und jedes/ ob
er den Grund davon in der Natur und natürlichen Ursa¬
chen finden könne nach Vermögen vernunsstia untersu¬

che/



128 Des k/l,M und Nechts verständigen tzaus-Vatters
che/oder von erfahrnen Natur-Vernünfftigen unter su- der Natur verborgenblieben: nur daß er sich vor allm
chmiasse; dochaber/ da er schon den Grund das erstemal ostenbaren abergläubischenTag-rvähken und allzu
nicht erreichen könte/deßwegen nicht so fort alles verwerft grüblerischenThorheiten hüte. Weil er sonst nicht nur
fen / sondern dabey beöeucken solle / daß auch aufrichtige wieder das Christenthumsich an GOtt versündigen / son-
unter den gelehrteste/? und scharfsinnigsten Natur-For- dern auch manche gute Gelegenheit / seiner Haushaltung
schern bekennen mü /sen /daß ihnen bey allen ihren For- und sonderlich des Feld-Baues zu warten zu seinem

schen / gleichwohl manche Dinge als Geheimnüsie schaden verschlaffen würde.

Das XXII, Zapitel.

Maß der Uans-Uatter von der UanMunst einigen
Verstand haben solle.

Innhalt. Gebau soll er mit einem wohl-verwahrtenDache/dem kein
^ ^ .. Regen/Schnee-Wasser oder auch Feuer schaden kan/zu

^ tet ftnn solle. 2. Soll verstehen das Gebäudes Starcke. § .z. veueccen wi,,m. ^>en aucy PsMer uno ^tl.r^n zur
B.quemllchke.r. DmlrhaWkeltv^helffen/lo soller die Strebe-Pfeiler/

§ ^ Wand-Saulen/Neben-Pfeiler/Kampffer/zusammtch-
^. .. ' ' » . . ^^ ren Säulen / Füssen / Stammen / Säulen - Stühlen/

- S hat die Bau-Kunst msgemem auf diese Knanffen / Untersalzen / Gebalcken / Füßen des Säulen¬
nach-folgendedrey Stuck ihre Absicht: Stuhls/dem Wmffel/Unterbalcken/BortenundKran-
iLrsilick) / daß der Bau starck und xj^er gehörigen Ordnung über und in einander zu
dauerhafft werde/ nichranderst/ als ob ordnen wissen.
er immerdar wahren solte. Zuwandern/ § z. Nach diesem soll er auch die Bequemlichkeit
daß in allem der Bequemlichkeit so viel zu beobachten wissen/damit der Bau also eingetheilet wer-

^ i dessen E ^
Gebäuden gewidmet / und daher verständigen und erfahr- re Stelle finden mögen / erwähle: daß alle Zimmer und
neii Baumeisternanvertrauet wird / so hat sich zwar ein Stiegen nichts genug haben. Die Trappen/ die Manns?
Haus-Vatter als ein I'rivac Nllann dißsalls desto weni- undWeibes-Zimmer in unverhinderiichcnGebäuden/wie
ger zu bekümmern/ weil ihm ohne dem nie zu rathen / daß auch die heimliche Gemächer an ihr en rechten Orte stehen/
er sich obneNoth mit vielen unnFthigen Ä.ust->Vauen und ihre recht pi-opurciom'lte Breite und Hebe haben:
einlasse/ sondern er überlässet solches viel nützlicher grossen Das Masse:- nahe bey de> Kuchen sey/und Camin und
Her?s und reichen Leuthen. So viel aber die Scärcke und Defen also geordnet und verstecket werden /daß man von
Daurhaffcigkeit betrifft/ so stehet der Haus-Vatter^al- Rauch oocr Gestanck keincnVecdruß '>cbe / und mit ei¬
le; eit sicherer dabey / wann er hievon selbst einige Wissen- nem Ofen mehr als ein Zimmer geyeitzei wenden könne,
schafft und Erfahrung hat / nnd nicht alles und iedes / was Wobey er überalldie L^mmcrrie oder gegen einander
ihm vom Baumeister vorgeredet wird / bloß hin auf ein Messung / nack welcher alle Theile des gantzen Baues
Gerach wohl glauben muß. Zum wenigsten soll er den M dem Bau / und die Stücke am Bau mit einander wol
Grundriß/Aufriß undkloäei/ des Gebäudes/wo er übereinstimmen/ macht nehmen M. Wovon der Nutz
solche selbst nicht machen kan / nach des Baume:skers ,,,, hienachst-solgendenBuch/darim?von der Erbauung
^Lntrvurffverstehen/ daß er darnach / was dre Bau- eines Haujes insonderheit gehandelt rvird / sich deut?
Kosten an Gelde und Zeuge auswerffen/ und wie dam- sicher zeugen wird,
hasst und bequem dasGebaude werden mogte/einen Über- ^ ^ ^

Absicht msdi-Dambafftlgkcitsoll -r
vor allen/wo man die Wahl hat/ einen beständigen fe- v!.ap. XXt.kXXll. §.ulr.
sren/ felßigten Grund/ umb den Bau darein zu legen/ Nach diesem soll er auch die Bequemlichkeit.
zu erwählen wissen / auf welchen das Gebäude mit Mau¬
ren / Wanden / und Dach unbeweglich ruhen/ und wider FML^Eil hie von der Bequemlichkeit des Bauens ge-
anlauffende Wasser und brausende Winde geschützt ste- handelt wird: Als ist zu wissen / daß auf seinem
hen möge. So viel des Orts Beschaffenheit zulasset / soll »«S« Grund und Boden ein jeder sonsten insgemein
er wahrhaffren Zeug/Steine/Ziegel/c)uzrer-Gtncke/ biß an den Himmel bauen darff/ ob solches gleich seinem
ZSruch-Steine/ Sand/^>0ly/Eljcn/Rupffer/Bley Nackbar vielleicht schädlich wäre/ per 1.8.8^.5. cleler-
u»id dergleichenwohl verstehen: Von den Mauren / Bal- vir. Le aq. wann nur der End-Zweckhauptsachlich dieser
cken/Gewölbern /Bögen und Säulen soll er verstehen/wie ist / daß man sich hierdurch Nutzen schaffe/ v. vec. conl.

sie mit eisernen oder ahemenStangen undZapffen verbun- 489. ^>ex. cons.174. col.2. Vol. 2. Lc ^lon.conl. ?2.
denwerden mögen/daß sie weder von Sturmwinden noch col. ». vol. l. nec non (Zail 2. O.69. Es wäre dann 1.)

Erdbeben zerfallen mögen. Die obern Eröffnungen soll er daß einem solche Freyheit höher zu bauen durch eine Zervi-
Senckel recht über dieuntern und in ziemlicher gehöriger ruc oder Dienstbarkeitwäre benommen ;v.(Zail.ll0.69.
Weite von denen Ecken der Gebäuden zu ordnen wissen. 0. i z. öc lc.czq. Oder 2.) durch ein sonderbares 8tgrucum
Die Ecken soll er mit einer dickern Mauer / oder zum we- oder Gewohnheit eine gewisse Maß zu bauen vorgeschrie-
niasten aus währhafften Zeuge zu zubereiten wissen. Das ben worden / allermassen an vielen Orten Teutschlandes/sornem-



vornemltch aber in Bayern/vici. (?»!!. 6.l.n. 16. Wür- hergehenderErkanntnus der Sachen/ abstellen solle, v.
tmbergischeLand- coni. Furstl. Würtenberg.Bau-Ord- I. z 8- if. 6e K.V. ibi: ma/tt,« »o» e/? Si 8pei-
nung. Nürnberg, v.kei. dloric. I'ic. 26.l..z. undFl anck- riei. voc. Bau/Bau<Ordnung. AuswievielerleyWeis
surr.V. li.es. 5rsncof p.z.tir. l.Le-. geschehen. Dann in aber ein Haus-Varrer zur ^mularior, und Trotz oder
solchenFällenmustesicheinHaus-Vattersowohlderher-Neid seinesNachbarnbauen könne/ davon besihe )ok.
gebrachten 8ervicur oder Dienstbarkeit/ als auch des 6c». kieion. in/Vkes. jur. ieucl. S: drim. lir. 22. n.,Lc
ruri allerdings gemäß haiten. Worzuwir dieses noch te^. L-i X^undsin. in äiK'.^ur.Liv. Lcket.^or »n acl.
refsnren/ daß / obgleich keine^ervirur.oder sonderbares6ir. pss., 05. Wie ferner die Camm und Haus-Schlöt
5csrucum vorhanden/ dem Haus-Vatter jedoch nur bloß aufzuführen und an^uHanckm.- Atem/ wieweit die heimli-
zur^Lmu/srionseinesNachbarn/ dadurch ei'sichgarkei- che Gemacher von des Nachbarn Wohnung stehen sollen/
nenNutzenscha/fte/hingegenaber/ememNachbmnScha-davon besihe I^r.26. l..f. 6. Lciz. Welcher
den zufügte / zu bauen nicht vergönnet seye/Massen man Gestalten endlich kein Nachbar dem andern zu Schaden
dergleichen Boßheit nicht nachsehen / fondern dergleichen etwas thun solle / solches haben wir bereits oben abgehan,
Gebäude/mitRath der erfahrnen Bau-Leuthe/undvor- delt/m csp. z6.§. z. verl. Er soll verhüten zc.

Das XXIll. Aapitcl.
Daß der Haus-Vatter der Zeld-Meß-Kunst / des RGnens

und Schreibens erfahren seyn solle.
Innhalt. kauffer unrecht geschehe: Und aber nicht aller Orten der-

^>1. Der Haus-Vatter soll Wissenschaffthaben von der Feld-Meß« Zeichen Kunst-Vei standige Zeucht zu haben sind/auch der
Kunst. §.2. Von Schreiben und Rechnen. Haus-Gatter/er fey nun gleich Kauffer oderVerkauffer/

§ 1 so er dieser Sach nicht selbst verstandig ist/ glauben muste/
BschondieAbmchungderFelder/Wie- öffters^eleNÄ

ftn und ^oly-rvachses an mchrenthells und hiedurch entweder den Kausser oder Verkauffer in
Orten durchgewlssehlezmbesiellete ge--- Schaden gesetzet; So ist nöthig und nützlich / daß der
sthwsrne Mlanner vernchtet wird/ da-- Haus-Vatter auch davon genügsamen Unterricht wij-
mit man aus deroselben Berichten wissen ft / und zum wenigsten das kunZamenc von procek im

v ^ ^ Tagwer^ Messen verstehe / oder doch einen kjeLksnischen weg
Sm / Juckanen nach iedes Ortes Rechnung / ,n sich wisse/wie man in allerhand Fällen die Felder und Waide?
halten /undkememTwl/weder dem Kauffer noch Ver- nqch Ruthen/Schuhenund Zollen abmessen/und sich

R hier.
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1)0 Des f/l/M und Rechts: verständigen Haus: VakterS
hiernach in Kauffen/ VerkauHW/Verdingung der Arbeit auch / damit man aller Wund Betrug / wie nicht weniger
und dergleichen richten könne. Weil aher ihn davon zu aller Fahrläßigkeit zuvor kommen möge/mit einem Eyd zu
unterrichten / hie derOrt nicht ist/ so verweisen wir ihn belegen pfleget, v.l.6. p.verl. mobllium vero. L.cle
abermal in das folgeuöe andere Buch / woselbst ihm ein lec. nupc. ibiqueOO. »6cl. lira^uell. cie prxe5cripr. §. i.
verständlicherWeg M'inn gezeiget werden soll. ^i. 8. SeHieron. X?lonre. 6e ün. reZ. c. Z2. n.i. Es wa-

§. 2. DaßderHaus-Vatterim übrigen der Schrei- re dann / daß ihnen von denen Partheyen / wann sie gantz
berey und Rechnung aufs wenigste so ferne erfahren seyn von neuem zu diesem Werck erwählet / solcher Eyd eniwe-
solle/daß er alles und jedes in jein Tag- undRechnungs- der ausdrücklich oder stillschweigenderlassen worden / vi6.
Register eintragen könne/ daran kan niemand zweifflen/ kelin. in czp. propoiu tti. X. cle prvbsr. oder / wann sie
der oa weiß'/ was in einer Haushaltung von allerhand die Obrigkeit öffentlich hierzu erkieset / sie zu Anfang ihres
tLl>m.chmen undAusgabetttaglich vorksmmet/wel- Ampts bereits einen Eyd geleistet hatten/viä. lvl^ns. 6 0.
che er ehnmöglichalso vollkommenund richtig behalten z^. n. 14. k (^il. 2. 1 l i. n., z.seq. allermassen in die-
kan/daß er nicht sein Gedachtnus mühseelig martern/und sen Fällen kein neuer Eyd vonnöthen ist. Wie viel aber Un¬

gleichwohl dabey nicht hie und dorten entweder zu seinem terganger zu diesem Werck erfordert werden / wird aus
eigenen oder anderer Schaden etwas vergessen solte. denen Gewohnheiten der Oerter sonderheitlich abzuneh-
Dannenhero eine Haushaltung / darinn der Haus-Vat- ^en/ und nach deiienselben entweder zwey oder drey/ oder
ter gar nichts schreiben oder rechnen kan/ aufs wenigste auch nur einer zu acikikizenseyn. Viä.kelin. incsp.4. X.
eine verrvirzre unordentliche Haushaltung nothwen- lje prodac. tx Lzrc in!. 2. L. cle ponäersr.lid. io. ^cici.digheissen muß / wobey nichts als mühseeliger Verdruß ju°i?rovinc. V^urrenkerg. p. 1. rir. 8. §. Erstlich. Diese
und eine rechte Marter der Gedachtnus / und gleichwohl Feld-Messer und Umbgänger nun thun ihrem Ambt ein
wenig Gedeyens zu hoffen ist. Genügen / wann sie redlich und aufrichtig handlen. Hin-

^ ^ gegen/wann sie entweder mit Fleiß/oder auch aus Unvor-
sichtigkeit eine falsche Maß angeben / können sie sich sehr

vviii K ^ versündigen/undzu dem Ende von denen Partheyen mit
^.cip. 1. zulänglichen Mitteln zur Ersetzung des Schadens belan-

daran aeleaen sene / die ^eld - MeK> ; vor dem Richter aber nach bewandten Umbständen
Kunstm wissen / beteuaen di' Kayse^Diociecis- mitwillkührlicherStraff/auch Peinlich am Leibe bestraf-

Z-7/w°!ch-inu.'Ä-Ä^^
undWießen :c. zu beobachten waren; ^cjci. r.c.K.öcL. ^ls).^Ir6c>rK Nadir, cle Leomerrialegsii.
6ckmd. Deren Lxemp/s hernach auch andere - ^ ... sein 7^^,.
Obrigkeiten gefolget / und in ihren Land-Rechten und §' ^-^n. er aues unoieoes in sem «'w
8mruten denen Feld-Messerneine gewisse Maß/darnach Itechnungö Aeglstcr Zt.
sie sich zu richten/ vorgeschriebenhaben/so daß heut zu Tag 5")Bgleich eines jeden Haus-VattersTag- und Rech¬
fast kein OlNnÄ oder Landschafft seyn wird / welche nicht ^ nungs-Register vor denselben nichts beweiset/ in Er-
nnt einer solchen Lonkicucion oder Verordnung versehen wegung solches ein Zeugnus in seiner eigenen Sach aus-
jst Vicl. PreußischesLand-Recht. l.il,. 4. rir. 20. Solmi- trüge / welches aber in denen Rechten verwerfflich ist. per
sches Land-Recht,p. 2. ric. zo. ffranckfurt. Reform, parr. l. io. L. ^e l'cttib^ so gilt doch dasselbige sonderheitlich als
?.Würtenberg.Bau-Ordn.zc.Daher es dannkommt/ ein halber Beweißchum/ wann der Haus.Vatter ein
daß so viel unterschiedlicheRuthen allenthalben angetrof- Kaufs- oder Handels-Mann ist/ so daß dieser halbe Be¬
sen werden / davon zu sehen ^ekner. odl. pr. voc. Mei- weiß entweder mit einem andern gültigen / obschon eini-
lcn. LoIer.^'b.4.0econ.rllral.k Llossograpb.5axon.gen Zeugen/oder auchmitdem Erfullungs Eyd desHaus-
in srr. 66. lud. z. Vatters selbsten ersetzet werden kan.Lsrrol. in l. z l. N .26.

Weiln nun soviel an diesem Werck gelegen/ als ist tk.ci^ureju,.lZlon.ibi6.n. 127. kelin. incap.2. n.2l.
fteylich einem Haus-Vatter nützlich/ daß er von dieser X. cle tici. instr. (Za>l 2 0.20. ttsrrm. ?ik. oks. 86. slii-
Sacb aufs wenigst einigeWissenschafft habe; Indem aber q ue p!ures. angesehen bey denen Kauff- und Handels-
hi-rinnen unter denen Nachbarn öffters Streit vorfallet/ Leuthen nicht fo wobl aufdas strenge Recht / als auf den
bey welchem man die Feld-Messer/ Schieder/ oder so ge- gelinden Weg der Billigkeit gesehen wird / 6sil. 6. obs.
nannte Unterganger oder Umganger brauchet; Als wol- 20. n. 5. k Lgrp^.^pr.tc>r.8sx. p. i. c. 17^ cief. z s.n.4.
len wir von denenselben hier mit wenigen etwas anmer- dann weil selbige einem jedweden Kauffer ohneVerschrei-
cken. Vors erste wird demnach erfordert/ daß dergleichenbung zutrauen pflegen / ist es hinwieder billig / daß man
Personen / wann nicht schon vorher an dem Ort / wo der auch ihren Büchern desto grössern Lreckr zustelle: v.
Streit entstanden / öffentlich hierzu erkieste Schieder und ckov. »61>euc l. v. 2. l). 4. rk. 2. lir. L. in f. Wann nur
Umganger vorhanden / oder auch dieselbige vor suspeA -) der Handelsmann ein gutes Gerücht hat; ß) Die Ur-
und partheyisch gehalten werden/entweder von dem Rich- sach der Schuld namentlich exprim!» et ist. >) Das Buch
ter selbst/ viä. cap. c^ulam macrimonii. 14. X. cle pro- selbsten/dieEinnahmen und Ausgaben mit demTagund
bsr öe!. r.§. i.ff.cle vent.inlpic. oder von denen stritti- Jahr in sich halt. Und endlich-H von solchen Sachen zeu-
aen Partheyen mit Genehmhaltung des Richters erwah- get / welche zur Handelschafft gehören. Dann wo eines
let werden / srg. I. <5. §. 1. L. cle lec. nupc. Vors andere/ von diesen Stucken abgehet / kan man denen Handels-
daß dieselbige der Kunst erfahren seyn / v.l. 8. §. 1. st'. Kn. Büchern keinen solchen Glauben beymessen. Vi-j. c^rp?.
re^. zu welchem End man sie dann / wann sie zu solchem p. I.c. 17.ciel.z f.z6. S!Z7. Es will zwar ^nclr.lZsil m
Ampt bestelletwerden/nichtallMzuexaminiren/sondernobangesührter Stelle a. z. noch dieses hinzufügen/ daßnem-



Erstes Buch. izi
nemlich solchesBuch mit des Kauffmanns eigener Hand ttartm. p/kor. 0b5 85. verL liouiäem ab^ciminiKra.
zusammengeschrieben seyn solle/perl. iz.L.cjenonnum. rore.Lcc. Dieses ist endlich noch zu wissen/daß/ obgleich
pec. Allem/weil dieses Stuck aus dem angeführten l'ex- eines andern Haus - Vatters / der kein Kauffmann ist/
ru nichrbewiesen werden kan: Als halt Larp^ov. in ^pr. Rechnungs- und Register-Buch nichts vor demselben be¬
tör. p. s. c. 17.6. z f. 0. ic>. darvor / daß es genug seye/ weisen könne / selbiges jedoch wieder ihn als ein Beweiß-
warm sochanes Buch von einem ksäor oder Gewerb- thum angeführet werden möge» vi6. §. j.k.öevol.
Diener zusammen geschrieben worden / mit welchem auch Lsrp-ov. p. 1. c. 17. rief. 54.
die Ob/ervsori» koxj Lsxon. übereinstimmig ist. ääö.

Das XXIV. Zapitcl.

Wllgemeiue Waus - Uegnln.
Innhalt. . vielenSpayier-Reistn/aus Verwahrlosung/oder

§. 1. Srsach und Artvon diesen Reguln hie zu handeln. Erfordern aber von solchen nöthigen Ausgaben / die zur tLrleich,
Äa»pr«»uld abg-st«.

§. 6.Embs»genFle»ß.§.7.Des Haus,Vatters Nachsicht und tet werden / herrühren / und jenesallev ohngesaumt abge-
Gegenwart. stellet werden: Es soll eine ordentliche luks und beschrie»

5. 1. benes Register über alle und passiv-Schulden
»He wir dieses Buch schliesset! / wollen wir geführet werden: das ist / der Haus-Vatter soll wissen/
' noch unterschiedliche gemeine Reguln/ nicht allein was er andern aus dem Vermögen/sondern

wornach sich eine jedwede Haushaltung auch was ihm andere in das Vermögen schuldig sind/
zu achten / die aber in denen vorhergehen- das Inreresse davon auf die bestimmere lermioen ent-
den Capiteln/weil wir darinn vonbeson- weder abzustatten/oder einfordern zu lassen: weßwe-
dern Pflichten und Wechsel-Gebühren gen ereinensogenannten lnreresseRait--Anechr/(der

handelten / keine bequeme und geschickliche Stelle finden aber richtig ausgerechnetseynmuß) was von looo.biß
konten / in die nachst-folgende zwey Capitel zusammen auf 1. Gulden die gebührende Verzinsung jedes Jahr/
tammlen/und mir bekannten Exempeln/die in der Haus- N?onat/A?ochen und Tage pro rsra austraget/ bey
Haltung taglich vorkommen/ deren Nutzen und zugleich der Hand haben kan/ dergleichen inHerm von Hochberg
dasjenige/washievon in denen vorhergehenden Capiteln Adelichen Land-Lebens andern Buch der änderten Lclj.
etwan nur berühret feyn mögre / etwas deutlicher und rioo p. 261. zu finden.
ausführlicher erklaren. Worbey wir aber den Haus- Es sollen auch alle Haus--Gerathe in guter Ord«
Vatter voran erinnern / uns nicht miß zu deuten / so et- nung gehalten werden / damit man ein jedes Ding an sei-
wan einige Exempel wegen der unterschiedlichen Absich- nem Orte finden / und nicht lange mit Verlust der Zeit
ten/ die sich dabey finden/bey mehr als einer Regel wieder- und Ungedult / die bey manchen gar in ein Fluchen und
holet werden solten/in Betrachtung: daß es kaum mög- Schelten ausbricht / suchen dörffe. Über die saubere
lich die Haushaltung nach einer Regul so anstellen zu kön- und kostbare Fahrnus / die etwan selten ausser zu Ehren
ncn / daß deren nicht zugleich mehrere zusammen lausten und aufFesten und kekimn gebraucht werden / soll eine
solten. Es sey aber ordentliche Verzeichnus gehalten / zu denenselben in ihre

§. 2. Die erste Regul: Die Haushaltung soU in Kisten und Kasten beygeleget /und wann dieselbe um der
richtiger Ordnung geführet werden. Der Haus- Motten/Schaben oder Feuchtigkeit wegen bey warmenVatter soll gewiß glauben/ daß nächst dem Göttlichen Sommer-Tagenausge/Merworden/sollensie nach der-

Scegen nichts sey / das seine Haushaltung leichter/ an- selbe/? wiederum ordentlich an ihren Orr zusammen gele-murhiger und giücheeliger machen könne/ als emerichtt--getund verwahret werden. Deßgleichen sollen auch an-
ge Ordnung. Ordnung gleich einer Haus^Uhr/ dere KlobMen oder Haus-Gerathe imHause und Zim-wornach sich jederman mir Schlaffen-gehen / Ausstehen/ mern / 2)ett-Gespanden und dergleichen Gewand/
Essen/ Trincken/ Arbeiten und andern Geschafften richten Polster/ Aüfscn / L.c,!achen / Teppich / Vorhange/
muß. Was nun bey der Nacht und imUngewitter un- Sessel / Stühle / Tische und Bäncke in solcher Ord-
ter dem Dach geschehen kan / soll nicht bey Tage / noch nung gehalten / und nachdem etwan ein und anders ge,
auch bey heiteren schonen ^Vetter ausser Hauses auf braucht / verliehen / und von seiner ordentlichen Stelle
dem Felde geschehen. Es soll in einer Haushaltung eine verrucket worden / wiederum an seinen behörigen Ort ge-
taglicbe Austheilung der gewöhnlichen Arbeiten bracht werden. Dergleichen auch von denen Rucheni
gleichsam als auf einer Tafel vor Augen hangen / wie man Geschin zu verstehen ist / welches in guter Ordnung in
den Tag gleichsam von Stunden zu Stunden zubringen der Küchen und Speiß-Kammervor Augen stehen soll/
solle / damit man wisse / was zu thun seye; wodurch die damit man den Abgang bald mercken / darnach fragen/
Arbeitnoch einst so leichte von statten gehet/ als wo alles und das Gesinde drüber zur Rechenschafft/und nachBe¬
in der ^oniulion und Unordnung hergehet. Was des sol- wandnus der Sachen zur Erstattung fordern / oder we¬
genden Tages gearbeitet werden foll/ das soll dem Gestn- nigstens in eine Sorgfalt und Furcht setzen möge. Was
de des Abends vorher bedeutet / und zwar einem jeden dem Gesinde / tNeyern und Nesiandnern bey deren
seine Arbeit insonderheit angewiesen werden/damit sich Aufnahm und Anzug an Holy/ Getreyd/ ^>eu/
keines auf das andere verlasse/ und die Arbeit in einer Un- Stroh/Schauffein/ Grabscheiden/ Sägen/ 5Se:>
ordnunq vvllbracht/odergar unterlassen werde. len/Retten/Schlössern/ Muldern / Pferde Pfluge

Die Einnahmenund Ausgaben sollen jahrlich ülVagen, und andern U?erck-Zeuge eingeräumet wird/
und öffters überschlagen / und gegen einander gehalten/ darüber soll ein richtiges lnventsrium in äuplo oder
und wo diese jene übersteigen/die Ursachen also fort unter- zweifach aufgerichtetwerden/damit man bey demAb,
suchet werden / ob sie etwan von Spielen / panqueten/ zug davon Rechenschafft /»Mugleich von demjemaen/so
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ZZ2 Des kiugm und Rechts-verständigenHauß-VatterS

. .-i c^ckuld tu Schanden gegangen/billigmäßigsOel/Saly/Gewüry u.a.m. die derselbe aus Milder Gu-
Ä? f una lo?der^ auch rarh,am / daß umb te das Jahr durch bescheret / und aus der Erden wachset,

nkrer Richtigkeit Mm/nachwagen und nachmeßen zu lasset / verwahret und aufbehalt Dieses alles soll als emÄ / in einer jeden Haushaltung des Landes iLhlen/ stets quellender Zvrunn betrachtet werden / der m keiner
und Äcmwt Mamml dem Apo-h-ck-r- uud Haushalluuguie1° leer ausg-sch-p^r werdm soll / da>!^ub-r-G-wiche«fund-uwcrd-n/u.5w. n>cht -m>g-rV°rra>hzu tagicher Nochdurfft/Ehrm-

s , Die andere Reaul: Die Haushaltung soll, Fallen / und der Dorffttgkett armer Leurhe zuHulffe M
<o viel als maalich,undderrvohi- und Zustand der- kommen/ubrigbleiben solte. Dieweil aber dieSparjam-

elben;ulässet /IN die iLnge gezogen / und daher aller keic leicht zum Geiy werden kan / und diejer unter jener
bracht und Überfluß daraus gebannet werden/ klein Deckel sich mehrenrhcils verstecken will; gestaltm niemand
m.dreitt reimet sich sonderlichen der Haushaltung an- geitzlg/sondern em jeder Ge.tz.ger sparsam heissm will/si>
m und nützlich zusamen.Man soll nie eine grossen Un- setzen wir dem Geitz vorzubauen / der Sparsamkeit iiach-
kÄn machen/ wo man nicht einen grössern Gewm/jedoch folgende Grantzen. Erstlich soll der Haus-Vatrerallem
o ^ Schaden/davon zu haben hoffet. Über- von dem revlich Gewonnenen sparen dann wo er nut
K^l^eMauler an Menschen und Vieh/ Hunden? Unrecht etwas an sich gebracht hätte/ sosoll solches nicht
G-Ma und Vögeln - Übermaß iniLss-n/ Trincken gejparee / sondern dem es m,t Recht gehöret/wieder er-
.. ,?G-b5udcnund dergleichen/weildadurchder Weg starcetwerden. Zum andern soll er unrer dem Vorwand
„„ ^'inrk aebabnet witt)/ soll abgeschaffet werden. Es der Sparsamkeit weder semer eigenen / noch ,elncr
soll aber der Haus-Vatter versichert seyn/ daß zum Exem- Haus-Genossen Nothdurffc an Nahrung und
vei w cnia Viehes wohl gewartet/ mehr Nutzen gebe/ als dern etwas abbrechen / daß er sich weder satt/ und der
?i e gross- Zahl ohne genügsame Nahrung und Warte. Gesundheit gemäß einen guten V:ften essen/ oder nach
Ä n^ X'-ldeswohlgedunget/ und zu rechter Zeit gear- Nothdursst/ und semcm Staiide erlaubl.ch -rbar klet-

/ braucht weniger Saamens / Ackerns/Schnitter/den / oder auch andern Dsrfftigen / denen er helffen
und a,bt mehr aus / als noch so viel/ welches doppelten solte / was er ihnen m der L.ebe schuldig / entziehen»Saamen/doppelte Arbeit und kosten bedarff/und solte: Dann we.l Sparsamkeit eme Tugend heissen
d^ch k!um so viel als jenes trägt. Sonderlich soll der soll/ so muß sie ke.nes Weges wider andere Tugenden
^ausVatter gewärmt seyn/ daß er an überflüßige und streiten / noch d,eZ.lebe/ als eine allgemeine Pflicht al-
unnÄbw Fahrnus/ die die Gelegenheit seines Standes ler Pflichten aufheben. Zum dritten muß der ^weck des
u.d VermögensÜberschreiret/undnamentlich analer, Sparens dahm gerichtet seyn / als welcher gleichsam
der-pracbt sich nicht verliebe / noch seinem Weibe und die Seele dieser <ugend ist / daft man auf künftige
Achtern allerley neue Moden/ Formen und unnothi- x-lorhdurfft und zu Ehren etwas habe / sein Mi Broi>
«e /.offarr und Eitelkeiten verstatte / oder denenselben ohne anderer Beschwehrung essen / und dem Doch,gen
das-cnige / was sie im Hause selbst machen könten / bey geben könne : gestalten.man bey einem rechtschaffenen
Kreuchen ausnehmen zu lassen/ erlaube; sondern sie Haus-Vatter dre'serle^ baare Pfenninge zu suchen
MdenSchranckenderiLrbarkeitund Vergnüzsam- pfleget: e.nenZchr.pfennina/derzur täglichenHaus-
keic erww. Allein diejenige Lahrnüsse/deren Vorrath Nothdursstgehöret: einen Ghren^pfenmng / der zn
derÄ m^ Nachtheil zugeben ver- Ehren/ als Gevatreychafften/^chze^en/Verehrungen,
maa/m^endevdieser ReMihren Absatz behalten.' unter und dergleichen gehöret, und einen Noch-Pfenning
de??nZahl nicht avem'00agen,pstusmd anderewe^k- dessen er sich m UngMcksAallen / wann er durch Brand,
seugc / sondern auch insond ' " "
»vand gehöret / dessen die ^

erwan ?es IahÄÄer- oder sechsmal gewaschen degrosse Schatze und Reichthum zu sammlen /oder/was
werd n«7/ Gildas offl-nalige Waschen nkht alle.n manersparetnnrWollÜsten/Pracht/Schweigen/Pras-

Verdruß / Unmuß und Hindernus an andern Haus- seie» u.i'f ju verzehren gedencket/w-ed-e/enrge thun / die
A bÄ n gibt / sondern auch solch Gewand je Wer es ge- die Wochen durch zwar em.ges/ aber nur Mparen / da-Äcs en" so viel mebr abgeschlissen und verderbet wird. mit sie des Sonntags etwas m die Schencke und

« . Die dritte Regul: Die Sparsamkeit soll m Xvirths-Häuser zu tragen haben / oder auf S-ändlein
der ^auslÄtung als emeHaupt^unst und einem reisen / fahren und lauffen / und noch wohl dam einen
.'«^rieattckcn Lsvitsl gleich geachtet werden. ^lon blauen Montag machen mögen / da ists unrecht / und

Sparm vor G0»-me »m» anftvortliche schwch« Sdnd^W-il
!»mrm«-rc leimst, als -«was -rw-rb-n. Spar« auch m d-r Gabe EO««ii/solls auch nur ein

d^en Vortheil/daß man nie von Frembden Bissen Brodts seyn/ ein Saame des Seegens verborgen
!ntlckn^n darff/ sondern von seinem eigenen Vorrath liget / so soll sich der Haus-Vatter dahin gewöhnen / daß
owe Verzinsung encleknen tan. Sie ist eine Tugend/ er nicht nur an grossenAusgaben und Nemen Einnah-
diesowoh dem Haus-Vatter als der Haus -Mutter eine men/n.chtnur an ganzen und vielen Thalern/ sondern
sonderbare Gierde gibt / insonderheit aber an dieser nächst auch an emzelen Pftnnmgen zu sparen lerne; wer diese
der Gottesfurcht als ein sonderbaresRleinod zu ih- nicht spare^ kommt me oder selten zu lenen. wer e,y Ge,
rem^nderbarenRnhmgepriesenwird/wannsie die von rmgesnichtzurathhält/(sondern was erhalten w«r-
G^tt bescher« / ererbte / oder durch des Haus-Wirths den konte/ liederlich zu Schanden gehen lasset /) der mm-
«erworbene Güter zusammen und zu rathe zu halten met fur und fnrab. 8vr. 19. i. Abey aber erfordert
weiß / und nicht emer unnützen Hennen gleich ist / die das- d .e Sparsamkeit funffttnsuberallVorsichtigkeitund
i2e / was der Hahn zusammen gekratzt / aus einander vernnnffrmen Unterscheid / mq>t allem daß alles unk»

und verstreuet. Sie erstrecket sich über ReUer/Ge- jedes vorsichtigkch an sichere Orte beygeleget und Verwah¬
rer /Soden / Stadel und deraleichen / allwo sie die ret werde / damit keme Hunde / Katzen / Ratzen / kleine

t^ttes/ Nrod/ Fleisch / Vier / V0ein / Obst, und grosse Mäuse druber kommen / es benagen/ verschlep-
Getre'xde/Mach/ Sutter / Schmaly/ 2^äse / Eyer/ pen und vertragen/ darüber offters meiner Wochen und
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Monat mit Unnutz verthan wird / davon man einen Mo- chen lassen kan/ bey Kauss-Leuthen und Krämern nicht
natund das gantze Jahr durch eine Hulffe zur Unterhat- theuer bezahlen und ausnehmen müsse/sich der bekannten
tung hatte nehmen mögen; sondern daß auch einem jedwe- und nutzlichen Haus-Regu.'n erümerend: nach derer der
den was ihm gebühret/ in behöriger Maße nicht zu viel Haus-Vatter allezeit lieber vencisx als em»x / das ist/
und nicht zuwenig / und zwar zu rechter Zeit gereichet wer- lieber Verkaufter als Rauffsr zu seyn sich befleißigen sol-
de. Es »Ueine lobliche Sparsamkeit/wo man seine Haus- le. Solchem nach lasset die vernünftige Haus-Mutter/
Genossen einmal sotarg und filyig abspeiset / daß weder zum Exempel / aus Wollen und Flachse neben der Lein¬
einesoder das andere genug hat / ein andermal aber so wad/ ZwilliH/Bett-und Tisch-Zeuge/ Kardis/ Bäy/
vbcr/choppet / daß der Überfluß vcrur«ßer / vervsüi ^eTealsne für sich und ihr Haus machen. Wann Vieh
stet / der Vorrath vor der Zeit aufgezehret / und die im Haus geschlachtet wird / so ordnet sie an / daß das
Haushaltung ausgeodec wird / darüber man hernach Ochsen- und Rind-Leder durch die Sattler und Riemer
Hunger und Mangel leiden / und auf ein Raben-Mahl zu Zkumen / Kummeten / U?agen - Geschirre« oder
ein Schaben-Mahl halten muß. Also soll dasjenige/was auch Caletsche davon zu beschlagen oder auszubessern:
«m leichtesten verdirbet am ersten / nicht aber allererst Die Bock- Geiß- Schaaf- und Kalb-Felle aber / so viel sis
dann/wanns schon halb verdorben und siinckend worden/ deren nöthig findet / durch die Roth- undWeiß-Gärber
und weder Lust noch Anmuth zu essen mehr dabey ist/ver- zu Schuhen und Rleidung gearbeitet / und nachmals
braucht / was aber am lknzsten gut bleibet/ auf einen durch die hiezu nöthige Handwercks-Leuthe / Satt-
Fall der Noth / wann etwan unvermuthete Gaste kom- ler / Riemer / Schuster und Schneider im Hause verar¬
men solten / oder sonst aufeine andere Zeit / aufgesparet beitet werden. Wann die Wolle verhandelt wird/über¬
werden. leget sie nach allen Umstanden derZeit und Orts/obs nicht

§. s. Nachdem aber diese Tugend mitderHäus^ ratlMm seyn solte/daß sie davon etwas im Hause zukam-
lichöeie eine so genaue Verwandnushat / daß einer der men / kardetschen und spinnen behielte / und beym Regen-
andern die Hand überall und allezeit bieten muß / so soll Wetter und in denen langen Winter - Nachten / wann
ihm der Haus-Vatter / sonderbar aber nochmal die onst nichts wichtiges zu thun/spinnen liesse; wovon sie von
Haus-kNnrter viertens die Häuslichkeit vor allen der zartesten für dieHmschafft undKinder/ von dergrö-
lieb und theur anbefohlen ft^n lassen. Diese breitet besten aber für die Ehehalten Zeuge rvircken / rvalcken/
sich über alle und jede auch die geringeste und verächtlich- färben / und bey dem Tuch-Scherer zurichten lassen kön-
sie Dinge und Verrichtungen im Hause und draußen aus. te. Wo man mit Seiden<-XVürmenumbgchet/ kan man
Sie überleget alles bedachtsam/daß sie auch die Dinge/ die verwirkten Knollen spinnen/und zukiZoleü. zu Tcp-
die ein Unachtsamer hinaus in den Mist wirfst / verbren- pich Spaliren und Zeuge zu Rleidcrn / darunter ein
net/und keines Aufhebens werth achtet / altes Eisen /Her- wenig guter Seide mit Baum- oder Schaaf-Wollever¬
rissene Kleider/ überbliebene Flecken und Lumpen/Trüm- mengetwird / für dieKinder machen lassen Wo man
mer Zwirns und Faden / alte Aexte / Speichen und der- Ahorn und anderes hartes Holtz hat/ kan solches zu Bret-
gleichen / zu seiner Zeit nutzlich anbringen möge / wovon tern geschnitten / und im Hause durch einen Scbreiner
auch der Nutz im Ende offt unverhofft grösser befunden oder Tischler zu Stühlen/L>äncren, TiiA'en Mafien/
wird/als man denselben Anfangs voransehen undVer- Mangen und dergleichen nutzlich verarbemt werden,
muthenkonte. Sie gibet die Geschicklichkeit alle Geschäft- Welche Arten hie zu erzehlen der Ort nicht fassen lan/in
te solcher Gestalt an- und in einander zu binden / daß denen nachfolgenden Büchern aber ihre bequeme Scellen
immer eines aus dem andern folger / und ein Vortheil an und Beschreibungen finden werden,
den andern / nicht änderst als Glieder ander Ketten / ban- §.6. Die sünMAeguU Die unvcrdrostctte <L,nb-
get; wovon ein jeglicher Tag einen Überfluß von Exem- sigteitsoU dc^ allcnVernchcungcn»ni> Gc/ci^äffre»»
peln in einer recht hauslich- eingerichteten Haushaltung nuy unc» wei det ^77 -sfl^zingistan
an die Hand zu geben vermag. Insgemein hievon etwas sich selbst ein Dc?nö/M und dabey vcrdrüßliches Laster/da¬
zu reden / weil die Erhaltung des menschlichen Lebens in durch ihm der Menjch das Leben selbst sauer macht / dann
diesen beyden Stücken / der Nahrung »nl> R/eidung es gehören starcke Beine dazu / die faule Tage tragen sol-
enthalten ist/so kehret sie diesen Zweck in der Haushaltung len. Eigentlich aber und gewissenhasstig davon zureden/
glücklich zu erreichen alle Kl«gheit und Sorgfalt dahin so bringet sich ein fauler Mensch selbst umb so viel seines
an/daß nichts verschleudert/verwüstet/sondernauch das Lebens/als viel Zeit er mit Müßiggang verlieret / weil er
geringste obberührter Massen verwahret / und in rechter alsdann erst als einMenscb lebet/wann er etwas nützliches
Zeit und Maße angewandt und ausgetheilet werde, wozu er von GOtt erschaffen und beruften/zu thun befliso
Korn/ Weitzen/ Gersten/ Habern/Heu / Stroh/ Kraut/ sen ist. Noch mehr aber solte diese Betrachtung den Müs-
Ruben/ Obst/ Mehl/ Gries/ Hirse/Erbsen/ Milch/ But- siggang zu verleiden krafftig und bewegend seyn / weil ein
ter / Käse / Fasten - Speise / geräuchert Fleisch / Speck/ Mensch eben in der Zeit / da er nichts thut / nicht allein
Schuucken und anderes mehr/hat alles seinen bequemen darum/daß er die edleZeit unnutz versäumet/sondern weil
Ort / damit nichts anlauffc / stinckend / madiox / oder der MDggang eine Gelegenheit zu vielen Sünden und
sonst auf andere liederliche Weife zu Schanden/ oder zur Lastern / und namentlich zur Ungerechtigkeit und zum
Unzeit/ ohne Ordnung mit Schaden und Ub-rflu ß ver- Diebstahl wird / als dessen keiner /der nur arbeiten wolte/
wüstet «erde; weilen darüber aller Vorrah / so reich bedörsste. In der sonderbaren und eigentlichen Absicht
er auch wäre/in einer Haushaltung zerrinnen müsse; da ausdie Haushaltung ist der Fleiß in der Nernffs^Arbeie
hingegen eine arme Haushaltung/darinndie Häuslich- eine unvermeidliche Nothwendigkeit / als ohne welchen
keit das Regiment führet im Seeaen GOttes zuzuneh^ in der Nahrung balde alles zurück den Krebs-Gang gehen
men/oder doch in einen nothdürffrigen Stand zu kom- würde. In was Absicht aber hie die Arbeit geschehen sol-
men / und darinn zu bleiben pfleget. So viel die Rle« le / weil davon oben im ersten Capitel gehandelt ist/so ach-
dung insonderheit betrifft / so weiß die Häuslichkeitbey ten wir an diesem Ort davon etwas zu wiederhohlen über-
XDolle/Flachs und was sonst hieher gehöret/ihreWirth-flüßig: Erinnern aber den Haus-Vatter / daß er sicbdec
schafft abermalklüglich anzubringen / damit sie dasjenige/ Beschwehrden / so sich bey vielen Haus-Arbeitenfinden/
was sie im Haust wolfeiler und zugleich daurhaffter ma- von seinem Fleiß nicht schrecken lassen wolle / daß er nur

R? bloße
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bloße Ä.ust-- uns Sptcl-Ärbttten die Zeit zu vertreiben
thun / oder so die Arbeit nicht also bald nach VOunsch ge¬
rathen solte / darüber verdrossen werden / und zurück tre¬
ten wolte. Dagegen er vielmehr desto eifriger und be¬
ständiger anhalten/und sich auch solcher Arbeit nicht ent¬
ziehen soll/ diedenSchweiß mitBeschwerdeausrreibet.
Dabey es auch öMg nicht änderst als eine unnSchige
Scham/ und ungebildeteSchande anzusehen/ wo sich
reiche und vornehmere Leuthe einer ehrlichen Haus Ars«
beic schämen. Dann obs schon eine ungereimteSache
seyn wurde / so man lauter grobe saure Arbeiten von allen
und /eden Haus-Vättern ohne Unterscheid und Ansehen
ihres Beruffs / Geschlechts und Leibes-Krässten auseiner-
ley Art fordern wolte / so soll doch kein Haus-Vatter nach
der Art seines besonderen ZSerusfs in seiner Haushal¬
tung ohne alle Arbeit müßig gefunden werden / davon sich
der Nutz in der Erfahrung selbst am besten zeigen wird.
Müßige Hände geben gemeiniglich in die letzte müßige
und mäßige Zahne. Wer nicht arbeitet/soll auch nicht
essen. So soll nun der Haus-Vatter seine Gründe und
Böden / Garten/ Wiesen/ Felder/ Weiher und Walder
ossr fleißig umbgehen; unfruchtbare Heyden/Berge/
Hügel und Felder / Moraste / Seen/ Teiche/Wiesen/
was mit Dornern und Sträuchen bewachsen / und mit
Steinen und Sand beschüttet aus- und abzuräumen/
und so viel möglich frucht- und tragbar zu machen / sich kei¬
ner Müh oder Arbeit verdriessen lassen. Er soll früh und
spat auf seyn / und nachsehen / ob das Vieh zu rechter
Zeit sein Futter kriege / seine Handwercks-Arbeiten treu¬
lich und unverdrossen verrichten / aufseiner Werckstatt
gefunden werden / und sonst überall nach Standes-Ge-
bühr die Hand zugleich mit ans Werck legen: wie es dann
einem bürgerlichen Haus-Vatter und Landesmann sehr
wohl zu statten kommet / wann er selbst schniyen und al¬
lerley Hausrath und WerckAeuge im Nothfalle selbst
ausbessern kan / damit er nicht/ wann etwan ein Stiel
an einer Hauen und Schaufel bricht / oder am Roß ein
Huf-Eisen / und amWagen oder Pflug ein Schien-Na-
gel ledig wird / ein Riemen am Sattel und Geschir: ab¬
reistet/ oder am Strumpfund Kleidesich eine Maschen
und Nad trennet/ oder sonst etwas fehlet/ also fort mit
Hindernus der Arbeit und unnöthigenUnkosten zu
Wagnern / Schmieden / Sattlern / Schneidern und an¬
dern Handwercks-Leuthenüber etliche Gassen / oder gar
über Land einen ziemlichen Weg schicken/ undaufdie Ar¬
beit warten müsse.

§. 7. Die sechste Regul : Des Haus-Vatters Nach-»
ficht und Gegenwart soll in einer Haushaltung
nicht allein rvohl anständig / sondern auch höchst,
nöthig geachtet werden. Es ist ein altes Sprichwort:
Daß des HErm Auge das Pferd fett mache / und
kein Mist den Äcker besser dünge/als den der Haus-
Vatter an seinen Schuhen selbst aufs Feld traget.
Diesem nach soll er sicher glauben/ daß seine Nachsicht
und Gegenwart im Hause und draußen / wann die Ar¬
beiter und das Gesind/ daß er etwan unvermuthet kom¬
men dörffte / sich auch nur besorgen müssen / mehr Nutzen
schaffen werde/ als wann er solche Aufsicht andern ver¬
trauet / oder das Gesinde ausser solcher Sorge sicher Haus¬
sen lässet/weil kaum zu vermuthen/daß ein Frembder die
Aufsicht in solcher Treu/ als er selbst ihm angelegen seyn
lassen werde. Hieraus fliesset so gleich diese Lehre: daß der
Haus-Vatter sich weit lieberund nutzlicher daheim /als
«onHaust abwesend in derStadt bey unnöthigerSpiel-
oder Gauff-Gefilischaffc/auf Spazierfahrten / und
sonst unnöthigenReisen / Gastereyen / Rirchwe^
den undIchnMärckt«» finden lassen solle/ es wäre

Des klugen und Rechts- verständigen HauS-VatterS
dann / daß die NochdurH feiner Verrichtungen seine
Abwesenheit entschuldigen könte. Insonderheit aber soll
dieHaus-Mutterdiese mercken/undder Schne¬
cken und Bienen--5VeiselArt an sich haben / das ist / der
schädlichen / und ihrem Geschlecht ohne dem an sich un¬
rühmlichen verdachtigen Gesillschaffcs-Sucht/über¬
maßigen Auswandernsund Umziehens noch eher und
mehr als der Mann müßig gehen. ^ So soll denn nun ein
Haus-Vatter dieser Regul gemäß zu leben / früh und
>-7. n i .«7-.st>ar auf seine Leute Achtung geben / sie öffters unversc-
fthens überschleichen / ob sie gearbeitet oder nachlaßig
gewesen / oder gar geschlaffen / Nutzen oder Schaden ge¬
than? ErsollMorgendsund Abends in denen Stallen/
Scheunen/Böden / Kellern und andern Gemächern her¬
umgehen/ und so viel möglich/ die Augen in allen VOiw
ckeln haben/und nachsehen / wie seinem Viehe sonder»
lich der Pferde gewartet/ob sie auch übertrieben/und zu
hart abgemattet werden/ dabey es über diß vorsichtig und
wohl gethan seyn würde / wo er zuweilen des Nachts
aufstehen / und sich im Hofe sehen und hören lassen/ ob et¬
wan ein Vieh schreyen / ein Dieb einbrechen / oder ein
Feuer aufgehen nwgte. Aufdie Thurn oder Thore der
Behausung und des gantzen Hofes und deren Auf-und
Zuschliessung soll er sorgfältig Acht und unnachlaßige
Sorge tragen. Seinen Gründen und Böden/Wäldern/
Feldern / Wiesen/ Fisch-Wassernund Garten soll er fieis-
sig nachsehen und Acht geben / ob darinn auch zu Scha¬
den gehauen/gehütet / gegraset/gefischet/ oder auch an
Zäunen und Hecken Schaden gethan / oder ihm von der
Nachbarschassrzunah geackert/eintNarckstein verzuckt/
oder sonst zu seinem Nachtheil gehandelt werde. Inson¬
derheit aber soll die Haus - Mutter in der Ruche«/
Speisekammer und Gewölbe täglich nachsehen / da¬
mit wann von Geschirren etwas zerbrochen oder verloh,
ren würde / sie den Abgang balde mercken/ darnach fra¬
gen/und das Gesind/ so es etwan boßhafftig und trotzig
zerbrochen/ und aus Fchrlaßigkeit verliedert/zu Rede ge¬
sellet/ darüber gestrafft/und solcher Massen in Sorgen
erhalten / und dessen Nachlaßigkeit und Frevel gesteuret
werden möge. Nach dem weisien Gewand soll sie son¬
derlich fleißig sehen / damit das unreine und abgeschmutzte
an einen trucknen Ort vor Faulung und Mäusen verwah¬
ret/ und der Abgang bey Zeiten durch Ausbesserung des
alten/oder Nachmachung eines neuen ersetzet werde. An
der Absicht aufd/e/e Nachsicht vergleicht Herz Lo'erus
libr. I. c. 6. seines Haus 5 Buchs einen rechtschaffenen
Haus-Wirth und einerechl'chassene Haus-Wirthin de¬
nen gutenSpür-Hunden/welche alle Tage in allen Wm-
ckeln einmal herum suchen sollen / sonderlich in der Knechte
und Mägde Betten und Bett-Stroh/undandern Orten
mehr/ da man sonst hin zu kommen pflege / als in den
Scheuren und aufden Heu-Böden / da werde man offt
verborgene und zugedeckte heimliche Schatze finden/ Ro¬
cken/ Gersten/ Haber/ Eyer/ Käse/ Brod/ Obst/ Butter/
zc- und gibt daselbst ferner den Rath: man folle ihnen auch
bißweilen / wann sie nicht zu wege sind/ ihre Laden besu¬
chen/ dazu man sich dann sonderliche Dieteriche machen
lassen solle / die man sotisten auch wohl bedörffe/ wann et¬
wan ein Schlüssel verleget oder verlohren worden : die
man aber vor dem Gesinde nicht ligen lassen / sondern ver¬
schlossen halten solle/ damit man von demselben nicht mit
gleicher Müntz bezahlet werden mögte/ nach dem Sprich¬
wort: U-lüm conülium coolukori pellimum: dessen
Meinung dahingehet; daß ein bösir Anschlag denje¬
nigen/ der ihn angibt/stlbstam ärgsten trefft. Dan-
neNhero ich aber auch diesen Vorschlag vom Gebrauch
detz Sieterlchs/ nicht allein wegen des unerbaren dar¬

auf
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auf hafftendm Verdachts / sondern auch wegen des in Testaments - Sachen / allwo zu weilen ein l'ettirer
bey unschuldigen Gesinde daher nothwendig erfolgenden alle fahrende Haab vermachet / vicl. 1.79. §. i. cie leg.
Mißtrauens/ keinem Haus-Vatter/ schlechterdingsz. ferner auch in Lehen/ als welche nur in unbeweglichen
bey jedweden geringen Verdacht/ darinn er fein Gesinde Dingen conkirmret werden können / vicl. 2. ?. 1. §. t.
halt/rächen wolte/ obschonHenLolerusin dem folgen- und endlich in denen Verjährungen/als welchen ein an-
den^.Cap. seinen Vorschlag / damit/daß solch Aufjper- dere Zeit in beweglichen/ein andere hingegen inunbeweg-
ren von der Herzschafft nicht böstr Meinung dem Gesin- lichen Sachen vorgeschrieben ist. v. pr. /. ctc utucsp. und

,de etwas zu nehmen sondern nur desselben T.reu oder Un» andern Sachen mehr / daß man demnach wohl zu wissen
trevM erfahren gemeinet seye / zu rechtfertigen permei- vonnörhen hat/was unter diesen Sachen insonderheit ent-
netSintemal hie zu andere/ als solche verdachtigeMit- halten seye/ von welchen wir demnach hierunten / an seiner
telgebrauchet werden sollen: Es wäre denn / daß einige ordentlicher Stelle mit mehrem gedencken wollen:c.
sonderbare und wichtige Umstände derSache eine andere/ „ ^ ^ ^ .
als die gewöhnliche Gestalt / die sie an und vor sich selbst §'4« Ersmch soll der Haus Vatter.
hat / geben könten. AAJe der Haus-Vatter dasjenige/ was ihm nichtzuge-

^ höret'oder er unrechtmäßigerworben/wiedergeben
oder erstatten solle/ davon istoben weitlaufftiggehandelt

^ 7^ «. l. worden / V. ^clclirion. nostr.. sc! §. z. cap. 17. verb. die
Eap. XXI v. §. 2. verb. Wiedererstattung dessen öc seq^. Sc csp. 19. §. 7.

Und das Befind darüber zur Reckenschafft/ und ^ ^ ?.,m ^n^ern ,r
nac» BcwandtnuS der Sachen zm Echab ^ ^ . ^ -
tu na fordern mö^e !c Je der Haus-Vatter sein Gesmd mit ordentlicher
rung fordern möge :c. ^ ^ ^
sHAs das Gesind vor einen Fleiß in ihrerHenschafft ^n abgehandelt worden. Vicl. ^ääicioa. nokr. scl csp.

Geschafft und Sachen anwenden solle/und wan ^^.§.9. , ^ .
dasselbige nicht geschehen/ wie solches zur Re- euncl. §. Zum dritten,

chenschafft und Wiedererstattungangehalten werden AAAs es mit denen Armenund Dürfftigenvor eineBe-
könne / davon haben wir oben gebandelt acl Lap. XI. § 12. wandnus habe /und wie der Haus-Vatter denensel-
verl. Zum dritten sollen Herschafften. lrem: iLine ben Allmoßen zu geben gehalten seye / davon besihe sclclic.andere 2)ervandtn»s haces?c. vokr. sä. «sp. 18. §. 1.2.654.

§.z. Zahrnus.

einem Ort unter die fahrende Haab etwas zuweilen ge- . ^
zehlet wird/was an einem andern Ort zu denen unbeweg- ^ 7' Semen Gründen und Doden/Waldern ic.
lichen Gütern gehöret. vi6. Lonl. , 17. in f W dem Haus-Vatter auf vielerley Weis in seinen
c!rs6. Lonk. 2i9.ö: Lkssssnze. consver. vuvAunä, r!r. Gütern Schaden zugefüget werden knn/ als soll er
cjes iorrs. §.f.verl au.8eizneur^n.s.ö:8pei6e!.vc>c.Fahr-Nachgehens und Aussehens n/At müde werden. An Er-
nus in kn. vornemlich aber ist man hierinnen nicht emig/ wegung aberdn/se/bM/tt'chtzu allenZeitel? von ihm gesche--
ob unter dem Wort Achmus/ Ehrende Hanb / nebst dem hen 5nndarneben auch die Bosheit und List der Men-
Hausrath/auch das Vieh/Thier und GM.ielbeari/fen? schen so groß ist / daß alles Aufsehens ohngeachtet der

Nürnbergischen ^rsruris unter diesem Wort auch das der Bestraffung solcher Leuth etwas weniges anführen.
Vieh begriffen ist. v.kel .d^or. I^ir. 11.1^.4. §. für sah- Und zwar wann dem Haus-Vatter aus seinem Acker oder
rende Haab :c. Was aber diese Sach / wann man nem- Garten die Frucht weg gestohlen werden / und dieselbige
lich den Unterschied unter denen beweglichen und unbe- noch nicht reiffoder zeitig sind / kan der Dieb zur Ersetzung
weglichen Gütern / unter denen fahrenden und ligenden des Schadens sAivne ^uiiiX. von ihm belanget/
Haab weiß/und was unter einem jeden Wort sonderheit- v.l.27. §.25. pr.öe ff. scll.. Hquil wann aber die
lich begriffen / vor einen Nutzen bringe/ kan nicht allein Fruchte schon reiff und zeitig / und der Dieb durch Ver-
hieraus geschlossen werden / daß die 8rgruc» sothaner Sa- kauffung derselben einen Gewinn zu machen Willens ist/
chen und Güter öffters gedencken; ja so gar nach Sachsen- kan derselbige mit einer willkührlichen Straffdißfallsan-
Recht der Mann leeres Mobiliar!;, oder Erb der fahren- gesehen werden/ V. 1.27>§>2s.ver5.seä li cojl.cÄa. Sc §.
denHaabist; v. 1uraL>?8raruca lupr. cirsr. ^clcl.Lsrp- leq.ff.scll^.^^uil. 1.26 § l. in f.l F2. §. 1. i?. 6s kurc.
?ov.p.z. c.2.clek. z.n. s Lc kerlick. p.z. concl. z.n. 6. Lovsrruv.lib. l. vsr.rel^ c. z. n.i2.Sc klum!sck.s<j arc.
sondern es kommt auch dieser Unterschied zum öfftern in 1 67. Or6. Lrim. n. z. ob aber derjenige / welcher solche
Kauff-Händeln (vi6. K.ef.5r2ncofui-r.p .2.rit. z. §. s. ) zeitige Frucht in dem Garten oder auf dem Wege verzeh-
und andernVeraliemrungen vor / absonderlich dererjeni- ret / gleichfalls abgestraffet werden könne/ davon besihe
gen Sachen/so denen Minderiahrigen zustehen/als deren veurr .2z .§.pen.L^ulr. ikiqus ()l^n6. sclä.tlarppr. sck
unbewegliche Dinge/ sonder Genehmhaltung desRich- §-< n-2Z.ö!seqq.^.6sobl. ex^eliÄ. ibique cicscivo.
ters nicht veräussert werden mögen / v. r.r. ff. cle reb. eor. In was aber eigentlich solche willkührliche Straff/ wor--
«zui lud rur. lum. öi r. r. L, äe prseäiis, minor. lcem mit ein solcher Dieb / der Gewinnst halber Früchtegestoh¬

len/.



i)6 Des klugen und Nechts verständigen Haus-Va tterS
len / zu belegen / bestehe / davon besihe Peinliche Hals-Ge- seye / davon haben wir oben »6 §. z. verb. er soll verhüten
richrs-Ordnung»rc. 167. aiiwo dieser Unterschied gehal-- zc. >n ün. bereits gehandelt. Und 5an solches noch ferner
ten/daß/wan nemlich solches beym Tag geschehen/und der weitig aus Heiliger Schafft/ vemr.27. v.17. dargelhan
Schaden nicht groß iMne bürgerliche«straff/nach eines werden/allwo derselbige verfluchet wird/ der seines Näch-
jeden Orts und LaMGewohnheit/auszulegen/ vi< 0rci. sten Grantzen engert: weßwegen auch vor diesen in denen
Crim. in verb.wo aber jemand be>? Tag !c. Wann aber <üenr - Ordnungen eine abscheuliche Art der Lebens«
solcher Diebstahlbey Nacht begangen worden/oderauch Straff auf dieses Verbrechen gesetzet worden / welche
bey Tag/und der Schad groß ist/so verdienet derselbige ^när. knick, äelubijm.lerrit.jur. csp .4. n. 2g f. mit
Peinl. Stmff. 6. »rr. 167. pr. ö! verll deßgleichen doch ist nachfolgenden Worten beschreibet: XVo emer rvissent--
zu mercken/ daß der Dieb nebst der Peinlichen oder Bür- lich N?arck--Steineausgräbet / den soll man in die
gerlichm Straff dem Bestohlenen auch den schaden ab- iLrde graben biß an den Hals/ und soll dann nehmen
MMN schuldig seye. Vlä. Lcrlicli. p. 5. concl. s2. n. I z. vier Pferd / die des Ackerns nicht gewöhnet sind/
Sc leq. öc Lov»rrnv. !ib. r. vsr. relol. c. z. 12. pok und einen Pflug / der neu ist / und sollen die Pferd
princ. Eben dieses ist zu sagen/^nn jemand köstliche Blu- nicht mehr gezogen/ und der tLnck nicht mehr gei
men / Stock / Zwiesel :c. stiehlet/ dann wann er es in Mei- ahrn / noch der Pflughalter nicht mehr den Pflu g
nung einen Nutzen oder Gewinn zu suchen / gethan/ kan er gehalten haben / und ihmenach dem Hals ähren/ biß
als ein Dieb belanget / v. src. 167. Orcl. Oim. ö: Ler- lang er ihm den Hals abgeahret hat. Welche
!ick. p. 5-concl. fz.n. i.L:scq. wann er es aber nur bloß Straffaber beut zu Tag nicht mehr gebrauchlich/sondern
dem Haus -Vatter Schaden zu zufügen / verübet / kan er an starr derselben in Peinlicher Hals-Gerichts-Ordn.src.
zuErsetzungso!ches^chadens»AioneI.eN8^quiI.ange- l 14. einePeinliche Leibes-Straff/ nach Gefährlichkeit/
halten werden/ arz. I.27. §. 2s.Lcleq. ts. zä ^quil. Grösse/Gestaltund Gelegenheit der Sachen/vom Kay-
^66.^elend.s6rir.7r.srbczr.furc.cce^n.ule.inf. vers^ ftrCarl dem Fünfften gesetzet worden. Von denenFeld-
Loererümqul non.cum leq. Und dieser Unterschied muß Messern und Untergangern; Item/ wie dieselbigezu er-
auch im Holtz stehlen / oder verbottenerUmbhauung des- wählen / und so sie falsch gemessen / abzustraffen / ist auch
selben gehalten werden/vicl. Peinl. Hals-Gerichts-Ordn. Hieroben gehandelt worden, viä. czp.z,?. §. 1. Dieses ist
src., 6F. »6cj. ttskn. sä v^elenb. rir. arbor. surr. c^s. hier annoch beyzufügen/daß einRichter in sothaner Strit-
c.l. Lckerlicb.cit.p. s.concl. f-.perror. tigkeit 1.) und vor allen Dingen/sichwegen der pollelllon

Was von denen Früchten gesaget worden / kan auch mtormiren / und wie viel ein jeder unter denen strittigen
einigerMassenaufdieFlscheexrenäiretundausgedöhnetPartheyen der Zeit besitze/ genau nachforschen.Darne-
werden/gestaltendieselbige gleichfalls bißweilen aus einem ben auch 2.) gleicher Weis über das Eigenthum/und was
fliessendenWasser / welches doch einem andern zustehet/ ein jeder Theil des strittigen Orts eigenthümlichberechti-
bißweilen auch aus Weihern und Behältnussen wegkom, get / Nachricht einziehen; Und dann z.) einen Feld-Mes-
men; da dann im ersten Fall ein solches Unternehmennach ser dahin schicken / auch / so es vonnöthen/ sich seldsten an
Gelegenheit oder Gestalt des Fischers / der Personen und den strittigen Ort begeben/ und die Partheyen daselbsien
Sachen an Leib oder Gut gestrafft werden kan / wiewohl der Nothdurfft nach anhören / und endlich den Streit
solche Straff nicht auf das Leben zu cxccnch'ren / rechtlich entscheiden solle. V. omnmo hieran. cieXjonrs
senb.in »cläir. 8cbnei6ev^. §.2. n. 11. iubl?n. ll'c. I'r.tin. reßunij.c.^i. Sc leczq.IremZ2.ücieq. ke^peicjel.
Inli.6ek..I). a6srr. 16?. Or6. drim.n. 2. spec. für. voc. Marck-Stein. ver/I in F»i«m
Im andern Fall aber kan solcheThat als ein rechter Dieb- Von denen Marck-Steinen selbsten aber ist zu
stahl/gestaltenSachen nach/gestraffet werden. Vick.Pein- wissen / daß dieselbige gemeiniglich nur einem Zeichen be-
licheHals-Gerichts-Ordn-ibiqueLriminslitt. srr. 169. me/cket werden/damit/wann nach langer Zeit ein Zwcif-
welches eben auch vom Krcbs-stehlenalso zu verstehen ist. sei hierob entstünde/obdieser Stein ein Marck- oder Feld-

Srepk. »6 arr. 169. Orct. Lrim. in tin. Stein seye / durch das bemerckte Zeichen dasselbige bcwie-

nahe geackert /und em Mavck - Stem verru zeichnen pfleget / welches diejenige wohl beobachtensollen/
«et lc. die bey dergleichen Setzung der Grantz- und Marck-

<^t>As die Verruckung der Marck-undGrantz-Steine Steine seyn müssen. Vi6. Tckneiäev?. acl §. (zusecism
<^vor ein grossesLaster/und wk dasselbige zu bestraffen aÄionez.20. /.cie aLt. n.kn.

Da6 XXV. Kapitel.
WeWs die noZ übrige allgemeine Haus-Neguln vorstellet.

Innhalt. vorhergehendes annoch ein Capitel zu eignen / und dieses
H.I. Häusliche Vorsichtigkeit. 5 .2. Erfahrne Klugheit. S.z.Ver. Buch hiemit schließen. Es folget aber die siebende Regul;

meidung des Vorwitzes. §.4. Neurungen als verdäcklig und Die H5usllch>e Vorsichtigkeit soll das vergangene/

mißlich zu hatten / und wie damit umbzugehen. §.5. Getroste gegenwärtige und Lünffcige / und fönst l'nsgesambt

Vollziehung dessen/w sman bedachl,am aberleget hat. Dinge vernünfftig zu vergleichen/und dieHaus«-Haltung darnack einzurichten wissen. Diese Regul
^Amit der Überfluß der Materien / die wir lehret den Haus-Vatter / wie er den Seegen GOttes er-

uns bey demSchluß dieses Buchs zu han- halten / und durch Unvorsichtigkeit und nachlaßigcs
deln vorgenommen / die geschickliche und Übersehen nicht verliehren solle / wovon wir einige Exem-
gewohnllche???aße der vorhergehendenpel zur Erklärung dieser Regul hieher setzen. Weil das
Capitel nicht überschreite / so wollen wir Feuer ein erschreckliches Element und grausam wütender
denen annoch übrigen Haus-Reguln/über Feind ist/ der in wenig Stunden unserer Eltern und Vor«

Eltern



Erstes Buch. iz7
Eltern Schweif aus einmahl in die Aschen legen und ver- wissen Zeiche:? und Vorbotren eine Theurung bevor sie--
zehren kan/ /ö soll der Hausvatter vorsichtig seyn / daß hen mögte / soll er die Vorsichtigkeit gebrauchen / daß er
seine Rattchfänge/Feuer-Gratte /und Dorz-Stuben bey Zeiten einkauffe/und damit nicht auf die letzte warte/
sauber gehalten werden: daß allezeit ^lVaster/FeueriLy-'weil dergleichen Sachen offt über Nacht auszuschlagen
mer/H<?ckcn/L.eitern/ Waster-Eymer und Sprüyen pflegen. Auch soll er in Sterbens-- Aer'een / Kriegs--
bey der Hand seyen: daß man weder Heu noch Stroh/ L.äusfcen /und dergleichen Ä.and--Straffcn/ wenn die-
Hatt/foder Flachs/ Holy oder Späne/ oder was leich- selbe zu befürchten / oder im Lande bereits grassiren / sich
te vom Feuer ergriffen wird/an dergleichen Orte/ wo man vorsichtig zu verhalten / und sein Bestes nach Vermögen
ttmLichtern offr vorbey gehet/ lege / oder auch hcisstn 2l-- zu bedencken wissen; wozu er an seinem Ort ersprießliche

aus höltzerne Boden schütte: daß die Oesen Win- Anweisung finden soll. Der Armuth zu entgehen / soll
tersZeit / sonderlich des Nachts fleissig zugemacht / die er aller derer Dinge müssig gehen/davon er weiß oder doch

Lichter aber in Laternen verwahret werden: daF Vor-- vermuthlich vorher sehen kan/ daß sie dazu Ursach oder Ge-

Mitternacht in den Sradel bey keinem Liecht gedroschen legenheir geben möchten : unter denen er sonderlich die
werde/weil die traurige Erfahrung mehrmahl gelehrt/daß Dinge / die ihn durch einen susien lustigen VOeg dazu zu
sich einigeFuncken verhalten / die hernach wenn die Leure führen so grosse Krasst haben / am allervorsichtigsten ver-
seblaffen gangen/ angeglimmet / und zum unauslöschlichen meyden ; dahin der gelehrte Lsrcisnus in seinem Buch
Brand geworden. In dieser Absicht ists auch vorsicbng cie urilirace ex sclvertis capienciz nachfolgende Stücke
und wohl gethan / daß man des Nachts wenn man shlaf- zehlet: Erstlich das Spielen /sonderlich wenn man sich an
fengehet/ seine Kleider an einen gewissen Ort zuja innen hohe Spiele waget / oder daraus ein Handwerckmacht/
lege/ damit/wann etwann in der Nacht ein Feuer / oder wobey die Erfahrung offt wahr macht/ daß sich eher zehen
sonst ein Lärmen außkommen solte/ man dieselbe nicht erst arm/als ein einiger reich gespielet. Zum andern die ^Icby-
auß allen Winckelnzusammensuchen / und sich dadurch/ mia. wo man aus Vorwitz oder einer BAerde reich zu
allermeist da man obne dem voll Schreckens ist / verweilen werden auf eine betrügliche ungewisse Hoffnung sein Ca-
und in noch grössere Gefahr und Noth gerathen müsse, pital zumCamin im Rauch hinaus iagt / und indessen sei-
Auf alle Dächer der Gebäude soll sonderlich vorsichtige nen Beruffs-Geschassten abzuwarten vergisset / da man
Acht gegeben werden/damit es nicht einregne /und die Ge- doch in seiner Haushaltung / und so gar im Kühe-Stalle
bände durch die Faulung die darauf folgt vor der Zeit Materie finden könte / die man durch eineHäus!l>
mercklichenSchaden nehmen müssen. Er soll gute Wis- che und Ä.andmänn:sche oder 'Vcr--
senschaffr seines Gewerbes und seiner Handthierung Wandlung / die weit gewisser und bey weiten auch nicht
haben / und dannenhero den gemeinen Ä.and--läuffigen so kostbar als jene zu schätzen / in Gold und Silber ver¬
werth/Güte und ^igenschaffc der Arbeit verstehen/ wandeln könte. Mit der mögte die Kust Berg-damir er was tauglich anzugeben / was aber untauglich/ wercke zu bauen oder zu kauffen / in einer ziemlichen
abzustellen und die Arbeit ihrem Werth gemäß zu bezab- Aehnlichkeit zu stehen geachtet werden; als wobey man
len wisse / dabey es denn zu vorsichtiger Nachricht ausss sein angelegtes Capital auf Hoffnung wagen / und an
kunssrige sehr dienlich / wo man seine gewisse Hand- Statt derer von Quartalen zu Quartalen erwartender
wercks-Reglster aufrichtet/und was denen Roth- und Ausbeuten /einen ?ubuß nach dem andern bezahlen/ und
Weißgärbern/ Webern/ Wagnern/ Schmieden/Satt- noch wobl zu letzt/weil die Hoffnung ungewiß und betrüg¬
lern/Schustern/Schneidern u. s f. bezahlt wird / in diesel- lich an Statt des gehofften reichen Berg- Secgens zum
be fieissig einzeichnet. Er soll nicht allein wissen / was in armen Mann werden muß/allermeist wann man sein gan-
dem Lande da er wvbnet/ sondern auch in denen angrän- tzes Capital oder doch den meisten Theil davon / wovon
yenden Ländern für tNüny / Gewicht / Wen' Gcs- man Hausen und leben solte/aussolche ungewisse Hoffnung

treyd-wein -und Bier-Maß gebräuchlich/ sich darnach unvorsichtiger unbesonnener Weise darein gesteckt und
i>n Kau/fen und Verkaufe/» ;u richten / und was er vor vergraben bat. Zum dritten kostbahre und muchw:!--
Gewinnzuho/fen/oöerwrSchadenzu be/örgen / einen Rechts<Whnmgen/daman ohneNoth/aus einer
vorsichtigen Überschlag zu machen. Er soll vorsichtige An- Aancksucht eine Ursache vom Zaun bricht / und seinen
stalt machen/daß er dasjenige waszurHaus-Nothdurfft friedfertigen und weich-hertzigen Nächsten zu krancken
gehöret in Vorratk schaffe/damit er nicht allein für seinen sucht / aber an Statt des Gewinnes die Seuffßer und
Tisch/Gesinde und Vieh / sondern auch im Fall der Noch Thränen des Bedrängten/undfolglich den Fluch über sei¬
wann unversehens Gäste kamen / oder man sonsterwasne Haushaltung ziehet; über diß auch einen Gewinn¬
gebrauchen und nöthig haben solte / in keinen Standen und Zancksüchtigen ^civvcsten der den Handel muthwil,
oder Schaden bestehen müsse. Auß der Ursache soll / je- liger Weise aufdie lange Banck spielet/ und wohl gar
doch nachBewandnüß des Vermögens/der Keller mit quors lms pacilciret/ oder sonsten eigennützigeGewissen-
WeinundBier / der Stadel mit Heu und Stroh/ der lose convemiones macht/mehr geben mußäls dergesuch-
Boden mitGetreyde/ der Hos mit Hünern / Copaunen/ te Gewinn anstragen mag. Dahingegen ein friedlie--EntenundandernGeflügel/derFischbehalternntFischen/bender HausvatterdersolcheZancksuchrhasset/und auch
der Stall mit Vieh / Kalbern / Lämmern und Spanfer- alsdenn wenn er selbst von jemanden wieder recht angei
keln/das Speißgewölbe mit Lichtern/Eyern/ Butter/ae- fochten wird/nicht allein Christlicher sondern auch ver¬
räucherten fleisch und Bratwürsten/Mehl/Gries/Hirse/sichtiger bandeln wird/ so er lieber manches übersiehet:
Zucker / Gewürtze / Saltz/ Essig/ eingemachten Früchten/ und überhöret / oder einen gütlichen Vergleich ver-
Stockfischen/Plareisen/Sardellen/Obst/ Citronen n. s. f. sucht/ oder so dieser keinen Platz finden / und er bey denen
versebenseyn. So dieHaushaltunggroßund weit lauf- wicderrechclichen iLingriffen nicht stille schweigen kon-
tig ist / Nerallerhand Haus-und Feld-Zeug / Hauen/ te/endlich als gedrungen und gezwungen einen gewissen--Schauffeln / Sagen/ Wagen/Pflug/u. d. g. doppelt im hassten den Frieden mehr als der Partheyen Geld lie-
Vorrath Haben/damitwann eines eitwan zerbrochen/ ver- benden ^övocaren zu erlangen trachtet. Zum vierdten/
braucht/oder verlohren gienge / so gleich ein anders an der unnothwendige Pracht ---Gebäude / wobey der Haus-
Stelle / und um solches Äbaangs willen in der Arbeit Vatter am vorsichtigsten handelt/der hiebey die Mittel
nichts versäumet werden dörffte. Wann etwann aus ge- Strafst halt/und sich mir noehdörffrigerdeqmm-und

S zulässiger



i Des und Rechts - verständigen Ha us-VatterS
zuläMger ErgöyUchkett seinem Stande und Vermö- allerdings nicht/oder doch nicht änderst denn mit Scha-
gen gemäß vergnüget la„er. Zum sunfften übriger den /und ohne den verheissenmund verbeffren ^uccel; o-
prache undVer>chwenc.uug/worein ein Hausvarrer der Fortgang pr-üiciret od?rw^
der von Natur von mchertzigen freyen und freygebigen den könte. ö
und dabey Ehr-und Ruhingierigen Gemüthe ist/ a.n leich- Wobey ich aber doch fenerliM imd ausdrücklich be-
testen fallen zu komm/ diegrosieste Gefahr hat / und des- dinge/daß ich hiemit zur Veracht -

wegen ftine^auchckung «ach Inhalt dieser Regel desto achtung solcher guten und müh^mm ikr
«»rstch°,g.r/nach?I..w-.Mgab-run,.r°rand-ri.Zie- «W
Mld-st°-nzeri,,,deingc^g-n->-zu fuhren Ursach hat. demHauSvattervi-liu-hrselbstiNDaßMrMchd-rLurgschafft-nundAusI-ch-nsb-» d-SwaS-rliefet/y-rnünssrigprust^
diestrR-g-lged-nck-n/,o,°»fick)-m»-rm°glich-rHauS- ten , undsichd-r-rs-IbenAnI-ttuna-nl,-der bedienen/
Vatter durch das Geboe der Ä.rebe dahin verbunden und aus einer der andern Mi,
achrm/daß ersieh dem dürsstigen Nächsten in diesen /edes ohne einige Anlcirunä '-oknc
Mck-N W- mcht entZichen / Mch^, aber auch rath wähl
Chr'stl.ch- V»rs,ch°.gk-,t gebrauchensolle/ damit er wolle; Nur erinnern wir ihn dab«>fdaß^^^
bey seiner unvorsichtigen ^reuhertzigkeit durch BurI- er mit der ^rfahnina emmüin n>?n^^ ?6 ^^
schafften und Ä.-chen nicht selbst in« Verderben / in ansahen/M LübTA/w^^
Zauck und »-».dlchaffr stillen Uich zugleich Geld und ltch ver,,,,,,ffc,nc Vermuth,,
freunde »erlreren; oder auchd«Lr-^,°r°derGlaubi-
ger ,-lbst / weil ersich auf lerne Ä..rglchaff°/ so er ihm ren will/sonderlich da /olch^obkostb^
unwissend / über Vermögen gethan hat / verlassen / um was sparsam und bedachriamversagn / ,.n?n, ?
scinGeid/ oder lonstzu ^cbaden kon,wen müsse. Wo- in geringen Dingen/und mir wen,gm? d-nAnfangnw
he» die Warnung des befand », Haus-!ehrer« eben solle. Danm aber unsere Rege al-> -in-mb-weT
17. merckwurd.a 'st: «--ch- nicht -wem Gewalt,gern che Srund-Regel m der Hauchair ma g-ü-n kö n m / s»
denn dub.st / I->k-stn,hm aber / stachrsaw r-rl-l^ v-rst-h-n wir di-ielbe be° einer so ch nN r o.a und Gv
ren. w-rd- nicht >o,,rge über dem Vermöge,,/ wchl>ctt/d,e sich öfter» und!U n,ii>rc,7m^-«,,^il>,
«hustdu-saber/>od->weundbczai)l-^ Was im ubri- denenSinnen offeudahrzeig-t/obgl-ichdieV-rnunffc
<zm h,ebey nach denen Rechten vor Vsrstchtlgr.ii«n bey der Sache einen ganyen Muffen"-r-°-I
dee^'achtetw-r^nkiyuen/können die angestgr-r-ck,t.. f-lshätte/undsolchemitihrcnUrsachennubtmvn^
„ch- Anin-rckunzen >e,gc„. Zum Beschluß dieser Re- wüste.Dannenk-roso n.an au« emem od r a ib^
gel ernm-rn w.r d-n Hau«yaN-r/daß er vor seinen Kin- stand-, der stch nur znstll.zer w st zu e u-r SaÄ ?-
der,, und Gesinde ,m Reden und Schwelgen vorsich- sellele/aber deroselbrn Ursäch ,M, ist)so ale
rig umgehen >o»e. Was ervon d-nenselben vcrstkwie- fahrung schliessen/und daraufsiine Sache einandermabl
gen und l>e,ml,ch gehalren haben will / das soll er in chrer in selii-rlSaushalruna hauen wo,t-/Ä°Ä
tzieg-nwart Nie reden oder thun - denn diß V olck schwei- solchen. Schluß zu deroselb n Schad n Ad und Mnd-
gelmchi, sondern istgem-miglich wchchhaffrig. EiuGe. sich belrogen finden. Äo aw derÄZvamr d - rt

anoern/da^ese^chStad.und u..^sch!!fften

^- Dicachtt Regel - Des ^>aus-Vatters Wip ten aus unterMAichanm?
auf st^cr eigenen ^rfahrmig"gegründ7t^stch^ Äerl^nftttt?^
Nach dieser Zreg-, war- deni Hau« - Ball» ein solch sumyssigt-r und sandigter/mehlig
^ausbuchzuwunlch-n/davon erd,e nng-zw-,ff-lt-voll- -in schrollichter und«WaNVANNl
kommene Versicherung hatte/ da« alle« und,-d-« darin- ?hal liegender Boden / vor d-,°nd-V
nen a>ifd,e«rfahrunggegr>mdet / und dabey zugleich Art / ».sondere Witterung und Är?/ bL
nachd-r«e^ttMmd^,».oderG-I.g-nh-it des «.an- Saamen/ -ntwederWe.yen/KorwKM/GttNeno"d-s g-richttt war- / nach dessen Anwei,ung er so dann sei- d-r Hab-m u.s.w.erforderl / ,Äa.m e?s.ch Mda^
.i-Hau«haltiiiigohn-MGefahr/fch di-Erfakrung getrost verlassend- /
len tonte: wovon der Nutz sich selbst in der Tbat grösser einer sichern GewißkeN-jedes Mit
zeigcn/als emige Feder densellxn beschreibe.^ könte - wel- tröst anordnen/ und bannchl noS
ches aber bißhero mehr gewunswt/ als gchoffee werden derer Leute Ratb und Gutachten allemt und Tralt ver
können. Denn obschon unterschiedliche gelehrteund ar- lassen/ oder die Arbeit aufs neu wieder^
be. same Manner von der Haushaltung viel Gutes in vollbrachte verlohren achten / od?^
v.elen we.llaustr.gen Suchern zusammen getragen / so lassen müsse; woraus nicht allein vergebliche Unxslicn/
glaube .ch doch/wo das/en.ge / so einer dem andern ausser sondern auch bey denen Arbeitern Verdruß/ be» miden,
seiner eigenen Erfahrung nachgeschrieben s wie etz denn aber ein Gespött zu folgen pflcgtt Aus dieser U.N
auch unmöglich ist daß ein Mann bey der Kürke seines Le- pflegen die/enine ^ V "^sach

^>cirlauffr.qsul der Oinge so darum vorkommen / alles neste Haußhalter zugeben / und vor ^renibden / !>n>

und icdes selbst erfahren/und vollkommene Proben dmü- ersi ->inpn - ^remvc'en/ die sich

b-ranst-,,enköm°i)überd^ mftSSn?-^
allem nach-m-r gewiss-n N-vz-i-n und G-legenh-itdeß sth-inlicheVorche,,"-"haben ^
Landes ins Werckrichten lässet / an andern ^>rren aber <5 ?
f-hl-,/davon abg-sond-r, w-rden könte/ daß solcher gestal- an d-r-r I ^
i-nvi->-«davon,nd,eEng-jnsammenlauUn/vielesa-k-- un^rw-rr^ , a?-5
ber/obs schon nnr-r derMigm r-v-rion w° es g-schrie- n- G danckn an?^?^ 5^" l-,-
b-u w°rd«u. und bewähr. best.ndm wär- / -mw-de- »ch st,n r»,.„en /-Nm-n

straff-
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sträfflicher und vechassterVorwiy ist / sich bekümmern mans ja wagen wolte/ aufSchaden und Gespött sich ge-
und forschen wollen / wie es in der Nachbarschafft / und fast halten müste; deren jenen die Haushaltung / dieses a--
in andern Häusern zugehe/ was dieser oder jener rede o- ber derHausvatterzu ertragen/das Vermögen nicht al«
der thue/ was er esse / wie er sein Gesinde speise / und was lemahl / so es zu offr käme/ haben dörffte.
dergleichen mehr ist: also ists hingegen eine löbliche und §. s. Die eilffte Regel: Sie Reinlichkeit syllüber-
vorsichttge Rlugheit seine Sinne und Gedancken auf all in allen Gemachem und XVinckeln des Dauses/
Dinge die einen angehen/und Nutzen oder Schaden brin- und draussen/ihren Play finden. Es giebst einen heß-
gen können / kehren. Dieser Regel nach soll der Haus- lichen Ubelstand / wenn man auf dem Hofe alles dmch
vatterzum Exempel/ feines Gesindes Are undvleigung und übereinander geworffen findet/ wenn hie leere Bier?
erkennen lernen / damit er wisse/wozu er diesen oder imen Fasser / dorten Holtz/Stroh/Hauen/Schauffeln/Leirern
am rathsamsten zu gebrauchen/ was ihm zu vertrauen / und andere Pflug und Wagen-Zeug durch einander ge-
oder wessen man sich zu besorgen/welches zu behalten oder streuet / oder der Hof sonst mit allerhand Mist und Un--
abzuschaffen. Auch solls ihm zu keinem Vorwiy gedeu- fiath so bedecket liegt / daß man kaum seinen Fuß rein oder
tet werden/so er ausseiner Nachbarn Are und Sitten trocken setzen kan; oder auch Thüre und Thore Kühen
mercken / und bey einer oder anderer zufalliger Gelegen- und Schweinen offen stehen/ daß sie ohngehindert hinein
heit wahrnehmen wird / ob sie freundlich oder störrig / lausten und darinnen wühlen können. Dagegen es einen
treuhertzig oder neidisch/friedfertigoder zancksüchtig / da- angenehmen Wohlstand und lieblichesAnsehen gibt/
mit er einem jedweden klüglich zu begegnen / jenen sich zu wenn alles und jedes rein und sauber an seinem Ort auf¬
vertrauen/ vor diesen aber sich zu hüten und vorsichtig geräumt liegt. Im Hauft macht die Reinlichkeit eine
mitihnen als gefahrlichenLeuten umzugehenwisse. So Haushaltung noch einst so anmuthig und leichte / wenn
kan es auch einen? Hausvatter auf künfftige Falle treffli- alle Zimmer und die Haußgeräthe rein gehalten werden/
che Förderung geben / so er seines Landes Her:n und als wenn alles mit Roth und Staub so dick überzogen
dessen Räche und Bedienten wie mit ihnen um- ist / daß man mit Fingern drein schreiben kan / und die
zugehen / und ihnen gefallig zu begegnen feye /erkennen/ Spinneweben in allen Ecken und Fenstern ihre Lahnen
und solcher Gestalt ihreHulde und Gunst erwerben / und so ausgebreitet / als wenn sie dieKikchweih im Dorffan¬
sich bey denenselben bey geschicklicher Zeit und Gelegen- künden solten. Weil nun die ReinlichMr im Hause der
keit inlinuiren kan / damit er nachmaln auf bedörffmden Hausmutter sonderbahrobliegt / so geben wir derselben
Fallrinen freymüchigen Zutritt haben / und ihrer Beför- dißfalls nachfolgende Erinnerungen: Sie soll alle Zim-
derung und Hülffe desto leichter sich zu getrösten haben mer rein und sauber halten / zn rechter Zeit entweder
möge. u. s. w. selbst außkehren / oder durch ihre Magde auskehren / und

§. 4. Die zehende Regel : Alle Neuerungen/die von denStaub abwischen lassen.AlleFahrnüfte/so sich darinn
dem Vorwitz gemeiniglich Anfang und Anlaß neh- befinden/ Bettgespannen/Sesseln / Stühle/ Tische und
men / sollen verdachtig und mißlich gehalten/ und Bancke: Bettgewand / Bolster/ Küssen/ Leilacher/ Für-
dannenherome ohne reiffen Vorbedacht/ und zwar hänge um Bette und an den Fenstern sollen ab - und
nur in Dingen/die von keinersonderbaren Wichtig- außgestäubet/ wasaber in die XVästh gehöret / zu ge-
keicsind/ und so viel möglich / in geheim undsobe- hörigen Zeiten rein und weiß gewaschen/ und an seinen
hmsam / daß niemand vor der Feit davon etwis Ort sauber zusammen gelegt und verwahret werden,
erfahre / versucht werden. Der sicherste Weg ist/ Vornehmlich sollen schöne beider und Seiden-Ge-
daß der Hausvatter von dem gemeinen L-andes brau ch rvand im Kleider-Kasten vor Staub verwahret/und dai
nicht leichtlich abgehe / sondern aus andere Einwohner mit sie keine Runtzeln kriegen / oder sich abliegen / lieber
des V res/ wo er seine Haushaltung erst anrichtet / sleiM ausgehenckt als übereinander gelegt werden. Ander
achtgebe / und fo er keine handgreiffliche Mißbrauche zu Rüchen soll ebenfalls alles reinlich und sauber zugehen/
verbessern sichet/denenselben lieber nachgehe/als nach sei- die Rvchen^Gc/Nin allezeit / nach dem sie gebraucht
nen tLinfä/len ausser der Ersahnmg etwas andere wcll worden/ gesäubert / gefegt / gefpület / und die Speisin/
unterschiedliche Orte nicht einerley Lufft haben / und ein damit man sie ohne Grauen und Eckel mit Lust gemessen
Land nicht wie das andere geartet ist; auch das Gesinde könne / sauber bereitet werden. Zu dem Ende auch das
und die Arbeiter zu ungewöhnlicher Arbeit selten mit Lust Speiß-- Gewölbe/Reller /und was darauß in dieKü-
gebracht werden: worauf denn an statt des Nutzens/ che und auf den Tisch gehöret/ rein gehalten und verwah-
den die Zpecularion demHausvatter in seinen Anschlagen ret werden soll. Welches alles wir auch von der Röchln
so süsse vorgemahlet hatte/ nichts als Schaden / zusammt selbstverstehen;denn ob sie schon mit allen Dingen im ko-
dem Gespött der Zuschauerzu erfolgen pflegt. Doch ist chen sauber umbgienge/selbst aber mit unsaubern unge^
unsere Meynung deßwegennicht / daß wir ihn zu einem waschenen Händen/zottigen Ropffe/abgeschmier-
leibeigenen Sclaven und Rnecht aller alten aber- ten Schury und Lürtuche ihr Werck verrichtete/ so
glaubiger/ lappischer und ungereimter Gewonhei- würde sie denen Hausgenossen solcher Gestalt selbst ver-
ren machen wolten / die kein ander Privilegium und leiden / was ihnen ihre Arbeit angenehm machen könte.
Vorrecht als das blosse Alter zum Grunde haben: daß er/ Doch soll diese Regel gleichwol nie änderst als in gebüh-
zum Exempel/ nicht einmalim Garten zu seiner Lust und renderMasse verstanden werden/ damitman derSachen
Vergnügung/ in Pflantzen/Saen/Blumen-und Peltz- weder zu viel noch zu wenig thun / und also dieselbe denü-
Künsten / und dergleichenetwas neues versuchen/ und von brigen Haus-Regeln nicht hinderlich seyn / oder dieselben
der alten Gewonheit keines Fingers-breit abweichen sol- zuZeiten gar allerdings aufheben möge.Denn wie eine un¬
ke; sondern unsere Regel gehet nur dahin / daß man in flatige unsaubere Haushaltung über die masse ver¬
wichtigen Dingen / deren Prob en viele Kosten erfordern/ drießlich ist/ also kan hingegen das übermMge fegen/
und sonst gefährlich sind / als Bier-brauen/Feld-bauen/ scheuren / puyen und kehren / einer Haushaltung
Viehzucht/ u. s. fort nicht leichte von der lang-bergebrach- schlechten Vortheil bringen / indem die Hausgerathe ba¬
ten und aus offtmahliger Erfahrung gut befundenen Ge- durch nicht allein abgenützt / sonderlich aber die seinen
wobnheit abweichen / und neueFormenzu probirensich Kleider/ durch das vielfaltigeund unvorsichtigeAuskeh-
gelüsten/ und den Vorwitz treiben lassen solle; oder so ren mehr als durch deren Gebrauch selbst abgeschliffen
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und Fadenscheuttg / i'orhigere Hausgefchaffre aber^n- Ersetzung des Schadens in alle Weae belana^t
dejfen verabmumer weiden Dannenhero auch § Incenäisrii ff -i?, „ peri.2
hie/wie sonst überall dieMittel-Strasse die sicherjte Nr Ärnilitk nickt e> seken ' ! o ? ^ Schaden aus
^m^n°w«^«.d«.ab-.'Ub«inÄS

" §°'6^ Di- zwöM. R«.l: w-,s b-d^chts«» gm-m stm V-?schuI»-n/w^
beschösse», / ,ö// ohne Verzug vollzog,, werden ^1 m> eine Feuersbrunsi
Wa.ni der H.i.,svatter eine Sache mit gutem Vorbe-' ste s7d?nn mü-
dacht nachFmilmstanden/so viel er deren dabey finden v.l. inc.n6ium!i - L.?i?^r pec 2"
konre / »wiegt zu haben glaubt/ so kans doch noch wohl 6e incencl. ruin nauir «>b aber
geschehen / und geschiehet denen erfahrensten Hausvat- ^auk-Vat^,^'-,. , 5 ^>eifchulden des
ternjum Gern/ daß ein einiger Ulnstand / der'entweder vielmehr erwiesen we7de müsse / dav^n s.n?
vonneuem dazu kommt / oder Anfangs in keine Bet,-ach- ticke m?ennunapn ./-ÄÄ. ^ ?, unrerschied-
tu»S kommen war / die Vollziehung entweder aal- aller- davor'N
d-'igö auflebt / oder doch in unterschiedlichen Stücken Menschen beweise, > ^wissen
mercklich verändert. Wobey er auch klüger thut / so er aarm ^ "-"Ncmd / wegen

Fallesoll er getrost zum Werckgreiffen / und sich gering ihm wolle/
reNeben-Dmgs / die dazukommen / an deren Vollne- betten gerathen / wann er
hung / die ihm andere wichtigere Ursachen rathen / nickt a^' -V/.' Ä >r ^ ? ^"ch vor sein Gesind dißfalls
abhalten lassen/und dabey den Ausschlag GOtr befehlen kminn " ^ ^ 'u Schaden
Also / wann zum Exempel dieZeit zur Saat vorhanden / da'' >>, ? ^ 5 ^ dargethan/»
auch die Witterung dazu bequem und gut scheiner / dass .^U'vacttl auch seines Gesindes wegen in ge-
der Hausvatter darüber sein Feld zu säen den SckluL ae v>.i ^ ^ ^ -^echenschafft zu geben gehalten seye.
fassr)fo foll er um eines geringen U« ^ ^ Man., aber dersel-
er etwan kein Zeichen/ das ihm gefallt / im Calender sin- ? 5 ^ vielleicht eingele-
det / solchegute Saat-Zeit nicht verfaumen / sondern sei- > ^ deswegen nicht angemurhet werden.
nea gefassten Schluß ohne Verzug ins Werck richten d^woii bettebe bestraffen/
Also kans auch in derHeu-oder Gerreyd-Erndte aelcke' v,>,?>. 1^ ^ Kay>er Carl der
Heu / daß eine unstate Witterung/ den Schluss den er m p Leben zum ^od richten heif-
mahen oder zu schneiden gefasst / zweiffeshaffria mackt - !ii Vi.^ / ^ ^ karrkolclj Oilp. (je Incen-

, daß um.rw.i-
ftll-r s-mVochabm L ,v.r

im Regen nickt allein besser und sauberer zu mähen /' son- lgke!rl:chennBesthl / oder
dern auch wenn ein Sonnen-Schein und warmes Wet- -b-n das Mier nicht zu
ter einfallet / die Zeit / die alsdenn das Mähen erfordern Sckade,»^^ ^ Ersetzung des

de obberuhrteJahrs-Zeitenaber die Arbeiten sich der ge- vor die > > ?! ^^ad / welchen mai,
M aufeinander hoffen würden / daß m m d Z ttck se n s.?
mgm Arbeiten/ die -her hätten getban werden sollen/drü- 2 0 22 ^ -6^. (Z.'i,.
der zur Unzeit mit der Haushaltung empfindlichen und k verl i'llu6,urem
weit ins könfftige Jahr hinaus sich erstrÄend?. W r/l ko.e^
d-n.h^°d..MuM-r,ass-nmüst.u^i.^

ReDts-Mmerckungen.
Cap.xxv. F. I. den Schaden aus Armuth nicht ersetzen kan.V.L ^VX /

^ ^ ^ . ^n-7.^rmzc.ci.I.n.i52.I.ubl.6.j.n. >z6.öcc. 'Er Haußvatter soll mit dem Feuer nicht allein eunci. §. Erstlich das ^viel-n
deswegen behutsam umgehen / damit er nicht Obgleich das Spielen ^ welck^?^-

- selbst um das ieln-qe komme / sondern auch/daß er dem Glück und der Kunst uialeick?^^ von

»««».MMi kA! ss>!!7 ' ' ^ r
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,.C.äec:.e.V. V/ct.VsoIIn.cie/.6c/.rczw.2.l).5lL.n. L-seqcz. Jedoch kan auch derjenige/ welcher Geld IM
z. ^k.cjel.usc»cie^.Sc/. com. 2 .O. zc>. seÄ. r.n. I.L- Spielen gewonnen/ dem andern/so dasselbigeverspielet/
iecz. öalcjmn. Lal. c^onl^ lib. 4. c. 4. n. 10. So kan doch wann er solches noch nicht bezahlet hat / m dessen Bczah-
dasselbige leicht einen traurigen Ausgang nehmen/undzu lung nicht anhalten, v. c. Lc 8cruv.5.1. cir. 6s
dem Ende wohl von der Obrigkeit verbotten werden / in »lest. rd. 57.
E'w« d-r Gebrauch d-ff-!bm demgcm-mmWckn ^ km«,, z. Zum andern die ^Ickvmk.mekr kcbadlicb als nublich ist. V. I. r. L. 6s uieztor.soo. ^ . ... . ^ ^ ^
(I2rpe.pr.Lrim.czu. l?4. p. z. n. zz.Weßwegen solches ^X^ekan som erbeiu'ich gelesen werden/
Spielen derGeistlichkeit insonderheit verborren.vicl.aucd. was vvuneirn.^nton.^e l^reu6enbsrA in?r. 6s
jncercjicimus.L. 6e Lv.öe LIer.öc Lan. r. clik. z s.Loncil. ^ n. 92. Sc iecz. Lelolcl.
Lonttzncinopol. 6. can. 50. csp, pen. X. 6e vic.Lcko- >n t b.pr.voc.^Ic^m,fteN" pel6ct. in lpco./ui-l'Aci.voo»
nek. Ller, L>:Lonc.1"ri6cnr> 8els. 2z. 6s l^elorm. Lsp. sch'.eiben.^vineonilichab^r was loli.OisrinA. in Lco-
1. Welche Unordnungen heut zu Tag auch ohne Unter- . id. 4-l^i. i so. k»c. 2. davon benm cker mit
schied auf alle Unterthanen / so viel das schwehre und un- na ck)solgenden ^>o: ren: ^s haben zwar viel Jakr her
gebührliche Spielen betrifft/ excenckrc worden sind.Vi6. mächtige ^urjtcnund^crzn cm frattlk^cs ge»va-
LhurbayrischePolicey-Qrdnung. §. X. und Churbayr. 3^ ^ ^«lcht was sie löbliche? au,ge->
Land-R.p. l- I'ic. 27. §. dieweil auch:c. Lc Würtenberg. richtethabcn/ darumracbenL^ersnus und (.Arcji.
5and-O'dnuna.^ic.9«.t'ol.2 i6.Iccm derStadtNörd- ^ i cncw.ocr rein tensch 0:' ^ cti m><^rey
lingen>8cacur. p. i.l'ir. 6. Weswegen nach denenRa?- treiben solle / oder doch nur d-e Fürsten .Ulein.N '.ar,
serl. Rechten derjenige/ so was im Spielen verlohren/o- sngc aucr»/das> in »^ngeliand ein hocbnc rnige - und
der dessen Erb / oder auch/wann diese nicht wollen/die O- weises C-esey gegeben scye/ daß te:n geniciner N7ani,
brigkeit / oder ein jeder unter demVolck / dasverlohrne ^ii^wittigung des Z>önig6 die ^llch.'nnjiercy
und bereits bezahlte wieder fordern können, per l. k. L. 6s treu en sott. ^o,n Rays<r t)ioci?r>!,no tc en wir/
2lear.I.4.§. I.ff.eoä. so gar/daß diese Klag erst nacb so. das'er all. Sucwr der Alcbi,Nisten auf>^cls;^ - 5U»
Iahren verjährt wird. 6.1. s.L. cle siest. welche Förde- lammen geeaussc / und verbrenn-.!, la^-n. O wie
runaaber bey ehrlichen Leuten / wie nicht zu lauqnen / den ^ wnnsche»i daß es bey uns? cur/A'c>? auch g
Lre6it vermindert/ t. l. 5.26ealcur. I.6.l?.6e scr>ehc / wir wolten in wenig ^Iahrcnv'tc^?Io^Ni!N
vbleq, parenr. pstron. pizeii. I. 26. A 6e lnjur. ^ I. Ooldeerspart haben. Demnach wann ia ne^Iclii-
22s. cte V. 8. Wann aber das Verlohrne nocb nicht be- m a noch heutiges Tages sölte getrieben werden, jö
zahlt worden/kan derjenige/sodasselbige gewonnen / sol- mochte man AchesFürsten und Henenvergonncn/
ches nicht fordern / cj.ß.t. L. cie aicar. So kan auch kein die cmen grosftn Veutel haben / und dargcgc'n im
LonrrsÄ, so des Spielens wegen ausgericbtct/vonKras- F^nyen L.and allen andern Adel und Unadel solches
tenseyn. 6,1. l. ^66.ChurbayrischesLand-R. p-1.ric.27. verbiethen. B-ß hieher OlorinZ.
§.dieweil auch :c. wie dann derienige/welcher einem Geld eunci. N?it der Alchimie möchte die -Lust
zum Spielen gelehnet/unddasselbige selbstgcwonnen hat/ Vergrverck zu bauen.
solches emlehneteGeld ^Arf^ ^Leichwie derienige/ welcher von einem Fürsten ein
bck. p.l.cZec. 66. wiewohl es eme andere ^es^afsu^^ ^ Bergwerckgekaufft 5der gepacht hat / (allermasseu
bat/wann das ^veld noch vorhanden / mu noch nu,r ver- sorhai'e Vergwe; ckund E'.harudmdeneReg^lien anl's.n-
Mt ist. l. f L.6. t. ,unÄ.§. t 1. c>mbu5 2lien. I.c. 2. ? 56. Dv. 6.' /^ur Lu!".
ÄLann aber jemand anders / der mcht ^gleich w.bft imv -x.r. ^dcö Gewinns / so er eine reieke Ader antrifft/
ge,plelet/ emGeid darMchen/ sokan er das- ^ echten hat. vi< XV 5ent. O>, .
selbige insgemem wohl nieder fordern / obgleich sem ^ 1.8 n.7 c/c. L.L. V. Also muß im
Schuldner im Spielen dasselbige verlohren hatte/v.L^. GcgemM.m^Peramwt seyn/wann er etwas weniges
p.z.qu. 1Z4.N.27. öer/1-7^,.^. k. ^cc 66. n. s. ö^. 6. es oderqar nichts aus demselben überkommt / Massenerbiß-
wäre dann / daß er öa/se-bme euter soiü?en ^ ei/ohngeiie- nichts anders als die Hoffnung gekauft! / welche die
hen/welche noch mcht die völlige Vem^!n,ttg ihrer Gu- ^ergleuth ernahrer/und denenselben zu ihrer Arbeit un,
rer hatte/ und welcher man ^ beschreibliche Unkosten herbey schaffet/welche sie entweder
nichts leihen darff.v. §k->nttquoc, "'meo.qmm po- ^ossem Wucher wieder geben / oder mit unwieder-
rettek.iuntt.r. r.ls öc (.. ac> bringlicheii Verlust umsonst anweden. ?lura v. spucZ.
üor. rur. Oder daß er solchen Leuten Imteisiblei^ perr. »eig. p. .. qu^ I?. vielen!) Lonl 6c> ö? I.«
gestaltsam solcher Wirth alsdan dleErfttzungihresl^cha- k.2uclibar.i. qu.22^elos6.'I'k.pr.vö?.Berawerck/ö!c'
densnichtmehr^begehrenkonnen/ sondern vielmehr m.t L-^.riknk-rr. rr. l^egali met.iiu^^

^ -un-I.Zum dritten k°stbadr- und muchwi,-.
b-seq. ^ . ltge Recdtöfüdrungen.

Und dieses verhalt sich also meistenteils / vornehm- ^tCb weiß nicht / sagt der Weltberühmte Larp?ovius
lich daß man das im Spiel verlohrne Geld wieder begeh- ^ in jpr.tor.p. i.L. i.cjek.z.n. i. ob nicht diejenige sehr
ren könne/nach denen Röyjerl. Rechten.Heut zu Tag klug handeln/welche dem Zancken so seind sind / daß sie lie-
aber kan solches verlohrne und bereits bezahlte Geld nicht ber ihr Recht ohnentschieden lassen/als sich in einen pro-
so leicht wieder gefordertwerden / wo nicht«) ein Betrug cels einlassen wollen / eingedenck der unzehlbarenBe¬
im Spielen vorgegangen/oder^) derjenige/so gespielt/ die schwernussen/welcbeman von dene ?rocei?cn zugewarten
freyeVerwalrungsemerSachen nicht gehabt/oder >.) ei- hat/ und welche zuMaylandan dem Rathhause mit fol-
ner den andern mit allem Fleiß zum Spielen gereitzet hat. genden Worten beschrieben sind: in conrrnverlus csu-
V. R.suckbsr. p. 2. qu. 2s. Lsrp?. p. Z.czu. 154. n. io. larum cspirale^inimiciciX oriuntur, tic smiMo expen-
L?(Zrcenevv.6e^.sbro^.cit. 77.Reglest,n.2.Sc.ieczq. l»rum,Iskc>r2n!miexercerur, corpuz quc>ci6>ef^ri'zs^
Ob aber das Käyserl. Recht dißfalls habe verändert wer- rur, mulr»^ in-konesta Crimin^ in6e conlequumur-,
den 5ömwn/davon kan gesehen werden. Lsrp?. c.l.n. ll. LoniiöcuriIiaciperApokponulirur;Lcqulloepecrccjunc

S z obcinere.
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obrinere, treczuencer luccumbum, ac, ii obrinenr, com- Gezänck/ und verdammen diejenigen Gemüther / welche

puracis tsboridas L: expenkz m'^ii acczuirunr. das ist: zu dergleichen Sachen ihr höchstesBelieben tragen; Wir
Aus denen Processen entspringen liederliche Feinde verwerten auchl diejenigen Laurelen derer ^clvoc^-
schafften/man kommt um die Unkosten / seyt sich in ten / durch welche sie unrechtmäßiger Weise entweder
vielerlei Verdruß / mattet seinen L.eib ab/und inen- den ?rocell mit dem höchsten Schaden ihrer Partheyen
get sich also in vie/Laster. Die gute und nützliche aufziehen / oder durch ihreList den Richter dahin vermö-
ZVerck werden hindan geseyt/ und welche meinen zu gen/ daß er ihnen die strittige Sach zuspreche / welche doch
gewmnen/mWnofftersunter liegen/ undwannste mit allem Recht unterweilen dem andernTheil zuzueigne
auch gewinnen/ wird ihnen / so sie ihre Arbeit und wäre / denen wir demnach solches alles aus ihr Gewissen
Unkosten -»blichen / nichts überbleiben. Woraus geben/und sie vielmehr ihres Ampts erinnern: welches sie
demnach zu Wessen / daß dieses ein abscheuliches Klon- erstlich ordentlich, v. Orä. Lsm. p. i.ric. 5».,.) redlich
t!rum, und eine rechte Straffe GOttes seye/welche denen und aufrichtig / sonder einige Lisi und Betrug, v.i. 14.Reichen zu sppliciren/ die zwar die Pest fliehen/und durch §. l . L. <le juclic. z.) beftheidentlich. v. l. 6. §. 1 . L. cie po-
Hunger reich / hingegen aber durch die processarm und ttul. Le Or6. (Hsm. p. i.ric.XI.§. nachdem. Sccir. 2z, p.
Bettler werden/Massen solche ZänckerdeneChymisten zu 52.6^64. 4.) nnt Befleißigung aller möglichen Kürtze.
vergleichen / welche mit aller Mühe und Arbeit den I»pi- ci. l. 6.§. l.0.6spokul. sää.Orcl.Lsm. p./.rir.^z. §. i.
cismpkilolopkicum so lang suchen/ biß ihnen alles dar- s .)fleißig .I .i4.§.'l.L .äeiulZic.ö :Orcl .^sm .p. t.ric. 64.
aufgegangen ist/ daß also bey solcher Bewandnuß recht 6.) getreulich/und ohne dem Gegentheil etwas zu entde-
gesaget ist/derjenige gewinne nur gar zu viel/der vom pro- cken. Or6. Lsm. 6. rie. 64. und endlich 7.) beständiglich
cessabstehet. Vicl. perr. (ZreAor.l'liolossn. lud. 47. 8^n. biß zu End des Processes, verrichten und verwalten sol-
rsgm. jur. Univers. c. i. n. I». Gestalten die Partheyen len / wiedrigen falls sie in die Strasf der Gesetze fallen/
nicht denckendörffen/ daß dasjenige was im dlov. 1. csp. davon in denen angeführten Stellen zu sehen. Loncorci.
ulr.int. enthalten / daß nehmlich die Gestye niemand Churbayrij.Gerichts-Ordn. ^eg.X.öc 5ecz.L^«.ei.!>Io>
in der Armuth leben/noch im Rummer sterben last« ric.1ic.6.l.. i^ä^.lscob.kouri-.l'r.öeoKc.äävoc.
stn/ ihnen gesaget seye/sondern es haben sich dessen viel- vornehmlich wann sie cie czuora licis mit ihren LUenren
mehr die ^ssessore5, .^ltvocaren und procuratores zu ge- rrsnligiren / per 1.5 z. ss. 6e PSÄ. 1.6. §. 2. L. 6e pokul.
trösten. Ob nun wohl bey dem Rechten und Processen so wiewohl sie sich mit demselben rarione palmzrii, oder des
grosse Verdrießlichkeiten sich einfinden / so gibt es doch Sieges wegen wohl vergleichen können; allermassen das-
nicht wenig/welche hierinnen ihre Freud suchen / undehe selbige nicht verbotren / auch nicht so schandlich ist / als
sie etwas von ibrem Recht ablassen wolten / stch vielmehr wann sie 6e guoes lieis pscilciren. v. t. 1. §. 5. Se 12. ibi.
in einen kostbayren processeinzulassen entschliessen. Wel- «zue (Zorofr. K.äe exrraorcl.cognir.i. 6. §. prsereres. 2.
chen doch dieses allezeit vor ihren Ohren schallen solte/ daß 6e pottuI.vicl.Lsrpx.p.i.c.t.clel. ,4. n.4.Lil^surer-
es nicht wohl anstehe / um etwas geringes zu rechten, back. Oilp. cle pslmsrio ^6vvc. Inzwischen geben wir

v.l .2f. §. 6. lk. locsc. Dergleichen verwegene Zäncker einem jedenHaußvatter diesenRath/daß er/soviel immer
demnach vielmehr vom Gericht abzuweisen / als in ihrer möglich/sich gütlich zu vergleichen suche/ welches auch der
boßhafften Meynung zu stärcken sind/gleichwie solches et- Richter selbst/ehe er den Partheyen den Weg Rechtens
lichcn Handwerkern begegnet / welche wie Lsrpsovius eröffnet/cenciren solle / v. c. r. X. 6e mutuis perir. <D»p.
bezeuget/6.p.i.c. ,.6. 9. n. 14.wegen einesHahns vor ulc.X. klel'rsnlgcr.^cicl.Orci.juclic .iax. rir. >. §.beson-
Gericht viel Zeit und Geld verjähren / Zeugen proclucir- ders aber wollen wir. :c. Wann aber sein Gegentheil/
ren und reproclucirten / und über der Zeugen Außsagen mit welchem er zu thun/so hartnackichtware/daß er im ge-
6ilpucirren/biß endlich eingantzerWagen voll von ^ea rmgsien nichts nachlassen wolte / alsdann könte er im
sich gehauffet hat. Nahmen Gottes sich zum ?rocess entschliessen / und zu

Hiedurch aber wollen wir (weiches ferne von uns seye/) dem End einen verständigen und auch dabey Christlichen
nicht alles Rechten und procettiren verwor/fen haben, ^civocsren erwählen/ mithin dem Recht seinen Laufflast
Gestaltsam selbiges eben so viel wäre / als der Göttlichen sen. ?c. v. p. 1. conft. /. cke/I X. Lc XI.
Ordnung widerstreben / welche doch das Gericht verord- ^ eun6. Daß wir auch der Bürgschafftennethat/vlcl.Oeutr.i.v.9.S-leqq.Lxo6.i8.v.iY.een.

v. 6. «.om. iz. Damit die Betrangte und Unschuldige
nichtunterdrücketwürden/66 .I1.daherodandenenChri- Von dem Ausleihen und denen Burgschafften istzur
sien das Rechten so wenig als der Krieg verbotten ist/ V. Genug oben gehandelt worden» s6 Lsp. XVIl. §. 5.6.
U.Lrot.I.. i.kie^.L. Lep.c.». Sondern wir verwerft Lc 7»
fen nur das unnöthige/ verwegene/ geringe und nichtige

Ende des ersten BuW.
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